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1

' Karlsruhe.
Drück und Verlag von Malsch L Vogel.
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I.

Übersicht
der im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts
vom Jahre 1923 enthaltenen Gesetze , Verordnungen und Bekanntmachungen.

Datum Betreff Nr. Seite

1923
15 . März

I . Gesetze.
über die Änderung des Gesetzes, die Erziehung und den Unterricht nicht vollsinniger

Kinder betreffend , vom 11 . August 1902 (Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 241)
in der Fassung vom 5 . Oktober 1921 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 345) 9 37

23 . „ über den Aufwand der Volksschule. 13 51
8 . Juni über die Änderung des Besoldungsgesetzes. 26 113

26 . „ über die Änderung des Besoldungsgesetzes. 26 114

14 . Dezember

Not ge setz.
über die Änderung des Besoldungsgesetzes. 45 225

14 . Februar

II . Verordnungen des Staatsministeriums.
Die Einrichtung der Höheren Lehranstalten. 6 21

19 . April Die Erhebung von Gebühren für staatliche Prüfungen. 18 89
4 . Mai Die Zuständigkeit der Behörden in Bezug auf das Fortbildungsschulgesetz . . . . 16 80

18 . Juli Die Gewährung von Beihilfen an zuruhegesetzte Beamte und an Hinterbliebene von
planmäßigen Beamten. 29 143

21 . August Dienstreisekosten . . . 34 177
4 . Oktober Einrichtung der Höheren Lehranstalten. 36 189

15 . November Dienstreisekosten. 41 201
5 . Dezember Zur Herabminderung der Personalausgaben der Staatsverwaltung (Personal -Abbau-

Verordnung ) . 43 207

27 . Oktober
Hierzu Reichs -Verordnung:

Zur Herabminderung der Personalausgaben (Personal -Abbau -Verordnung ) . . . . 43 210

1922

29 . Dezember
1g23

III . Verordnungen des Ministers des Kultus und Unterrichts.
Die Schulbehörden der Volksschule . . 1 1

29 . Januar Verbot des Tabakrauchens für Schüler . . . 4 13
16 . Februar Die Prüfungsgebühren. 6 21
11 . April Verbot das Tabakrauchens für Schüler. 15 63
17 . „ Lehrplan für die allgemeine Fortbildungsschule . . 16 71

2 . Mai Der Vollzug des Fortbildungsschulgesetzes. 16 81
9 . Juli Prüfungsgebühren . . 24 109

12 . „ Schulordnung für die Volksschulen. 28 139
28 . September Die Prüfungsgebühren. 85 * 183

5 . Oktober Die Schulordnung für die Volksschulen. 36 189
12 . Dezember Abhaltung einer Abgangsprüfung im Hebräischen an den Gymnasien. 46 229

9 . Mai
IV . Verordnungen des Ministers der Finanzen.

Die Erhebung von Gebühren für staatliche Prüfungen . . - - - 18 89
20 . Oktober Die Erhebung von Gebühren für staatliche Prüfungen . . ^ r . - - 39 197
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Datum
- - ,

Betreff Nr. Seite

1922 V . Bekanntmachungen des Ministers des Kultus und Unterrichts.
9 . Dezember Vollzug des Artikels 148 Absatz 3 Satz 2 der Reichsverfassung. 1 2

11. Beginn des Sommersemesters 1923 am Bad . Staatstechnikum. 1 2
11 . „ Führung der Fahrnisverzeichnisse. 1 2
11. Die Dienstpflichten der Beamten . . . 1 3
12. Die französische Fremdenlegion . . 1 2
13. Die Durchführung des Fortbildungsschulgesetzes. 1 3
16 . .. Ausdehnung der Versicherunqspflicht in der Angestelltenversicherung. 1 1
16. Änderung des Gesetzes über die Angestelltenversicherung und der Reichsversicherungs-

ordnung . 1 1
18. Die Musiklehrerprüfung . . 1 3
27. Gewerbelehrerprüfunqen. 1 3
28 . „ Anerkennung von Religionsgesellschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts 1 2

1923
2 . Januar Religionsunterricht an Höheren Schulen. 2 6

„ Die Durchführung des Fortbildungsschulgesetzes. 1 3
6 - „ Geflügelzuchtkurse. 1 3
9 . „ Einkommensteuer vom Arbeitslohn. 2 5
9 . „ Dienststunden. 2 6
9 . „ Außerordentliche Prüfung für das höhere Lehramt 1922 . 2 7

10 . „ Zahlung der Besoldunqsbezüae der Beamten. 2 6
11. Übernahme von Lehramtspraktikanten in den staatlichen höheren Schuldienst . . . 2 7
11 . „ Durchführung des Fortbildungsschulgesetzes. 2 8
13 . „ Anrechnung der Militärdienstzeit auf das Dienstalter der Zeichenlehrkandidaten . . 3 11
15 . „ Prüfung der Blindenlehrer . . 2 8
17 . „ Berufswahl der Schüler und Schülerinnen. 3 11
18 . „ Turnunterricht während der Winterszeit. 2 6
18. Zentraleinkauf von Brennstoffen für staatliche Behörden . .' . . . 3 9
18 . „ Vergütung der Überstunden der Lehrer. 3 10
18 . „ Aufnahme von Schülern in die Höheren Lehranstalten . - 3 11
19 . „ Bezüge der Beamten . . 3 9
IS. . Religionsprüfungen an den Volksschulen. 3 11
23. Dienst - und Mietwohnungsvorschnften. 4 14
24. „ Anlage von Stiftungsgeldern . ^ . 3 12
24 . „ Schulordnung. 3 12
24. „ Abhaltung einer ordentlichen Handelslehrerprüfung im Frühjahr 1923 . 3 12
24. Steuerausweis für den Steuerabzug. 4 15
24 . „ Durchführung des Fortbildungsfchulgefetzes . . 4 18
25 . „ Aufnahmeprüfungen an den Lehrerseminaren im Frühjahr 1923 . 4 17
27 Bargeldloser Zahlungsverkehr. 4 16
30. „ Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und

Haushaltungskunde. 3 11
31 . „ Lehr- und Lernmittel. 4 16
31 . „ Beaufsichtigung der religiösen Unterweisung in der Volksschule. 6 23

I . Februar Vertrieb von Lehrmitteln für die gewerblichen Unterrichtsanstalten. 5 20
3 . „ Bezüge der Beamten. 4 13
3 . „ Verkauf ausgeschiedener Akten. 7 29
7 - .. Veranlagung zur Vermögenssteuer und zur Zwangsanleihe. 6 22
8 - » Annahme von Dienststellen im Auslande durch deutsche Mädchen. 5 20
8 - „ Erste Prüfung für Handarbeitslehrerinnen. 10 40
9- » Zweite Prüfung der Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten . . . . . 5 20
2 " Brennstoffversorgung. 5 19

10. Kopernikus-Feier. 5 20
w- Durchführung des Fortbildungsfchulgefetzes. 6 25

" Einrichtung und Benutzung von Fernfprechanfchlüssen. 6 22
Die Jahresberichte für das Schuljahr 1922/23 . ° !

23

I.



IV

D atum Betreff Nr. Seite

1923
18 . Februar Ausbildung von Fortbildungsschullehrerinnen. 6 2515. Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und

Haushaltungskunde . ^ . 6 2516. Bezüge der Beamten . . . 6 2116. Vergütung der Überstunden der Lehrer. 6 2319. „ Abgabe der -Einkommensteuererklärungen durch die Besoldungsempfänger. 6 2219. Das Volksschullesebuch. 6 2319. l» Durchführung des Fortbildungsschulgesetzes. 7 3121. Beschäftigung der Volksschnlkandidaten. 7 3122. ff Mietzinse für staatseigene Dienst - und Mietwohnungen . - 7 2722. Preis des Amtsblattes für das 2 . Vierteljahr 1923 . 7 3027. „ Steuerbefreiung für die Ruhrhilfe. 8 3328. ff Gewerbelehrerhauptprüfung . . . 11 442. März Abhaltung eines Spiel - und Sportkurses für Lehrer aller Schulgattungen an der
Landesturnanstalt. 7 302. ff Sachliche Amtsunkosten . . 8 342. Gewerbelehrervorprüfung. 10 415. Benutzung der Landesbibliothek. 8 355. Durchführung des Fortbildunqsschulgesetzes. 9 385. „ Prüfung der Fortbildungsschullehrerinnen des Ausbildungskurses für Haushaltunqs-
Lehrerinnen am 26 . und 27 . Februar 1923 in Karlsruhe. 13 896. „ Schutz der einheimischen Pflanzenwelt . . 7 317. Besuch der Badischen Hochschulen . - . . 8 357. ff Katholischer Religionsunterricht an den Volksschulen . - 9 3812. Angestelltenversicherung. 8 3312. ff Angestelltenversicherung . - . - . 8 3412. f' Versicherungspflicht zur Krankenversicherung. 8 3412. „ Einkommensteuer vom Arbeitslohn. 10 3912. „ Prüfung der Fortbildunqsschullehrerinnen. 1V 4116.

16.
ff

ff
Fernsprecheinrichtungen in Wohnungen.
Einlösung von Beamtenschecken.

10
11

40
4320. ff Einrichtung der Höheren Lehranstalten.

Lehrplan der Gymnasien.
8 3520. f, 8 3520. f, Festsetzung des Schulgeldes für die Höheren Lehranstalten . 8 3626. ff Verpflegungsbeiträge für die in Anstalten untergebrachten nicht vollsinnigen , epilep¬tischen und krüppelhaften schulpflichtigen Kinder. 9 3826. ff Ausscheidung von Druckschriften. 13 6728. f, Mietzinse für staatseigene Dienst - und Mietwohnungen. 12 4528. f, Umzüge der Beamten. 12 5031. Staatsprüfung für das Höhere Lehramt für das Prüfungsjahr 1923/24 . . . . 11

11
43
43

31. „ Abhaltung eines Kurses zur Ausbildung von Handelslehrern
'

. . .
'

.31. Abhaltung eines Kurses für gewerblichen Unterricht. 11
11

44
44

31. ff Durchführung des Fortbildunasschulgesetzes und die gewerbliche Fortbildungsschule31. ff Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben. 13 5831. " . Reichsjuqendwohlfahrtsgesetz . 13 584. April Vollzug des Besoldungsgesetzes. 12 457. »f Feststellung der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit. 13 527. », Anrechnung der Kriegsgefangenschaft bei Beamten . . 13 527. „ Feststellung der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit. 13 539. " Durchführung des Fortbildungsfchulgefetzes , hier Wochenbücher und Handlisten fürdie Fortbildungsschule. 12 479. f/ Gewährung von Unterhaltszuschüssen und Vergütungen an Beamte im Vorbereitungs-dienst und während der Probedienstzeit. 13 649. ff Angestelltenverficherunq. 13 579. " l Weimarer Reichsverfassung . . 13 579. >
»

i
Zweite Prüfung der Handarbeitslehrerinnen. 14 62



V

Datum

1923
9.

12.
19.
19.
20.
21 .
23.
24.

April

24.
24.

l,

25 . „
26 . „
26.

3 . Mai
3.
3.
5.

11 .
12.
12 .
15.
17.
18. t,

18.
18.
18.

19.

23.
25.
26.

28.
28.
28.
28.
30.
4 . Juni
4.
6 .
6.
7.
7.

k,
k,
V

8.
II.
11.
12.

15.
15. fl

f,

Betreff

Aufnahme unter die Volksschulkandidaten . .Das Deutsche Turnfest in München.
Bezahlungen der

Umzugskostenrechnungen.Dienstprüfung im März 1923 .Prüfung für das höhere Lehramt.Große Deutsche Kunstausstellung.
Zeichenlehrerprüfung für 1923 . - .Ausbildung von Lehrern für den Fortbildungsunterricht.Ausbildung von Fortbildungsschullehrerinnen.Zulassung besonders befähigter Absolventen des Staatstechnikums Karlsruhe zumStudium an der Technischen Hochschule Karlsruhe.Arbeitszeit der Staatsbehörden.Erstattung von Reifeauslagen bei Ablegung von Prüfungen.
Bestallungsurkunden.
Kapitalertragsteuer .
Musiklehrerprüfung im Jahr 1923 .Neuorganisation der badischen ur - und frühgeschichtlicheu Denkmalpflege und ForschungAbhaltung von Turn -, Spiel - und Sportkursen.Einwirkung des Krieges auf die Anstellung im öffentlichen Dienst.Die Versicherungspflicht in der Krankenversicherung.
Krankenversicherung.Abhaltung von Turn - , Spiel - und Sportfesten.Abhaltung der 7 . Hauptversammlung des Badischen Turnlehrervereins.Verpflegungsbeiträge für die in Anstalten untergebrachten nichtvollsinnigen , epilep¬tischen und krüppelhaften schulpflichtigen Kinder.
Lehrplan für das Turnen der männlichen Jugend.Gewerbelehrerprüfungki im Sommer 1923 . -. .A .o . Dienstprüfung für Kriegsteilnehmer an den Lehrerseminaren Freiburg undHeidelberg . . . . '

.Vergütung für nebenamtliche Unterrichtserteilung an den Höheren Lehranstalten,Gewerbe - und Handelsschulen.Hilfsmittel für den Fortbildungsunterricht . .Mietzinse für staatseigene Dienst - und Mietwohnungen.Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten undHaushaltungskunde . . . '. .Besoldungsbezüge der Beamten . . . . .Vergütung der Überstunden der Lehrer.Dienstprüfung der Volksschulkandidaten.Ltatgeber für die Schülerbibliotheken der Volks - und Fortbildungsschulen . .Amtsblatt . .Pflege des Schwimmunterrichts.4 . Jugendwandertag.Förderung der Ausbildung tüchtiger und bedürftiger Schüler.Erste Prüfung der Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten.Einkommensteuer vom Arbeitslohn.Bezug und die Bezugspreise der vom Reichsamt für die Landesaufnahme in Berlinherausgegebenen Karten.Verein für das Deutschtum im Ausland.Pflege der deutschen Sprache im Schulunterricht.Übernahme von Lehramtspraktikanten in den staatlichen höheren Schuldienst . . .Lehrerinnenprüfung für Auswärtige am Prinzessin Wilhelm -Stift in Karlsruhe . .Aufnahmeprüfung am Lehrerseminar in Ettlingen und am Lehrerseminar I in Karls¬ruhe im Herbst 1923 .Bezüge der Beamten.
Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und

Haushaltungskunde.

Nr. Seite

15 66
13 57
13 58
15 68
15 66
13 58
13 58
14 61
14 61

15 64
15 63
15 64
15 65
15 65
15 65
17 87
15 65
17 85
17 86
17 86
17 85
18 89

17 86
18 90
18 90

19 93

18 89
18 90
19 91

19 92
19 91
19 92
19 93
19 94
19 92
19 93
19 94
20 96
20 97
20 95

20 96
20 94
20 97
21 102
21 102

21 102
21 99

21 101



Datum

VI —

15 . Juni
15 . „
IS.
16 - „
20. „
22 . ..
23 . „
23 . „
23 . ..

23.
26.
27.
28.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
29.

3.
4.
5.
5.
5.

Juli

6.
6.
6 .
7.

9.
9.

10 .
13.
13.
13.
17.
19.
19.
21 .
26.
26.
27.
28.
28.
28.

28.
30.
30.
31.

31.
31.

Dienst - und Mietwohnungsvorschriften
Arbeitszeit der Staatsbehörden.
Kuraufenthalt . ..

Vergütung der Überstunden der Lehrer . - .

Ausbildung von Handarbeitslehrerinnen.
Die Abhaltung einer ordentlichen Handelslehrerprüfung im Sommer 1923 . . . .

Die Bezüge der Beamten.
Vergütung der Überstunden der Lehrer.
Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und

Haushaltungskunde.
Verleihung von Stipendien . - .
Ausbau des Realprogymnasiums mit Realschule in Waldshut.

Festsetzung des Schulgeldes für die Höheren Lehranstalten .

Filmvorführungen vor Schülern . . - -

Ausstellung „die Schönheit des Jngenieurbauwerks " . . -

Das Werk „Pflanzenleben des Schwarzwaldes
" .

Organisation Bergwacht " .
* .

Beginn des Wintersemesters 1923/24 am Staatstechnikum in Karlsruhe.

Sachliche Amtsunkosten.
Lehrgang über deutsche Altertümer.
Der Besuch der staatlichen Höheren Schulen im Schuljahr 1922/23 .

Zeichenlehrerprüsung 1923 .
Preis des Amtsblatts für das 3 . Vierteljahr 1923 .

Schülerkarten.
Besoldungsbezüge der aktiven Beamten.

Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und

Haushaltungskunde.
Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner . .

Vergütung der Überstunden der Lehrer.
Umzüge der Beamten.
Verpflegungskosten für die in Anstalten untergebrachteu nichtvollsinnigen , epilep¬

tischen , krüppelhaften schulpflichtigen Kinder.
Die großen Ferien 1923 . .

Die biologische Station auf Helgoland.
Ausbildung der Lehrer in Vor - und Frühgeschichte.
Schülerferienkarten .
Unterrichtszeit.
Lehrerfortbildung . . . .

Schulgeld der
'
Höheren Lehranstalten . -

Kunsterziehungstag in Stuttgart.
Einkommensteuer vom Arbeitslohn.
Sachliche Amtsunkosten.
Feier des Verfassungstages . . .
Die ordentliche Handelslehrerprüfung im Sommer 1923 .

Dienstprüfung der Volksschulkandjdaten . . - - - -

Bezüge der Beamten und Angestellten . - .

Vergütung der Überstunden der Lehrer.
Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und

Haushaltungskunde.
Die Führung der Fahrnisverzeichnisse.
Die Krankenfürsorge der Beamten.
Prüfung der Fortbildungsschullehrerinnen.
Gewährung von Darlehen an die Beamten und Angestellten zur Beschaffung von

Heizstoffen . .
Angestelltenversicherung , Krankenversicherung.
Die Prüfung für den Volksfchuldienst.

21 101
21 102
21 102
21 100
21 103
21 103
21 99
21 100

21 101
21 103
24 110
22 105
23 108
22 105
22 105
22 106
23 107
23 108
24 109
27 134
24 110
23 107
24 109
26 131

26 132
25 111
26 131
26 132

24 110
24 110
27 133
25 112
25 111
25 111
25 111
27 138
27 133
28 139
28 140
28 142
29 154
28 142
28 141
28 141

28 142
29 149
29 149
31 165

28 140
29 160
29 155

1

1

-

1



Datum SeiteBetreff

1923

31 . Juli

2 . August
2- „
8 -
8 - „

10 . „
13.
13 . „
13 . „

13.
13.
14 . ..

14.
14.
21 .
22.
22.
23.
24.
27.
27.

27.
27.
27.
28.

30.

30.
30.
31.
31.
31.

3.
5.
5.
8 .
8.

14.

18.

18.
19.
20.
20 .
21 .
21 .

21 .
29.
29.

September

Die Lehrerinnenprüfung für Auswärtige an der Höheren Mädchenschule mit Seminar¬
kursen in Freiburg . .

Jugendpflege.
Gewerbelehrerhauptprüfung Sommer 1923 .
Der Lehrplan für den katholischen Religionsunterricht an der Fortbildungsschule .
Der Lehrplan für den evangelischen Religionsunterricht an der Fortbildungsschule
Besuch der badischen Hochschulen . - .
Die Gewährung einmaliger Beihilfen (Notstandsbeihilfen ) .
Kinderdankfest .
Ausführungsbestimmungen zum Besoldungsgesetz für die Dienstprüfung der Volks¬

schullehrer .
Berufsberatung an den Höheren Lehranstalten.
Aufnahme unter die Bolksfchulkandidaten.
Vereinbarung der Länder über gegenseitige Anerkennung der Reifezeugnisse der

Höheren Schulen.
Lehrerfortbildung.
Gewerbelehrervorprüfung Sommer 1923 .
Schule in Wettersdorf , Amt Buchen.
Gewährung einmaliger Beihilfen an badische Landesbeamte . . .
Umgrenzung der Pfarreien Schwenningen und Hausen im Tal . ^
Einkommensteuer vom Arbeitslohn.
Sachliche Amtsunkosten . .
Vergütung der Überstunden der Lehrer.
Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und

Hanshaltungskunde.
Bezüge der Beamten '

. .
Umzüge der Beamten.
Fernsprecheinrichtuncken in Wohnungen.
Verpflegungskosten für die in Anstalten untergebrachten nichtvollsinnigen , epileptischen,

krüppelhäften schulpflichtigen Kinder . .
Die neuen Gehaltsklassen in der Angestelltenversicherung und die neuen Lohnklassen

in der Invalidenversicherung . .
Vorbildung der mittleren nichttechnischen Beamten der Staatsverwaltung . . . .
Errichtung einer Volksschule in Schwackenreute . . . .
Angestelltenversicherung , Invalidenversicherung , Krankenversicherung.
Versicherungspflicht in der Angestelltenversicherung.
Versicherungspflicht in der Krankenversicherung.
Festsetzung der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit.
Umzüge der Beamten.
Die Einwirkung des Krieges auf die Anstellung im öffentlichen Dienst.
Der Preis des Amtsblattes.
Festsetzung des Schulgeldes für die Höheren Lehranstalten . . - . .
Verpflegungskosten für die in Anstalten untergebrachten nichtvollsinnigen , epileptischen,

krüppelhaften schulpflichtigen Kinder.
Die Führung einer Verwendungs -Vormerkliste für Handarbeitslehrerinnen mit

erweiterter Vor - und Ausbildung.
Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben.
Sachliche Amtsunkosten.
Die Umzüge der Beamten.
Die Festsetzung des Schulgeldes für Reichsausländer.
Truppenlehrerstelle in Tübingen.
Der Vollzug des Besoldungsgesetzes , hier Vergütung der Lehrerinnen für den

Unterricht in weiblichen Handarbeiten und Haushaltungskunde.
Dienstprüfung im September 1923 . .
Bezüge der Beamten . .
Angestelltenversicherung , Krankenversicherung und Invalidenversicherung.

29 155
29 ! 150
30 161
29 150
29 153
30 160
29 149
30 160

30 160
30 160
31 166

30 157
30 161
31 166
31 165
31 165
3l 165
32 171
32 172
31 164

31 164
31 163
32 171
33 173

31 167

32 170
32 171
32 172
32 169
32 170
32 170
32 170
32 171
33 175
32 172
32 172

33 175

33 175
33 175
34 177
33 173
33 174
33 174

34 177
38 195
35 184
35 185



Datum Seite

- VIII -

1923

29 . September

29.
2 . Oktober

3.
4.
4.
4.

10 .
10.
II.
16.
19.
20 .
23.
25.
26 . „
31.

2 . November
13.
13.
19.
20 .
21 .
22 .
22 .
22 .
23.
23.
24.
27.
27.
28.
30.

30.
4. Dezember
6.

15.

15.
17.
17.
19.
20.
27.

1922
28 . Dezember

1923
7 . Februar

19.
7 . März
7 . Mai
4 . Juni

Betreff

Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und Haus¬
haltungskunde .

Die Vergütung der Überstunden der Lehrer.
Verpflegungskosten für die in Anstalten untergebrachten nicht vollsinnigen , epilep¬

tischen , krüppelhaften schulpflichtigen Kinder . .
Umzüge der Beamten.
Die Prüfung der Taubstummenlehrer.
Prüfung für den Volksschuldienst . .
Angestelltenversicherung , Invalidenversicherung , Krankenversicherung.
Einrichtung und Benützung von Fernsprechanschlüssen.
Dienst - und Mietwohnungsvorschriften.
Schulgeld an den Höheren Lehranstalten.
Schülerfahrkarten . - .
Benutzung von Fernsprechanschlüssen in Diensträumen.
Schulbetrieb . . . .
Schulversäumnis.
Extraneerprüfungen an den Höheren Schulen 1924 .
Schülerkarten.
Umzüge der Beamten . .
Fernsprecheinrichtungen in Wohnungen . ^ . .
Brennstoffvecsorgung der Höheren Lehranstalten.
Bearbeitung einer allgemeinen Schulstatistik.
Abhaltung von Turn - , Spiel - und Sportfesten.
Prüfung der Fortbildungsschullehrerinnen . . - .
Schulgeld an den Höheren Schulen . .
Turnunterricht während der Winterszeit.
Kinderspeisung.
Schulbestchtigungen.
Dienst - und Mietwohnungsvorschriften.
Preis des Amtsblattes für 1924 .
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AmtMatt
deF Vadischen LNLnLsteriumK de- Lulru- und Unterricht-

HerauKgegeben vom Ministerium des Lwltust und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe , den 15 Januar 1923.

Inhalt.I . Verordnung : Die Schulbehörden der Volksschule. — II . Bekanntmachungen : Änderung des Gesekes über die Anüsstslltenversiche-rung und der Reichsversicherungsordnnng . — Ausdehnung der Versicherungspflicht in der Angestelltenversicherung . — Führung der Fahrnis-verzeichnisse . — Anerkennung von Religionsgesellschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts . — Vollzug des Artikels 148 Abs . 3 Satz 2der Reichsverfassung . — Die Dienstpflichten der Beamten . — Beginn des Sommersemesters 1923 am Bad . Staatstechnikum . - Die französischeFremdenlegion . — Die Musiklehrerprüfung . — Gewerbelehrerprüfungen . — Geflügelzuchtkurse . — Die Durchführung des Fsrtbildungsschul-gesetzes . — Die Durchführung des Fortbildungsschnlgesetzes . — III . Personalnachrichten . — IV . Erledigte Stellen . — V . StellenauS-fchreiben . — VI . Todesfälle.

I . Verordnung.
(Vom 29 . Dezember 1922 .)

Die Schulbehörden der Volksschule.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1- 23 S . 6 .)

In Z 3 der Verordnung des Ministeriums des Kultus
und Unterrichts vom 28 . November 1913 , die Schulbehördender Volksschule betreffend — Gesetz - und Verordnungs¬blatt Nr . 45 Seite 575 — wird im Hinblick auf die Vor¬
schrift des Z 39 Ziffer ! her Gemeindeordüung die Zahl „ 6"
in die Zahl „ 4 " geändert.

Karlsruhe , den 29 . Dezember 1922.
Ministerium des Kultus und Unterrichts.

V . Een . Il » Or . Hellpach.

II Bekanntmachungr « .
Nr . X 32213 . Änderung des Gesetzes über die Angestelltenversicherung

und der Reichsversicheruilgsordnullg.
Durch das Reichsgesetz vom 10 . November 1922 (Ab¬

schnitt Ä , Reichsgesetzblatt Teil l S . 849 ff .) ist das Ver-
sichernngsgesetz für An ge stellte wesentlich geändertworden . Die Änderungen betreffen u . a . auch den Kreis
der versichern ngspslichtigen Personen (vergl.
Abschnitt X Artikel I Ziffer l bis 5) ; ferner wird die
Beitragserhebung vom I . Januar 1923 ab neu ge¬
regelt werden . Nach Artikel XlX des Abschnitts ä . (Ange¬
stelltenversicherung ) tritt das Gesetz , soweit es die Ver¬
sicherungspflicht , die Gehaltsklassen , Höheder Beiträge und Leistungen betrifft , mit dem
l . Nvvember 1 922 , im übrigen mit dem 1 . Januar
1923 in Kraft.

Mit dem gleichen Gesetz (Abschnitt 8 Seite 877 ff. des
R .G .Bl .) wurde auch die Reichsversicherungs¬

ordnung in Bezug auf die Invalidenversicherung
geändert . Auch hier ist der Kreis der versicherungs¬
pflichtigen Personen (8 — Invalidenversicherung —
Artikel I Ziffer 1 bis 6) neu gezogen worden . Die bezüg¬
lichen Vorschriften treten vom 1 . Januar 1S23 an in Kraft.

Wir weisen besonders darauf hin , daß durch das nene
Gesetz die Doppelversichernng . zur Angestelltenver¬
sicherung und zur Invalidenversicherung beseitigt wurden
ist . Bür van gestellte , welche nicht ausschließlichmit Botengängen , Reinigung , Aufräumen und
ähnlichen Arbeiten beschäftigt werden , unterliegen
künftighin nur der Angestelltenv ersicherung. Fallsihre Anmeldung zu dieser Versicherung noch nicht erfolgtist, hat diese nunmehr alsbald zu geschehen ; dagegen sindetwa noch in der Invalidenversicherung befindliche Ange¬
stellte dieser Art auf 1 . Januar 1923 aus dieser abzumelden.

Karlsruhe, den 16 . Dezember 1922.
Ministerium des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . XXI » D «r Ministerialdirektor :
V . Gen . XVI . Schmidt.

Nr . X 32213 . Ausdehnung derBersichcrungspslicht in der Angestelltrn-
versicherung.

Die Versichernngsgrenze bei der Angestelltenversicherung
ist durch die Verordnung des Reichsarbeitsministers vom14 . November 1922 (R .G .Bl . S . 880 ) auf 840000 ^ erhöhtworden . Diese Vorschrift tritt mit dem l . Nvvember 1922in Kraft.

Hiernach sind alle im Staatsdienst befindlichen Per¬sonen , welche nach den 88 1 bis 4 des Angestelltenversiche --
rungsgesetzes Pflichtig und nicht durch die Bestimmungender §8 6 bis 14 von der Velftcherungspflicht entbunden
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sind, — soweit nicht schon geschehen — alsbald mit Wirkung
vom 1 . November 1922 oder dem etwaigen späteren Zeit¬
punkt des Eintritts der Versicherungspflicht zur Angestellten-
versicheruug anzumelden . Dabei ist zu beachten , daß die
angeführten Bestimmungen durch das Reichsgesetz vom
10 . November 1922 über Änderung des Versicherungs¬
gesetzes für Angestellte und derReichsversicheruugsordnung
(Abschnitt Artikel l Ziffer 1 bis 5, R .G .Bl . 1922 Teil I
S . 849/50 ) zum Teil eine wesentlich andere Fassung er¬
halten haben.

Karlsruhe, den 16 . Dezember 1922.

Ministerium des Kultus und Unterrichts.
H . Mg . XXI ». Der Ministerialdirektor:
V . Gen . XVI . Schmidt.

Nr . X 32366 . Führung - er FahrniSverzeichniffe.
An die uns unterstellten Behörden:
Künftig sind Gegenstände bis zu einem Wert von 250

nicht mehr in das Fahrnisverzeichnis aufzunehmen . Die
bisher darin nachgewiesenen Gegenstände von geringerem
Wert sollen im Hinblick auf die seit der Anschaffung ein¬
getretenen Steigerung ihres Geldwerts weiter nachgewiesen
werden.

Die seitherigen Anordnungen über Bücher und Druck¬
schriften bleiben unberührt.

Karl ruhe, den 11 . Dezember 1922.
. Ministerium des Kultus und Unterrichts.

H . Mg .Xll » Der Ministerialdirektor:
V. Gen . 11' . Schmidt.

Beginn des Sommcrsemcsters 1923 am Bad . Gtaatstcchnikum.

Nachstehende Bekanntmachung der Direktion der
Badischen höheren technischen Lehranstalt ( Staatstechnikum)
bringen wir mit der Veranlassung zur Kenntnis , den
Schülern der Höheren und der gewerblichen Lehranstalten
ihren Inhalt bekannt zu geben.

Karlsruhe, den II . Dezember 1922.

Ministerium des Kultus und Unterrichts.
H . Mg . IX ° Der Ministerialdirektor:
V - Gen . XI >- Schmidt.

Bekanntmachung.
Das Sommersemester 1923 beginnt am

Montag , den 19 . März 1923 vorm . 8 Uhr.
Alle Anmeldungen sind bei Vermeidung der Zurück¬

weisung wegen Platzmangel schriftlich bis längstens
31 . Januar 1923 bei der Direktion des Staatstechnikums,
Moltkestr . 9 einzureichen.

Zur Aufnahme in die unterste Klasse der Hochbau-,
bahn - und tiesbau -, Maschinenbau - und elektrotechnischen
Abteilung ist erforderlich:

I » . Zurücklegung des 16 . Lebensjahres,
b . abgeschlossene Volksschulbildung oder der Nach¬

weis über den erfolgreichen Besuch der 4 . Klasse
einer höheren Lehranstalt (Gymnasium , Realgym¬
nasium , Oberrealschule oder dergl .),

e . Nachweis über den erfolgreichen Besuch einer
3 klassigen Gewerbeschule ; ausnahmsweise werden
auch Schüler einer gewerblichen Fortbildungsschule
zugelassen,

ck. zweijährige praktische Tätigkeit . -
Alles Nähere ist aus dem Schulprogramm , das mit dem

zur Anmeldung nötigen Anmeldebogen gegen eine Gebühr
von 10 zuzüglich Porto erhoben werden kann , ersichtlich.

Karlsruhe, im Dezember 1922.

Höhere technische Lehranstalt (Staatstechnikum ) .
Die Direktion.

Nr . 3 43823 . Die französische Fremdenlegion.

Im Verlag der V . C . Rundschau , Großenhain in
Sachsen , Johannesallee 6 , ist eine Schrift des Or . F . von
Papen , eines der besten Kenner der französischen Fremden¬
legion erschienen , welche in gedrängter Form alles Wissens¬
werte über die Legion enthält . Der Verkaufspreis stellte
sich Anfang Oktober d . I . auf 5 JL , beim Bezug von 500
bis 1000 Stück auf 3,50 Die Schrift bietet in ihrer
nüchternen , eindringlichen Darstellung ein gutes Hilfsmittel
bei Bekämpfung der Werbetätigkeit der französischen Fremden¬
legion im Bereiche der Schule . -Wir empfehlen ihre An¬
schaffung.

Karlsruhe, den 12 . Dezember 1922.

Ministerium des Kultus und Unterrichts.
H . Mg . ix ° u . IV - vr . HellPach.
V . Gen . XI«

Nr . X 34159 . Anerkennung von Religiousgescllschrsteu als Körper¬
schaften des öffentlichen Rechts.

Das Staatsministerium hat mit Entschließung vom
22 . Dezember 1922 Nr . 23324 die „ israelitische Religions¬
gesellschaft in Karlsruhe " gemäß Z 18 Absatz 4 der
Badischen Verfassung als Körperschaft des öffentlichen
Rechts anerkannt.

Karlsruhe, den 28 . Dezember 1922.

Ministerium des Kultus und Unterrichts.
A . A.

S ch w o e r e r.

Nr . 3 4337k . Vollzug des Artikels 148 Absatz 3 Satz 2 der Reichs-
Verfassung.

Wegen Verteilung der den einzelnen Schulbehörden
und Schulleitungen zugegangenen Abdrücke der ReichS-
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Verfassung an die abgehenden Schüler und Schülerinnen
verweisen wir auf unsere Bekanntmachung vom 16 . Februar1921 (Amtsblatt 1921 Seite 66) . ^

Karlsruhe, den 9 . Dezember 1922.
Ministerium des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . XV-- Der Ministerialdirektor:
V. Gen . III . S ch m i d t.

Nr . 6 57006 . Die Dienstpflichten der Beamten.
^ Die Verordnung des vormaligen Oberschulrats vom27 . August 1892 Nr . 17958 (Schulverordnungsblatt Seite181) wird aufgehoben.

Für Erstattung der Verehelichungsanzeigen gelten füralle Lehrer lediglich die Bestimmungen des Z 31 VVO.
zum Beamtengesetz . Damit entfällt für die Lehrer an
Volksschulen die seitherige "

Verpflichtung zur Vorlage durchdie Ortsschulbehörde.
Karlsruhe, den 11 . Dezember 1922.

Ministerium des Kultus und Unterrichts.B . Gen . v « vr . Hellpach.

Nr . s 46324. Die Musiklchrcrpriifnilg.
Die Prüfung als Musiklehrer haben bestanden:

Baust , Albert , Unterlehrer , von Durlach,
Hauschild , Bruno , Unterlehrer , vonKarlSruhe -Beiertheim.

Karlsruhe, den 18 . Dezember 1922.
Ministerium des Kultus und Unterrichts.

H , Mg , ui «. Der Ministerialdirektor:
V. Gen . V». Schmid t.

Gewerbelehrerpriisimgen.
An Prüfungen nach Maßgabe der Verordnungen des

Ministeriums des Innern vom 6 . August 1907 und vom4 . Dezember 1913 , die Ausbildung und Prüfung der Ge¬
werbelehrer betr . (Schulverordnungsblatt 1907 Nr . XisSeite 147 und 1914 Nr . I Seite 3/4) finden im Frühjahr1923 statt:

1 . Die Hauptprüfung, beginnend am
Donnerstag , den 15 . Februar 1923 , vorm. 8 Uhr,2 . die Vorprüfung, beginnend am
Donnerstag , den 22 . Februar 1923 , vor m . 8 U h r.

Gesuche um Zulassung zu diesen Prüfungen sind ge¬mäß Z 8 a . a . O . unter Beifügung der daselbstv' orgeschriebenen Nachweise bis spätestensI . Februar 1923 beim Ministerium des Kultus und
Unterrichts einzureichen.

Karlsruhe, den 27 . Dezember 1922.
Ministerium des Kultus und Unterrichts . --

Der Ministerialdirektor:
Schmidt.

Nr . 0106 . Gefliigelzuchtkurse.
An die Schulbehörden , Schulleiter und Lehrer der

Schulkreise Pforzheim und Heidelberg.
Die Badische Landwirtschastskammer beabsichtigt in

diesem Monat folgende Geflügelzuchtkurse abzuhalten;Am 16 . und 17 . Januar in Pforzheim im Gast¬haus zum „Neuen Pflug "
, je von 9 bis 5 Uhr mit

Mittagspause , am 23 . und 24 . Januar in Eberbach im
„ Brockenhos " von 10 bis 5 bezw . 9 bis 5 Uhr.Wir ermächtigen die Schulbehörden und Schulleiter,
denjenigen Lehrern und Lehrerinnen der Fortbildungsschulein den genannten Städten und deren Umgebung , die an
diesen Veranstaltungen teilnehmen wollen , den erforderlichenUrlaub zu erteilen , soweit es die Rücksicht auf den Unter¬
richtsbetrieb zuläßt . Die Teilnehmer haben sich durch
Vermittlung des Kreisschulamts bei der Landwirtschafts¬kammer in Karlsruhe , Stefamenstr . Nr . 43 zu melden.
Tagesgebühren und sonstige Entschädigungen können nichtgewährt werden.

Karlsruhe, den 6 . Januar 1923.
Ministerium des Kultus und Unterrichts.

Der Ministerialdirektor:
V . Gen . Itt Schmidt.

Nr . 6 50656 . Die Durchführung des Fortbildungsschulgesetzes.
Durch rechtsgiltige statutarische Bestimmung ist dieGemeinde Maulburg, Amt Schopfheim , hinsichtlich ihrer

fortbildungsschulpflichtigen Mädchen dem Fortbildnngsschul-verband Fahruau - Hausen (siehe Bekanntmachung vom18 . November 1921 , Amtsblatt 1921 Nr . 35 Seite 405)beigetreten.
Karlsruhe, den 13 . Dezember 1922.

Ministerium des Kultus und Unterrichts.
Der Ministerialdirektor:

V . Gen . XIlm .
Schmidt.

Nr . 6 53293. Die Durchführung des FortbMimgsschulgesetzes.
Die Bestimmungen der M 9, 12, 13 und 16 des Fort¬

bildungsschulgesetzes vom 19 . Juli 1918 in der Fassungdes Gesetzes vom 7 . April 1922 '
sind durch rechtsgiltige

statutarische Bestimmungen in Kraft gesetzt worden:
1 . in der Gemeinde Bad Peterstal, Amt Ober-

kirch , unter Beschränkung auf den Fortbildungs¬
unterricht der Mädchen,

2 . im Fortbildungsschulverband Bohls-
bach, Amt Offenburg , umfassend die politischen
Gemeinden Bohlsbach , Bühl , Griesheim und Weier,
unter Beschränkung auf den Fortbildungsunterrichtder Mädchen,

3 . im Fortbildungsschulverband Eber-
bach, umfassend die politischen Gemeinden Eber¬
bach und Rockenau,
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4. im Fortbild ungsschulverband Laden-

burg - Neckar Hausen , umfassend die politischen

Gemeinden Ladenbnrg und Neckarhausen unter

Beschränkung auf den Fortbildungsunterricht der

Mädchen,
5 . im Fortbildungsschul verband Ober-

kirch, umfassend die Gemeinden Oberkirch , Hessel¬

bach , Ringelbach und Tiergarten , unter vorläufiger

Beschränkung auf den Fvrtbildungsunterricht der

Mädchen,
6 . im Fortbildungsschulverband Walds¬

hut, umfassend die Gemeinden Waldshut , Dogern,

Eschbach und Schmitzingen , unter Beschränkung auf

den Fortbildungsunterricht der Mädchen.

Gleichzeitig damit sind die Bestimmungen der ßß 14,

21 , 24 bis 29 und 32 des genannten Gesetzes in Wirk¬

samkeit getreten.

Karlsruhe, den 4 . Januar 1923.

Ministerium des Kultus und Unterrichts.
Der Ministerialdirektor:

V . Gen . Xtlm . Schmidt.

III . Personalnachrichten.
Ernannt:

LPr . Martin Stadler von Mannheim — unter Zurück¬

nahme seiner Ernennung zum Prof , an der RS . Rastatt —

zum Prof , am RG . Ettenheim;

zu Hptl . : Utl . Emil Auch . in Nimburg — Utl . Otto

Edelin Hohenwettersbach — Utl . Max Hauser in Hänner —

Utl . Heinrich Kindervater in Nonnenweier — Schv . Nor¬

bert Melz er in Eigeltinaen — Schv . Adolf Ronecker

in Ebeuheid — Schv . Josef Wasmer in Rohrhardsberg —

Utl . Josef Wiel in Königshofen ..

„ Verliehen:

dem planm . ek o . Prof . an der Univ . Heidelberg vr . Her¬

mann Ranke die akad . Rechte und Amtsbez . eines ord . Prof.

Versetzt:

Musikl . Gustav Bier vom Bertholdsgymn . Freiburg
an die HM . m . MRG . Freiburg - Reall . Josef August

Holtzmann vom LS . Freiburg an das Bertholdsgymn.

Freiburg:
Oberl . Karl Mattheiß von Michelbach,

' A . Rastatt,
als Hptl . nach Gaggenau — die Hptl . : Gotthilf Aichele
von Kürnberg nach St . Georgen , A . Villingen — Friedrich

Graulich von Rheinbischofsheim nach Wolfartsweier —

Emilie Hauser von Schutterwald nach Waldshut —

Eduard M eßmer von Assamstadt nach Oberwittighausen —

Hermann Riffel von Glashütten nach Maulburg.

Zurückgenom men: die Versetzung des Hptl . Adam

Mühlbauer von Fürstenberg nach Gaggenau.

Zuruhegesetzt:

Hptlin . Hermine Hetlinger inLörrach bis zur Wieder-

erstelluntz ihrerGesundheit — Handarbeitshptliu .Luise Burk-

ard in Karlsruhe , auf Ansuchen.

Entlasse « auf Ansuchen:

Hptl . August Haß lach in Echbeck — Utl . Alfons Beile,
zuletzt in Mannheim — die Utlinnen . Lina Kohlhammer
m Breiten — Maria Maier in Untermünstertal — Ma¬
thilde Schmid in Schlierigen — Maria Straub in
Waldshut;

ferner wurde entlassen : Schkand . Paul Lüttecke,zuletzt

Unterlehrer in Horben.

IV. Erledigte Stellen.
An der Kunstgew erbesch . Pforzheim: die Direktorstelle—

an der Humboldtsch . Karlsruhe eine Professorenstelle.

V. Stellenausschreiben.
An Volksschulen:

1 . allgemein: eine Hptl .-Stelle in Konstanz ; Be¬

setzungsrecht steht dem Stadtrat zu;
2 . für Lehrer kath. Bekenntnisses : eine Oberl .-Stelle

in Freibura; Besetzungsrecht steht dem Stadtrat zu —

je eine Hptl .- Stelle in Assamstadt — Echbeck — Güten¬

bach — M i ch e l b a ch , A . Rastatt - Osterburken —

Sasbachwalden; Stelle auch für Lehrerinnen geeignet —

Schluttenbach — Schutterwald — Staufen,A - Bonn-

dors — Tal heim;
3 . für Lehrer evang. Bekenntnisses : je eine Hptl .-

Stelle in Gernsbach — Kürnberg — Ladenburg —

Lörrach — Palmbach.
Bewerbungen sind binnen vierzehn Tagen bei

dem dem Bewerber Vorgesetzten Kreisschulamt einzureichen.
ZurückgenommeN: Ausschreiben der Hptl .-Stelle

(kath ) in Fürsteuberg (Amtsbl . 1S22 S . 554 ) .

VI Todesfälle.
Gestorben sind : Karl Britsch, Prof , an der Hum¬

boldtsch . Karlsruhe , am 9 . 12 . 22 — Hermann Steiger,
Gewerbel . in Freiburg , am 17 . 11 . 22 — Friedrich Box¬

berg er, Hptl . in Ladenburg , am5 . 12 . 22 — Rosa Lang,

Hptlin . in Sasbachwalden , am 28 . 1l . 22 Alfred Huber,

zuruheges . Reall -, zuletzt am RPG . m RS . Waldshut —

Elisabeth Dheil - Schmid t,zu ruh eg es .Hptlin .,z uletzt in Mann¬

heim — Jakob T a n n e r , zuruheges .Hptl ., zuletzt in B ahnbrücken.

Druck und Verlmi von Malsch S Poarl in MrtSni.
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AmtMatt
beK Bsdlschen LlZlnistrrlmnK deK kulruK und Unterrichts

HersuAgegeken vom Mtmstertum deK AulruK und NnrerrtchrS.

Ausgegeben Kartsruöe , den 24 . Januar - 1923.

Inhalt.
I . Bekanntmachungen : Einkommensteuer vom Arbeitslohn. — Dienststunden. — Zahlung der Besoldungsbezüge der Beamten . —

Religionsunterricht an höheren Schulen . — Turnunterricht während der Winterszeit . — Außerordentliche Prüfung für das höhere Lehramt 1922 . —
Übernahme von Lehramtsprakiikanten in den staatlichen höheren Schuldienst . — Prüfung der Blindenlehrer . — Durchführung des Fort-
bildungsschulgesetzes . — II . Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen : Dienstreisekosten.

I Bekanntmachungen.
Nr . L 84 . Einkommensteuer vom Arbeitslohn.

Durch das am 23 . Dezember 1922 erlassene , im
Reichs -Gesetzblatt 1922 , Teil I Nr . 86 Seite 978 , er¬
schienene Abänderungsgesetz zum Einkommensteuergesetz
werden die Sätze , um die sich der vom Arbeitslohn ein¬
zubehaltende Betrag von 10 v . H . des Arbeitslohnes gemäß
Z 46 Abs . 2 und 6 des Einkommensteuergesetzes ermäßigt
(vergl . diesseitige Bekanntmachung vom 11 . August 1922
„ Steuerabzug " im Amtsblatt Nr . 4H Seite 445 ) , ab
I . Januar 1923 geändert . Die Ermäßigungssätze betragen
bei jeder nach dem 31 . Dezember 1922 erfolgenden Zahlung
von nach dem 31 . Dezember 1922 fällig gewordenen Ar¬
beitslohn :

1 . für den Arbeitnehmer selbst monatlich 200 (bis¬
her 40 ^ ) ,

2 . für die zur Haushaltung des Arbeitnehmers zäh¬
lende Ehefrau monatlich 200 ^ (bisher 40 ^ ) ,

3 . für jedes zur Haushaltung des Arbeitnehmers zäh¬
lende minderjährige Kind ohne eigenes Arbeits¬
einkommen bezw . nicht über 17 Jahre alte Kind
mit eigenem Arbeitseinkommen oder für jeden vom
Finanzamt zur Berücksichtigung zugelassenen mittel¬
losen Angehörigen monatlich 1000 (bisher 80 ^ >),

4 . zur Abgeltung der nach § 13 zulässigen Abzüge
(Werbungskostenpauschsatz ) monatlich 1000 ^ (bis¬
her 90 ^G ) .

Bei den Besoldungsbezügen für Januar 1923 (bei
Monatsgehaltsempfängern ) und für das erste Vierteljahr
1923 (bei Vierteljahresgehaltsempfängern ) konnten die er¬
höhten Ermäßigungen noch nicht berücksichtigt werden ; der
Ausgleich erfolgt bei der nächsten Zahlung.

Für einen verheirateten Beamten mit einem Kind er-*
gibt sich z . B - für diesen Ausgleich folgende Berechnung:

Ermäßigungssätze für
1 Monat

» . vom 1 . Ja¬
nuar 1923 an: b . bisher

1. für den Ehemann . . . . 200 40
2. für die Ehefrau . . . . . 200 40
3. für das Kind. . 1000 80
4. Werbungskostenpauschsatz . 1000 90

zusammen. . 2400 250

Unterschied für den Monat 2400 — 250 - - 2150 K« . Er¬
folgte die Gehaltszahlung für das erste Kalendervierteljahr
1923 im voraus , so sind 3 x 2150 — 6450 zu viel
einbehalten worden , die bei der Gehaltszahlung für das
zweite Kalendervierteljahr 1923 zu verrechnen sind . Beträgt
z . B . das Diensteinkommen für das zweite Kalenderviertel¬
vierteljahr 300 000 so wäre folgendermaßen zu
rechnen:
10 v . H . aus 300000 --- . 30000

davon ab:
a . Ermäßigung für 3 Monate — . . 7200
b . Ausgleich für das erste Kalender-

Vierteljahr — . . . . . . . . . 6450 F,
- 13 650

bleibt reiner Abzug . 16 350

Die Bestimmungen in Z 50 Abs . 2 des Einkommen¬
steuergesetzes über die Änderung der Ermäßigungen im
Steuerbuch für neu hinzugekommene Personen sind ebenfalls
zugunsten der Steuerpflichtigen geändert worden ; ich ver¬
weise Hierwegen auf das Abänderungsgesetz im Reichs
Gesetzblatt.

r
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Die mir unterstellten Behörden werden beauftragt,
die Beamten und Bediensteten zur Vermeidung unnötiger
Anfragen bei den zahlenden Kassen aus die Änderungen
aufmerksam zu machen.

Karlsruhe, den 9 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Allg. I . V . :
V. G-N. V. Schmidt.

Nr. x 553 . Dicnststunden. i
An die unterstellten Behörden.
Sofern zeitweise eine Verlängerung der regelmäßigen

Dienstzeit infolge hohen Geschäftsstandes nötig wird oder
dringliche Geschäfte außerhalb der regelmäßigen Dienstzeit
erledigt werden müssen , kann ein Ausgleich durch ent¬
sprechende Dienstbefreiung an anderen Tagen angesichts
der außerordentlich gespannten Finanzlage des Landes bis
auf weiteres nicht mehr stattfinden . Es ist Pflicht der ^
Beamten , sofern die Umstände es verlangen , auch über!
die geordnete Dienstzeit hinaus zu arbeiten . !

Karlsruhe, den 9 . Januar 1923 . . !
Der Minister des Kultus und Unterrichts . ?

H . Allg. III» I . V . : !
L . Gen. II >>. Schmidt. !

Nr. v 242. Zahlung der Besoldungsbczüge der Beamte».
Die Beamten werden darauf hingewiesen , daß Anträge -

auf Änderungen der von ihnen der Landeshauptkasse be- j
zeichneten Geldanstalten — Banken , Sparkassen — unter!
Beachtung der in der Bekanntmachung vom 20 . Februar ^
1922 (Amtsblatt 1922 Nr . 8 S . 65 ) vorgeschriebenen!
Form spätestens bis Mitte Februar d . I . bei der
Landeshauptkasse einzureichen sind .

^

Karlsruhe, den 10 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Allg. lIId . I . V . : !
B . Gen. V ° . Schmidt.

Nr. L 44S98. Religionsunterricht an Höheren Schulen.
An die Leiter der Höheren Lehranstalten.
Einem Wunsche des Erzb . Ordinariats entsprechend ^

veranlassen wir die Direktionen , sofern bei den öffentlichen
Schlußprüfungen in katholischer Religion geprüft wird,
jene Klassen zur Prüfung anszuwählen , welche bei der
kommissarischen Besichtigung nicht besucht wurden.

Von der getroffenen Anordnung ist jeweils dem Erzb.
Prüfungskommissär unter Angabe der Zeit der Prüfung
Mitteilung zu machen.

Karlsruhe, den 2 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

I . V . :
H . Mg . XiK . u . xvill - Schmidt.

Nr . 8 3423 . Turnunterricht wahrend der Winterszeit.
An die Leiter der Höheren Lehranstalten und die

Schulbehörden der Volksschulen.
Anläßlich der herrschenden Teuerung der Brennstoffe

wurde au einzelnen Anstalten die Beheizung der Turnhallen
aus Gründen der Brennstoffersparnis eingestellt und der
Turnunterricht ausgesetzt.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 4.
November 1921 , den Turnunterricht während der Winters¬
zeit betreffend , (Amtsblatt 1921 Seite 372 ) weise ich erneut
darauf hin , daß in sämtlichen Schulen der lehrplanmäßige
Turn - und Spielunterricht auch bei Nichtbeheizung der Turn¬
hallen womöglich aufrecht zu erhalten und durchzuführen ist.

Da erfahrungsgemäß die Temperatur in ungeheizten
Hallen im Winter , besonders bei Verabsäumung ausreichender
und regelmäßiger Lüftung , oft niedriger als im Freien ist,
so wird den Schulleitern empfohlen , bei geeigneter Witterung
den Turnunterricht statt in ungeheizter Halle im Freien
erteilen zu lassen.

Beim Turnen im Freien und in ungeheizten Hallen
muß der Auswahl und Durchführung der Übungen unter
genauer Beachtung des Lehrplans je nach dem Wechsel
der Witterungsverhältnisse besondere Sorgfalt gewidmet
werden , um eine gesundheitliche Schädigung der Schüler
zu vermeiden und deren erstrebenswerte Abhärtung gegen
Witterungseinflüsse zu erzielen.

Verbietet die Bodenbeschaffenheit die Benützung der
Spielplatzes für die Abhaltung des Spielnachmittags , so
sind die einzelnen Spielabteilungen mit angemessenen Turn¬
übungen und Turnspielen im Schulhof bezw . in der Turn¬
halle oder mit kürzeren auf die Tageszeit beschränkten
Nachmittags -Ausmärschen zu beschäftigen . Im elfteren
Falle können die in der Bekanntmachung vom 16 . April
1919 (Amtsblatt 1919 Seite 82/83 ) vorgesehenen Spiel¬
zeiten durch die Schulleiter so abgekürzt werden , daß allen
Spielabteilungen die Benützung des Schulhofes oder der
Turnhalle während der Spielnachmittage ermöglicht wird.

Die Schulleiter sind weiterhin ermächtigt , ab und zu
anstelle eines Spielnachmittags einen schulfreien Nachmittag
für den Betrieb wintersportlicher Übungen ( wie Schlitt¬
schuhlaufen , Rodeln usw .) treten zu lassen.

Für den Betrieb des Turn - und Spielunterrichts
während der Winterszeit in ungeheizten Hallen oder im
Freien wird die nachstehende , von der Direktion der Laudes¬
turnanstalt aufgestellte Anleitung bekanntgegeben , auf deren
Beachtung die Schulleiter die unterstellten Turnlehrer
künftighin jeweils beim Eintritt der Winterperiode hinzu¬
weisen haben.

Karlsruhe, den 18 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . XVllI - J . V . :
V. Gen. X1t° Schmidt.
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Ankeitung '
für den Turn - und Spielunterricht im Winter.

Bei Abhaltung der an sich lehrplanmäßig aufgebauten
Turnstunde sollen bekannte , leicht faßliche und kurze Übungen
mit lebhaften Bewegungen , gegebenenfalls in Form , von
Dauer - und Wettübungen , betrieben werden . Das üben
in freier Weise wird besonders empfohlen . Längeres , un¬
beschäftigtes Herumstehen der Schüler ist zu vermeiden.
Die Kleidung soll wärmer , aber nicht zu dick sein . Wer
nicht mitturnen kann , soll das Klassenzimmer aufsuchen.

Die Ordnungsübungen sind auf das Mindest¬
maß zu beschränken.

Die Marsch - und Laufübungen sollen währendeiner Turnstunde öfters in Form von Zwischenübungenin verschiedenen Gangarten und mit Armtätigkeiten aus¬
geführt werden (Zehen -, Spreiz - und Storchgaug ; Nacken-,Seit - und Hochhalten der Arme , Armkreisen ).

Das Antreten und die Aufstellung zu den Frei-und Handgerätübungen erfolge kurz und im Lauf.
Übungen mit raschen und schwunghaften Bewegungen sind
vorzuziehen . Man wähle besonders Hüpft und Sprung¬
übungen , ausgiebige Rumpfübungen , Knie - und Armreißenund Vorübungen für die Leichtathletik.

Bei den Gerätübungen verwende man in der
Regel alle Geräte unter voller Ausnützung . Sehr ge¬
eignet sind Übungen mit dem Schwingseil , Sprünge an ^
den Geräten , Hangelübungen an Leitern und Kletterstangen.Bei strenger Kälte sind eiserne Geräte , auch Handgeräte,
zu vermeiden.

Von den volkstümlichen (leichtathletischen)
Übungen bevorzuge man Ballweitwerfen (bei genügender
Anzahl von Bällen ), ferner Dauer -, Gelände - und Wald¬
läufe und in der Halle Hochspruug.

Kleinere Hallenspiele wie Nummernwettlauf,
Dreiballauf (Verwendung von Keulen ) Henne und Habicht,
Kreisläufen , Komm mit ( in Sternform ) , Völkerball , Zieh - !
und Schiebkämpfe , Singspiele mit lebhaften Bewegungen!können dem Unterricht gelegentlich eingefügt werden.

Bei den Spielnachmittagen treten noch die
verschiedenen Fang - und Laufspiele , die Grenzballspiele
(Korb -, Fuß - und Handball ) und die Geländespiele (Schnitzel¬
jagd ) hinzu . Schlagball eignet sich nicht als Winterspiel.Die bei allen Spielen zu berücksichtigende Schonung der
Kleidung und des Schuhwerks verbietet Ballspiele bei
schlechten Bodenverhältnissen.

Nr . s 989 . Außerordentliche Prüfung für das höhere Lehramt 1922 . ^
Aufgrund der im Spätjahr 1922 abgeschlossenen ^Prüfung für das höhere Lehramt sind für bestanden er !

klärt worden : >

l . in der Abteilung für alte Sprachen:
Maerdian, Friedrich , von Mannheim,
Reitz enstein, Erich , von Straßburg i. E .,
Schäfer, Josef , von Stetten u . Holstein , Hohenzollern,
Zilling, Artur , von Kandern;

II. in der Abteilung für neuere Sprachen
und Geschichte:

Baum gart, Hans , von Freiburg i . Br .,
Bettinger, Heinrich , von Stockach,
Burckhardt, Kurt , von Mannheim,
Dotter, Rudolf , von Aaasen bei Donaueschingen,
Kromer, Gustav , von Kehl a . Rh -,
Künzig, vr . Johann , von Pülfringen , A . Tauber¬

bischofsheim,
Laih, Albert , von Schwetzingen,
Pfeifer, Erwin , von Offenburg,
Prange, Cornelie , von Magdeburg,
Schuhmacher, vr . Wilhelm , von Teschenmoschel (Pfalz ),
Spriugmann, Kurt , von Freiburg i. Br .,
Vulpius, Roland , von Heidelberg,
Zimmermann, Wilhelm , von Freiburg -Zähringen.

Karlsruhe, den 9 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . lll >° vr . H e I l p ach.

Nr . L1855 . Übernahme von Lchramtspraktikairten in den staatlichen
höheren Schuldienst.

Auf Grund des § 22 der Verordnung vom 18 . Juli
1913 , die praktische Ausbildung und die Beschäftigung der
Lehramtspraktikanten betr ., und Z 4 des Besoldungsgesetzes
sind folgende Lehramtspraktikanten , denen das Zeugnisder Anstellungsfähigkeit zuerkannt worden ist, in den
staatlichen höheren Schuldienst übernommen worden:
I. Lehramtspraktikanten aus der altphilo¬

logischen Abteilung:
Schüler, vr . Lambert , von Oberglottertal;

II . Lehramts Praktikanten aus der neuphilo.
logisch - hi st orischen Abteilung:

Grießhaber, Zheod ., von Schönau b . Heidelberg,
Schenk, Alexander , von Donaueschingen;

III. Lehramtspraktikanten aus der mathema¬
tisch - naturwissenschaftlichen Abteilung:

Ascher, Fritz , von Mannheim,
Litzelmann, Erwin , von Baden,
Spreng, Konrad , von Mörlenbach.
Karlsruhe, den 11 . Januar 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Mg . UI » vr . Hellpach.
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Nr. 61421 . Prüfung der Blindenlehrer.
Im Laufe des Monats März wird an der Blinden¬

anstalt Ilvesheim auf Grund der Ministcrialverordnung
vom 9 . Dezember 1918 (Schulverordnungsblatt 1918 Seite
343 ff .) eine Blindenlehrerprüfung abgehalten werden.
Gesuche um Zulassung zu dieser Prüfung sind mit den in
Z 5 der angegebenen Verordnung vorgeschriebenen Nach¬
weisungen auf dem geordneten Dienstweg innerhalb 2
Wochen beim Unterrichtsministerium einzureichen.

Karlsruhe, den 15 . Januar 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
I V . :

V . Gen. V>r Schmidt.

0 44 . Durchführung des Fortbildungsschulgcsetzes.
Die Bestimmungen der 9 , 12, 13 und 16 des

Fortbildungsschulgesetzes vom 19 . Juli 1918 in der Fassung
des Gesetzes vom 7 . April 1922 sind durch rechtsgiltige
statutarische Bestimmungen in Kraft gesetzt worden:

1 . in der Stadt Mannheim,
2 . in der Stadt Wein heim,
3 . in der Gemeinde Schriesheim , A . Mann¬

heim, unter Beschränkung auf den Fortbildungs-
unterricht der Mädchen,

4 . in der Gemeinde Tennenbronn , A . Triberg,
unter Beschränkung auf den Fortbildungsunterricht
der Mädchen,

5 . in der Gemeinde Weingarten unter Beschrän¬
kung auf den Fortbildungsunterricht der Mädchen,

6 . im Fortbildungsschnlverband Knielingen, um¬
fassend die politischen Gemeinden Knielingen und
Bulach,

7 . im Fortbildungsschnlverband Malsch, A . Ettlingen,
umfassend die politischen Gemeinden Malsch , Sulz¬
bach und Waldprechtsweier,

8 . im Fortbildungsschulverband Pfullendorf umfassend
die Gemeinde Pfullendorf mit Brunn¬
hausen und Watten reute, sowie die Volks-
schulverbüude Aftholderberg , Linz und
Zell a . A . unter Beschränkung auf den Fort¬
bildungsunterricht der Mädchen,

S . im Fortbildungsschnlverband Stockach,
umfassend die politischen Gemeinden Stockach , Hindel¬
wangen , Mahlspüren i . Hg ., Mahlspüren i . T -,
Nenzingen . Seelsingen , Winterspüren und Zizeu-
hausen , unter Beschränkung auf den Fortbildungs¬
unterricht der Mädchen,

10 . im Fortbildungsschulverband Zoznegg,
umfasscnD die politischen Gemeinden Zoznegg , Gall-
mannsweil , Hoppetenzell , Mainwangen und Müh¬

lingen , unter Beschränkung auf den Fortbildungs¬
unterricht der Mädchen.

Gleichzeitig damit sind die Bestimmungen der W 14,
21 , 24 bis 29 und 32 des genannten Gesetzes in Wirk¬
samkeit getreten.

Karlsruhe, den 11 . Januar 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
I . V - :

V . Gen. XH -° . Schmidt.

II Bekanntmachung des Ministeriums der
Finanzen.

(Vom 26. Dezember 1922.)
Dicnstreisekosten.

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 S . 3 .)
In Vollzug der ZZ 3 und 9 der Verordnung des

Staatsministeriums über Dienstreisekosten vom 29 . Juli 1922
und der 8Z 7 Ziffer 1 und 8 Ziffer 7 der Ausführungs¬
bestimmungen des Finanzministeriums vom 11 . August 1922
wird bekanntgegeben:

Das Tagegeld beträgt mit Wirkung vom 1 . Januar
1923 für die Beamten der

im für besonder-
allgemeinen teure Städte

Stufe I . . . 1050 1450 ^
„ n - - - 1300 „ 1800 „
„ III . . . 1550 „ 2150 „
., IV . . . 1800 „ 2500 „
„ V . . . 2100 „ 2900 „ .

Das llbernachtungsgeld betrügt vom gleichen Zeitpunkt
für die Beamten der

im für besonder-
allgemeinen teure Städte

Stufe I . . . 525 ^ 1090 ^
„ II . . . 650 „ 1350 „
.. III . . . 775 „ 1615 „
" IV . . . 900 „ 1875 „
„ V . . . 1050 „ 2175 „ .

Als Zuschuß gemäß Z 8 Ziffer 7 der Ausführungs¬
bestimmungen können mit Wirkung vom 1 . Januar 1923
an Beamte mit Familie bis zu 200 im übrigen bis zu
75 ^ täglich gewährt werden.

II.

Die Ganggebühr (Z 9 der Verordnung ) beträgt mit
Wirkung vom 1 - Januar 1923 an 15 ^ für das Kilo¬
meter.

Karlsruhe, den 28 . Dezember 1922.

Ministerium der Finanzen.
Köhler. Seeger.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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I . Bekanntmachungen.
Nr . ä 1665. Bezüge der Beamten.

1 . Entsprechend dem Vorgehen des Reichs wird auch
für die badischen Beamten der Teuerungszuschlag zu dem
Grundgehalt , der Grundvergütnng , dem Ortszuschlllg und
den Kinderzuschlägen gemäß H 18 des Besoldungsgesetzes
erhöht und zwar mit Wirkung vom 1 . Januar 1923 «b um
69 v . H . auf 301 v . H ., mit Wirkung vom 17 . Januar 1923
ab um weitere 68 v . H ., sonach auf 369 v . H . Hiernach
betragt der Teuerungszüschlag für den ganzen Monat
^ 301 ff— 369 ^ i c72 rJanuar - v — 335 o . H . und vom 1 . Februar
1923 an 369 v . H.

2 . Außerdem ist der Frauenzuschlag vom 1 . Januar
1923 ab um 1500 ^ monatlich , sonach von 3500 auf
5000 ^ erhöht worden.

3 . Weiterhin sind die für eine Anzahl Orte bewilligten
örtlichen Sonderzuschläge entsprechend erhöht worden.

4. Die hiernach sich ergebenden Nachzahlungen werden
von den Gehaltsrechnern berechnet und im Wege des Be¬
soldungsscheckverfahrens angewiesen und zwar für die
Vierteljahresgehaltscmpfänger für die Zeit bis mit letzten
März 1923 , also für 3 Monate , und für die Monats¬
gehaltsempfänger für die Zeit bis mit letzten Februar 1923,
also für 2 Monate . Die Reinschriften für die von den
Gehaltsrechnern zuerst aufzustellenden Urschriften sind in
gleicher Weise wie bei den letzten Regelungen der Bezüge
aufzustellen , zu unterzeichnen und mit den Urschriften bis
längstens 31 . Januar 1923 an die Zentralrechnungsstclle
einzusenden.

5 . Die Bezüge für die nach dem Teiltarif entlohnten
Angestellten erhöhen sich nach Z 16 des Teiltarifvertrags
und K 3 ». des Ergänzungsabkommens in dem gleichen
Umfang wie die Bezüge der Beamten.

6 . Wegen der Anweisung der Nachzahlungen der Be¬
amten und Lehrer der Hochschulen einschließlich der Stern¬
warte Heidelberg gilt das besonders Verfügte.

7 . Für sämtliche Angestellten , ferner für die im Probe-
nnd Vorbereitungsdienst stehenden Beamten - (Anwärter)
einschließlich der noch nicht 20 Jahre alten Volksschullehrer,
für die nur vertragsmäßig verwendeten , wenn auch voll-
beschäftigten Handarbeits - und Haushaltungslehrerinnen
sowie für die Lehrer , die gemäß § 113 des BeamtengesetzeS
ihres Dienstes vorläufig enthoben oder deren Bezüge teil¬
weise gepfändet sind , erfolgt sowohl die Anweisung der
Nachzahlung wie die gesamte Festsetzung der Bezüge aus¬
schließlich durch die Zentralrechnungsstelle.

Karlsruhe, den 19 . Januar 1923.
Der Minister des Kr^ tus und Unterrichts.

H . Allg. iM , J . V . :
V . Gen . M u .V- . Schmidt.

Nr. ^ 1152. Zentraleinkauf von Brennstoffen für staatlicheBehörden.

An die unter st eilten Behörden.
Das Finanzministerium hat wegen Bezahlung der

Rechnungen für die im Wege des Zentralein¬
kaufs beschafften Kohlen die nachstehend zum Ab¬
druck gebrachte Anordnung erlassen , nach welcher auch
in meinem Geschäftsbereich zu verfahren ist.

Karlsruhe, den 18 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H Allg. VII . I . V .:
V . Gen . 1>- Schmidt.

Ministerium der Finanzen . Karlsruhe, den 10. Januar 1923-

Nach den bisherigen Erfahrungen wurden die Rech¬
nungen für die im Wege des Zentraleinkanfs beschafften

3
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Kohlen vielfach mit erheblicher Verspätung bezahlt . Bei
einein Teil der Behörden ergaben sich Schwierigkeiten,
weil der Amtskosten - oder Handkassenkredit zur Zahlung
der Rechnung nicht gereicht hat , und die Behörde zunächst
die Erhöhung des Kredits beantragen mußte . Andere
Dienststellen machten der Anlieferung der Kohlen Schwierig¬
keiten, weil ihnen angeblich keine Mittel zur Verfügung
standen usw . Andere Behörden wieder waren bei der
Übersendung der Anweisungen an die Kasse säumig . Die
auf diese Weise entstandenen Verzögerungen kosteten der
Staatskasse hohe Verzugszinsen . Es muß im Interesse
einer geordneten Geschäftsverbindung mit den liefernden
Geschäftshäusern der größte Wert aus pünktliche Zahlung
gelegt werden . Das gilt für die Zukunft umsomehr , als
die Bestellungen teilweise unmittelbar bei den Kohlenzechen
aufgegeben werden.

Um den Mißstünden , die durch eine verzögerliche Be¬
zahlung entstehen , vorzubeugen , soll künftig bei der Be¬
zahlung und Verrechnung der im Wege des Zentralein¬
kaufs beschafften Kohlen in der folgenden Weise verfahren
werden:

1 . DieBezirksbauämterweisen dieihnenzugehendenRech-
nungen für Kohlenlieferungen einschließlich Frachten
usw . nach geordneter Prüfung jedesmal ungesäumt
auf die Landeshaupttasse — Buch h . I —
zur Zahlung und Buchung unter UI. VI an.

2 . Spätestens bis 15 . jeden Monats stellt das Bauamt
fest , wie sich die angewiesenen Beträge auf die
einzelnen Behörden , die beliefert wurden , verteilen.
Es fertigt darüber eine Aufstellung und ^schickt sie
der Landeshaupkasse — Buchhaltern I — zu mit
dem Ersuchen , die von den einzelnen Behörden ge¬
schuldeten Beträge endgültig zu verrechnen . Gleich¬
zeitig benachrichtigt das Bauamt jede dieser Be¬
hörden , welcher Betrag ihr für die gelieferten Kohlen
berechnet und nach Ziffer 3 von der Landeshaupt¬
kasse zur Last gesetzt wird.

3 . Die Landeshauptkasse verfährt bei der endgültigen
Verrechnung der von ihr (nach Ziffer l ) vorschüssig
ausgelegten Beträge wie folgt:
n . Werden die Amtskosten der belieferten Behörde

in der Rechnung der Landeshauptkasse nachge¬
wiesen , so bucht die Landeshauptkasse den ge¬
schuldeten Betrag zu Lasten des Handkassen - oder
Amtskostenkredits der belieferten Behörde end¬
gültig in Ausgabe . Dies geschieht ohne Rücksicht
darauf , ob der Kredit hierfür ausreicht oder
nicht . Es ist gegebenenfalls Sache der einzelnen
Behörde , auf die Benachrichtigung des Bezirks¬
bauamts nach Ziffer 2 für nachträgliche Erhöhung
des Kredits zu sorgen.

b . Wird der Aufwand der belieferten Behörde in
der Rechnung einer anderen Kasse als der Landes¬
hauptkasse nachgewiesen , so verrechnet die Landes¬
hauptkasse den geschuldeten Betrag mit der zu¬
ständigen Kasse im Zuschußwege , oder sie zieht,
wenn das nicht möglich ist, den geschuldeten
Betrag von der zuständigen Kaffe bar ein.

Das vorstehende Verfahren soll für alle Behörden
und Anstalten Anwendung finden , die im Wege des Zentral¬
einkaufs durch die Bauämter mit Kohlen versorgt werden.
Auf die Verrechnung zu Lasten des Amtkosten - oder Hand-
kassenkreditS konnte im Interesse einer sparsamen Ver¬
wendung der Heizstoffe und der möglichsten Einschränkung
des Aufwandes nicht verzichtet werden.

Nr . 8 3427. Vergütung der Überstunden der Lehrer.
Die gemäß der Verordnung des Staatsministeriums

vom 26 . Juli 1922 (Amtsblatt 1922 , Seite 365 ) für die
Überstunden der Lehrer zuständigen Vergütungssätze ge¬
stalten sich für den Monat Januar 1923 folgendermaßen:

Eingangs¬
gruppe

Ab 1 . Januar 1923 Ab 17 . Januar 1923

Vergütung für die

Jahres¬
überstunde

j Einzel-
j Überstunde

Jahres¬
überstunde

Einzel¬
überstunde

X. 30 520 763 44 840 1121
IX. 23 680 592 34 800 870

VIII. 21880 547 32120 803
VII. 19 280 482 28 320 708
VI. 17 360 434 25 480 637
V. 16 080 402 23 640 591

Die Vergütung für die nebenamtliche Unterrichtserteilung
an Gewerbe - und Handelsschulen durch nichtbeamtete Neben¬
lehrer beträgt:

Eingangs-
gruppe

Ab 1. Januar 1923 I Ab 17 . Januar 1923

Vergütung für die

Jahres-
wochenstunde

Einzel¬
stunde

Jahres¬
wochenstunde

Einzel¬
stunde

VII.
lNebcnlehrer in

der Stellung
nüttl . Fachlehrer)

V.
lNebenlchrer

32160 804 47 200 1 180

als Werkstättcn-
lehrer)

24 760 619 36 360 909

Karlsruhe, den 18 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Wg III °. I . V . :
V . Gen . IN . Schmidt.
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Nr . 8 3428 . Ausnahme von Schülern in die Höheren Lehranstalten.

Für die Aufnahme von Kindern in die Höheren Lehr¬
anstalten auf Beginn des Schuljahres 1923/24 gelten die
Anordnungen der Bekanntmachung vom 15 . November 1921
Amtsblatt 1921 , Seite 389/90 ). Hiernach können Kinder,
die das 9 . Lebensjahr bis zum 30 . April voll¬
enden und die Aufnahmeprüfung nach Maßgabeder genannten Bekanntmachung bestehen, auf Ostern1923 in eine höhere Schule ausgenommen werden.

Im Hinblick auf die Bestimmung des § 13 Absatz 2
der Verordnung vom 18 . September 1909 , die Einrichtungder Höheren Lehranstalten betr ., kann ausnahmsweise aus
besonderen Gründen der Eintritt in eine Höhere Schule
auch solchen Kindern gestattet werden , welche die vorge¬
schriebene Altersgrenze bis zum Schluß des ersten Tertials
des Schuljahres 1923/24 d . i . bis zum 11 . September l . I.
erreichen.

Aus Beginn des Schuljahres 1924/25 können nur
noch solche Kinder in die unterste Klasse einer Höheren
Schule ausgenommen werden , die der vierjährigen Grund¬
schulpflicht nach Maßgabe des Reichsgesetzes vom 28 . April1920 genügt haben.

Karlsruhe , den 18 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

I . B . :
H . Allg. XV °. Schmidt.

Nr . 8 2598 . Anrechnung der Militärdienstzcit ai! f das Dienstalter
der Zeichenlehrkandidaten.

Zeichenlehrkandidat Hartmann, Kuno , von Karls¬
ruhe , der im Dezember 1921 die Zeichenlehrerprüfung be¬
standen hat , ist infolge Anrechnung seiner Militärdienstzeitin den Prüfungsjahrgang 1918 eingereiht worden.

Karlsruhe, den 13 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

J . V . :
Schmidt.

Nr . 0 1261 . Religionsprüsungen an den Volksschulen.
Das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg hat ange¬ordnet , daß für den Schluß des Schuljahres 1922/23 die

einfachen Religionsprüfungen (Schulbesuche ) an den Volks¬
schulen ausfallen.

Karlsruhe, den 19 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

I . V . :
V . Gen. XII> Schmidt.

Nr . 0 3251 . Berufswahl der Schüler und Schülerinnen.
Zur Förderung einer erfolgreichen Berufsberatungordne ich folgendes an:

1 . Alle Lehrer und Lehrerinnen der obersten Knaben-
und Mädchenklassen , namentlich die Lehrer in den größerenGemeinden , sollen die abgehenden Schüler und Schülerinnen
darauf aufmerksam machen , wie wichtig es für sie ist, sichalsbald nach der Schulentlassung einem Beruf , der sie später
ernährt , oder einer geeigneten Beschäftigung zuzuwenden,
ferner was sie tun müssen , um sich für den gewählten
Beruf gründlich auszubilden , und welche Schritte die Eltern
Hierwegen zu tun haben.

2 . Die Volksschulrektorate und (ersten ) Lehrer über¬
geben die Fragekarten , die ihnen von den Arbeitsämtern
unmittelbar oder auf Wunsch , soweit Vorrat vorhanden ist,
zugestellt werden , den Lehrern der obersten Klassen.3 . Die Lehrer der obersten Klassen übergeben den
Schülern und Schülerinnen die Fragekarten , damit sie und
ihre Eltern eine zweckmäßige Entscheidung für die Berufs¬
wahl treffen.

4 . An Orten , an denen Arbeitsämter bestehen , sind die
Schüler und Schülerinnen auf diese hinzuweisen , und es istihnen zu empfehlen , die für sie oder ihre Eltern weiter
wünschenswerte Auskunft bei diesen einzuholen . Wo Arbeits¬
ämter nicht vorhanden sind , ist auf die sonstigen Berufs¬
beratungsstellen zu verweisen.

Die Schulbehörden und Lehrer werden ersucht, die
Tätigkeit der Arbeitsämter in Sachen der Berufsberatung

! nach Möglichkeit zu unterstützen.
! Karlsruhe, den 17 . Januar 1923.
^ Der Minister des Kultus und Unterrichts.
! I . V . :

V . Gen. XI >- Schmidt.

Nr . v 1870. Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in weib¬
lichen Handarbeiten und Haushaltungskuude.

An die Schulbehörden der Volksschulen.
Der gemäß der Verordnung des Staatsministeriumsvom 22 . September 1922 (Amtsblatt Nr . 47 , Seite 519)für die nichtvollbeschäftigten Handarbeits - und Haushal¬

tungslehrerinnen zuständige Vergütungssatz beläuft sich auf¬
grund der neuen Erhöhung des Teuerungszuschlags (301
vom Hundert vom 1 . Januar und 489 vom Hundert vom
17 . Januar 1923 an ) :

u . für die Zeit vom 1 . bis mit 16 . Januar 1923 fürdie Jahreswochenstunde auf jährlich 23160 S und
demgemäß für die Einzelstunde auf 579 .H,b . vom 17 . Januar 1923 ab für die Jahreswochen¬
stunde auf jährlich 34 040 und demgemäß fürdie Einzelstunde auf 851

Karlsruhe, den 30 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

I . V . :
D Gen . V° Schmid t.
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Nr . X 1912. Anlage von Stiftungsgeldern.

Die unserer Aufsicht unterstehenden Stiftungen werden
gemäß ß 62 Absatz 2 Stiftungs -Rechnnngs -Anweisung zur
Zeichnung von Kohlenwertanleihe des Badenwerks ermächtigt.

Karlsruhe, den 24 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

I . V . :
Schmidt.

Nr . S 3946 . Schulordnung.

In Rücksicht auf die Zeitlage kommen im laufenden
Schuljahr die Fastnachtstage Montag und Dienstag als
schulfreie Tage in Wegfall.

Für Aschermittwoch kann der Unterrichtsbeginn ans
10 Uhr festgesetzt werden.

Karlsruhe, den 24 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . XVk. Dr . Hellpach.
V . Gm . X1 °-

Nr . r > 694 . Abhaltung einer ordentlichen Handelslehrerprüfung
im Frühjahr 1923.

Die nach Maßgabe der Verordnung des Ministeriums
des Innern vom 6 . Dezember 1913 ( Gesetz - und Ver¬
ordnungsblatt 1913 Nr . XUVII ) , die Ausbildung - und
Prüfung der Handelslehrer betreffend , abzuhaltende or¬
dentliche Handelslehrerprüfnng wird am

Mittwoch , 21 . März 1923 , vormittags 8 Uhr

beginnen.
Gesuche um Zulassung zu dieser Prüfung sind gemäß

Z6a. a . O . unter Beifügung der daselbst ver¬
langten Nachweise bis späte st ens 20 . Februar
1 923 beim Ministerium des Kultus und
Unterrichts einzureichen.

Auf die Beachtung der Ziffer 5 des § 6 der an¬
geführten Verordnung sowie der Ziffer 2 des § 6 der
landesherrlichen Verordnung vom 17 . November 1917 , die
Einwirkung des Krieges auf die Anstellung im öffentlichen
Dienst betreffend , mache ich besonders aufmerksam.

Gesuche von Kriegsteilnehmern um Einstellung in die
Reihenfolge der in einer früheren Prüfung Bestandenen
werden - nur dann berücksichtigt , wenn sie gleichzeitig mit
der Bitte um Zulassung zur Prüfung eingereicht werden.

Karlsruhe, den 24 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

I . V. :
V . Gen . Va Schmidt.

II . Perfonalnachrichten.
Ernannt:

AmtSg . AugustGündlinger an der Uuiv . Freiburg
zum Laboranten daselbst — Nkt . Dr . Otto Schenck in
Lörrach ab 1 . April 1920 zum Dir . einer großen Volkssch.
Oberl . Reinhard Pfeffer in Waldshut zum Rekt . daselbst;

zu Hptl . : Utl . Reinhold Flamm in Evangelisch
Tennenbronn — Utl . Gustav Jost in Zell i . W ., A . Schö¬
nau — Utl . August Lütt in in Jttenschwand — Schv.
Theodor Meder in Kleinlaufenburg — Schv . Fritz
Schäfer in Treschklingen — Hlfsl . Karl Friedrich
Schänzle in Kappelrodeck — Utl . Franz Schreiner
in Freiburg — Utl . Johann Schüler in Rheinbischofs-
heim — Schv . August Wäsch le in Griesheim — Schv.
Friedrich Wörner in Feldberg.

Versetzt:

Prof . Emil Hirsch von der HM . m . MRG . Heidel¬
berg an das Gymn . daselbst die Hptl . August Geiger
in Eschbach , A . Freiburg , nach Kiechlinsbergen — Wilhelm
Helwig in Brühl nach Emmendingen — Julius Link
in Unterprcchtal nach Windschläg — Karl Seit er in
Neuenweg nach Wiechs , A . Schopfheim — Jakob Stich¬
ling in Friedrichsfeld , nach Rohrbach , A . Heidelberg.

Zurückgenommen: die Versetzung des Prof . Othmar
Meising er an der HM . m . MRG . m Heidelberg an
das Gymn . daselbst (Amtsbl . 1922 S . 373 ) .

Zliruhegefetzt:
Nekt . Heinrich Schwarz in Eberbach , auf An¬

suchen — Hptlin . Hermine Vögtle bis zur Wiederher¬
stellung ihrer Gesundheit.

Entlassen auf Ansuchen:

Handelst . Felix Schloer in Mannheim.

III Erledigte Stellen.
An der Handelsschule in Mannheim : eine Handels¬

lehrerstelle.
IV. Steller»au»schreiben.

An der Gewerbeschule in Karlsruhe : eine Stelle für
einen Gewerbelehrer.

Bewerbungen sind auf dem vvrgeschriebenen Vordruck
(Verlag L . Glöckner in Karlsruhe ) mit genauer Angabe
der persönlichen und Dienstverhältnisse sowie des Umfangs
der Lehrbefähigung binnen zehn Tagen beim Mini¬
sterium einzureichen.

An Volksschulen:
1 . allgemein: zwei Oberlehrerstellen in Karlsruhe;

Bcsetzungsrecht steht dem Stadtrat zu;
2 . für Lehrer kath. Bekenntnisses je eine Hptl .-Stelle

inEschbach, A . Freiburg — Hüfingen (wiederholt ) . —
Kappelrodeck — Malsch, A . Wiesloch — Unter-
p r e ch t a l.

3 . für Lehrer evang. Bekenntnisses : je eine Hptl .-
Stelle in Brühl — Neuenweg

Bewerbungen sind binnen vierzehn Tagend«
dem dem Bewerber Vorgesetzten Kreisschulamt einzureichen.

Druck und Verlag von Malsch L .4ari c.
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Inhalt.
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I Verordnung.
<Vom 29 . Januar 1923 .)

Nr . L 48066 . Verbot des Tabakrauchens für Schüler.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 18 .)

In Ergänzung der Schulordnung für die Höheren
Lehranstalten vom 8 . März 1904 (Gesetz- und Verordnungs¬
blatt Seite 45 ff .) , der Schulordnung für die Lehrerbildungs¬
anstalten vom I . März 1904 (Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 30 ) , der allgemeinen Schulordnung für die Gewerbe-
und Handelsschulen vom 8 . August 190 ? (Schulverordnungs¬
blatt Seite 154 ) , der Schulordnung für die Volksschulen
vom 12 . Dezember 1913 (Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 609 ) verordne ich:

Den Schülern unter 16 Jahren ist das Rauchen an
öffentlichen Orten bei Vermeidung von Schulstrafen verboten.

Karlsruhe , den 29 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Allg . xv -i vr . Hellpach.
8 . Gen . XI «.

II Bekanntmachungen.
Nr . X 3516 . Bezüge der Beamten.

1 . Entsprechend dem Vorgehen des Reichs werden
auch die Bezüge der badischen Beamten vom 17 . Januar
1 92 3 an erhöht wie folgt:

u . der Teuerungszuschlag zu dem Grundgehalt , der
Grundvergütung , dem Ortszuschlag und den Kin¬
derzuschlägen gemäß § 16 des Besoldungsgesetzes
von 369 v . H . um 120 v . H . auf 489 v . H -,

b . der Frauenzuschlag von 5000 auf 7000 F , also
um 2000 .H monatlich,

a . die für eine Anzahl Orte bewilligten örtlichen
Sonderzuschläge um 2 , 6, 8, und 12 v . H . ans
14, 30 , 44 und 58 v . H . !

2 . Die hiernach sich ergebenden Nachzahlungen werden
von den Gehaltsrechnern berechnet und im Wege des
Besoldungsscheckverfahrens angewiesen und zwar für die
Vierteljahresgehaltsempfänger für die Zeit bis mit letzten
März 1923 , also für 2 ^ Monate und für die Monats¬
gehaltsempfänger für die Zeit bis mit letzten Februar 1923,
also für 1 r/y Mouate . Die Reinschriften für die von den
Gehaltsrechnern zuerst aufzustellenden Urschriften sind in
gleicher Weise wie bei den letzten Regelungen der Bezüge
zu fertigen , zu unterzeichnen und mit den Urschriften
umgehend an die Zentralrechnungsstelle des Unterrichts¬
ministeriums einzusenden.

3 . Die Bezüge für die nach dem Teiltarif entlohnten
Angestellten erhöhen sich nach ß 16 des Teiltarifvertrags
und Z 3 a des Ergänzungsabkvmmens in dem gleichen
Umfang wie die Bezüge der Beamten.

4 . Wegen der Anweisung der Nachzahlungen für die
Beamten und Lehrkräfte der Hochschulen einschließlich der
Sternwarte Heidelberg gilt das besonders Verfügte.

5 . Für sämtliche Angestellten , ferner für die im Pro¬
be- und Vorbereitungsdienst stehenden Beamten (- Anwär¬
ter ) einschließlich der noch nicht 20 Jahre alten Volks¬
schullehrer , für die nur vertragsmäßig verwendeten , wenn
auch vollbeschäftigten Handarbeits - und Hanshaltungs-
lehrerinnen sowie für die Lehrer , die gemäß A 113 des
Beamtengesetzes ihres Dienstes vorläufig enthoben »der¬
beren Bezüge teilweise gepfändet sind , erfolgt sowohl die
Anweisung der Nachzahlung wie die gesamte Festsetzung
der Bezüge ausschließlich durch die Zentralrechnuugsstelle.

Karlsruhe, den 3 . Februar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . IIIb I . V . :
V . Een . 1I >> u .V ° Schmid t.
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Nr . L 2299 . Dienst- und Mietwohmmgsvorschriften.
An die unterstellten Behörden.
Die Kostenbeiträge für

» . Mitbenützung von Zentralheizungen,
b . Entnahme von Heizstoffen aus Dienstbeständen,
o . die Wasserentnahme aus Wasserleitungen,
ck. Bezug von Gas und elektrischem Strom,
s . Benützung von staatseigeuen Badeeinrichtungen

und Warmwasserbezug zu Bade - und sonstigen
Zwecken

werden infolge der veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse
für die Zeit vom 1 . Oktober 1922 an neu geregelt.

Aus den vom Finanzministerium Hierwegen ausgestellten
— auch für den diesseitigen Geschäftsbereich geltenden —
Richtlinien vom 4 . Dezember 1922 Nr . 20553 wird nach¬
stehend ein Auszug zum Abdruck gebracht.

Die Wohnungsinhaber erhalten von den bezüglichen
Festsetzungen durch die Anforderungen der Kassen Kenntnis;
Rückfrage wegen der Berechtigung der Forderung oder
deren Höhe usw . wären allenfalls zunächst an das zu¬
ständige Bezirksbäuamt zu richten.

Karlsruhe, den 23 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H , Mg . II », VII I V . :
V. Gen . I » Schmidt.

Auszug.
Ministerium der Finanzen.

Nr . 20553.

Karlsruhe, den 4 . Dezember 1922.

u . Kostenbettrag für Mitbenützung von
Zentralheizungen.

1 . Wohnuugsinhaber , Behörden und Inhaber von
Dienst - und Mieträumen , welche Zentralheizungen haben,
sollen grundsätzlich zu den vollen Aufwendungen für
Brennmaterial und Bedienung hexangezogen werden . Be¬
stehen Anlagen für mehrere Wohnungen und Diensträume
gemeinschaftlich , so werden die Bewirtschaftungskosten nach
dem bewohnten Rauminhalt verteilt . Küchen und Bade¬
räume werden je hälftig berechnet . Dort , wo die Ermitt¬
lung und Verteilung der anfgewendeten Bewirtschaftungs¬
kosten nicht einwandfrei durch Zwischenmesser festgestellt
und durchgesührt werden kann , wird für die Wohnungs-
inhaber ohne Unterschied der Besoldungsgruppe der
Betrag für 100 ebm Rauminhalt auf 4420 für die
Heizperiode festgesetzt . Für Behörden ist der volle Raum¬
inhalt in Anrechnung zu bringen und wenn irgend möglich
auch der tatsächliche Aufwand zu ermitteln und zu be¬
rechnen.

Bei der Berechnung des Heizkostenbeitrags für Dienst-
und Mietwohnungen sind höchstens anzurechnen

1 2

Den Angehörigen der
Besoldungsgruppen

Gesamtinhalt
in obin

Beamten 1—III . . 150
IV- V . . 250

„ VI- VIII . . 350
„ IX . . 450
„ X— XI . . 550
„ XII - XIII . . 650
„ 8 1 —8 2 . . 750
„ 8 3—8 4 . . 850

Dieser Betrag entspricht dem Aufwand , welchen die
Staatsverwaltung für den ebm Rauminhalt bei günstigem
Einkauf von Brennmaterial aufzuwenden hat , unter der
Voraussetzung , daß die Wohnungsinhaber wie bei Ofen¬
heizung nie die volle Anzahl der Zimmer und auch nicht
täglich die sämtlichen Räume beheizen.

2 . Nebenräume , als Waschküchen, Flure , Aborte Spei¬
sekammern , Besengelasse , Keller und Bodenräume bleiben
bei der Berechnung des Kubikinhalts außer Betracht.

3 . Bei dem Ausmaß der Räume in Dienst - und
Mietwohnungen werden Stockwerkshöhen nur bis 3,50 m
in die Berechnung . e.ufgenommen ; was darüber hinans-
geht , bleibt bei der Berechnung außer Acht.

4 . Wenn irgend möglich , sind aus allen Räumen , in
denen nicht unbedingt Heizung notwendig ist, die Heiz¬
körper durch Ausbau oder gesicherten Verschluß dauernd
von der Heizung auszuschalten oder zu entfernen.

5 . Eine vollständige Ausschaltung von Warmwasser-
heizungskvrpern darf jedoch nur geschehen, wenn Gewähr
besteht , daß ein Einfrieren der Heizkörper nicht stattfinden
kann.

6 . Sämtliche Kostenbeiträge sind im voraus und
zwar für die gleichen Zeitabschnitte , für welche die Heizung
gewährt wird , in stets gleichen Raten pro Heizperiode,
also für die Zeit vom 1 . Oktober bis 31 . März zu ent¬
richten und zwar in Monats - oder Vierteljahresbeträgen,
je nachdem die Gehaltszahlung erfolgt.

7 . Bei Wohnungswechsel werden angefangene Monate
nach der Zahl der Heiztage berechnet . Vorübergehende
Störungen in der Heizanlage , die nicht länger als 14 Ta¬
ge dauern , mindern die Zahlungspflicht nicht.

8 . Für Räume , welche zugleich Amts - und Wohnungs¬
zwecken dienen , werden den Wohnungsinhabern keine
Heizungskosten berechnet.



» d . Ko st en b ei tra g für Entn a h m e von Herz-
stoffen aus dienstlichen Beständen.

1 . Die Entnahme von Heizstoffen aus Dienstbestäifden
ist nur solchen Beamten der Besoldungsgruppen I bis VI
zu gestatten , welche in einem Dienstgebäude wohnen und
entweder Feuernngsstoffe der Behörden unter Verschluß
und Aufsicht haben oder die Heizung besorgen . Aus¬
nahmen können nur dort zugelassen werden , wo dienstliche
Rücksichten die Entnahme aus Dienstbeständen rechtfertigen.

^ Die Genehmigung erfolgt jeweils unter Vorbehalt des
jederzeitigen Widerrufs durch das zuständige Ministerium.

2 . Die Beheizung ist im allgemeinen auf Wohnzimmer
und Küche zu beschränken ; weitere Zimmer dürfen nur
geheizt werden , wenn es die besonderen Familieuverhält-
nisse rechtfertigen ; Schlafzimmer im allgemeinen nur in
Krankheitsfällen.

Wird ein unwirtschaftlicher Verbrauch an Heizstoffen
festgestellt , so hat eine Erhöhung der Vergütung oder die
Entziehung der Genehmigung zur Verwendung der Dienst-
bestände einzutreten.

3 . Als jährlicher Kostenbeitrag für den Brennstoff¬
bezug sind vom 1 . Oktober 1922 bis 31 . März 1923 in
Ansatz zu bringen:

Fm
m

den Heizstoffbedarf
der Küche, einer

Wohnküche oder einem
Kochzimmer.

Für das erste heizbare
Zimmer.

Für ein weiteres heiz¬
bares Zimmer . . .

Besoldungs - Gruppen

I ! II ^ III ! . IV ! V ! VI.

3000

1200

800

t

3500 4000 4500

1700

1100

18001800

5000

1900

12001200 1300

5250

2200

1400

Gesamtbetrag. >5000,6300 .7000,7500P200 8850
Besteht eine Wohnung aus Küche und mindestens

zwei heizbaren Zimmern , so ist der Gesamtbetrag ohne
Rücksicht auf den Umfang der Beheizung der einzelnen
Räume zu berechnen.

Für weitere heizbare Zimmer ist eine Vergütung so¬
lange nicht anzusetzen , als nicht das Vorhandensein von
Untermietern oder erwachsener Familienangehörigen die
regelmäßige Heizung bestimmter Einzelzimmer begründet
erscheinen läßt.

Für Waschkesselfeuerung unterbleibe ein eigener Ansatz.
Für den Brennstoffverbrauch in einem Badeofen ist ein
jährlicher Zuschlag von 300 .L zu berechnen.

4 . Wenn ein Zimmer oder die Küche der Wohnung
als Dienstzimmer vom Inhaber in seiner Eigenschaft als

Torwart , Hausmeister usw . ständig in Gebrauch genommen
ist und zugleich als Hauptwohnraum dient , so darf die
Brennstosfvergütung für diesen Raum um jährlich 1200 S
ermäßigt werden . (Der Betrag für ein heizbares Zimmer
von Gruppe I .)

5 . Ist eine Wohnung , deren Inhaber die Entnahme
von Heizstoffen aus Dienstbestünden für den Küchenbedarf
zugestanden ist, an eine Zentralheizung angeschlossen, so ist
die Vergütung für den Brennstoffbedarf der Küche nach
Ziffer b Abs . 3 , für alle übrigen Räume dagegen die Ver¬
gütung für den Anschluß an die Zentralheizung nach Ziffer
a Abs . 1 anznsetzen.

6 . Ist in einer Küche ein Gasherd in Benützung und
. ist der Gasverbrauch vom Wohnungsinhaber zu entrichten,
so wird der in Ziffer b Absatz 3 festgesetzte Betrag um
1000 jährlich vermindert , wenn der Wohnungsinhaber
Nachweisen kann , daß ein dem Minderverbrauch an amt¬
lichen Heizstoffen entsprechender Gasverbrauch stattfindet.

o, 6 , 6 . (Vom Abdruck der umfangreichen Bestim¬
mungen hinsichtlich der übrigen Kostenbeiträge muß hier
abgesehen werden ) .

k. Erhebung und Verrechnung obiger
Kostenbeiträge.

Die nach vorstehenden Richtlinien auf Grund der
Durchschnittpreislage für die Zeit vom 1 . Oktober 1922
bis 31 . März 1923 berechnete Vergütung bildet die jährliche
Gegenleistung der Beamten und Wohnungsinhaber für den
Bezug von Wasser , elektrischem Strom , GaS und Feuerungs¬
mitteln und kommt für den genannten Zeitraum in Ab¬
rechnung . Diese Vergütungssätze werden von Zeit zu Zeit
unter billiger Berücksichtigung der in der Besoldung der
Beamten eingetretenen Veränderungen durch das Finanz¬
ministerium nachgeprüft , um die Gegenleistung der Beamten
und Wohnnngsinhaber für den Bezug von Wasser , elek¬
trischem Strom , Gas und Feuerungsmitteln mit den nach
der jeweiligen Preislage veränderten Aufwendungen des
Staates tunlichst in Einklang zu bringen.

Die Festsetzung der Vergütungssätze erfolgt durch die
Vorgesetzte Dienststelle im Benehmen init dem zuständigen
Bezirksbauamt.

Nr . L 2300 . Steueransweis für den Steuerabzug.
Den Beamten und Angestellten werden im Laufe der

nächsten Wochen die „Mitteilungen" über die im
Kalenderjahr 1922 abgezogene Einkommensteuer
(vergl . die Bekanntmachung vom 20 . Mai 1922 , Steuer¬
abzug bei den staatlichen Kassen, im Amtsblatt 1922 , Seite
263 ff, insbesondere Ziffer 9 drittletzter Absatz auf Seite
269 ) zngehen . Diese Mitteilungen sind in der Hauptsache
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gleichlautend mit den der Steuerbehörde von den Kassenzu liefernden „ Ausweisen " und werden gleichzeitig mit
letzteren im Durchschreibeverfahren gefertigt.

Im einzelnen wird bemerkt:
1 . Die Reichsfinanzverwaltung hat ihren bisher ein¬

genommenen Standpunkt hinsichtlich der Heranziehung der
Gehaltszahlungen zur Einkommensteuer für ein rückliegendes
Kalenderjahr geändert . Nachzahlungen an Gehalt usw . fürZeitabschnitte eines abgelaufenen Kalenderjahres werden
daher bei der Steuerveranlagung als Einkünfte desjenigenKalenderjahres oder sonstigen Zeitabschnittes angesehen,in dem alle Voraussetzungen für die Fälligkeit des An¬
spruchs eingetreten waren oder mit anderen Worten , eswerden Nachzahlungen für rückliegende Kalenderjahre(Steuerjahre ) in der Regel als Einkommen desjenigenKalenderjahres angesehen , in welchem sie tatsächlich ge¬leistet wurden . Nachzahlungen , welche im 1 . Kalender¬
vierteljahr 1922 noch für das Kalenderjahr 1920 oder1921 erfolgt sind , werden in den Mitteilungen zum besserenVerständnis der Steuerzahler auf besonderer Zeile (füreinmalige Nachzahlungen ) eingetragen ; der Steuerabzugfür diese Zahlungen wird jedoch nicht besonders ausge¬schieden.

2 . Die Aufstellung der Ausweise und Mitteilungenerfolgt durch diejenige Kasse, welche die Zahlung geleistethat . Soweit die Besoldungen in den Monaten Januarbis Mürz 1922 noch durch die Finanzämter bezahlt wurden— es wird sich hiebei um fast alle Barempfängcr handeln —
müssen die Finanzämter die Ausweise über die von ihnenbewirkten Abzüge ausstellen . In den Ausweisen der Landes¬
hauptkasse wird das von den Finanzämtern bezahlte Ein¬kommen und die daran abgezogene Steuer demgemäß
weggelassen . Entsprechend wird auch in allen anderen
Fällen verfahren , in denen unterm (Kalender -) Jahr ein
Wechsel in der zahlenden Kasse eingetreten ist (z . B . bei
Lehrern in den Städten der Städteordnung , bei den Mittel¬
schullehrern , Anstaltsbeamten usw .) .

3 . Die Einkommenserhöhungen aus der erstmaligen
Zahlung des örtlichen Sonderzuschlags ab 1 . Noveniber,aus der Erhöhung des Teuernngsznschlages auf 174 und232 v . H . und aus der Erhöhung des Sonderzuschlags ab
1 . und 17 . Dezember sind für das Jahr 1922 und für denMonat Januar 1923 , bei den Vierteljahresempfängern
sogar bis mit März 1923 , je zusammen in einer Summe
bezahlt worden . Der Steuerabzug aus dem Teil dieser
Zahlungen , der für das Jahr 1922 geleistet worden ist,muß in den jetzt aufzustellenden Stenerausweis für 1922
ausgenommen werden . Es wird daher von den Kassender auf das Jahr 1922 (also auf den Monat Dezemberund bei der erstmaligen Zahlung des örtlichen Sonder¬
zuschlags auch für den Monat November ) entfallende Teil

der genannten Zahlungen und der Steuerabzug mit 10
v . H . daraus nachträglich ausgeschieden werden.

Karlsruhe, den 24 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Allg . IUd I . V . :
B . Gcn , II>- Schmidt.

Nr . V 30990 . Bargeldloser Zahlungsverkehr.
In Verfolg der Bekanntmachung vom 13 . November.

1918 (Amtsblatt Seite 311 bis 312 ) wird nachstehendes'
angeordnet:

Um den bargeldlosen Zahlungsverkehr in allen Schichtender Bevölkerung zu fördern und um gleichzeitig den für
unser ganzes Wirtschaftsleben so verhängnisvollen unge¬
heuren Notenumlauf der Reichsbank einzuschränken , sinddie Schüler und Schülerinnen der oberen Klassen der
Volksschulen , der allgemeinen und gewerblichen Fort¬
bildungsschulen , der Handels - und Gewerbeschulen sowieder Höheren Lehranstalten immer wieder , besonders im
Rechenunterricht , bei staatsbürgerlichen Belehrungen und
volkswirtschaftlichen Unterweisungen auf die große praktische
und volkswirtschaftliche Bedeutung des bargeldlosen Zah¬
lungsverkehrs hinzuweisen . Sie sind mit den verschiedenen
Möglichkeiten dieses Geldverkehrs bekannt zu machen;es ist ihnen zu zeigen , welche Vordrucke hierfür in Fragekommen , wie diese auszufüllen und zu behandeln sind.

Den Schulbehörden und Schulleitern machen wir es
zur Pflicht , sich imnier wieder davon zu überzeugen , daß
diese Anordnungen in einer Erfolg entsprechenden Weise
durchgeführt werden.

Von allen uns unterstellten Beamten erwarten wir,
daß sie es als eine vaterländische Pflicht betrachten , sich
sowohl in ihrem dienstlichen als auch in ihrem privaten
Geldverkehr soweit als möglich des bargeldlosen Zahlungs¬
verkehrs zu bedienen.

Karlsruhe, den 27 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.V . Gen . XII- V° I . V. :

H . Mg . XVIII« u. !-. iw - Schmidt.

Nr . 8 6609 . Lehr - und Lernmittel.

Infolge der außerordentlichen Preissteigerung ausallen Lebensgebieten erwächst den Schulleitern und Lehrerndie ernste Pflicht , ohne Außerachtlassung der vorgeschriebenen
Lehrziele mit allen zu Gebote stehenden Mitteln auf
äußerste Sparsamkeit beim Lehr - und Lernmittelverbrauch
hinznwirken . Die verschiedenen Vorkehrungen , die an einer
Anzahl von Schulen in dieser Hinsicht bereits getroffen
sind , verdienen durchaus Anerkennung und Billigung . Im
Hinblick darauf , daß ein planmäßiges Vorgehen geboten
erscheint , beauftrage ich die Schulleitungen aller Höheren
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Schulen und der Volksschulen , die Lehr - und Lernmittelnot
zum Gegenstand einer besonderen Besprechung der
Lehrerversammlung zu machen und unter Berücksichtigung
der jeweils vorliegenden örtlichen Verhältnisse geeignete
weitere Maßnahmen zu treffen.

Als solche kommen in Betracht , den Papier - und
Hefteverbrauch tunlichst einzuschränken , daher z . B.
vollständige Abschriften oder mehrfache Wiederholung ein-

^ zelner Teile und Wörter der gefertigten Arbeiten bei der
Verbesserung möglichst zu vermeiden und im Unterricht
wesentlich die Wandtafel zu Hilfe zu ziehen . Von der
Anschaffung besonders kostspieliger Hefte niit steifer Papp¬
decke und dergl . ist ganz abzusehen . Bei gelegentlichen

. schriftlichen Übungsarbeiten in der Klasse soll es den Schülern
erlaubt werden , hierzu jedes beliebige geeignete Papier,
Schreibtafeln oder die neu in den Handel gebrachten
Schieferersatzhefte zu verwenden . Bezüglich des Papier¬
verbrauchs im Zeichenunterricht ist die Verwendung jedes
angängigen Papiers unter Benützung einer Pappdeckel¬
unterlage zu gestatten.

Der Büchernot ist dadurch zu steuern , daß der
Gebrauch älterer Ausgaben von llbungs - und Textbüchern
unbedenklich gestattet und weiter geprüft wird , ob nicht
Aufgabensammlungen und Handbücher der verschiedensten
Fächer und Atlanten , ohne daß ein nnterrichtlicher Schaden
daraus erwächst und ohne daß schriftliche -Auszeichnungen
in zu großem Umfang an ihre Stelle treten , überhaupt
entbehrlich sind . In diesen! Zusammenhang weise ich be¬
sonders darauf hin , daß den Schülern die Beschaffung von
Literaturgeschichten und literaturgeschichtlichen Leitfäden
nicht zur Pflicht gemacht werden sollte . Im allgemeinen
ist von allen Beteiligten eine möglichste Vereinheitlichung
der Lehrbücher an den Höheren Lehranstalten — auch auf
Gebieten , auf denen dies bisher nicht der Fall war —
anzustreben . Dies gilt besonders von Orten , an denen
mehrere Höhere Lehranstalten bestehen.

Den zahlreichen , unter den heutigen Verhältnissen
minderbemittelten Schülern ist weiter dadurch Unter¬
stützung zu gewähren , daß tunlichst an allen Schulen
Hilfsbüchereien eingerichtet werden , die solchen
Schülern gegen geringes Entgelt Schulbücher leihweise zur
Verfügung stellen , und die durch Gewinnung von Büchern
durch Schenkung und Kauf , besonders Vonseiten der aus
der Schule abgehenden Schüler , ihren Bestand nach
Maßgabe der vorhandenen Mittel planmäßig ansbauen.
Empfehlenswert erscheint es ferner , bedürftigen weniger
bemittelten Schülern der oberen Klassen Höherer Lehran¬
stalten die Beschaffung der außerordentlich teueren Wörter¬
bücher zu ersparen und ihnen die Benützung von Wörter¬
büchern , die sich im Besitz der einzelnen Anstalten befinden,
womöglich in einem geeigneten Schulraum , zu gestatten,

sofern es nicht angängig ist, durch entsprechende Angaben
Vonseiten des Lehrers den Gebrauch der Wörterbücher zu
ersetzen . Dabei setze ich voraus , daß die Besitzer von
Wörterbüchern diese auch andern Schülern für die häus¬
liche Vorbereitung zur Verfügung stellen . In diesem
Zusammenhang erscheint cs mir erwägenswert , die Schüler
zur Bildung kleiner Arbeitsgemeinschaften zum Zweck der
häuslichen Vorbereitung auszumunteru , wobei freilich dar¬
über zu wachen ist, daß jeder einzelne selbsttätig an der
gemeinsamen Arbeit teilnimmt.

Endlich wäre darauf Bedacht zu nehmen , daß im
Haudfertigkeitsunterricht vornehmlich die Bedürf¬
nisse der Schüler für den Unterrichtsbetrieb im Auge be¬
halten und der Herstellung von Schreibheften , dem Bücher¬
einbinden usw . besondere Aufmerksamkeit zugewendet wird.

Ich habe das Vertrauen in die Schulleiter und Lehrer,
daß sie kein Mittel unversucht lassen , in geeigneter Weise
der Lehr - und Lernmittelnot entgegenzutreten und dadurch
mitzuwirken , in schwerer , ernster Zeit die hohen Werte
deutscher Bildung unserem Volke zu erhalten.

Karlsruhe, den 31 . Januar 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Mg . XIV " vr . Hellpach.
B . Gen . X

Nr . L425ß . Aufnahmeprüfungen an den Lehrerseminare » im
Frühjahr 1923.

Aufnahmeprüfungen in die drei Oberkurse
der Lehrerseminare finden statt:

in Meers 'burg am Donnerstag , den 12 . April 1923,
in Freiburg am Samstag , den 14 . April 1923,
in Karlsruhe (Lehrerseminar II) am Freitag , den

13 . April 1923,
in Heidelberg am Freitag , den 13 . April 1923.

Anmeldungen sind spätestens bis I . März 1923 porto¬
frei bei den Direktionen der genannten Lehrerseminare
eiuzureichen.

Den Anmeldungen sind beiznlegen : ein Geburts¬
schein, ein Zeugnis der Wiederimpfung, ein nach
vorgeschriebenem Vordruck ausgestelltes verschlossenes
Zeugnis desjenigen Bezirksarztes, in dessen Be¬
zirk der Aufnahmcsuchende seinen Wohnsitz hat , über die
körperliche Beschaffenheit und den Gesund¬
heitszustand des Bewerbers , das letzte Schulzeugnis
sowie eine vom Bügermeisteramt beglaubigte Erklärung
des Vaters oder Vormundes , daß er zur Bestreitung der
durch den Aufenthalt des Zöglings an der Anstalt er¬
wachsenden Kosten bereit ist.

Die Bewerber haben sich, falls ihnen nicht ein ab¬
weisender Bescheid zugeht , an dem Tage vor der Prüfung
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jeweils nachmittags zwischen 3 und 6 Uhr bei der Seminar¬
direktion zu melden.

Karlsruhe, den 28 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

J . V . :
Schmidt.

Nr . 0 5689S. Durchführung des FortliilimngSschulgesetzeS.
Die Bestimmungen der KZ 9 , 12, 13 und 16 des Fort¬

bildungsschulgesetzes vom 19 . Juli 1918 in der Fassungdes Gesetzes vom 7 . April 1922 sind durch rechtsgiltige
statutarische Bestimmung in Kraft gesetzt worden für den
FortbildungSschulverband Scho p.f heim, um¬
fassend die Gemeinden Schopfheim , Eichen , Dossenbach,
Wiechs und Nordschwaben.

Gleichzeitig damit sind die Bestimmungen der §§ 14,
21 , 24 — 29 und 32 des genannten Gesetzes in Wirksamkeit
getreten.

Karlsruhe, den 24 . Januar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

I . V . :
V . Gm . LII -« Schmidt.

III . Perfonalnachrichten.
Ernannt:

Obersteuersekr . Anton Trapp beim Landesfinanzamthier zum Finanzobersekr . beim Ministerium des Kultusund Unterrichts — Rekt . Gustav Bchringer an der
Volksschule in Durlach ab 1 . April 1920 zum Direkt , einer
großen Volksschule — Reall . Josef Riester am Real-
progpmu . in Mosbach zum Rekt . der Volksschule mit
Bürgerschule in Pfulleudorf — die Musiklehrkand . HeinrichKürner von Waldkirch i . Br . zum Musikl . an der Real-
chule daselbst — Josef Stadler von Mannheim zumNusikl . am Rcalproghmn . in Säckingen — Hauptl . und

Zeichenlehrkand . Josef Seitz von Külsheim zum Zeichen !,an der Oberrealsch . in Mannheim;
zu Hptl . : Utl . Bernhard Barth in Stadelhofen —

Utl . Peter Gärtner in Schwabenheimerhof — Schulv.
Fritz Hörner in Schweigern — Utl . Georg Kohl in
Rauenberg , A . Wiesloch — Hilfsl . Otto Trefzgerin Todt-moos -Au — Utl . Karl Vogel in Dietlingen , A . Pforz¬heim — Utlin . Marie Zandt in Schopfherm.

Versetzt:
Techn . Sekr . Paul Merkle bei der Techn . Hoch¬schule in Karlsruhe an die Univ . Freiburg — Handelst.Karl Uehlein von der Handelssch . in Bruchsal an jenein Mannheim — die Hptl . : Heinrich Bäcker vonLangen-hart nach Bühlertal -Obertal — Gotthils Beck von der

Realschule in Waldkirch an dreVolkssch . daselbst — AugustBockenheimer von Pfaffenberg nach Markdorf —
Karl Schüttle von Malsch , A . Wiesloch , nach Sulz —
Theodor Weiß von Neudorf nach Gerchsheim.

Zuruhcgesctzt:
Techn . Sekretär Robert Bornemann bei der Uni¬

versität Freiburg , auf Ansuchen — Prof . NorbertW ein d elam Nealgymn . l in Mannheim bis zur Wiederherstellungseiner Gesundheit.

Entlassen auf Ansuchen : .
E

Geh . Hosrat Prof . vr . Oncken an der Univ . Heidel¬berg auf 1 . IV . 23 — Hilfslin . Frau Elisabeth Laveuve,geb. Reichenbach , an der Liselotteschnle in Mannheim —Utlin . Dora Hartmann, geb . Spitzer , an der VolkSsch.in Karlsruhe.
IV. Erledigte Stetten.

Am Realaymn. I inMannheim: eine Profffsoren-stelle .— am Realprogymn . Mosbach: eine Reallehrer¬ftelle (spracht . Abt .) .
V. Stellenau - schreiben.
An Handelsschulen : ' ^

An der Handelssch . in Karlsruhe: eine Stelle füreinen Handelst.
Bewerbungen sind auf dem vorgeschriebenen Vordruck

(Verlag L . Glöckner in Karlsruhe ) mit genauer Angabeder persönlichen und Dienstverhältnisse sowie des Umfangsder Lehrbefähigung binnen vierzehn Tagen Leim Mini¬sterium einzureichen.
An Volksschulen:

1 . allgemein: eine Obe rlehrerin neu stellean der Mädchenfortbildungsschule in Heidelberg —
für Fortbildungsschullehrerinnen: 10 Stellen
inMannheim, 4 Stellen inKarlsruhe; eine Unter-lehrerstelle an der dem Justizministerium unterstehendenFürsorgeerziehungsanstalt in Sinsheim a . d . Els. Ver¬langt wird — neben dem Besitz der für die besonderenVerhältnisse der Anstaltsschule erforderlichen Eigenschaften —
Befähigung zur Erteilung von gewerblichem Unterricht,Gesangsunterricht , sowie zur Leitung der Zöglingskapelleund des Spiel - und Sportbetriebs . Ältere Bewerber werden
vorzugsweise berücksichtigt. Wohnung für einen verheiratetenLehrer steht zur Verf/igung . Bewerbungen sind inner¬halb 1 4 Tagen ans dem geordneten Dienstweg an das
Unterrichtsministerium zur Weiterleitung an das Justiz¬ministerium einzureichen;2 . für Lehrer k a t h . Bekenntnisses : je eine Hp tl .-Stellean der Mädchenvvlkrschnle Ettlingen — an der Volks¬schule in Konstanz; das Besetzungsrecht steht demStadtrat zu . Das Ausschreiben der allgemeinen Haupt¬lehrerstelle in Nr . 1 d . Amtsbl . wird zurückgenommen —

Ittendorf — Langenhart, A . Meßkirch — Neu¬dorf — Neustadt — Pfaffen berg — Waldkirch( Stadt ) :
3 . für Lehrer evang. Bekenntnisses : je eine Hptl .-Stelle in Brühl — Gochsheim — zwei Hptl .-Stellenin Konstanz; Besetzungsrecht steht dem Stadtrat zu —eine in Kürnbera.
Bewerbungen sind binnen vierzehn Tagen beidem dem Bewerber Vorgesetzten Kreisschulamt einzureichen.

VI Todesfälle.
Gestorben sind : Wilhelm Gustav Gaerttner, Hptl.in Gochsheim , am 17 . l . 23 — Gustav Reuth er, Hptl.in Mannheim , am 22 . XU . 21 — Utlin . Pauline Rü-

dinger in Pforzheim am 10 . I . 23 — Hubert Schnei¬der, Hptl . in Offenburg , am 12 . I. 23 - CharlotteSievert, Handarbeitshptl . in Karlsruhe , am 24 . XU. 22 —
Adolf Sillib, Hilfsl . in Schwetzingen , am 16 . I. 23 —Karl Wörner, zuruheges . Oberlehrer in Pforzheim , am9 . 1. 23.

Druck und Verlag von MaUch L . Kogel in KarlArnhe.

«
M
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Inhalt.
Bekanntmachungen : Brennstoffversorgung. — Kopernikus-Feier. — Annahme von Dienststellen im Ausland durch deutsche Mädchen.

Zweite Prüfung der Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten . — Vertrieb von Lehrmitteln für die gewerblichen Unterrichtsanstalten.

Bekanntmachungen.
Nr . S 6906 ^ Brennstoffversorgung.

Da bis jetzt die Möglichkeit einer ausreichenden Be¬
schaffung von Brennstoffen gegeben war und somit auch
für die Schulen eine eigentliche Kohlennvt im allgemeinen
nicht bestanden Hatz so konnte die Unterrichtsverwaltung
im laufenden Winterhalbjahr bisher davon absehen , außer¬
ordentliche Anordnungen hinsichtlich der Beheizung der
Schulen und der Gestaltung der Schulbetriebs zu treffen.
Bon einem solchen Eingriff in die Schnlverhältnisse wurde
trotz entgegensteheuder Anträge einzelner Stadtverwaltungen
schon deshalb Abstand genommen , weil ' die Unterrichts-
Verwaltung den Standpunkt vertritt , daß die Beibehaltung
normaler Schuleinrichtungen und die Durchführung eines
normalen Schulbetriebs , selbst unter erschwerten Verhält¬
nissen und großen finanziellen Opfern eine Notwendigkeit ist.

Infolge der Besetzung des Rnhrgebiets hat sich nun
aber die Sachlage wesentlich geändert . Eine ausreichende
Zufuhr von Kohle ist in Frage gestellt , und es ist die
Möglichkeit ins Auge zu fassen, daß nicht alle Schulen
unserer Stadt - und Landgemeinden in der Lage sein werden,
mit den ihnen zur Verfügung stehenden Brennstoffen den
normalen Heizungs - und Schulbetrieb bis zum Ablauf des
Winterhalbjahres durchzuführen.

Ich ermächtige daher die Schulbehörden der Volks¬
schulen und die Leiter der übrigen unterstellten Schulen,
nach eingehender Prüfung der jeweils gegebenen Verhält¬
nisse diejenigen Maßnahmen zu treffen , welche als notwendig
erachtet werden , um die Schnlverhältnisse einer etwa an
der Schule bestehenden Knappheit an Heiznngsstosfen an-
zupassen . Als solche Maßnahmen kommen in Betracht:
Nichtbeheiznng von Gängen , Treppen und sonstigen Neben-
rüumen der Schulgebäude , ferner von Sammlungs - und
Bibliothekszimmern , Turnsälen und Festränmen und endlich
von größeren , nicht ständig benützten Lehrialen für Zeichnen,

l Singen und Handarbeitsunterricht , wobei der Unterricht in
diesen Fächern , nötigenfalls unter Kürzung ihrer Stunden¬
zahlen , in andere , regelmäßig geheizte Zimmer zu verlegen
ist. In besonders dringenden Fällen kann der gesamte
Unterricht , soweit tunlich , auf die Vormittagszeit von 8 bis
1 Uhr verlegt werden und an Orten , an denen mehrere
Schulabteilungen oder Schulen bestehen , könnte , soweit eine
ganz besondere Notlage hinsichtlich des Brennstoffes vor¬
liegen sollte , eine Zusammenlegung von zwei Schulabteilungen
oder Schulen in ein SchulhauS in Betracht kommen.

Bei den Höheren Lehranstalten
' im besonderen , an

denen durch die Bekanntmachung vom 21 . Dezember 1922
(Amtsblatt Seite 584 ) die Osterferien für die Zeit vom
25 . März bis 15 . April ds . Js . festgelegt sind , könnte anstelle
anderweiter Maßnahmen auch eine Vorverlegung der Ferien
um 8 Tage in Betracht kommen . Die Osterferien würden
dann am 18 . März beginnen und bis einschließlich 9 . April
dauern . Eine Ausdehnung der Ferienzeit über drei Wochen
hinaus ist nicht zulässig.

Zn den Schulbehörden und Schulleitungen habe ich
das Vertrauen , daß sie im Interesse der Iugendbildung
und Jugenderziehung besondere Maßnahmen zur Einsparung
von Heizungsmaterial nur nach eingehender und gewissen¬
hafter Prüfung der jeweils gegebenen Verhältnisse treffen
und insbesondere solche Anordnungen , die eine Beschränkung
der Nnt/rrichtszeit bedeuten , nur dann erlassen werden,
wenn Maßnahmen , die weniger in den Schulbctrieb ein-
greifen , als nicht ausreichend erkannt worden sind.

Von den aufgrund dieser Ermächtigung getroffenen
Anordnungen ist Anzeige zu erstatten.

Karlsruhe, den 10 . Februar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H. Ma . Vll l) r . Hellpa ch.
V . Gen . XW. I»

5
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Nr . 8 6986 . Lopernikus -Feier.
Am 19 . Februar 1923 werden 450 Jahre verflossen

sein, seitdem Nikolaus Kopernikus , der Begründer der neu¬
eren Astronomie , in Thorn geboren wurde . Diese 450.
Wiederkehr seines Geburtstages soll auch in den Höheren !
Lehranstalten Badens nicht unbeachtet vorübergehen.

Ich ordne daher an , daß im Laufe des Monats Fe¬bruar , und zwar wenn irgend tunlich am Erinnerungstage
selbst, die Schüler in geeigneter Weise auf die Bedeutung
dieses großen deutschen Gelehrten und Forschers hin¬
gewiesen werden.

Karlsruhe, den 10 . Februar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . V» Or . He l l P ach.

Nr . L 7331 . Annahme von Dienststellen im AuSlandr durch
deutsche Mädchen.

An die Schulbehörden und Lehrer der Volksschulen.
Unter Bezugnahme aus die Bekanntmachung vom

6 . Februar 1922 im Amtsblatt Nr . 7 Seite 57 ersuche ich,
auch am Schlüsse dieses Schuljahres die zur Entlassungkommenden Mädchen auf die großen Gefahren einer un¬
vorsichtigen Annahme von Dienststellen im Auslande be¬
sonders eindringlich aufmerksam zu machen . Es wird sich
empfehlen , dabei einerseits auf die großen wirtschaftlichen,
gesundheitlichen und sittlichen Nachteile eines übereilten
Schrittes und andererseits auf die Möglichkeit hinzuwei-
weiseu , im einzelnen Fall genauere Erkundigungen bei den
Geschäftsstellen des Badischen Frauenvereins oder des
Caritasverbandes oder der Inneren Mission einziehen zukönnen.

Die Frage wird zweckmäßigerweise zum Gegenstandeiner Besprechung anläßlich eines Elternabends zu machen
sein.

Karlsruhe, den 8 . Februar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

B . Gen. Xis vr . He l lp ach.

Nr . ,3958. Zweite Prüfung der Lehrerinnen für weibliche
Handarbeiten.

In der Zeit vom 26 . bis 28 . März lfd . Js . findet
dahier eine zweite Prüfung der Lehrerinnen fiir weibliche
Handarbeiten statt.

Anmeldungen mit den in der Ministerialverordnungvom 2 . März 1894 (Schulverordnungsblatt 1694 Nr . III ^Seite 70 ff) verlangten Zeugnissen und sonstigen Nachweisen >

sind bis spätestens 20 . Februar ds . Js . beim Ministeriumdes Kultus und Unterrichts einzureichen.
Karlsruhe, den V . Februar 1923.

Ministerium des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . v 657 . Vertrieb von Lehrmitteln für die gewerblichen Unter-
richtsanftalten.

An die Direktionen und Vorstände der Gewerbeschulen
sowie die Lehrer der gewerblichen Fortbildungsschulen.

In Abänderung der Bekanntmachrng vom 1 . Juni 1922,der Vertrieb von Lehrmitteln für die gewerblichen Unter¬
richtsanstalten (Amtsblatt 1922 Seite 284/85 ), werden fürdie Firma A . Bielefelds Buchhandlung (Liebermann L Co .)in Karlsruhe in Kommissionsverlag gegebenen Vorlage¬werke und Druckschriften mit Wirkung vom 1 . Februar 1923
an folgende Grundpreise festgesetzt:

O .Z. Bezeichnung des Werkes Grund¬
preis

1. Vorlagen für das maschinentechnische Fach-
zeichnen, Heft V. 3 —

2- „ „ Dekorationsmaler , Heft I . . 2.3.
„ Heft II . . 2,-4.

Tiefbautechniker. 4,-5. Konditoren. 1,506. ' „ „ Schuhmacher. '
. . 6,-7. „ „ Schneider , groß. 6.8. 't „ „ klein .. 3,-9. „ „ Werbeschriften . . . . . . . 3,-10. „ - „ Blechner. 3,-11. „ „ das Freihandzeichnen an ge-

werbl . Unterrichtsanstalten . 2,-12. Anleitung für die Projektionslehre . . . . 1,-13. Rechenaufgaben für die Buchdruckerklassen . — 6014. Aufzeichnung der wichtigsten Schubkurventriebe 1,60
Der Verkaufspreis dieser Werke berechnet sich aus dem

Grundpreis vervielfältigt mit der jeweiligen Schlüsselzahl
(Teuerungsziffer ), die der Börsenverein Deutscher Buch¬
händler in Leipzig allwöchentlich bekannt gibt.

Karlsruhe, den 1 . Februar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Druck und Verlag non Malsch L Vogel in Kartbncke
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Ausgegeben Karlsruhe , den 24. Februar 1923.

Inhalt.
1. Verordnung des Staatsministeriums : Die Einrichtung der Höheren Lehranstalten . — II . Verordnung des Ministeriums

des Kultus und Unterrichts : Die Prüfungsgebühren . — III . Bekanntmachungen : Bezüge der Beamten . — Veranlagung zur Ver¬
mögenssteuer und zur Zwangsanlcihe . — Einrichtung und Benutzung von Fernsprechanschlüssen . — Abgabe der Einkommensteuererklärungen durch die
Besoldungsempfänger . — Vergütung der Überstunden der Lehrer . — Die Jahresberichte für das Schuljahr 1922/23 . — DaS Volksschullesebuch . —

Beaufsichtigung der religiösen Unterweisung in der Volksschule . — Ausbildung von Fortbildungsschullehrerinnen . — Vergütung der Lehrerinnen
für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und Haushaltungskunde . — Durchführung des Fortbildungsschulgesetzes . — IV . Personal-
nachrichte » . — V . Erledigte Stellen . — VI . Stellenausschreiben . — VII. Todesfälle.

I Verordnung des Staatsministeriums.
(Vom 14 . Februar 1923 .)

Nr . -4 5123 . Die Einrichtung der Höheren Lehranstalten.

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 S . 26 .)

Das Staatsministerium verordnet im Namen des
badischen Volkes mit sofortiger Wirkung;

Der Z 40 der Landesherrlichen Verordnung vom
18 . September 1909 , die Einrichtung deb Höheren Lehr¬
anstalten betreffend ( Gesetz - und Verordnungsblatt 1909
Seite 453 ) , in der Fassung der Verordnung des Staats¬
ministeriums vom 4 . Januar 1921 (Gesetz - und Verord¬
nungsblatt 1921 Seite 10) wird geändert wie folgt:

Für die in den 88 25 und 26 bezeichnten Prüfungen
ist eine Gebühr zu entrichten , deren Höhe vom Unterrichts¬
ministerium festgesetzt wird.

Für Bedürftige kann die Gebühr durch das Unter¬
richtsministerium auf Ansuchen ganz oder teilweise nach¬
gelassen werden.

Karlsruhe, den 14 . Februar 1923.

Das Staatsministerium.
H . Allg . XI » Remm ele. Bäurle.

II . Verordnung des Ministeriums des Kultus
und Unterrichts.

(Vom 16 . Februar 1923 .)

Nr . ^ 5123 . Die Prüfungsgebühren.

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 S . 36 .)

Die in Artikel 1 Ziffer 1 , Artikeln 2, 3 und 4 der
Verordnung vom 10 . Januar 1V21 , die Prüfungsgebühren

betreffend (Gesetz - und Verordnungsblatt 1921 Seite 10,
Amtsblatt 1921 Seite 11 ) , bezeichneten Prüfungsgebühren
werden mit sofortiger Wirkung auf den zehnfachen Betrag
erhöht.

Karlsruhe, den 16 . Februar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung : -

H . Allg . XI » Schmidt.

III Bekanntmachungen.
Nr . 4 . 5121 . Bezüge der Beamte » .

1 . Entsprechend dem Vorgehen des Reichs werden auch
die Bezüge der badischen Beamten vom 1 . Februar 1923
an erhöht wie folgt:

a . der Teueruugszuschlag zu dem Grundgehalt , der

Grundvergütung , dem Ortszuschlag und den Kinder¬
zuschlägen gemäß Z 16 des Besoldungsgesetzes von
489 v . H . um 453 v . H . auf 942 v . H .,

b . der Frauenzuschlag von 7000 auf 12 000

also um 5 000 UL monatlich,
o . die für eine Anzahl Orte bewilligten örtlichen

Sonderzuschläge um 12 , 22 , 34 , 46 und 56 v . H.
auf 26 , 52 , 78 , 104 und 130 v . H.

2 . Die hiernach sich ergebenden Nachzahlungen werden
von den Gehaltsrechnern berechnet und im Wege des Be¬

soldungsscheckverfahrens angewiesen und zwar für sämtliche
Beamten für die Zeit bis mit letzten März 1923 , also für
2 Monate . Die Reinschriften für die von den Gehalts-
rechneru zuerst aufzustellenden Urschriften sind in gleicher
Weise wie bei den letzten Regelungen der Bezüge zu fertigen,
zu unterzeichnen und mit den Urschriften umgehend an die

6
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Zentralrechnungsstelle des Unterrichtsministeriums einzu¬
senden.

3 . Die Bezüge für die nach dem Teiltarif entlohnten
Angestellten erhöhen sich nach Z 16 des Teiltarifvertragsund 8 3a des Ergänzungsabkommens in dem gleichen
Umfang wie die Bezüge der Beamten.

4 . Wegen der Anweisung der Nachzahlungen für die
Beamten und Lehrkräfte der Hochschulen einschließlich der
Sternwarte Heidelberg sowie der Anstalten für Künste und
Wissenschaften gilt das besonders Verfügte.

5 . Für sämtliche Angestellten , ferner für die im Probe»und Vorbereitungsdienst stehenden Beamten - (Anwärter)
einschließlich der noch nicht 20 Jahre alten Volksschullehrer,
für die nur vertragsmäßig verwendeten , wenn auch voll-
beschäftigten Handarbeits - und Haushaltungslehrerinnen
sowie für die Lehrer , die gemäß ß 113 des Beamtengesetzes
ihres Dienstes vorläufig enthoben oder deren Bezüge teil¬
weise gepfändet sind , erfolgt sowohl die Anweisung der
Nachzahlung wie die gesamte Festsetzung der Bezüge aus¬
schließlich durch die Zentralrechnungsstelle.

Karlsruhe, den 16 . Februar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . II1 >> In Vertretung:
V . Gen . IIK u . V »

Schmidt.

Nr . ^ 2868 . Veranlagung zur Vermögenssteuer und zur Zwaugsanleihe.

Der Reichsminister der Finanzen hat die Frage , ob
die am 31 . Dezember 1922 überwiesenen Gehälter für das
I . Vierteljahr 1923 steuerbares Vermögen im Sinne des
Vermögenssteuergesetzes vom 8 . April 1922 bilden , verneint.
Die Finanzämter haben Weisung , bei der Veranlagung zur
Vermögenssteuer und zur Zwangsanleihe in diesem Sinne
zu verfahren.

Karlsruhe, den 7 . Februar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . Illb In Vertretung:
V. Gen . H "

Schmidt.

Nr . X 3107 . Einrichtung und Benutzung von Fernsprechauschliissen.

Nach § 31 Ziffer 2 der Fernsprechordnung vom
21 . Dezember 1922 (Reichs -Gesetzblatt l Seite 954 ) wird
zu den darin aufgeführten Gebührensätzen mit Wirkungvom 1 . Januar 1923 an bis auf weiteres ein Teuerungs¬
zuschlag von 2900 v . H . erhoben . Demzufolge erfahren
auch die Gebühren für die Fernsprechanschlüsse in Woh¬
nungen eine entsprechende Erhöhung . Anstelle der bis¬
herigen Beträge — Bekanntmachung vom 30 . November
1922 Amtsblatt Nr . 52 Seite 570 - und daher ab

1 . Januar 1923 von den Inhabern von Hauptanschlüssenund von Nebenanschlüssen mit Dauerverbindung zu er¬
heben :

Die Mindestgebühr für einen Nebenanschlußn . für die Sprechstelle 84 - s- 2900 v . H . Zu¬
schlag - - . 2520

b . für das Anschlußorgan 42 -s- 2900
v . H . Zuschlag - - . 1260 -H,

6 . für Leitungszuschlag 36 -j- 2900 v . H.
Zuschlag 1080

zusammen . . 4860 -H.
Von den Inhabern gewöhnlicher Nebenanschlüsse ge¬

langt die Hälfte obiger Sätze zur Erhebung.
Wegen der Entrichtung der über die vorgeschriebene

Mindestzahl ( : 40 Gespräche im Monat ) hinausberechneten
Ortsgesprächsgebühren verbleibt es bei der bisherigen An¬
ordnung.

Karlsruhe, den 14 . Februar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . XX In Vertretung:
V . Gen - XV Schmidt.

Nr . L 3893 . Abgabe der Einkommensteuererklärungeil
durch die Besoldungsempfänger.

An die unterstellten Beamten und Lehrer , Angestelltenund sonstigen Bediensteten.
In den zur Zeit in den Tageszeitungen erscheinenden

Bekanntmachungen der Finanzämter wird zur Abgabe der
Steuererklärung für das Kalenderjahr 1922 aufgefordert.Es liegt Veranlassung vor , darauf aufmerksam zu machen,
daß der Beamte (Lehrer ) in derselben Weise und unter
denselben Voraussetzungen wie jeder andere Steuerpflichtige
zur Abgabe der Steuererklärung und zur Angabe seines
Einkommens in der Steuererklärung verpflichtet ist. Steuer¬
erklärungen , in denen statt der zahlenmäßigen Angabe des
Einkommens ein allgemeiner Vermerk wie „ vergleiche Ge¬
haltsliste der Landeshauptkasse " oder „ vergleiche Besoldungs¬
gesetz " oder dergleichen angebracht ist, sind wertlos und
ungiltig.

Es muß von jedem Besoldungsempfänger erwartet
werden , daß er an Hand der ihm zugekommenen Mit¬
teilungen das Jahr hindurch selbst Aufzeichnungen über
sein Diensteinkommen macht , so daß er am Schlüsse des
Jahres ohne Rückfragen bei seiner Dienstbehörde imstande
ist, die für die Veranlagungsbehörde erforderlichen Angaben
zu machen . Es wird weiter darauf hingewiesen , daß die
Kassen keine Auskunft über die Höhe des Einkommens
geben , dagegen werden sie, jedes Jahr jedem Empfängereine Abschrift des Steuerausweises mitteilen . Der Steuer-
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ausweis für das Jahr 1922 wird jedem Besoldungs¬
empfänger noch zugestellt werden.

Karlsruhe , den 19 . Februar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Nr . v 8796 . Vergütung der Überstunde » der Lehrer.

Die gemäß der Verordnung des Staatsministeriums
v^ m 26 . Juli 1922 (Amtsblatt 1922 Seite 365 ) für die
Überstunden der Lehrer zuständigen Vergütungssätze ge¬
stalten sich für den Monat Februar folgendermaßen:

Ab 1 . Februar 1923

Eingangsgruppe Vergütung für die

Jahresüberstunde Einzelüberstunde

X. 79 320 1983
IX. 61560 1539

VIII. 56 800 1420
VII. 50120 1253
VI. 45120 1128
V. 41800 1045

Die Vergütung für die nebenamtliche Unterrichtserteilung
an Gewerbe - und Handelsschulen durch nichtbeaitztete Neben¬
lehrer beträgt:

Ab 1 . Februar 1923

Eingangsgruppe Vergütung für die

Jahreswochenstunde Einzelstunde

VII.
lNebenlehrer in der Stellung

mittlerer Fachlehrers

83 520 2 088

V.
lNebenlehrer als Werkstätten-

lehrer)

64 320 1608

Karlsruhe, den 16 . Februar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H. Mg III° In Vertretung:
V - Gen. IX » Schmidt.

Nr . 8 8670 . Die Jahresberichte für das Schuljahr 1922/23.

Die derzeitigen hohen Kosten für Herstellung von
Druckerzeugnissen veranlassen mich zu der Anordnung , daß
auch für das Schuljahr 1922/23 die früher übliche Heraus¬
gabe gedruckter Jahresberichte durch die Schulen zu unter¬

bleiben hat . Dagegen hat jede Anstalt wiederum einen
Jahresbericht handschriftlich abzufassen und zu den Akten
zu nehmen . Für dessen Inhalt gelten die Vorschriften der
Bekanntmachung vom 26 . Mai 1919 (Schulverordnungs¬
blatt 1919 Seite 106 ff.) . Die einzelnen Angaben sind
nach dem Stande vom 1 . März 1923 zu machen . Abschrift
des Jahresberichts ist spätestens auf 10 . April 1923 dem
Ministerium vorzulegen . Von den Realanstalten , Höheren
Mädchenschulen , Gewerbe - und Handelsschulen ist eine
weitere Abschrift dem Gemeinderat (Stadtrat ) auf Ver¬
langen zuzustellen.

Da hiernach ein Austausch der Jahresberichte mit der
buchhändlerischen Zentralstelle für den Programmaustausch
der Höheren Schulen Deutschlands B . G . Tenbner in Leipzig
unterbleibt , kommt auch in diesem Jahre die Zahlung des
für den Austausch bestimmten Jahresbeitrags von 9 ^
in Wegfall.

Die Lehrerbildungsanstalten mit Julischluß haben die
nach dem Stand vom 1 . Juli aufzustellenden , handschriftlich
abzufassenden Jahresberichte spätestens auf 1 . August 1923
in Abschrift dem Ministerium vorzulegen.

Karlsruhe, den 14 . Februar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . VIII vr . Hellpach.

Nr . ö 8S77. Das Volksschullesebuch.

An die Schulbehörden und Lehrer der Volksschulen.
Die Preise für die Volks - und Fortbildungsschullese¬

bücher werden bis auf weiteres nach dem System der
Grundzahlen und Schlüsselzahlen errechnet . Als Grund¬
zahlen sind angenommen für

Lesebuch I . Teil , Ladenpreis 2 .40
Lesebuch II . Teil , Ladenpreis 2 .50 .4L,
Lesebuch III . Teil , Ladenpreis 1 .55 ^ L,
Lesebuch für Fortbildungsschulen , Ladenpreis 1 .80
Regeln für die deutsche Rechtschreibung „ 1 .00 S .
Die Preise errechnen sich aus der Vervielfachung der

Grundzahlen mit der jeweiligen Schlüsselzahl des Börsen¬
vereins deutscher Buchhändler . Den Wiederverkäufern ist
die Erhebung besonderer Zuschläge nicht gestattet.

Karlsruhe, den 19 . Februar 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen. X . Schmidt.

Nr. 6 2233 . Beaufsichtigung der religiösen Unterweisung
in der Volksschule.

Das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg hat zu
Aufsichtsbeamten für den katholischen Religionsunterricht
bestellt im Bezirk des Kreisschulamts
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Konstanz:
den Pfarrer Karl Hörner in Aach für die Volks¬

schulen der Pfarreien Engen und Mauenheim;
den Pfarrer AntonKeller in Duchtlingen für die

Volksschulen der Pfarreien Aach , Beuren a . d . A -, Ehingen,
Mühlhausen , Wiechs a . R . ;

den Pfarrer Alois Pfaff in Kommingen für die
Volksschulen der Pfarreien Binningen , Blumenfeld, Ducht¬
lingen, Tengendorf und Watterdingen;

den Pfarrer Franz HerrmannRinkenburger in
Orsingen für die Volksschulen der Pfarreien Emmingen
ab Egg und Honstetten;

den Pfarrer Stephan Martin in Wiechs a . R. für
die Volksschulen der Pfarreien Büßlingen , Kommingen,
Weiterdiugen und Welschingen;

den Pfarrer Stephan Waibel in Oehningen für die
Volksschulen der Pfarreien Hemmenhofen, Horn , Schienen,
und Wangen;

den Pfarrer AndreasSchneider in Randegg für
die Volksschule der Pfarrei Gailingen;

den Pfarrer AntonHettler in Überlingen a . Ried
für die Volksschule der Pfarrei Oehningen;

denGeistl . Rat Dekan vr . BenediktBauer in Wollma¬
tingen für die Volksschulen der Pfarreien Allensbach, Böh¬
ringen, Konstanz — Kloster- und Wessenbergwaisenhausschule
und in den Klassen , in denen Stadtpfarrer Dreher Unterricht
erteilt —, Markelfingen und Radolfzell;

den Stadtpfarrer Josef Dreher in Konstanz für die
Volksschulen derPfarreien Allmannsdorf , Dettingen, Dingels¬
dorf, Konstanz — Schulen in der Münster -, St . Stephan-
und S . S . Trinitatispfarrei — , Konstanz-Petershausen und
Reichenau;

Stockach:
den Pfarrer Karl Hörner in Aach für die Volks¬

schule der Pfarrei Orsingen;
den Pfarrer AntonKeller in Duchtlingen für die

Volksschule der Pfarrei Volkertshaufen;
den Pfarrer Franz HermannRinkenburger in

Orsingen für die Volksschulen der Pfarreien Eigeltingen,
Nenzingen und Steißlingen;

den Stadtpfarrer Hermann Lohr in Meßkirch für die
Volksschule der Pfarrei Pfullendorf;

den Stadtpfarrer Josef Dreher in Konstanz für die
Volksschule der Pfarrei Bodman;

Villingen:
den Pfarrer Alois Pfaff in Kommingen für die

Volksschule der Pfarrei Riedöschingen;
den Dekan Johann Nep . Schatz in Hüfingen für die

Volksschule der Pfarrei Villingen;
den Stadtpfarrer Or . Heinrich Feurstein in Donau-

eschingen für die Volksschulen der Pfarreien Fürstenberg,
Neudingen und Sumpfohren;

den Pfarrer FerdinandLehmann in Hammereisen¬
bach für die Volksschulen der Pfarreien Hüfingen und
Pfohren;

Waldshut:
den Pfarrer HermannMaier in Aichen für die

Volksschule der Filialgemeinde Detzeln (Tiengen).
Lörrach:

den Pfarrer Josef Vo niste in in Krozingen für die
Volksschulen der Pfarreien Biengen, Feldkirch , Grunern,
Hartheim , Schlatt und Tunsel ; ?

Freiburg:
den Pfarrer KonradMarbe in Munzingen für die

Volksschule der Pfarrei Horben;
den Stadtpfarrer Friedrich Wilh . Kling . in Villingen

für die Volksschule der Pfarrei Hammereisenbach;
Emmendingen:

den Pfarrer Franz Kuhnimhof in Oberhausen für
die Volksschule der Pfarrei Riegel;

Lahr:
den Pfarrer Franz Kn de rer in Reichenbach für die

Volksschule der Pfarrei Schuttertal:
Offenburg:

den Pfarrer Wilhelm Ar mb ruft er in Prinzbach
für die Volksschule der Pfarrei Berghaupten;

Baden:
den Pfarrer Ferdinand JosefLehmann in Durmers¬

heim für die Volksschule der Pfarrei Au a . Rh. ;
den Pfarrer ErnstJrion in Ettlingenweier für die

Volksschule der Pfarrei Durmersheim;
Karlsruhe:

den DekanWagner in Spessart für die Volksschule
der Pfarrei Ettlingenweier;

den Pfarrer Ferdinand JosefLehmann in Durmers¬
heim für die Volksschulen der Pfarreien Ettlingen , Mörsch
und Forchheim;

den Pfarrer ErnstJrion in Ettlingenweier für die
Volksschulen der Pfarreien Burbach und Malsch;

Pforzheim:
den Pfarrer Johann Alois Schell in Ubstadt für

die Volksschulender Pfarreien Bauerbach , Büchig, Flehingen,
Sickingen und Wöschbach;

den DekanWagner in Spessart für die Volksschule
der Pfarrei Durlach;

den Pfarrer Ernst Kuenzer in Ersingen für die
Volksschule der Pfarrei Pforzheim (außer Osterfeldschule );

Bruchsal:
den Pfarrer Johann Alois Schell in Ubstadt für

die Volksschule der Pfarrei Oberöwisheim;
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den Pfarrer Alois Seb . Beuchert in Forst für » die

Volksschule der Pfarrei Ubstadt;

Mosbach:
den Pfarrer Heinrich August Baumbusch in Het¬

lingen für die Volksschulen der Pfarreien Götzingen , Höller¬
bach, Limbach und der Filialgemeinde Neudorf ( Buchen ) ;

T ;a uberbischofs heim:
den Pfarrer Heinrich Götz in Großrinderfeld für die

Polksschule der Pfarrei Schönfeld.

Karlsruhe , den 31 . Januar 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen. XlIi Schmidt.

Nr . 6 5754 . Ausbildung von Fortbildungsschullehrerinuen.

Am 2 . Mai d . Js . wird in Karlsruh e ein Kurs zur
Ausbildung von Elementarlehrerinnen zu Fort¬
bildungsschullehrerinnen beginnen , der voraus¬

sichtlich bis Ende März 1924 dauern wird.

Für diesen Kurs werden solche Elementarlehrerinnen,
welche bereits im Schuldienst tätig sind , zunächst berück¬

sichtigt werden.
Wegen des Näheren über die besondere Einrichtung

des Kurses verweise ich auf die Bekanntmachung vom
8 . Juli 1918 (Schulverordnnngsblatt Nr . 16 ) . Gesuche um

Zulassung sind auf dem geordneten Dienstweg bis

spätestens 15 . März d . I . vorzulegen und haben folgende
Angaben zu enthalten : «

Geburtszeit und Geburtsort , Bekenntnis , Art und Zeit
der abgelegten Prüfungen , Anstellungsvrt und ob die
Bewerberin über besondere Kenntnisse und Erfahrungen
auf den Gebieten verfügt , die für die Mädchenfortbildnngs-
schule von besonderer Bedeutung sind.

Die Kreisschulämter und Volksschulrektorate haben sich
bei der Vorlage der Gesuche über die Leistungen der

Lehrerinnen in der Schule und ihre besondere Vereigen-
schaftung für die Müdchenfortbildungsschule auszusprechen.

Den zum Kurse zugelassenen Gesuchstellerinnen wird
weitere Mitteilung zugehen.

Karlsruhe, den 15 . Februar 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen. V>> Schmidt.

Nr . 6 5752 . Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in
weibliche» Handarbeiten nnd Haushaltungskimde.

An die Schulbehörden der Volksschulen.
Der gemäß der Verordnung des Staatsministeriums

vom 22 . September 1922 (Amtsblatt Nr . 47 , Seite 519)
für die nichtvollbeschäftigten Handarbeits - und Haushaltungs¬
lehrerinnen zuständige Bergütungssatz beläuft sich aufgrund

der neuen Erhöhung des Teuerungszuschlags (942 v . H.
vom 1 . Februar 1923 an ) :

vom 1 . Februar 1923 ab für die Jahreswochenstunde
auf jährlich 60 240 nnd demgemäß für die Einzel¬
stunde auf 1 506

Karlsruhe, den 15 . Februar 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen. V ° Schmidt.

Nr . 0 2841 . Durchführung des FortbildnngSschulgesetzes.

Die Bestimmungen der Zß 9, 12 , 13 und 16 des Fort¬
bildungsschulgesetzes vom 19 . Juli 1918 in der Fassung
des Gesetzes vom 7 . April 1922 sind durch rechtsgiltige
statutarische Bestimmungen in Kraft gesetzt worden:

1 . Im Fortbildungsschulverband Ei geltin gen, um¬
fassend die politischen Gemeinden Eigeltingen , Eckärtsbrunn,
Honstetten , Münchhöf Ortsteil Homberg , Orsingen , Reute und
Rorgenwies (unter Beschränkung auf den Fortbildungs¬
unterricht der Mädchen ) .

2 . Im Fortbildungsschulverband Erzin gen - Je-
stetten, umfassend die Gemeinden Erzingen mit Rechberg,
Weisweil , Geißlingen , Riedern und Jestetten mit Altenburg,
unter Beschränkung auf den Fortbildungsunterricht der

Mädchen . Das Staatsministerium hat den Zeitpunkt für
das Inkrafttreten des Gesetzes auf Antrag der beteiligten
Gemeinden mit Rückwirkung auf den Beginn des Schul¬
jahres 1922/23 festgesetzt und dabei bestimmt , daß sich die
Erweiterung der Fortbildungsschulpflicht auch auf diejenigen
fortbildungsschulpflichtigen Mädchen erstreckt, die ihrer
Fortbildungsschulpflicht nach Vorschrift des Gesetzes vom
18 . Februar 1874 mit dem Schluß des Schuljahres 1921/22
genügt haben.

3 . Im Fortbildungsschulverband Lenzkirch - Löf-
fingen, umfassend die politischen GemeindenLenzkirch,Unter-
lenzkirch, Grünwald , Kappel , Saig , Raitenbuch , Löffingen,
Seppenhofen , Ditteshausen , Rötenbach und Göschweiler
(unter Beschränkung auf den Fortbildungsunterricht der

Mädchen ) .
4. Im Fortbildungsschulverband Liedolsheim —

umfassend die Gemeinden Hochstetten , Liedolsheim und

Rußheim.
5 . Im Fortbildungsschulverband Raithaslach,

Amt Stockach , umfassend die politischen Gemeinden

Raithaslach und Heudorf und voll der politischen Ge¬
meinde Münchhöf den Ortsteil Münchhöf , unter Be¬

schränkung auf den Fortbildungsunterricht der Mädchen.
6 . Im Fortbildungsschulverband Steißlingen— um¬

fassend die Gemeinden Beuren , Steißlingen und Wiechs —

unter Beschränkung auf den Fortbi ^dungsunterricht der

Mädchen.



26 Nr . 6

Gleichzeitig damit sind die Bestimmungen der Z§ 14,21 , 24 bis 29 und 32 des genannten Gesetzes in Wirk¬
samkeit getreten.

Karlsruhe, den 10 . Februar 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt.

IV . Personalnachrichten.
Ernannt:

Der ord . Prof , an der Univ . Rostock l)r . Paul
Trendelenburg mit Wirkung vom 1 . IV . 1923 zumord . Prof , für Pharmakologie an der Univ . Freiburg —
zum Turnt . : Hptl . Franz Schweizer am Realgymn . I
m Mannheim — zu Fortbildungsschulhptl . : Fortbildnngs-
schullin . Luise Maier in Baden -Baden — Haushaltungs¬
hauptlehrerinnen Hilda Keßler in Bühl — Marie
Guggenbühler in Lahr — Hermine Ammann, Elsa
Harrer, Elisabeth Heimberger, Amanda Hehler,
Agnes Himboldt, Agnes Maas, Lina Mauderer,Klara NifchWitz, Elisabeth Schunck , Johanna Seitzund Eva Strobel in Mannheim — Hptl . Otto Haasund die Haushaltungshptlin . Julie Loew in Offenburg —
Hptl . iErwin Schneider und die Haushaltungshaupt-
whrerinnen Lydia A u e r , Elvira Schmitt, Amalie Seelund Paula Winter in Pforzheim — Fortbildungsschullin.Antonia Korn in Elzach;

zu Hptl . : Utl . Karl Aschermann in Rußheim —
Utlin . Josefine Büche in Radolfzell — Utl . Otto Denzelin Radolfzell — Schv . Rudolf Hug ger in Schweighausen —
Utl . Wilhelm Schlick in Krrrlach — Schv . Karl Schrei¬ber in Sumpfohren — Utl . Walter Sch uh mann in
Seelbach , A . Rastatt — Schv . Emil Strack in Altglas¬hütte — Hilfst . Peter Stricker in Ostringen.

Verliehe » :

dem Privatdoz . an der Techn . Hochschule Karlsruhevr . Max Lembert die Dienstbezeichnung a .o . Prof , fürdie Dauer seiner Zugehörigkeit zum Lehrkörper der Hoch¬
schule — den Hauptamt !. Dozenten an der Handelshoch¬
schule Mannheim vr . Altmann , vr . Wehrend,vr . Erdel , vr . Glauser , vr . Mahlberg , Vr . Pe¬ters , vr . Pöschl , vr . Rumpf und vr . Sommer¬
feld die Amtsbezeichnung ord .Prof . an der Handelshochschule
Mannheim;

den nebenamtl . Dozenten an der Handelshochschule
Mannheim vr . Blaustein und vr . Mayr für die
Dauer der Zugehörigkeit zum Lehrkörper der Handelshoch¬
schule die Amtsbezeichnung nebenamtlicher Prof , an der
Handelshochschule Mannheim.

Verseht:

Gewerbel . Dionys Lienhart in Achern nach Frei¬
burg — die Hptl . : Theodor Holschuh in Leutesheim
nach Eutingen — Hermann Stoffel in Hundsbach nach
Büchenau — Friedrich Iägle in Bettmaringen nach Weier,

A . Offenburg — Wilhelm Knapp in Bietingen , A . Meß-kirch , nach Oensbach — Franz Seubert in Obergimpernnach Neckarhausen — Emil Wipf in Dinglingen nachHeitigenzell.
Zuruhegesetzt:

der ord . Prof , der Volkswirtschaftslehre an der Univ.
Freiburg vr . von Schnlze - Gaevernitz unter Er¬
nennung zum ord . Honorarprofessor — Reall . Ferdinand
Zeller an der Realsch . in Triberg — Gewerbel . vr . Otto
Kallenberg an der Gewerbesch . in Karlsruhe — die
Hptl . : Johann Heck in Bodersweier — Georg Erhard"in Freiburg — Hermann Ball in Henweiler — GeorgRahm in Kork — Johann Binkert, Philipp Kraußund Heinrich Nickel in Mannheim — Friedrich Buhlerin Neckargemnnd — Burkhard Mackert in St . Georgen,A . Freiburg — Wilhelm Werner in Tüllingen — Anton
Erhard in Weitenung — Otto Reck in Wollmatingen,sämtliche auf Ansuchen.

Entlassen auf Ansuchen:

LPrtin . Frau vr . Hedwig Schiemann geb . Reschkean der Friedrich -Luisenschule in Konstanz — Gewerbe-
lehrkand . WernerDesch an der Gewerbesch . in Offenburg —die Minnen . : Luise End geb. Bücher in Markelfingen —
Hedwig Werth er an der Höh . Mädchensch . in Pforz¬
heim — Rosmarie Wieser in Ottenau — Else Zieglerin Pforzheim — Elisabeth Zimmermann geb . Schulzin Weinheim — Fortbildungsschullehrerin Paula Pelzeram Fortbildnngsschulverband Altenheim -Schutterwald;

ferner wurde entlassen : Hptl . Wilhelm Haufenstein,
zuletzt in Schatthausen.

V. Erledigte Stellen.
An der Realsch . inTriberg: eine Reallehrerstelle —

an der Gewerbesch . in Karlsruhe: eine Gewerbelehrer¬stelle.
VI. Stellenausfchreiben.

An Volksschulen:
1 . für Lehrer kath . Bekenntnisses : je eine Hptl .-Stellein Bettmaringen — Bietingen, A . Meßkirch —

Dinglingen — Herdern,A- Waldshut — Hunds-bach — Oberqimpern — Offenburg; Besetzungs¬recht steht dem Stadtrat zu — Walldürn.
2 . für Lehrer evang. Bekenntnisses : » . die Oberl .-Stelle in Stein, A . Pforzheim (wiederholt ) ; b . eine

Hptl .-Stelle in : Leutesheim.
Bewerbungen sind binnen vierzehn Tagen beidem dem Bewerber Vorgesetzten Kreisschulamt einzureichen.

VII . Todesfälle.
Gestorben sind : vr . Robert Goldschmit, zuruheges.Stndienrat , zul. Prof , am Gymn . in Karlsruhe , am29. I . 23 — Rektor a . D . Ferdinand Kimmig in Oosam 23 . I . 23.

Druck und Verlag vm Malsch L Voael in Karlsruhe.
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AmtMatt
deK Badischen Ministeriums dcS Kultus und Unterrichts

HersuSgegeben vom Ministerium deK AulluK und NnterrichtA.

Ausgegeben Karlsruhe , den 7 . März 1923.

Inhalt.
I . Bekanntmachungen : Mietzinse für staatseigene Dienst- und Mietwohnungen . — Verkauf ausgeschiedener Akten . — Preis des

Amtsblattes für das 2 . Vierteljahr 1928 . — Abhaltung eines Spiel - und Sportkurses für Lehrer aller Schulgattungen an der Landes¬
turnanstalt . — Schutz der einheimischen Pflanzenwelt . — Beschäftigung der Volksschulkandidaten . — Durchführung des Fortbildungsschulgesetzes.— II . Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen : Dienstreisekosten . — III . Personalnachrichten . — I V. Erledigte Stellen.
— V . Stellenansschreiben . — VI . Todesfälle.

I Bekanntmachungen.

Nr . /V 4201 . Mietzinse für staatseigene Dienst - und Mietwohnungen.

Nachstehenden Auszug aus dem auch für meinen Ge¬
schäftsbereich in Anwendung kommenden Runderlaß des
Finanzministeriums an die Bezirksbauämter bringe ich
hiermit zur Kenntnis der mir unterstellten , Behörden und
Beamten.

Karlsruhe, den 22 . Februar 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Auszug.
Ministerium der Finanzen . , Karlsruhe , den 1 . Februar 1923.

Nr . 1772.
1 Anlage.

An die BezirksbauänHer.
1 . Die eingehende Prüfung der Frage der Neuregelung

der Mietzinsen für die staatseigenen Dienst - und Miet¬
wohnungen hat ergeben , daß die Einführung der gesetzlichen
Miete an sich erwünscht ist, daß aber ihre sachgemäße Durch¬
führung bei den Bau - und Verwaltungsbehörden erhebliche
Arbeit und Kosten verursachen wird , die das Gesamtmiet¬
erträgnis zum größten Teil aufzehreu würden.

Übrigens sind die Erwägungen über diesen Gegenstand
noch nicht abgeschlossen . Ich behalte mir deshalb vor , auf
die Einführung der gesetzlichen Miete bei den staatlichen
Wohnungen und dergleichen gegebenenfalls zurückzukommen.

2 . Da jedoch eine Erhöhung der Mietzinsen der staat¬
lichen Wohnungen im Hinblick auf die fortgeschrittene Geld¬
entwertung keinesfalls länger hinausgeschoben werden kann,

vielmehr wie bereits angekündigt , mit Wirkung vom 1 . Ja¬
nuar d . I . in Vollzug gesetzt werden muß , hat bis zur end¬
gültigen Entscheidung über die Einführung der gesetzlichen
Miete eine nochmalige Zwischenregelung ähnlich wie auf
1 . Juli 1922 (vergleiche Runderlaß vom 25 . April 1922
Nr . 6744 ) zu erfolgen.

Es erscheint angezeigt , bei der jetzt zu treffenden Zwifchen-
regelung sämtliche staatseigenen Wöhnungens — jDienst - und
Mietwohnungen , auch neue Wohnungen — nach Ortsklassen
entsprechend dem Besoldungsgesetz zu gruppieren und inner¬
halb der Ortsklassen in Wert - ( Größen -) Klassen einzuteilen.
Hierbei soll wie bei der Regelung auf 1 . Juli 1922 der
Festsetzung der Mietzinsen wieder die Wohnfläche zu
Grunde gelegt werden.

3 . Für jede einzelne Wohnungsgruppe sollen die in
der Anlage verzeichneten Einheitssätze , die für die einzelnen
Wohnungsgruppen als Mindestsätze zu gelten haben , als
Richtschnur dienen . Diese Mindestsätze sind auf Grund
neuerer Mitteilungen von Bezirksbauämtern und Gemeinde¬
behörden unter Einbeziehung der Nebengebühren (wie
Wasserzins usw .) und unter Mitberücksichtigung der Ab¬
stufungen bei den Ortszulagen gebildet worden.

Die besondere Erhebung der Nebengebühren (wie
Wasserzins , Gebühren für Müllabfuhr , Gehweg - und
Straßenreinignng , Kaminreinignng , Abortgrnbenentlcernng,
Schwemm und Kanalgebühren ) kommt im Interesse der
Geschäftsvereinfachung mit Wirkung vom 1 . Januar 1923
ganz in Wegfall . Diese Gebühren sollen von diesem Zeit¬
punkt ab im Mietzins mitenthalten sein, sie müssen daher
bei der Ermittlung des Mietsatzes jgebührend

'
cherücksichtigt

werden . Wegen der Nebengebühren wird im übrigen auf
Ziffer 1 ' verwiesen.

7
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Hinsichtlich der in der Anlage mitgeteilten Mieteinheits¬
sätze wird ausdrücklich bemerkt , daß in all den Fällen über
diese Mindestsätze entsprechend hinauszugeh en ist, wo
diese hinter dem Durchschnitt der ortsüblichen Mietpreise
von gleichwertigen Wohnungen mit gleicher Zimmerzahl
nach dem Stand der Monate Januar und Februar 1923
namhaft Zurückbleiben.

4. Der Berechnung der Wohnfläche ist — unter Be¬
nützung der für die Wohnungen bereits früher gemachten
Feststellungen — das Flächenmaß sämtlicher Wohnräume
samt Küche, Speisekammer , Badzimmer , Abort und der¬
gleichen zu Grunde zu legen . Bei Wohnräumen von außer¬
gewöhnlicher Größe kann dabei das über eine Bodenfläche
von 40 gm hinansgehende Flächenmaß außer Betracht ge¬
lassen werden . Auch Mansarden , Gänge und Vorplätze sind
in die Wohnflächenberechnung einznbeziehen , jedoch können
hier die Einheitssätze je nach dem Grad der Wohnlichkeit
dieser Räume entsprechend ermäßigt werden.

Repräsentationsräume können bei der Miet-
zinsberechnnng nur in Ausnahmefällen und zwar nur
dann unberücksichtigt bleiben, , wenn sie ausschließ¬
lich für die Repräsentation im engeren Sinn , wie sie
durch die amtliche Stellung des Beamten bedingt wird,
dienen.

5 . Bei der Einreihung der Wohnungen in Orts - und
Wertklassen , wie sie in der Anlage durchgesiihrt ist, unter¬
stelle ich, daß die Wohnungen von besonders wertvoller
Beschaffenheit oder mit besonderer Ausstattung (sogenannte
Herrsch aftswohnnngen) hinsichtlich der Mietzins-
sestsetzung gesondert behandelt werden . Dabei sind unter
Umständen auch etwaige besondere Einrichtungsgegenstände
mitzuberücksichtigen . Bei derartigen Wohnungen werden
erheblich höhere Einheitssätze als bei den übrigen Woh¬
nungen maßgebend sein müssen.

6 . Da nach dem oben unter Ziffer 2 letzter Absatz
Gesagten bei der Mietzinsberechnung die neuen Wohnungen
— gemeint sind dabei die Wohnungen , die nach dem I . Juli
1918 bezugsfähig geworden sind , also die sogenannten Neu¬
wohnungen — bei der Mietzinsberechnung gerade so zu
behandeln sind , wie die älteren Wohnungen , erstere aber
von Wohnungsabgabe befreit sind , haben die Inhaber solcher
Neuwohnungen vorerst solange , als von diesen Wohnungen
die nach dem Wohnungsabgabe - und Reichsmietengesetz für
solche Neubauwohnungen an sich vorgesehenen , nach anderen
Richtlinien festznschenden höheren Mietzinsen nicht er¬
hoben werden , zum Ausgleich gegenüber der Belastung der
Inhaber älterer Wohnungen einen der Wohnnngsabgabe
entsprechenden Mietzinszuschlag (Ausgleichsbctrag ) außer
und unabhängig von der Miete an die Staatskasse zu zahlen.
Hierwegen ergeht demnächst besondere Anordnung.

- 7 . Bei Wohnungen , mit denen staatseigene Einrich-
richtnngen für landwirtschaftlichen Betrieb
verbunden sind , ist zu dem Mietzins ein dem Umfang dieser
Einrichtungen und den örtlichen Verhältnissen entsprechender
Zuschlag zum Mietzins zu machen.

8 . Wenn zu einer Wohnung Gartenland gehört , so
ist hierfür ein besonderer Pachtzins als Zuschlag zum Miet¬
zins der Wohnung festznsetzen. Der Pachtzins soll den st
ortsüblichen Pachtpreisen angepaßt werden . Als Min de st-
pachtpreis wird unter den heutigen Verhältnissen ein Preis
von 300 UL für das Ar nutzbare Fläche zu gelten haben-
Beim Vorhandensein tragbarer Obstbäume wären hierzu
je nach ihrer Zahl und Tragfähigkeit entsprechende Zu¬
schläge zu machen.

9 . Neben dein Mietzins hat der Wohnungsinhaber
auch künftig besonders zu bezahlen die Gebühren für Heizung,
Beleuchtung usw . nach den Bestimmungen des Finanz¬
ministerialerlasses vom 4 . Dezember Nr . 20553 .*)

10 . Besonderes Augenmerk soll künftig auch darauf
gerichtet werden , daß die Mietzinsen für an Private ver¬
mietete oder verpachtete staatseigene Räumlichkeiten und

Plätze , die gewerblichen Zwecken dienen , in gehöriger
Weise erfaßt werden . Es ist dafür Sorge zu tragen , daß
diese Met - und Pachtzinsen soweit als tmflich zu keinem

Zeitpunkt hinter den Beträgen Zurückbleiben, die bei einer

öffentlichen Vergebung der in Betracht kommenden Räum¬

lichkeiten zu erzielen wären.

11 . Hinsichtlich der Nebengebühren (Wasserzins , Ge¬

bühren für Müllabfuhr usw ., vergleiche Ziffer 3 Absatz 2)
wird weiter bemerkt , daß bei künftigen Mietvertrags-
abschlüsfen die Bestimmung über Umlegung der Neben¬

gebühren auf den Wohnungsinhaber wegzulassen ist.

12 . Die Bezirksbanämter werden beauftragt , das wegen
der Neufestsetzung der Miet - und Pachtzinsen hiernach Er¬

forderliche ungesäumt zu veranlassen.
Sämtliche Miet - und Pachtzinsen sind nach den neuen

Ermittelungen den Verwaltungsbehörden mit größter Be¬
schleunigung mit einem Begleitbericht zur Genehmigung
mitzuteilen.

Der neue Mietzins ist auf volle 100 aufzu¬
runden.

Sofern Wohnungsinhaber staatseigene Einrichtungs-
gegenstünde in Benützung haben , für die Benutzungsgebühren
zu zahlen sind , ist die nach diesem Erlaß festzusetzende Ge¬

bühr in dem Verzeichnis neben dem Mietzins besonders
anzuführen.

*> Vergleiche Amtsblatt des .Unterrichtsministeriums von 1923
Nr . 4, Seite 14.
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Anlage.

Mindeflsähe
für die Mietzinsen der staatseigenen Wohnungen

ab 1 . Januar 1923 für 1 gm Wohnfläche.

^ Orts-

klasse

Gruppe I

Größere Woh¬
nungen

Gruppe II

Mittlere Woh¬
nungen

Gruppe III

Kleinere Woh¬
nungen

Mindestsatz
pro gm .

Mindestsatz
pro gm

Mindestsatz
pro Hm

^ . . 250 185 120
6 . . 190 140 95
6 . . 160 , 120 70
0 . . 125 95 55
L . . 95 75 45

Anmerkung.
Zu Gruppe I sind Wohnungen mit 5 Zimmern und mehr zu nehmen.

Auch geräumige 4 Zimmerwohnungen von besserer Beschaffenheit
mit reichlichen Zugehörden , wie Bad und,dergl . sind nach Gruppe I
zu behandeln.

Zu Gruppe II sind auch kleinere Wohnungen von besserer Beschaffen¬
heit zu nehmen.

Wege « der sogenannten Herrschaftswohnunge « vergleiche Ziffer 5
des Erlasses . _

>

Nr . L 3506 . Verkauf ausgcschiedener Men.

Nachstehend gebe ich den zwischen dem Finanzmini¬
sterium und dem Geschäftshaus Vogel L Bernheimer in
Ettlingen für das Kalenderjahr 1923 abgeschlossenen Vertrag
über den Verkauf ausgeschiedener Akten zur Nachachtung
bekannt.

Auf den letzten Satz des 8 I wird besonders hinge¬
wiesen . Die in Karlsruhe , Durlach und Ettlingen anfallenden
Papiere werden durch das genannte Geschäftshaus un¬
mittelbar mit eigenem Fuhrwerk zu einem nach Maßgabe
der Fuhrlöhne vereinbarten Abzug am Übernahmepreis
abgeholt.

Für das im Januar 1923 zur Ablieferung kommende
Altpapier gelten folgende Preise : '

für Akten 250 für das Kilo
„ Zeitungen 220 „ „

Korbpapier 130 „ ,, „ „
„ Bücherdeckel 110 „ „ „ „

frei Station Ettlingen Holzhof.
Für das Verpacken vergütet das Geschäftshaus bis

auf weiteres 15 für 100 Kilo.

Künftig werden die gemäß ß 4 des Vertrags festzu¬
setzenden Preise nicht mehr im Amtsblatt bekannt gegeben;
dieselben können jedoch vor jeder beabsichtigten Ablieferung
hier erfragt werden . Vor der Ablieferung von Akten haben

Nr . 7 — 29

sich die am gleichen Ort befindlichen Schulbehörden und

Schulanstalten über eine etwaige gemeinsame Versendung
zu verlässigen.

Dem Geschäftshaus Vogel L Bernheimer ist bei jeder
Sendung mitzuteilen , an welche Kasse (Landeshauptkasse
oder Zentralschülfondsverwaltung ) die Kaufsumme über¬

wiesen werden soll.
Karlsruhe, den 3 . Februar 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Allg . I 1IK In Vertretung:
V . Gen . II » '

Schmidt.

Zwischen
der badischen Staatsverwaltung , vertreten durch das Finanz¬
ministerium

und
dem Geschäftshaus Vogel L Bernheimer in Ettlingen ist
heute folgender

Vertrag
abgeschlossen worden.

8 1 .
Die badische Staatsverwaltung überläßt dem Geschäfts¬

haus Vogel L Bernheimer in Ettlingen die bei den badischen
Staatsbehörden im Jahre 1923 zur Ausscheidung kommenden
Akten und andere Dienstpapiere einschließlich Bücher , Proto¬
kolle , Zeitungen und Korbpapier zum Vernichten . Das Ge¬
schäftshaus verpflichtet sich zur Übernahme und Einstampfung
unter den nachfolgenden Bedingungen . Eine Verpflichtung
der Behörden , sämtliches anfallende Papier au das Ge¬
schäftshaus abzuliefern , besteht nicht , es ist den Behörden
vielmehr in Fällen , in denen die von ihnen zu tragenden
Frachtkosten — siehe § 3 — gegenüber dem vom Geschäfts¬
haus zu vergütenden Preis eine Höhe erreichen sollten,
die den Behörden keinen mehr als annehmbar zu betrach¬
tenden Reinerlös zukommen läßt , oder wenn sonstige
zwingende Umstände ein Abweichen rechtfertigen , unbenommen,
die ausgeschiedenen Akten rc . anderweitig zu verwerten.

8 2 .
Für die Beschaffenheit der Papiere wird seitens der

Staatsverwaltung keine Gewähr geleistet . Ein Sortieren'
findet lediglich nach den in H 4 Absatz 2 aufgeführtcn
Papierarten statt . Das zur Verpackung der Akten usw.
erforderliche Material hat das übernehmende Geschäftshaus
auf Anfordern und auf seine Kosten zur Verfügung zu
stellen . Das Verpacken und Verwiegen der Papiere ist
Sache des Käufers . Die Behörde sorgt auf Wunsch des
Übernehmers und auf seine Kosten für die hierzu erforder
lichen Arbeitskräfte.

8 3.
Die Beförderungskosten bis zur Bahnstation der Fabrik

des Geschäftshauses fallen der Staatskasse zur -Last . Der
Übernehmer verpflichtet sich jedoch zur freien Abholung der
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Akten am Sitze des Geschäftshauses , sowie indessen nächster
Umgebung , wofür ein zu vereinbarender Abzug am Über-
nahmepreis zugestanden wird.

8 4.
Der für die Akten re . zu vergütende Preis soll sich

den jeweiligen Marktpreisen anpassen . Er wird jeweils
monatlich zwischen den beiden Vertragsschließenden für den
kommenden Monat vereinbart , wobei der Staatsverwaltung
auf Verlangen Unterlagen über die Preisbildung vorzu¬
legen sind . In gegenseitiger Übereinstimmung kann die
Preisfestsetzung auch für einen längeren Zeitraum erfolgen.

Die Preise sind getrennt für ausgeschiedene Akten,
alte Zeitungen , Kvrbpapier und Bücherdeckel anzugeben.

Als Zeitpunkt der Lieferung ist der Tag des Ein¬
treffens am Orte der Fabrik anzusehen.

8 5.
Als Unterlage für die Preisberechnung dient bei Ver¬

sendung mit der Bahn das bahnamtlich ermittelte Gewicht,
bei unmittelbarer Abnahme am Sitze der Behörde , das
unter deren Aufficht festgestellte Gewicht . Bei der Ver¬
wiegung in Säcken werden 2 v . H . als Sackgewicht in Ab¬
zug gebracht.

Die festgestellte Kaufsumme ist innerhalb 8 Tagen
nach der Abnahme der Akten usw . an die Landeshaupt¬
kasse auf deren Postscheckkonto Nr . 10 unter gleichzeitiger
Mitteilung an die abgebende Behörde einzuzahlen . Auf
dein Abschnitt der Überweisung ist die Behörde , die die
Akten usw . abgeliefert hat , zu bezeichnen.

Soweit es sich um Ablieferungen der Domänenämter,
der Landesstrafanstalten oder Fürsorgeerziehungsanstalten
handelt , ist die Kaufsumme auf deren Postscheckkonto zu
überweisen.

8 6 .
Die mit Akten gefüllten Säcke werden durch die ab¬

gebende Stelle nach der Verpackung auf eigene Kosten ver¬
siegelt oder verbleit . Das Geschäftshaus hat die über¬
nommenen Akten bis zum Einstampfen gegen unberechtigten
Zugriff gesichert aufzubewahren.

Der Käufer übernimmt die Verantwortung über die
Unversehrtheit der Versiegelung rc . und haftet für jeden
dem badischen Staat durch Verletzung der Verpackung oder
des Verschlusses entstehenden Schaden.

Die Papiere müssen durch mehrstündiges Kochen oder
Kollern derart vernichtet werden , daß die einzelnen Schrift¬
zeichen nachher nicht mehr erkannt werden können und eine
mißhrüuchliche Verwendung der einzelnen Schriftstücke nicht
mehr möglich ist . .

Die Vernichtung hat innerhalb 2 Monaten nach der
Übernahme zu erfolgen . Von jeder beabsichtigten Ver¬
nichtung ist der abgebenden Stelle unter Mitteilung des
Tags , an dein damit begonnen werden soll, rechtzeitig

Kenntnis zu geben . Diese kann in besonderen Fällen die
Vernichtung durch einen Beamten oder einer sonstigen ge¬
eigneten Person beaufsichtigen lassen . Die Kosten der Auf¬
sicht fallen der Staatskasse zur Last.

Die ohne Aufsicht erfolgte Vernichtung ist der ab¬
gebenden Behörde alsbald mitzuteilen.

Für die abgelieserten alten Zeitungen , Korbabfälle und
Bücherdeckel finden vorstehende Bestimmungen keine An,
Wendung . Die Verwertung dieses Papiers steht dem Ge¬
schäftshaus frei.

8 7-
Gegenwärtiger Vertrag gilt für die Zeit vom 1 . Januar

bis 31 . Dezember 1923.
8 8-

Das übernehmende Geschäftshaus verpflichtet sich , unbe¬
schadet der in Z 6 Absatz 2 übernommenen Haftpflicht für
entstandenen Schaden , zur Zahlung einer Vertragsstrafe
von 200 000 ^

— Zweihunderttausend Mark —

für jeden Fall , in dem ihr die Tatsache eines Mißbrauchs
oder einer vertragswidrigen Verwendung des übernommenen
Materials nachgewiesen werden kann.

Gegenwärtiger Vertrag wird doppelt ausgefertigt und
jedem Teile eine Fertigung zugestellt.

Karlsruhe den 12 . Januar 1923.
Ettlingen/ 17 . „ 1923.

Ministerium der Finanzen : Das übernehmende
A . A . : Geschäftshaus:

gez . vr . Steinbrenner , gez . Vogel L Bernheime
' r.

Nr . ^ 5391 . Preis des Amtsblattes für das 2 . Vierteljahr 1923.

Für das zweite Vierteljahr 1923 wurde der voraus¬
zuzahlende Preis des Amtsblatts auf . 3863

— dreitausendachthundertsechzigdrei Mark —

— ausschließlich der Postgebühren — festgesetzt.
Karlsruhe, den 22 . Februar 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

*
Schmidt.

Nr . 8 11893. Abhaltung eines Spiel - und Sportkurses für Lehrer
aller Echnlgattnngcn an der Landestnrnanstalt.

An der Landesturnaustalt in Karlsruhe findet vom
16 . April bis 28 . April 1923 ein Spiel - und Sportkurs
für Lehrer aller Schulgattungen statt.

Anmeldungen sind bis zum 20 . März ds . Js . auf
dem geordneten Dienstweg hierher vorzulegen . In der
Anmeldung sind anzngeben : Alter und Dienststellung , ferner
die Anzahl der dem Bewerber übertragenen Turn - und
Spielstunden und die Klassen , in denen Turn - und Spiel-
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unterricht erteilt wird , sowie die etwaige Teilnahme an
früheren Turn - und Spielkursen und an regelmäßigen
Übungen in Turn - und Sportvereinen.

Die Teilnehmer , denen über ihre Zulassung besondere
Nachricht zugehen wird , erhalten Fahrkostenersatz III . Klasse
Personenzug , sowie freie Unterkunft ohne Verpflegung im
Lehrerseminar I.

Karlsruhe, den 2 . März 1923.
' Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . III ° In Vertretung:
V . GemVa Schmidt.

Nr . 8 12375 . Schutz - er einheimischen Pflanzenwelt.

An die Schulbehörden und Lehrer sämtlicher mir
unterstellten Schulen.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom
IS . Juli 1922 (Amtsblatt Nr . 30 Seite 333 ) ersuche ich,
die Schüler aller Schulgattungen noch vor Beginn der
Osterferien auf die gebotene Schonung der einheimischen
Pflanzenwelt hinzuweisen . Insbesondere ist eine Beleh¬
rung über die Bedeutung der blühenden Salweide für die
Bienenzucht als dringlich und wertvoll anzusehen , über
die volkswirtschaftliche Wichtigkeit dieser biologischen Zu¬
sammenhänge zwischen Pflanzen - und Tiertbelt sollte eine
eingehende Unterweisung möglichst bei allen Altersstufen
stattfinden .

'

Karlsruhe, den 6 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Mg . XV >I In Vertretung:
V . Gen . XIa Schmidt.

Nr . 6 6493 . Beschäftigung - er Volksschulkandidaten.

Die Volksschulkandidaten und -Kandidatinnen aus den
Jahrgängen 1920 , 1921 und 1922 , die jetzt nicht im öffent¬
lichen Schuldienst verwendet sind , werden veranlaßt , spätestens
bis zuni 20 . März l . I . den Kreisschulämtern ihres Auf¬
enthaltsorts schriftliche Anzeigen über ihre dermalige
Beschäftigung zu erstatten . Die Anzeigen müssen folgende
Angaben enthalten : Vor - und Zuname , Jahr und Monat
der Aufnahme unter die Volksschulkandidaten , Art der
Beschäftigung , in der Familie oder gegen Bezahlung bei
einer öffentlichen Behörde oder in einem Privatbetrieb , im!
letzteren Fall Zeitpunkt des Eintritts in den Dienst und
vermutliche Dauer desselben , Mongtsbetrag der Vergütung ^

sowie Art und Umfang etwaiger Naturalbezüge (Wohnung , ^
Verpflegung usw . ) . Die Richtigkeit der Angaben muß ^
durch den Arbeitgeber — öffentliche Behörde , Gesellschaft j

oder Einzelperson — bestätigt sein . Veränderungen in der
Beschäftigung , sowie erstmaliger Eintritt in eine solche oder
endgültiges Ausscheiden aus derselben sind in gleicher
Weise anzuzeigen.

Bei Unterlassung oder nicht rechtzeitiger Erstattung
der Anzeige wird Verzicht auf Verwendung im Schuldienst
unterstellt.

Die Schulbehörden und Lehrer werden ersucht, die
Beteiligten auf die Anzeigepflicht und die Folgen ihrer
Unterlassung aufmerksam zu machen . Die bei den Kreis¬
schulämtern eingekommenen Anzeigen sind nach etwa not¬
wendiger vorheriger Ergänzung spätestens auf 1 . April
l . I . an das Ministerium vorzulegen.

Karlsruhe, den 21 . Februar 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

V . Gm . V- 0r . Hellpach.

Nr . 0 4457 . Durchführung des Fortbildungsschulgesetzes.

Die Bestimmungen der ZZ 9, 12, 13 und 16 des Fort¬
bildungsschulgesetzes vom 19 . Juli 1918 in der Fassung
des Gesetzes vom 7 . April 1922 sind durch rechtsgiltige
statutarische Bestimmungen in Kraft gesetzt worden:

1 . In der Stadt Schwetzingen . -

2 . Im Fortbildungsschulverband Altlußh eim - Neu-
lußheim (umfassend die beiden genannten Gemeinden ) .

3 . Im Fortbildungsschulverband Bo dm an , um¬
fassend die politischen Gemeinden Bodman , Espasingen
und Ludwigshafen , unter Beschränkung auf den Fortbil-
dungsnnterricht der Mädchen.

4 . Im Fortbildungsschulverband Edingen - Frie¬
drich sfel d, der laut Bekanntmachung vom 4 . August 1922
(Amtsblatt 1922 , Seite 378 ) auf die Mädchen beschränkte
Fortbildungsunterricht wird nunmehr auch auf die Knaben
ausgedehnt.

5 . Im Fortbildungsschulverband Oos, umfassend die
Politischen Gemeinden Balg , Ebersteinburg , Hauenebersteiu,
Oos mit Oosscheuern und Sandweier , unter Beschränkung
aus den Fortbildungsunterricht der Mädchen.

Gleichzeitig damit sind die Bestimmungen der KZ 14,
21 , 24 bis 29 und 32 des genannten Gesetzes in Wirk¬
samkeit getreten.

Karlsruhe, den 19 . Februar 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . XII -» Sch inidt.
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II Bekanntmachung des Ministeriums der
Finanzen.

(Vom 7. Februar 1923.)
Dienstreisekosten

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 26.)

Mit Wirkung vom 1 . Februar 1923 beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe I . . . 1 800 ^ 2 500

„ II . . . 2250 „ 3100 „
III . . . 2 700 „ 3 700 „

„ IV . . . 3150 „ 4300 „
„ V . . . 3 600 „ 5 000 „ .

. Das Über nachtungsgeld für die Beamten
im für besonders

allgemeinen teure Städte
Stufe I . . . 900 1 875

II . . . 1 125 „ 2 325 „
III . . . 1 350 „ 2 775 .,

kk IV . . . 1 575 „ 3 225 „
V . . . 1800 „ 3 750 „ .

Die Ge INg gebühr 20 für das Kilometer.

arlsru he, den 7 . Februar 1923.

Der Minister der Finanzen.
Köhler.

III . Personalnachrichten.
Ernannt:

Oberl . Kaspar Nerz an der Knabenfortbildungsschule
in Mannheim zum Oberregierungsrat im Ministerium des
Kultus und Unterrichts — Oberzollsekr . Walter Kirch»
gehn er am Landesfinanzamt hier zum Finanzobersekr.
beim Ministerium des Kultus und Unterrichts — Ober-
steuersekr . Max Lai er bei der Finanzkasse Karlsruhe zum
Finanzobersekr . bei der Zentralschulfondsverwaltung hier —
Dipl .-Jng . Kurt von Sanden an der Germaniawerft
in Kiel mit Wirkung vom 1 . April 1923 zum ord . Prof,
der Mechanik und angewandten Mathematik in der Allg.
Abt . der Techn . Hochsch. Karlsruhe — den planm . a . o.
Prof , an der Univ . Würzburg vr . Götz Briefs mit Wir¬
kung vom 1 . April 1923 zum ordentl . Prof , für National¬
ökonomie an der Univ . Freiburg — den ersten Prosektor,
planm . a . o . Prof . Or . Böker an der Univ . Jena mit
Wirkung vom 1 . April 1923 zum planm . wissenschaftlichen
Hilfsarbeiter an der Univ . Freiburg mrt der Dienstbezeuh-
nung Prosektor — Handelslehrkand . Karl Haefele an
der Handelssch - in Lörrach zum Handels ! , an der Handelssch.
Bruchsal — Stadtschulrat Albert Grimm in Bruchsal
znm Kreisschulrat in Tauberbischofsheim — Rekt . Hugo
Mildenberger in Ettlingen zum Schulinspektor in Lahr;

zu Obl . : die Hptl . Friedrich Seyfarth und Julius
Kolmerer in Freiburg , Ludwig Mehrlein in Onsbach;

zu Hptl . : Utl . Emil Breinlinqer in Jttenschwand—
Utl . Anton Dengel in Kaltbrunn , A . Wolfach — Utl . Karl

Eck in Forchheim , A . Karlsruhe — Utl . Karl Genannt
in Büchenau — Schv . Josef Hacker in Merdingen —
Schv . Emil Hamm in Rohrbach , A . Sinsheim — Utl.
Georg Hupp in Eiterbach — Schv . Karl Kleibrink
in Hohentengen — Utl . Josef Münzer in Oberrotweil;

zur Fortbildungsschulhauptlehrerin : Haushaltungs¬
hauptlehrerin Mina Rothe nhöfer in Hockenheim.

Versetzt:
die Hptl . : Hermann Boob in Wyhlen nachEschbach,

A . Staufen — Anton Heck in Schweinberg nach Ulm,
A . Bühl — Franz Xaver Fauler in Ottenhöfen nach,
Niederschopfheim — Wolfgang Kaiser in Schopfheim
nach Nenzingen — Emil Krauth in Vormberg nach
Steinbach , A . Bühl — Viktor Ohlmann in Berau nach
Leutkirch — Josef Ulf am er in Oberweier , A . Rastatt
nach Au , A . Freiburg — Richard Weber in Wenkheim
nach Jmpfingen — die Hptlin . : Maria Demuth in
Michelbach , Ä . Rastatt nach Hörden — Theresia Hart-
mann in Hörden nach Michelbach , A . Rastatt.

Znriickgenommen;
die Ernennung des Kreisschulrats vr . Philipp Mückle

in Mannheim zum Oberregierungsrat nn Ministerium
des Kultus und Unterrichts — die Ernennung des Utl.
August Lüttin in Obereschach znm Hptl . in Jttenschwand
— die Versetzung des Hptl . Jnlms Link in Unterprechtal
nach Windschläg.

Zuruhegesetzt:
Hptlin . Josefine Melder in Freiburg — Maria Reck

in Mannheim — Handarbeitshptlin . Elise Printz in Karls¬
ruhe , sämtliche auf Ansuchen.

Entlassen auf Ansuchen:
Hlfsl . Friedrich Herrel in Büchenbronn — Utl . Wil¬

helm Puttler in Sand — Utlin . Elfriede Bartholomä
geb . Kleeberger in Mannheim.

IV . Erledigte Stellen.
die Stelle des Stadtschulrats in Bruchsal — die

Rektorstelle an der Volksschule in Ettlingen — eine
Oberlehrerstelle an der Knabenfortbildungsschule in
Mannheim.

V . Stelleuausfchreiben.
An Volksschulen:

1 . allgemein: die planmäßige Amtsstelle eines
Rektors an der Volksschule m Eberbach.

2 . für Lehrer k a t h . Bekenntnisses : je eine Hptl .-Stelle
in Berau — Bruchhausen — Brühl — Ober¬
weier, A . Rastatt — Ottenhöfen — Schopfheim
— Schweinberg — Vormberg — Wenkheim —
Windschläg ( wiederholt ) — Wyhlen.

3 . für Lehrer e v a n g . Bekenntnisses : eine Hptl .-Stelle
in Friedrichsfeld.

Zurückgenommen: Ausschreiben einer Hptl .-
Stelle (kath .) in Radolfzell (Amtsbl . 1922 S . 516 ) —
der Hptl .-Stelle (evang .) in Brühl (Amtsbl . 1923 S . 18)
— der Hptl .-Stelle ( kath .) in Unterprechtal (Amtsbl.
1923 S . 12) .

VI. Todesfälle.
Gestorben ist : zuruheges . Hptl . Franz Mischler in

Ladenburg am 13 . ll . 1923.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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I . Bekanntmachungen : Steuerbefreiung für die Ruhrhilfe. — Angestelltenversicherung . — Angestelltenversicherung. — Versicherungs-

Pflichtzur Krankenversicherung . — Sachliche Amtsunkosten — Besuch der badischen Hochschulen . — Benutzung der Landesbibliothek . —
Einrichtung der Höheren Lehranstalten . — Lehrplan der Gymnasien . — Festsetzung des Schulgeldes für die Höheren Lehranstalten . —
II . Bekanntmachungen des Ministeriums der Finanzen : Dienstreisekostcn . — Dienstreisekosten.

I Bekanntmachungen.
Nr . ^ 5244 . Steuerbefreiung für die Ruhrhilfe.

Nachstehend wird der Erlaß des Herrn Reichsministers
der Finanzen an die Landesfinanzämter über Steuer¬
befreiung für die Ruhrhilfe bekannt gegeben.

Karlsruhe, den 27 . Februar 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung : '

Schmidt.^ <

Der Reichsminister der Finanzen.
III 6 1201.

Berlin, 26 . Januar 1923.

Auf Grund des Z 108 Absatz 1 der Reichsabgaben¬
ordnung ermächtige ich die Finanzämter,

1 . Zuwendungen unter Lebenden an eine Hilfsorgani¬
sation aus Anlaß der Besetzung des Ruhrgebiets
von der Erbschaftssteuer zu befreien,

2 . bei der Einkommensteuer und Körperschaftssteuer
den Abzug von Beiträgen an eine Hilfsorganisation
Ver in Nr . 1 bezeichnten Art vom Einkommen in
voller Höhe zuzulassen,

3. Arbeitslohn , der einer Hilfsorganisation der in
Nr . 1 bezeichnten Art zur Verfügung gestellt wird,
vom Steuerabzug und von der Einkommensteuer
zu befreien,

4 . die Hilfsorganisationen der in Nr . 1 bezeichnten' Art von allen Steuern zu befreien , die auf Ein¬
kommen oder Vermögen ruhen.

Nr . L 7742. Angcstelltenversichermig.
An die unterstellten Behörden.
Vom 1 . Januar 1923 an ist in der Beitra .gsent-

richtung zux Angestelltenversicherung eine
Änderung eingetreten . Die Beiträge werden nicht
mehr bar an die Reichsversicherungsanstalt abgeführt , son¬
dern church Marken entrichtet, die in die Ver-
sscherungskarten einzukleben und zu entwerten sind . Das
Verfahren ist durch die Beitragsordnnng der Angestellten¬
versicherung vom 2 . Dezember 1922 (Reichs -Gesetzblatt 1
Seite 903 ) geregelt.

Jeder Versicherungspflichtige ist von der
Dienststelle , die ihn angenommen hat oder welcher er zu¬
gewiesen worden ist, vor dem Beginne seiner Tätigkeit
eingehend über seine Versicherungspflicht zu
bel .ehren. Empfänger von Ruhegeld usw . sind auf die
Möglichkeit der Befreiung von der Angestelltenversicherung
(All des Gesetzes) aufmerksam zu machen ; falls Befreiung
beantragt wird , hat die Dienstbehörde der Zentralrechnungs¬
stelle des Ministeriums Mitteilung zu machen , damit diese
die erforderliche Bescheinigung ausstellt.

Die Anmeldung zur Angestelltenversiche¬
rung ist Sache des Versicherungspflichtigen.
Sie erfolgt dadurch , daß der Angestellte bei der Ausgabe¬
stelle (Z 13 der Beitragsordnung ) die Ausstellung einer
Versichernngskarte beantragt . Diese Karte ist dann der
mit der Zahlung der Vergütung betrauten Kasse zum
Kleben der Marken (Ziffer 5) vorzulegen.

Auch die bisher Mer sicherten mußten sich auf
1 . Januar 1923 eine neue Versicherungskarte

^ ausstellen lassen und zwar durch Umtausch der alten
! Karte bei der Ausgabestelle . Soweit sich die alten Karten

8
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bei der Landeshauptkasse besanden , hatte diese den Umtausch
für die Karten sämtlicher Angestellten der badischen Staats¬
verwaltung bei der Ausgabestelle Karlsruhe vorzunehmen.
Ist die alte Karte noch im Besitz des Versicherungspflich -"

tigen , so hat dieser sür den Umtausch bei der örtlichen
Ausgabestelle (Gemeindebehörde ) zu sorgen und die neue
Karte alsbald der zuständigen Kasse vorzulegen.

Das Kleben und Entwerten der Marken
muß durch die die Bezüge zahlende Kasse erfolgen . Die
Versicherten haben — falls nicht Befreiung von der Bei¬
tragsleistung nach Z 390 des Gesetzes vorliegt — der Kasse
die Hälfte des Beitrags zu ersetzen. Der Ersatz erfolgt
durch jeweiligen Abzug bei Auszahlung der Vergütung.

Versicherungspflichtige , die nur einen Teil des Kalen¬
dermonats bei einem Arbeitgeber oder die bei mehreren
Arbeitgebern in einem Kalendermonat beschäftigt sind
(Teilbeschäftigte ) , kleben die Marken selbst . Der Arbeit¬
geberanteil wird ihnen auf Anforderung , deren Richtigkeit
zu bestätigen ist, bei Zahlung der Vergütung ersetzt.

Halbversicherte (vgl . ß 390 des Gesetzes) haben
einen Abgeltungsbeitrag von monatlich 15 an die
Reichsversicherungsanstalt zu entrichten ; etwaige Anträge
wegen Zahlung dieses Betrages durch die die Vergütung
zahlende Kasse — vorbehaltlich des vollen Ersatzes durch
den Versicherten — sind dieser unmittelbar zu übersenden.

Den unterstellten staatlichen Kassen wird noch nähere
Weisung zugehen.

Karlsruhe, den 12 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . X 6186 . Angestclltrnversicherung.

Die Versicherung spflichtgrenze bei der An-
gestelltenversicherung ist

u . vom 1 . Januar 1923 an auf 1 200000 .S
und ,

b . vom 1 . Februar 1 923 an auf 4200000^
Jahresarbeitsverdienst erhöht worden (Verordnungen des
Reichsarbeitsministers vom 21 . Dezember 1922 und 9.
Februar 1923 , Reichs -Gesetzblatt 1922 I Seite 962 und'
1923 1 Seite 108 ) .

Die unterstellten Behörden werden hiermit angewiesen,
die etwa erforderliche Neu - oder Wiederanmeldung von
Pflichtigen alsbald zu veranlassen.

Wer die für die Versicherungspflicht maßgebende
Grenze des Jahrcsarbeitsverdienstes überschreitet , ohne
seinen Arbeitgeber oder seine Stellung zu wechseln, schei¬
det erst mit dem ersten Tage des vierten Monats nach

überschreiten der Versicherungsgrenze aus derVersicherungs-
pflicht aus.

Weiter wird auf die Verordnung des Reichsarbeits¬
ministers vom 9 . Februar 1923 (Reichs -Gesetzblatt I Seite
109 ) über die Versicherungsfreiheit vorübergehender Dienst¬
leistungen in der Angestelltenversicherung verwiesen , die
mit Wirkung vom 1 . November 1922 in Kraft getreten ist.

Karlsruhe, den 12 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . X 7747 . Versicherungspflicht zur Krankenversicherung.

Durch Verordnung des Reichsarbeitsministeriums vom
1 . Dezember 1922 (Reichs -Gesetzblatt I Seite 891 ) ist die
Obergrenze für die Versicherungspflicht zur Krankenver¬
sicherung auf 720 000 erhöht worden . Die etwa noch
erforderlichen Neu - oder Wiederanmeldungen wären als¬
bald zu bewirken.

Wer die für seine Versicherungspflicht maßgebende
Verdienstgrenze überschreitet , ohne seinen Arbeitgeber oder
seine Stellung zu wechseln, scheidet erst mit dem ersten
Tage des vierten Monats nach Überschreiten der Verdienst¬
grenze aus der Versicherungspflicht aus.

Es wird noch besonders darauf hingewiesen , daß sür
die nicht unter § 165 Absatz 1 Ziffer 2 bis 7 der R -V O-
fallenden Arbeiter , Gehilfen , Gesellen , Lehrlinge und Dienst¬
boten (Hausgchilfen ) eine derartige obere Verdienstgrenze
nicht festgesetzt ist, diese somit ohne Rücksicht auf die Höhe
ihres Jahresarbeitsverdienstes der Krankenversicherungs¬
pflicht unterliegen.

Karlsruhe, den 12 . Mürz 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H .Allg . XXI » In Vertretung:
V . Gen . XVI Schmid t.

Nr . X 5804 . Sachliche Amtsimkosteii.

Infolge der fortschreitenden Geldentwertung und der
dadurch bedingten Steigerung der Preise für Seife , Seifen¬
pulver und Feuerungsmaterial wird der Vergütungssatz
für das Waschen und Bügeln sowie das Jnstandsetzen der
Handtücher mitWirkung vom 1 . Januar 1923 an auf 14 ^
und vom 1 . Februar 1923 an auf 50 für ein Hand¬
tuch erhöht.

Karlsruhe, den 2 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.
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Nr . L. 7535 . Besuch der badischen Hochschulen.
Übersicht der Studierenden der Universitäten Heidel¬

berg und Freiburg, sowie der Technischen Hoch¬
schule Karlsruhe im Wintersemester 1922/23.

BadenerAndereDeutscheReichs¬ausländer

8
8
s

HierunterStudentinnen

* Universität Heidelberg.
Evang . theol . Fakultät. 66 23 2 91 8
Juristische Fakultät. 260 265 55 580 24
Medizinische Fakultät. 202 348 64 614 115
Philosophische Fakultät . . . . 422 411 111 944 171
Naturwiss . Mathem . Fakultät . 146 142 13 301 15

Sumtne . . 1096 1189 245 2530 333
Hierzu Hörer. 365 102

Gesamtzahl . . 2895 435

Universität Freiburg.
Kathol . theol . Fakultät . . . . 195 56 9 260 —
Rechts - und staatswiss . Fakultät 342 640 66 1048 79
Medizinische Fakultät. 195 576 84 855 158
Philosophische Fakultät . . . . 151 186 45 382 88
Naturwiss . Mathem . Fakultät . 160 242 38 440 43

Summe . . 1043 1700 242 2985 368
Hierzu Hörer. 276 86

Gesamtzahl . . 3261 454

Technische Hochschule Karlsruhe.
Allgemeine Abteilung (Mathe-

matik und allg . bildende Fächer) 56 6 3 65 4
Abteilung für Architektur . . . 54 45 34 133 5

„ „ Bauingenieurwesen 160 65 66 291 1
„ „ Maschinenwesen . 232 249 72 553 —
„ „ Elektrotechnik . . 238 139 86 463 1
„ „ Chemie . . . . 159 89 53 301 13

Sumtne . . 899 593 314 1806 24
Hierzu Hospitanten . . . . 184 73

Gesamtzahl . . 1990 97

Karlsruhe, den 7 . März 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schwoerer.

Nr L 3550 . Benutzung der Landesbibliothek.
An die Leiter und Lehrer der mir unterstellten Schulen.
Nach den bestehenden Bestimmungen im Leihverkehr

mit der Landesbibliothek sind die Portokosten für die Be¬
stellung und Rücksendung der aus der Landesbibliothek
gewünschten und entliehenen Bücher vom Entleiher zu
tragen.

Bei den hohen Postgebühren empfiehlt es sich, wenn
mehrere Lehrer der gleichen Schule , die Bücher aus der
Landesbibliothek entleihen wollen , künftighin zum Zweck
der Verringerung der Portoauslagen Bestellung und Rück¬
sendung gemeinsam bewirken und die Kosten auf die ein¬
zelnen Teilnehmer an der Bestellung entsprechend verteilen.

Karlsruhe, den 5 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:
Schmidt.

Nr. S 16456. Einrichtung der Höheren Lehranstalten.
Anstelle der Vorseminare in Gengenbach , Lahr und

Tauberbischossheim , die auf den Schluß des Schuljahres
1922/23 — die beiden elfteren auf Ostern , das letztere auf
Spätjahr — eingehen , werden mit dem Schuljahrbeginn
Ostern 1923 versuchsweise vierstufige Aufbau -Realschulen
errichtet . Die vier Klassen dieser Anstalten erhalten von
unten nach oben aufsteigend die Benennung Klasse 4, Unter
3 , Ober 3 und Unter 2 . Die Aufnahme . in die unterste
Klasse dieser Anstalten ist durch das Bestehen einer Auf¬
nahmeprüfung bedingt , in der die Kenntnisse und Fertig¬
keiten nachzuweisen sind , die durch den erfolgreichen Besuch
der sechsten Klasse der Volksschule erworben werden.

In Gengcnbach und Lahr ist Gelegenheit zur Auf¬
nahme in die bestehenden Internate gegeben.

Gesuche um Zulassung zur Aufnahmeprüfung und
Ausnahme in das Internat sind spätestens bis zum 8.
April bei den Anstaltsleitungen einzureichen.

Karlsruhe, den 20 . März 1kf23.

Der Minister des Kultus und Unterrichts,
vr . Hellpach.

Nr . 2 16782. Lehrplan der Gymnasien.

Zu den nach Z 1 der Ministerialverordnung vom 2.
Oktober 1869 , den Lehrplan der Gymnasien betr ., zu be¬
handelnden Lehrgegenständen tritt vom Beginn des Schul¬
jahres 1923/24 an in den Klassen Quarta bis mit Prima
Englisch mit der für Französisch vorgesehenen Stundenzahl
in der Weise , daß den Schülern die Wahl zwischen diesen
beiden Fremdsprachen freigestellt ist. Die Schüler müssen
sich beim Eintritt in Quarta entscheiden , ob sie für die
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Dauer des Anstaltsbesuchs am französischen oder englischen
Unterricht teilnehmen wollen.

Beträgt die Zahl der Schüler , die sich auf Beginn des
Schuljahres für die eine oder die andere Sprache erklären,
nicht mindestens zehn , so ist Entscheidung des Mini¬
steriums einzuholen.

Neben dem wahlfreien Unterricht in Englisch wird
von Untersekunda an auch wahlfreier Unterricht im Fran¬
zösischen erteilt.

Die zur Durchführung dieser Anordnung nötigen
Feststellungen sind umgehend zu treffen. Das Ergebnis
ist alsbald anzuzeigen.

Karlsruhe, den 20. März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Mg. xvill » vr . H ellpach.

Nr S16783. Festsetzung des Schulgeldes für die Höheren Lehranstalten.

Aufgrund des Z 16 der Verordnung vom 18 . Sep¬
tember 1909, die Errichtung der Höheren Lehranstalten
betreffend , in der Fassung der Verordnung des Staats¬
ministeriums vom 13 . Dezember 1922 (Gesetz - und Ver¬
ordnungsblatt Seite 875) wird bestimmt:

An Schulgeld ist für das erste Drittel des Schuljahres
1923/24 von den Schülern und Schülerinnen aller Klassen
in sämtlichen Höheren Schulen der Betrag von 5000
zu erheben . Für Schüler und Schülerinnen , deren Eltern
die badische Staatsangehörigkeit nicht besitzen und ihren
Wohnsitz nicht in Baden haben, erhöht sich dieser Betrag
um die Hälfte.

Für Reichsauslünder wird das zu zahlende Schul¬
geld im Einzelfall durch das Unterrichtsministerium fest¬
gesetzt.

Für Anstalten, an deren Unterhalt eine Gemeinde be¬
teiligt ist, kann aus deren Antrag das Schulgeld auf einen
niedereren Satz als in Absatz 1 bestimmt ist , festgesetzt
werden.

Karlsruhe, den 20. März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Mg. Xlll»

' vr . Hellpach.

II . Bekanntmachungen des Ministeriums der
Finanzen.

/Vom 19. Februar 1923.)
Dienstrcisekosten

/Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 34.)
Mit Wirkung vom 15 . Februar 1923 beträgt:

1 . Das Tagesgeld für die Beamten der
im für besonders

allgemeinen teure Städte
Stufe I . . 4 000 ^ 5 600 ^

„ II . . 5 000 „ 7 000 „
.. III . . 6 000 „ 8 400 „

IV . . 7 000 „ 9 800 „
„ V . . - 8 000 „ 11200 „ .

Das Übernachtungsgeld für die Beamten
im für besonders

allgemeinen teure Städte
Stufe I . . 2 000 4 200 ^

„ H - - 2 500 „ 5 300 „
., III . . 3 000 „ 6 300 „

IV . . 3 500 „ 7 400 „
„

'r - . - 4 000 „ 8 400 „ .
3 . Der Zuschuß gemäß Z8 Ziffer ? der Ausführungs¬

bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 1000 im
übrigen bis zu 400

In der Zeit vom 1 . bis 15 . Februar 1923 können als
Zuschuß bis zu 500 ^ bezw . bis zu 200 gewährt
werden.

4 . Die Ganggebühr 40 ^ für das Kilometer.
Karlsruhe, den 19 . Februar 1923.

Der Minister der Finanzen.
Köhler.

(Vom 7. Mürz 1923.)
Dienstreisekosten.

- (Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 43 .)
Mit Wirkung vom 1 . März 1923 beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinenteure Städte

Stufe I . . . 5 000 7 000
II . . . 6 300 „ 8 800 „

„ III . . . 7 500 „ 10 500 „
.. iv. . . 8 800 „ 12 300 „

v . . . 10000 „ 14 000 „ .
Das übernachtungsgeld für die Beamten

im für besonders
allgemeinenteure Städte

Stufe I . . 2 500 5 300
., II . . . 3 200 „ 6 600 „
„ III . . 3 800 „ 7 900 „
.. iv . . 4 400 „ 9 300 „v . . . 5 000 „ 10 500 „ .

3 . Der Zuschuß gemäß Z 8 Ziffer 7 der Ausführungs¬
bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 1200 im
übrigen bis zu 500 täglich.

Karlsruhe, den 7 . März 1923.
Der Minister der Finanzen.

Köhler.

Truck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.



bt$ ^ nbifcfjcn üDiniftoutn$ fcultusi unö llntculrfjti*
i^etaupßege&En bum juainifterram beü liultuü unb Unterricht̂ .

2lu§gegebett $ arterul)e, ben 27 . Märj 1923.
3 »halt.

I. ©cfch : übet bie änberung beS ©efefeeS , btc (Erhebung unb ben Unterricht nicht oollfmntger Sinter betreffend ootn 11 . ätuguft1902 (©efeip unb SßerorbnungSblatt ©eite 241) in ber Raffung »rrai 5. ©Hoher 1921 (®ejeb= unb SSerorbnunggblott ©eite 345). —II . Skfannttttadjuttgett : SktpflegungSbeitrüge für bie in Slnftalten untergehradften nidbtnoüfinnigen , epileptifdjm unb früppeßiaften f<$ut=pflichtigen Stnber. — flatfjolifdjer Steligionäunterritfit an ben 33ol!3fcEiulen. — Durchführung beä gortbilbungSfcbulgefebeS.

I.
(SBom 15. -IRürj 1923.)

üb« bie Säuberung bei ©eftheg , bie ©rjtebunn unb beu Untersteht
nicht böHfinniger ffiiuber betreffcub , Born 11. Stuguft 1902 (®efeh=unb äierorbiumggtilatt ©eite 241 ) in ber Raffung bmn 5 . DItober1921 ( @efeh= unb Sßerorbnungäblatt©eite 345 ),

(©efefc « unb 35erorbnung3blatt 1923 6 . 47) .
®a3 babifcf )e Sßolf ^at burcf) bert Sattbtag am

15. 9ftärz 1923 fotgenbeS ©efef) befdjloffen : .
®aS ©efe^ oom 11 . ^luguft 1902 , bie (Erziehung unb

ben Unterricht nicht oollfinntger Sinber betreffen!) , in ber
Raffung be§ ©efefceS oom 5 . Dftober 1921 toirb geänberttoie folgt:

« rtifel I.
1 . § 8 Slbfafc 1 ©a£ 1 erhält folgenbe gaffting:®ie nad) § 7 Siffer 5 3U entrichtenbeVergütungtoirb für bie in § 1 unb § 15 beS ©efe | eS bezeidpneten Shtftalten alljährlich burcf) bas Unterricht^'

minifterium feftgefefjt
2. ©ent § 8 toirb als le^ter Stbfajs beigefügt:

®a§ Unterrichtsminifterinm ift ermächtigt, bie
SergütungSfäfce bnrdh ®euerungSzufcf |Iäge ben IßreiS*
oerhältniffen anzupaffen.

3. ©er lejste Slbfafc beS § 15 toirb geftricfjen.
Brtilel II.

1 . § 10 Slbfah 1 erhält folgenbe Raffung:
SBenn ber nadh § 8 feftgefejjte Sergütung3fa|

nicht im üotlen Setrag oon bem göglinge felbft ober
feinen unterhaltspflichtigen Sertoanbten (§ 9 Slbfaj) 1)ober einer britten fßerfon beftritten toirb, fo hat ber
junädjft Zahlungspflichtige öffentlidjrechttiche Serbanb
jtoei ©ritteile unb bie ©taatsfaffe ein ©ritteil be»

Setrags ju übernehmen, ©ein öffentlit̂ red^ tlid^enSerbanb bleibt es übertaffen, für ben oon ihm ge=leifteten Seitrag Oon bem priüatrechtlid ) Serpflichteten(Srfaf) zu üerlangen.
2. § 12 toirb aufgehoben, in § 9 giffer 2 ift bie 6 in=

fchaltung oorbehaltlich ber Seftimmmtgen beS
§ 12 biefeS ©efejjeS — " zu ftretd^ en, in § 16 merbenam ©chlufi hinter §§ 10 bie Söorte „ 3 iffer 1 unb"
eingefhaltet unb toirb „ 12 Ziffer 1 "

, geftricfjen.
Srtilel III.

§ 15 Slbfah 2 erhalt folgenbe guffung:
Sei ber ^ eftfê mtg beS SerpflegungSbeitragS fürbie Zöglinge finb auffer ben in § 7 Slbfajj 1 Ziffer 3

aufgeführten Soften oon ben in § 8 3lbfa| 2 bezeidj*treten äuftoenbungen zu berücffichtigen biejenigen:a. für bauliche Unterhaltung , für Seleucfjtung unb
Reizung unb innere (Einrichtung ber StnftaltS=gebäube,

b. bie allgemeinen SertoaltungSfoften mit änsnahmeber Soften für bas Sehrperfonal,
e . bie Sefdjaffung ber ©djutbebürfniffe ber Zöglinge.

Slrtifet IV.
®aS ©efefc tritt mit SBirlung oom 1 . Januar 1923in Sraft . _
©iefeS © efefc toirb hiermit im ÜJtamen beS babifd^ettSolIeS oerfünbet.
SarlSruhe, ben 23 . SWärz1923.

®as ©taatSminifterium.
31 e m m e I e.
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II Bekanntmachungen.
Nr. 0 11456. Verpflcgungsbciträge für die in Anstalten unter¬
gebrachten nichtvollsinnigen, epileptischen und krüppelhaften schul¬

pflichtigen Kinder.

Aufgrund der Bestimmung in Artikel I Ziffer 2 des
in dieser Nummer veröffentlichten Gesetzes vom 15 . März
1923 über die Änderung des Gesetzes, die Erziehung und
den Unterricht nichtvollsinniger Kinder betreffend , vom
11 . August 1902 in der Fassung vom 5 . Oktober 1921
werden die Verpflegungssätze für die Monate Januar,
Februar und März d . Js . wie folgt festgesetzt:

Anstalt JanuarFebruar März

Blindenanstalt in Ilvesheim . . . 22000 44000 47000
Taubstummenanstalt in Meersburg 18000 36000 38000

„ „ Heidelberg 14000 28000 30000
„ „ Gerlachs-

heim . . . 16000 32000 34000
St . Josessanstalt in Herten . . . 22000 44000 47000
Erziehungs - und Pflegeanstalt für

Geistesschwache in Mosbach . . 20000 40000 42000
Heil- und Pflegeanstalt für Epi-

leptische in Kork. 24000 48000 50000
Krüppelheim Heidelberg . . . . 30000 60000 64000

„ Freiburg. 20000 40000 42000
Karlsruhe, den 26 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . VI1-- Schmidt.

Nr . 6 7019. Katholischer Religionsunterricht an den Volksschulen.
Nachstehende Anordnung des Erzbischöflichen Ordi¬

nariats vom 20 . Februar 1923 wird gemäß Z 40 des
Schulgesetzes vom 7 . Juli 1910 den Lehrern zur Nach¬
achtung verkündet.

Karlsruhe^ den 7 . März 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Im Schuljahr 1923/24 ist im Religionsunterricht zu
behandeln:

I . In sechs kl assigen Schulen:
1 ., 2 . und 3 . Klasse das Pensum dieser Klassen nach
dem Lehrplan für achtklassige Schulen,

b . 4 . Klasse (4 . und 5 . Schuljahr ) das Pensum der
5 . Klasse,

e . 5 . Klasse (6 . Schuljahr ) das Pensum der 6 . Klasse,
6 . 6 . Klasse (7 . und 8 . Schuljahr ) das Pensum der

8 . Klasse.

II . In vierklassigen Schulen:
u . 1 . Klasse das Pensum dieser Klasse,
b . 2 . Klaffe (2 . und 3 . Schuljahr ) das Pensum der

3 . Klasse,
e . 3 . Klasse (4 . und 5 . Schuljahr ) das Pensum der

5 . Klaffe,
ä . 4 . Klaffe (6 .- 8 . Schuljahr ) das Pensum der 8 . Klasse

III . In zweiklassigen Schulen:
a . 1 . Klasse ( 1 .— 3 . Schuljahr ) Turnus des 2 . Jahres

(Unterstufe) Lehrplan 8 III b,
b . 2 . Klasse (4 .- 8 . Schuljahr ) das Pensum der 4 . Klasse

Ferner sei darauf aufmerksam gemacht :
'

1 . Jedes Schuljahr lernt in kombinierten Klassen die
Gebete, welche im Lehrplan ihm zur Aufgabe ge¬
macht sind.

2 . Im 6 .- 8 . Schuljahr sind in der zweiklassigen
Schule im Katechismus die besternten Fragen mit¬
zulernen.

3 . Sollte in einer Schule die Kombination des 3 . und
4 . oder des 1 .—4 . Schuljahres (Grundschule in
Hohenzollern) unvermeidlich sein, so benützen die
Kinder abweichend vom Lehrplan die Lehrbücher
der Unterstufe.

Die Religionslehrer werden aber bemüht sein, für das
4 . Schuljahr aus dem Pensum der 4 . Klaffe das wichtigste
ergänzend oder erweiternd hinzuzufügen. In der Biblischen
Geschichte sollen für die Schüler des 4 . Schuljahres die
Nr . 45, 47 , 48 , 54 , 55 , 56 , 60, 61 aus dem Lehrbuch der
Oberabteilung erzählt und kurz erklärt werden ; im Kate¬
chismus kann die Glaubenslehre wegfallen, Gnaden - und
Sakramentenlehre wird für das 4 . Schuljahr nach dem
Mittleren Katechismus erweitert ; von den Liedern sollten
tunlichst die vorgeschriebenen Gesänge der I. Singmesse
geübt werden.

Freiburg, den 20. Februar 1923.

Erzbischöfliches Ordinariat.
V. Gen. XIIK

Nr 6 7264 . Durchführung des Fortbildungsschulgesetzes.
Durch rechtsgiltige statutarische Bestimmung ist die

Gemeinde Bischweier, Amts Rastatt , hinsichtlich ihrer
fortbildungsschulpflichtigen Mädchen dem Fortbildungs¬
schulverband Gaggenau (siehe Bekanntmachung vom 20. De¬
zember 1921 , Amtsblatt 1921 , Seite 410) beigetreten.

Karlsruhe, den 5 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . XII"> Schmidt.
Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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Inhalt.
I . Bekanntmachungen : Einkommensteuer vom Arbeitslohn. — Fernsprecheinrichtungen in Wohnungen. — Erste Prüfung für Hand¬

arbeitslehrerinnen . — Prüfung der Fortbildungsschullehrerinnen . — Gewerbelehrervorprüfung . — II . Pcrsonalnachrichten . — III . Stellen-
ansschreibcn . — IV. Todesfälle.

I . Bekanntmachungen.
Nr . L. 7114 . Einkommensteuer vom Arbeitslohn.

Durch Verordnung des Reichsministers der Finanzen
vom 15 . Februar 1923 — Reichs -Gesetzblatt Seite 118 —
werden die Sätze , um die sich der vom Arbeitslohn ein¬
zubehaltende Betrag von 10 v . H . des Arbeitslohnes ge¬
mäß Z 46 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes ermäßigt,
ab 1 . März 1923 wiederum geändert (sie betragen jetzt
das Vierfache der in meiner Bekanntmachung vom
9 . Januar dieses Jahres , Amtsblatt Nr . 2 Seite 5, an¬
gegebenen Sätze ) ; außerdem sieht die Verordnung (in § 1)
noch eine gänzliche Befreiung des Arbeitsverdienstes der
letzten sechs vollen Arbeitstage des Monats Februar 1923
vom Steuerabzug vor . Ich verweise auf die einzelnen
Bestimmungen der genannten Verordnung sowie auf die
die näheren Ausführungen enthaltenden Bekanntmachungen
der Finanzämter in der Tagespresse (vergl . z . B . Karls¬
ruher Zeitung Nr . 47 vom 24 . Februar 1923 ).

Bei den Monatsgehaltsempfängern werden diese Er¬
mäßigungen bei der Zahlung der Besoldungsbezüge auf

1 . März d . Js . nicht mehr berücksichtigt worden sein, der
Ausgleich hat daher bei der nächsten Zahlung zu erfolgen.

Bei den Vicrteljahresgehaltsempfängern ist bei Zah¬
lung der Besoldungsbezüge auf 1 . April d . Js . neben der
Erhöhung der Freiteile ab 1 . März d . Js . und der beson¬
deren Vergünstigung für Februar auch noch die erhöhte
Ermäßigung der . Freiteile ab 1 . Januar d . Js . zu berück¬
sichtigen. Diesen Zahlungsempfängern sind daher auf
1 . April d . Js . folgende Abzüge zu gewähren:

u . die in meiner Bekanntmachung vom 9 . Januar
1923 , Amtsblatt Nr . 2 Seite 5 , erwähnten Frei¬
teile ab 1 . Januar 1923,

b . die besondere Vergünstigung nach Z 1 der Ver¬
ordnung des Reichsfinanzministers vom 15 . Feb¬
ruar 1923,

o . die in tz 2 der obengenannten Verordnung auf¬
geführten Freiteile ab 1 . März 1923.

Für einen verheirateten Beamten mit einem Kind er¬
gibt sich hiernach z . B . folgende Berechnung:

Ausgleich für das 1 . Kalendervierteljahr.
Ermäßigungssätze

für Januar und Februar für März bisher
1 . für den Ehemann . 2 X 200 ----- 400 800 ^ 3 X 40 — 120 »4,
2 . für die Ehefrau . 2 x 200 — 400 ^ 800 3 x 40 — 120
3 . für das Kind . 2 X 1000 — 2000 4000 3 X 80 --- 240 F,,
4 . Werbungskostenpauschsatz . . . . . 2 x 1000 ----- 2000 4000 3 x 90 ----- 270

zusammen . . 4800 ^ 9600 ^ 750 ^ ;
zu gewähren sind . 14 400 ^G,
gewährt wurden . 750

für das 1 . Vierteljahr zuviel einbehalten . 13 650

8 . Steuerabzug für das 2 . Kalendervierteljahr.
Vom Steuerabzug ist , entsprechend der Befreiung des

Arbeitsverdienstes , der auf die letzten sechs vollen Arbeits¬

tage des Monats Februar entfällt , des Diensteinkommens
im 2 . Kalendervierteljahr zu befreien . Ich verweise auf
Z 1 der Verordnung und auf die betreffenden Beispiele

10
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in den obenerwähnten Bekanntmachungen der Finanz¬
ämter.

Beträgt z . B . das Diensteinkommen im

Vierteljahr 1 200000 so sind 10 v . H.
„ 1200 000 ^ x11

° us 12
- ^ .

zu errechnen . Hiervon gehen die Freiteile für
1 . April bis 30 . Juni im dreifachen Betrag
der Freiteile für den Monat März —

siehe Berechnung unter ab , also
3x9600 -- . 28800
außerdem der Ausgleichsposten für
das 1 . Kalendervierteljahr mit . 13 650

110 000

42 450

sodaß ein reiner Abzug von . 67 550 S
verbleibt.

Den Monatsgehaltsempfängern , denen die erhöhten
Ermäßigungen und die sechs stener - bezw . abzugsfreien
Arbeitsbetrüge bei Vorauszahlung der Besoldungsbezüge
auf 1 . März d . Js . aus kasfentechnischen Gründen nicht
gewährt werden konnten , wird bei der Zahlung des Ge¬
halts auf 1 . April der Unterschied zwischen der bisherigen
Monatsermäßigung für März und der neuen Monats¬
ermäßigung , außerdem der Steuerbetrag für die sechs
stener - bezw . abzugsfreien Arbeitstage gutgebracht . Bei
Monatsgehaltsempfängern , die nachträglich ihre Bezüge
erhalten , sind Ende März neben den laufenden Freiteilen
lediglich noch die sechs stener - bezw . abzngsfreien Arbeits¬
tage zu berücksichtigen, sofern dies nicht bereits bei Zahlung
der Februarbezüge geschehen konnte . Ich verweise auf die

bezüglichen Beispiele in den Bekanntmachungen der Finanz¬
ämter.

Die Vierteljahresgehaltsempfänger werden noch be¬
sonders darauf hingewiesen , daß eine Berücksichtigung der
ab 1 . Januar d . Js . erhöhten Freiteile bei den inzwischen
erfolgten Nachzahlungen , die von den Beschäftigungs¬
behörden und nicht von den Kassen , die die
regelmäßigen Bezüge auszahlen, vorgenommen
wurden , nicht möglich war , da nur die Kassen, die die
Steuerbücher besitzen , Freiteile berücksichtigen können.

Karlsruhe, den 12 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretmg:
Schmidt.

Nr . ^ 7334. Fcrnsprccheinrichtungen in Wohnungen.

Durch die Verordnung des Reichspostministers vom
22 . Februar 1923 zur Änderung der Fernsprechordnung
(Reichs -Gesetzblatt I Seite 141 ) sind die darin aufgeführten ^
Gebührensätze neu festgesetzt worden . Demzufolge erfahren >

auch die Gebühren für Fernsprechanschlüsse in Wohnungen
eine entsprechende Erhöhung.

Mit Wirkung vom 1 . April 1923 ändern sich hiernach
die in meiner Bekanntmachung vom 14 . Februar 1923,
Amtsblatt Nr . 6 Seite 22 veröffentlichten Grundgebühren

für die Sprechstelle von 84 auf . . . . 168 S,
für das Anschlußorgan von 42 ^ aus . . 84
für Leitungszuschlag von 36 ^ auf . . . . 72 .M.
Der bisherige Teuerungszuschlag von 2900 v . H.

bleibt bestehen.

Karlsruhe, den 16 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . 6 4413 . Erste Prüfung für Handarbeitslehrerinnen.

Den Nach genannten ist aufgrund einer gemäß Mini-
sterialverordnung vom 2 . März 1894 , die Prüfung der
Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten betreffend , abge¬
legten Prüfung die Befähigung zur Erteilung des Hand¬
arbeitsunterrichts an Volksschulen zuerkannt worden:

Allgeier, Augusta , von Bleibach,
Anselm, Maria , von Karlsruhe,
Barth, Margarethe , von Baira , Ostafrika,
Bauer, Mina , vom Schreckhof,
Baumann, Johanna , von Pforzheim,
Biedermann, Hedwig , von Untergrombach,
Böhni, Karoline , von Ohrringen,
Bohner, Berta , von Pforzheim,
Brand, Katharina , von Bruchsal,
Bregler, Luise , von Lörrach,
Bücher, Anna , von Großeicholzheim,
Burk Hardt, Marie , von Sandhaufen,
Busch , Irene , von Mannheim,
Dischinger, Else , von Offenburg,
Dorn, Maria , von Scheuern , A . Rastatt,
Dürr, Freya , von Karlsruhe,
Ficht er , Magdalene , von Achkarren,
Fluck , Katharina , von Freiburg,
Geisel, Elsa , von Pforzheim,
G ^ ieshaber, Elisabeth , von Freiburg,
Heil mann, Anna , von Bruchsal,
Hilger, Hedwig , von Spittel (Lothringen ) ,
Holz mann, Anna , von Empfingen , OA . Haigerloch,
Klopfer, Rosine , von Offenburg,
Koch , Hilda , von Bärental,
Kroll, Annemarie , von Marienwerder,
Kunz, Agnes , von Busenbach,
Lingenselder, Senta , von Achern,
Merz , Hilda , von An a . Rhein,
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Michelbach, Elise , von Königshofen,
Mönig, Martha , von Mülhausen i . Elf . , '
Müller, Martha , von Neustadt i . Schw .,
Münch , Anna , von Reisenbach,
Mutter, Maria , von Altenschwand,
Nägele, Olga , von Grafenhausen , A - Bonndorf,
Neser, Eugenie , von Kolmar,
Rauch , Sofie , von Freiburg,
Roß wog, Frida , von Endingen,
Rudolph, Johanna , von Kassel,
Rupp, Anna , von Oberhausen , A . Bruchsal,
Rupp, Sofie , von Heidelberg,
Sauter, Klara , von Radolfzell,
Schmid, Josefine , von Büchig,
Schnlid , Margarete , von Freiburg,
Schmidt, Johanna , von Dundenheim,
Schulz, Irmgard , von Engen,
Schwalle, Therese , von Freiburg,
Siehl, Luise , von Thorn,
Simon, Marie Luise , von Handschuhsheim,
Sing, Anneliese , von Heidelberg,
Stärk, Auguste , von Mannheim,
Steinmann, Elisabeth , von Karlsruhe,
Strack, Hilda , von Beuren , A . Überlingen,
Walter, Klara , von Buchheim,
Werner, Klara , von Heidelberg,
Wiedensohler, Marie , von Breisach,
Wielandt, Elisabeth , von Heidelberg,.
Ziems, Martha , von Sigmaringen,
Zoller, Frida , von Mannheim . '

Karlsruhe, den 8 . Februar 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . V - Schmidt.

Nr . 6 93 »6 . Prüfung der Fortbildungsschullehrerirmeu.
Die Prüfung für Fortbildungsschullehrerinnen nach

den Vorschriften des Fortbildungsschulgesetzes vom 19 . Juli
1918 haben bestanden folgende Volksschullehrerinnen:

Baader, Karolina , von Karlsruhe,
Baumann, Fanny , von Staufen,
Beck , Jda , von Fürstenfeldbruck bei München,
Berger, Elisabeth , von Freiburg,
Dietl, Regina , von München,
Grieshaber, Franziska , von Schönau bei Heidelberg,
Heck , Josephine , von Gerichtstetten , A . Buchen,
Huber, Frieda , von Offenburg,
Köbele, Berta , von Emmendingen,
Leicht, Mathilde , von Karlsruhe,
Liebler, Emma , von Bruchsal,

Löser, Ottilie , von Sulzbach , A . Mosbach,
Mävers, Lina , von Mosbach,
Moser, Rosina , von Oberhaus bei Passau (Bayern ) ,
Müller, Martha , von Sennhof bei Weiterdingen,

A . Engen,
Mußler, Gertrud , von Breiten,
Promberger, Berta , von Steingaden (Bayern ),
Rang, Emmy , von Antwerpen,
Rösch , Helene , von Baden,
Sch edel , Franziska , von Obergessertshausen (Bayern ) ,
Schneider, Klara , von Erzingen , A . Waldshut,
Streib, Frau Edith , von Karlsruhe,
Tavernier, Hilde , von Ehrstädt , A . Sinsheim,
Trippel, Emma , von Hindelwangen , A . Stockach,
Walter, Frau Auguste , von Mannheim,
Weiß, Rosa , von Bruchsal,
Wydler, Anastasia , von München,
Ziegler, Else , von Karlsruhe,
Zimmermann , Rosalia , von Horben , A . Freiburg,
Zi -rlewagen, Paula , von Tennenbronn , A . Triberg.

Karlsruhe, den 12. März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . V a Schmidt.

Nr . v 1757 . Gewerbelehrervorprüfung.

Die in der Zeit vom 22 . bis 27 . Februar 1923 ab¬
gehaltene Gewerbelehrer v o rprüfung haben folgende Kandi¬
daten bestanden:

Baumann, Anton , von Freiburg,
Beck , Walter , von Karlsruhe,
Ding, Heinrich , von Edingen , Amt Schwetzingen,
Ernst, Rudolf , von Asbach , Amt Mosbach,
Gerhardt, Paul , von Durlach,
Hammer, Siegfried , von Gnadenseld (Oberschlesien ),
Klotter, Hermann , von Karlsruhe,
Loeser, Otwin , von Karlsruhe,
Neuer, Kurt , von Karlsruhe,
Richter, Leopold , von Großauheim bei Hanau,
Rolle, Hans , von Karlsruhe,
Nutz , Eugen , von Karlsruhe,
Schußler, Heinrich , von Sulzbach , Amt Weinheim,
Steeg er, Josef , von Bruchsal,
Uhl, Erwin , von Karlsruhe.

Karlsruhe, den 2 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.
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II . Personalnachrichten.
Ernannt:

Der außerplanm . Kanzleiass. Theodor Zoller beim
Ministerium des Kultus und Unterrichts mit Wirkung vom
1 . April 1923 zum planm . Kanzleiass. — Verwaltungsgeh.
Ludwig Weber an der Zcntralschulfondsverwaltung zum
Finanzass. daselbst . — Den planmä . a . o . Prof , für Sozial¬
politik Ür. Emil Lederer an der Univ. Heidelberg mit
Wirkung vom 1 . April 1923 zum planm . ord . Pros , für
Nationalökonomie und Finanzwissenschaft daselbst . — Den
Geh. Regierungsrat Prof . Or . Uhlenhuty in Marburg
mit Wirkung vom 1 . April 1923 zum ord . Prof , der Hygiene
an der Univ. Freiburg . — Oberlab . Josef Kuß bei der
Univers. Freiburg zum Technischen Sekretär daselbst . —
Laborant Heinrich Wiest zum Oberlaboranten . — Der
außerplanm . Laborant Richard Scholz bei der Univ.
Freiburg zum planm . Laboranten . — Der außerplanm.
Präparator Josef Botz bei der Univ. Heidelberg zum planm.
Präparator . — Prof . l)r . Karl Durand an der Ober-
realsch . in Mannheim zum Dir . der Realsch . in Eberbach.
— Der früh , els .-lothr . Realschuldir. Alfons Lach mann
zum Direktor der Realsch . in Meßkirch . — Gewerbelehrkand.
Karl Bertram an der Gewerbeschule in Freiburg zum
Gewerbelehrer daselbst . — Musiklehr- und Volksschulkandi¬
datin Herta Cuntz in Mannheim zur Hauptlin . an der
H . M . m . Sem . Kurs, in Freiburg . — Hptl . Georg Vetter
in Konstanz zum Stadtschulrat daselbst . — Hptl . Franz
Siber in Heidelberg zum Schulinspektor beim Kreisschul¬
amt Mannheim.

Zu Oberl . die Hptl . : Karl Baier in Laudenbach —
Otto K aucher. bisher in Wössingen , in Kieselbronn —
Karl Schünzle in Wollmatingen.

Zu Hptl . : Hlfsl. Alfred Bercher in Ramsbach —
Utl. HeinrichDorer in Worndorf — Utl . Fritz Fürniß
in Linkenheim — Utl . Gottlob Gräßle in Gernsbach —
Utl . Eduard Heckner in Echbeck — Schv . Konrad Kaiser
in Leutkirch — Utl . Eberhard M eny in Waaenschwend
— Utl. Eugen Ro g g in Mannheim — Utl . Leo Schwarz
in Gütenbach, — Schv . Gustav Weber in Kürnberg —
Utl . Friedrich Wilkendorf in Palmbach — Schvin.
Thekla Albert zur Hptlin . in Sasbachwalden.

Verliehe » :
Dem Privatdoz . an der Univ. Heidelberg 6r . Otto

Teutschlaender die Dienstbezeichnung a . o . Pros , für
die Dauer seiner Zugehörigkeit zum Lehrkörper der Univ.
— dem Privatdoz . an der Techn. Hochsch . Karlsruhe
l)r . Eberhard Zschimmer für die Dauer seiner Zuge¬
hörigkeit zum Lehrkörper der Hochsch. die Amtsbezeichnung
a . o . Prof.

Versetzt:
Die Hptl . : Georg Heid in Schwetzingen nach Gaggenau

— Hermann Lutz in Billigheim nach Neckarhausen — Hein¬
rich S a t t l e r in Bremgarten nach Bühl , A . Offenburg —
Franz Seubert in Obergimpern nach Büchenau —
Hermann Stoffelin Hundsbach nach Michelbach,A. Rastatt
— Jakob Schäfer in Kaltenbach nach Heddesbach —
Stephan Schäfsner in Ostringen nach MingolSheim —
Wilhelm Zähringer in Grießen nach Hegne.

Zuriickgenominen:
Die Ernennung der Utl . Walter Schuhmann m

Karlsruhe zum Hptl . in Selbach , A . Rastatt — Karl Ge¬
nannt in Rinklmgen, zum Hptl . in Büchenau — die Ver¬
setzung der Hauptlehrer Franz Seubert in Obergimpern,
nach Neckarhausen — Hermann Stoffel von Hundsbach
nach Büchenau — Viktor Ohlmann von Berau nach
Leutkirch.

Zuruhegesetzt:
Die Hptl . : Friedrich Meier in Jnzlingen bis zur

Wiederherstellung seiner Gesundheit -— Johann Kretz in
Zeutern aus Ansuchen — Leopold Sch retzmann ill
Hemsbach, A . Weinheim, auf Ansuchen.

Entlassen auf Ansuchen:
Gewerbelehrkand. Dipl. Ing . Heinrich Leitz an der

Gewerbeschule in Durlach — Hptlin . Anna Cicognani
verehel. Heffner in Mannheim — Hptlin . Hedwig Schück
in Wolsenweiler. — Die außerplanm . Fortbildungsschul¬
lehrerin Elisabeth Bog es an der Fortbildungsschule in
Mannheim — Hilfst . Maria Liehl in Nordweil — Utl.
Hermann Blust an der gewerbl. Fortbildungsschule,^ !!
Ettenheim.

III. Stcllenausschreiben.
An Höheren Lehranstalten.

An der H . M - m . M -R .-G . in Heidelberg : eine
Zeichenlehrer stelle . Bewerbungen sind binnen 10
Tagen auf dem - geordneten Dienstweg beim Ministerium
einzureichen.

An Volksschulen:
1 . allgemein : Zwei Oberlehrerstellen, eine

an der Volksschule und eine an der Knabenfortbildungs¬
schule in Mannheim . Besetzungsrecht steht dem Stadtrat zu.

2 . für Lehrer kath. Bekenntnisses : eine Oberl .-Stelle
in Hambrücken (wiederholt) ; je eine Hptl . -Stelle in
Billigheim — Bremgarten — Büchenau (wieder¬
holt) — Grießen — Hemsbach, A . Weinheim —
Heuweiler — Jnzlingen — Leimen — Ober¬
gimpern — Pfaffenweiler, A. Villingen — Schwet¬
zingen — St . Georgen, A . Freiburg — Sulzbach,
A . Ettlingen — Weitenung — Zeutern; zwei m
Wollmatingen.

3 . für Lehrer evang . Bekenntnisses : je eine Hptl .-Stelle
in Bodersweier — Kaltenbach — Kieselbronn
— Kork — Laudenbach — Neckargemünd —
Tüllingen — Wössingen — Wolfenweiler.

Zurückgenommen: Ausschreiben der Hptl .-Stelle
(kath .) in Bernau (Amtsbl . 1922 Seite 32 ) .

IV . Todesfälle.
Gestorben sind : Kreisschulrat Brühl er in Mosbach

am 12 . II . 1923 — Oberl . Gustav Mann in Mannheim
am 20 . II . 1923 — Hptl . Ferdinand Friedle in Mann¬
heim am 9 . III . 1923.

Truck und Verlag von Malsch L Loge ! in Karlsruhe,
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Inhalt.
Bekanntmachungen : Einlösung von Beamtenschecken . -- Staatsprüfung für das Höhere Lehramt für das Prüfungsjahr 1923/24 . —

Abhaltung eines Kurses zur Ausbildung von Handelslehrern . — Abhaltung eines Kurses für gewerblichen Unterricht . — Durchführung des
Fortbildungsschulgesetzes und die gewerbliche Fortbildungsschule . — Gewerbelehrerhauptprüfung.

Bekanntmachungen.

Nr . -4 7663 . Einlösung von Beamtenscheckeu.

An die unterstellten staatlichen Kassen und Beamten.

Nach den Bestimmungen über die Einlösung von
Schecken und Überweisungen der Beamten durch die staat¬
lichen Kassen ist die Einlösungsmöglichkeit auf die im
Dienstgebäude der Kasse beschäftigten Beamten beschränkt.
Das Ministerium der Finanzen hat nun im Interesse der
Förderung der bargeldlosen Besoldungszahlung für die
Mitglieder der BadischenBeamtentzenossen-
schaftsbank (soweit eS sich dabei um Bedienstete der
badischen Staatsverwaltung handelt ) die Vorschrift dahin
erweitert , daß die Kassen ermächtigt sind , unter den in den
erwähnten Vorschriften angeführten Voraussetzungen Über¬
weisungen vom Postscheckkonto der Beamtenbank auf das
Postscheckkonto der Kasse von den am Dienstsitz oder
gegebenenfalls im Dien st bezirk derKasse beschäf¬
tigten Mitgliedern der Beamtengenossenschaftsbank zur
Einlösung entgegenzunehmen . Die einzelne Überweisung
darf auf nicht mehr als 30 000 ^ lauten.

Für die Einlösung sonstiger Bankschecke und für die
staatlichen Kassen in Karlsruhe gilt diese Erweiterung der
Einlösung nicht.

Karlsruhe , den 16 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . L 17755 . Staatsprüfung für das Höhere Lehramt für das !

Priifungsjahr 1923,24.

Meldungen zu der im Frühjahr 1924 abschließenden
Prüfung für das Höhere Lehramt sind spätestens bis
znm 16. Mai 1923 , Meldungen zu Erweiterungs-

Prüfungen (Z 30 der Prüfungsordnung ) späte st ens bis
2 6 . Dezember 1923 bei dem Unterrichtsministerium
einzureichen.

Wegen der Bedingungen für die Zulassung und das
Bestehen der Prüfung wird auf die Bestimmungen der
8 § 3, 4, 5 und 8 der Prüfungsordnung vom 2 . April 1913
und die Verordnung vom 16 . Mai 1922 (Amtsblatt
Seite 241 ) verwiesen.

Die Prüfung gilt nach besonderer Vereinbarung auch
für Preußen , Sachsen und Hamburg , nicht aber für die
anderen Länder . Eine gleiche Vereinbarung ist für das
in Baden aufgrund des Vorbereitungsdienstes erworbene
Anstellung sfähigkeitszeugnis nicht abgeschlossen.

Karlsruhe, den 31 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

H . Mg . III ". Schmidt.

Nr . o 866 . Abhaltung eines Kurses zur Ausbildung von Handels¬
lehrern.

In der Zeit vom 1 . Mai bis 7 . Juli 1923 findet in
Karlsruhe ein Kurs zur Ausbildung von Lehrern , welche
die Prüfung für das Höhere Lehramt in neueren Sprachen
bestanden haben , zu Handelslehrern statt.

Die zugelassenen Teilnehmer erhalten Ersatz der Reise¬
kosten (Fahrkarte HI . Klasse mit Schnellzugszuschlag ), einen.
Zuschuß von täglich 6 00 und auf Antrag zu mäßigem
Preis Unterkunft (ohne Verpflegung ) im Lehrerseminar I
hier . Auch besteht die Möglichkeit zur Teilnahme am Kost¬
tisch der nwiisa aeackoiniea der Technischen Hochschule.

Gesuche um Zulassung sind unter Anschluß der schrift¬
lichen Erklärung , daß sich der Bewerber für eine haupt¬
amtliche Verwendung im Handelsschuldienst zur Verfügung
stellt, bis spätestens 19 . April ds . Js . bei dem Ministerium

11
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des Kultus und Unterrichts einzureichen . Sofern der Be¬
werber schon in einem kaufmännischen Betrieb tätig war,
ist eine Bescheinigung hierüber beizulegen . In dem Gesuch
ist weiter anzugeben , ob der Bewerber von dem Anerbieten
der Unterkunft im Lehrerseminar Gebrauch machen will.
Mer die Zulassung ergeht besondere Entschließung.

Karlsruhe , den 31 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . v 2866. Abhaltung eines Kurses für gewerbliche» Unterricht.

In der Zeit vom 23 . Mai bis 7 . Juli 1923 wird in
Karlsruhe ein Kurs zur Ausbildung von Volksschullehrern
für den Unterricht an gewerblichen Fortbildungsschulen
abgehalten werden.

Zu diesem Kurs werden nur unständige Lehrer , die
keinen eigenen Hausstand haben , und solche Hauptlehrer mit
eigenem Hausstand , für welche die Erteilung von gewerb¬
lichem Unterricht an ihrem Dienstsitz in Frage kommt , zu¬
gelassen . Die Lehrer haben die Erklärung abzugeben , daß
sie bereit sind , nach Beendigung des Kurses den Unterricht
an einer gewerblichen Unterrichtsanstalt zu erteile » .

Gesuche um Zulassung sind spätestens bis zum25 . April
ds . Js . auf dem geordneten Dienstweg bei dem Unterrichts¬
ministerium einzureichen und haben folgende Angaben zu
enthalten : Geburtsjahr und Geburtsort , Bekenntnis , Zeit
der Aufnahme unter die Volksschulkandidaten , Dienst¬
stellung , Familienstand , Ort der Verwendung , ob der Be¬
werber schon an Ausbildungskursen irgendwelcher Art
teilgenommen hat und ob er über besondere praktische und
theoretische Kenntnisse auf den Gebieten verfügt , die für
die gewerbliche Fortbildungsschule von besonderer Be¬
deutung sind.

Den zugelassenen Lehrern wird rechtzeitig Mitteilung
zugehen . Die Teilnehmer erhalten gegen Vorlage von
Belegen Ersatz der Reisekosten (Fahrkarte III . Klasse mit
Schnellzugszuschlag ) einen Zuschuß zu den erhöhten Kosten
des Lebensunterhalts, -der für den Knrstag 600 beträgt
und auf Antrag Unterkunft ( ohne Verpflegung ) im Lehrer¬
seminar gegen Kostenersatz.

Die zugelassenen Lehrer sind zum regelmäßigen Besuch
aller Veranstaltungen des Kurses verpflichtet . Gesuche um
Zulassung zu früheren Kursen haben keine Geltung mehr.

Karlsruhe, den 31 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:
Schmidt.

Nr . st 2869 . Durchführung des Fortbildungsfchulgesetzes uud tm
gewerbliche Fortbildungsschule.

An die Aufsichtsbehörden der gewerblichen Fortbil¬
dungsschulen.

Mit dem Inkrafttreten des Fortbildungsschulgesetzes
vom 19 . Juli 1918 in der Fassung des Gesetzes vom 7 . April
1922 wird die Fortbildungsschulpflicht für alle Knaben auf
3 Jahre erstreckt. Die Folge hievon wäre für die Schüler
der gewerblichen Fortbildungsschulen , daß , falls der Besuch
der Schicke durch Ortsstatut nicht auf 3 Jahre ausgedehnt
wird , sie nach Beendigung des seitherigen zweijährigen
Schulbesuchs für das dritte Jahr in die allgemeine Fort¬
bildungsschule überzutreten hätten , was dem Abschluß der
beruflichen Ausbildung nicht förderlich wäre . Es wird
deshalb an den gewerblichen Fortbildungsschulen die Schul¬
pflicht durch ortsstatutarische Bestimmung auf 3 Jahre
auszudehnen sein. Die hierdurch entstehenden Kosten werden
vom Staat übernommen . Die beteiligten Gemeinden werden
veranlaßt , die erforderlichen Bürgeransschußbeschlüsse als¬
bald herbeizuführen und dem zuständigen Bezirksamt vor¬
zulegen . Von der Vorlage an das Bezirksamt ist gleich¬
zeitig dem Unterrichtsministerium Anzeige zu erstatten . Dabei
ist anzugeben , ob der erweiterte Unterricht von den an der
Schule bereits wirkenden Lehrern übernommen werden kann
oder ob die Anweisung weiterer Lehrkräfte nötig fällt.

Karlsruhe, den 31 . Mürz 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . v 1657. Gcwerbelehrerhanptprüfung.

Aufgrund der in der Zeit vom 15 . bis 24 . Februar
1923 abgehaltenen Gewerbelehrerhauptprüfung sind die
nachgenannten Kandidaten für bestanden erklärt worden:

Bauer, Peter , von Freudenberg , Amt Wertheim,
Eichkorn, Franz , von Brunnadern , Amt Bonndorf,
Hangart er, Josef , Worblingen , Amt Konstanz,
Hartmann, Alexander , von Mannheim,
Naßner, Hans , von Mannheim,
Rieple, Willy , von Karlsruhe,
Schmidt, Helmut , von Karlsruhe,
Ummenhofer, August , von Villingen.

Karlsruhe, den 28 . Februar 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

^ Schmidt.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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AmtMatt
des Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

tze« uKgegeben dam Ministerium best üultuS und AnrerrichtK.

Ausgegeben Karksruye, den 13 . April 1923

Inhalt.
Bekanntmachungen : Mietzinse für staatseigene Dienst - und Mietwohnungen. — Vollzug des Besoldungsgesetzes. — Durchführung des

Fortbildungsschulgesetzes , hier Wochenbücher und Handliste für die Fortbildungsschule . — Umzüge der Beamten.

Bekanntmachungen.
Nr . ^ 7154 . Mietzinse fitr staatseigene Dienst - und Mietwohnungen.

Die Ziffer 3 im letzten Absatz des Rundschreibens des
Finanzministeriums vom 1 . Februar 1923 Nr . 1772 — Amts¬
blatt 1923 Nr . 7 Seite 27/28 — ist dahin ergänzt worden,
daß bei Berechnung der neuen Mietzinsen allenfalls auch
die von den Gemeinden bekannt gegebenen neuen Sätze für
den Monat Mürz 1923 mitzuberücksichtigen seien.

Karlsruhe, den 28 . März 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt . '

Nr . 9359 . 'Vollzug des Besoldungsgesetzes.

Nach Ziffer 185 Absatz 2 der beim Vollzug des
badischen Besoldungsgesetzes anzuwendenden Reichsbesol¬
dungsvorschriften haben die Beamten , die Kinderzuschläge
beziehen , vor Beginn eines jeden Rechnungsjahres eine
Erklärung abzugeben , daß die für den Bezug und die Höhe
des angewiesenen Kinderzuschlags maßgebenden Verhältnisse,
unverändert fortbestehen.

Aus Ersparnisgründen und der Geschäftsvereinfachung
wegen sind dieses Jahr im Bereich meines Ministeriums
nur von denjenigen Beamten , die Kinderzuschläge für
Kinder über 14 Jahre beziehen oder beanspruchen,
besondere schriftliche Erklärungen abzugeben.

Hierzu sind Vordrucke nach dem anliegenden Muster
zu verwenden . Die Vordrucke werden den Beamten , die
es angeht , durch Vermittlung der Vorgesetzten Dienststellen
(Kreisschulämter , Volksschulrektorate , Anstalts - oder Schul¬
direktionen , Senate usw .) zugehen . Die Beamten haben die
Vordrucke genau auszufüllen und mit den nötigen Unter¬
lagen bis längstens 25 . April 1923 der unmittelbar Vorge¬
setzten Dienststelle wieder vorzulegen . Die Dienststelle hat

die Angaben ans Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen
und alsdann bis Ende April 1923 anher vorzulegen.

Durch Erstattung dieses Jahresnachweises wird die
Vorschrift der Ziffer 185 Absatz 3 der Reichsbesoldungs¬
vorschriften , wonach die Beamten schon im Laufe des
Rechnungsjahres jede Tatsache , welche eine Herabsetzung
oder die Einstellung des Kinderzuschlags zur Folge hat,
unverzüglich anzuzeigen haben , nicht berührt.

In den Jahresnachweis sind nur die Kinder über
14 Jahren — mit dem jüngsten Kinde anfangend —
aufzuzählen , dagegen Stiefkinder und uneheliche Kinder , für
die eine Kinderzulage bezogen wird , ohne Rücksicht
auf das Alter.

Befindet sich das Kind in einer Lehre , so ist, soweit
dies noch nicht geschehen ist, ein Lehrvertrag , in allen Füllen
aber eine Bescheinigung des Lehrherrn vorzulegen darüber,
daß sich das Kind noch in der Lehre befindet , wie lange
diese noch dauert , ob das Kind Einkommen erhält oder
nicht, gegebenenfalls in welcher Höhe ab 1 . April 1923
ohne jeden Abzug . Wenn solche Kinder beim Lehrherrn
freie Station haben , ist die Höhe des Anschlags für freie
Unterkunft und Verköstigung ebenfalls anzuzeigen.

Für die Kinder über 14 Jahre , die sich noch in Schul¬
ausbildung befinden , ist in allen Fällen eine Bestätigung
der Schulleitung unter Angabe der Wochenstundenzahl
vorzulegen , bei Studenten ein Anweseuheitszeugnis , ausge¬
stellt vom Sekretariat der Hochschule.

Wird die vorgeschriebene Erklärung nicht rechtzeitig
abgegeben , so wird der Kinderzuschlag ohne weiteres ein¬
gestellt werden.

Karlsruhe, den 4 . April 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt.

12
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ch Ighresnachwers
derjenigen Kinder über 14 Jahre sowie der Stiefkinder und der unehelichen Kinder,

für welche der gesetzliche Kinderzuschlag beansprucht wird.
(Erklärung gemäß Ziffer 185 Reichsbesoldungsvorschriften)

(Name ) (Amtsbezeichnung) , (Wohnort)

Anfordernder : . in . , Amt

Familienstand : verh ., verw . , geschieden, ledig , Witw . ? .
Der gesetzliche Kinderzuschlag wird beansprucht für nachgenannte Kinder:

1 2 3 4 5

Rufname der unterhaltsberech¬
tigten Kinder in der Zeitfolge

Rechtliche
, Stellung
(Eiqenkino,
Stiefkind,
unehelich,

angenommen)

Der Geburt
Die über l4 Jahre alten Kinder sind:

in Schulausbildung in Berufsausbildung
xr
-s
r:

O

der Geburt , beginnend mit dem
Jüngsten (bei Stief - und unehe¬
lichen Kindern auch der Zuname)

Tag Monat Jahr
unter Vorlage einer

Bescheinigung der Schul¬
leitung oder eines An-

wesenheitSzeugnisseS aus¬
gestellt vom Sekretariat

unter Vorlage eine«
Lehrvertrags und Be¬

scheinigung über die Höhe
deS monatl . Einkommens

vom I . April 23 an

dauernd
erwerbsunfähig

Anmerkung. Unterhaltsberechtigt sind : 1 . eheliche , 2 . für ehelich erklärte, 3 . an Kindesstatt angenommene , 4 . unehe¬
liche Kinder (letztere nur , soweit der Beamte ihren vollen Unterhalt bestreitet und in den eigenen Hausstand ausgenommen
hat , oder sich rechtsgültig verpflichtet , als Unterhaltsleistung dauernd mindestens ^ mehr zu bezahlen , als der gesetzliche
Kinder - nebst jeweiligem Teuerungszuschlag beträgt ) , 5 . Stiefkinder.

Für Kinder über 14 Jahre , die sich noch in Schulausbildung befinden , ist in allen Fällen eine Bestätigung der

Schulleitung unter Angabe der Wochenstundenzahl vorzulegen , bei Studenten ein Anwesenheitszeugnis , ausgestellt vom
Sekretariat der Hochschule.

Für Kinder , die sich in Berufsausbildung befinden , ist das in der Bekanntmachung vom 4 . April 1923 Gesagte

zu beachten.
Ich bestätige , daß mir die Vorschrift bekannt ist, jede Tatsache , welche eine Herabsetzung oder
die Einstellung des Kinderzuschlags zur Folge hat , meiner Vorgesetzten Behörde unverzüglich
anzuzeigen . Ebenso , daß der Kinderzuschlag für ein Kind , für das ein solcher Zuschlag be¬

zogen , mit Vollendung des 14 . Lebensjahres eingestellt wird , wenn nicht der zur Anweisung
zuständigen Behörde die für den Weiterbezug eines Kinderzuschlags und für dessen Höhe
maßgebenden Verhältnisse dargelegt und diese Angaben auf Verlangen glaubhaft gemacht
werden . (Vergleiche Amtsblatt von 1922 Nr . 28 S . 301 .)

den 192
Eigenhändige Unterschrift.

Die oben angeführten Angaben sind soweit diesseits möglich nachgeprüft und werden hiermit
bestätigt.

den
(Dienststelle.)

192
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Nr . 6 9015 . Durchführung des Fortbildungsschulgesetzes , hier Wochenbücher und Handlisten für die Fortbildungsschule.

Bis zur Erlassung einer Schulordnung sür die Fortbildungsschule wird einstweilen der Gebrauch von Wochen¬büchern und Handlisten nach den nachstehenden Mustern ^ angeordnet.
Alte Vordrucke können mit entsprechenden Änderungen weiter benützt werden.
Karlsruhe, den 9 . April 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts:
V . Gen . XII m . In Vertretung:

Schmidt.

I . Muster für das Wochenbucheiner Knabenfortbildungsschule.
<1 . Seite .)

Fortbildungsschule . .
(Fortbildungsschulverband . )

Schuljahr 19 . . / . . . . . . Jahrgang - Klasse . . . .

Wochenbuch
für die

Knabenfortbildungsschule in.
Der Klassenlehrer.
Nebenlehrer in der Klasse.

Anleitung zur Führung des Wochenbuchs.
1 . Für jede Klasse ist ein gesondertes Wochenbuch zu führen , in das sämtliche Lehrkräfte , die in der Klasse unter¬richten , wöchentlich dengln jedem Fache behandelten Stoff in klarer und bestimmter Form einzutragen haben . Wennin mehreren Klassen von einem Lehrer der gleiche Stoff behandelt wird , genügt die Führung eines Wochenbuches . Woin einzelnen Fächern Schüler aus mehreren Klassen gemeinsam unterrichtet werden , ist der Wochenbucheintrag nur ein¬mal in das hierfür bestimmte Wochenbuch zu

'
machen.

2 . In der Spalte „ Unterrichtliche Betätigung außerhalb der Schule " sind unter Angabe des Zieles und Zweckeseinzutragen : Unterrichtsgänge , Besichtigungen , Arbeiten im Freien (im Schulgarten , am Bienenstände , an Obstbäumen usw .) .3 . In der Spalte „ Bemerkungen " sind die Ferien , schulfreie Tage , Ausfall einzelner Unterrichtsstunden , Mitver-sehung , Lehrerwechsel und dergl . einzutragen.
4 . Wenn in einzelnen Fächern nicht an dem vom Klassenlehrer in der ersten Spalte bezeichneten Wochentag unter¬richtet wird , so ist der Tag der Unterrichtserteilung in der Spalte für dieses Fach jeweils der Stoffangabe voranzusetzen.5 . Das Wochenbuch ist sechs Jahre aufzubewahren.

(2. Seite .)
1 2 3 4 3. 4b

Unterrichtstag
Wochentag und

Datum)

Religion
a . katholische
b . evangelische
c . sonstige Bekenntnisse

Lebenskunde
Lesen

Del lisch

Schriftliche Arbeiten
einschließlich Buchführung

. Woche (je 6 Wochen auf einer Se ite)
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<3 . Seite .)

7 8 9

Rechnen Turnen
Sonstige

Unterrichtsfächer

Unterrichtliche
Betätigung außerhalb

der Schule
lllnterrichtsgänge Garten¬

arbeit usw .)

Bemerkungen
«Ferien , schulfteie Tage usw .)

L.

II . Muster für das Wochenbuch einer Mädchenfortbildungsschule

<1 . Seite .)

Fortbildungsschule.

(Fortbildungsschulverband . )
Schuljahr 19 . . . . . . . . Jahrgang , Klasse . . . .

Wochenbuch
für die

Mädchenfortbildungsschule in.
Die Klasseulehrerin.
Nebenlehrer in der Klasse.

Anleitung znr Führung des Wochenbuchs.
1 . (Wie in Muster I) .
2 . ( Wie in Muster I. doch : Arbeiten im Freien (Gartenarbeit usw .) .
3 . (Wie in Muster I) .
4 . Wenn in einer Klasse hauswirtschaftlicher und lebenskundlicher Unterricht mit Deutsch und Rechnen wochen¬

weise abwechseln , so kann der in den beiden Wochen behandelte Unterrichtsstoff in die gleiche Querspalte eingetragen
werden . Bei der Bezeichnung des Datums muß aber erkennbar sein, was in jeder Woche unterrichtet wurde.

5 . (Wie in Muster I) .
6 . (Wie in Muster I) .

<2. Seite .)
I 2 3 4 5 6 7

Unterrichts¬
tag

Wochentag
und Datum)

Religion:
». kathol.
b . evang.
o . sonstige.

Lebenskunde
Deutsch

a . Lesen
b . Schriftliche Arbeiten

einschließl . Buchführung.

Rechnen
Pflege

des
Kleinkindes

Sonstige

Fächer

. Woche «jeweils 6 Wochen auf einer Seite)
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i

(3 . Seite .)
8 i 9 . 10

^ Hauswirtschaftlicher Unterricht Unterrichtliche
Betätigung

außerhalb der
Schule (Unter-

richtsgänge,
Gartenarbeit)

Bemerkungen
fFerien , schul¬

freie Tage,
Mitversehung

usw .)

Besprechungen , Arbeiten
und Übungen
in der Schule

Speisezettel
Lebensmittel

mit
Preisangabe

Zahl
der an¬
wesen¬

den
Schüler

für die qc
Klasie

Ausg
inze

aben
für ein
Schüler

e
in

III. Muster für die Handliste einer ^ Knaben - oder Mädchenfortbildungsschule.
<1 . Seite .)

Knaben — Mädchen— Fortbildungsschule in.
(Fortbildungsschulverband . )

Acrnöttste
Klasse . . . . Klassenlehrer . Schuljahr 19 . . /

Beginn des Schuljahres . , . . Schluß des Schuljahres.

Schülerzahl:
Am Anfang des Schuljahres.
Eingetreten während des Schuljahres . -

zusammen.
Ausgetreten während des Schuljahres.

Bestand am Schlüsse des Schuljahres.

Abstufung der Noten:
u . für Betragen : 1 — gut,

2 — nicht ganz befriedigend,
3 — tadelnswert;

b . für Fleiß , Aufmerksamkeit und Leistungen:
1 — sehr gut,
2 -- gut,
3 — ziemlich gut,
4 — hinlänglich (für Fleiß und Aufmerk¬

samkeit — mangelhaft ) ,
5 - -- ungenügend.

Versäumnisse:
1 . ungerechtfertigte.
2 . bewilligte.
3 . entschuldigte.

Bezeichnung der Versäumnisse:
1 . ungerechtfertigt )— Zahl ohne Zeichen 12,

2 . bewilligt — Zahl mit Punkt 12,

3 . entschuldigt — Zahl mit Strich 12)

4 . nachgeholt — Zahl mit n 12.

Ferien und schulfreie Tage:
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(2 . Seite .)

1 2 4 5

«̂ r>
crrr
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r-»
Q

Zu - und Vorname,
Geburtsort und -Zeit , Staats¬
angehörigkeit , Wohnung de . .

Schüler . . . , Beruf oder
Beschäftigung de . . Schüler . . .

Name , Stand und Wohnung
a . der Eltern oder Fürsorger,
b . des Dienst - oder Lehr¬

herrn oder Arbeitgebers

Schulversäumnisse
Summe

April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
N ovember
Dezember
Januar
Februar
März

April
Mai

(3 . Seite .)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Nr . ^ 8397 . Umzüge der Beamten.

Das Finanzministerium hat die in Absatz 2 der Be¬
kanntmachung vom 30 . November 1922 (Amtsblatt Seite 568)
bekannt gegebenen Vergütungen an Beamte , die bei Umzügen
auf die Inanspruchnahme von Packern verzichten, auf 5000
(für Beamte der Stufen I und II) und auf 10 000 ^ (für
die übrigen Beamten ) erhöht . Gleichzeitig hat das Finanz¬
ministerium unter Hinweis aus die sehr hohen Kosten für
das Packmaterial angeregt , den Ersatz hiefür und insbe¬
sondere an Leihgebühren für Packkisten und Säcke aus der
Staatskasse ganz wesentlich Anzuschränken . Versetzte Beamte

werden im eigenen Interesse also zu erwägen haben , ob sie
durch anderweitige Beschaffung von Packmaterial , etwa
durch Ankauf von Kisten und dergl . und deren spätere
Wiederveräußerung ihre Umzüge nicht verbilligen können;
die entstandenen Mehrkosten beim An - und Verkauf des
Packmaterials werden in angemessenen Grenzen ersetzt
werden.

Karlsruhe, den 28 . März 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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1 . Gesetz
(Vom 23 . März 1923 .)

über den Aufwand der Volksschule.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 62 .)

Das badische Volk hat durch den Landtag am 23 . März
1923 folgendes Gesetz beschlossen:

Artikel I.
Die Zahl der an einer Volksschule nach H 26 Absatz 1

des Schulgesetzes vom 10 . Juli 1910 zu errichtenden Lehrer¬
stellen ist für die Zeit vom 1 . April 1921 bis zu. ander-
weiter gesetzlicher Festlegung nach der Zahl der Schüler zu
berechnen , von denen die Schule im Durchschnitt der Schul¬
jahre 1919 , 1920 und 1921 besucht war.

Artikel II.
Sind an der Volksschule einer Gemeinde Lehrerstellen

in größerer Zahl , als nach Artikel I notwendig , errichtet,
so hat die Berechnung des nach Z 28 des Steuerverteilungs¬
gesetzes vom 4 . August 1921 von der Staatskasse zu über¬
nehmenden gesetzlichen Aufwandes bis zur endgültigen
gesetzlichen Regelung einstweilen bei Aufrechterhaltung des
Bestandes der am 1 . April 1923 nicht bloß vorübergehend
errichteten planmäßigen , außerplanmäßigen und vertrags¬
mäßigen Lehrerstellen in der Weise zu erfolgen , daß auf
einen nach § 26 des Schulgesetzes vom 10 . Juli 1910
anzustellenden Lehrer nicht mehr als 58 Schüler und auf
eine ausschließlich für Unterricht in weiblichen Handarbeiten
bestimmte Lehrerin (ZZ 53 und folgende des Schulgesetzes)
nicht mehr als 250 Schülerinnen kommen.

Der Aufwand für eine Rektorstelle gilt , auch wenn
ihre Errichtung lediglich infolge der Vermehrung der Lehrer¬
stellen über die nach Artikel I erforderliche Zahl hinaus
notwendig geworden ist, als gesetzlich geboten.

Sind an einer Volksschule mehrere Rektorstellen er¬
richtet , so ist jeweils im Staatsvoranschlag zu bestimmen,
welche von ihnen als gesetzlich und welche als freiwillig
errichtet zu gelten haben.

Artikel III.
Die Verteilung des persönlichen Aufwandes zwischen

Staat und Gemeinde hat für die Volksschulen , an denen
Lehrerstellen über die gesetzliche Zahl hinaus errichtet sind,
jeweils für die Dauer eines Rechnungsjahres nach dein
Stand vom I . April nach folgenden . Bestimmungen zu
geschehen:

1 . Für jeden am 1 . April an der Schule planmäßig
und nicht planmäßig (außerplanmäßig und vertrags¬
mäßig ) angestellten Lehrer sowie für jede plan¬
mäßig und nicht planmäßig (außerplanmäßig und
vertragsmäßig ) angestellte Handarbeitslehrerin wird
auf Grund der Gesamtsumme der Dienstbezüge
sämtlicher zu jeder der beiden Gruppen gehörigen
Lehrer (Lehrerinnen ) zunächst aus dem Grundgehalt
ein Durchschnittssatz festgestellt , dem dann noch der
Ortsznschlag , die Kinderzuschläge , die Teuerungs¬
zuschläge und der Frauenzuschlag — Kinderzuschlag
und Frauenzuschlag in einem auf Grund der Ge¬
samtsumme dieser Zuschläge und der Gesamtzahl
der Lehrer errechnten Durchschnittssatz — hin-
zntreten.

2 . Zur Berechnung des Aufwandes für Dienstaushilfe
wird der Zahl der übergesetzlichen nicht planmäßigen
Lehrer und nicht planmäßigen Handarbeitslehrerinnen
noch für jede dieser Gruppen die Zahl von 5 vom
Hundert der Gesamtzahl der übergesetzlichen Lehrer
und Lehrerinnen zugeschlagen.

13
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3 . Der für den einzelnen Lehrer nach Ziffer 1 fest¬
gestellte Dnrchschnittssatz , der durch etwaige weitere
im Laufe des Jahres erfolgende Besoldungs¬
änderungen entsprechend zu ergänzen wäre , ist mit
der Zahl der übergesetzlichen Lehrer und Lehrerinnen
( Ziffer 1 ) zu vervielfältigen ; die sich so ergebende
Summe bildet unter Hinzurechnung des nach der
Zahl der tibergesetzlichen Lehrer und Lehrerinnen
— für jede der in Ziffer 1 bezeichnten Gruppen
getrennt — zu berechnenden Anteils am Gesamt¬
aufwand der Umzugskosten den von der Gemeinde
an den Staat für ein Jahr zu ersetzenden
Betrag.

4. Die Vorschriften unter Ziffer 1 bis 3 gelten nicht
für die Fortbildungsschullehrer.

Artikel IV .
"

In § 28 Absatz 1 Ziffer 3 des Steuerverteilungs¬
gesetzes vom 4 . August 1921 sind in Satz 1 das Wort

„ allgemeinen " und in Satz 2 die Worte „ und für gewerb¬
liche Fortbildungsschulen "

, ferner in Satz 1 die Worte

„ oder Einrichtungen getroffen " und „ für die eine gesetzliche
Verpflichtung nicht besteht " zu streichen.

Artikel V.
Die Artikel I , II und III des Gesetzes treten mit Rück¬

wirkung vom 1 . April 1921 , Artikel IV tritt mit Wirkung
vom 1 . April 1923 in Kraft.

Die Ministerien des Kultus und Unterrichts und der

Finanzen sind mit seinem Vollzug beauftragt.

Dieses Gesetz wird hiermit im Namen des badischen
Volkes verkündet.

Karlsruhe, den 4 . April 1923.
Das Staatsministerium.

R e m m e l e.

II Bekanntmachungen.
Nr . ^ 9352 . Feststellung der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit.

An die unterstellten Behörden und Beamten.

Zu den Personalakten der Beamten soll festgestellt
werden

u . welche aktive Militärdien st zeit der im staat¬
lichen Dienst zugebrachten Dienstzeit hinzuzurechnen
ist (Z 38 Absatz 1 und 2 des Beamtengesetzes ) ,

b . welche Zeiten als Kriegsjahre im Sinne des
§ 38 Absatz 3 des Beamtengesetzes zu betrachten sind,

e . welchen Dienstzeiten nach dem Gesetz vom
5 . Oktober 1921 (Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 342 und Amtsblatt Seite 341 ) die Hälfte
hinzuzurechnen ist.

Sämtliche im Dien st befindliche Beamten,
die noch ni cht eine ununterbrochene Beamte n-

! dien st zeit von 40 Jahren zurückgelegt haben,
(auch die außerplanmäßigen Beamten und die Beamten¬
anwärter ) haben daher einen Fragebogen nach
dem ihren unmittelbar Vorgesetzten Dienststellen (Senate,
Anstaltsdirektionen , Kreisschulümter usw .) demnächst in der
erforderlichen Anzahl zngehenden Vordrucke — Musters —
in zweifacher Fertigung auszufüllen. Die Angabe in
dem Fragebogen sind durch geeignete Nachweise (Militär¬
papiere , beglaubigte Stammrollenauszüge und dergleichen ),
zu belegen ; diese sind den einzelnen Fragebogen in beson¬
deren mit entsprechender Aufschrift versehenen Umschlägen
beizufügen . Soweit sich schon genügende Nachweise bei
den Dienstakten befinden , kann im Fragebogen auf diese
verwiesen werden.

Die Dienststellen haben die ihnen zugehenden Frage¬
bogen an die einzelnen Beamten zur Beantwortung abzu¬
geben , sie nach Ausfüllung zu sammeln und in doppelter
Fertigung mit den zugehörigen Nachweisungen geordnet
dem Unterrichtsministerium bis längstens 1 . Juli d . I.
wieder vorzulegen . Der Vorlage ist eine Liste der sämt¬
lichen Fragebogen mit den Namen der betreffenden
Beamten anzuschließen ; etwa noch ausstehende Fragebogen
sind am Schluß der Liste besonders zu verzeichnen und in
Bälde nachzusenden.

Es wird besonders darauf hingewiesen , daß die sorg¬
fältige Ausfüllung der Fragebogen und die Vorlage mög¬
lichst vollständiger Nachweise im eigenen Interesse der
Beamten liegt und die erforderlichen Feststellungen sehr-
erleichtert . Falls der Raum im Vordruck für die Angaben
nicht ausreichen sollte , wäre ein zweites ( leeres ) Blatt zu
verwenden ; für die Angaben über Kriegsgefangenschaft ist
ein besonderer Vordruck — Muster 6 — vorgesehen (ver¬
gleiche die bezügliche weitere Bekanntmachung im Amtsblatt
vom heutigen ) . Gesuche um beglaubigte Auszüge aus den
Kriegsstammrollen von früheren Angehörigen desXIV .Armee-
korps wären an die Zweigstelle Heilbronn des Reichsarchives
zu richten.

Weitere Vordrucke können nötigenfalls von derZentral-
rechnungsstelle des Unterrichtsministeriums bezogen werden.

Karlsruhe, den 7 . April 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Nr . ^ 32264 . Anrechnung der Kriegsgefangenschaft bei Beamten.

Durch Verordnung der Reichsregierung vom 30 . No¬
vember 1918 — Reichsgesetzblatt 1919 Seite 183 — wurde
bestimmt , daß

1 . die gesamte Zeit unverschuldeterKriegs-
gefangenschaft in die ruhegehaltsfähige Dienst¬
zeit einzurechnen ist und daß
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2 . wenn der Kriegsgefangene besonderen Gefahren für
Leben und Gesundheit ausgesetzt war , in demselben
Umfang wie für die übrigen Kriegsteilnehmer der
ruhegehaltsfähigen Dienstzeit Kriegsjahren zui-
zurechnen sind.

Hinsichtlich des Umfanges der zuzurechnenden Kriegs¬
dienstzeit auf die ruhegehaltsfähige Beamtendienstzeit be¬
stimmt § 49 Absatz 1 des Reichsbeamtengesetzes (in Über¬
einstimmung damit auch ß 38 Absatz 3 des badischen

^ ABeamtengesetzes ) , daß für jeden Krieg ( Feldzug ) , an welchem
ein Beamter im Heer , in der Marine nsw . teilgenommen
hat , zu der wirklichen Dauer der Dienstzeit 1 Jahr als
Kriegsjahr hinzuzurechnen ist . Für Kriege von längerer
Dauer besteht die Möglichkeit der Anrechnung weiterer
Kriegsjahre ; für den Weltkrieg gelten die bezüglichen
Kaiserlichen Verordnungen vom 7 . September 1915 (Reichs¬
gesetzblatt Seite 599 ) , 24 . Januar 1916 (Reichsgesetzblatt
Seite 85 ) , 30 . Januar 1917 (Reichsgesetzblatt Seite 149)
und 21 . Januar 1918 (Reichsgesetzblatt Seitez73 ), welche
bestimmen , daß für die Kalenderjahre 1914 bis 1918 unter
gewissen Bedingungen je 1 Jahr zuzurechnen ist. Diese
Bedingungen sind , daß die Beamten entweder

1 . als Angehörige des deutschen Heeres , der Marine,
der Schutz - und Polizeitrnppen in den Schutz¬
gebieten , während des Krieges an einer Schlacht,
einem Gefecht , einem Stellungskampf oder an einer
Belagerung teilgenommen haben , gleichgültig , ob
diese Teilnahme bei den deutschen oder den Streit¬
kräften eines mit dem Deutschen Reichs verbündeten
oder befreundeten Staates erfolgt ist, oder

2 . als Angehöriger des Deutschen Heeres , der Marine,
der Schutz - und Polizeitrnppen , ohne vor den Feind
gekommen zu sein (Ziffer 1 ) , sich während des
Krieges aus dienstlichem Anlaß mindestens zwei
Monate im Kriegsgebiet aufgehalten haben.

Für die Jahre 1914 bis 1918 ist somit die Zeit ejner
selb st verschuldeten Kriegsgefangenschaft von
der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit abzurechnen , die Zeit
einer unv ers ch nl d ete n Krieg s g ef ang ens ch a ft in
die ruhegehaltsfähige Dienstzeit einzurechnen ; war die
unverschuldete Kriegsgefangenschaft mit Gefahr für Leben
und Gesundheit verbunden , so ist der ruhegehaltsfähigen
Dienstzeit für jedes Kalenderjahr 1914 bis 1918 noch ein
Kriegsjahr zuzurechnen , sofern das nicht schon auf Grund
der oben erwähnten Kaiserlichen Verordnungen bereits
geschieht.

Das Kalenderjahr 1919 kommt für die Zurechnung
von Kriegsjahren für keinen Kriegsteilnehmer in Betracht.
Ebensowenig kommt eine Anwendung des Reichsgesetzes
vom 4 . Juli 1921 (Reichsgesetzblatt Seite 825 ) und des
entsprechenden badischen Gesetzes vom 5 . Oktober 1921

(Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 342 ) über die erhöhte
Anrechnung der während des Krieges zurückgelegten Dienst¬
zeit ( 1Hz fach) in Frage.

Ob und inwieweit die Voraussetzungen für die An¬
rechnung der Zeit der Kriegsgefangenschaft als Dienstzeit
für den einzelnen Beamten vorliegen und ob und inwieweit

demzufolge Kriegsjahre zuzurechnen sind , ist schon jetzt klar¬
zustellen . Es geschieht dies im Zusammenhang mit den
allgemeinen Erhebungen über die infolge des Weltkrieges
weiter anzurechnenden Dienstzeiten ( vergleiche die Bekannt¬
machung vom heutigen Nr . ^ 9352 in diesem Blatt über
die Feststellung der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit ) .

Die in Kriegsgefangenschaft gewesenen Beamten haben
daher nehen dem ihnen zugehenden allgenieinen Fragebogen
(Muster ä .) über ihre Dienst - und Militärverhältnisse
während des Krieges noch ein besonderes Blatt (Muster 6)
hinsichtlich ihrer Kriegsgefangenschaft auszufüllen und ihren
unmittelbar Vorgesetzten Dienststellen vorzulegen ; letzteren
werden von hier aus die erforderlichen Vordrucke zugehen.

Karlsruhe, den 7 . April 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . L 34151 . Feststellung der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit.

Die von Beamten in den Zivilverwaltungen
der Generalgouvernements Warschau und Brüssel sowie
die anderweitig im Heeresgefolge als Zivilbeamte während
des Krieges abgeleisteten Dienstzeiten können nicht als
Kriegsjahre im Sinne des H 49 des Reichsbeamten¬
gesetzes (8 38 Absatz 3 des Badischen Beamtengesetzes ) auf
ihr ruhegehaltsfähiges Dienstalter angerechnet werden , da
die Beamten in dieser Tätigkeit nicht als Angehörige des
Heeres und somit auch nicht als Kriegsteilnehmer im Sinne
der Kaiserlichen Verordnungen vom 7 . September 1915
(Reichsgesetzblatt Seite 799 ) , 24 . Januar 1916 (Reichs¬
gesetzblatt Seite 85 ) , 30 . Januar 1917 (Reichsgesetzblatt
Seite 149 ) und 21 . Januar 1918 ( Reichsgesetzblatt Seite 73)
anzusehen sind.

Hierdurch bleibt jedoch die erhöhte ( N/ , fache ) An¬
rechnung dieser als Zivilbeamter im Dienste des Reichs
verbrachten Zeit auf das ruhegehaltsfähige Dienstalter
gemäß dem Reichsgesetze vom 4 . Juli 1921 , Reichsgesetzblatt
Seite 825 (Badisches Gesetz vom 5 . Oktober 1921 , Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 342 ) unberührt.

Karlsruhe, den 7 . April 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:
S ch m i d t.
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Nr . ^ .. 9707 . Gewährung voll Untcrhaltszuschiisseii und Vergütungen
an Beamte im Vorbereitungsdienst und während der Probedienstzeit.

An die unterstellten Behörden und Schulanstalten.
1 . Nachstehend werden die Grundsätze über die Ge¬

währung von Unterhaltszuschüssen und Vergütungen an
Beamte im Vorbereitungsdienst und während der Prode-
dienstzeit in ihrer jetzt geltenden Fassung zur Kenntnis
gebracht.

2 . Nach diesen Grundsätzen können die Lehramts¬
praktikanten im Vorbereitungsdienst , auch wenn sie ein
volles Deputat erteilen , nur den Unterhaltszuschuß und keine
Vergütung erhalten.

Die Höhe des Unterhaltszuschusses wird mit Wirkung
vom 1 . Dezember 1922 wie folgt festgesetzt:

a . Für Praktikanten ohne Lehrauftrag
oder mit Teildeputaten auf:
40v . H . des Grundgehalts der Gruppe VIII,
40v . H - des dazu gehörigen Ortszuschlags , die für

die planmäßigen Beamten geltenden Hundertsätze,
der Teuerungszuschläge , die vollen Kinderzuschläge
mit Einschluß des Teuerungszuschlags , vollen
Frauenzuschlag sowie den örtlichenSonderzuschlag.

b . Für Lehramtspraktikanten mit vollem
Lehrauftrag auf:
50V . H . des Grundgehalts der Gruppe VIII,
50v . H . des dazu gehörigen Ortszuschlags , die für

die planmäßigen Beamten geltenden Hundertsätze
der Teuerungszuschläge , die vollen Kiuderzuschläge
mit Einschluß des Teuerungszuschlags , vollen
Franenzuschlag sowie den örtlichenSonderzuschlag.

3 . Lehramtspraktikanten , die ihre Staatsprüfung infolge
Teilnahme am Krieg verspätet abgelegt haben , erhalten
einen erhöhten Hundertsatz und zwar:

bei 1 Jahr Kriegsdienst 55 »/„ bei b . bezw . 45 °/o bei » .
bei 2 und mehr Jahren 60 °/o bei b . bezw . 50 °/o bei a.

4 . Wenn der Anwärter Wohnung und Verpflegung
bei seinen Eltern erhält , erleiden die unter t>. aufgeführten
Sätze keinen Abzug , dagegen ermäßigen sich die unter a
aufgeführten Sätze jeweils um 10 °/« .

5 . Der Runderlaß vom 30 . August 1922 Nr . L 21340
gilt vom 1 . Dezember 1922 an als aufgehoben.

Karlsruhe, den 9 . April 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Or . Hellpach.

Grundsätze
über die Gewährung von Unterhaltszuschüssen und Ver¬
gütungen an Beamte im Vorbereitungsdienst und während
der Probedienstzeit (Z 14 Absatz 2 und 3 der Verordnung
vom 26 . Juli 1921 überden Vollzug des Besoldungsgesetzes

für die außerplanmäßigen Beamten , GVBl . 236 ) .

Unterhaltsznschüssr für Beamte im Vorbereitungsdienst.
Beamte haben während der Vorbereitungszeit keinen

Anspruch auf Vergütung . Sie können aber im Interests
der Erhaltung des Berufsbeamtentums bei den gegenwärtig
außerordentlich ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen
während der Vorbereitungszeit nach Maßgabe der nach¬
stehenden Bestimmungen widerrufliche Unterhaltszuschüsse
erhalten:

I . Zivilanwärter.
1 . Zivilanwärter können als widerruflichen Unterhalts-

Zuschußerhalten:
a . Grundvergütung

im 1 . Jahr des Vorbereitungsdienstes bis zu 50V . H .,

des Anfangsgrundgehalts derjenigen Gruppe , in der
die Anwärter beim regelmäßigen Verlauf ihrer Dienst¬
laufbahn zuerst planmäßig angestellt werden ; bei
Anwärtern die beim regelmäßigen Verlauf ihrer
Dienstlaufbahn in einer höheren Gruppe als der
Gruppe VII zuerst planmäßig angestellt werden,
gelten als Höchstbeträge die vorstehenden Hundert¬
sätze des Anfangsgrundgehalts der Gruppe VIII;

b Ortszuschlag
im 1 . Jahr des Vorbereitungsdienstes bis zu 50 v . H .,
„ 2 . „ „ „ „ „ 55 v . H .,
„ 3 . „ „ „ „ „ 60 v . H.

des zu dem unter a genannten Anfangsgrundgehalt
gehörenden Ortszuschlags;

c . die Teuerungszuschläge zu » und b nach den den
planmäßigen Beamten gewährten Hundertsätzen.

2 . Da an dem Grundsatz festzuhalten ist , daß der
Vorbereitungsdienst unentgeltlich abzuleisten ist und daß der
Anwärter die Kosten für seinen Lebensunterhalt während
dieser Zeit selbst zu bestreiten hat , ein Rechtsanspruch auf
den Unterhaltsznschuß sonach nicht besteht , kann der Zuschuß
— was dem Anwärter bei der Bewilligung ausdrücklich
zu eröffnen ist — jederzeit , auch nach bereits erfolgter Be¬
willigung , anderweit festgesetzt oder gänzlich wieder einge¬
stellt werden . Die Zahlung des Unterhaltszuschusses er¬
folgt nur für die Dauer der tatsächlichen Beschäftigung im
Laudesdienst und nur im Falle des Bedürfnisses . Bei der

! Prüfung des Bedürfnisses ist wohlwollend zu verfahren
! und ein peinliches Eindringen in die Privatverhältnisse des
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Anwärters oder der zum Unterhalt an sich verpflichteten
Angehörigen des Anwärters zu vermeiden .

'
3 . Da die oben angegebenen Sätze , Höchstsätze darstellen,bleibt es dem zuständigen Ministerium in jedem Fall überr-

lassen, unter den Höchstsätzen zu bleiben oder überhaupt keinen
Unterhaltszuschuß zu gewähren . Die Verweigerung des
Zuschusses wird insbesondere dann in Frage kommen , wenndie Dienstführung eines Anwärters oder sein dienstlichesoder außerdienstliches Verhalten zu Beanstandungen Anlaß' ^Igibt oder wenn aus einem andern Grunde auf die dauernde
Beibehaltung des Anwärters kein Wert zu legen ist.

4 . Bei der Entscheidung über die.Bewilligung der Unter¬
haltszuschüsse soll auch berücksichtigt werden , ob die im
Vorbereitungsdienst befindlichen Beamten im Haushalt von
Angehörigen Unterkunft und Verpflegung erhalten oder
nicht . Im ersten Falle ist zunächst zu unterscheiden , ob es
sich um den elterlichen Haushalt handelt . Trifft dies zu,
so ist im allgemeinen kein UnrerhaltSzuschuß zu gewähren,es sei denn , daß sich die Eltern nachgewiesenermaßen in so
schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen befinden , daß sie
nicht in der Lage sind , den vollen Aufwand zu bestreiten-
Erhält ein im Vorbereitungsdienst befindlicher Beamter
Unterkunft und Verpflegung bei anderen Angehörigen
( z .

'B . im Haushalt eines Bruders , Schwagers usw .) , so ist zu
berücksichtigen, daß letztere nicht verpflichtet sind , seinen vollen
Unterhalt zu bestreiten ; andererseits ist aber zu erwägen,
daß er sich doch wohl in allen Fällen besser stellt , als ein
vollständig auf sich selbst angewiesener Beamter . Dem
wird je nach Lage des einzelnen Falles Rechnung getragen,etwa durch Bewilligung eines Unterhaltszuschusses , derben
wirtschaftlichen Verhältnissen sowohl des im Vorbereitungs¬
dienst befindlichen Beamten als auch seiner Angehörigen
angepatzt wird . In beiden Füllen soll die Höhe des Unter¬
haltszuschusses in der Regel die vollen Sätze nicht erreichen.

5 . Den Beamten , die nicht ausschließlich oder über¬
wiegend zu ihrer Vorbereitung beschäftigt werden , sondern
im Interesse der Verwaltung bereits eine volle Arbeitskraft
ausfüllen , namentlich wenn sie kraft besonderen Auftrags
zur Stellvertretung , Aushilfe oder Erledigung besonderer
Dienstgeschäfte usw . verwendet werden , können im allgemeinen
beim Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen die vollen
unter Ziffer 1 n bis o angegebenen Beträge als Vergütung
gewährt werden.

6 . Nach Ziffer 2 vorletzter Satz soll der Unterhalts¬
zuschuß nur für die Dauer der tatsächlichen Beschäftigung
im Landesdienst bewilligt werden . Er darf jedoch , sofern
die maßgebenden Vorbedingungen unvermindert erfüllt sind,

n . während des vorgesehenen regelmäßigen Erholungs¬
urlaubs und während eines etwa unter Sonder-
umständen gewährten außergewöhnlichen Urlaubs
von höchstens gleicher Dauer,

b . für die Zeit zwischen der Entlassung aus dem Vor¬
bereitungsdienst und einer danach abzulegenden
Prüfung , sofern die Prüfung zum ersten zulässigen
Termin nach der Entlassung aus dem Vorbereitungs¬
dienst abgelegt wird,

e . für die Zeit , in der nach ungünstigem Ausfall der
Prüfung die Ausbildung zur Ablegung der Wieder¬
holungsprüfung fortgesetzt wird.

<t . in Krankheitsfällen bis äußerstens 26 Wochen
ungekürzt weiter gezahlt werden . Hierüber hinaus darfdie Zahlung nur mit Genehmigung des zuständigen Mini¬
steriums in ganz besondersA'

gestalteten Notfällen erfolgen.
6n . Der Unterhaltszuschuß kann auch für die Zeit

gewährt werden , in welcher der Anwärter nicht bei einer
Landesbehörde , sondern an anderer Stelle (z . B . Reichs¬
behörde , Gemeinde , Rechtsanwalt usw .) eine praktische
Tätigkeit ausübt . Voraussetzung dabei ist jedoch, daß diese
praktische Tätigkeit in den Ausbildungsvorschriften aus¬
drücklich vorgesehen ist und in die eigentliche Ausbildungs¬
zeit fällt , für die nach den sonstigen Bestimmungen an sich
ein Unterhaltszuschuß gewährt werden kann , sowie daß
nicht schon von der beschäftigenden Stelle selbst ein Unter¬
haltszuschuß gezahlt wird.

7 . Wenn auch der Unterhaltszuschuß für eine drei¬
jährige Ausbildung vorgesehen ist, so kann , wenn kürzere
Ausbildungszeiten verlangt werden , doch nur mit der Be¬
willigung der für das erste Ausbildungsjahr vorgesehenen
Sätze oder eines Teils derselben begonnen iverden.

8 . Sofern der jAusbildungsgaug nicht nur bei einer
Landesbehörde , sondern auch anderwärts (z . B . bei einer
Reichsbehörde ) abgeleistet wird , ist der Unterhaltszuschuß
während der Beschäftigung bei der Landesbehörde unter
Berücksichtigung der Gesamtausbildungszeit zu bewilligen;
es kann also , wenn nur das dritte Ausbildnngsjahr bei
einer Landesbehörde abgeleistet wird , einUnterhaltsznschnß
bis zur Höhe des für das dritte Jahr vorgesehenen Be¬
trags gewährt werden.

9 . Die Vorschrift des § 7 der Verordnung vom 26 . Juli
1921 (GVBl . 236 ) findet auch auf die Vorbereitungszeit sinn¬
gemäß Anwendung . Danach kann beispielsweise ein Referendar,
bei dem die Voraussetzungen des § 7 Absatz 2 der genannten
Verordnung vorliegen , wenn er ein Jahr Kriegsdienst ge¬
leistet hat , im ersten Jahr 55 statt 50 v . H . der unter 1
Ziffer ln bis e genannten Bezüge erhalten und , wenn er
zwei oder mehr Kriegsjahre hinter sich hat , gleich den
Höchstsatz von 60 v . H.

10 . Zu den Zivilanwärtern rechnen auch die Inhaber
des Anstellungsscheins , die ehemaligen Kapitulanten , welche
anstelle des Zivilversorgungsscheins die Geldentschädiguug
gewählt haben , sowie die Offiziere (Deckoffiziere) a . D . In
den seltenen Fällen , in denen die Offizieren a . D . usw . ge-
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währte Pensions - oder Übergangsgebührnis geringer ist,
als der einem Beamten gegebenenfalls zu bewilligende volle
Unterhaltszuschuß , kann ihnen der Unterschiedsbetrag als
Unterhaltszuschnß zugestanden werden . Aktive Offiziere
kommen für die Gewährung des Unterhaltsznschusses nicht
in Betracht , weil sie während der Vorbereitungszeit in einer
Beamtenstelle „ mit Gebührnissen " zu beurlauben sind.

10 a . Die mit der Aussicht ans Anstellung im Zivil¬
dienst verabschiedeten Offiziere und Deckoffiziere sind hin¬
sichtlich der Bezüge in der Vorbereitungszeit wie Mjlitär-
anwärter zu behandeln.

11 . Zivilanwärter , die vor Beginn und nach Beendi¬
gung ihrer eigentlichen Ausbildungszeit als Hilfsarbeiter
auf Privatdienstvertrag beschäftigt werden , sind nach den
Tarisbestimmungen für die Angestellten der badischen Staats¬
verwaltung abzufinden.

II . Militäranwärter.

1 . Die Militäranwürter (Inhaber des Zivilversorgnngs-
scheins) können im Falle des Bedürfnisses während der
Dauer ihrer informatorischen Beschäftigung bei
einer Zivilbehörde einen widerruflichen Unterhaltszuschuß
bis zu der für Zivilanwärter im dritten Vorbereitungsjahr
zulässigen Höhe (vgl . I Ziffer 1 u bis e) erhalten.

2 . Dieser Zuschuß darf in der Regel nur während der
ersten informatorischen Beschäftigung gewährt werden,
während einer weiteren nur dann , wenn der Militär¬
anwärter nachweislich ohne sein Verschulden bei der Zivil¬
behörde , bei welcher die erste informatorische Beschäftigung
stattgefnnden hat , nicht sogleich zur Probedienstleistung eiu-
berufen oder angestellt worden ist.

3 . Die Bezüge der vor und nach der Ableistung einer
informatorischen Beschäftigung als -Hilfsarbeiter auf Privat¬
dienstvertrag tätigen Militäranwärter regeln sich nach den
Tarisbestimmungen für die Angestellten der badischen Staats¬
verwaltung.

4 . Falls Miltäranwärter dienn ß 4 des Kapitulanten-
entschädignngsgesetzes vom 13 . September 1919 (RGBl . !
1659 ) vorgesehenen Beträge erhalten , sind die nach den ^
vorstehenden Bestimmungen etwa zn gewährenden Unter - !
Haltszuschüsse bis zn der in § 13 Absatz 2 a . a . O . angc - j
gebenen Zeit ni Höhe der nach dem Kapitulantencnt - !
schädignngsgesetz zu zahlenden Beträge zn kürzen . Von ^
diesem Zeitpunkt ab ruhen die nach dem Kapitnlantenent - i
schädignngsgesetz zuständigen Beträge nach Maßgabe des
8 11 Ziffer 2 a . a . O . . !

In gleicher Weise ist bei den Militäranwärtern zn!
verfahren , die aufgrzmd der Bestimmungen des Wehrmachts - '

Versorgungsgesetzes
' vom 4 . August 1921 (RGBl . 993 ) ^

übergangsgcbührnisse erhalten , vergleiche ß 23 und Z 25
des Gesetzes.

'

5 . Im übrigen gelten die unter I angegebenen Grund¬
sätze und Voraussetzungen.

III . Gemeinsame Bestimmungen.
1 . Die Zivil - und Militäranwärter können neben den

unter Abschnitt I und II genannten Bezügen die vollen
Kinderzuschläge mit Einschluß des Teuerungszuschlages , den
vollen Frauenzuschlag sowie den örtlichen Sonderzuschlag
nach den für die planmäßigen Beamten geltenden Be¬
stimmungen erhalten . Der örtliche Sonderzuschlag berechn
net sich jedoch für die Anwärter aus dem vollen Kinder¬
zuschlag und ans den Hundertsätzen des Grundgehalts und
des Ortszuschlags.

2 . Die widerruflichen Unterhaltszuschüsse werden halb-
monatlich nachträglich gezahlt ; sie können auch tag¬
weise — nach der wirklichen Zahl der Tage — berechnet
und gezahlt werden ; bei Tagesvergütungen sind die
Pfennigbeträge auf volle Mark aufzurunden . Die Zuschüsse
sind für den einzelnen Empfänger stets in einem Betrag
anzuweisen , nicht etwa getrennt nach Grundvergütung,
Ortszuschlag und Teuerungszuschlägen . Die aus dem
Übertritt in das 2 . oder 3 . Vorbereitungsjahr sich ergebende
Erhöhung der Zuschüsse kann vom 1 . des Monats an an¬
gewiesen werden , in dem der Übertritt in das neue Aus¬
bildungsjahr erfolgt.

3 . Die durch die Gewährung der widerrufiichen Unter¬
haltszuschüsse entstehenden Ausgaben sind bis auf weiter/
als „ widerrufliche Unterh

'
altszuschüsse an Beamte im Vo.

bereitungsdienst " unter einem besonderen Abschnitt zu ver¬
rechnen , soweit sie nicht unter „ Stellvertretung und Dienst¬
aushilfe " zu buchen sind.

U.
Diciistbeziige der Beamten während der Probedienstzeit.

1 . Personen , die vor ihrer endgiltigen Übernahme in
eine planmäßige oder außerplanmäßige Stelle desLandes-
dienstes eine Probedienstzeit abzuleisten haben , erhalten
wahrend dieser Zeit

als Zivilanwärter ohne Fachausbildung:
n . 75 v . H . des Anfangsgrnndgehalts derjenigen Be¬

soldungsgruppe , in welcher sie beim regelmäßigen
Verlauf ihrer Dienstlaufbahn bei derBeschäftigungs-
bchörde zuerst planmäßig angestellt werden,

b . 80 v . H . aus dem zu diesem Anfangsgrundgehalt
gehörigen Ortszuschlag,

e . den Teuernngszuschlag zu den nach a uns b sich
ergebenden Beträgen nach den für die planmäßigen
Beamten geltenden Bestimmungen,

«1 . die vollen Kinderzuschläge mit Einschluß des Teue-
rungsznschlags , den vollen Frauenzuschlag sowie
den örtlichen Sonderzuschlag nach den für die plan¬
mäßigen Beamten geltenden Bestimmungen ; der
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örtliche Sonderzuschlag berechnet sich aus dein voljlen
Kinderzuschlag und ans den Hnndertsätzen des
Grundgehalts und des Ortszuschlags;
als Zivilanwärter mit Fachausbildung/

als Militäranwärter oder als verab¬
schiedeter Offizier oder Deckoffizier:o. 85 v . H . des Anfangsgrundgehalts und des Orts¬

zuschlags wie unter a und d , dazu den Teuerungs¬
zuschlag , Kinderzuschlag , Frauenzuschlag und ört-
lichen Sonderzuschlag wie unter o und ck.

2 . Wer als Zivilanwärter und wer als Militäranwärter
zu gelten hat , bestimmt sich nach den Vorschriften in Ab¬
schnitt L . Als Zivilanwärter mit Fachausbildung gelten
diejenigen Beamten , die aufgrund ihrer vor dem Ein¬
tritt bei der Verwaltung liegenden Vor - und Aus¬
bildung sogleich eine volle Arbeitskraft darstellen und ledig¬
lich wegen der Bestimmung in Z 13 der Verordnung vom
26 . Juli 1921 (GVBl . 236 ) nicht zu außerplanmäßigenBeamten ernannt werden können.

3 . Bei unständiger . Verwendung wird eine den Be¬
zügen unter Ziffer 1 entsprechende Tagesvergütung gewährt;dabei sind die Pfennigbeträge auf volle Mark aufzurunden.

4 . Nicht voll ausgebildete Schreibgehilfinnen erhalten
während der Ausbildung statt 75 v . H . nur 55 v . H . des
Grundgehalts der Besoldungsgruppe III, 55 v . H . des Orts¬
zuschlags und die entsprechenden Teuerungszuschläge.

5 . Die Schreibgehilfinnen , die vor 1 . April >1920 ein¬
getreten sind , werden von den vorstehenden Bestimmungen
nicht berührt ; für ihre Abfindung ist nach wib vor die
Anlage 2 zur Besoldungsordnung maßgebend.

6.
Schlußbestimmimgen.

1 . Die Bestimmungen unter L und 8 treten mit Wir¬
kung vom 1 . August 1921 in Kraft . Auf den gleichen Zeit¬
punkt werden die Grundsätze über die Gewährung von
Unterhaltszuschüssen und Vergütungen an Beamtenanwärter
im Vorbereitungsdienst und während der Probedienstzeitvom 16 . Februar 1921 aufgehoben.

2 . Der Berechnung der Unterhaltszuschüsse sind bis aufweiteres der Anfangsgrundgehalt , die Kinderzuschläge uud
die Teuerungszuschläge — vergl . obeu LI Ziffer 1 u bis o,II Ziffer 1 , III Ziffer 1 und 8 Ziffer 1 u bis ck und 4 —
zu Grunde zu legen , wie sie für die planmäßigen Beamten
bewilligt sind.

3 . Soweit die seit 1 . August 1921 oder I . Oktober 1921
nach den bisherigen Bestimmungen gezahlten Betrüge die
neuen Sätze überschreiten , wird von der Wiedereinziekmngdes Unterschieds abgesehen.

Nr . .4 94S3. Augestelltenversicheruilg.
Mit Wirkung vom 1 . März 1923 an ist die Ver-

sichernngspflichtgrenze zur Angestelltenversicherung auf7 200 000 jährlichen Arbeitsverdienst erhöht worden;vergl . Verordnung des Reichsarbeitsministers vom 17 . März1923 (Reichs -Gesetzblatt l Seite 192 ) . Bei Überschreitendieser Verdienstgrenze besteht die Versicherungspflicht fortbis zum ersten Tag des vierten Monats ; wird inner¬
halb dieser Zeit die Verdienstgrenze geändert , so bestimmtsich die Versicherungspflicht von dem Inkrafttreten dieserÄnderung an nach den neuen Vorschriften.

Karlsruhe, den 9 . April 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Nr . L. 7671 . Ausscheidung von Druckschriften.
Bevor Druckschriften , die zur Ausscheidung vorgesehen

sind , zum Einstampfen abgegeben werden , ist der Badischen.
Landesbibliothek in Karlsruhe ein Verzeichnis dieser
Schriften mit der Anfrage mitzuteilen , ob die Einsendungan die Landesbibliothek gewünscht wird.

Wird die Frage bejaht , so sind die betreffenden Druck¬
schriften an die Landesbibliothek einzusenden.

Karlsruhe, den 26 . März 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Nr . R 17621. Das Deutsche Turnfest in München.
An die Leiter der Höheren Lehranstalten , der Gewerbe-

und Handelsschulen , die Volksschulrektorate und Kreis-
schulümter.

Vom 14 . bis 21 . Juli d . I . findet in München das
erste Deutsche Turnfest nach dem Kriege statt . Einer Bitte
des X . Deutschen Turnkreises entsprechend ermächtige ichdie Schulbehörden und Leiter der unterstellten Schulen,
Lehrern und Lehrerinnen , die sich an diesem Turnfest
beteiligen wollen , den nötigen Urlaub zu erteilen , insoweiteine Vertretung im Unterricht möglich ist.

Karlsruhe, den 12 . April 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts-

H .Allg . III -> In Vertretung:
V . Gen. V«

Schmidt.

Nr . H 18471. Weimarer Reichsverfassnng.
Sämtliche dem Ministerium unterstellten Schulbehörden

und Lehrer werden auf die im Verlag von I . C . B . Mohr
rn Tübingen erschienene grundlegende Abhandlung : Drei
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Leitgedanken der Weimarer Reichsverfassung von
Universitätsprofessor vr . " Gerhard Anschütz, derzeit Rektor
der Universität Heidelberg , besonders hingewiesen . (Grund-
preis 1 S .)

Die Direktionen der Höheren Lehranstalten werden
veranlaßt , die Abhandlung für die Anstaltsbüchereien aus
Bibliotheksmitteln zu beschaffen.

Karlsruhe, den 9 . Aprll 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Mlg . lV» vr . Hellpach.
N . Gen. in

Nr . 8 47139 . Reichsjngendwohlfahrtsgesetz.
An die Leiter und Lehrer der uns unterstellten

Schulen.
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom

22 . November 1922 im Amtsblatt Nr . 52 Seite 573 weise
ich auf den in der Beck 'schen Verlagsbuchhandlung in

München erschienenen Kommentar für das Reichsgesetz für
Jugendwohlfahrt vom 9 . Juli 1922 von Stadtrechtsrat
vr . Franz Fichtl in Karlsruhe hin . Da die Lehrer mit
den Fragen der Jugendfürsorge öfters in Berührung
kommen , empfiehlt es sichrem Exemplar dieser Schrift für
die Lehrerbibliothek anzuschaffen.

Karlsruhe, den 31 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Allg . IV» In Vertretung:
N . Gen . III Schmid t.

Nr . 0 12652. Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben.
Die Ortsschulbehörden und Lehrer der Volksschulen

werden auf die Bekanntmachung vom 11 . April 1914
— Schulverordnungsblatt 1914 Nr . 11 Seite 79 — ver¬
wiesen , wonach Verzeichnisse der in gewerblichen Betrieben
beschäftigten Kinder nach dem Stand vom 1 . Mai aufzu¬
stellen , Beratungen über die auf dem Gebiet der Kinder¬
arbeit während des abgelaufenen Schuljahres gemachten
Wahrnehmungen abzuhalten und Abschriften der Verzeich¬
nisse und Berichte über die Ergebnisse der Beratungen auf
15 . Maiden Kreisschulämtern bezw . in den früheren Städte¬
ordnungsstädten den^ Volksschulrektoraten vorzulegcn sind.

Karlsruhe, den 31 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . xv Sjch m i djt.

Nr . X 10084.' IGroßelDeutsche Kunstausstellung.
In den Monaten Mai bis Oktober d . J . findet in der !

hiesigen städtischen Ausstellungshalle die „ Große Deutsche I

Kunstausstellung für freie und angewandte Kunst Karlsruhe
1923 " unter dem Ehrenpräsidium des Herrn Reichs¬
präsidenten statt . Die Ausstellung verdient im Hinblick
auf ihre kulturelle und nationale Bedeutung jede Förderung.
Um die Werbemöglichkeiten für das Unternehmen weit¬
gehendst auszunützen , ermächtige ich , dem Ansuchen der
Ausstellungsleitung entsprechend , die unterstellten Behörden,
und Schulen , die ihnen vom Werbeausschuß zugehenden
Plakate über die Ausstellung in geeigneten , der Öffentlich¬
keit zugänglichen Räumen der Anstaltsgebäude aufzuhängen.

Karlsruhe, den 21 . April 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts,
vr . Hellpach.

Nr . 8 . 19604. Zeichenlehrerprllfung für 1923.
Die diesjährige Prüfung für das Amt als Zeichen¬

lehrer und Zeichenlehrerin an Höheren Lehranstalten nach
Maßgabe der Verordnung vom 1 . Mai 1906 , die Aus¬
bildung und Prüfung der Zeichenlehrer uud Zeichen¬
lehrerinnen betreffend (Schulverordnungsblatt 1906 Nr . VI
Seite 43 bis 45 ) wird am

Mittwoch , den 13 . Juni , vormittags 8 Uhr
in den Diensträumen des Ministeriums , Schloßplatz 14/18,
ihren Anfang nehmen.

Diejenigen , welche sich dieser Prüfung unterziehen
wollen , haben nach den § § 2 , 3 und 6 der bezeichnten
Verordnung ihre Gesuche uni Zulassung zur Prüfung unter
Anschluß der erforderlichen Nachweise spätestens bis
29 . Mai d . I . beim Unterrichtsministerium ein¬
zureichen.

Karlsruhe, den 23 . April 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . V<1. Schmidt.

Nr . X 6891 . Bezahlung der Umzugskostenrechnungen.
Von Seiten der Möbelspediteure ist schon mehrfach

Beschwerde darüber geführt worden , daß ihre Forderungen
für ausgeführte Umzüge verspätet zur Auszahlung gelangen.
Diese Forderungen enthalten großenteils Barauslagen , zu
deren Bestreitung in der Regel hochverzinsliche Bankgelder
in Anspruch genommen werden müssen . Es entspricht
daher der Billigkeit , daß die Spediteure so rasch wie mög¬
lich in den Besitz ihrer Guthaben gelangen . Vor Aus¬
führung des Umzugs haben deshalb versetzte Beamte , die
die Kosten desselben aus eigenen Mitteln nicht vorzulegen
im Stande sind , sich unter Angabe des Umfangs des
benötigten Laderaums und der ungefähren Höhe der Kosten
des Umzugs Zugskostenvorschüsse zu erwirken , aus denen
den Spediteuren Abschlagszahlungen bis zu 80 v . H . ihrer
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Forderungen alsbald zu leisten sind . Nach Beendigung
des Umzugs sollen die Umzugskostenberechnungen alsbald
vorgelegt werden . Sofern die Berechnung wegen Fehlens
begründender Belege über gehabte Auslagen nicht sofort
abgeschlossen werden kann , ist die Abrechnung des Spedi¬
teurs mit den zur Prüfung erforderlichen Angaben , auch
der Umzugstage , einstweilen allein vorzulegen ; die weiteren
Anforderungen für Aufwendungen sachlicher und persön¬
licher Art können nachträglich eingereicht werden.

-ch Karlsruhe , den 19 . April 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt.

Nr . 0 9168 . Prüfung der Blindenlehrer.

Die Prüfung für Blindenlehrer haben bestanden:
Ehlert, Margarete , von Freiburg,
Haas, Robert , von Karlsruhe,
Liebig, Friedrich , von Neckarelz.

Karlsruhe, den 29 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . v -r Schmidt.

Nr . 6 8118 . Prüfung der Fortdildungsfchullehrerinnen des Ans¬
bildungskurses für Haushaltuiigslchrerinncn am 26 . und 27 . Februar

1923 in Karlsruhe.

Die Prüfung für Fortbildungsschullehrerinnen nach
den Vorschriften des Fortbildungsschulgesetzes bom 19 . Juli
1918 haben folgende Haushaltungslehrerinnen bestanden:

Amberg, Agnes , von Schaffhausen (Schweiz ),
Armbrust er, Auguste , von Wolfach,
Beer, Rosa , von Durlach,
Bosch , Maria , von Breiten,
Erb, Paula , von Wilferdingen,
Espe, Ella , von Karlsruhe,
Gneiting, Elise , von Heidenheim a . d . Brenz (Württb .) ,
Göhring, Anna , Hochhausen a . T .,
Granser, Stephanie , von Villingen,
Gutfleisch, Barbara , von Altenbach b . Heidelberg,
Hartmann, Elisabeth , von Basel,
Hoffmann, Berta , von Odenheim,
Hornung, Katharina von Bräunlingen,
Hutzler, Josephine , von Hüfingen,
Junghanns, Jsabella , von Oppenau,
Kornmaier Frau , Pauline , geb. Kinzle , von Gengenbach,
Kremm, Jda , von Blansingen,

. Lauer, Anna , von Rappenau,
Lepold, Wilhelmine , von Treffern,
Lindacker, Amalie , von Karlsruhe,

i Moser, Elisabeth , von Sigmaringen,
Oberst, Paula , von Karlsruhe,
Promberger, Kreszentia , von Steingaden (Ober¬

bayern ),
Roihm und, Elisabeth , von Tauberbischofsheim,
Schiff, Berta , von Philippsburg,
Sch ob er , Anna , von Heiligenberg,
Schrickel, Emilie , von Steinbach , Amt Bühl,
Spielmann, Julie , von Eberbach,
Thumulka, Emilie , von Ettlingen,
Tscherter, Luise , von Schopfheim,
Meßbecher, Anna , von Muggensturm,
Winter, Anna , von Stockach,
Zwilling, Auguste , von Sattelbach.

Karlsruhe, den 5 . März 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
V . Gen . V<>

Schmidt.

III. Personalnachrichten.
Ernannt:

Oberrechnungsrat Edmund Neumann beim Min . d.
K . u . U . zum Oberrechnungsrat beim Rechnungshof . — Den
planm . a . o . Prof . vr . Heinrich Hoeniger in der rechts-und staatswiffeuschaftl . Fakultät der Univ . Freiburg mit
Wirkung vom 1 . April 1923 zum planm . ord . Prof , in der
genannten Fakultät . — Den a . o . Prof , der Chemie an der
Univ . Heidelberg vr . Friedrich Kr afft zum ord . Honorar-
prof . — Den Privatdoz . I)r . Ernst Ansel mit Wirkungvom 1 . April 1923 an zum a . o . Prof , füi^ angewandte
Mathematik an der Univ . Freiburg . — Den Privatdoz.Or . Stefan Goldschmidt an der Univ . Würzburg mit
Wirkung vvni 1 . April 1923 zum planm . a . o . Prof , der
Chemie an der Techn . Hochsch. Karlsruhe . — Laborant
Martin Merz bei der psychiatr . und Nervenklinik der Univ.
Freiburg zum Oberlaboranten daselbst . — Gewerbelehrkand.
Dipl . Ing . Or . Alexander Hirn an der Gewerbeschule
Mannheim zum Gewerbelehrer daselbst.

Zu Oberl . die Hptl . : Josef Elsässer in Freiburg —
Eduard Krug in St . Blasien.

Zu Hptl . : Utl . Theodor Aigeltinger in Wittental.
Utl . Gustav Böhle in Brühl — Wilhelm Frey in
Schönau , A . Heidelberg — Utlin . Erna Freytag in
Schopfheim — Utlin . Auguste Hofbauer in Reichenbach,A . Ettlingen — Hlfsl . Peter Karl Krämer in Ladenburg— Utl . Leo Marggraf in Langenhart , A . Meßkirch —
Utlin . Rosa Schaeser in Schutterwald — Utl . Ludwig
Stadelhofer in Langenrain — Oskar Staudt in
Hundsbach , A . Bühl — Georg Stengel in Neuenweg —
Alfred Stra mpfer in Malsch , A . Wiesloch — Hlfsl.
Erwin Sturm in Pfaffenberg.

Verliehen:
Dem hauptamtl . Doz . an der Haudelshochsch . Mann¬

heim vr . Walter Tuckermann die Amtsbezeichnung ord.
Pros , an der Handelshochschule Mannheim.

14
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Planmäßig angestellt:

Der außerplanm . Amtsgeh . Karl Anton Eckert an
der Universitätsbibl . Zreiburg.

Versetzt:

Prof . Or . Karl Büchler am Realgymn . mit Ober-
realsch . in Villingen an die Realsch . in Pforzheim — Prof.
Franz Xaver Held am Gymnasium in Bruchsal an jenes
in Karlsruhe — Prof . Robert Träger vom Gymn . in
Karlsruhe an das Gymn . Heidelberg — Reall . Konrad
Graf, bisher an der Bürgerschule in Gengenbach an die
Aufbaurealschule daselbst — Handels !, vr . Ludwig Baur
von der Handelsschule in Pforzheim an jene in Karlsruhe
— Handels ! . Friedrich Dreßler in Lörrach , nach Bruchsal
— Oberl . Adolf Bovz in Wallstadt als Hptl . nach Wind¬
schläg — Hptl . Franz Miltenberger m Lembach nach
Meroingen.

Zurückgenommen:

Die Versetzung des Handelst . Karl Haefele an der
Handelsschule in Lörrach an jene in Bruchsal — Die Er¬
nennung der Utlin . Marie Zandt zur Hptlin . in Schopf¬
heim.

Zuruhegesetzt:

Verwaltungssekr . Friedrich Kirchner bei der Univ.
Freibura auf Ansuchen — Hptlin . Elisabeth Behringer
an der Mädchenbürgerschule in Lörrach , auf ihr Ansuchen
bis zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit.

Entlassen auf Ansuchen:

Lehramtsprakt . vr . Friedrich Hörner, zuletzt beur¬
laubt — Gewerbelehrkand . Hermann Zurell au der Ge¬
werbeschule in Durlach . — Die Taubstuminenlehrkandidatin
Theodora Deetken an der Taubstummenanstalt in Ger-
lachsheim — Utlin . Elisabeth Bl atz zuletzt in Freiburg
unter Vorbehalt späterer Wiederverwendung — Utlm . Hilde
Oswald in Vöhrenbach — Utlin . Frida Reichert, ver¬

ehelichte Konrad in Freiburg — Hlfslin . Helene Wagner
in Schmieheim.

IV. Erledigte Stelle «.
Je eine Professorenstelle am Gymnasium in Karls¬

ruhe und am Realgymnasium mit Oberrealschule in
Villingen.

V. Stellenausschreiben.
An der gewerblichen Fortbildungsschule in Ostringen

eine hauptamtliche Fortbildungsschullehrerstelle für gewerb¬
lichen Unterricht . Befähigung für gewerblichen und allge¬
meinen Fortbildungsunterricht ist erforderlich.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen beim Ministerium
einzureichen.

An Volksschulen:
1 . allgemein: Zwei planmäßige Amtsstellen für

Hauptlehrer an der Volksschule in Heidelberg. Das
Recht der Besetzung steht dem Stadtrat zu.

2 . für Lehrer kath. Bekenntnisses : je eine Hptl .-Stelle
in Bruchsal, Besetzungsrecht steht dem Stadtrat zu . —
Haslach i . K -, A - Wolfach — Lembach — Ottenau
— Wallstadt, die Stelle des 1 . Lehrers ist zu besetzen.

3 . für Lehrer evang . Bekenntnisses : je eine Hptl .-Stelle
in Leimen — Heidelberg. Besetzungsrecht steht dem
Stadtrat zu.

Zurückgenommen wird das Ausschreiben der
Stelle eines kath . Hauptlehrers in Leimen (Amtsbl . 1923
Seite 42 ) .

VI . Todesfälle.
Gestorben sind : Hptl . Josef Huber in Sulzbach , A.

Ettlingen , am 2 . März 1923 — Hptlin . Luise Meyer in
Breisgch am 18 . März 1923.

Druck und Verlag von Malsch L Bogel in Karlsruhe.
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AmtDlatt
deF Badischen Ministeriums deK Kultus und Unterrichts

HersuKgegeben dom -Ministerium dep üulruK und NnrerrichtK.
^

Ausgegeben Karlsruhe , den 30 . April 1923

Inhalt.
I . Bekanntmachungen : Ausbildung von Lehrern für den Foribildungsunterricht . — Ausbildung von Fortbildungsschullehrerinnen . —

Zweite Prüfung der Handarbeitslehrerinnen . — H . Personalnachrichten . — HI . Erledigte Stellen . — IV . Stcllenausfchreiben.

I . Bekanntmachungen.
Nr . 015111 . Ausbildung von Lehrern für den Fortbildungsunterricht.

In den Monaten Juli und August sowie September
und Oktober werden in Karlsruhe Kurse zur Ausbildung
von Lehrern für den Fortbildungsunterricht abgehalten
werden . Zu diesen Kursen werden in erster Linie un¬
ständige Lehrer , die keinen eigenen Hausstand haben , und
solche Hauptlehrer mit eigenem Hausstand , die jetzt schon
Fortbildungsunterricht erteilen oder ihn an ihrem Dienst¬
sitz unmittelbar nach Beendigung des Kurses aufnehmen
können , zugelässen . Die Lehrer haben die Erklärung ab¬
zugeben , daß sie bereit sind , nach Beendigung des Kurses
den Unterricht an der Fortbildungsschule zu übernehmen.
Gesuche um Zulassung sind bis zum 20 . Mai d . I . bei
dein zuständigen Kreisschulamt ciuzureichen und haben
folgende Angaben zu enthalten:

Geburtsjahr und Geburtsort , Bekenntnis , Zeit der
Aufnahme unter die Volksschulkandidaten , Dienststellung,
Familienstand , Ort der Verwendung , ob der Bewerber
schon an Ausbildungskursen irgendwelcher Art teilgenommen
hat und ob er über besondere praktische und theoretische
Kenntnisse auf den Gebieten verfügt , die für die allgemeine
Fortbildungsschule von besonderer Bedeutung sind.

Den zugelassenen Lehrern wird rechtzeitig Mitteilung
zugehen . Die Teilnehmer erhalten gegen Vorlage von
Belegen Ersatz der Reisekosten (Fahrkarte III . Klasse mit
Schnellzugszuschlag ) , einen Zuschuß zu den erhöhten Kosten
des Lebensunterhalts , der für den Kurstag 600 -A beträgt.
Daneben ist Gelegenheit zur Unterkunft im Lehrerseminar I
geboten . In den Meldungen ist anzugeben , ob von diesem
Anerbieten Gebrauch gemacht werden will.

Die zugelassenen Lehrer sind zum regelmäßigen Besuch
aller Veranstaltungen des Kurses verpflichtet.

Karlsruhe, den 24 . April 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
B . Gen . vu Schmidt.

Nr . 6 15111. Ausbildung von Fortbildungsschullchrerinnen.
Anfangs Juni d . I . wird in Karlsruhe ein Kurs zur

Ausbildung für Elementarlehrerinnen zu Fortbildungs¬
schullehrerinneu beginnen.

Für diesen Kurs werden solche Elementarlehrerinnen,
welche bereits im Schuldienst tätig sind , zunächst berück¬
sichtigt werden . Doch können sich auch Schulkandidatinnen
aus den Jahren 1920 und 1921 hierzu melden.

Gesuche um Zulassung sind von den im Dienst stehen¬
den Lehrerinnen bei den zuständigen Kreisschulämtern , von
Volksschulkandidatinnen bei den von ihnen besuchten Aus¬
bildungsanstalten bis spätestens 10 . Mai einzu¬
reichen; sie haben die folgenden Angaben zu enthalten:

Geburtszeit und Geburtsort , Bekenntnis , Art und Zeit
der abgelegten Prüfungen , Anstellungsort , und ob die
Bewerberin über besondere Kenntnisse und Erfahrungen
auf Gebieten verfügt , die für die Mädchenfortbildungs¬
schule von besonderer Bedeutung sind.

Die Kreisschulämter und Bolksschulrektorate sowie die
Leitungen der Lehrerinnenausbildungsanstalten haben sich
bei der Vorlage der Gesuche über die Leistungen der Leh¬
rerinnen in der Schule und ihre besondere Vereigenschaftung
für die Mädchenfortbildungsschule auszusprechen.

Den zum Kurse zugelassenen Gesuchstellerinnen wird
weitere Mitteilung zugehen.

Der Kurs wird in den ersten Monaten nur der
theoretischen Ausbildung dienen . Zu diesem Teile können,
soweit Platz vorhanden ist, auch solche Elementarlchrerinnen
zugelässen werden , die ohne die volle Ausbildung als Fort¬
bildungsschullehrerin zu erstreben , nur die Befähigung er¬
langen wollen , nebenamtlich theoretischen Unterricht (Lebens¬
kunde, Deutsch , Rechnen ) in der Mädchenfortbildungsschule
zu erteilen.

Dieser theoretische Vorkurs wird mit einer Prüfung
abgeschlossen werden . Deren Bestehen berechtigt zur Teil-
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nähme an einem praktischen Kurs und zwar entweder un¬
mittelbar anschließend oder im Laufe des Jahres 1924.

Karlsruhe, den 24. April 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V. Gen . Vb Schmidt.

Nr. o 13400. Zweite Prüfung der Handarbeitslehrerinnen.
Den Nachbengnnten ist aufgrund einer gemäß der

Ministerialverordnung vom 2 . März 1894 , die Prüfung
der Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten betreffend , ab¬
gelegten Prüfung die Befähigung zur Erteilung des Hand¬
arbeitsunterrichts an Höheren Mädchenschulen zuerkannt
worden:

Blechner, Wilhelmine, von Rastatt,
Dengel, Hedwig, von Acheru,
Dörr, Elisabeth, von Mannheim,
Geibel, Frida , von Gailingen,
Goppelsröder, Mina , von Wössingen,
Grau, Maria , von Mannheim,
Herrmann, Maria , von Freiburg,
Huber, Berta , von Allmannsweier,
Klein, Maria , von Karlsruhe,
Krämer, Emma , von Mannheim,
Künne, Auguste, von Waghäusel,
Leister, Luise , von Karlsruhe,
Malsch, Fanny , von Hagsfeld,
Malsch, Hilda , von Gochsheim,
Melzer, Margarete , von Karlsruhe,
Müller, Elisabeth, von Karlsruhe,
Naber, Johanna , von Kappelrodeck,
Pocher, Marie , von Rastatt,
Renk, Hilda , von Tumringen,
Rimmele, Theresia , von Radolfzell,
Runkel, Franziska , von Sandhofen,
Scheidt, Mathilde , von Siegen ( Westfalen) ,
Staig er, Margarete , von Bichtlingen;

ferner:
Eisele, Margarete, von Baden -Baden,
Fahr, Margarete , von Freiburg,
Gillmann, Jenny , von Straßburg,
Heim, Luise , von Triberg,
Hillenbrand, Laura, von Radolfzell,
Jetta, Hedwig, von Pfullendorf,
Keller, Berta , von Dürrmenz ( Württemberg),
Konzelmann, Anna , von Pforzheim,
Kopf, Luise , von Dinglingen,
Obert, Anna , von Weinheim,
Roß, Emma , von Achern,

Schuster , Frida , von Karlsruhe,
Theobald, Hermine , von Ludwigshafen a . Rh.
Karlsruhe, den 9 . April 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . V« Schmidt.

II. Personalnachrichten.
Ernannt:

Der ord . Prof , an der Univ. Berlin Or . Andreas'
mit Wirkung vom 1 . April 1923 zum ord . Prof , für neuere
Geschichte an der Univ. Heidelberg— Or . Theodor Brauer
in Köln zum ord . Prof , der Volkswirtschaftslehre an der
Techn. Hochsch. Karlsruhe mit Wirkung vom 1 . April 1923.
— Hptl . Eduard Obergfell an der Volksschule in
Pforzheim zum Musiklehrer an die Realschule daselbst —
Hptl . Ferdinand Riede an der Mädchenvolksschule in
Ettlingen zum Leiter (Rektor) der Seminarübungsschule
(Knabenschule) daselbst.

Zum Oberl . Hptl . Karl Bösch in Ottenau.
Zu Hptl . : Utl . Artur Freisinger in Waldwimmers¬

bach — Utl . Ewald Hacker in Talheim — Utl . Adolf
Herz in Bettmaringen — Utl. Nikolaus Sauer in
Assamstadt — Schv . Hermann Springmann in Bruch¬
hausen (neue Stelle ) .

Versetzt:
Zeicheninspekt . Friedrich Stölcker am Lehrerseminar

Ettlingen an die Realschule in Freiburg — Hptl . Adolf
Eitel in Einbach, A . Buchen nach Bruchhausen, A. Ettlingen
— Hptl . Friedrich Iägle in Bettmaringen nach Rammers¬
weier unter Zurücknahme seiner Versetzung nach Weier, A.
Offenburg — s . Amtsbl . S . 26 . —

In der Liste der Lehramtspraktikanten gestrichen:
Lehramtsprakt . vr . Heinrich Kapferer, zuletzt be¬

urlaubt.
Entlassen auf Ansuchen:

Utlin . Johanna Dörrwächter in Pforzheim.

Entlassen:
Gewerbelehrkand. Ferdinand Schütt an der Gewerbe¬

schule in Heidelberg.

III . Erledige Stellen.
Eine Zeicheninspektorstelle am Lehrerseminar Ettlingen.

IV. Stellenau - schreibeu.
An Volksschulen.

1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses : je eine Hptl .-Stelle
in Einbach , A . Buchen — Ettlingen (Mädchenvolks¬
schule) — S chatth ausen — Unteralpfen — Weiler
A . Konstanz.

2 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses : die Oberl .-Stelle
in Ruß heim.

Druck und Verlag von Malsch » Vogel in Karlsruhe.
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bti ^3nbifdjcn JBimftemms öc5 lTüiltu£ un& itntcrrfdjt^
Ifetau^gegeüen iinm .Häinifteriinn heg iäultug unb Unttrridjtg.

n » - • •- — . - - - . . - . -- - --- -2iu§gegef>en $ artertt0e, ben 9 . 9J? ai 1923
3nhalt . '

I. tBerortmmta : Verbot beS JabaEraudjenS für Sdjüler . — II. ©cfauntntac(juu(jctt : Slrbeitäjeit her Staatsbebörben . — (Stftattunooott DleifeauSlaßen bei Slbleßung oon Prüfungen . — 3ulaffuncj befonber ? befähigter älbfoloenten beä ©taatltedmiEumS ßarkrube mpt ©tubiuman ber £ ecf)nifd)en £ oct)fcöule ßarlSrube. — SBeftalhinflSurhmbew . — .ffapitalertragfteuer. — Hbbaltung non Samt -, ©pteb unb ©portturfen. —aWnfitfebrerpriifung im 3al)re 1923. - Prüfung für baS höhere £ef)ramt 1923. — Aufnahme unter bie ffioIföfcbuTanbibaten. — Sienftprüfunoim SUtärs 1923. — III. ißerfonaluacbricbtcit. — IV . (srtcbigtc Stetten. — V . Stdtcnauäfdjrciben. — VI. Tobebfätte.

I . ^ crorbitmtg.
(Sßom 11. 2lprit 1923.)

SBerbot beS SabafrandjeuS für Schüler.
(@ efeb- unb SBerorbnung^Matt 1923 © eite 81.)

3n (Ergänzung ber ©cßulorbnung für biefwlferenSehr»
anftalten bom 8 . ÜKärj 1904 ( ® efeß = mtb 33erorbnungS=
blatt 1904 ©eite 45) , ber ©djulorbnung für bie 2et)rer=
bilbungSauftalten bom 1 . Warft 1904 (®efe£ = unb SBer»
orbnungSblatt 1904 ©eite 30 ) , ber allgemeinen©djulorbitung
für bie © etnerbe » unb fpanbelsfcljulen bom 8 . gtuguft 1907
(© djuloerorbnungSblatt 1907 ©eite 154 ) , ber @ cf)ulorbnung
für bie IBolfSfcfjulen bom 12 . (Dezember 1913 (®efeß= unb
®erorbnungSblatt 1913 ©eite 609 ) unb in Slbänberung ber
Slerorbnung bom 29. Sanuar 1923 (@efe£= unb 93erorb=
nungSblatt 1923 ©eite 18 ) berorbtte icf) :

9lüen Schülern unb Schülerinnen ift baS jRaudjen an
öffentlichen Drten berboten. 9luSnal)men im allgemeinen
lönuen bitrd) bk ©ctjulfafsungen unb in (Sin^elfällen burd)
bie örtlidje Schulleitung geftattet merben.

Karlsruhe, ben 11 . Wpril 1923.
3)er SJlinifter beS Äultus ' unb Unterrichts.

©. Slüfl . XVq Dr . § ellpad ) .
55 . ©en . IX s

I
II . $ etatttttmad }mtaett.

Dir . A 10151. Strtieitgjeit ber ©taatSbebörben.
9ln bie unterftellten Sfehörben.
93ei ben bem UnterridjtSmimfterium unterftellten 93e=

l)örben mit SMirobienft foll bis auf weiteres bie regelmäßige
^ ieuftgeit au ben fünf erfteit2Bod)entagen nidjt fpäter be¬

ginnen al§ 7 1/2 Uf)r bormittagS (im ©ommer) unb 8 Uf)r
bormittagS (im SBinter) unb nid)t fpnter enbigen als 6 Uhr
nachmittags (im ©ommer) unb ya 7 Uf)r (im SBinter ) mit
einer SJtittagSpaufe bon minbeftenS 1 ©tunben. SOlit
fRüdfidjt auf bie jurudjulegenben (Entfernungen unb, um
ben Beamten unb IngefteEten bie erforberlid )e ,Qeit ftnx
(Erholung ju geben , follte bie DKittagSpaufe an ben große»
ren Drten auf 2 ©tunben feftgefe^t merbett.

2)ie ® ienftgeit ift hiernach für bie größeren Orte feft»
Sitfeßen:

a . in bett © ommermonaten,
b . i . jeloeilS bom 16 . 9lpril bis 15 . September:

bon bis 12 V* Uhr bormittagS unb bon 2 ‘/2 bis 6 llljt
nachmittags ober

bon 7 72 bis 12 Uhr bormittagS unb bou 2 bis 6 Ul)r
nachmittags;

b . in ben SBintermonaten,
b . i . jeweils bom 16 . September bis 15 . Slpril:

bon 8 bis 12 7, Upr bormittagS unb bon 2 1/, bis 67, Uhr
nachmittags ober

bon 8 bis 12 Uhr bormittagS unb bon 2 bis 67, Uhr
nachmittags.

Heineren Drten ift fie feftjufeßen:
im fyalle a:

bon 77, bis 127, unb bon 2 bis 57, Uhr;
im ffalle b:

bon 8 bis 12 7S unb bon 2 bis 6 Uhr.
3 . 91 n ©amStagen bauert bie regelmäßige fDienftjeit

bei allen Seßörben ohne fßaufe
in ben Sommermonaten:

bott 77, bis 1 Uhr;
16
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in den Wintermonaten:
von 8 bis l '/z Uhr.

4 . An den Samstagen vor Ostern nnd Pfingsten sowie
am 24 . und 31 . Dezember dauern die regelmäßigen Dienst¬
stunden ohne Pause von 7 ' /, bis 12 Uhr oder von 8 bis
12 ' /, Uhr.

Das hiernach Erforderliche ist alsbald allzuordnen.
Karlsruhe, den 25 . April 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:
Schmidt.

Nr . ^ 11027. Erstattung von Reiseauslagen bei Ablegung von
Prüfungen.

Den planmäßigen und außerplanmäßigen Beamten
sowie den Beamten im Probedienst und Vorbereitungs¬
dienst kann bei Reisen zur Ablegung staatlicher Prüfungen
als Zuschuß zur Bestreitung der Mehrausgaben am Prü¬
fungsorte bis auf weiteres ans Antrag eine besondere
Vergütung bis zur Höhe des jeweiligen Dienstreisetage-
und Übernachtungsgeldes unter Zugrundelegung der Stufe I
(Z 3 der Dienstreisekostenverordnung ) und Ersatz der wirk¬
lichen Auslagen für die Eisenbahnfahrt III . Klasse oder die
II . Schiffsklasse gewährt werden . Die Vergütung , auf die
kein Rechtsanspruch besteht , darf nur für die eigentlichen
Prüfungstage und für den Hin - und Rückreisetag unter
entsprechender Anwendung der Vorschriften des § 4 Ziffer 3,
Z 4 Ziffer 7 und Z 6 Ziffer 2 der Dienstreisekostenverord-
nung und Z 8 Ziffer 6 und 7 sowie Z 9 Ziffer 1 der
Allsführungsbestimlnungen an solche Beamte bewilligt
werden , die nach erfolgter Prüfung im Staatsdienst be¬
schäftigt werden.

Anträge auf Kostenvergütung — auch solche für die
seit Anfang d . I . abgelegten Prüfungen — wären unter
Benützung der üblichen Dienstreisekostenvordrucke durch
Vermittlung der Vorgesetzten Behörden dem Unterrichts¬
ministerium vorznlegen.

Karlsruhe, den 26 . April 1923 .
'

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:
Schmidt.

Nr . ^ 6552 . Zulassung besonders befähigter Absolventen des Staats¬
technikums Karlsruhe zum Studium an der Technischen Hochschule

Karlsruhe.

Zur Ausführung der Verordnung des Ministeriums
des Kultus und Unterrichts vom 11 . Dezember 1922 über
die Zulassung besonders befähigter Absolventen des Staats¬
technikums Karlsruhe zum Studium an der Technischen
Hochschule Karlsruhe (Gesetz - und Verordnungsblatt Seite
883 ) wird bestimmt:

1 .
Die Ergänzungsprüfung wird an einem der beiden

Realgymnasien in Karlsruhe im Zusammenhang mit der
ordentlichen Reifeprüfung abgehalten . Die Vorschriften der
Verordnung vom 21 . April 1913 über die Ordnung der
Prüfungen an den Höheren Lehranstalten finden für die
Ergänzungsprüfung sinngemäße Anwendung . Die Prüfungs¬
behörde kann durch Zuziehung von Lehrern der Technischen
Hochschule und des Staatstechnikums ergänzt werden.

2 .
Die Meldungen zu der Ergänzungsprüfung sind bis

spätestens 15 . Februar jeden Jahres beim Unterrichts¬
ministerium einzureichen.

Der Meldung sind beizufügen : ein Lebenslauf , in dem
besonders der bisherige Bildungsgang des sich Meldenden
darznlegen ist, das Zeugnis über die bestandene Staats¬
prüfung für einen der mittleren technischen Dienste ; ferner
können Arbeiten aus der bisherigen Tätigkeit vorgelegt
werden . Von Bewerbern , die das Staatstechnikum bereits
verlassen haben , ist ein polizeiliches Führungszeugnis bei¬
zubringen.

3.
Das Unterrichtsministerium entscheidet aufgrund der

Vorlagen über die Zulassung zur Ergänzmrgsprüfung . Im
Falle des ß 1 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung vom
11 . Dezember 1922 sind nach Anhörung von Sachverstän¬
digen die Tatsachen festzustellen , aus denen die besondere
Befähigung deS Zuzulassenden für sein Fachgebiet nach¬
gewiesen erscheint.

4.

Von den in der Verordnung vom 11 . Dezember 1922
aufgeführten Gegenständen der Ergänzungsprüfung werden
Geschichte und Erdkunde mündlich , Deutsch und die Fremd¬
sprache schriftlich und mündlich geprüft.

5.

Uber das Bestehen der Ergänzungsprüfung wird ein
Zeugnis nach anliegendem Muster ausgestellt.

6 .
Wird die Ergänzungsprüfung nicht bestanden , so kann

sie einmal , frühestens nach einem Jahre , wiederholt werden.

7.

Die Höhe der Prüfungsgebühr wird dem Gesuchsteller
bei der Zulassung zur Prüfung bekannt gegeben.

Karlsruhe, den 24 . April 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts,
vr . Hellpach.
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Anlggc.
Zeugnis.

Der . i,
geboren den . zu . ,
der die staatliche Prüfung für den . . . (entweder mittleren
hochbautechnischen Dienst oder mittleren bahn - und tiefbautechnischen
Dienst oder mittleren maschinentechnischen Dienst oder mittleren elektro¬
technischen Dienst ) . . am . mit der

Gesamtnote . bestanden hat , ist durch
Entschließung des Ministers des Kultus und Unterrichts
vom . Nr . zur Ablegung
der Ergänzungsprüfung nach Zß 1 , 3 der Verordnung vom
11 . Dezember 1922 über die Zulassung besonders befähigter
Absolventen des Staatstechnikums Karlsruhe zum Studium
an der Technischen Hochschule Karlsruhe (Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatt Seite 883 ) dem Realgymnasium Karlsruhe
zugewiesen worden.

Er hat die Ergänzungsprüfung mit nachstehenden Noten
bestanden:

Deutsch . .
Geschichte.
Erdkunde.
Fremdsprache.

Er hat damit die Berechtigung erworben , als ordent¬
licher Studierender an der Technischen Hochschule Karls¬
ruhe nach 1 , 2 der oben angeführten Verordnung aus¬
genommen zu werden . .

Karlsruhe, den . . . .
Der Vorsitzende der Die Direktion des

Prüsungsbehörde : Realgymnasiums Karlsruhe:
(Goetheschule)

(Humboldlschule)

Nr . X . 10565 . Bestallungsurkuuden.

Das Staatsministerium hat beschlossen, daß künftig
den Beamten nur noch bei ihrer erstmaligen plan¬
mäßigen Anstellung Bestallungsurkunden ausge¬
händigt werden.

Karlsruhe, den 26 . April 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Nr . X . I09S6 . Kapitalcrtragstcuer.

An sämtliche unterstellten Kassen und Verrechnungen
sowie an die Stiftungsbehörden und Verwaltungsräte der
Distrikts - und Landesstiftungen meines Dienstbereichs.

Es wird darauf hinßewiescn , daß nach Artikel I § 6
des Gesetzes über die Berücksichtigung der Geldentwertung
in den Steuergesetzen vom 20 . Mürz 1923 (Reichsgesetz-
blatt 1 Seite 198) von den Erträgen aus Kapital¬

vermögen , die nach dem 3 . April 1923 fällig werden,
die Kapitalertragsteuer bis auf weiteres nicht erhoben wird.

Karlsruhe, den 3 . Mai 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt.

Nr . ö . 20822 . Abhaltung von Turn - , Spiel - und Sportkursen.
Im Laufe des Sommerhalbjahres werden unter der

Leitung der Badischen Landesturnanstalt folgende Kurse
abgehalten , deren näherer Zeitpunkt den zugelassenen Be¬
werbern noch bekanntgegeben wird:

1 . je ein vierzehntägiger Spiel - und Sportkurs in
Mannheim für Lehrer der Höheren Lehr¬
anstalten und in Heidelberg und Freiburg
für Lehrer a l l e r Schulgattungen dergenanntenOrte;

2 . je ein vierzehntägiger Tnrnkurs für Lehrerinnen
aller Schulgattnngen in Mannheim , Heidel¬
berg , Karlsruhe und Frei bürg.

Die 4 Kurse für Lehrerinnen dienen der Einführung
in den im Entwürfe vorliegenden neu bearbeiteten Lehr¬
plan für das Mädchenturnen.

Die Anmeldungen für die unter Ziffer 1 und 2 ge¬
nannten Kurse sind spätestens bis 25 . Mai ds . Js . auf
dem geordneten )) Dienstweg anher einzureichen.

In dem Gesuche um Zulassung sind anzugeben : Vor-
und Zuname , Alter und Dienststellung , ferner die Anzahl
der vom Bewerber in den einzelnen Klassen zur Zeit er¬
teilten Turn - und Spielstunden , die etwaige Teilnahme
an früheren Turn - und Spielkursen und die etwaige Zu¬
gehörigkeit zu Turn - und Sportvereinen.

Da die Kurse lediglich für Lehrer und Lehrerinnen,
die an den betreffenden Kursorten selbst wohnen , bestimmt
sind , kommt ein Tageszuschuß oder Fahrtvergütung für sie
nicht in Betracht.

Kalsruhe, den 5 . Mai 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
H . Mg . Ill » Schmidt.
V . Gen . V --

Nr . s 20542 . Miisiklehrerpriisung im Jahre 1923.

Ende November d . I . findet eine Musiklehrerprüfung
nach Maßgabe der Verordnung des Ministeriums der Justiz,
des Kultus und Unterrichts vom 21 . März 1891 , die Aus¬
bildung und Prüfung der Musiklehrer betreffend , statt.
Gesuche um Zulassung hierzu sind bis zum 15 . Oktober
d . Js . unter Vorlage der in der Verordnung geforderten
Nachweise bei dem Ministerium des Kultus und Unterrichts
einzureichen.

Zur Prüfung zugclasseu werden Lehrer , welche die
erweiterte Dienstprüfung oder die Dienstprüfung nach der

16.
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Ministerialverordnung vom 30 . Juli 1912 bestanden und
seit ihrer Aufnahme unter die Volksschulkandidaten sich
mindestens zwei Jahre lang ihrer weiteren musikalischen
Ausbildung gewidmet haben.

Zum Vortrag im praktischen Teil der Prüfung gelangen
folgende Stücke:

1 . für Orgel : Lrüluäinm et UuZu in H -moll von
I . S . Bach , Edition Peters Band II Nr . 8,

2 . für Klavier : Sonate op . 28 v -dur von L . van
Beethoven.

3 . für Violine : Etüde von Mazas , aus op . 36 , Suite
III Nr . 62 (Introduktion , Allegro marziale , Coda)
Edition Peters Nr . 1819 6.

Die Kandidaten haben bei der Bewerbung ihre Stimm¬
lage anzugeben.

Karlsruhe, den 3 . Mai 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . Va Schmidt.

Nr . 8 19366. Prüfung für das höhere Lehramt 1923.

Ans Grund der im Frühjahr 1923 abgeschlossenen
Prüfung für das höhere Lehramt sind für bestanden er¬
klärt worden:

I . in der Abteilung für alte Sprachen:
Brecht, Franz , von Uehlingen , A . Bonndorf,
Br ei dt , Walter , von Karlsruhe,
Güngerich, Rudolf , von Darmstadt,
Kozelka, vr . Leo , von Großaltdorf ( Württemberg ) ,
Kuchenmüller, Wilhelm , von Straßburg i . E . ;

II . in der Abteilung für neuere Sprachen
und Geschichte:

Wucherer, Toni , von Tauberbischofsheim,
Burckh ^ardt, Helmut , von Bad Reichenhall (Ober¬

bayern ),
Busch , l)r . Dora , geb . Hellinek , von Wien,
Christ, Georg , von Lengfeld (Hessen) ,
Fisch eder, Freya , von Berlin,
Fuchs , Ernst , von Hartheim (Amts Meßkirch ) ,
Geismar, Artur , von Breisach i . Br .,
Hasenfratz, Wilhelm , von Freiburg i. Br .,
Heß, Gustav , von Kandern,
Joerger, Alois , von Heidelberg,
Käst , vr . Emil , von Prag,
Kaufmann - Bühl er, vr . Erich , von Baden -Lichtental,
Kern, Emil , von Handschuhsheim bei Heidelberg,
Kiefer, vr . Ernst , von Konstanz,
Kochendörfer, Fritz , von Mannheim,
Köhler, Karl , von Wittenschwand,

Kühl, Arnold , von Charlvttenburg,
Kunz, Franz , von Bühl,
Leder, Lucia , von Brieg , Kreis Glogan,
Liebler, vr . Elisabeth , von Bruchsal,
Mentz , Else , von Straßburg i . E .,
Metzger, Erwin , von Villingen,
Pflüger, Wilhelm , von Sandweier,
Schmidt, Walter , von Saarbrücken (Malstatt -Burbach ) ,
Waibel, Karl , von Pforzheim,
Weiland, vr . Elisabeth , von Bruchsal , ^
Wentz , Johanna , von Königsbach,
Wimmel, Wilhelm , von Darmstadt;

III . in der Abteilung für Mathematik und
Naturwissenschaften.

Amend, Rosa , von Mannheim,
Eisele, Rudolf , von Karlsruhe,
Hecht , Lilly , von Karlsruhe,
Holst , Herbert , von Prinzental bei Bromberg,
Hund, Hermann , von Frankfurt a . M .,
Jacobi, vr . Waldemar , von Darmstadt,
Reckendorf, Otto , von Freiburg,
Schaile, vr . Walter , von Mannheim,
Schmitt, vr . Emma , von Baden,
Schumacher, Margarete , von Strahburg i . E .,
Silber, Hermann , von Pforzheim,
Steude, Hans , von Dortmund.

Karlsruhe, den 20 . April 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts,
vr . Hellpach.

H . Mg . I11>"

Nr . 8 . 17740. Aufnahme unter die Volksschulkaudidatcn.

Aufgrund der Abgangsprüfung wurden unter die Vvlks-
schulkandidaten ausgenommen:

1 . am Lehrerseminar Freiburg:
Bassauer, Albert , von Achern,
Bäurle, Karl , von Schönwald,
Beile, Josef , von Unadiugen,
Beinert, Robert , von Radolfzell,
Venzing, Emil , von Neuses , Kreis Gelnhausen,
Berger, Karl Friedrich , von Atzenbach,
Berner, Hans , von Münster i . W .,
Biehler, Karl , von Lahr,
Braun, Erich , von Kleineichvlzheim,
Vrender, Adolf , von Königsbach,
Brettle, Friedrich , von Freiburg,
Brüst le , Karl , von Neudingen,
Burgbacher, Albert , von Villingen,
Butten müller, Fritz , von Horben,

j Dietrich, Fritz , von Unadiugen,
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Dietrich, Rudolf , von Freiburg , >
^

Drechsler, Albert , von Straßburg -Neudorf,
Faller, Josef , von Grezhausen,
Fexer, Otto , von Heilbronn,
Fischer, Bernhard , von Scheringen,
Fischer, Ernst , von Villingen,
Föhre nbacher, Albert , von Mundelfingen,
Freund, Josef , von Tunsel,
Fuhr m ann, Oskar , von Frankfurt a . M .,
Kißler, Joses , von Friedrichsheim bei Kalibern,
Götz , Karl , von Vimbuch,
Gr et her, Max , von Salzburg,
Guldenschuh, Wilhelm , von Freiburg,
Heftrich, Wilhelm , von Waldmannshausen , Kreis Lim¬

burg a . d . L .,
Herm, Karl , von Eppingen,
Herr, Friedrich , von Freiburg,
Hetzel, Wilhelm , von Lahr,
Halberer, Anton , von Halbmeil,
Hiß, Adalbert , von Winzenhofen,
Kaiser, Erich , von Freiburg,
Kaiser, Erich , von Freiburg,
Kraus, Siegfried , von Oppenau,
Künzig, Albert , von Külsheim,
Laubenberger, Max , von Raithaslach,
Limberger, Albert , von Bräunlingen
Löffler, Wilhelm , von Triberg,
Löhr, Kurt , von Straßburg im Elf .,
Mauogg, Josef , von Raithaslach,
Moos, Ludwig , von Buggingen,
Neu mayer, Karl , von Zell a . H .,
Pietsch, Rudolf , von Dresden,
Ronecker, Erwin , von Freiburg,
Roser, Eduard , von Offenburg,
Ru hl , Eduard , von Fulda,
Sattler, Otto , von Alpirsbach , O .-A . Freudenstadt,
Schäfer, Alois , von Bruchsal,
Schäfer, Hermann , von Rastatt,
Schärmeli, Hermann , von Freiburg,
Schelb, Erwin , von Karlsruhe,
Scherer, Albert , von Stadelhofen,
Scherer, Oskar , von Freiburg,
Schmalz, Franz , von Urloffen,
Schmidt, Ernst , von Hornberg,
Schneider, Willi , von Straßburg im Elf .,
Schopferer, Erwin , von Nimburg,
Sindlinger, Wilhelm , von Eichstetten,
Spanuagel, Bruno , von Villingen,
Vökt, Oskar , von Obersäckingeii , !
Waibel, Ernst , von Jnzlingen , !
Wais, Josef , von Freiburg - Günterstal , !
Weiler, Johann , von Münchingen , ^

15 —

Weißer, Andreas , von Brigach,
Welz, Hans , von Mannheim,
Willmann, Karl Friedrich , von Schluchsee,
Wöhrlin, Heinrich , von Hugsweier,
Zimmermann, Ernst , von Peterstal , A . Oberkirch,
Zolg, Paul , von Homburg,
Zuber, Wendelin , von Unzhurst;

2 . am Lehrerseminar Heidelberg:
Amler, August , von Schriesheim , A . Mannheim,
Arnold, Albert , von Heidelberg,
Auch , Rudolf , von Mannheim -Rheinau,
Bär, Friedrich , von Sandhaufen,
Baumann, August , von Neustadt i . Schw .,
Beck , Helmut , von Mannheim,
Beck , Otto , von Mannheim,
Bender, Friedrich , von Heidelberg,
Bender, Johann , von Eichtersheim,
Bengel, Oskar , von Neckarmühlbach,
Berberich, Hugo , von Uisfingen,
Blau, Josef , von Malsch , Amts Wiesloch,
Blos, Peter , von Karlsruhe,
Braun, Max , von Kälbertshausen,
Brox, Albert , von Heidelberg,
Bühler, Josef , von Überlingen,
Fülle trug, Karl von Mannheim,
Ganter, Otto , von Mannheim,
Grein, Karl , von Boxtal,
Greulich, Karl , von Heidelberg,
Haas, Hans , von Waibstadt , ,
Hagelstein, Karl , von Schweigern,
Hentschel, Herbert , von Chemnitz,
Heß, Karl , von Mannheim,
Hoffmann, Philipp , von Seckenheim,
Hönig, Wilhelm , von Sandhaufen,
Horchheimer, Wilhelm , von Neckargemünd,
Jung, Karl , von Sachsenflur,
Klingmann, Wilhelm , von Mannheim,
Kolb, Georg , von Plankstadt,
Krajewski, Franz , von Mannheim,
Kratzer, Otto , von Mannheim,
Kratzert, Otto , von Heidelberg,
Krauß, Karl , von Oberbaldingen,
Lichten taler, Wilhelm , von Heidelberg,
Müller, Karl , von Heiligkreuzsteinach,
Oh neck , Karl , von Darmstadt,
Pfeifer, Eduard , von Mannheim,
Rößle, Franz , von Horrenberg , Amts Wiesloch,
Roßnagel, Artur , von Mannheim,
Roth, Richard , von Mannheim -Waldhof,
Röthenmeier, Wilhelm , von Sandhaufen,
Schifferdccker, Karl , von Michelbach , Amts Eberbach,



Schlampp , Georg , von Plankstadt,
Schmidt, Walter , von Brombach , Amts Eberbach,
Schmitt, Jean , von . Mannheim -Sandhofen,
Schoch , Ernst , von Mannheim,
S ch nnd el m eie r , Karl , von Fahrenbach,
Simon, Heinrich , von Mosbach,
Stürz, Karl , von Mannheim,
Thum, Hermann , von Heidelberg -Handschuhsheim,
Ullmer, Alois , von Reicholzheim,
Vock , Albert , von Weinheim.
Vogt, Franz , von Heidelberg,
Walter, August , von Heidelberg,
Weber, Richard , von Karlsruhe,
Wenzel, Georg , von Köln,
Winter, Hermann , von Sandhaufen;

3 . am Lehrerseminar II Karlsruhe:

Allgeyer, Paul , von Karlsruhe,
Altmann, Bruno , von Augsburg,
Bayer, Heinrich , von Karlsruhe,
Benz, Georg , von Bohlsbach,
Breuninger, Wilhelm , von Karlsruhe,
Burst , Erich , vou Rintheim,
Finkbein er, Friedrich , von Karlsruhe,
Freudenberger, Hermann , von Forbach , A . Rastatt,
Gann, Eugen , von Mühlhausen , A . Pforzheim,
Ganz, Otto , von Karlsruhe,
Gauger, Hugo , von Karlsruhe,
Geibel, Daniel , von Waldangelloch,
Geifert, Anton , von Gengenbach,
Glaser, Ernst , von Bruchsal,
Herber, Fritz , von Pforzheim,
Hilp, Erwin , von Karlsruhe,
Ho ff mann, August , von Baden -Baden,
Hornung, Oskar , von Friedrichstal,
Hug, Albert , von Gengenbach,
Jost, Konrad , von Aaefenbronn,
Karle, Friedrich , vom Steinmauern,
Keim, Willy , von Baden -Baden,
Kvllmer, Fritz , von Karlsruhe,
Konrad, Anton , von Konstanz,
Kornmayer, Adalbert , von Gengenbach,
Krug, Julius , von Wöschbach,
Krug, Ludwig , von Wöschbach,
Kuntz , Christian , von Zweibrücken (Pfalz ) ,
Laumont, Karl , von Förch,
Lehmann, Karl , von Gutach , A . Wolfach,
Litsch, Emil , von Grünwinkel,
Michel, Ludwig , von Käfertal , ,
Porzelt, Artur , von Karlsruhe,
Reichert, Wilhelm , von Weingarten , A . Durlach,
Rösel. Franz , von Pforzheim,

Rübenacker, Oskar , von Bruchsal,
Schmiede rer, Franz , von Peterstal , A . Oberkirch,
Schneider, Paul , von Straßburg,
Schrempp, Joseph , von Pforzheim,
Stezelberger, Joseph , von Karlsruhe,
Sulz er, Heinrich , von Karlsruhe,
Wild, Karl , von Eppingen,
Wörz, Georg , von Karlsruhe;

4 . vom Lehrerseminar Meersburg:
Albrecht, Anton , von Tiengen , A . Waldshut,
Amann, Reinhold , von Heudorf , A . Meßkirch,
Bacher, Willy , von Wurmlingen , Württemberg,
Bansbach, Otto , von Burgweiler,
Bäuerle, Alfons , von Geislingen , Württemberg,
Bücheler, Otto , von Krauchenwies , O .-A . Sigmaringen,
Bürgesser, Max , von Heiligenberg,
Deimling, Erwin , von Meersberg,
Dold, Fritz , von Furtwangen,
Gaus, Otto , von Bingen , O .-A - Sigmaringen,
Harsch, Adolf , von Winterstettenstadt , O .-A . Waldsee,
Heiden, Erich , von Bargen , A . Engen,
Heinzle, Theodor , von Konstanz,
Herbener, Karl , von Randegg,
Hug, Rudolf , von Herdwangen,
Hund, Josef , von Konstanz,
Joos, Karl , von Konstanz,
Klink, Albert , von Konstanz,
Martin, Max Egon , von Herdwangen,
Mayer, Gustav , von Rielasingen,
Noö, Alfred , von Weiler , A . Konstanz,
Polikeit, Karl , von Randegg,
Reiß, Eugen , von O >bersiggingen,
Retter, Klemens , von Göppingen , Württemberg,
Schäfer, Berthold , von Würmersheim,
Spiegel Halter, Oskar , von Maesteg (England ),
Stehle, Heinrich , von Harthausen , O .-A . Gammertingen,
Stöcker, Adolf , von Weizen,
Waibel, Otmar , von Lippertsrente.

Karlsruhe, den 9 . April 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
V . Gen . V» Schmid t.

Nr . 11716. Dienstprüfung im März 1923.

Im März 1923 haben die Dienstprüfung in Karls¬
ruhe bestanden:
Autenrieth, Werner , von Hornberg,
Baumann, Oskar , von Konstanz,
Beetz , Wilhelm , von Neidenstein,
Bohner, Karl , von Mannheim,
Brüstle, Hermann , von Gutach , A . Waldkirch,
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Büche , Friedrich , von Flitzen , A . Bonndorf,
Debold, Hermann , von Karlsruhe,
Deubel, Robert , von Karlsruhe,
Dietrich, Agnes , von Oberried,
Dietrich, Franz , von Unadingen,
Dilger, Wilhelm , von Freiburg,
Dreutler, Kurt , von Kandern,
Drexlin, Alfred , von Haagen,
Dürer, Gottlob , von Breiten,-H,
e-. ginger, Johann , von Horn (Schweiz ) ,
Eh mann, Karl , von Pforzheim,
Enderlin, Gustav , von Eichstetten,
Finck , Hermann , von Breiten,
Fischer, Karl , von Sipplingen,
Fleig, Ernst , von Walldürn,
Freudig, Eugen , von Wien,
Frey, Karl , von Dinglingen.
Gallion, Gustav , von Mannheim,
Geiger, Josef , von Furtwangen,
Gilliard, Eugen , von Karlsruhe,
Gomer, Eugen , von Sulzbach , A . Mosbach,
Goppelsröder, Oskar , von Wössingen,
Grün, Reinhard , von Durlach,
Guckert, Anton , von Mannheim,
Haas, Friedrich , von Bruchsal,
Hüfner, Helmut , von Osthofen , A . Worms,
Hanitzsch, Helmut , von Baden -Baden,
Heer, Friedrich , von Birkenfeld , A . Neuenburg i . W
Heidenreich, Alfred , von Mannheim,
Hennze, Alexander , von Friedrichsfeld,
Hetze ! , Max , von Ried,
Hirtler, Friedrich , von Freiburg,
Hirtler, Karl , von Endingen,
Hollerbach, Erich , von Büßlingen,
Hoppe, Oskar , von Heidelberg,
Jsele, Albert , von Grafenhausen , A . Ettenheim,
Karl ein, Rudolf , von Seckenheim,
Knirsch, Eugenia , von Wollmatingen , A . Konstanz,
Koch , Karl , von Edingen,
Kopfmann, Friedrich , von Oberacker,
Kramer, Josef , von Gutmadingen,
Kretz , Alfred , von Mühlhausen , A . Wiesloch,
Kretzer, Hugo , von Deisendorf,
Kurth, Elise , von Achern,
Lange, Ernst , von Karlsruhe,
Liebig, Friedrich , von Neckarelz,
Lindenfels, Franz , von Walldorf , A . Wiesloch,
Link, Otto , von Mannheim,
Menzemer, Bernhard , von Gondelsheim,
Messing er, Maria , von Konstanz,
Möhrle, Friedrich , von Konstanz,
Moll, Josef , von Unterbalbach,

Morath, Emil , von Saig,
Müller, Wilhelm , von Mannheim,
Nagel, Hugo , von Eppingen,
Neckermann, Erna , von München,
Notthaft, Hilda , von Freiburg,
Orsinger, Julius , von Eigeltingen,
Orth, Wilhelm , von Karlsruhe,
Person, Max , von Freiburg,
Priesner, Paul , von Straßburg,
Rab old, Hans , von Niefern,
Renner, Alois , von Mörschenhardt,
Renner, Elisabeth , von Heidelberg,
Riemensperger, Alfred , von Rümmingen,
Röckel, Erwin , von Mühlbach , A . Eppingen,
Römer, Heinrich , von Heidelberg,
Rosenberger, Karl , von Hamburg,
Ruf, Josef , von Rielasingen,
Sauer, Franz , von Karlsruhe , >
Schabt, Wilhelm , von Willstätt,
Schäfer, Karl , von Oberachern,
Schaufele, Friedrich , von Karlsruhe -Rintheim,
Schmitt, Erwin , von Heidelberg,
Schneider, Albert , von Sattelbach,
Schmider, Josef , von Gengenbach,
Schönecker, Heinrich , von Bruchsal,
Scholl, Heinrich , von Mannheim,
Schuh , Elisabeth , von Oberachern,
Schwarzer, Adolf , von Lahr,
Seitz , Johann , von Kuppenheim,
Sieber, Gerhard , von Mannheim,
Sprißler, Franz , von Konstanz,
Stern, Rudolf , von Karlsruhe,
Stöcklin, Ludwig , von Basel,
Stutz , Karl , von Mannheim,
Thiele mann, Kurt , von Ravensburg,
Tröndle, Hilda , von Jmmendingen,
Vollrath, Franz , von Mannheim,
Waibel, Frida , von Zürich,
Weeber, Gertrud , von Tumringen,
Zipf, Julius , von Mühlhausen (Elsaß ) .

Karlsruhe , den 19 . April 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
V . Gen. V» Schmidt-

III. Personalnachrichten.
Ernannt:

Oberzollsekr . Georg Armbrusterbeim Landesfinanzamt
Karlsruhe zum Finanzobersekr . bei der Univ . Heidelberg .

'

Zu Turnlehrern : Utl . Richard Hebert an der Ober¬
realschule in Heidelberg — Utl . Theodor Kuhn m ünch an
der Humboldtschule Karlsruhe.
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Zum Oberl . : Hptl . Gustav Heitz an der Volksschule
in Mannheim — Hptlin . Maria Wittemann in
Gütenbach.

Zn Hanptl . : Utlin . Therese Friedmann in Breisach —
Utl . Hugo Heck in Furtwangen — Utl . Hermann Müller
in Herdern — Utlin . Ella Senn in Lörrach — Utl . Eugen
Weber in Bietingen , A . Meßkirch.

Zn Fortbildungsschulhptl . : Hptl . Jakob Weinmann
in Bammental ( gewerbl . Fortbildungssch .) — Lehrerin
Frieda Unger am Seminar sür Hanshaltungslehrerinnen
in Karlsruhe.

Versetzt:
Die Hptl . : Hermann Eichstetter in Grünwettersbach

nach Lentesheim — Albert Herr mann in Weiler , A.
Konstanz , nach Weier — Gustav Hummel in Bietigheim
nach Hüfingen — Paul Wedel m Hammereisenbach nach
Oberweier , A . Rastatt.

Zurückgenommen:
Die Versetzung der Hanptl . : Severin Nann von

Heiligenzell nach Kaltbrnnn , A . Konstanz — Emil Mips
von Dinglingen nach ^Heiligenzell.

Znruhegesetzt:
Hptl . Salomon Selig mann in Müllheim , auf An¬

suchen.
Entlassen auf Ansuchen:

Lehramtsprakt . vr . Otto Brandt — Lehramtspraktin
vr . Johanna Gr ein er an der Höh . Mädchenschule m.
S -K . in Freiburg i . Br . — Utlin . Laura Mense, geb.

Zimmermann in Vörstetten — Hilfst . Otto Würz, zuletzt
in Haueneberstein.

IV . Erledigte Stellen.
Eine Professvrenstelle an der Oberrealschule in Mann¬

heim.
V . StellenauSschreibeu.

An Volksschulen.
1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses : je eine Hptl .-Stelle

in Bietighei,m — H a mm ereis enb a ch — Weiler,
A . Konstanz — Oos (Fortbildungsschule ) .

2 . Für Lehrer ev ang . Bekenntnisses : je eine Hptl .-Stelle
in : Büchig, A . Karlsruhe — Grün Wettersbach —
Hemsbach, A . Weinheim.

Zurückgenommen werden : Ausschreiben der kath.
Hauptlehrerstellen in Dinglingen (Amtsbl . 1923 S . 26)
und Hemsbach, A . Weinheim ( Amtsbl . 1923 S . 42 ) .

VI . Todesfälle.
Gestorben sind : Hptl . a . D . Emil Fritz , zuletzt in

Hundheim , am 18 . März 1923 — Oberl . a . D . Engen
Greulich , zuletzt in Tauberbischofsheim , am 20 . März 1923
— Hptl . Leopold Sch au dt in Mannheim am 23 . März
1923 — Hptl . Karl Müller in Ottenau am 29 . Mürz
1923 — Hptlin . Karola Dorn er in Villingen am
3 . April 1923 — Hptl . Otto Lutz in Heidelberg am
4 . April 1923.

Druck und Verla » von Malsch ch Vogel in Karlsruhe.
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Ausgegeben Kartsruhe , den 18 . Mai 1923
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Verordnungen : Lehrplan für die allgemeine Fortbildungsschule . — Die Zuständigkeit der Behörden in Bezug auf das Fortbildungsschul¬

gesetz . — Vollzug des Fortbildungsschulgesetzes.

Verordnungen.
Nr . 6 3729 . Lehrplan für die allgemeine Fortbildungsschule.

Aufgrund des Z 20 des Gesetzes vom 19 . Juli 1918,
die allgemeine Fortbildungsschule betreffend , wird unter

Aufhebung der Verordnung des vormaligen Großh . Ober¬

schulrats vom 4 . Dezember 1906 nachstehender Lehrplan
für die allgemeine Fortbildungsschule verkündet.

Der neue Lehrplan tritt mit Beginn des Schuljahres
1923/24 in Kraft und gilt vorläufig für die Dauer von
drei Jahren.

Im Schuljahr 1923/24 kann in allen zwei oder drei

Jahrgängen der Fortbildungsschule der im Lehrplan für
den ersten Jahrgang , im , Jahre 1924,25 im zweiten und
dritten Jahrgang der für den zweiten Jahrgang vor¬

gesehene Unterrichtsstoff zur Behandlung gelangen.

Karlsruhe, den 17 . April 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
V . Gen . XIln vr . Hellpach.

^Lehrptan für die allgemeine AortSilvungsschute.

Zwrck und Umfang - es Fortbildungs¬
unterrichts.

„ Die allgemeine Fortbildungsschule hat den Zweck,
die in der Volksschule gepflegten religiös -sittlichen , geistigen
und körperlichen Fähigkeiten und Kräfte , sowie die in ihr
erworbenen Kenntnisse als Grundlage für das Leben in
Staat und Beruf zu festigen und weiter zu entwickeln .

"

(8 1 d . F .G .)

„ Der Unterricht in der Fortbildungsschule soll all¬

gemein bildend und erzieherisch wirken und , ohne Fach¬
unterricht zu sein, in enge Beziehung zu dem Berufs - und

Gemeinschaftsleben der Schüler treten . Bei den Mädchen
hat er vor allem der Ausbildung für den Beruf der Frau

im Haus und selbständigen Erwerb zu dienen , ohne die

allgemeinen Bildungswerte zu vernachlässigen .
" (K 12

d . F .G .)
„ Unterrichtsfächer sind : Religion , Deutsch,

Rechnen und Lebenskunde.
Dazu kommen:

für Knaben : Turnen,
für Mädchen : Hauswirtschaftslehre mit Pflege des

Kleinkindes.
Wenn die gesetzliche Mindeststundenzahl überschritten

wird , kann der Unterricht durch statutarische Bestimmung
noch auf andere Unterrichtsfächer ausgedehnt werden . "

(8 13 d . F .G .)

8 . Allgemeine Uichtlinieu und Winke.
Der Lehrplan will die Stoffe , die in der Fort¬

bildungsschule allgemein zur Behandlung gelangen sollen,
nur andeutcn . Es ist Aufgabe des Lehrers , für seinen
Wirkungskreis im Rahmen dieser Andeutungen das aus¬

zuwählen , was für die berufliche , staatsbürgerliche und

persönliche Erziehung und Bildung seiner Schüler von
Bedeutung ist. Bei der Auswahl des Stoffes ist außer¬
dem noch zu beachten , daß sich der gesamte Unterricht auf
heimatlicher Grundlage anfbauen und ein heimatliches
Gepräge tragen soll . Von den Stoffgebieten , die nicht
unmittelbar in der Heimat wurzeln , sind jene zu bevor¬

zugen , welche die engsten Beziehungen zur Heimat und zum
Berufe der Schüler haben.

Bei der Anordnung des Stoffes für die unterrichtliche
Behandlung im Laufe des Schuljahres ist nicht die im

Lehrplan eingehaltene Reihenfolge maßgebend , sondern es
bleibt dem Lehrer überlassen , den Stoff so anzuordnen
und zu gruppieren , wie es die Verhältnisse der Schule und
die Forderungen einer sachgemäßen Methodik verlangen.

Systematische Wiederholungen und Einprägungen sind
in der Fortbildungsschule im allgemeinen nicht vorzunehmen,

17
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dagegen muß der methodische Aufbau derart sein, daß
grundlegende und praktisch bedeutsame Stoffe öfters wieder¬
kehren , wenn auch in anderer Verbindung und Verknüpfung,
um immer wieder aufs Nene geübt und besprochen werden
zu können , bis die erforderliche Klarheit und Sicherheit
erzielt ist.

Bei allen Arbeiten , Übungen und Versuchen innerhalb
und s außerhalb der Schule hat der Schüler selbst Haud
anzulegen . Dabei ist durch eine gute Arbeitseinteilung und
entsprechende Gruppenbildung Sorge zu tragen , daß immer
alle Schüler bei diesen praktischen Übungen beschäftigt sind.

Bei der Besprechung von rein erzieherischen Fragen
wird der Lehrer am besten seinen Zweck erreichen , wenn
er an bestimmte Vorkommnisse und Erfahrungen anknüpft
oder einen geeigneten , zu diesem Zwecke besonders aus¬
gewählten Lesestoff zum Ausgangspunkte nimmt.

Wo im Lehrplan besondere Stoffe für einzelne Berufe
vorgesehen sind , hat sich deren Behandlung nach den Be¬
rufen zu jrichten , denen die Mehrzahl der Schüler an¬
gehört . Setzen sich die Klassen ans Angehörigen verschie¬
dener Berufe zusammen , so ist das Wichtigste aus den in
Frage kommenden Berufen zu besprechen . Auf die Bedürf¬
nisse der einzelnen Berufe kann bei den schriftlichen Arbeiten,
im Rechnen und bei der Auswahl des Lesestoffes noch be¬
sonders Rücksicht genommen werden . In jedem Unterricht
ist der persönlichen und staatsbürgerlichen Seite derLebens-
knnde die notwendige Aufmerksamkeit zu widmen und für
die Vermittlung einer guten Allgemeinbildung Sorge zu
tragen . Ein ausschließlicher Fachunterricht soll vermieden
werden . In allen Klassen ist darauf hinzuarbeiten , daß
jenes Gemeinschaftsgefühl entsteht , das imstande ist, das
persönliche Wohl dem Gesamtwohl unterzuordnen.

Um alle Schüler gleichmäßig für den Stoff zu ge¬
winnen und sie in klarer Weise in die einzelnen Stoff - und
Sachgebiete einzuführen , empfiehlt es sich , mit ihnen Be¬
sichtigungen und Besuche von solchen Einrichtungen , An¬
lagen , Veranstaltungen , Ausstellungen usw . vorzuuehmen,
deren Besprechung für sie von Wichtigkeit ist. Derartige
unterrichtliche Betätigungen außerhalb der Schule müssen
auf das sorgfältigste vorbereitet sein, damit Ziel und
Zweck der Veranstaltungen erreicht werden.

0 . Der Ilnlerrichtsbetrieb.
I Klasseneinteilung.

Der Unterricht ist für Knaben und Mädchen getrennt
zu erteilen . Eine Vereinigung zu gemeinsamer Unter¬
richtung ist in allen oder einzelnen Unterrichtsfächern nur
ausnahmsweise beim Vorliegen besonderer Verhältnisse
gestattet (vergl . § 12 und 15 d . F .G .).

Wo die Zahl der Schüler und Schülerinnen die
Bildung mehrerer Klassen ermöglicht , hat die Trennung
zunächst nach Jahrgängen zu erfolgen . Lassen sich aus
den Schülern eines Jahrgangs mehrere Klassen bilden , so
kann dies mit Rücksicht auf die berufliche Beschäftigung
geschehen. Gestattet die Zahl der Schüler noch eine weitere
Teilung , so wäre diese aufgrund des Kenntnisstandes der
Schüler vorzunehmen.

Beim Kochen sollen in der Regel nicht mehr als
6 Schülerinnen an einem Herd beschäftigt sein - Dabei«
wird unterstellt , daß für jede Klasse vier Herde zur Ver¬
fügung stehen.

II Das Strrndenausmatz und die Berteilung
des Unterrichtsstoffe ».

Bei wöchentlich 4 Stunden ohne Turnen und Religion
sollen auf die Lebenskunde durchschnittlich 2 Stunden ent¬
fallen . Auf Rechnen und Deutsch können bei Knaben je
1 Stunde , bei den Mädchen auf Deutsch 1Ü2 Stunde und
auf Rechnen Stunde verwendet werden.

Dem hauswirtschaftlichen Unterricht mit Übungen im
Kochen sind vier zusammenhängende Stunden zuzuweisen.
In diesen 4 Stunden jkönnen auch die Belehrungen über
die Pflege des Kleinkindes untergebracht werden , falls
deren Unterbringung im lebenskundlichen Unterricht auf
Schwierigkeiten stößt . Wo nur die Mindeststundenzahl in
Frage kommt , ist, abgesehen von der besonderen Regelung
des Religionsunterrichts , in der einen Woche hauswirt¬
schaftlicher Unterricht mit Übungen im Kochen und in der
anderen Woche lebenskundlicher Unterricht in Verbindung
mit Deutsch und Rechnen zu erteilen.

Werden die einzelnen Jahrgänge getrennt unterrichtet,
so ist, abgesehen von den beiden ersten Jahren des Über¬
ganges , der im Lehrplan vorgesehene Unterrichtsstoff unter
entsprechender Anpassung an die örtlichen und beruflichen
Verhältnisse zu behandeln . Sind aber zwei oder drei
Jahrgänge zu einer Klasse vereinigt , so ist entsprechender
Turnusunterricht einzurichten . Doch können auch bei Turnus¬
unterricht die einführenden und grundlegenden Besprechungen
und Übungen jedes Jahr vorgeuommen werden . Dies
wird besonders beim hauswirtschaftlichen Unterricht der
Fall sein müssen.

III . Der Stoffplan.
Um die Durchführung des Lehrplanes in geordneter

Weise zu sichern und zu regeln , muß jeder Lehrer bezw.
jeder Lehrkörper einen Stoffplan aufstellen , der deutlich
erkennen läßt , wie der allgemeine Lehrplan den örtlichen
Verhältnissen und der Eigenart der Klasse angepaßt wor¬
den ist.

Der Stoffplan ist in der Regel für das ganze Jahr
aufzustellen und 6 Wochen nach Beginn des neuen Schul-
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jahreS dem Kreisschulamt in doppelter Ausfertigung zur!
Genehmigung vorzulegen . Wenn der Stoffplan für "ein ^

halbes Jahr ausgearbeitet wird , so ist er für das zweite!
Halbjahr zu Anfang des Monats November dem Kreise

schulamte zu unterbreiten.

Am zweckmäßigsten ist es , den Stoffplan so zu ge¬
stalten , daß die Lehreinheiten , wie sie in der Regel an
einem Schultage zur Besprechung gelangen können , bezeich-

^ net und die dazu möglichen Anschlußstoffe in Deutsch und

Rechnen angeführt werden.

Dem Lehrer bleibt es sreigestellt , Vorgänge im öffent¬
lichen Leben , die für die Schüler von Bedeutung sind , auch
außerhalb des Rahmens des Stoffplanes zum Gegenstände
einer Besprechung zu machen . Auch bleibt es ihm über¬

lassen, die Arbeiten außerhalb der Schule , wie ^ Besichti-
gungen , Betätigungen im Schulgarten , bei der Baum¬

pflege usw . immer so zu legen , wie es die Verhältnisse
bedingen . Er muß nur dafür Sorge tragen , daß alle diese
Veranstaltungen im Wochenbuche nach Zeit , Art und Um¬

fang eingetragen werden.

Jeder Lehrer muß von sich bestrebt sein, seinen Unter¬

richt und seinen Stoffplan stets den neuesten Anforderungen
und Erfahrungen anzupassen.

Besondere Stoffpläne sind nötig , wenn Knaben und

Mädchen gemeinsam unterrichtet werden (Z 15 d . F .G .),
wenn statt des Fortbildungsunterrichts Ersatzunterricht
eintritt (§ 4 d . F .G .) , wo besonderer Fachunterricht erteilt
wird und für freiwillige Unterrichtsfächer.

IV. Das Wochenbuch.
Für jede Klasse ist grundsätzlich ein gesondertes

Wochenbuch zu führen , in das sämtliche Lehrkräfte , die in
der Klasse unterrichten , wöchentlich den in jedem Fach be¬

handelten Stoff in klarer und bestimmter Form einzutragen
haben . Wenn in mehreren Klassen von einem Lehrer der

gleiche Stoff behandelt wird , genügt die Führung eines

Wochenbuches . Wo in einzelnen Fächern Schüler aus

mehreren Klassen gemeinsam unterrichtet werden , ist der

Wochenbucheintrag nur einmal in das hierfür bestimmte
Wochenbuch zu machen.

In der Spalte „ Unterrichtliche Betätigung außerhalb
der Schule " sind unter Angabe des Zieles und Zweckes
einzutragen : Unterrichtsgänge , Besuche von Ausstellungen,
Arbeiten im Freien usw.

In der Spalte „ Bemerkungen " sind die Ferien , die

schulfreien Tage , der Ausfall einzelner Unterrichtsstunden,
Mitversehung , Lehrerwechsel und dergl . einzutragen.

Das Wochenbuch ist mindestens 6 Jahre aufzu¬
bewahren.

v . Der Lehrplan,
s . Für Aimbensartbildungsschulen.

I . Ziel der Knabenforlbildungsschule.
Die Knabenfortbildungsschule will Männer heran¬

ziehen , die als tüchtige Menschen und selbständige Persön¬

lichkeiten ihre Aufgaben in der Familie , in dem Berufe , im

Gemeinde , und Staatsleben erfüllen können.

II. Die einzelnen Unterrichtsfächer.
1 . Lebenskunde. ,

Erstes Jahr.
Lehrziel.

Die Lebenskunde soll den Schüler einführen in die

Gebiete , die für seine persönliche , berufliche und staats¬

bürgerliche Bildung und Erziehung in erster Linie von

Bedeutung sind und die zugleich die Möglichkeit geben,

ihn die Zusammenhänge unseres kulturellen , politischen und

wirtschaftlichen Lebens richtig erkennen zu lassen.

b . Lehrstoff.

1 . Der Fortbildungsschüler bei der Arbeit
und im Beruf.

Berufswahl und Berufsmöglichkeiten . Bedeutung der

Arbeit und des Berufs . Regelung des Arbeitsverhältnisses.
Der Lohn und seine Verwendung . Kranken - und Unfall¬
versicherung sowie Unfallverhütung . Erste

' Hilfe bei Un¬

fällen.
Bei vorwiegend landwirtschaftlich tätigen Schü¬

lern : Der Boden der Gemarkung . Von der Düngung.
Die wichtigsten Kulturpflanzen der Heimat . Landwirt¬

schaftliche Geräte und Maschinen . Örtliche landwirtschaft¬
liche Vereine und Genossenschaften . Die Hagelversicherung.
Die Flurkarte . Kulturgeschichte der heimatlichen Gemarkung.

Bei vorwiegend gewerblich tätigen Schülern und

Lohnarbeitern : Die naturkundlichen , physikalischen und

chemischen Eigenschaften der zu bearbeitenden Stoffe , der

zu verwendenden Geräte , Maschinen und Betriebskräfte.

2 . Der Wohnort des Fortbildungsschülers.

Die Lage des Wohnorts . Feld und Wald der heimat¬
lichen Gemarkung . Die Witternngsverhältnisse . Vom

Ortsplan und der örtlichen Bauweise . Volkskundliches und

Geschichtliches aus der Heimat . Vom Erwerbsleben der

Bewohner.
Die Gemeindeordnung . Verkehrsanstalten , BildungS-

und Wohlfahrtseinrichtungen am Orte . Fürsorge der Ge¬

meinde für Sicherheit und Ordnung . Die Mitwirkung des

Einzelnen am Wohle der Gemeinde.
17.
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3. Der Fortbildungss chüler in Haus und
Familie.

Wohnung , Ernährung , Kleidung und Gesundheits¬
pflege . Obst - und Gartenbau sowie Kleintierzucht.

Pflichten und Aufgaben des Schülers gegen sich und
die Angehörigen.

Zweites Jahr.
1 . Der Jüngling bei der Arbeit und im Beruf.

Beruf und Gesundheit . Öffentliche Gesundheitspflege.
Ansteckende Krankheiten , insbesondere die Tuberkulose . Die
Invalidenversicherung.

Gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen , die zur
Berufstätigkeit des Schülers in Beziehung stehen . Die für
den berufstätigen Schüler wichtigen Behörden und Ein¬
richtungen.

Pflichten und Rechte gegen Arbeitgeber , Mitarbeiter
und das Arbeitsgut.

Bei vorwiegend landwirtschaftlich tätigen Schülern:
Die wichtigsten Haustiere . Vom Wiesenbau und von den
Futterpflanzen . Fortsetzung der Besprechung über den
heimatlichen Anbau und zweckmäßige Düngung . Die ba¬
dischen landwirtschaftlichen Vereine und Genossenschaften.

Bilder aus der Geschichte der Landwirtschaft und des
Bauernstandes.

Bei vorwiegend gewerblich tätigen Schülern und
Lohnarbeitern : Fortsetzung der Besprechung naturkund¬
licher, physikalischer und chemischer Art über die Rohstoffe,
Maschinen und Betriebskräfte.

Arbeits - und Betriebsordnung.
Bilder au - der Geschichte des Handwerks und der

Industrie.
2 . Das Heimatland.

Die natürlichen Verhältnisse des badischen Landes mit
Rücksicht auf ihre Bedeutung für das wirtschaftliche Leben.
Besprechung der wichtigsten wirtschaftlichen Unternehmungen
des Landes.

Die geschichtliche Entwicklung Badens unter besonderer
Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse . Verfassung und
Verwaltung , Gesetzgebung 'und Rechtsprechung . Wohl¬
fahrtseinrichtungen . Bau - und Kunstdenkmäler aus der
näheren Umgebung . Volkskundliche und kulturgeschichtliche
Bilder aus Baden . Lebensbilder bedeutender badischer
Persönlichkeiten.

3 . Der Jüngling im öffentlichen und
geselligen Leben.

Vom Benehmen des Jünglings in der Gesellschaft und
in der Öffentlichkeit . Von seiner Erholung und Weiter¬
bildung . Vom Rauchen und vom Wirtshaus.

Drittes Jahr.
1 . Der Mann im Erwerbsleben.

Besprechung einiger wichtigen volkswirtschaftlichen
Begriffe wie Geld , Kredit , bargeldloser Verkehr , Wechsel,
Steuern , Zölle usw . stets mit Rücksicht auf die berufliche
Betätigung der Schüler.

Berufliche Tagesfragen.
Volkswirtschaftliche und vaterländische Aufgaben der

deutschen Landwirtschaft , des deutschen Handwerks und der
deutschen Industrie.

Bei landwirtschaftlich tätigen Schülern : Be¬
sprechung der in der Gegend angebauten Handels - und
Jndustriepflanzen.

Selbsthilfe und staatliche Einrichtungen zur Förderung
und zum Schutze der Landwirtschaft und zur Weiterbildung
auf landwirtschaftlichem Gebiete.

Vom Grundbuchwesen.
Bei gewerblich tätigen Schülern und Lohn¬

arbeitern : Selbsthilfe und staatliche Einrichtungen zur
Förderung des Handwerks und der Industrie . Weiter¬
bildungsmöglichkeiten im Berufe.

Industrielle Organisationen und Unternehmungs¬
formen.

2 . Deutschland als Staatsganzes und als Glied
der Weltwirtschaft.

Vom Staat im allgemeinen . Zweck und Aufgabe.
Von den Staatsformen . Die Reichsverfassung.

Bilder aus unserem Wirtschaftsleben . Unsere wirt¬
schaftlichen und politischen Beziehungen zum Auslande.
Vom Deutschtum im Auslande.

3 . Der Mann als Gatte und Vater.
Die Ehe . Die wichtigsten Bestimmungen des bürger¬

lichen Gesetzbuches und der Reichsverfassung über Ehe und
Familie . Die Pflichten des Mannes gegen die Familie.
Erholung und Weiterbildung im Kreise der Familie.

2. Deutsch.
1 . Lesen.
» Lehrziel.

Das Lesen hat die Aufgabe , den Sachunterricht zu
vertiefen und dem erzieherischen Unterricht eine wertvolle
Grundlage zu geben . Zugleich sollen durch das Lesen die
Schüler in die Schönheit und den Reichtum der deutschen
Sprache eingcführt und mit einigen hervorragenden heimat¬
lichen und volkstümlichen Erscheinunge » des deutschen
Schrifttums vertraut gemacht werden.
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d . Lehrstoff.

Der Lesestoff ist vorerst dem bisherigen Lesebuch der
Fortbildungsschule und anderen geeigneten Büchern und
Schriften zu entnehmen . Außer dem Lesestoff, der sich un - '
mittelbar an den lebenskundlichen Unterricht anschließt,
sind Meisterwerke unserer Dichter und gute volkstümliche
Erzählungen zu lesen , die für die Schülerbücherei in ge¬
eigneten Ausgaben und in entsprechender Anzahl zu be-

^
schaffen sind.

^ Aus der Volkskunde sind gelegentlich z
'zu besprechen:

Sagen , Sitten , Bräuche und Namen der Heimat , heimat¬
liche Feste , Mundarten und Schriftsprache , Sprichwörter,
Bedeutungswandel , Fremd - und Lehnwörter sowie tech¬
nische Ausdrücke , die im beruflichen ^und politischen Leben
häufiger gebraucht werden.

2 . Schriftliche Arbeiten.

». Lehrziel.

Durch die schriftlichen Übungen
"

sollen die Schüler
zur sauberen und selbständigen Anfertigung aller ^ Arbeiten
erzogen werden , die das praktische Leben von ihnen verlangt.

d. Lehrstoff.

Familien - und Geschäftsbriefe , Geschäftsaufsätze , Ein¬
gaben und Meldungen , Zeitungsanzeigen , Ausfüllen von
Post - und Bahnvordrucken , von Verträgen fimd sonstigen
Vordrucken des bürgerlichen und geschäftlichen Lebens.
Schriftliche Arbeiten aus dem Gebiete des Vereins - , Ver-
sicheruugs -, Steuer - und Gerichtswesens . Niederschriften
ans dem Unterrichte und der persönlichen Erfahrung.
Buchführung eines kleineren landwirtschaftlichen oder ge¬
werblichen Betriebs.

3 . Rechnen.
Lehrziel.

Der Recheuunterricht soll die im Beruf und Leben
nötige rechnerische Fertigkeit sichern und die Schüler be¬
fähigen , den Erscheinungen und Forderungen des Lebens
rechnerisch nachzugeheu . Er hat den übrigen Unterricht zu
unterstützen , seine Ergebnisse zu klären und zu festigen , die
Urteile schärfer und bestimmter zu gestalten.

d . Lehrstoff.

Volkswirtschaftliches Rechnen im Anschluß au den
übrigen Unterricht , insbesondere Rechnungen über Prozent
und Zins , Lohn und Ersparnis , Gewinn und Verlust,
über Einnahmen und Erträgnisse . Kostenberechnungen.
Rechnungen aus dem Gebiete des Versicherungs -, Genossen¬
schafts - und Steuerwesens sowie über Wertpapiere , Wech¬
sel usw . Rechnen im Anschluß an die Buchführung.
Kontokorrentrcchnen . Geometrische Zeichnungen und Be¬
rechnungen.

4 . Turnen.
Der Lehrplan für das Turnen ist nebst den nötigen

Winken und Ratschlägen für die Erteilung des Turn¬
unterrichtes an den Fortbildungsschulen enthalten in der

Schrift : „ Lehrplan für das Turnen der männlichen Schul¬
jugend " auf der Grundlage des Maul 'schen Lehrplanes
bearbeitet von Oberturnlehrer A . Leonhardt und Direktor
A . Eichler , Karlsruhe , Braun '

sche Hofbuchdruckerei und
Verlag 1920 , Seite 97 bis 113.

Wenn im Winter die Durchführung des Turnunter¬
richts nicht möglich ist, muß an seine Stelle anderer lehr¬
planmäßiger Unterricht erteilt werden . Wo aber ein
besonderes Bedürfnis besteht , kann im Benehmen mit dem

Kreisschulamte für die Wintermonate auch Werkunterricht
an die Stelle des Turnens treten.

5 . Religion.
Der Lehrplan für den katholischen Religionsunterricht

in der Fortbildungsschule ist im „ Anzeigeblatt für die

Erzdiözese Freiburg " Nr . 2 vom 19 . Januar 1921 ver¬
öffentlicht , der Lehrplan für den evangelischen Religions¬
unterricht im „ Gesetzes- und Verordnungsblatt für die
Vereinigte Evangelische -protestantische Landeskirche Badens"
Nr . 9 vom 22 . Juni 1921.

lr . Für Mädchenfortbildmigsschulen.
I . Ziel der Mädchenfortbildungsschule.

Die Mädcheufortbildungsschule will den Mädchen in
den Jahren der werdenden Reife eine Führerin und Be¬
raterin sein und aus ihnen Frauen heranbilden , die mit
Klugheit und Umsicht einen Haushalt führen können , die
als verständnisvolle Gattin , treubesorgte Mutter und kluge
Erzieherin ein glückliches Familienleben zu gestalten wissen
und die imstande sind , auch außerhalb des Hauses mit
echtem mütterlichem Sinn die Hüterinnen und Pflegerinnen
alles Schönen , Guten und Edlen zu sein.

II . Die einzelnen Unterrichtsfächer.
1 . Hauswirtschaftslehre.

». Lehrziel.
Der hauswirtschaftliche Unterricht will unsere Mäd¬

chen zu Frauen heranziehen , die mit praktischem und spar¬
samem Sinn , mit richtigem Verständnis und zweckent¬
sprechender Anpassungsfähigkeit einen einfachen Haushalt
so zu führen in der Lage sind , wie es die häuslichen Ver¬
hältnisse , das Wohl der Familie und die Rücksicht auf das
Wohl unseres Volkes erfordern . Er soll Lust und Freude
am Hausfrauenberuf wecken und die Mädchen an eine
saubere , pünktliche und pflichtgetrene Verrichtung aller
jener Arbeiten gewöhnen , die in Küche und Haushalt
notwendig sind.
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b . Lehrstoff.
L . Für Schulen mit zweijähriger Schulpflicht.

»». Nahrungsmittelkunde.

Erstes Jahr.
Das Wasser im Haushalt. Die wichtigsten Nahrungs¬

mittel, deren Aufbewahrung und Haltbarmachung . Die
Nährstoffe und ihre Bedeutung für den menschlichen Körper.

Zweites Jahr.
Fortsetzung der Besprechung der Nahrungsmittel.

Die Hefe und sonstige Lockerungsmittel bei der Teig¬
bereitung. Die wichtigsten Einmacheverfahren. Die Er¬
nährung und Verdauung.

dd . Kochen.
Zubereitung einfacher ortsüblicher Speisen und Ge¬

tränke svwietinfacher Mahlzeiten für die bürgerliche Küche
unten steter Berücksichtigung von Kinder- und Krankenkost.
Herstellung von Brot, einfachem Hefe- und Weihnachts¬
backwerk, Obstkucheu und dergl. Bereitung von Fett-
mischungeu , Butter , Käse , Obstessig . Einlegen von Eiern.
Dörren und Einmachen von Obst und Gemüse.

eo Haushaltnngskunde.

Erstes Jahr.
Die Küche. Der Herd . Die Heizstoffe . Die wichtig¬

sten Küchengeschirre . Die Kochkiste. Die zum Reinigen
der Wohnung nötigen Geräte . Tägliche und wöchentliche
Instandhaltung der Wohnung . Die Wasch - und Bügel¬
geräte. Das gebräuchlichste Waschverfahren für weiße,
bunte und wollene Wäsche . Bügeln und Ausbessern der
Küchenwäsche . Tägliche Reinigung der Kleider. Tisch¬
decken und Tischregeln.

Zweites Jahr.
Die Heizung und Beleuchtung der Wohnung . Be¬

sprechung der einzelnen Geschirrarten . Die gründliche
Reinigung der Wohnung . Die Fleckenentfernung aus
Wäsche und Kleidern. Das Waschen , Stärken , Bügeln,
Flicken nnd Stopfen der Wäsche und Kleider. Behandlung
der Schuhe.

b . Für Schulen mit dreijähriger Schulpflicht.
»» Nahrungsmittelkunde.

Erstes und zweites Jahr.
Wie bei dem Plaue mit zweijähriger Schulpflicht.

Drittes Jahr.
Die wichtigsten ausländischen Nahrungs- und Genuß¬

mittel. Einheimische Ersatzstoffe . Die Vorgänge beim

Kochen , Braten, Dämpfen und Backen . Weitere Verfahren
für die Haltbarmachung von Obst und Gemüse.

Zusammenstellen von Küchenzetteln für verschiedene
Verhältnisse und Bedürfnisse. Berechnung der Kalorien
für Tagesverköstigungen.

db . Koche » .

Wie bei dein Plane mit zweijähriger Schulpflicht unter
entsprechender Erweiterung und Vertiefung.

co . Haushaltungsrunde.

Erstes und zweites Jahr.
Wie bei dem Plan mit zweijähriger Schulpflicht.

Drittes Jahr.
Besondere Reinigungsverfahren für Möbel , Böden

und Teppiche . Der Schmuck der Wohnung . Die wichtig¬
sten Kleider- und Wäschestoffe . Die Aussteuer . Die
Waschmittel. Besondere Reinigungsverfahren für Wüsche
und Kleider. AuSbesseru und Ausbewahren von Wäsche
und Kleidungsstücken.

2 . Pflege des Kleinkindes.
» Lehrziel.

Der Unterricht in der Pflege des kleinen Kindes soll
die Schülerinnen befähigen, jetzt schon verständige und
treue Wärterinnen der Kleinen zu sein und sich ihrer mit
Liebe und Sachkenntnis auzunehmen. Er will sie aber
auch für den späteren Mutterberuf unterweisen, sodaß sie
mit den Bedürfnissen und der Entwicklung des Kindes
vertraut sind und darum in klarer, zielbewußter Weise
dessen körperliche und geistige Erziehung leiten können.

b . Lehrstoff.

a . Für Schulen mit zweijähriger Schulpflicht.
Der Körperbau des Kindes. Das Bett und das Bad.

Die Wäsche und die Kleidung. Die Ernährung des Kindes.
Krankheiten im Säuglingsalter. Säuglingssterblichkeit.
Kinderfllrsorge.

Körperliche und geistige Entwicklung des Kindes . Die
häufigsten Kinderkrankheiten. Das Spielzeug , Bilderbücher,
Märchen , Kinderlieber und Kinderreime. Die Erziehung
der Kinder.

b . Für Schulen mit dreijährigerZSchulpflicht.
Wie bei dem Plane mit zweijähriger Schulpflicht unter

entsprechender Erweiterung und Vertiefung.

3 . LebenSkmide.
» Lehrziel.

Wie bei dem Lehrplan für Knaben



b . Lehrstoff.
3 . Für Schulen mit zweijähriger Schulpflicht .

'

Erstes Jahr.
1 . Das Mädchen bei der Arbeit und im Berus.

Berufswahl und Berufsmöglichkeiten . Bedeutung der
Arbeit und des Berufs . Regelung des Arbeitsverhältnisses.
Der Lohn und seine Verwendung . Kranken - und Unfall¬
versicherung sowie Unfallverhütung . Öffentliche Gesund¬

heitspflege . Ansteckende Krankheiten , insbesondere die
Tuberkulose.

2 . Der Wohnort des Mädchens.
Vom Ortsplan und der örtlichen Bauweise . Bilder

aus der Volkskunde , der Geschichte und dem Wirtschafts¬
leben der Heimat . Die Verwaltung der Gemeinde , ihre
Verkehrs - und Wohlfahrtseinrichtuugen.

3 . Das Mädchen in Familie und Öffentlichkeit.

Wohnung , Ernährung , Kleidung und Gesundheits¬
pflege .

^ Vom Gartenbau . Pflichten und Aufgaben des
Mädchens gegen sich und die Angehörigen.

Vom Verhalten und Benehmen des Mädchens in der
Gesellschaft und in der Öffentlichkeit . Von der Erholung
und Weiterbildung.

Zweites Jahr.
1 . Das Mädchen und die Frau im Erwerbs¬

leben. '

Gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen sowie
Behörden und Einrichtungen , die für das berufstätige
Mädchen und die im Erwerbsleben stehende Frau von
Bedeutung sind . Die Invalidenversicherung . Erwerbs¬
tätigkeit der verheirateten Frau.

2 . Die Frau als Bürgerin des Landes
und des Reiches.

Bilder aus der Geschichte, Volkskunde und dem Wirt¬
schaftsleben des badischen Landes und des deutschen Reiches
mit besonderer Rücksicht auf Frauenarbeit und Haus¬
wirtschaft.

Von der Verfassung , Verwaltung , Gesetzgebung und
Rechtsprechung des Landes und des Reiches . Wohlfahrts¬
einrichtungen im Lande und im Reiche, die für das Mäd¬
chen und die Frau von Wichtigkeit sind.

3 . Die Frau als Hausfrau und Mutter.

Die Ehe . Die wichtigsten Bestimmungen des bürger-
lichen Gesetzbuches und der Reichsverfaffung über die Ehe,
Familie und die Frau.
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Die Frau als Pflegerin eines gesunden und gemüt¬
lichen Heims-

I) . Für Schulen mit dreijähriger Schulpflicht.

Erstes Jahr.
1 . Das Mädchen bei der Arbeit und im Beruf.

Berufswahl und Berufsmöglichkeiten . Bedeutung der
Arbeit und des Berufs . Regelung des Arbeitsverhält,
nisses . Der Lohn und seine Verwendung . Kranken - und
Unfallversicherung , sowie Unfallverhütung . Erste Hilfe bei
Unfällen.

2 . Der Wo h wort des Mädchens.
Von der heimatlichen Gemarkung . Vom Ortsplan

und der örtlichen Bauweise . Volkskundliches und geschicht¬
liches ans der Heimat . Vom Erwerbsleben der Bewohner.

Die Verwaltung der Gemeinde , ihre Verkehrs - und
Wohlfahrtseinrichtungen . Die Mitwirkung des Einzelnen
am Wohle der Gemeinde.

3 . Das Mädchen in Hans und Familie.
Wohnung , Ernährung , Kleidung und Gesundheits¬

pflege . Vom Gartenbau.
Pflichten und Aufgaben des Mädchens gegen sich und

die Angehörigen.
Zweites Jahr.

l . Das Mädchen bei der Arbeit und im Beruf.
Beruf und Gesundheit . Öffentliche Gesundheitspflege.

Ansteckende Krankheiten , insbesondere die Tuberkulose . Die
Invalidenversicherung.

Die für das berufstätige Mädchen wichtigen Behörden
und Einrichtungen , gesetzlichen Bestimmungen und Ver¬
ordnungen.

Pflichten .und Rechte gegen Arbeitgeber , Mitarbeiter
und Arbeitsgut.

2 . Das Heimatland.
Produkte und wirtschaftliche Unternehmungen des

Landes mit Rücksicht auf ihre Bedeutung für die Haus¬
wirtschaft und die Berufstätigkeit des Mädchens . Volks¬
kundliche und geschichtliche Bilder ans Baden unter beson-
derer Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse . Verfassung
und Verwaltung , Gesetzgebung und Rechtsprechung . Wohl-
fahrtseinrichtungen . Bau - und Kunstdenkmäler aus der
näheren Umgebung.
3 . Das Mädchen im öffentlichen und geselligen

Leben.
Vom Benehmen des Mädchens in der Gesellschaft und

in der Öffentlichkeit . Von seiner Erholung und Weiter¬
bildung . Vom Tanz und vom Wirtshaus . Das Mädchen
in der Fremde.
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Drittes Jahr.
I . Die Frau im Erwerbsleben.

Die Erwerbstätigkeit der verheirateten Frau . Die

Frauen - und Arbeiteriunenfrage . Grundbegriffe der Volks¬

wirtschaft , soweit sie für die Frauenarbeit von Bedeutung

sind.
2 . Deutschland als Staatsganzes und als

Glied der Weltwirtschaft.

Von den Staatsformen . Zweck und Aufgabe des

Staates für den Einzelnen und die Gesamtheit . Reichs-

Verfassung und Reichsregierung . Die besonderen Aufgaben
der Frau als Staatsbürgerin.

Bilder aus unserem Wirtschaftsleben . Unsere wirt¬

schaftlichen und politischen Beziehungen zum Ausland . Vom

Deutschtum im Auslande . Die Frau in der Volkswirt¬

schaft . Beziehungen zwischen Hauswirtschaft und Volks¬

wirtschaft ..

3 . Die Frau als Hausfrau und . Mutt er.

Die Ehe . Die wichtigsten Bestimmungen des bürger¬

lichen Gesetzbuches und der Reichsverfassung über die Ehe,
die Familie und die Frau.

Die Frau als Pflegerin eines gesunden ünd gemüt¬

lichen Heims und als Erzieherin der Kinder.

4 . Deutsch -
*

Lesen.

Lehrziel und Lehrstoff wie beim Lehrplan von Knaben,

d . Schriftliche Arbeiten.

Ebenso , nur ist statt der landwirtschaftlichen oder ge¬
werblichen Buchführung in erster Linie die hauswirtschaft¬

liche Buchführung zu üben.

5 . Rechnen.

Lehrziel wie bei den Knaben . Der Lehrstoff ist in der

Hauptsache auch derselbe , nur ist neben dem volkswirt¬

schaftlichen Rechnen das hauswirtschaftliche besonders zu
pflegen . Das Kontokorrentrechnen kann bei Schulen mit

nur zweijähriger Schulpflicht in Wegfall kommen.

6 . Religion.

Wie beim Lehrplan für Knaben.

7 . Sonstig ^ Unterrichtsfächer.
1 . Handarbeit.

Wo der Handarbeitsunterricht als besonderes Fach
eingeführt ist, wird er nach einem eigenen Lehrplan erteilt.

In den übrigen Schulen tritt er in Verbindung mit
dem hauswirtschaftlichen Unterricht als Flicken , Stopfen,
Ausbessern usw . auf.

Auch dem Handfertigkeitsunterricht ist stets Rechnung
zu tragen , insbesondere sollen die Schülerinnen Anleitung
erhalten wie man einfache Schäden des Haushaltes selbst
ausbessert , Spielsachen herstellt , Kränze windet usw.

2 . Turnen.
Wo das Turnen als besonderes Unterrichtsfach einge¬

führt ist, wird es nach einem eigenen Lehrplan erteilt.
In freier Weise sind aber die Leibesübungen an allen

Schulen in der Form von Spielen , Reigen , einfachen volks¬

tümlichen Tänzen zu pflegen.
Gelegenheit hierzu bietet sich in den Pansen , aus Aus¬

flügen und Wanderungen , bei Schulfesten usw.

3 . Gesang.

Auch der Gesang bedarf einer ständigen Pflege . Bei

Beginn und Schluß des Unterrichtes , in den Pausen , auf
Ausflügen und Wanderungen , bei Schulfesten , bei der
Arbeit in der Küche und sonstigen Gelegenheiten sollen
Volks - und volkstümliche Lieder , Spiel - , Tanz - und Reigen¬
lieder gesungen werden . Bei der Auswahl der Lieder ist
auf die örtlichen Verhältnisse besondere Rücksicht zu nehmen.

4 . Zeichnen.
Im Anschluß an den übrigen Unterricht sollen die

Schülerinnen wenigstens befähigt werden , kleine Pläne
aufzunehmen , Skizzen von Möbelstücken zu entwerfen . Für
Ausschneidearbeiten und zur Herstellung von Zierrat und

Spielsachen dürfte sich in manchen Fällen eine Anleitung

zum Zeichnen von Ornamenten und Sternen , zum Anfertigen
kleiner Musterskizzen empfehlen.

Methodische Bemerkungen zu den einzelnen
Unterrichtsfächern.

I . Lebenskimde.

Die sorgfältige Auswahl und gute methodische Be¬

handlung des lebenskundlichen Stoffes ist von der größten
Bedeutung für den Erfolg des Unterrichtes in der Fort¬
bildungsschule . Es sind möglichst solche Stoffe zu wählen,
die der beruflichen , staatsbürgerlichen und persönlichen
Bildung nnd Erziehung gleichzeitig dienen können . Dabei

ist zu beachten , daß die Stoffbezeichnnngen des Lehrplanes
nicht auch gleich Bezeichnungen für methodische Lehrein¬
heiten sein wollen . Der Lehrer kann Stoffe aus den ver¬

schiedenen Unterabteilungen der Lebenskunde zu einer Lehr¬
probe gruppieren oder einzelne Stoffgebiete in mehrere
Lehreinheiten zerlegen , so werden sich z . B . Witterungs¬
verhältnisse und Hagelversicherung , oder landwirtschaftliche
Maschinen mit Unfallverhütung und Unfallversicherung,
oder Wohnung und örtliche Bauweise zu je einer Lehr¬
einheit vereinigen lassen , wie man andererseits Abschnitte
wie Kleintierzucht , Handelspflanzen usw . in einzelne Lehr-
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einheiteil auflösen kann , wenn dies durch die örtlichen Ver¬
hältnisse bedingt ist . Die ausgewählten Stoffe sollen aber
nicht nur nach der sachlichen, wirtschaftlichen und beruflichen
Seite hin betrachtet werden , sondern der Lehrer muß immer
bemüht sein, auch deren Bedeutung für die Allgemeinheit
und den Staat sowie für unser Kulturleben darzulegen
und deren sittlichen und caritativen Wert zu würdigen.
Nur bei einer ständigen Verbindung der beruflichen und
allgemeinen Bildung wird es gelingen , die Doppelaufgabe

^ .der Fortbildungsschule zu lösen . Außerdem ist die gründe
liche und vielseitige Betrachtung weniger , aber gut ausge¬
wählter Stoffe für die sittliche, geistige und berufliche Bil¬
dung wertvoller als das Vielerlei mit raschem Wechsel.
Doch darf man auch nicht zu lange bei dem gleichen Stoffe
verweilen und ihn nicht in jedem Falle nach allen mög¬
lichen Gesichtspunkten betrachten wollen . Auch muß der
Lehrer in die einzelnen Lehreinheiten durch zweckmäßige
Einfügung von geeignetem Lese- und Rechenstoff oder
schriftlichen Übungen die erforderliche Abwechslung bringen.

II . Deutsch.
1 . Lesen.

Ohne weitschweifig zu werden , sorge man für eine
klare Auffassung des Gelesenen und gewöhne die Schüler
daran , sich das richtige Verständnis möglichst durch eigenes
Nachdenken oder durch Benutzung von Hilfsmitteln selbst
zu verschaffen und sich über das Gelesene Rechenschaft zu
geben.

Besondere Sorgfalt ist auf die Klassenlektjire zu ver¬
wenden . Nur wirklich gediegene und in jeder Hinsicht ein¬
wandfreie Stoffe können hierfür in Frage kommen . Sie
soll nicht der Unterhaltung , sondern der Gesinnungsbildung
dienen . Sie darf auch nicht den übrigen Unterricht beein¬
trächtigen , sondern man wird sich in den meisten Fällen
begnügen müssen , ihr von Zeit zu Zeit die für Deutsch
augesetzten Unterrichtsstunden zuzuweisen.

Die Pflege der Lesefertigkeit ist nicht mehr Aufgabe
der Fortbildungsschule , doch müssen die Schüler zum deut¬
lichen und ausdrucksvollen Lesen angehalten werden.

Empfehlenswert ist es , den Schülern Gelegenheit zu
kleinen Vorträgen und Berichten über Unterrichtsstoffe,
Erlebnisse und Tagesereignisse zu geben und kleine Aus¬
sprachen daran anzuschließen.

Die Schüler sollen je nach den besonderen Bedürfnissen
auch Anleitung erhalten zum Lesen von Stadtplänen , von
Flur - und Wanderkarten , von Fahrplänen und Kursbüchern,
von Zeitungen und Zeitschriften , von gesetzlichen Bestim¬
mungen und Bekanntmachungen , sowie zum Benützen von
Kalendern , Atlanten , Adreßbüchern und anderen Nach¬
schlagewerken . Man gebe ihnen auch Winke und Ratschläge
zur Beschaffung einer zweckmäßigen Familienbücherei , be¬

nenne ihnen Bücher und Schriften für die berufliche Weiter¬
bildung und Unterhaltung , kläre sie auf über die Benützung
von Leihbüchereien , Lesehallen usw . und sorge für die Be¬
schaffung einer den örtlichen und beruflichen Verhältnissen
angepaßten Schülerbücherei.

2 . Schriftliche Arbeiten.
Die schriftlichen Arbeiten schließen sich in der Regel

an den übrigen Unterricht an . Sie erstrecken sieb sowohl
auf die Pflege eines gediegenen Briefverkehrs , als auch
auf alle die Arbeiten , die das private und bürgerliche Leben
des Mannes , die besondere Berufs - und Erwerbstätigkeit
des Schülers , der übliche schriftliche Verkehr mit den Be¬
hörden und anderen öffentlichen Einrichtungen mit sich
bringen . Daneben sind die Schüler anzuleiten , sowohl die
Ergebnisse des Unterrichts , als auch persönliche Beobach¬
tungen , Erfahrungen in gutem Deutsch darzustellen.

Wo sich im Schön - und Rcchtschreibeu Mängel zeigen,
wird man sie gelegentlich abzustellen suchen.

Die den schriftlichen Übungen zu Grunde liegenden
sachlichen Verhältnisse müssen den Schülern vollständig
klar sein und die Ausführungen nach Inhalt und Form
den Anforderungen des praktischen Lebens entsprechen . Die
Beispiele sind den persönlichen Verhältnissen und Möglich¬
keiten des einzelnen Schülers zu entnehmen.

Vor der Ausfüllung von Vordrucken des bürgerlichen
Lebens und Verkehrs müssen die aufgedruckten Bestimmungen
besprochen und zur nachdrücklichen Beachtung empfohlen
werden.

Die Buchführung ist mit besonderer Sorgfalt zu pfle¬
gen und stets den Bedürfnissen der Schüler anzupassen.

Schwierigere Wörter und Fachausdrücke aus einzelnen
Stoffgebieten sind in kurzen Diktaten darzubicteu.

Es soll kein Schultag vorübergehen , an dem nicht eine
schriftliche Arbeit , wenn auch nur von geringem Umfang,
angefertigt wird.

Von Hausaufgaben ist Abstand zu nehmen . Hat ein
Schüler bei der Anfertigung einer wichtigen schriftlichen
Arbeit gefehlt , so ist möglichst Sorge zu tragen , daß er
diese nachträglich anfertigt.

III . Rechne » .
Die Auswahl des Stoffes für den Rechenunterricht

wird in erster Linie durch den Sachuutcrricht bestimmt.
Das schließt nicht aus , daß besondere Gebiete des Rechnens
die für das praktische Leben von großer Bedeutung sind,
eine gesonderte Behandlung erfahren können , wenn sich im
übrigen Unterricht kein ungezwungener Anknüpfungspunkt
bietet.

Wo sich Mängel und Lücken in der Rechenfertigkeit
zeigen , werden die erforderlichen Übungen und Ergänzungen
eingeschaltet.

18



80 Nr . 16

Die zu lösenden Aufgaben müssen den örtlichen und
beruflichen Verhältnissen angepaßt sein nnd die auftreten¬
den Zahlen der Wirklichkeit entstammen . Im allgemeinen
sind die Aufgaben nicht in fertiger Form darzubieten , son¬
dern in der Art von Problemen, . denen rechnerisch nach¬
gegangen werden soll und zu deren Lösung die Schüler
selbst die nötigen Unterlagen mitzubeschaffen 'chaben . Auch
das Lösungsverfahren muß den Anforderungen des prak¬
tischen Lebens entsprechen.

Das Kopf - und Schnellrechnen , das Überschlagen und
Nachprüfen von Rechnungen und herausbezahlten Beträgep
ist immer wieder zu üben.

Mit dem Rechnen sind geometrische Unterweisungen,
Zeichnungen und Berechnungen zu verbinden . Auch sollen
die Schüler im Aufnehmen von Plänen geübt werden.

IV . Hauswirtschaftslehre.
Beim hauswirtschaftlichen Unterricht ist stets zu be¬

achten , daß es sich hier um eine unmittelbare Einführung
in die Praxis handelt . Bei allen Arbeiten haben deshalb
die Schülerinnen selbst Hand anzulegen . Um vor allem
beim Kochen die Schülerinnen gleichmäßig zu fördern , ist
immer paarweise zu kochen . Auch müssen die Schülerinnen
angeleitet und angeregt werden , das im Unterricht Gelernte
zu Hause anzuwenden und über die dabei gemachten . Er¬
fahrungen zu berichten . Empfehlenswert dürfte es sein, !
von Zeit zu Zeit Probearbeiteu im Kochen, Reinigen , >
Flicken, Einmachen usw . vornehmen zu lassen.

Mit allen Arbeiten sind Besprechungen und Erläute¬
rungen zu verbinden . Insbesondere müssen die während
des Kochens entstehenden Pausen mit Besprechungen aus
der Nahrungsmittelkunde und Belehrungen und Übungen
aus der Haushaltungskunde sorgfältig ausgenntzt werden.
Die Schülerinnen müssen immer in der Lage sein, den
Grund für ihre Handlungsweise und das einzuschlagende
Verfahren anzugeben . Während des Kochens und anderer
hauswirtschaftlicher Übungen dürfen persönliche Unterhal¬
tungen so wenig wie im anderen Unterricht geduldet wer¬
den . Die Schülerinnen sind immer zur peinlichsten Sauber¬
keit , zur größten Pünktlichkeit und richtigen Sparsamkeit
anzuhalten , ihr Verantwortlichkeitsgefühl ist zu wecken und
zu pflegen . Nie dürfen die Schülerinnen die Küche ver¬
lassen , bevor nicht alles in bester Ordnung ist.

Der Unterricht muß ständig auf die häuslichen , örtli¬
chen und beruflichen Verhältnisse und Bedürfnisse Rücksicht
nehmen . Vor allem sollen sich die Lehrerinnen auf dem
Lande bemühen , den besonderen Bedürfnissen der ländlichen
Verhältnisse gerecht zu werden und die ländliche Eigenart
zu Pflegen . Sie müssen in den praktischen Unterricht , auch
wenn dies im Lehrplan nicht ausdrücklich betont ist , jene
landwirtschaftlichen Arbeiten einbezichen , welche die Frau
auf dem Lande in Haus , Garten und Feld auszuführen

hat Um dafür Zeit zu gewinnen , können andere Be¬
sprechungeil und Arbeiten , die sich mehr für städtische Ver¬
hältnisse eignen , gekürzt oder ganz weggelassen werden.

Der Pflege des Schulgartens ist besondere Aufmerk¬
samkeit zu widmen.

Die Schülerinnen in Stadt und Land sollen auch mit
der Gewinnung und Verwendung der Dinge bekannt ge¬
macht werden , die Wald und Feld umsonst bieten , wie
wildwachsende Gemüse und Früchte , Teepflanzen und Heil¬
kräuter usw . Es empfiehlt sich, Mustersammlungen aus " '

diesem Gebiete anzulegen und die Schülerinnen zum Sam¬
meln anzuregen.

Um das nötige Material für das Einmachen auf ein¬
fache und billige Weise zu erhalten , ist es gestattet , an
einigen Schultagen mit den Schülerinnen selbst in Wald
und Feld zu sammeln . Die Lehrerin muß sich aber vorher
versichern , ob derartige Sammlungen in der zur Verfügung
stehenden Zeit mit Erfolg und ohne besondere Schwierig¬
keiten durchgeführt werden können . Wo Verbote für das
Sammeln bestehen , ist es der Lehrerin vielleicht möglich,
durch Rücksprache mit den in Frage kommenden Behörden
für diesen Zweck Erlaubnis zu erhalten . Die eingemachten
Lebensmittel sollen nicht gleich wieder aufgezehrt werden,
weil sonst deren Haltbarkeit nicht nachgeprüft werden kann.

Wie in einein gut geführten Haushalte durch zweck-
^ mäßigen Einkauf , kluge Vorratsbeschafsung , richtige Ein¬

teilung und .Ausnützung , sorgfältige Verwendung aller Reste
und Abfälle , schonende Behandlung der Geräte , Geschirre
und Einrichtungen , eigene Ausbesserung kleiner Schäden
gespart werden kann , ist immer wieder zu zeigen und zu üben.

Gewisse Arbeiten , wie Backen , Einmachen , Flecken¬
reinigen , Stopfen , Flicken usw . müssen ständig geübt wer¬
den , damit die Schülerinnen die erforderliche Sicherheit
erlangen.

IV . Pflege des Kleinkindes.

Der Unterricht in der Pflege des Kleinkindes muß
sich in ganz besonderer Weise der Auffassungsgabe der
Schülerinnen anpassen und alles vermeiden , was Anstoß
erregen könnte . Die Darbietungen müssen klar , anschaulich
und praktisch sein, sodah die Schülerinnen durch eigene
Mitarbeit die nötige Sicherheit erlangen . Vor allem sind
die grundlegenden Übungen öfters zu wiederholen.

(Vom 4 . Mai 1923.)
Die Zuständigkeit der Behörden in Bezug auf das Fortbildnngs-

schulgesctz.

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 83 .)

Aufgrund des Z 34 des Gesetzes, die allgemeine Fort¬
bildungsschule betreffend , vom 19 . Juli 1918 (Gesetz - und
Verordnungsblatt 1918 Seite 269 ) verordnet das Staats-
ministerium im Namen des badischen Volkes , was folgt:
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Die Ortsschulbehörden beschließen
1 . über die Verpflichtung zum Besuch der Fortbildungs¬

schule (H 6 und 8 des Gesetzes, Z 3 Absatz 1 des
Schulgesetzes ) ;

2 . über die Einweisung von Fortbildungsschul,
pflichtigen in Hilfsklassen oder in die von der Ge¬
meinde eingerichteten besonderen unterrichtlichen
Veranstaltungen (8 2 Absatz 1 des Gesetzes und
8 39 Absatz 1 und 2 des Schulgesetzes ) .

8 2 .

Schulaufsichtsbehörde und staatliche Aufsichtsbehörde
im Sinne der 88 3 , 7 , 19 des Gesetzes sind die Kreisschul¬
ämter.

Die Kreisschulämter entscheiden ferner
1 . über die Befreiung und den Ausschluß vom Besuch

des Fortbildungsunterrichts (Z 7 und 8 des Gesetzes
und Z 3 Absatz 2 des Schulgesetzes ) ;

2 . über die Verpflichtung der Fortbildnngsschul-
Pflichtigen zum Besuch des an der Fortbildungs¬
schule eingerichteten Religionsunterrichts und des
an Stelle des Religionsunterrichts tretenden Ersatz¬
unterrichts (Z 13 Absatz 2 des Gesetzes ) ;

3 . über den Umfang , in dem Fortbildungspflichtigen,
die nicht zum Besuch der Fortbildungsschule an¬
gehalten werden können oder von demselben aus¬
geschlossen sind , Privatunterricht zu erteilen ist (8 8
des Gesetzes und 8 3 des Schulgesetzes ) .

Die Kreisschulämter sind ferner befugt , anstelle des
Unterrichtsministeriums bei dem Bezirksrat die Überweisung
von Fortbildungsschulpflichtigen in eine benachbarte Fort¬
bildungsschule zu beantragen ( H 2 des Gesetzes und 8 9
des Schulgesetzes ) .

8 3.
Das Unterrichtsministerium entscheidet
1 . über Anträge der Ortsschulbehörde ans Zuweisung

der Mädchen zum Unterricht der Knaben (8 12
und 15 des Gesetzes) ;

2 . über den Beizug von Nicht -Lehrern zur Erteilung
des Turnunterrichts;

3 . über die Beschränkungen des Fortbildungsunter,
richts in einzelnen Gemeinden aufgrund des 8 17
des Gesetzes;

4 . über die Einführung von Schulbüchern und sonstigen
Lernmitteln in der Fortbildungsschule;

5 . über die Gewährung staatlicher Beihilfen an be¬
dürftige Gemeinden zur Bestreitung der Kosten für
die Einrichtung von Schulküchen und zur Be¬

schaffung für die Bedürfnisse des Turnunterrichts
^ (8 31 des Gesetzes) .

8 4.
In den Städten (8 3 Ziffer 1 ä der Gemeindeordnung)

werden die in 8 1 den Ortsschnlbehörden und in 8 2
Absatz 2 Ziffer 1 — 3 den Kreisschulämtern zugewiesenen
Befugnisse von den Volksschulrektoraten ausgeübt.

§ 5.

Für die Einlegung der Beschwerde gegen Verfügungen
und Entscheidungen der in den § 8 1 — 4 dieser Verordnung
bezeichneten Behörden kommen die Bestimmungen der
88 28 — 36 und 40 — 43 der landesherrlichep Verordnung
vom 31 . August 1884 , das Verfahren in Verwaltungs¬
sachen betreffend , mit der Maßgabe zur Anwendung , daß
Beschwerden gegen Entschließungen der örtlichen Schul¬
behörden nach 8 29 der Verordnung zu behandeln und
vom Kreisschnlamt zu erledigen sind . Für die Behandlung
der Beschwerden gegen Verfügungen der Volksschulrektorate
ist dabei entscheidend , ob es sich um Befugnisse handelt , die
von den Volksschulrektoraten anstelle der Ortsschulbehörden
oder der Kreisschulämter ausgeübt werden.

8 6 . .

Beschwerden gegen Entscheidungen und Verfügungen
der Bezirksräte werden durch das Unterrichtsministerium
im Benehmen mit dem Ministerium des Innern und , falls
ein Einvernehmen nicht zustande kommt , durch das Staats¬
ministerium erledigt.

Karlsruhe, den 4 . Mai 1923.
Das Staatsministerium.

Remmel e.

(Vom 2 . Mai 1923 .)
Den Vollzug des Fortbildungsschulgesetzes.

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 92 .)

Zum Vollzug des Fortbildungsschulgesetzes vom 19 . Juli
1918 in der Fassung des Gesetzes vom 7 . April 1922 wird
aufgrund des 8 34 Satz 2 des Gesetzes verordnet was folgt:

Einrichtung der Schule und Schulpflicht.

8 1 -
Für Fortbildungsschulpflichtige , die nach ärztlichem

Gutachten infolge ihrer geringen Begabung eine besondere
Fürsorge erfordern , können besondere , ihrem Bildungs¬
bedürfnis entsprechende Einrichtungen mit ermäßigten Unter«
richtszielen — Hilfsklassen — getroffen werden . Die Ein¬
richtung der Hilfsklassen bedarf im Einzelfall der besonderen
Genehmigung durch das Ministerium.

Wo Hilfsklassen an einer Volksschule bestehen , sollen
sie an der Fortbildungsschule weiter geführt werden . Außer-
dem sollen solche Klassen errichtet werden , wenn die Zahl



der in sie zu überweisenden Fortbildungsschulpflichtigen
10 beträgt.

Die näheren Bestimmungen über die Zuweisung in die

Hilfsklassen werden in der Schulordnung getroffen.

8 2.
Bei der Bildung von Schnlverbänden soll zur Ver¬

meidung unnötiger Kosten tunlichst darauf gesehen werden,
daß die einzelnen Klassen womöglich die in § 18 des Ge¬

setzes bezeichnet« Schülerzahl erhalten . Zu einem Schul¬
verband nach § 2 Absatz 2 des Gesetzes können nicht nur

mehrere Einzelgemeinden , sondern auch mehrere nach Z 2

Absatz 1 des Gesetzes errichtete Schulverbände für sich oder

zusammen mit einer oder mehreren Einzelgemeinden ver¬

einigt werden.

Auch die gemeinsame Errichtung und Unterhaltung
einer Hilfsschule kann Zweck eines Schulverbandes sein. Die

Befugnis des Bezirksrats zur Errichtung von Verbands¬

schulen erstreckt sich auch auf die Bildung von Verbänden
der in Absatz 2 bezeichneten Art.

8 3.

Wird die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden
für den Fortbildungsunterricht der Mädchen aufgrund des

8 16 Absatz 3 des Gesetzes über das gesetzliche Maß hinaus
erweiterst so muß sich der Unterricht auf weibliche Hand¬
arbeiten erstrecken.

8 4.

Befreiung vom Besuch der Fortbildungsschule aufgrund
des Besuchs einer Handels -, Gewerbe - oder gewerblichen
Fortbildungsschule (8 6 des Gesetzes) tritt nur ein, wenn
der (die) Fortbildungsschulpflichtige zum Besuch einer solchen
Schule durch ortsstatutarische Bestimmung verpflichtet oder
in einem Handels - oder Gewerbebetrieb tätig ist.

Der Besuch einer höheren Handelsschule (Iahres-
handelsschule ) steht dem einer Höheren Lehranstalt gleich.

8 5.

Vorwiegend landbautreibende Gemeinden im Sinne
des 8 17 des Gesetzes sind im allgemeinen solche , in denen
die Einwohnerschaft herkömmlicherweise ihren Lebensunter - -

Haft aus dem Betrieb der Landwirtschaft zieht . Darüber,
ob diese Voraussetzung vorliegt , ist im Einzelfall ein Gut¬

achten de- Bezirksrats zu erheben . Anträge einzelner Ge¬
meinden auf Anwendung des Z 17 de ? Gesetzes sind daher
Vonseiten des Kreisschulamts zunächst an das Bezirksamt
mit dem Ersuchen um Einholung der gutachtlichen Äußerung
des Bezirksrats weiterzuleiten und sodann unter Anschluß
dieser Äußerung an daS Ministerium vorzulegen.

In Gemeinden , ans welche die Anwendbarkeit der

Vorschriften des 8 17 Absatz 1 des Gesetzes durch das

Unterrichtsministerium anerkannt ist, treten die im Gesetz
vorgesehenen Unterrichtsbeschränkungen im allgemeinen für
die Zeit vom 1 . März bis 15 . Oktober in der Art ein,
daß für Deutsch , Rechnen und Lebenskunde zusammen
wöchentlich 3 Stunden angesetzt und die restliche vierte
Stunde bei den Mädchen jede , zweite Woche für Religion,
bei den Knaben aber in der einen Woche für Religion,
in der andern für Turnen verwendet wird . Der Koch¬
unterricht der Mädchen , der abwechselnd mit dem übrigen
Unterricht jeweils alle 14 Tage erteilt wird , erstreckt sich
regelmäßig auf vier Stunden.

Anträge von Gemeinden wegen weitergehender Ein¬

schränkung des Religionsunterrichts nach Maßgabe des 8 17

Absatz 2 des Gesetzes sind durch das Kreisschulamt mit

gutachtlicher Äußerung dem Ministerium vorzulegen.

r 6.
Die aufgrund des 8 34 Absatz 2 des Gesetzes erlassenen

statutarischen Bestimmungen bleiben nach dem Inkrafttreten
des Gesetzes nur insoweit in Geltung , als sie sich auf Er¬

weiterungen über den Rahmen der gesetzlichen Bestim¬

mungen hinaus beziehen.

Örtliche Aufsichtsbehörde.

8 7 .
Der Ortsschulbehörde hat zur Beratung und Beschluß¬

fassung über Angelegenheiten der Fortbildungsschule bei¬

zutreten an Schulen
1'. mit einem Oberlehrer oder einer Oberlehrerin

(8 8) diese;
2 . mit 2 planmäßigen Fortbildungsschullehrern (Lehrer¬

innen ) der ( die) vom Kreisschnlamt — in Städten

nach 8 3 ft der Gemeindeordnung vom Vvlksschul-
rektorat hierzu bestimmte Fortbildnngsschullehrer
(Lehrerin ) ;

3 . mit einem Oberlehrer und drei weiteren plan¬

mäßigen Fortbildungsschullehrern ( Lehrerinnen)
neben dem Oberlehrer ( der Oberlehrerin ) ein

weiterer (eine weitere ) auf Vorschlag der Fortbil¬

dungsschullehrer (Lehrerinnen ) von der Ortsschul¬

behörde zu ernennender planmäßiger Fortbildungs-

schnllehrer (Lehrerin ) .

8 8-
Oberlehrer (Oberlchrerinnen ) sind in der Regel an

Schulen mit drei und mehr planmäßigen Fortbilduugs-
schnllehrern (Lehrerinnen ) zu bestellen.

8 s.
Die nach 8 5 letzter Absatz des Gesetzes für einen

Fortbildungsschulverband zu bestellende besondere Orts-

.-1

i
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sthulbehörde soll in der Regel aus der Ortsschulbehörde
derjenigen Gemeinde bestehen , in welcher der Verbands¬
lehrer (Lehrerin ) angestellt ist, unter Beizug des Lehrers
(der Lehrerin ) und von zwei bis sechs weiteren nach Maß¬
gabe der näheren Festsetzung in den Satzungen von den
übrigen Verbandsgemeinden zu bestellenden Personen.

Umfaßt der Verband Mädchenabteilungen , so sollen
der Ortsschnlbehörde mindestens zwei Frauen angehören.

Schulärztliche Überwachung.

8 io.

Die schulärztliche Überwachung in der Fortbildungs¬
schule hatsnach den Vorschriften der §§ 9-20 der Ministerial-
verordnung vom 29 . Oktober 1913 , die Schulärzte an den
Volksschulen betreffend — Gesetz - und Verordnungsblatt
Nr . Xb , Seite 525 — und nach Maßgabe der für die ein¬
zelnen Volksschulen besonders erlassenen Dienstweisungen
zu geschehen.

Wenn eine allgemeine Untersuchung der Schüler
während des letzten Jahres des Volksschulbesuchs statt¬
gefunden hat , ist eine weitere solche Untersuchung während
des Besuchs der Fortbildungsschule und '

zwar entweder
im 2 . oder 3 . Schuljahr vorzunehmen . Ist die letzte
Untersuchung in der Volksschule im 3 . oder 4 . Jahr des
Besuchs dieser Schule vorgenommen worden , so sind die
Schüler beim Eintritt in die Fortbildungsschule und im
letzten Jahr des Besuchs dieser Schule noch einmal zu
untersuchen.

Bei der Vornahme der Untersuchung sind die Bestim¬
mungen des Z 13 der Verordnung vom 29 . Oktober 1913
besonders zu beachten . Die Untersuchung darf nicht in
Anwesenheit anderer Schüler geschehen. Ist die An¬
wesenheit einer dritten Person bei der Untersuchung er-
erforderlich , so soll bei Mädchen womöglich eine Kranken¬
schwester beigezogen werden.

Schüler und Schülerinnen sind verpflichtet , sich durch
den Schularzt untersuchen zu lassen.

Der für die Schüler in der Volksschule angelegte
Personalbogen ist in der Fortbildungsschule weiter zu führen.

Für Schüler , für die ein Personalbogen bis jetzt
nicht geführt wurde , ist ein solcher anzulegen.

8 11 -
Bei der Untersuchung ist vor allem darauf zu achten,

ob der gewählte oder in Aussicht genommene Beruf den
gesundheitlichen Verhältnissen des Schülers entspricht oder
ob ein Berufswechsel sich empfiehlt . Im letzteren Fall
sind die Eltern oder Fürsorger des Schülers unmittelbar
Zu verständigen.

Wo Krankheitserscheinungen sich zeigen , hat der
Schularzt auf deren Zusammenhang mit der Lebensweise
und Lebensführung hinzuweisen . Gehört der Schüler
einer Krankenkasse an , so ist er auf die Möglichkeit ihrer
Inanspruchnahme für die notwendige ärztliche Behandlung
aufmerksam zu machen.

8 12 .
An die Besichtigung der Klassen soll der Schularzt

eine kurze Besprechung über öffentliche oder private Gesund¬
heitspflege anschließen unter Hinweis auf die sich hieraus
für den Einzelnen ergebenden Pflichten.

Vor der Entlassung ans der Schule sind die Schüler
— nach Geschlechtern getrennt — durch den Schularzt im
Beisein der Lehrer (Lehrerinnen ) womöglich in kleineren
Abteilungen auf die aus der körperlichen Entwicklung sich
ergebenden Gefahren und die damit verbundenen sittlichen
Pflichten zu verweisen.

Schulstrafeu.

8 13-
Als Schulstrafen kommen in der Fortbildungsschule

zur Anwendung:
1 . Verweis durch den Lehrer,
2 . Verweis durch den Schulleiter oder , wo ein solcher

nicht bestellt ist, durch den Vorsitzenden der Orts¬
schnlbehörde,

3 . Schularrest bis zu 4 Stunden,
4 . Einsperrung bis zu 12 Stunden,
5 . Einsperrnng bis zu 3 Tagen-
Jede andere Strafe , insbesondere jede Art körperlicher

Einwirkung ist untersagt.

8 14-
Der Verweis durch den Lehrer kann durch Eintrag in

die Schülerliste und überdies durch schriftliche Mitteilung
an die Eltern oder deren Stellvertreter sowie alt den Meister
oder Dienstherrn verschärft werden.

Von dem Verweis durch den Schulleiter oder den
Vorsitzenden der Ortsschulbehörde sowie von der Ver¬
hängung einer der in Z 13 Ziffer 3, 4 und 5 aufgeführten
Strafen ist stets schriftliche Mitteilung an die in Absatz 1
genannten Personen ergehen zu lassen.

8 is.
Der Schularrest kann bis zu 4 Stunden betragen ; er

wird vom Lehrer ausgesprochen und ist in einem Schulraum
zu vollziehen . Der Schüler ist angemessen zu beschäftigen.

8 ie-
Die Einsperrnng bis zn 12 Stunden wird vom Schul¬

leiter oder , wo ein solcher nicht bestellt ist, vom Vorsitzenden
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der Ortsschulbehörde ausgesprochen uud auf deren Anord¬

nung hinter geschlossener Tür in einem Schulraum oder

einem besonders dafür bestimmten Raum des Schulhauses

durch den Schuldieuer oder eine andere von der Ortsschul¬

behörde hierfür bestellte Persönlichkeit vollzogen.

§ 17.

Arrest ( Z 15) und Einsperrung ( Z 16) müssen in die

schulfreie Zeit und womöglich auf einen Werktag gelegt

werden, - bei ausuahmsweisem Vollzug am Sonntag ist

darauf zu achten , daß der Besuch des Gottesdienstes nicht

beeinträchtigt wird . Der Vollzug kaun in einzelnen Ab¬

schnitten geschehen. Umfaßt ein Abschnitt mehr als zwei
Stunden , so ist eine zeitweise Nachschau anzuordnen.

8 18.

Auf Einsperrung bis zu 3 Tagen kann nur in solchen
Gemeinden , in denen für den Vollzug der Strafe besondere

Einrichtungen getroffen sind , durch den Vorsitzenden der

Ortsschulbehörde erkannt werden.

Diese schwerste Strafe ist jedoch nur zulässig
1 . bei grober Unbotmäßigkeit eines Schülers gegen den

Lehrer oder ein Mitglied der örtlichen Aufsichts¬
behörde,

2 . bei Vergehen , die sich als Ausfluß einer besonders
rohen Gesinnung darftellen.

8 19-
Der Bestrafung durch die Schule unterliegen auch

solche Vergehen uud grobe lUigehörigkeiten , die sich die

Schüler außerhalb der Schule zu schulden kommen lassen.

8 20.
Bei der Erkennung von Strafen gegen Mädchen ist

den Besonderheiten der weiblichen Natur entsprechend
Rechnung zu tragen . Wird auf Einsperrung erkannt , so
hat die Entlassung so zeitig zu geschehen, daß die Wohnung
noch vor Eintritt der Dunkelheit erreicht werden kann.

Die Strafe der Einsperrung bis zu drei Tagen soll

gegen Mädchen nur ausnahmsweise zur Anwendung kommen.

Karlsruhe, den 2 . Mai 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Or . Hellpach.

Druck und Benag von Molsch 6. Vogel in KaMrubc
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I Bekanntmachungen.

Nr . 8 19368. Abhaltung von Turn - , Spiel - und Sportfesten.

An die Leiter der Höheren Lehranstalten , die Kreis¬

schulämter und Volksschulrektorate.
Die Berichte über das diesjährige Turn -, Spiel - und

Sportfest an den einzelnen mir unterstellten Schulen , be¬

züglich dessen Durchführung auf die Bekanntmachung vom

II . Mai 1922 (Amtsblatt 1922 Nr . 20 , Seite 205,6 ) ver¬

wiesen wird , sind von den Schulleitern und S .chulbehörden

spätestens bis 1 . November ds . Js . zu erstatten unter An¬

schluß einer Übersicht über die Reihenfolge der turne¬

rischen und sportlichen Übungen und Spiele.
Die Beteiligung an den diesjährigen vom Neichs¬

mini sie ri um deS Innern angeregten Rcichs-

ju g en d w et tk ä m P fen bleibt dem Ermessen der ein¬

zelnen Anstalten nach Lage der örtlichen Verhältnisse

anhcimgegebcn . Für die Abhaltung dieser Wettkämpfe hat

das Reichsministerium des Innern die untenstehenden

Richtlinien mitgeteilt.
Führt eine Schule die Reichsjugendwettkämpfe für sich

allein durch , so wolle die erforderliche Zahl der den

Siegern zusallenden Ehrenurkunden unter Anschluß eines

Berichts über die Wettkampfergebnisse beim » Deutschen

Reichsausschnß für Leibesübungen in Berlin IV 35,

Kurfürstenstraße 48 "
, angefordert werden.

Karlsruhe, den 15 . Mai 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . III » In Vertretung :

V . Gen . V -r Schmidt.

Richtlinien siir die ReichSjngendwrttlämpft 1923.

Die Reichsjugendwettkämpfe können die Altersklassen
von 10 - 18 Jahren umfassen . Es wird jedoch empfohlen,

^ vor allem die Jahrgänge von 1910 an rückwärts und zwar
! in folgenden drei Altersklassen heranzuziehen:
! Altersklasse 1 : Jahrgänge 1910 und 1909,

> Altersklasse 2 : ,, 1908 und 1907,
! Altersklasse 3 : „ 1906 und 1905.

Schulen können statt der Einteilung in Jahresklassen
eine solche nach Schulklassen vornehmen . Auch steht ihnen

die Heranziehung früherer Jahrgänge frei.
Es wird empfohlen , dem Kampsplan folgenden ein¬

heitlichen Kern einzufügen:
Drei kam Pf, bestehend ans 100 na Lauf (bei

Mädchen 75 m Lauf ) , Weitspruug , Schlagball

Weitwurf . Wo Schwimmgclegenheit ist, möge
60 m Schwimmen als vierte Übung hiuzugefügt
werden.

! Die ersten 20 vom Hundert der Teilnehmer in der

! Reihenfolge der Punktwertung erhalten die Urkunde des

Herrn Reichspräsidenten , die mit dem Bericht anzuforderu ist.

Nr . v 3957 . Einwirkung des Krieges auf die Anstellung im öffent¬
lichen Dienst.

Nachstehend genannte Handelslehrkandidaten , die die

Handelslehrerprüfung im Frühjahr 1922 bestanden haben,

sind infolge Einwirkung des Krieges eingereiht worden:

Brandt, Heinrich , in den Prüfnngsjahrgang 1920

Karl,Wilhelm Friedrich „ „ „
' 1921

L i e d e , Heinrich „ „ „ 1918

Reuter, Karl „ „ „ 1918

Schlick , Wilhelm „ ., „ 1918

Zimmermann,Rudolf „ „ „ 1920

Karlsruhe, den 11 . Mai 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

19
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Nr . 0 17769. Verpflegungsbeiträge für die in Anstalten unter - I
gebrachten nichtvoüsinnigen , epileptischen und lriippelhaften schul- ^

pflichtigen Kinder.

Aufgrund der Bestimmungen in Artikel I Ziffer 2 des
Gesetzes vom 15 . Mürz 1923 über die Änderung des
Gesetzes, die Erziehung und den Unterricht nichtvollsinniger
Kinder betreffend , vom 11 . August 1902 in der Fassung,
vom 5 . Oktober 1921 werden die Verpflegungssätze für die
Monate April und Mai 1923 wie folgt festgesetzt:

In den Anstalten:
Taubstummenanstalten in Meersburg , Heidel¬

berg und Gerlachsheim.
Blindenanstalt in Ilvesheim . .
St . Josefsanstalt in Herten.
Heil - und Pflegeanstalt für Geistesschwache

in Mosbach .
Heil - und Pflegeanstalt für Epileptische in Kork
Krüppelheim in Heidelberg.
Krüppelheim in Freiburg.

Verpflegungs¬
satz täglich

2 400 S
3 000 „
3 300

2 700 „
3 300 „
3 300 „
3000 „ .

Karlsruhe, den 18 . Mai 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . ^ 11408. Krankenversicherung.
Das Gesetz zur Erhaltung leistungsfähiger Kranken¬

kassen vom 27 . März 1923 (Reichsgesetzblatt 1 Seite 225)
hat für die Krankenversicherung (Reichsversicherungsordnnng)
ü . a . folgende Änderungen gebracht , die mit dem 1 . April
1923 in Kraft getreten sind.

1 . Für die Versicherungspflicht bestimmt künftig der
Reichsarbeitsminister die Grenzen des jährlichen Einkommens
und des Jahresarbeitsverdienstes (8 165 a R .V .O ., siehe
8 1 des eingangs erwähnten Gesetzes) . Wer die nach
8 165a maßgebende Verdienstgrenze überschreitet , scheidet
erst mit dem ersten Tage des vierten Monats nach Über¬
schreitung der Verdienstgrenze aus der Versicherungs-
Pflicht aus.

2 . Das Krankengeld wird künftig für den Kalendertag
statt Arbeitstag gewährt (8 180 Nr . 2 R .V .O .) .

3 . Für verspätete Bezahlung der Beiträge kann ein
Zuschlag , von 10 vom Hundert für jede Woche des Verzugs
vom Beginn der zweiten Woche an erhoben werden . Die
Beiträge sind deshalb pünktlich an die Krankenkassen abzu¬
führen.

4 . Für Ersatzkassen, die auf Grund des § 518 R -V .O.
zum Empfang der Arbeitgeberanteile berechtigt sind , und
ihre Mitglieder gelten die besonderen Vorschriften der
88 523 b bis o (siehe Rcichsgesetzblatt 1923 I Seite 230 ) .
Die Mitglieder solcher Ersatzkassen sind von der Mitglied¬

schaft bei einer Krankenkasse befreit . Der Versicherte hat
Hierwegen dem Arbeitgeber eine Bescheinigung über seine
Zugehörigkeit zur Ersatzkasse vorzulegen . Eine Meldung
zur Krankenkasse ist nur notwendig , wenn der Versicherte
nicht binnen zwei Wochen nach seinem Eintritt in die Be¬
schäftigung die Bescheinigung der Ersatzkasse erbringen kann.

Die Ersatzkasse hat Anspruch auf den vollen Beitrags¬
teil , den der Arbeitgeber an die Krankenkasse abzusühren
hätte , bei der der Beschäftigte ohne die Mitgliedschaft be^
der Ersatzkasse versichert sein würde . DersArbeitgeber hatden Beitragsteil unmittelbar an den Versicherten bei der
Lohn - oder Gehaltszahlung abzuführen.

Scheidet ein versicherungspflichtiges Mitglied aus der
Ersatzkaffe aus , so hat diese den Arbeitgeber binnen einer
Woche hiervon zu benachrichtigen . Der Arbeitgeber hatden Versicherten binnen drei Tagen der zuständigen Kranken¬
kasse zu melden.

Zur Ausführung der Ziffer 4 wird bestimmt : Die Be¬
schäftigungsbehörde und die die Vergütung zahlende Kasse
haben bei der Durchführung dieser Vorschriften sich gegen¬
seitig zu unterstützen . Der Arbeitgeberanteil ist nur an
versicherungspflichtige und nicht an freiwillig ver¬
sicherte Angestellte zu bezahlen . Die Berechnung des An¬
teils erfolgt durch die zahlende Kasse. Für Zeiten der
Erkrankungen sind keine Beitragsanteile zu leisten ; dabei
ist das Krankengeld der Ersatzkassen ebenso wie jenes der
Krankenkassen auf die Vergütung anzurechnen . Die Be-
schüftigungsbehörde hat daher in Erkrankungsfällen die
zahlende Kasse zu verständigen . Die Arbeitgeberanteile
an die Versicherten zahlt die Kasse zusammen mit der Ver¬
gütung.

Karlsruhe, den 12 . Mai 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt.

Nr . 12390. Die Versichcrungspflicht in der Krankenversicherung.
Durch Verordnung des Reichsarbeitsministers vom

1 . April 1923 (Reichsgesetzblatt 1 Seite 234 ) ist die Ober¬
grenze für die Versicherungspflicht der Betriebsbeamten,
Werkmeister , anderen Angestellten in ähnlich gehobener
Stellung usw . (8 165 der Reichsversicherungsordnung)
auf jährlich 4 800000 erhöht worden.

Wer die für seine Versicherungspflicht nach § 165 s
der Reichsversicherungsordnung in der Fassung des Gesetzes
zur Erhaltung leistungsfähiger Krankenkassen vom 27 . März
1923 (Reichsgesetzblatt I Seite 225 ) maßgebende Verdienst¬
grenze überschreitet , scheidet erst mit dem ersten Tage des
vierten Monats nach überschreiten der Versicherungsgrenze,
aus der Versicherungspflicht aus.
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Die hiernach etwa erforderlichen Neu - oder Wi ^der-
cmmeldungen zur Krankenversicherung wären alsbald zu
bewirken.

Karlsruhe, den 12 . Mai 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:
Schmidt.

Ehxr , ^ 116S3 . Neuorganisation der badischen ur - und frühgeschicht-
lichen Denkmalpflege und Forschung-

An die Schulbehörden und Lehrer.
I . Zur Unterstützung des Ministeriums des Kultus und

Unterrichts bei der Leitung der Denkmalpflege und Forschung
auf ur - und frühgeschichtlichem Gebiet ist ein Ausschuß für
Ur - und Frühgeschichte Badens gebildet worden.

Dem Ausschuß kommen insbesondere folgende Auf¬
gaben zu:

1 . Die Aufstellung eines Planes für die badischen ur-
und frühgeschichtlichen Forschungen;

2 . die Fürsorge für die Erhaltung und Aufzeichnung
der ur - und srühgeschichtlichen Denkmäler sowie für die
Sicherung der Bodenfunde für badische Sammlungen;

3 . die Förderung von wissenschaftlichen und volkstüm¬
lichen Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Ur - und
Frühgeschichte Badens;

4 . die unmittelbare Aufsichtsführung über hie Tätigkeit
der Bezirkspfleger auf dem Gebiet der Ur - und Früh¬
geschichte mit der Maßgabe , daß die Mitglieder des
Landesausschusses als Oberpfleger der ur - und frühge¬
schichtlichen Denkmäler gelten und dementsprechend be¬
fugt sind , die Bezirkspfleger mit Weisungen zu versehen
und ihnen bestimmte Ausgaben zuzuweisen;

6 . die Fühlungnahme mit den Leitern der Ortsmuseen;
6 . die Beratung in Angelegenheiten der irr - und früh¬

geschichtlichen Denkmalpflege und Forschung.
Zu Ausschußmitgliedern sind vorläufig ernannt worden:

Geh . Hosrat Professor vr . Deecke,
Geh . Rat Professor vr . Fabricius,
Professor vr . Eugen Fischer,

sämtlich in Freiburg,
der Direktor des Bad . Landesmuesums Prof.
Ur Rott in Karlsruhe.

II . Gleichzeitig hat das Ministerium zur Durchführungder für die staatliche Denkmalpflege und Forschung aufdem Gebiet der Ur - und Frühgeschichte des Landes erwach¬senden Aufgaben zwei wissenschaftliche Hilfsarbeiter bestellt;
Privatdozent Ur . Ernst Wahle in Heidelberg für die Landes-leile nördlich der Kinzig und Professor Ur . Friedr . Leonhardin Freiburg für die Landesteile südlich dieses Flusses.Als ihre Aufgaben kommen insbesondere in Betracht:die Leitung und beratende Mitwirkung bei Ausgrabungen,
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die Fürsorge für die Erhaltung von Altertumsfunden und son¬
stigen ur - und frühgeschichtlich bedeutsamen Gegenständen,

die Unterstützung der Leiter von Ortsmuseen bei Ordnung
und Einrichtung ihrer prähistorischen Sammlungen,

die wissenschaftliche Mitarbeit bei Verzeichnung der Alter¬
tümer und der Herausgabe von Veröffentlichungen aus
dem Gebiet der Ur - und Frühgeschichte des Landes,

die Überwachung der Durchführung der Denkmalschutz¬
bestimmungen.

Der Tätigkeitsbereich des Ausschusses und der wissen¬
schaftlichen Hilfsarbeiter erstreckt sich zeitlich von den An¬
fängen menschlicher Kultur bis ungefähr zur Karolinger¬
zeit, von der ab schriftliche Urkunden als die hauptsächlichen
Geschichtsquellen in die Erscheinung treten.

Ich ersuche hiernach in allen Angelegenheiten auf dem
Gebiet der Ur - und Frühgeschichte des Landes , in denen
sachkundige Beratung und Mithilfe am Platze ist, sich je
nach Sachlage mit dem Ausschuß für Ur - und Frühgeschichteoder dem räumlich zuständigen wissenschaftlichen Hilfsarbeiterin Verbindung zu setzen . Bei ur - und frühgeschichtlichen
Funden empfiehlt sich ungesäumte Verständigung des zu¬
ständigen wissenschaftlichen Hilfsarbeiters.

Karlsruhe, den 3 . Mai 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

II. Bekanntmachung des Ministeriums der
Finanzen.

<Vom 7 . Mai 1923.1
Dienstreisekosten.

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 90.)
Mit Wirkung vom 1 . Mai 1923 beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe I . . 6 500 ^ 9 000
„ u - . . 8 000 „ 11000 „
., III . . . 9 500 „ 13 000 „
« IV . . . 11000 „ 15 500 „

V . . 13 000 18 000 „ .
Das llbernachtungsgeld für die Beamten

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe I . . 3 500 ^ 7 000 ^
.. II . . . 4 000 „ 8 600 „
.. III . . . 5 000 „ 10000 „
.. IV . . . 5 500 „ 12 000 .,
„ V . . . 6 500 „ 13 500 „ .
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3 . Der Zuschuß gemäß § 8 Ziffer 7 der Ausführungs¬
bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 2500 im

übrigen bis zu 1000 täglich.

4 . Die Gang gebühr 50 für das Kilometer.

Karlsruhe, den 7 . Mai 1923.

Der Minister der Finanzen.
Köhler.

m . Personalnachrichten.
Ernannt:

Der a .o . Prof . vr . Hermann Kantorowicz mit
Wirkung vom 1 . April 1923 zum planm . a .o . Prof , in der
rechts - und staatswissenschaftlichen Fakultät der Univ . Frei¬
burg — der außerplanm . Pfleger Ludwig Bl um Hofer
bei oer psychiatr . und Nervenklinik in Freiburg zum planm.
Pfleger daselbst — der früh , elsaß -lothr . Oberl . vr . Alois
Wuest an der Realschule in Waldkirch zum Prof , daselbst —
Lehramtsprakt . vr . Friedrich Schaub an der Rotteck-
Oberrealsch . in Freiburg zum Prof , daselbst — zum Hptl . :
Utl . Georg Hupp iu Untermutschelbach — die Haupt¬
lehrerinnen Martha Schmidt und Rosa Mattes, die
Haushaltungshauptlehrerin Emilie Schrickel und die
Fortbildungsschullehrerinnen Sophie Dolland und Emilie
Mattes an der Volksschule in Karlsruhe zu Fort¬
bildungsschulhauptlehrerinnen daselbst — Hptlin . Marie Gut
in Heidelbera zur Fortbildunqsschulhauptlin . an der Volks¬
schule in Karlsruhe.

Versetzt:

Prof . Franz Hoch an der Rcalsch . in Singen a . H.
an die H - M . m . S .-K . in Freiburg — unter Zurück¬
nahme seiner Versetzung au die Realsch . in Waldkirch —
als Hptl . : Oberl . Heinrich Reiule in Oschelbronn nach
Kollmarsreute — Oberl . Otto Stenz el in Forst , nach
Forchheim , A . Karlsruhe — Hptl . Bernhard Dresel in
Hemsbach , A . Adelsheim , nach Osterburken.

ZurUckgeiwmmen .-

Die Versetzung des Hptls . Robert Horn in Eiterbach
nach Kehl -Sundheun.

Emeritiert:

Der ord . Prof , der Nationalökonomie und Finauz-
wissenschaft an der Univ . Heidelberg Geh . Rat vr . Eber¬
hard Gothein mit Wirkung vom 31 . März 1923 —
der ord . Prof , der Physik an der Univ . Freiburg Geh . Rat
vr . Franz Himstedt mit Wirkung vom 31 . März 1923 —
der ord . Prof , der Physiologie an der Univ . Heidelberg
Geh . Rat vr . Albrecht Kassel mit Wirkung vom 31 . März
1923 — der ord . Prof . der . Physiologie an der Univ . Frei¬
burg Geh . Rat vr . Johannes von Kries mit Wirkung
vom 31 . März 1923 — der ord . Prof , des römischen und
deutschen bürgerlichen Rechts an der Univ . Freiburg Geh.
Rat vr . Otto Lenel mit Wirkung vom 31 . März 1923 —
der ord . Prof , der romanischen Philologie an der Univ.
Heidelberg Geh . Hofrat vr . Fritz Neu m ann mit Wirkung
vom 31 . März 1923.

Znruhegesetzt auf Ansuchen:
Prof . Karl Fehrle am Realprogymn . in Säckingen

bis zur Wiederherstellung seiner Gesundheit — Hptl . Andreas
Kne ucker in Karlsruhe.

Entlassen:
- Prof . vr . Adolf Frisch, zuletzt an der Oberrealsch.

in Pforzheim , auf Ansuchen.

IV. Erledigte Stellen.
Eine Professorenstelle : Am Realprogymn . in Säckingen

(math .-naturw . Abtlg .) .
An der Gewerbesch . in Durlach eine planm . Gewerbe¬

lehrerstelle , Gruppe L . ^

V . Stellenausschreiben.
An Gewerbeschulen:

Je eine Stelle für einen Gewerbelehrer m Durlach
und Karlsruhe.

Bewerbungen sind auf dem vorgeschriebeuen Vordruck
(Verlag L . Glöckner in Karlsruhe ) mit genauer Angabe
der persönlichen und Dienstverhältnisse sowie des Umfangs
der Lehrbefähigung binnen vierzehn Tagen beim Mini¬
sterium eiuzureichen.

An Volksschulen.
1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses : 7 planm . Amts¬

stellen für Hptl . in Mannheim. Besetzungsrecht steht
dem Stadtrat zu.

Je eine Hptl .-Stelle in : Bad . RHein seiden¬
em sl > ach , A . Adelsheim — Forst (Oberlehrerstelle ) —
öllingeu, A . Rastatt.

2 . Für Lehrer evan g . Bekenntnisses : 7 planm . Amts¬
stellen für Hptl . in Maunheim. Besetzungsrecht steht
oem Stadtrat zu.

Je eine Hptl .- Stelle iu : Kaltenbach — Lörrach
(Bürgerschule , Stelle ist für Lehrerin geeignet ) — Oschel¬
bronn.

2 Stellen für Handarbeitshauptlehrerinuen iu Karls¬
ruhe.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen ans dem geord¬
neten Dienstweg bei dem Ministerium eiuzureichen.

VI . Todesfälle.
Gestorben sind : Gewerbe ! . Josef Köbele an der

Gewerbesch . in Durlach — Professor a . D . Philipp Kau tz-
matt n , zuletzt am Gymn . in Mannheim — Hptl . a . D.
Franz Laver Z i m m erina n n, zuletzt in Seelfingen .

'

Berichtigung.

In Nr . 14 Seite 62 unter „ lll Erledigte Stellen " muß es statt

„ Zeicheninspektorstelle
" heißen : „ Zeichenlchrerstclle " .

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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HerauKgegeben vom Ministerium deS üultuA und Unterrichts.

Karlsruhe , den 1 . Juni 1923
Inhalt.

^ Verordnung des Staatsministerinms : Die Erhebung von Gebühren für staatliche Prüfungen . — II . Verordnung des Mini¬steriums der Finanzen : Die Erhebung von Gebühren für staatliche Prüfungen . — III . Bekanntmachungen : Vergütung für neben¬amtliche Unterrichtserteilung an den Höheren Lehranstalten , Gewerbe - und Handelsschulen . — Abhaltung der 7 . Hauptversammlung desBadischen Turnlehrewereins . — Lehrplan für das Turnen der männlichen Jugend . — Hilfsmittel für den Fortbildungsunterricht . —
Gewerbelehrerprüfungen im Sommer 1923. — IV . Personalnachrichten . — V . Erledigte Stelle « . — VI . Stellenausschreibe « . —vil . Todesfälle.

I Verordnung des Staatsministerrums.
(Vom 19. April 1923.)

Die Erhebung von Gebühren für staatliche Prüfungen.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 80 .)

Das Staatsministerium verordnet im Namen des
badischen Volkes was folgt:

Der § 2 der Verordnung vom 13 . Oktober 1922 über
dw Erhebung von Gebühren für staatliche Prüfungen (Ge¬
setz- und Verordnungsblatt Seite 765 ) erhält folgende
Fassung :

,Die Gebühr (Z 1 ) wird durch Verordnung des Finanz¬
ministeriums im Benehmen mit den übrigen Ministerien
festgesetzt.

Karlsruhe, den 19 . April 1923.
Das Staatsministerium.

R e m m e l e.

II . Verordnung des Finanzministeriums.
(Vom 9 . Mai 1923 .)

Die Erhebung von Gebühren für staatliche Prüfungen.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 98 .)

Aufgrund der Verordnung des Staatsministeriums
vom 19 . April 1923 — Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 80 — werden die Gebühren für staatliche Prüfungen
mit sofortiger Wirkung wie folgt festgesetzt:

Bei Prüfungen für die Beamtenstellen (Eingangsstellen)
der Besoldungsgruppe X . 5000 .—

. IX . ^ 3500—
VIII und VlI . . . 2500 . -

„ „ „ VI und V . . . . 1200 .—

Karlsruhe, den 9 . Mai 1923.
Der Minister der Finanzen.

Köhler.

III . Bekanntmachungen.
Nr . L 21940 . Vergütung für nebenamtliche Unterrichtserteilung an

den Höheren Lehranstalten , Gewerbe - und Handelsschulen.

Die Verzeichnisse über die von Nebenlehrern erteilten
Unterrichtsstunden (Bekanntmachung vom 8 . November 1922
— Amtsblatt 1922 Seite 547/548 ) sind künftighin jeweils
genau auf den ersten Tag des folgenden Monats ein¬
zusenden.

Karlsruhe, den 19 . Mai 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
H . Allg. 111 ° Schmidt.

Nr . L 21471 . Abhaltung der 7 . Hanpiversammlung des Badischen
Turnlehrervereins.

An die Leiter sämtlicher unterstellten Schulen und
Schulbehörden.

Vom 22 . bis 24 . Juni ds . Js - findet in Karlsruhe
die 7. Hauptversammlung des Badischen Turnlehrer¬
vereins statt.

Die Schulbehörden und Anstaltsvorstände werden er¬
mächtigt , denjenigen Lehrern und Lehrerinnen , die sich an
der Versammlung zu beteiligen gedenken, für die genannten
Tage , soweit dienstliche Rücksichten nicht entgegenstehen,
Urlaub zu gewähren.

Karlsruhe, den 17 . Mai 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H. Allg. III » In Vertretung:
V . Gen . V« Schmidt.

20
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Nr . L 15028 . Lehrplan für das Turnen der männlichen Jugend.

Die Leiter der Höheren Lehranstalten , die Kreisschul¬
ämter und Volksschulrektorate werden veranlaßt , den mit

Bekanntmachung vom 27 . Februar 1920 ( Amtsblatt 1920
Seite 64) verlangten Bericht über die mit dem neuen

Lehrplan für das Turnen der männlichen Jugend gemachten
Erfahrungen , sofern es bis jetzt noch nicht geschehen ist,
spätestens bis 1 . August ds . Js . vorzulegen.

Karlsruhe, den 18 . Mai 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Mg . XVIII > In Vertretung:
V . Gen . Xll ° Schmidt.

Nr . 6 15425. Hilfsmittel für den Fortbildungsunterricht.

Auf die vom Verein Bad . Fortbildungsschullehrer
unter dem Titel „ Die Brücke " unter der Schriftleitung des

Hauptlehrers Karl Höfler in Mannheim im Verlag Richard
Bühler in Wiesloch herausgegebene Zeitschrift für Fort¬
bildungsschüler wird mit dem Anfügen aufmerksam ge¬
macht , daß diese Zeitschrift vorerst neben dem amtlichen
Lesebuch für Fortbildungsschulen im Unterricht benützt und

von den Schülern gehalten werden darf.

Karlsruhe, den 23 . Mai 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . X Schmidt.

Nr . v 4349 . Gewerbklchrerprüfungen im Sommer 1923.

An Prüfungen nach Maßgabe der Verordnungen des

Ministeriums des Innern vom 5 . August 1907 und vom
4 . Dezember 1913 , die Ausbildung und Prüfung der

Gewerbelehrer betreffend (Schulverordnunqsblatt 1907

Nr . Xll Seite 147 und 1914 Nr . I Seite 3/4 ) finden im

Sommer 1923 statt:
1 . Eine außerordentliche Hauptprüfung,

beginnend am Donnerstag , den 19 . Juli 1923 , vormittags
8 Uhr,

2 . die Vorprüfung, beginnend am Donnerstag,
den 26 . Juli 1923 , vormittags 8 Uhr.

Gesuche um Zulassung zu diesen Prüfungen sind ge¬
mäß Z 8 a .a .O . unter Beifügung der daselbst vorgeschrie¬
benen Nachweise bis spätestens 20 . Juni 1923 beim Mini¬

sterium des Kultus und Unterrichts einzureichen.

Karlsruhe, den 18 . Mai 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

IV . Personalnachrichten.
Ernannt:

Der elsäß . Studienrat vr . Manfred Eimer von Würz¬
burg zum Prof , an der Kant -Oberrealsch . in Karlsruhe.
— Der elsäß . Oberl . Leo Kern von Thann zum Prof,
an der Oberrealsch . in Mannheim . — Utl . Otto Land-
häußer an der Landesturnanstalt Karlsruhe zum Turn¬
lehrer daselbst . — Handelslehrkand . Joses Schneider an
der Handelssch -. in Karlsruhe zum Hanoelslehrer daselbst.

Zu Hptl . : Utl . Julius Baßler in Wenkheim — Utl . „ -
Wilhelm Geiger in Kieselbronn — Utl . Edmund Halk
in Schluttenbach — Utl . Gustav Laforsch in Büchenau.

Versetzt:

Prof . Roman Fröhlich an der Realsch . in Laden¬
burg an die Oberrealsch . Mannheim — die Hptl . : Karl
Köhler in Kälbertshausen nach Wössingen — Anton
Konrad in Wiesental nach Zentern — Oskar Nauß in
Albert -Hauenstein nach Vormberg — Friedrich Seng er
in Vörstetten nach Bodersweier — Friedrich Wächterin
Büchig nach Knielingen.

Zuruhegesetzt:
Direkt . H . Baumann, Uhrmacherschule Furtwangen

auf Ansuchen bis zur Wiederherstellung seiner Gesundheit.

Entlassen auf Ansuchen:
Utlin . Elisabeth Birnstill in Pforzheim — Utl.

Karl Weser in Karlsruhe.
Entlasten:

Hptl . Karl Hibschenberger in Riedichen.

V. Erledigte Stellen.

An der Realsch . Ladenburg: eine Professorenstelle
(math .-naturw .) . — An der Oberrealsch . in Mannheim:
eine Reallehrerstelle . — Die Direktorstelle an der Uhr¬
macherschule in Furtwangen.

VI . StellenanSschreiben.
An Volksschulen.

1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-
Stelle in : Albert - Hauenstein — Weinheim —
W i e s e n t a l.

2 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-
Stelle m : Kälbertshausen — Müllheim —
V ö r st e t t e n.

In Oschelbronn ist nicht eine Hauptlehrerstelle , sondern
die Oberleyrerstelle zu besetzen (vergl . Amtsbl . 1923 S . 88 ).

VII. Todesfälle.

Hptlin . Antonie Erkenbölling in Mannheim —

Hptl . Benjamin Umhofin Weinheim — Hptlin . Mathilde
Weber m Karlsruhe — Utlin . Marta Kille in Ober¬
hof — Oberl . a . D . Anton Schlager, zuletzt in Gaggenau.

Druck und Verlag von Malsch ck Vogel in Karlsruv -.
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tzeraußgegeben vom Ministerium deß Aulruß und Nnterrichtß.

Ausgegeben Karlsruye , den 12 . Juni 1923

Inhalt.
I . Bekanntmachungen : Mietzinse für staatseigene Dienst- und Mietwohnungen . — Besoldungsbezüge der Beamten . — Vergütung

der Überstunden der Lehrer . — Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und Haushaltungskunde . — Amts¬

blatt . — Pflege des Schwimmunterrichts . — Dienstprüfung der Volksschulkandidaten . — A .o . Dienstprüfung für Kriegsteilnehmer an den Lehrer¬

seminaren Freiburg und Heidelberg . — Ratgeber für die Schülerbibliotheken der Volks - und Fortbildungsschulen . — 4 . Jugendwandertag.

I " Bekanntmachungen.

Nr . L 9969 . Mietzinsen für staatseigene Dienst - und Mietwohnungen.

Nachstehenden Auszug aus dem auch für meinen Ge¬

schäftsbereich geltenden Runderlaß des Herrn Finanzministers
an die Bezirksämter wegen der vom 1 . April 1923 an
eintretenden weiteren Erhöhung der Mietzinsen für staats¬
eigene Dienst - und Mietwohnungen bringe ich hiermit zur
Kenntnis der mir unterstellten Behörden und Beamten.

Karlsruhe, den 25 . Mai 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Auszug.
Der,Minister der Finanzen.

Nr . 5904 . Karlsruhe , den6 . April 1923.

An die Bezirksbauämter.
Nachdem die Mietzinseinschätzung durch die Mietzins¬

einschätzung für das I . Kalendervierteljahr 1923 *) durch
dieBavämter im wesentlichen vollzogen ist, erscheint es ge¬
boten , unbeschadet der späteren Einführung der gesetzlichen
Miete , (nunmehr wegen der weiteren ^Erhöhung der Miet¬
zinsen mit Wirkung vom 1 . April 1923 eine erneute Rege¬
lungzutreffen , um die Mietzinsen der staatlichen Wohnungen
auch jetzt wieder dem neuesten Stand der ortsüblichen
Mietpreise anzupassen . Soweit es sich von hier aus über¬
sehen läßt , kann angenommen werden , daß die ortsüblichen
Mietpreise seit Jahresbeginn allerorts oder doch wenigstens
in den größeren Städten von Monat zu Monat gestiegen
sind , sodaß die jetzigen für Privatwohnungen maßgebenden !

Mietpreise in den meisten Orten wohl ein Mehrfaches
*) Vergleiche die Bekanntmachungen vom .22 . Februar 1923 und

28 . März 1923 , Amtsblatt Seite 27 ff . rmd Seite 45 . !

der Durchschnittspreise des I . Kalendervierteljahres 1923
betragen werden . Entsprechend dieser allgemeinen Miet¬

zinssteigerung müssen auch die Mietpreise der staatlichen
Wohnungen ( Alt - und Neuwohnungen ) sowie der sonstigen
Mieträume (Magazine , Keller , Lagerplätze usw .) vom 1 . April
1923 an wiederum erhöht werden.

Diese Mietzinssteigerung soll der Einfachheit wegen
und zwecks rechtzeitiger Erledigung in der Weise durchge¬
führt werden , daß die für das I . Kalendervierteljahr 1923

berechneten Mietzinsen nm einen den neuesten Stand der
ortsüblichen Mietpreise entsprechenden Hundertsatz erhöht
werden , wobei die für Privatwohnnngen im Monat April
1923 geltenden Mietpreise als Grundlage dienen sollen.
Die wegen der Erhebung besonderer Mietzuschläge für die

Neuwohnungen getroffene Anordnung wird hierdurch nicht
berührt.

Die Bauämter werde » beauftragt , die Berechnungen
über die ab 1 . April 1923 geltenden Mietzinsen unter ge¬
nauer Beachtung obiger Richtlinien alsbald vorzunehmen
und den Verwaltungsbehörden vorzulegen.

gez . Köhler.

Nr . ^ 13315 . Besoliumgsbeziige der Beamten.

I . In den Besoldungsbezügen der Beamten sind fol¬
gende Änderungen eingetreten:

a . Den planmäßigen und außerplanmäßigen Beamten
waren ^ft ihres für April znstehenden gesamten Dienst¬
einkommens (einschließlich aller fortlaufenden Zulagen ) am
14 . April 1923 und ' ft ihres für Mai zustehenden ge¬
samten Diensteinkommens am 15 . Mai 1923 neben ihren
regelmäßigen Dienstbezügen zu zahlen . Die gleichen außer¬
ordentlichen Zahlungen waren auch an die Angestellten und
die Beamten im Probedienst und während der Vorbe¬

reitungszeit zu zahlen . . Als Stichtag (für den Teilnehmer-
21
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kreis, für die maßgebende Besoldungsgruppe bei Be¬
förderung , für die maßgebende Dienstaltersstufe, für die
Ortsklasse, für die Frage , ob und in welcher Höhe Kiuder-
und Frauenzuschläge zustehen usw .) hatte der 1 . April und
der 1 . Mai zu gelten.

b . Der Teuerungszuschlag zu den Bezügen der plan¬
mäßigen und außerplanmäßigen Beamten erhöht sich vom
I . Mai 1923 ab ans 1200 vom Hundert und vom 17 . Mai
1923 ab auf 1700 vom Hundert , der Frauenzuschlag vom
1 . Mai 1923 ab von 12 000 ^ auf 16 000 monatlich.

Die örtlichen Sönderzuschläge erhöhen sich von bisher:
26, 52 , 78 , 104 , 156 , 182 , 208, 234 , 250 v . H-, ab 1 . Mai
auf : 33, 66 , 99 , 132 , 198 , 231 , 264, 297 , 660 v . H ., ab
17 . Mai auf : 45, (.90, 136 , 180, 270, 315, 360, 405,
900 v . H.

Die Beamten im Vorbereitungsdienst und Probedienst
sowie die Angestellten nehmen an dieser Erhöhung in ent¬
sprechender Weise teil.

II . Die Nachzahlungen aufgrund vorstehender Ände¬
rungen sind von den Gehaltsrechnern im Wege des Be¬
soldungsschecksverfahrens angewiesen worden ; die Nach¬
zahlungen aus den Erhöhungen der Teuerungszuschläge
ab 1 . und 17. Mai sind für Beamte für 2 Monate , nämlich
Mai und Juni , für Angestellte für einen Monat , Mai,
geleistet . Die Nachzahlungen für Beamte im Vorbereitungs¬
und Probedienst sind für den Monat Mai von der Rech-
uungsstelle angewiesen worden.

Eine besondere Benachrichtigung über die Beträge der
Nachzahlung und über die Höhe der neuen Monatsbeträge
erfolgte vorläufig nicht.

Karlsruhe, den 26 . Mai 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt.

Nr . v 21400 . Vergütung der Überstunde » der Lehrer.

Die gemäß der Verordnung des Staatsministeriums
vom 26 . Juli 1922 (Amtsblatt 1922 Seite 365) für die
Überstunden der Lehrer zuständigen Vergütungssätze ge¬
stalten sich für den Monat Mai 1923 folgendermaßen:

Ein¬
gangs¬
gruppe

ab 1 . Mai 1923 ab 17 . Mai 1923

Vergütung für die

Jahres -
^Wochen - Einzel-

über - über - Über¬
stunde ; stunde ! stunde

Jahres¬
über¬
stunde

Wochen¬
über¬
stunde

Einzel¬
über¬

stunde

X . . . 100 520 8 378 2 513 137 080 11423 3 427
IX . . . 78000 6 500 1950 106 360 8863 2 659

VIII . . . 71 960 5 997 1799 98 160 8180 2 454
VII . . . 63 480 5 290 1 587 86 560 7213 2164
VI . . . 57 160 ! 4 763 1 429 77 920 6493 l 948
V . . . 52 960 4 413 j 1 324 -72 200 6017 1805

Die Vergütung für die nebenamtliche Unterrichtserteilung
an Gewerbe- und Handelsschulen durch nichtbeamteteNeben¬
lehrer beträgt:

Ein-
ab 1 . Mai 1923 j ab 17 . Mai 1923

Vergütung für die
gangs¬
gruppe

Jahres¬
wochen¬
stunde

Monats¬
wochen¬

stunde

Einzel¬
stunde

Jahres¬
wochen¬
stunde

Monats-
wochen-

stunde

Einzel¬
stunde

VII . . .
lNeben-

lehrer in der
Stelle

mittlerer
Fachlehrer)

105 800 8 817 2 645 144 280 12023 3 607

V . . .
lNeben-

lehrer als
Werk-

stätten-
lehrer)

81 480 6 790 2 037 111 120 9260 2 778

l

Karlsruhe, den 28 . Mai 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . III ° In Vertretung:
B . Gen . Iiu Schmidt.

Rr . .-r 13314 . Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in
weiblichen Handarbeiten und Haushaltungskunde.

An die Schulbehörden der Volksschulen.
Der gemäß der Verordnung des Staatsministeriums

vom 22 . September 1922 (Amtsblatt Nr . 47 , Seite 519)
für die nichtvollbeschäftigten Handarbeits - und Haushaltungs¬
lehrerinnen zuständige Vergütungssatz beläuft sich aufgrund
der neuen Erhöhung des Teuerungszuschlags ( 1220 vom
Hundert vom 1 . Mai und 1700 vom Hundert vom 17 . Mai
1923 an) :

a . für die Zeit vom 1 . Mai bis mit 16 . Mai 1923 für
die Jahreswochenstünde auf jährlich 76 280 und
demgemäß für die Einzelstunde auf 1 907

I) . vom 17 . Mai 1923 ab für die Jahreswochenstunde
auf jährlich 104040 und demgemäß für die
Einzelstunde auf 2 601 ,

Karlsruhe, den 26 . Mai 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt.

Nr . 13521 . Amtsblatt.

Für das dritte Vierteljahr 1923 wurde der voraus-
zuzahlende Preis des Amtsblatts auf . 5795
— fünftausendsiebenhundertneunzigfünf Mark —
— ausschließlich der Postgebühren — festgesetzt.

Karlsruhe, den 30 . Mai 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
S ch m i d t.

'
>1
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Nr . k 33232 . Pflege des SchwimilllMterrichts.

An die Schulbehörden und Leiter der uns unterstellten
Schulen.

Die Schulbehörden und Schulleiter werden erneut
ersucht, der Pflege des Schwimmunterrichts an
den unterstellten Schulen besondere Aufmerksamkeit zu
widmen . Dabei wird die Ermächtigung erteilt , für den
Schwimmunterricht unterLeitung derTurnlehrer"

.
' '-.rMtlich . für jede Klasse eine Turnstunde oder in Ab¬

wechslung damit den Spielnachmittag zur Verfügung zu
stellen.

Durch entsprechende Verhandlung mit den Gemeinde¬
verwaltungen und Besitzern der Badeanstalten wolle eine
möglichst billige Badegelegenheit für die Schüler und
Schülerinnen erwirkt werden.

Auf 1 . November d . I . ist zu berichten , ob und ge¬
gebenenfalls in welchem Umfange der Schwimmunterricht
an den einzelnen Schulen Förderung gefunden hat.

Karlsruhe , den 4 . Juni 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . XVIII i In Vertretung:
V . Gen. Xll °

Schmidt.

Nr . 6 21388 . Dienstprüfung der Volksschulkandidaten.

Auf Grund der Bestimmungen der KZ 1 bis 3 der
Verordnung über die Dienstprüfung der Volksschulkandidaten
vom 30 . Juli 1912 (Schulverordnungsblatt 1912 Mr . XIX
Seite 197 ff.) wird in der ersten Hälfte des Monats Sep¬
tember d . I . eine Dienstprüfung abgehalten werden.

Zugelassen zu dieser Dienstprüfung werden diejenigen
Schulkandidaten und Schulkandidatinnen , welche spätestensam 15 . September 1920 unter die. Volksschulkandidaten
ausgenommen wurden und mindestens 2 Jahre im öffent¬
lichen Schuldienst verwendet sein werden . Gesuche um Zu-
lassung sind mit dem in K 5 der Verordnung vorgeschriebenen
Inhalt und den dort bezeichnten Belegen spätestensbis 1 . Juli 1 923 auf dem in K 6 der Verordnung
vorgeschriebeuen Weg beim Unterrichtsministerium einzu¬
reichen.

Beginn der Dienstprüfung und Prüfungsort werden
im Amtsblatt noch bekanntgegeben werden.

Die Kreisschulämter haben die Zulassungsgesuche gemäß
Absatz 3 der Bekanntmachung vom 28 . November 1922,die Dienstprüfung der Volksschulkandidaten betr ., zu prüfen.

Karlsruhe, den 28 . Mai 1923
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Gcn . V» In Vertretung:

Schmidt.

Nr . 6 12252. N . o . Dieustpriifung für Kriegsteilnehmer an den
Lehrerseminaren Freiburg und Heidelberg.

Im Monat März 1923 haben die außerordentliche Dienst¬
prüfung für Kriegsteilnehmer folgende Lehrer bestanden:

u . am Lehrerseminar in Freiburg:
Bilharz, Karl , von Lahr,
Bows, Paul , von Hornberg,
Dietrich,sHaul , von Unadingen,
Diesch ^ Friedrich , von Radolfzell,
Dittes, Ernst , von Großsachsen,
Erb, Georg , von Kürzell,
Fautz , Hermann , von Gengeubach,
Fortwängler, Karl , von Freiburg,
Fritz , Konrad , von Killer (Hohenzollern ) ,
Fuchs , Friedrich , von Pforzheim,
Gl atz , Franz Josef , von Neuhausen,
Gräßlin, Wilhelm , von Schönau i . Elsaß,
Gropp, Ernst , von Heidelberg,
Haas, Karl , von Karlsruhe,
Hauert, Hermann , von Hoffenheim,
Hiemenz, Franz , von Mannheim,
Huber, Benedikt , von Tiengen,
Huber, Hermann , von Säckingen,
Jäger, Josef , von Mannheim,
Katzen maier, Eugen , von Freiburg,
Kemps, Franz , von Offenburg,
Knab, Richard , von Freiburg,
Knaupp, Alfons , von Hohensachsen,
Krauß, Friedrich, " von Mannheim,
Lauppe, Karl , voll Karlsruhe , -
Lei mgr über, Karl , von Zunsweier , v >
Nann, Adolf , von Obermünstertal,
Rösch , August , von Freiburg,
Röttinger, Ernst , von Peterstal,
Rutsch mann, August , von Rechberg,
Santo, Franz , von Orschweier,
Seywald, Franz , von Ballrechten,
Singer, Jvsef , von Wangen,
Thoma, Adolf , von Todtnau,
Trenkle, Paul , von Freiburg,
Weber, Jakob , von Blumegg,
Wehrte, Johann , von Hänner,
Wörner, Karl , von Mannheim,
Wüst, Max , von Mannheim,
Wurth, Paul , von Alt -Breisach;

b . am Lehrerseminar in Heidelberg:
! Asal, Theodor , von Efringeu,
! Auer, Franz , von Hoppetenzell,
i Axtmann, Josef Adam , von Mannheim,
§ Bauer, Albert , von Karlsruhe,
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Bender , Karl , von Lohrbach,
Bogen schütz , Josef , von Hondingen,
Borel, Rudolf , von Friedrichstal,
Bürck , Gustav , von Oberöwisheim,
Bürkel, Ernst , von Mannheim,
Dahrendorf, Friedrich , von Beiertheim,
Deubel, Wilhelm , von Malsch , A . Ettlingen,
Ernst , Josef , von Malsch , A . Ettlingen,
Grün, Friedrich , von Hüffenhardt,
Heilig, Otto , von Berolzheim,
Heinemann, Johann , von Kirchhofen , A . Staufen,
Herrmann, Alfred , von Mannheim,
Hornung, Bertold , von Muggensturm,
Jsele, Erwin , von Tegernau,
Keck , Oskar , von Straßburg i . E .,
Kegel mann, Otto Eugen , von Neunstetten,
Keller, Ernst , von Mannheim,
König, Philipp , von Iffezheim,
Krieger, Alois , von Stein a . Kocher,
Laschinger, Wilhelm , von Mannheim,
Lenz, Karl , von Heidelberg,
Lotz , Erwin , von Heidelberg,
Lumpp, Wilhelm , von Pforzheim,
Mader, Eugen , von Rastatt,
Maier, Paul , von Rötlingen,
Merd es, Peter , von Wieblingen,
Mvrath, Willi , von Karlsruhe,
Morkel, Ludwig , von Mannheim,
Müller, Ferdinand , von Hetlingen,
Münz, Werner Karl Erwin , von Schönbrunn,
Nees, August , von Rußheim,
Reibelt, Felix , von OoS,
Reiling, Gustav , von Ersingen,
Ring wald, Paul , von Freiburg,
Sachs , Fritz , von Waibstadt,
Scheffel, Wilhelm , von Mannheim,
Schmitz , Johannes , von Euskirchen,
Schmitt, Oskar , von Karlsruhe,
Schneider, Oskar , von Straßburg i . E .,
Schneider, Wilhelm , von Karlsruhe -Daxlanden,
Schorle, Karl , von Oberöwisheim,
Stech , Eugen , von Asbach,

Nr . 19 - -

Stecher, Anton , von Külsheim,
Stiefvater, Oskar , von Langenhardt,
Strohbach, Richard , von Mannheim,
Weisenburger, Emil , von Salem,
Werte, Fritz , von Pforzheim,
Westermann, Emil , von Konstanz;

6 . außerdem hat eine a . o . Dienstprüfung abgelegt:

Kraus, Ernst , von Ruit.

Karlsruhe, den 18 . Mai 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . V » Schmidt.

Nr . 618914 . Ratgeber für die Schülerbibliothelen der Volks - und

Fortbildungsschulen.

Auf den im Verlag der Konkordia A G . in Bühl in

dritter Auflage erschienenen „ Ratgeber für die Schüler¬
bibliotheken der Volks - und Fortbildungs¬
schulen "

, herausgegeben von K . Lauer , O . Fritz und

K . Höfler wird empfehlend hingewiesen.

Karlsruhe, den 28 . Mai 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . Ill Schmidt.

Nr . L 22750 . 4 . Jugendwandertag.

Am 7 . und 8 . Juli l . I . findet in Wertheim a . M.

der vierte Jngendwandertag des Zweigausfchusses für

Jugendherbergen im Odenwald statt.
Die Schulbehörden und Anstaltsvorstände werden er¬

mächtigt , denjenigen Lehrern und Lehrerinnen , die sich an

der Versammlung zu beteiligen gedenken, insbesondere solchen
von Schulen in der Nähe des Tagungsortes , soweit dienst¬

liche Rücksichten nicht entgegenstehen , für Samstag den

7 . Juli l . I . Urlaub zu gewähren.

Karlsruhe, den 6 . Juni 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . III » In Vertretung:

V . Gen . V ° Schmidt.

Dm «l und Verlag von Malsch L Bogel in Karlsruhe.
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mtsülstt
deK Badischen Ministeriums deK Kultus und Unterrichts

HerguKgegeben vom -Ministerium deS RultuK und LlnterrichtK.

^ Äusgegeben Karlsruhe , den 15 . Juni 1923

Inhalt.
I . Bekanntmachungen : Einkommensteuer vom Arbeitslohn . — Bezug und die Bezugspreise der vom Reichsamt für die Landesaufnahme

in Berlin herausgegebenen Karten . — Förderung der Ausbildung tüchtiger und bedürftiger Schüler . — Verein für das Deutschtum im Aus¬
land . — Pflege der deutschen Sprache im Schulunterricht . — Erste Prüfung der Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten . — II . Personal-
Nachrichten . — III . Erledigte Stellen . — IV. Stcllenausfchreiben . — V . Todesfälle.

I Bekanntmachungen.
Einkommensteuer vom Arbeitslohn.

Durch Verordnung des Reichsministers der Finanzen
vom 12 . Mai d . Js . (Reichs -Gesetzblatt I Seite 293 ) werden
die Sätze , um die sich der vom Arbeitslohn einzubehaltende
Betrag von 10 v . H . des Arbeitslohnes gemäß ß 46 Ab¬
satz 2 des Einkommensteuergesetzes ermäßigt , vom 1 . Juni
1923 an erneut geändert . Die neuen Ermäßigungssätze
gelten zum ersten Mal für diejenigen Lohnbeträge , welche
nach dem 31 . Mai 1923 füllig und gezahlt tyerden.

Die vom I . Juni 1923 an geltenden Ermäßigungssätze
betragen:

monat-
bisher

also
lich mehr

n . für den Steuerpflichtigen und für
seine zu seiner Haushaltung zäh¬
lende Ehefrau je. 1 200 800 400

b . für jedes zur Haushaltung des
Steuerpflichtigen zählende minder¬
jährige Kind ohne eigenes Arbeits¬
einkommen bezw . für jedes nicht
über 17 Jahre alte Kind mit eige¬
nem Arbeitseinkommen oder für
jeden vom Finanzamt zur Berück¬
sichtigung zugelassenen mittellosen
Angehörigen . 8 000 4 000 4000

v . zur Abgeltung der nach Z 13 Ab¬
satz 1 Nr . 1 — 7 des Einkommen¬
steuergesetzes zulässigen Abzüge
(Werbungskosten ) . 10000 4000 6000.

Wegen der entsprechenden Ermäßigungen bei Zahlung
der Bezüge nach Wochen , Tagen oder Stunden wird auf
die in der Tagespresse erschienene Bekanntmachung der
Finanzämter verwiesen.

Der nach Vornahme der Ermäßigungen einzubehaltende
Betrag ist in allen Fällen auf volle zehn Mark nach
unten abzurunden.

Bei Vierteljahresgehaltsempfängern , die ihre Bezüge
für den Monat Juni bereits erhalten haben , kommt die
Erhöhung der Freiteile ab 1 . Juni bei der Zahlung der
laufenden Bezüge auf 1 . Juli d . Js . in Anrechnung ; das¬
selbe gilt für die Monatsgehaltsempfänger , sofern die Vor¬
bereitung der Zahlung ihrer Bezüge für Juni schon soweit
fortgeschritten ist, daß die Berücksichtigung dieser Neu¬
regelung für dieses Gehaltsbetreffnis nicht mehr möglich ist.

Die Berechnung der Steuer bei einem verheirateten
Beamten mit einem Kind , der einen Vierteljahresgehalt von
2 000000 bezieht , ist auf I . Juli d . Js . folgendermaßen
vorzunehmen:
10 v . H . aus 2 000 000 - 200000 F.

Hiervon ab:
a . Ausgleich für Juni aus den neuen

Sätzen von 1200 - st 1200 -s- 8000
Z- 10000 --- . 20 400 ^
und den bisherigen von
800 - f- 800 -st 4000
-st 4000 ----- . 9 600

10 800 ^ 5
b . Ermäßigung für die Zeit vom

1 . Juli bis 30 . September 1923
3 X 20400 ^ ----

'
. 61 200,,

- 72 000 „
bleibt reiner Abzug von . 128 000 F.

Karlsruhe, den 7 . Juni 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:
Schmidt.

22
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Nr . S 22078 . Bezug und die Bezugspreise der vom Reichsamt für
die Landesaufnahme in Berlin heransgegcbenen Karten.

Das Reichsamt für die Landesaufnahme in Berlin
hat für den Bezug und die Bezugspreise der von ihm
herausgegebenen Karten unterm 15 . Mai 1923 folgende
neuen Bestimmungen getroffen:

Die Ermäßigung vom Ladenpreis bei Bezug von
1 — 10 Karten 10 Prozent , von 11 —300 Karten 20 Prozent,
von mehr als 300 Karten 30 Prozent . Der Bezug kann
in allen Arten und Maßstäben gemischte Karten umfassen.
Der Buchhändleraufschlag von 20 Prozent wird nicht er¬
hoben.

Im allgemeinen sind die Karten zu diesen Vorzugs¬
preisen für Schulen bezw . Lehrer und Schüler in allen
Voll -Buchhandlungen zu haben . Es empfiehlt sich jedoch,
sich auf alle Fälle vor Aufgabe einer Bestellung zu ver¬
gewissern , ob der betreffende Buchhändler die gewünschten
Karten mit obigen Ermäßigungen abgibt . Sonst ist es
ratsam , die Bestellungen an die amtliche Hauptvertriebs¬
stelle, die Verlagsbuchhandlung R . Eisenschmidt , Berlin
MV . 7 , Dorotheenstr . 60 , zu richten.

Wie es auch im Buchhandel üblich ist, sind für die
Karten des Reichsamts für Landesaufnahme seit November
1922 Grundpreise eingeführt , die mit einer sich dem je¬
weiligen Geldwert anpassenden Schlüsselzahl zu multipli¬
zieren sind , um den Ladenpreis zu erhalten . Preisverzeich¬
nisse und übersichtsblätter stellt die Kartenvertriebs -Ab-
teiluug des Reichsamts für Landesaufnahme , Berlin MV . 40,
Kronprinzenufer 15, gegen Voreinsendung des Portos für
einen Brief über - 20 g kostenlos zur Verfügung.

Die Karten des Reichsamts für Landesaufnahme
werden nicht nur an Schulen als solche, sondern auch an
Lehrer und Schüler zu ihrem persönlichen Gebrauch zu
Vorzugspreisen abgegeben . Bedingung hierfür ist, daß die
Bestellung durch die Schule erfolgt und mit dem amtlichen
Stempel versehen ist.

Karlsruhe, den 7 . Juni 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . L 23535. Förderung der Ausbildung tüchtiger und bedürftiger
Schüler.

An die Schulbehörden und Lehrer der Volksschulen,
der Höheren Lehranstalten sowie der Fachschulen.

Im Hinblick auf die Bestimmungen in tz 19 letzter
Absatz der badischen Verfassung und Artikel 146 Absatz 3
der Reichsverfassung ist im Staatsvoranschlag eine ent - !
sprechende Summe zur Förderung der Ausbildung tüchtiger !
und bedürftiger Schüler und Schülerinnen vorgesehen . !

Die Eltern und Fürsorger von Schülern und
Schülerinnen , die bei entsprechendem sittlichen Verhalten
im allgemeinen öder für einen besonderen Beruf so ver¬
anlagt sind , daß ihre höhere Ausbildung im Interesse der
Allgemeinheit liegt , die ein solches Ziel aber ohne fremde
Unterstützung nicht zu erreichen vermögen , sind auf die dadurch
gebotene Möglichkeit zur Erlangung entsprechender Bei¬
hilfen aufmerksam zu machen.

Etwaige Beihilfegesuche sind unter Anschluß eines von
dem Schüler selbst verfaßten Lebenslaufs , beglaubigte ^ »
Abschriften der Schulzeugnisse aus den letzten 5 Jahren
sowie einer amtlichen Bestätigung über die Bedürftigkeit
durch Vermittlung des Vorstandes der zuletzt besuchten
Schule auf dem geordneten Dienstwege an das Ministerium
vorzulegen . Der Vorstand der Schule hat sich dabei über
die Verhältnisse des Schülers , insbesondere seine Tüchtig¬
keit und Würdigkeit , eingehend zu äußern . Hinsichtlich der
Beurteilung der Gesuche durch die Schulbehörden verweise
ich auf den Runderlaß vom 2 . August 1920 Nr . L 15583.

Auch solche Schüler kommen in Betracht , für die be¬
reits aufgrund früherer Gesuche in den Vorjahren Beihilfen
bewilligt worden sind , wenn und soweit die Voraussetzungen
hierfür gegeben sind.

Karlsruhe, den 6 . Juni 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Mg . XV8 In Vertretung:
V . Gen . XI° . Schmid t.

Nr . 8 24001 . Verein für das Deutschtum im Ausland.

An die Leiter sämtlicher unterstellten Schulen und
Schulbehörden.

Die Sehnsucht der Deutschen nach Zusammenfassung
der ganzen Nation in einem Staatswesen ist durch die
Reichsverfassung von 1919 so wenig erfüllt worden , wie
durch die Ereignisse von 1848 und die Reichsgründung von
1871 . Die Idee der Schöpfung einer großdeutschen Repu¬
blik wurde im November 1918 in abwegigen Hoffnungen
auf das Wohlwollen der Feinde bei einem Verzicht auf die
großdeutsche Einigung preisgegeben . Als tatsächlichen Lohn
ernteten wir die Abtrennung weiteren deutschen Landes in
offener oder verhüllter Form (Elsaß -Lothringen , Danzig,
Westpreußen , oberschlesische Gebietsteile , Saarland usw .)
Heute schweben sogar die Lande am Rhein in erneuter
Gefahr , vom Mutterreiche losgerisscn oder ihm entfremdet
zu werden . Die Millionenzahl der Deutschen , die außerhalb
des Reiches stehen , hat sich gegenüber dem Zeitalter von
1871 bis 1918 vervielfacht.

Mit ihnen den innigsten geistigen und sittlichen Zu¬
sammenhang zu bewahren und ihnen materiellen Beistand
zu leisten , wo sie zum Zwecke der Erhaltung deutscher
Lebensgüter seiner bedürfen , ist eine der obersten nationalen
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Pflichten eines jeden Reichsdeutschen . Der „ Verein für das
Deutschtum im Auslande " hat die Erweckung hierzu als
seine besondere Aufgabe erkoren . Da es wichtig ist, daß
jene Pflicht schon der Jugend eindringlich zu Gemüte ge¬
führt werde , so halte ich es für erwünscht , daß die Lehr¬
anstalten aller Gattungen es dem Verein ermöglichen und
erleichtern , seine werbende Arbeit auch an der Schuljugend
selber zu entfalten . Es sind demnach Schulräumlichkeiten
für entsprechende Veranstaltungen des Vereins bereitwillig
Zur Verfügung zu stellen und die Schüler auf solche Ver¬
anstaltungen in geeigneter Belehrungsform hinzuweisen.
Doch wünsche ich , daß an der Freiwilligkeit der Teilnahme
festgehalten , Druck oder Zwang auf die Schüler nicht aus-
geübt und eine Preisgabe von Unterrichtsstunden vermieden
werde . Sollten irgendwo parteipolitische Spekulationen
unterm Deckmantel der Vereinsbestrebungen auftauchen,
überhaupt der Verdacht einer unsachlichen Ausnutzung des
Deutschtumgedankens nahegelegt werden , so ersuche ich um
unverzüglichen Bericht , da derlei im Interesse des Ausland¬
deutschtums und der großdeutschen Idee abgewehrt werden
muß.

Karlsruhe, den 8 . Juni 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H. Mg . xiX '- vr . Hellpach.
V . Gen . XIV-

Nr . L 24002 . Pflege der deutschen Sprache im Schulunterricht.

An die Leiter sämtlicher unterstellten Schulen und
Schulbehörden.

Es muß den Beobachter mit Sorge erfüllen , daß die
Fähigkeit des mündlich oder schriftlich gefaßten mutter-
sprachlichen Ausdrucks im deutscheu Volke zurück¬
geht . Gerade auch die Erscheinungen des politischen Lebens
in der jüngsten Vergangenheit zeigen vielfältig , daß es
andern Kulturnationen , besser als uns gelingt , in ihren
öffentlichen Kundgebungen Gedanken klar und einfach , Ge¬
fühle stark und mit Wärme , Gesinnungen eindrucksvoll und
überzeugend vorzutragen . Die Sprache des deutschen
öffentlichen Lebens bietet vielfach ein Bild fachlicher Trocken¬
heit, blutloser Abstraktheit , lederner Armseligkeit und frostiger
Unbeholfenheit . Ich erachte es darum für geboten , daß
die Schule der Pflege eines guten muttersprachlichen Aus¬
drucks von Gedachtem , Empfundenem und Gewolltem un¬
ablässig ihre größte Aufmerksamkeit schenkt. Dies kann
nicht nur erreicht werden durch besondere Veranstaltungen
mündlicher und schriftlicher Art , wie etwa durch den dar¬
stellenden Aussatz oder Übungen im zusammenhängenden
Vortrag , sondern die Pflege des Ausdrucks muß sich auf
das gesamte Sprechen und Schreiben im Unterricht er¬
strecken , in allen Fächern und in jeder Materie . Dabei

ist wirkliche persönliche Eigenart sorgsam zu wahren , immer
aber auf Einfachheit und Durchsichtigkeit der Gedanken¬
führung , auf Freimut und Anstand der Gesinnungskund¬
gebung zu halten . Ganz besonders ist bildhafte Anschau¬
lichkeit , die sich durchaus mit logischer Folgerichtigkeit ver¬
trägt , liebevoll zu pflegen und auch dort niemals einzu¬
schüchtern, wo sie sich einmal vergreift und der Nachbesserung
bedarf . Es verdient auch Beachtung , daß der Tonfall der
Mundarten , in ihnen reizvoll , dem Hochdeutschen häufig
nicht ansteht , sondern hier entstellend oder ermüdend wirkt;
das ästhetische Eigenleben des Hochdeutschen in Aus¬
sprache , Satzton , Wortschatz und Aufbau ist aufs Sorg¬
fältigste zu Pflegen . Die Sprachverwilderung durch fach-
und sportsprachliche Unarten , durch Telegrammstil und
Moderedensarten ist unausgesetzt zu bekämpfen . Schließlich
muß die deutsche Sprachgesinnung entschlossen ge¬
fördert werden . Ungeachtet allen Kulturgutes , das uns
die Pflege der Fremdsprachen zubringt , muß der Glaube
des jungen Deutschen an seine Muttersprache als an
eine Weltsprache frühzeitig geweckt und ihm das höf¬
liche, aber bestimmte , schlichte aber gepflegte Reden in
seiner Sprache , statt der Sucht in allen möglichen an¬
dern zu radebrechen , als ein Teil seiner Wesensart an¬
erzogen werden.

Ich ersuche auch alle zuständigen Stellen des Schul¬
wesens , bei Revisionen , Klassenbesuchen und dergl . von der
Pflege des muttersprachlichen Ausdrucks in allen Teilen
des Schulunterrichts sich noch sorgfältiger als bisher zu
überzeugen.

Karlsruhe, den 8 . Juni 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Allg . xviil « vr . Hellpach.
V . Gen . XII --

Nr . 0 32908 . Erste Prüfung der Lehrerinnen für weibliche
Handarbeiten.

Gegen Ende des Monats Juli d . Js . findet eine erste
Prüfung der Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten statt.

Anmeldungen mit den in der Ministerialverordnung
vom 2 . Mürz 1894 (Schulverordnungsblatt 1894 Nr . III
Seite 70 ff.) verlangten Zeugnissen und sonstigen Nach¬
weisen sind spätestens bis 1 . Juli d. Js . beim diesseitigen
Ministerium einzureichen.

Karlsruhe, den 6 . Juni 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.
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II. Personalnachrichten.
Ernannt:

Der planm . a .o . Prof . Or . Eduard Kern in der
rechts - und staatswissenschaftlichen Fakultät der Univ . Frei¬
burg mit Wirkung vom 1 . April 1923 zum planm . ord.
Prof , in der gen . Fakultät . — Reg .-Banm . Friedrich Raab,
z . Zt . beim Wasser - und Straßenbanamt Rastatt , zum
planm . Wissenschaft!. Hilfsarb . beim Lehrstuhl für Straßen-
und Eisenbahnwesen an der Techn . Hochsch. Karlsruhe . —
Den Zeichemnspekt . Emil Bender an der Landeskunstsch.
hier zum Pros , daselbst . — Hptl . Konrad Schmitt in
Heidelberg zum Reall . am Gymn . daselbst.

Zu Hptl . : Utlin . Emma Doll '
, in Hausach — Utl.

Fritz Dill in Eschbach , A . Freiburg — Hlfsl . Franz
Klaus in Jnzlingen — Utl . Paul Malzacher in

Bremgarten — Utl . Gustav Räuber in Jspringen —
Utl . Heinrich Ziegler in Gersbach.

Versetzt:

Gewerbel . Dipl .-Jng . Ur . Emil Gntman an der
Gewerbesch . in Freiburg an jene in Karlsruhe — Oberl.
Oskar Herzog in Vöhrenbach als Hptl . nach Schopf¬
heim — die Hptl . : Theodor Fritz in Welmlingen nach
Tüllingen — Hermann Müller in Buchenberg nach
Wolfenweiler — Max Schwab in Bronnacker nach Je¬
stetten.

Zuruhegesetzt:

Prof . Franz Hieb er am Gymn . Konstanz bis zur
Wiederherstellung seiner Gesundheit.

Entlassen auf Ansuchen:

Hptl . Karl Glock in Pforzheim — Utlin . Laura
Diebold in Schweighöfe — Utlin . Luise Helwig in
Ev . Tennenbronn — Fortbildungsschule . Alexandra
Schneckenburger verehel . Banmann in Freiburg —

Fortbildungsschule . Katharina Baumann in Laden¬
burg.

III. Erledigte Stellen.
Am Gymnasium Konstanz: eine Professorenstelle . —

An der Oberrealschule in Mannheim: eine Reallehrer¬
stelle . — An der Realsch . in Gernsbach: eine Pro¬
fessorenstelle . — An der Gewerbesch . in Freiburg: eine
Stelle für einen Gewerbelehrer.

IV . Stellenan - schreiden.
An der badischen Uhrmacherschule in Furtwangen,

staatliche Fachschule für Uhrmacherei , Elektro - und Fein ^ -

Mechanik ist die Stelle des Dir -ektors (Bes .O .Gruppe XI)
auf 1 . September d . Js . zu besetzen.

Bewerbungen sind mit Lebenslauf und genauer Angabe
der persönlichen und Dienstverhältnisse sowie des Umfangs
der Lehrbefähigung binnen vierzehn Tagen beim Unter¬
richtsministerium einzureichen.

An Volksschulen.

1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses : Je eine Hptl .--
Stelle in : Konstanz; Besetzungsrecht steht dem Stadtrat
zu — Bronnacker — Donaueschingen — Witt-
l e k o f e n.

2 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-
Stelle in : Konstanz; Besetzungsrecht steht dem Stadtrat
zu — Buchenberg — Welmlingen.

3 . Für Lehrer freireligiösen Bekenntnisses : Eine
Hptl .-Stelle in Konstanz; Besetzungsrecht steht dem
Stadtrat zu.

V. Tod-rfälle.
Gestorben sind : Reall . Jakob Stiefel an der Ober-

realsch . in Mannheim — Oberl . Julius Sandmaiev
in Freiburg — die Hptl . : Georg Dillinger in Donau-
eschrngen — Julius Link in Söllingen , A . Rastatt —

Fortbildungsschnllin . Anna Lau er in Rappenau — Oberl.
a . D . Karl Theodor Merz, zuletzt in Steinmauern.

Druck und Verlag von Malsch L Loge ! in Karlsruhe.
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AmtMlatt
deK Vadischen Ministeriums de^ Drultu^ und Unterrichts

tzerauSgegeüen vom MZinisterium deß DrulruK und Unterrichts.

Ausgegeben Kartsmhe , den 28 . Juni 1923

Inhalt.
I . Bekanntmachungen : Bezüge der Beamten . — Bezüge der Beamten . — Vergütung der Überstunden der Lehrer . — Vergütung der

Überstunden der Lehrer . — Vergütung der Lehrerinnen für den Ünterricht in weiblichen Handarbeiten und Haushaltungs künde — Vergütung
der Lehrerinnen für den ünterricht in weiblichen Handarbeiten und Haushaltungskunde . — Dienst - und Mietwohnungsvorschriften — Arbeitszeit
der Staatsbehörden . — Kuraufenthalt . — Übernahme von Lehramtspraktikanten in den staatlichen höheren Schuldienst . — Lehrerinncnprüfung
für Auswärtige am Prinzessin -Wilhelm -Stift in Karlsruhe . — Aufnahmeprüfung am Lehrerseminar in Ettlingen und am Lehrerseminar I in
Karlsruhe im Herbst 19 .23 . — Verleihung von Stipendien . — Ausbildung von Handarbeitslehrerinnen . — Die Abhaltung einer ordentlichen
Haudelslehrerprüfung im Sommer 1923 . — II . Personalnachrichten . — III . Stcllenausschrciben . — IV . Todesfälle.

I Bekanntmachungen.
Nr . 15877 . Bezüge der Beamten.

1 . Die Bezüge der Beamten und Angestellten erhöhen
sich vom 1 . Juni 1923 an wie folgt:

a . Der Tenerungszuschlag von bisher 1700 vom Hundert
auf 2900 vom Hundert , also mehr 1200 vom
Hundert monatlich,

b . Örtliche Sonderzuschläge : von bisher ! 45 , 90 , 135,
180 , 270 , 315 , 360 , 405 , 900 v . H . auf 75 , 150,
225 , 300 , 450 , 525 , 600 , 675 , 1500 V. H . also mehr
30 , 60 , 90 , 120 , 180 , 210 , 240 , 270 , 600 v . H .,

e . Frauenzuschlag von bisher monatlich 16 000 KL auf
monatlich 32 000 KL, also mehr 16 000 KL monatlich.

2 . Die Nachzahlungen aufgrund vorstehender Ände¬
rungen sind für die Beamten und Angestellten von den
Gehaltsrechnern im Besoldnngsscheckverfahren , für Beamte
im Probe - und Borbereitungsdienst von der Zentralrech-
nuugsstelle jeweils für den Monat Juni angewiesen worden.

Eine besondere Benachrichtigung über die Betrüge der
Nachzahlung und über die Höhe der neuen Monatsbeträge
erfolgt vorläufig nicht.

Karlsruhe, den 15 . Juni 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
S ch m i d t.

Nr . 16011 . Die Bezüge der Beamte » .

1. Die Bezüge der Beamten und Angestellten erhöhen
sich vom 16 . Juni 1923 an wie folgt:

o Tenerungszuschlag aus Grundgehalt — Grund-
vergütnng — , Ortszuschlag und Kinderzuschlägen

von bisher 2900 vom Hundert ans 6000 vom Hundert,
also mehr 3100 vom Hundert monatlich,

b . Örtliche Sonderzuschläge aus Grundgehalt — Grund¬
vergütungen — , Ortszuschlag und Kinderzuschlägen
von bisher 75 , 160 , 225 , 300 , 450 , 525 , 600 , 675,
1500 v . H . auf 153 , 306 , 457 , 610 , 916 , 1067,
1220 , 1373 , 2746 v . H ., also mehr 78 , 156 , 232,
310 , 466 , 542 , 620 , 698 , 1246 V . H .,

o . Frauenzuschlag von bisher monätlich 32 000 KL
ans monatlich 64000 KL , also mehr 32 000 KL
monatlich.

ll . Die Nachzahlungen aufgrund vorstehender Ände¬
rungen sind für die Beamten und Angestellten von den
Gehaltsrechnern im Besoldungsscheckverfahren , für Be¬
amte im Probe - und Vorbereitungsdienst von der Zentral¬
rechnungsstelle jeweils für die zweite Hälfte des Monats
Juni angewiesen worden.

Die Nachzahlung umfaßte für Orte:

mit örtlichem , Sonderzuschlag mit bisherigem
Hundcrtsatz von

75 150 ! 225 300 450 525 600 075 1500

für Oe Monat 1550 1589 1628 ! 1666 ! >705
! >

1783 1821 1860 IMI ' 2173
>

der jeweiligen Grundbezüge.
Bei Beamten und Angestellten , denen Franenznschlag

zusteht , trat der Betrag von 16 000 KL hinzu.
Von der Höhe der tatsächlichen Nachzahlung und dem

Zeitpunkt der Übergabe der Besvldnngsschecke an die Geld¬
anstalten sind die Beamten und Lehrer durch die Gehalts¬
rechner in kürzester Form ans die jeweils geeignete Weise

23
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(entweder durch ortsweise Übersendung von Ausschnitten
aus der Besoldungs-Scheckliste oder, beigeschlossenen Schul¬
körpern, durch Auflegung der Scheckliste im Konferenz¬
zimmer) benachrichtigt worden.

Zur Behebung von Zweifeln wird darauf hingewiesen,
daß je nach den Gepflogenheiten der einzelnen Geldanstalten
von den Bankempfängern über die Guthaben verfügt werden
kann, auch ohne daß die von der Bank auszustellenden
Benachrichtigungen über die Gutschrift in der Hand der
Empfänger sind . Bei den meisten Geldanstalten (z . B. bei
den Städtischen Sparkassen und bei der Badischen Beamten¬
genossenschaftsbank ) kann gewöhnlich von dem auf den Tag
der Übergabe der Schecke folgenden Tag ab über das neue
Guthaben verfügt werden.

III . Die Auszahlung der am 1 . Juli 1923fälligen
regelmäßigen Bezüge der Beamten ( ^ Jahres- und Monats¬
gehälter) werden gegen Ende des laufenden Monats durch
die Landeshauptkasse nach dem Stande der bisherigen
Grundgehälter und der Teuerungszuschläge vom17 . Mai
1923erfolgen, (also unterZugrundelegung der allgemeinen
Teuerungszuschläge von 1700 Prozent der dazu in der
Bekanntmachung vom 26. Mai 1923, Amtsblatt Nr . 19,
und veröffentlichten etwaigen örtlichen Sonderzuschlägen) .
Die Auszahlung des Unterschiedes zwischen diesem am
17 . Mai 1923 zuständigen Betrag und dem Betrag , der
aufgrund der neuesten Regelungen einschließlich der auf
1 . Juli 1923 zu erwartenden Neuregelung der Grund¬
gehälter künftig zuständig ist, wird rechtzeitig durch die
Gehaltsrechner im Besoldungsscheckverfahrenerfolgen.

Karlsruhe, den 23. Juni 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Nr. 0 25033. Vergütung der Überstunden der Lehrer.
Die gemäß der Verordnung des Staatsministeriums

vom26 . Juli 1922 (Amtsblatt1922 Seite 365 ) für die
Überstunden der Lehrer zuständigen Vergütungssätze ge¬
stalten sich für die Zeit vom1 . Juni 1923ab folgendermaßen:

Eingangsgruppe
Vergütung für die

Jahres¬
überstunde

Monats¬
überstunde

Einzel¬
überstunde

X . . . 228 440 19 037 5711
IX . . . 177 280 14 773 4432

VIII . . . 163 600 13 633 4 090
VII . . . 144 280 12 023 3 607
VI . . . 129 880 10 823 3 247
V . . . 120 360 10030 3 009

Die Vergütung für die nebenamtliche Unterrichtserteilung
an Gewerbe- und Handelsschulen durch nichtbeamteteNeben¬
lehrer beträgt:

Eingangsgruppe
Vergütung für die

Jahres-
rvochenstunde-

Monats¬
überstunde Einzelstunde

VII . . .
sNebenlehrer in der

Stellung mittl . Fachlehrer)

240 480 20040 6 012

V . . . .
(Nebenlehrer als Werk¬

stättenlehrer)

185 160 15 430 4629

Karlsruhe, den 16 . Juni 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Allg . 111° In Vertretung:
V . Gen. II» Schmidt.

Nr . 0 26183 . Vergütung der Überstunden der Lehrer.
Die gemäß der Verordnung des Staatsministeriums

vom 26 . Juli 1922 (Amtsblatt 1922 Seite 365) für die
Überstunden der Lehrer zuständigen Vergütungssätze ge¬
stalten sich für die Zeit vom 16 . Juni 1923 an folgendermaßen:

Eingangsgruppe
Vergütung für die

Jahres¬
überstunde

Monats¬
überstunde

Einzel-
überstundc

X . . . 464 480 38 707 11 612
IX . . . 360 440 30037 9011

VIII . . . 332 640 27 720 8316
VII . . . 293 400 24 450 7 335
VI . . . 264080 22 007 6 602
V . . . 244 720 20 393 6118

Die Vergütung für die nebenamtliche Unterrichtserteilung
an Gewerbe<und Handelsschulen durch nichtbeamtete Neben¬
lehrer beträgt vom 16 . Juni 1923ab:

Eingangsgruppe
Vergütung für die

JahreS-
wochenstunde

Monats¬
überstunde Einzclstunde

VII . . .
(Nebenlehrer in der

Stellung mittl . Fachlehrer)

488 960 40 747 12 224

V . . . .
(Nebenlehrer als Werk-

stättenlehrer)

376 520 31377 9 413

Karlsruhe, den23 . Juni 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Allg . II l ° In Vertretung:
N . Gen . II» Schinid t.
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Nr. 6 24670. Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in
weiblichen Handarbeiten und Haushaltungsknnde.

An die Schulbehörden der Volksschulen.
Der gemäß der Verordnung des Staatsministeriums

vom 22 . September 1922 (Amtsblatt Nr . 47 Seite 519)
für die nichtvollbeschäftigten Handarbeits - und Haus¬
haltungslehrerinnen zuständige Vergütuugssatz beläuft sich
für die Zeit vom 1 . Juni 1923 ab aufgrund der neuen
Erhöhung des Teuerungszuschlags (2900 vom Hundert)

die Jahreswochenstunde auf jährlich 173 400 und
demgemäß für die Einzelstunde auf 4 335

Karlsruhe, den 15 . Juni 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr. 026184 . Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in weib¬
lichen Handarbeiten und Haushaltungskunde.

An die Schulbehörden der Volksschulen.
Der gemäß der Verordnung des Staatsministeriums

vom 22 . September 1922 (Amtsblatt Nr . 47 Seite 519)
für die nichtvollbeschäftigten Handarbeits - und Haus¬
haltungslehrerinnen zuständige Vergütungssatz beläuft sich
für die Zeit vom 16 . Juni 1923 ab aufgrund der neuen
Erhöhung des Teuerungszuschlags (6000 vom Hundert)
für die Jahreswochenstunde auf jährlich 352 600 ^ und
demgemäß für die Einzelstunde auf 8 815

Karlsruhe, den 23 . Juni 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:
Schmidt.

Nr . ^ 13409. Dienst - und Mietwohuungsvorschriftcn.
An die mir unterstellten Behörden.
Die mit Bekanntmachung vom 23 . Januar 1923

Nr . 2299 — Amtsblatt Seite 14 — veröffentlichten
Kostenbeiträge für

a . Mitbenützung der Zentralheizung und
b . Entnahme von Heizstoffen aus Dienstbeständen

sind entsprechend den erhöhten Aufwendungen für Brenn¬
material (30 — 40fache gegenüber 1922/23 ) wie folgt ge¬
ändert worden.

(Erlaß des Finanzministeriums vom 22 . Mai 1923
Nr . 8821 .)

k- Kostenbeitrag für Mitbenützung der Zentral¬
heizung.

Der in Absatz 1 der „ Richtlinien" vom 4 . De¬
zember 1922 für Beheizung von 100 ekm Rauminhalt
und Heizperiode auf 4 4 2 0 ^ , festgesetzte Betrag wird für

- 21 - io1
die Heizperiode 1923/24 , also für die Zeit vom 1 . Oktober
1923 bis 31 . März 1924 auf 130000 erhöht.

b . Entnahme von Heiz st offen aus Dienst-
beständen.

Mit Wirkmlg vom 1 . April d . Js . erhält Absatz 3
folgende Fassung:

Als Kostenbeitrag für den Brennstoffbezug sind
' ab

1 . April 1923 monatlich in Ansatz zu bringen:

1 11 111 IV V VI

Für den Heiz¬
stoffbedarf in
der Küche,
einer Wohn¬
küche oder
einem Koch-

4L ^ L

zimmer . . .
Für das erste

heizbare Zim-

7 500 8 750 10 000 11250 12 500 13125

mer.
Für ein wei¬

teres heizba-

3 000 4 250 4 500 4 500 4 750 5 500

res Zimmer . 2 000 2 750 3 000 3 000 3 250 3 500

Gesamtbetrag 12 500 15 750 17 500 18 750 20 500 22125

Anmerkung: Diese Beträge sind in den Winter - und Sommer¬
monaten in gleicher Höhe zu entrichten.

Für den Brennstoffverbrauch in einem Badeofen ist
ein monatlicher Zuschlag von 750 ^ zu berechnen.

Absatz 4 . Anstelle der seither üblichen jährlichen
Ermäßigung von 1200 ^ kann eine monatliche Ermäßigung
von 3000 ^ vorgenommen werden.

Absatz 6 . Der Betrag von 1000 ^ jährlich wird
unter den gleichen Voraussetzungen auf 2500 ^ monat-
lich festgesetzt.

Absatz 7 (neu ) . Die Beschaffung besonderer Kohlen¬
oder Holzsorten — also von Brennstoffen , die in dem be¬
treffenden Gebäude nicht verfeuert werden — lediglich für
Zwecke der Dienstwohnungsinhaber ist unzulässig.

o , ck, 6 . Entsprechend sind auch die Kostenbeiträge für
e . Wasserentnahme aus Wasserleitungen,
ck. Bezug von elektrischem Strom und Gas und
o . Benützung von staatseigenen Badeeinrichtungen und

Warmwasserbezug zu Bade - und sonstigen Zwecken
erhöht worden . Den betreffenden Dienst - und Miet¬
wohnungsinhabern wird das Erforderliche anläßlich des
Beitragseinzugs jeweils mitgeteilt werden.

Karlsruhe, den 15 . Juni 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.
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Nr . L. 14623. Arbeitszeit der Staatsbehörden,
An die unterstellten Behörden.
Als „ kleinere Orte " im Sinne der Bekanntmachung

vom 25 . April d . Js . Nr . 10151 haben die Orte mit
weniger als 10 000 Einwohnern zu gelten.

Karlsruhe, den 15 . Juni 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Nr . L 15454. Kuraufenthalt.

Die Arbeiterpensionskasse V der Deutschen Reichsbahn
in Karlsruhe hat sich bereit erklärt , in ihre Lungenheil¬
stätte Friedrich -Hilda -Genesungsheim in Oberweiler bei
Badenweiler , soweit Plätze verfügbar sind , auch Beamte
aus dem Geschäftsbereich des Unterrichtsministeriums und
Angehörige von solchen, die lungenkrank sind , aufzunehmen.
Der Verpflegungssatz für einen Verpflegungstag einschließ¬
lich Vergütung für ärztliche Behandlung , Besorgung der
Wäsche und aller Nebenkosten außer denen für Arznei
beträgt ab I . Juni 1923 : 25 000 ; Erhöhungen bleiben
Vorbehalten.

Etwaige Anfnahmegesuche sind unter Beifügung eines
ärztlichen Zeugnisses bei der Arbeiterpensionskasse V der
Deutschen Reichsbahn in Karlsruhe einzureichen . ^

Karlsruhe, den 15 . Juni 1923 . !

Der Minister des Kultus und Unterrichts . >
In Vertretung : !
Schmidt . I

Nr . n 24181. Übernahme von Lehramtspraktikanten i» de» staatlichen !
höhere » Schuldienst . !

Auf Grund des 8 22 der Verordnung vom 18 . Juli
1913 , die praktische Ausbildung und die Beschäftigung der
Lehramtspraktikanten betreffend , sind folgende Lehramts-
Praktikanten , denen das Zeugnis der Anstellmigsfähigkeit
znerkannt worden ist, in den staatlichen höheren Schul¬
dienst übernommen worden:

1. Lehramtspraktikanten in der Abteilung
für alte Sprachen:

Gassert, Wilhelm , von Mannheim,
Koch , Engen , von Unierbaldingen , A . Dvnaueschingen,
Ries, Josef , von Boxberg,
Walter, Armin , von Hegenheim,
Walzer, Oskar , von Neudingen , A . Dvnaneschingen;

il . Leh ramt spra ktika uten in dcrN ensp .r ach l ich-
geschichtlichen A bteiln n g:

Fuchs , Alfred , von Eßlingen (Baden ),
Graf, Ferdinand , von Nenbreisach im Elsaß,

Kahn, Ernst , von Straßburg,
Kapp, vr . Rudolf , von Bielefeld (Westfalen ) ,
Kappler, Ernst , von Langensteinbach,
Simon, Fritz , von Medelsheim , A . Breiten,
Stärk, vr . Emil , von Thiengen;

UI . Lehramtspraktikanten in der Mathe¬
matisch - naturwissenschaftlichen Abteilung:

Felsch, Kurt , von Karlsruhe,
Schlechter, Eugen , von Ziegethausen,
Schneider, Friedrich , von Karlsruhe,
Ungerer, Walter , von Kürzel , Kr . Metz.

Karlsruhe, den 11 . Juni 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Allg . IIIm In Vertretung:
Schmidt.

Nr . L 24169 . Lehrerinnenprüfmig für Auswärtige NM Prinzrssin-
Wilhelm -Stift in Karlsruhe.

Im Laufe des Monats September ds . Js . findet für
solche Kandidatinnen , die keine staatliche Lehrerinnen¬
bildungsanstalt besucht haben , gemäß der Ministerialver-
ordnnng vom 10 . Juli 1918 , die Prüfung für den Volksschul¬
dienst betreffend (Schulverordnungsblatt 1918 Seite 157 ff .) ,
eine Lehrerinnenprüfung statt am Lehrerinnenseminar Prim
zessin -Wilhelm -Stift in Karlsruhe.

Anmeldungen niit den in den M 4 und 18 der ange¬
führten Verordnung verlangten Belegen und Zeugnissen
sind bis zum 15 . Juli ds. Js . an das Ministerium
des Kultus und Unterrichts zu richten.

Bewerberinnen , welche die Prüfung in der Religion
abzulegen wünschen , haben auf einem besonderen Blatt um
Zulassung zu dieser Prüfung nachznsuchen nnd dabei den
vollen Namen , Geburtsort , Geburtstag nnd das religiöse
Bekenntnis anzugeben und ein Zeugnis über den zuletzt
empfangenen Religionsunterricht beizulegen . Zur Prüfung
selbst haben diese Bewerberinnen den Taufschein , die evange¬
lischen überdies den Konfirmationsschein mitzubringen.

Karlsruhe, den 11 . Juni 1923.
Der Minister des Kultus nnd Unterrichts

I » Vertretung:
V . Gen . Schmidt.

Nr . 0 24363 . Anfnahmchriisung am Lehrerseminar in Ettlingen und
am Lehrerseminar I in Karlsruhe im Hervst 1923.

Aufnahmeprüfungen in die drei Oberkurse des Lehrer¬
seminars Ettlingen und des Lehrerseminars I in Karlsruhe
finden am Dienstag , den 11 . September 1923 statt.

Anmeldungen sind spätestens bis lO . Nlugust portofrei
bei den Direktionen der genannten Lehrerseminare ein-
znreichen

»



Den Anmeldungen sind beizulegen : ein Geburtsschein,
ein Zeugnis der Wiederimpfung , ein nach vorgeschriebenem
Vordruck ausgestelltes , verschlossenes Zeugnis desjenigen
Bezirksarztes , in dessen Bezirk der Anfnahmesuchende seinem
Wohnsitz hat , über die körperliche Beschaffenheit und den
Gesundheitszustand des Bewerbers , das letzte Schulzeugnis
sowie eine vom Bürgermeisteramt beglaubigte Erklärung
des Vaters oder des Vormundes , daß er zur Bestreitung
der durch den Aufenthalt des Zöglings an der Anstalt
^wachsenden Kosten bereit ist.

Die Bewerber haben sich, falls ihnen nicht ein ab¬
weisender Bescheid zugeht , an dem Tage vor der Prüfung
nachmittags zwischen 3 und 6 Uhr bei der Seminar¬
direktion zu melden.

Karlsruhe, den 12 . Juni 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . xv <- Or . Hellpach.

Nr . L 25969 . Verleihung von Stipendien.
An die Stiftungsbehörden der Unterrichtsstipendien¬

stiftungen.
Im Hinblick auf die Geldentwertung und die dem¬

gemäß geringen Erträgnisse der Stiftungen ist von Ver¬
leihung der Stipendien bis auf weiteres abzusehen . Die
Erträgnisse sind zum Kapital zu schlagen oder zinstragend !
bei der Kasse stehen zu lasse», bis sich eine Verleihung der !
Stipendien wieder lohnt.

Wo im Einzelfall etwa die Erträgnisse zur Verleihung
von Stipendien als ausreichend erachtet werdeü oder aus
sonstigen Gründen eine solche VeAeihung geboten erscheint,
wolle Antrag gestellt werden.

Nr . v 5668. Die Abhaltung einer ordentlichen HanvelslehrerprUfung
im Sommer 1923.

Die nach Maßgabe der Verordnung ' des Ministeriums
des Innern vom 6 . Dezember 1913 (Gesetz - und Verord¬
nungsblatt 1913 Nr . XUVII ) , die Ausbildung und Prüfung
der Handelslehrer betreffend , abzuhaltende ordentliche
Handelslehrerprüfung wird am Montag , den 16 . Juli
1923, vormittags 8 Uhr beginnen.

Gesuche um Zulassung zu dieser Prüfung sind gemäß
Z 6 a . a . O - unter Beifügung der daselbst ver¬
langten Nachweise bis spätestens 5 . Juli d . I.
beim Ministerium des Kultus und Unterrichts
ei nzu reichen.

Auf die Beachtung der Ziffer 5 des 8 6 der ange¬
führten Verordnung sowie der Ziffer 2 des Z 6 der landes¬
herrlichen Verordnung vom 17 . November 1917 , die Ein
Wirkung des Krieges auf die Anstellung im öffentlichen
Dienst betreffend , machen wir besonders aufmerksam.

Gesuche von Kriegsteilnehmern um Einstellung in die
Reihenfolge der in einer früheren Prüfung Bestandenen
werden nur dann berücksichtigt, wenn sie gleichzeitig mit
der Bitte um Zulassung zur Prüfung eingereicht werden.

Karlsruhe, deu 22 . Juni 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

H . Persorialrrachrichte « .
Ernannt:

Karlsruhe, den 23 . Juni 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
H. Mg . XVIlw Schmidt

Nr . v 24616 . Ausbildung von Handarbeitslehrerinnen.

An die Kreisschulämtex und Ortsschulbehörden.
Auf Antrag des Vorstandes des Badischen Frauen¬

vereins wird bekannt gegeben , daß der nächste Ausbildungs¬
kurs für Handarbeitslehrerinnen im Unterseminar des
Badischen

'
Frauenvereins anfangs September lsd . Js.

beginnt und daß Allmeldungen hierzu in der üblichen
Weise bis spätestens Mitte Juli beim Vorstand
des Badischen Frauenvereins einzureichen sind.

Karlsruhe, den 20 . Juni 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Iu Vertretung:
wen . S ch M i d t

Amtsgeh . Her m anns am archäol . Institut der Univ.
Heidelberg zum

'
Hausmeister am Lehrerseminar Heidelberg.

Zum Oberl . Hptl . Oskar Haug in Wattstadt.
Zu Hptl . : Schv . Georg Dollenbacher in Rinsch-

heim -- Utl . Eugen Hornung in Kork - Hlfsl . Engel¬
bert Krautheiiner iir Brühl — Utl . Anton Volk in
Weitenung - - Utl . Arthur Zimmer mann in Gochsheim
—- Utl . Äkartin SPies, Utl . Max Rodi, Utlin . Irma
Herbold, Utlin . Sophie Käflein, Utlin . Elise Bischofs,
sämtliche in Pforzheim.

Verliehen:
Dem planm . a . o . Prof , für Forstbotanik l ) r . Peter

Stark an der Univ . Freiburg die akademischen Rechte
und die Amtsbezeichnung eines vrd . Prof.

Versetzt:
Oberl . Emil Boßert in Göbrichen als Hptl . nach

Pforzheim — Die Hptl . : Karl Bernerin Amrigschwand,
nach Ittendorf — Aiiton Henn in Minseln nach Sulzbach
A . Ettlingen Erhard Müller in Bietigheim nach
Ottenau — Hermann Nägele in Schollach nach Heu
Weiler — Ludwig Roth in Knielingen nach Karlsruhe.
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Entlassen ans Ansuchen:
Hptliri . Luise Kne ucker in Rohrbach , A . Heidelberg— Utlin . Emilie Reinhard in Grötzingen — Utlin.

Emma Zwigard in Welschingen.

III. Stellenausfchreibe«.
An Höheren Lehran st alten.

An der Oberrealsch . in Mannheim eine Stelle für
einen wissenschftl. geb . Lehrer der neusprachl . geschichtl. Abtlg.

Bewerbungen sind binnen 10 Tagen aus dem
geordneten Dienstweg beim Ministerium einzureichen.

An Gewerbeschulen.
An der Gewerbesch . in Freiburg eine Stelle für

einen Gewerbelehrer.
Bewerbungen sind auf dem vorbeschriebenen Vordruck

(Verlag L . Glöckner in Karlsruhe ) nnt genauer Angabe der
persönlichen und Dienstverhältnisse sowie des Umfangs der

<)
Lehrbefähigung binnen vierzehn Tagen beim Mini¬
sterium einzureichen.

An Volksschulen.
1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-Stelle m : Amrigschwand — Bietigheim —

Minseln — Riedern a . W -, A . Bonndorf —
Schollach — Waldmühlbach.

2 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-Stelle in : Bammental — Karlsruhe, das Besetzungs¬recht steht dem Stadtrat zu — Knielingen — Rohr
bach, A . Heidelberg — Stein, A . Pforzheim (Ober¬
lehrerstelle , wiederholt ).

IV. Todesfälle.
Gestorben , sind : Oberl . a . D . Karl Theodor Merzzuletzt in Steinmauern — Hptl . a . D . Adolf Schorpp,

zuletzt in Freiburg.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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Amtsblatt
des Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

Heruusgegeben vom Ministerium deA üultuS und AnrerrichtK.

Ausgegeben Karlsruhe , den 5 . Juli 1923

Inhalt.
I . Bekanntmachungen : Ausstellung „ Die Schönheit des Jngenieurbauwerks "

. — Festsetzung des Schulgeldes für die Höheren Lehr¬
anstalten . — Das Werk „ Pflanzenleben des Schwarzwaldes "

. — Organisation Bergwacht . — II . Bekanntmachungen des Ministeriums
der Finanzen : Dienstreisekosten . — Dienstreisekosten.

I Bekanntmachungen.
Nr . .4 16350 . Ausstellung „ Die Schönheit des Jngenicurbauwerks " .

An die Schulbehörden und Leiter der unterstellten
Schulen.

Am 1 . Juli d . Js . ist in Karlsruhe , in der Landes¬
gewerbehalle die ohne Eintrittsgeld zugängliche Ausstellung
„ Die Schönheit des Jngenieurbauwerks " eröffnet worden.
An zahlreichen Beispielen von Wasserkraftanlagen , Brucken,
Kanalbamen und sonstigen I ..ge.ncurLanwerken wird ge¬
zeigt werden , ii^ . tvelcher Weise die moderne Jngenienr-
baukunst die Eingriffe in die Landschaft den

'
Forderungen

des Heimatfchntzes unpassen soll und anzupgsfen versteht.
Die Ausstellung ist während des Monats Juli d . Js . ge¬
öffnet . Während ihrer Dauer werden von fachkundiger
Seite Vorträge über Gegenwartsfragen des Heimatfchntzes
auf dem Gebiete des Jngenieurweseus abgehalten . Zunächst
vorgesehen ist am 3 . Juli vormittags 11 Uhr in der Aula
der Technischen Hochschule ein Bortrag von Paul Schultze-
Naumburg über „ die Physiognomie der Industriebauten"
und am 11 . Juli abeuds im Rathausfaal ein Vortrag des
Vorsitzenden der Schweizerischen Heimatschutzverbände,
Appell . Gerichtspräsidenten vr . Börlin über „ Wasserkraft¬
anlagen und Heimatschutz in der Schweiz " .

Der Besuch der fachgemäß zufammengestellten und
lehrreichen Ausstellung durch Studierende und Schüler
wird warm empfohlen.

Führungen von Schulklassen vermittelt die Ausstellung^
leitung (Adresse Herr Ministerialrat Professor Stürzenacker
im Arbeitsministerium Karlsruhe ) .

Karlsruhe, den 29 . Juni 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

S ch m i d t.

Nr . 3 27144 . Festsetzung des Schulgeldes für die Höheren Lehranstalten.

Die seit der Bekanntmachung vom 20 . März 1923
Amtsblatt Seite 36 eingetretene erhebliche Geldentwertung
macht die Nacherhelfling von Schulgeld für das erste Drittel
des laufenden Schuljahrs notwendig.

Aufgrund des Z 16 der Verordnung vom 18 . September
1909 , die Errichtung der Höheren Lehranstalten betreffend,
in der Fassung der Verordnung des Staatsministeriums
vom 13 . Dezember 1982 ( Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 875 ) wird daher bestimmt , daß von den Schülern
und Schülerinnen aller Klassen in sämtlichen Höheren
Schulen als Schulgeld für das laufende Schuljahrsdrittel
der weitere Betrag von 10 000 zu zahlen ist. Die
Entrichtung hat bis 15 . Juli 1923 zu erfolgen.

Die sonstigen Bestimmungen der Bekanntmachung vom
20 . März 1923 bleiben aufrecht erhalten.

Ebenso gelten die für einzelne Schüler und Gattungen
solcher getroffenen Verfügungen über Befreiung von Schul¬
geld oder Ermäßigung desselben sowie die für einzelne
Anstalten bestehenden besonderen Anordnungen betreffs der
Schnlgeldregelung entsprechend für den Schulgeldnachtrag.

Karlsruhe, den 27 . Juni 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Mg . XI1 1» Di -, He l ! pa ch.

Nr . I! 25886 . Das Werk „ Pfle »ze» lebcn des Schwarzwaldes " .

An die Schulleiter und Lehrer der mir unterstellten
Schulen.

Das von Geh . Mt Oltmanns , Professor der Botanik
an der Universität Keiburg , im Auftrag des Badischen
Schwarzwnldvereins yeransgegebene Werk „ Pflanzenleben
des Schwarzwaldes " ist in der 1 . Auflage vergriffen . Der
Druck einer 2 . Auflage könnte nur bei genügenden Vorans-
bestellungen stattfinden . Solche sind an den Vorstand des

24
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Badischen Schwarzwaldvereins (Geschäftsstelle Freiburg,
Franziskanerstraße ) zu richten.

Karlsruhe, den 29 . Juni 1923 . j
Der Minister des Kultus uud Unterrichts.

H . Mg . X1V<- In Vertretung:
A . Gen . III Schmidt.

Nr . ?>. 2513k . Organisation Bergwacht.
An die Schulbehörden und Schulleiter sämtlicher mir

unterstellten Schulen.
Die seit Jahren im Dienst der Allgemeinheit segens¬

reich wirkenden badischen Wandervereine — Schwarzwald¬
verein , Odenwaldklub , Toüristenverein „ Die Naturfreunde " ,
D . ö . Alpenverein u . a . — haben sich zu einer Arbeits¬
gemeinschaft „ Bergwacht " zusammeugeschlossen . Das Ziel
der Bergwacht besteht darin , die nach dem Krieg vielfach
auftretenden Wandernnsitten , die sich auf die Zerstörung
von Wegweisern , Schutzhütten und ein schonungsloses Ab¬
pflücken von Pflanzen hauptsächlich erstreckt haben , durch
erzieherische Beeinflussung an Ort und Stelle einzudämmen . ^
Es handelt sich also nicht um polizeiliche Feststellungen,
sondern um vorbeugende Maßnahmen , die durch gütliches !
Zureden allen Entgleisungen jugendlicher Wandergruppen ^
oder unerfahrener Erwachsener im vvlkserzieherischen Sinne
Vorbeugen sollen.

Ich ersuche die Schulbehörden und Lehrer aller Schul - ^
gattungen , die wertvollen Bestrebungen der Bergwacht zu ^
unterstützen und insbesondere die Schüler der Oberklassen
über Ziel und Zweck der Organisation „ Bergwacht " zu
unterrichten.

Karlsruhe, den 29 . Juni 1923
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Allg . XIV " » . >> In Vertretung:
l̂l- Gen . XIV " » >> Schmidt.

II Bekanntmachungen des Ministeriums der
Finanzen.

(Vom 4 . Juni 1923.)
Dieiistreiselostcii . -

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 121 .) !

Mit Wirkung vom 1 . Juni 1923 beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe I . . . 10 000 ^ 13500 ^
II . . . 12500 . ,. 17000 ,.

„ III . . . 15000 „ » 20500 „
,. IV . . . 17500 ,. 23500 „
,. V . . . 20000 „ 27000 .

2 . Das Übern achtnngsgeld für die Beamten der
im für besonders

allgemeinen teure Städte
Stufe I . . . 5 000 ^ 10 500

„ II . . . 6 500 „ 13 000 „
„ III . . . 7 500 ., 15 500 „
„ IV . . . 9 000 „ 18 000 „
„ V . . . 10000 „ 20500 „ .

3 . Der Zuschuß gemäß Z 8 Ziffer 7 der Ausführungs -* '

bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 3800 im
übrigen bis zu 1500 täglich.

4 . Die Ganggebühr 75 für das Kilometer.

Karlsruhe, den 4 . Juni 1923.

Der Minister der Finanzen.
Köhler.

<Vom 22 . Juni 1923 .)
Dienstreisekosten.

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 137)

Mit Wirkung vom 16. Juni 1923 ab beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe I . . 15 000 20000
„ II . . . 19 000 „ 25 000 „
„ III . . . 23 000 „ 30000 „
„ IV . . . 27 000 „ 35 000 „
„ V . . . 30 000 „ 40 000 „ .

2 . Das übern achtnngsgeld für die Beamten der
im für besonders

allgemeinen teure Städte
Stufe i. . . 7 500 A 15 000

„ ii. . . 9 500 „ 19 000 „
„ m. . . 11 500 „ 22 500 .,

IV . . 13 500 .. 26 500 ,.
„ V . . . 15 000 „ 30000 „

3 . DerZuschuß gemäß H8 Ziffer? der Ausführungs¬
bestiminungen an Beamte mit Familie bis zu 6000 im
übrigen bis zu 2000 ^ täglich.

4 . Die Ganggebühr 100 ^ für den Kilometer.

Karlsruhe, den 22 . Juni 1923.

Der Minister der Finanzen.
Köhler.

Druck und Verlag von Malsch H Löget in Karlsruhe.
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AmtMatt
des Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

tzerauSgegeben vom Ministerium des LrultuS und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe , den 10 . Juli 1923

Inhalt.
I . Bekanntmachungen : Preis des Amtsblatts für das 3 . Vierteljahr 1923 . — Beginn des Winter - Semesters 1923/24 am Staatstech¬

nikum in Karlsruhe . — Sachliche Amtsunkosten . — Filmvorführungen vor Schülern . II . Personalnachrichten . — III . Erledigte
Stellen . — IV . Stellenausfchreiben.

I Bekanntmachungen.
Nr . L, 17852 . Preis des Amtsblatts für das 3 . Vierteljahr 1923.

Im Hinblick auf die inzwischen eingetretene weitere
Steigerung der Löhne und Materialien im Buchdruckgewerbe
wurde der für das 3 . Vierteljahr 1023 festgesetzte Preis
des Amtsblatts von 5795 auf 23 195 ^
— Dreiundzwanzigtausendeinhundertfünfundncunzig Mark —

ausschließlich der gesetzlichen Postgebühren , erhöht.
Die Postanstalten werden in den nächsten Tagen den

Unterschiedsbetrag eipziehen.

Karlsruhe, den 4 . Juli 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . ^ 16400 . Beginn des Winter - Semesters 1923,24 am Staats-
tcchnikum in Karlsruhe.

An die Direktionen und Vorstände der höheren Schulen
und der Gewerbeschulen und die Lehrer der gewerblichen
Fortbildungsschulen.

Nachstehende Bekanntmachung der Direktion der Bad.
höheren technischen Lehranstalt ( Staatstechnikum ) bringen
wir mit der Veranlassung zur Kenntnis , den Schülern der
oberen Klassen ihren Inhalt bekannt zu geben.

Karlsruhe, den 29 . Juni 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Bekanntmachung.

Beginn des Winter - Semesters 1923/24 am
Bad - Staatstechnikum in Karlsruhe betreffend.

Das Winter -Semester 1923/24 beginnt mit dem Unter¬
richt am

Montag , den 15 . Oktober 1923 , vorm . 9 Uhr.
Aufnahme - und Nachprüfungen finden am

12. bezw . 13 . Oktober, vorm . 8 Uhr statt . Die Prüf¬
linge werden besonders benachrichtigt.

Alle Anmeldungen sind , bei Vermeidung derZurück¬
weisung wegen Platzmangel , schriftlich bis längstens
15 . Juli 1923 bei der Direktion des Staatstechnikums,
Moltkestraße 9 , einzureichen.

Zur Aufnahme in die unterste Klasse der Hochbau- ,
bahnbau - , tiefbau -, Maschinenbau - sowie elektrotechnischen
Abteilung ist erforderlich:

a . Zurücklegung des 16 . Lebensjahres,
b . abgeschlossene Volksschulbildung oder der Nachweis

über den erfolgreichen Besuch der 4 . Klasse einer
höheren Lehranstalt (Gymnasium , Realgymnasium,
Oberrealschule oder dergleichen ) ,

e . Nachweis über den erfolgreichen Besuch einer drei-
klassigen Gewerbeschule ; ausnahmsweise werden
auch Schüler einer gewerblichen Fortbildungsschule
zngelassen,

ck. zweijährige praktische Tätigkeit.
Absolventen der 6 . Klasse einer höheren Lehranstalt

können u . a . nach bestandener Aufnahmeprüfung in die
2 . Klasse der maschinentechnischen bezw . elektrotechnischen
Abteilung eintreten.

Alles Nähere ist aus dem Prospekt , der mit dem zur
Anmeldung nötigen Anmeldebogen gegen eine Gebühr von

25
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z . Z . 500 4L zuzüglich Porto erhoben werden kann,
ersichtlich.

Karlsruhe, im Juni 1923.
Bad . höhere technische Lehranstalt.

(Staatstechnikum .)
Die Direktion.

Nr . X 16666. Sachliche Amtsunlosten.
Infolge der fortschreitenden Geldentwertung wird der

in meiner Bekanntmachung vom 2 . März 1923 — Amtsblatt
Nr . 8 Seite 34 - - veröffentlichte Vergütungsfatz von 504L
für das Waschen und Bügeln sowie das Jnstandsetzen der
Handtücher mit Wirkung vom 1 . Mai 1923 auf 200 4L
für ein Handtuch erhöht.

Karlsruhe, den 29 . Juni 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Nr. L 26378. Filmvorführungen vor Schülern.
An die Schulbehörden und Lehrer sämtlicher mir unter¬

stellten Schulen.
Ein Sonderfall gibt Veranlassung darauf hinzuweisen,

daß der Besuch von Filmvorstellungen durch Schüler aller
Schulgattungen nur dann Vonseiten der Schule empfohlen
werden kann , wenn Vertretern der Lehrerschaft aus Wunsch
vorher Gelegenheit gegeben wird , die vorzuführenden Licht¬
bilderstreifen nach ihrer erzieherischen und sittlichen Wirkung
auf die Schuljugend zu begutachten.

Karlsruhe, den 28 . Juni 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Allg . V » vr . Hellpach.
B . Gen. XI r

II Personalnachrichten.
Ernannt:

Prof . vr . Karl Brinkmann, Privdoz . an der Univ.
Berlin , mit Wirkung vom 1 . Oktober 1923 an zum plamn.
a . o . Prof , der Nationalökonomie an der Univ . Heidelberg
mit der Amtsbezeichnung und den akademischen Rechten
eines ord . Prof . — Der plamn . Verwaltungsass . Otto
Müller bei der Univ . Freiburg zum Verwaltungssekr.
— Der außerplanm . Verwaltungsass . Friedrich Här bei
der Univ . Freiburg zum planm . Verwaltungsassistenten
— Hptl . Karl Höfter an der Volksschule in Mannheim
zum

^
Stadtschulrat in Bruchsal — Schulinspekt . Anton

Gärtner beim Kreisschulamt Heidelberg zum Kreisschulrat
für den Schulkrcis Mosbach — Lehramtsprakt . vr . Erich
Frank am Gymn . in Mannheim zum Professor daselbst.

Zu Oberl . : Hptl . Alois Decker in Michelbach , A.
Rastatt — Hptl . Karl R u s in Karlsruhe — Hptl . Albert
Wagner in Karlsruhe.

Zu Hptl . : Utl . Otto Berner in Neustadt i . Schw.— Utl . Ernst Kuhn in Schweinberg — Schv . Karl
Manns har dt an der Volksschulabterlung Sundheim —
Utl . Friedrich Ne ff in Wiesloch.

Zu planm . Fortbildungsschulhptlinnen in Mannheim:
die Fortbildungsschullehrerinnen Emma Bei deck , Maria
Martin, Anna Spieß, Katharina Kramer, Maria
Promberger, Julie Stierle, Maria Diez, Josepha
Haas, Franziska Silberhorn und Margareta Waß¬
mannsdorfs.

Verliehen:
Dem Privdoz . an der Univ . Heidelberg Or . Herbert

Engelhard die Dienstbezeichnung a . o . Prof , für die
Dauer seiner Zugehörigkeit zum Lehrkörper der Univ.

Versetzt:
Merl . Karl Schenk in Höpfingen als Hptl . nach

Schwetzingen . — Die Hptl . : Otto Bickel in Blumbera
nach Niederschopfheim — Anton Ernst in Katzental nach
Bietigheim — Gustav Filsingerin Kirchardt nach Wies¬
loch — Oskar Vogel in Lahr nach Wollmatingen —
Hptlin . Susanna Rupp in Mannheim nach Wiesloch.

Zurückgenommen-
Die Ernennung des Utls . Gustav Räuber zum Hptl.in Jspringen (Amtsbl . S . 98 ) . — Die Versetzung der Hptl.

Franz Xaver Fauler in Ottenhöfen nach Niederschopf¬
heim (Amtsbl . 1923 S . 32 ) — Johann Viesel in Dur¬
lach nach Lörrach (Amtsbl . 1921 S . 84 ) .

Zuruhegcsetzt:
Revisionsinspekt . Adolf Becker beim Kath . Ober-

stistungsrat bis zur Wiederherstellung seiner Gesundheit.
Entlassen auf Ansuchen:

Pros . Franz Staerk an der Helmholtz .-Oberrealsch.
in Karlsruhe.

III . Erledigte Stellen.
Je eine Professorenstelle an : der Helmholtz -Oberreal-

schule in Karlsruhe und an der Realschule in Gernsbach.— Eine Schulinspektorstelle beim Kreisschulamt Heidelberg.

IV . Stellenausschreiben.
An Volksschulen.

1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-
Stelle in : Blumberg — Höpfingen (Oberlehrerstelle)
— Lahr — Lörrach — Riedicheu — Wilhelms¬
feld.

2 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-
Stelle in : Badisch - Rheinfelden — Eberbach —
Kirchardt.

Zurückgenommen: Ausschreiben einer kath . Hauptl .-
Stelle in Ottenhöfen (Amtsbl . 1923 S . 32 ) .

An Fortbildungsschulen.
Eine Stelle für einen kath . Fortbildungsschulhauptlehrer

und eine Stelle für eine kath . Fortbildungsschulhauptlehrerin
an der Fortbildungsschule in Badisch Rheinfel den.

Druck und Verla » von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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AmtMatt
deK Badischen Ministeriums des lrultus und Unterrichts

HerauSgegeüen vom -Ministerium des Lrultus und Unterrichts.

. ».Ausgegeben Karlsruhe , den 13 . Juli ' 1923

Inhalt.
I . Verordnung : Prüfungsgebühren. — II . Bekanntmachungen : Lehrgang über deutsche Altertümer. — Schülerkarten. — Ausbau des

Realprogymnasiums mit Realschule in Waldshut . — Die großen Ferien 1923. — Zeichenlehrerprüfnng 1923. — Verpflegungskosten für die in
Anstalten untergebrachten nichtvollsinnigen, epileptischen, krüppelhaften schulpflichtigen Kinder.

I Verordnung.
Nr . ^ 19023. Prüfungsgebühren.

Die in Artikel 1 Ziffer 1 , Artikeln 2 , 3 und 4 der
Verordnung vom 10 . Januar 1921 , die Prüfungsgebühren
betreffend (Gesetz- und Verordnungsblatt 1921 Seite 10,
Amtsblatt 1921 Seite 11 ) bezeichneten Prüfungsgebühren
werden in Abänderung der Verordnung vom 16 . Februar
1923 (Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 36 , Amts¬
blatt 1923 Seite 21 ) mit sofortiger Wirkung auf den
Hundertfachen Betrag erhöht.

K a r l s r u h e , den 9 . Juli 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung : '

Schmidt.

II Bekanntmachungen.
Nr . ^ 16495 . Lehrgang über deutsche Altertümer.

An die Schulbehörden und Leiter der unterstellten
Schulen.

Beim Germanischen National -Museum in Nürnberg
werden vom 30 . Juli bis 4 . August d . I . für Gymnasial -,
Oberreal - und Realschullehrer Lehrgänge abgehalten , in deren

Mittelpunkt die deutschen Altertümer stehen.
Als Vortragsthemen sind vorgesehen:
Die Idee des Germanischen Museums und ihre Ver¬

wirklichung (einleitender Vortrag ) .
Tracht und Schmuck im Wandel der Zeiten (2 Vor¬

träge und 1 kostümgeschichtliche Führung ) .
Nürnbergs Bedeutung für die deutsche Kunst und Kultur

(einführender Vortrag ) .
Führungen durch Nürnberg (Kirchen , Bürgerhäuser

und Höfe ) .
Bäuerliche Altertümer (2 Vorträge und 1 volkskund¬

liche Führung ) .

Wehr und Waffen ( 2 Vorträge und 1 Führung ) .
Die Technik in allen Metallarbeiten ( Vorträge mit

Demonstrationen , dreistündig ) .
Mobiliar - und Raumgestaltung (3 Vorträge ) .
Wappenkunst (zweistündig ) .
Genealogisch -Heraldische Führung.
Vortragende sind : Direktor vr . Hampe vom Germa¬

nischen Nationalmuseum Nürnberg ; Hauptkonservator Pro¬
fessor vr . Schulz ; Hauptkonservator Or . Heerwagen ; Haupt -

'

konservator vr . Neuhaus ; Konservator vr . Wenke ; Kon¬
servator vr . Fries ; Konservator vr . Rothenfelder ; Hilfs¬
arbeiter vr . Höhn.

Teilnehmer an den Kursen haben sich bis zum 16 . Juli
d . I . beim Direktorium des Museums anzumelden.

Für Unterkunft in Nürnberg , die möglichst zeitig sicher¬
zustellen wäre , hätten die Teilnehmer selbst zu sorgen ; doch
wird sich das Direktorium , sobald die Teilnehmerzahl 50

erreicht ist, mit dem Nürnberger Fremdenverkehrsverein
wegen geeigneter Unterbringung in Verbindung setzen.

Der Preis der Teilnehmerkarten , die u . a . zu freiem
Besuch des Germanischen Museums berechtigt , beträgt
4 Goldmark nach dem Stand des Reichsbank -Goldkurses.

Karlsruhe, den 29 . Juni 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:
Schmidt.

Nr . L 26828 . Schülerkarten.

An die Schulbehörden und Schulleitungen der unter¬

stellten Schulen.
Nach Anordnung des Reichsverkehrsmiuisteriums werden

vom 1 . Juli 1923 ab aus der deutschen Reichsbahn Schüler-
rücksahrkarten , die vordem nur an Sonn - und Festtagen
und an den Tagen vor und nach Sonn - und Festtagen

26



110 Nr . 24

benützbar waren , an allen Tagen ausgegeben und erhalten
eine Geltungsdauer von 4 Tagen , den Tag der Lösung
eingerechnet . Die Schülerrückfahrkarten können damit auch
zum Besuch von Unterricht benützt werden , der nur an
einzelnen Wochentagen stattfindet . Lehrlinge erhalten keine
Schülerrückfahrkarten . An Personen , die einen Beruf haben
oder für einen Beruf ausgebildet sind , werden Schülerkarten
im allgemeinen nicht ausgegeben . Wenn aber ordentliche
Studierende und Schüler , insbesondere der Fachschulen,
während der Zeit , in der sie die Schule besuchen, ihren
Beruf weder ausüben , noch aus ihm Einkünfte beziehen,
die ihre Lebenshaltung gewährleisten , steht ihnen die Be¬
nutzung von Schülerkarten zu . Als Fachschulen im Sinne
der Tarifbestimmungen der Reichsbahn gelten nur Schulen
(Anstalten ) , die schulmäßig betrieben werden , auf denen
besondere Fachgebiete gelehrt werden , und deren Besuch
eine abgeschlossene Fachbildung für einen bestimmten Beruf
vermittelt.

Karlsruhe, den 5 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Allg. XX . In Vertretung:
V . Gen . XV . Schmidt.

Ir . L 26213. Ausbau des Realproghinnasinms mit Realschule in
Waldshut.

Das bisherige siebenstnfige Realprogymnasium mit
Realschule in Waldshut ist in seinem realprogymnasialen
Zweig mit Beginn des laufenden Schuljahres zu einem
Realgymnasium mit lljährigem Lehrkurs ansgcbaut worden.
Die Anstalt führt nunmehr die Bezeichnung „ Realgymna¬
sium mit Realschule " .

Dies wird gemäß Z 10 der landesherrlichen Verord¬
nung vom 18 . September 1909 , die Einrichtung der höheren
Lehranstalten betreffend , bekannt gemacht.

Karlsruhe, den 26 . Juni 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
H . Mg . I »

Schmidt.

Nr . L 27710 . Die großen Ferien 1923.

In Abänderung der Bekanntmachung vom 21 . Dezember
1922 (Amtsblatt 1922 Seite 584 ) wird für die bevor¬
stehenden großen Ferien als erster Ferientag der 29 . Juli,
als letzter Ferientag der 9 . September 1923 festgesetzt . Diese

Anordnung gilt auch für die Blinden - und Taubstummen
anstalten.

Karlsruhe, den 9 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
H Allg . XV -> Schmidt.

Nr . L 27225 . Zeicheulehrcrprüfnng 1923.

Auf Grund der im Juni d . I . abgehaltenen Zeichen - ^
lehrerprüfung sind die nachbenannten Kandidaten für be- ^

standen erklärt worden:
1 . Linder, Josef , von Radolfzell,
2 . Seib erlich, Fritz , von Karlsruhe.

Karlsruhe, den 3 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Allg . III » In Vertretung:
V . Gen . V<> Schmidt.

Nr . o 28547 . Verpflegungskosten für die in Anstalten untergebrachten
nichtvollsinnigen , epileptischen , krüppelhastcn schulpflichtigen Kinder.

Aufgrund der . Bestimmungen in Artikel I Ziffer - 2 des
Gesetzes vom 15 . März 1923 über die Änderung des
Gesetzes, die Erziehung und den Unterricht nichtvollsinnigcr
Kinder betreffend , vom 11 . August 1902 iu der Fassung,
vom 5 . Oktober 1921 werden die Verpflegungssätze für die
Monate Juni und Juli 1923 wie folgt festgesetzt:

In den Anstalten
Vcrpflegungsscch

für 1 Zögling und 1 Dag:
im Monat I im Monat

Juni > Juli

Taubstummenanstalten : Meers bürg,
Heidelberg , Gerlachsheim . 3 300 6 300

Blindenanstalt Ilvesheim . . . 3 600 6 900
St . Josefsanstalt Herten . . . . 4 200 8100
Heil - und Pflegeanstalt für Geistes-

schwache in Mosbach . . . . 3 600 6 900
Heil - und Pflegeaustalt für Epilep-

tische in Kork. 4 200 8100
Krüppelheim Heidelberg . . . 4 200 8100

„ Freiburg . . . . 3 900 7 50»

Karlsruhe, den 7 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
V . Gen . Xll 'i Schmidt.

Druck und Verlag von Malsch « Bogel IN KarlLrude.
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HersuKgegeben vom .Ministerium deK Aulrus und NnrerrichrK.
- -- - - - -. - - - -

. Ausgegeben Karlsruhe , den 18 Juli 1923

Inhalt . .
I . Bekanntmachungen : Schülerferienkarten. — 54 . Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner . — Unterrichtszeit. — Lehrer¬

fortbildung . — Ausbildung der Lehrer in Vor - und Frühgeschichte. — U . Bekanntmachnng des Ministeriums der Finanzen : Dienstreisekosten.

I Bekanntmachungen.
Nr . L 28025 . Schülerserirnkarten.

An die Leiter sämtlicher unterstellten Schulen und
Schulbehörden.

Die Reichsbahndirektion teilt mit , daß mit Rücksicht
auf die unsichere Verkehrslage Schülern und Studierenden,
die im alt - und neubesetzten Gebiet die Schule oder Hoch¬
schule , besuchen , oder deren Eltern (Erzieher ) in diesem Ge¬
biet wohnen , die Benützung der Schülerferienkarten schon
jetzt ohne Rücksicht auf den Tag des Schul - oder Semester¬
schlusses gestattet wird . Studierende und Schüler , die
nachweisbar ihre Angehörigen im besetzten Gebiet nicht
aufsuchen ckönnen, erhalten die Vergünstigung der Schüler¬
ferienkarte auch nach anderen Orten , in dxnen sie die
Ferien zubringen wollen.

Karlsruhe , den 13 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H Allg. XX . In Vertretung:
V . Gen XV . Schmidt.

54 . Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner.
An die Direktionen und Vorstände der Höheren Schulen.
Die 54 . Versammlung deutscher Philologen und Schul¬

männer wird in den Tagen vom 26 . bis 29 . September
1923 in Münster in Westfalen stattfinden.

Die Direktionen und Vorstände der Höheren Schulen
werden ermächtigt , denjenigen Lehrern der Anstalt , welche
an der Versammlung teilnehmen wollen , den hierzu er¬
forderlichen Urlaub zu erteilen , soweit dies ohne erhebliche
Störung des Unterrichts möglich ist.

Karlsruhe, den 6 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Nr . 6 28961 . Unterrichtszeit.
Die Kreisschulämter werden ermächtigt , auf Antrag

der Ortsschulbehörden und nach Anhörung des Schul - oder

Bezirksarztes für die Dauer der großen Hitze den gesamten
Unterricht an den Volks - und Bürgerschulen aus die Zeit
von 7 bis 12 Uhr vormittags zu verlegen.

Karlsruhe, den 13 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Nr . 6 27538 . Lkhrerfortbildung.
Der Badische Lehrerverein beabsichtigt folgende Lehrer¬

fortbildungswochen zu veranstalten:
I . In Karlsruhe:

3 0 . Juli bis 4 . August d . .Js.
1 . Die deutsche Kunst vom Mittelalter bis

zu Thoma. Vorträge und Führungen in der Kunst¬
halle , veranstaltet durch die Leitung der Kunsthalle.
12stündig.

2 . Prof . vr . Bergmann - Karlsruhe: 6 Vortrüge
über historische Probleme . 12stündig . Anmeldung
für Teilnahme und Wohnungsbestellung : Hauptlehrer
K . Schächner , Karlsruhe , Herrenstraße 43 . Billige
Unterkunft mit Kaffee im Seminar II.

II . In Meersburg:
6. bis 11 . August d . Js.

1 . Or . Schmidle - Konstanz : Geologie (mit Ex¬
kursionen ) . 12 ständig.

2 . Prof. I)r . Rachfahl - Freiburg: Geschichte des
deutschen Volkes seit 1870 . 12 ständig . Anmeldung
und Wohnungsbestelluug : Hauptlehrer X . Schilling,
Meersburg . Billige Unterkunft und Verpflegung im
Seminar.

III . Im Lehrerheim Freyersbach:
17 . bis 22 . September d . Js.

1 . vr . ll . e . E . Krieck - Mannh eim: Dichtung und
Erziehung . 12stündig.

2 . Prof . Fritz Jöde - Berlin: Musik und Er¬
ziehung . 12 ständig . Anmeldung der Teilnahme
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am Kurs , Unterkunft und Verpflegung an die Leitung
des Lehrerheims.

IV . In Lauda:
3 0 . September bis 6 . Oktober d . Js.

1 . Priv . - Dozent vr . Sch mitthenn er - Heidel-
berg : Geographie . 12stündig.

2 . Hanptlehrer Phil . Hördt - Heidelberg : Die
Schule : u . seelische und kulturgeschichtliche Voraus¬
setzungen der Schule , b . das Verhältnis von Schule
und Lehrer , 6 . Folgerungen für die Schulreform.
Anmeldungen und Wohnungsbestellung : Oberlehrer
I . Nonnenmacher , Lauda.

Karlsruhe, den 13 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Nr . .4, 19050. Ausbildung der Lehrer - in Vor - und Frühgeschichte.
An die Leiter sämtlicher unterstellten Schulen und

Schulbehörden.
Vom 7 . bis 10 . September 1923 findet in Heidelberg

unter Leitung des Privatdozenten Or . E . Wahle ein Kurs
zur Einführung in die Vor - und Frühgeschichte Südwest¬
deutschlands statt , zu dem 40 badische Lehrer an höheren
Lehranstalten und Volksschulen zugelassen werden.

Vorbehaltlich späterer Änderungen ist der Plan les
Lehrgangs folgendermaßen festgesetzt:
Freitag , den 7 . September 1923, vormittags

8°° bis 9°° Uhr : Vortrag : Vor - und Frühgeschichte
Südwestdeutschlands I , die vorrömische Zeit.

10 °° bis 11 °° Uhr : Vorlage und Besprechung rer
wichtigsten Literatur.

11 °° bis I2 °° Uhr : Vortrag : Methodologie der Vor¬
geschichtswissenschaft I.

Nachmittags 3 bis 6 Uhr : Besuch der vorgeschichtlichen
Abteilungen der städt . Sammlungen in Heidelberg.

5°° bis 6°° Uhr : Vortrag : Methodologie der Vcr-
geschichtswissenschast U.

Samstag , den 8 . September 1923, vormittags
8°° bis 10°° Uhr : Vortrag : Vor - und Frühgeschichte , l:
Die römische Zeit.

10°° bis 11 °° Uhr : Vorlage und Besprechung der Literatur.
11 °° bis 12 °° Uhr : Vortrag : Das vorgeschichtliche

Befestigungswesen Südwestdeutschlands.
Nachmittags : Besichtigung der Ringwälle und Kloster¬

ruinen auf dem Heiligenberg.
Sonntag , den 9 . September 1923: Tagesausfü . g

an den Odenwaldlimes.
Montag , den 10 . September 1923, vormittags

8°° bis 10°" Uhr : Vortrag : Vor - und Frühgeschichte Ul:
Die nachrömische Zeit.

10 °° bis 11 °° Uhr : Vorlage und Besprechung der Literatur.
11 °° bis 12°° Uhr : Vortrag : Die Zusammenhänge

zwischen römischen und nachrömischen Verhältnissen
in Südwestdeutschland im Spiegel archäologischer
Forschung.

Nachmittags : Besichtigung der römischen und karo¬
lingischen Baureste in Ladenburg.

Vom 6 . September nachmittags bis zum 11 . September
morgens stehen im Lehrerseminar Heidelberg -Neuenheim
35 Betten nebst Frühstück unentgeltlich zur Verfügung ; 5^ ^

Verpflegung der Kursteilnehmer in der Ususn aoaäoinieu
zu den für Studenten festgesetzten Preisen ist zugesagt.

Reisekostenbeihilfen und Tagegelder können nicht be¬
willigt werden.

Anmeldungen sind spätestens bis zum 15 . August an
Herrn Privatdozenten vr . Wahle in Heidelberg , Haupt¬
straße 235 zu richten , der zu jeder weiteren Auskunfts¬
erteilung bereit ist.

Karlsruhe, den 10 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

II . Bekanntmachung des Ministeriums der
Finanzen.

(Vom 4 . Juli 1923.)
Dienstrcisckvslm.

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 163 .)

Mit Wirkung vom 1 . Juli 1923 ab beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe I . . . 30 000 40 000 FL
II . . . 38 000 „ 50 000 „

III . . . 46 000 „ 60 000 „
IV . . . 54 000 „ 70 000 „

„ V . . . 60 000 „ 80 000 „ .
Das Nbernachtungsgeld für die Beamten

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe I . . . 15 000 30 000
II . . . 19 000 38 000 „

III . . . 23 000 „ 45 000 „
IV . . 27 000 „ 53000 „

„ V . . 30 000 ., 60 000 „ .
3 . DerZuschuß gemäß Z8 Ziffer ? der Ausführungs¬

bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 15 000 FL,
übrigen bis zu 5000 FL täglich.

4 . Die Ganggebühr 200 FL für den Kilometer.

Karlsruhe, den 4 . Juli 1923.
Der Minister der Finanzen.

Köhler.

Druck und Verlag von S. talsch L Vogel in Karlsruhe.
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AmtMatt
de^ Badischen Ministeriums deK LrultuK und Unterrichts

HersuMegeben vom -Ministerium deA LultuK und Unterrichts.

.̂ Ausgegeben Karlsruhe , den 30 . Juli 1923

Inhalt.
I . Gesetze : über die Änderung des Besoldungsgesetzes — über die Änderung des Besoldungsgesetzes . — II . Bekanntmachung des

Finanzministers : die Neufassung des Besoldungsgesetzes. — III . Bekanntmachungen : Besoldungsbezüge der aktiven Beamten . —
Vergütung der Überstunden der . Lehrer . — Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und Haushaltungskunde . —
Umzüge der Beamten . — IV . Personalnachrichten . — V . Erledigte Stellen . — VI . Stellenansschreiben - — VII . Todesfälle.

I . Gesetze
iVom 8 . Juni 1923 .)

über die Änderung des Besoldungsgesetzes,
sGesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 179 .)

Das badische Volk hat durch den Landtag am 8 . Juni
1923 folgendes Gesetz beschlossen:

Artikel 1.

5 . 22 . März 1921 ^Das Besoldungsgesetz vom ^ (Gesetz-

und Verordnungsblatt Seite 207 ) in der durch die späteren
Änderungen ergänzten Fassung wird wie folgt geändert:

1 . Der Z 17 erhält folgende Fassung:

8 17.

„ ( 1 ) Die planmäßigen Gerichtsvollzieher beziehen neben
dem Diensteinkommen sowie den Frauen - , Kinder - und

Teuerungszuschlägen nach näherer Bestimmung des Justiz¬
ministeriums einen nicht ruhegehaltsfähigen Anteil an den
vereinnahmten Gebühren sowie Vergütungen für Auslagen.

(2) Die Gebühren und Auslagen , welche die Gerichts¬
vollzieher auf Grund reichs - oder landesrechtlicher Vor¬
schriften zu beanspruchen haben , erheben sie für die Staats¬
kasse, soweit sie nicht auf Grund des Absatzes 1 ermächtigt
werden , Auslagen für sich zu erheben.

(3) Die vorstehenden Bestimmungen finden auf außer¬
planmäßige Gerichtsvollzieher sowie auf die probe - oder

aushilfsweise im Gerichtsvollzieherdienst beschäftigten Be¬
amten Anwendung . "

2 . Der Z 34 erhält folgende Fassung:
„ ( 1 ) Den Badeärzten in Baden und Badenweiler , für

die in der Besoldungsordnung keine Amtsstellen vorgesehen
sind, bleiben ihre Rechte als planmäßige Beamte gewahrt
und zwar ihre Gehaltsausprüche nach der Gehaltsordnung
vom 12 . August 1908 und ihr Anspruch auf Wohnungs¬
geld in Höhe der Sätze des Wohnungsgeldgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 27 . Mai 1910 . Diese
Ansprüche können durch entsprechende Umwandlung in

Grundgehalt und Ortszuschlag den Bestimmungen dieses
Gesetzes angepaßt und es können daneben die entsprechenden
Frauen -, Kinder - und Teuerungszuschläge bewilligt werden.

(2) Dieses Verfahren findet bei der Regelung der
Ruhestands - und Hinterbliebenenbezüge sinngemäße An¬
wendung . Es gilt auch für die Bemessung der Versorgungs¬
gebührnisse der früheren planmäßigen Bezirksassistenzärzte
und ihrer Hinterbliebenen . "

3 . Die Besoldungsvrdnung — Anlage 1 des Besol¬
dungsgesetzes — ist wie folgt zu ändern:

In der Gruppe VIII ist die Anführung:
"

MMchrer
^

! nicht in Gruppe IX " zu streichen.

In der Gruppe IX ist die Anführung „ Zeichenlehrer"
und „ Musiklehrer " zu streichen und nach „ Gewerbelehrer"
innerhalb der Klammer einzufügen „ Zeichenlehrer " und
„ Musiklehrer " .

In der Gruppe X ist nach „ Gewerbelehrer " einzufügen
„ Zeichenlehrer " und „ Musiklehrer " .

Artikel 2.
Die Bestimmungen des Artikels 1 treten bezüglich der

Ziffer 2 mit Wirkung vom 1 . April 1922 , bezüglich der
Ziffer 3 mit Wirkung vom 1 . April 1920 in Kraft . Der
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ziffer 1 wird durch das
Justizministerium bestimmt.

Artikel 3.
Mit dem Vollzug dieses Gesetzes wird das Finanz¬

ministerium beauftragt.

Dieses Gesetz wird hiermit im Namen des badischen
Volkes verkündet.

Karlsruhe, den 13 . Juli 1923.
Das Staatsministerium.

R e m m e l e.
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(Vom 26. Juni 1923.)
über die Änderung des Besoldungsgesetzes.

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 180)
Das badische Volk hat durch den Landtag am

26 . Juni 1923 folgendes Gesetz beschlossen:
Artikel 1.

Besoldungsgesetz
Das Besoldungsgesetz vom A

und Verordnungsblatt Seite 207 ) in der durch die späte¬
ren Änderungen ergänzten Fassung wird wie folgt geändert:

1 . Der Z 11 Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„ (4) Bei Versetzungen wird der Ortszuschlag vom

Ersten des auf die Änderung des dienstlichen Wohnsitzes
folgenden Monats nach dem Ortssatze des Versetzungsorts
gezahlt . Findet die Änderung des dienstlichen Wohnsitzes
am ersten Werktag eines Monats statt, so tritt der Wechsel
im Ortssatze schon mit diesem Monat ein. "

2 . Im Z 15 Absatz 1 werden die Zahlen „ 2000 " ,
„ 2500 "

, „ 3000 " ersetzt durch die Zahlen „ 70000 " ,
„ 80000 "

, „ 90 000 " .
3 . Der Z 15 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
Das Wort „ vierzehnten " wird durch das Wort „ sech¬

zehnten " ersetzt.

Nr . 2 erhält die Fassung:
„ . . . 2 . eigenes Einkommen nicht haben , oder wenn

das eigene Einkommen des Kindes den Kinderzuschlag mit
Einschluß des Teueruugszuschlags nicht übersteigt ; über¬
steigt das eigene Einkommen des Kindes den Betrag des
Kinderzuschlags mit Einschluß des Teuerungszuschlags,
ohne das Doppelte dieses Betrags zu erreichen, so wird
der Kinderzuschlag nur zur Hälfte gewährt ; erreicht oder
übersteigt das eigene Einkommen des Kindes das Doppelt"
des Kinderzuschlags mit Einschluß des Teueruugszuschlags^
so fällt der Kinderzuschlag fort . "

4 . Im Z 16 Absatz 2 wird an Stelle des Wortes
„ Witwern " gesetzt : „ verwitweten Beamten " .

5 . Im Z 20 Absatz 3 und 4 sind die Zahlen „ 62 000"
und „ 57 000 " zu ersetzen durch „ 2 080 000 " . Der Absatz 6
wird Absatz 5.

6 . Im Z 24 Absatz 2 werden die Worte „ volle Mark¬
beträge " ersetzt durch die Worte „ durch 10 teilbare Mark¬
beträge " .

7 . In der Anlage 1 werden die Grnndgehaltssätze
durch folgende Monatsbeträge ersetzt.

Aufsteigende Gehälter monatlich.

Besol¬
dungs¬
gruppe

Dien st alters st ufe
1 2 3 4

Nach
6

Jahren

5 6 7 8 9
Anfangs¬

grund¬
gehalt

Nach
2

Jahren

Nach
4

Jahren

Nach
8

Jahren

Nach
10

Jahren

Nach
12

Jahren

Nach
14

Jahren

Nach
16

Jahren

I 324000 338 000 352 000 366 000 380 000 393 000 406 000 419 000 432 000
II 357 000 372 000 387 000 402 000 417 000 432 000 447 000 462 000 476 000

III 390 000 407 000 424000 440000 456 000 472 000 488 000 504000 520 000
IV 437 000 456 000 474 000 492 000 510000 528 000 546 000 564 000 582 000
V 494000 515 000 536 000 557 000 578 000 598000 618000 638 000 658000

VI 557 000 581 000 605 000 628 000 651 000 674 000 697 000 720000 743 000
VII 636 000 663 000 690 000 717 000 744 000 770000 796 000 822 000 848 000

VIII 730 000 765000 800000 835 000 870000 905 000 939 000 973 000
IX 838 000 878000 918 000 Ä58000 998 000 1038 000 1078000 1 118 000
X 963 000 1 009 000 1055000 1101 000 I 147 000 1 193 000 1 239 000 1 284 000

XI 1 115 000 1 169 000 1 222 000 1 275 000 1 328 000 1 381 000 1434 000 1 487 000
XII 1 303 000 1 376 000 1 449000 1 521 000 1 593 000 1 665 000 1 737 000

XIII 1 560 000 1690000 1 820 000 1950000 2 080000

L . Einzelgehälter monatlich.
1 . 2220000 2 . 2760000 ^ ; 3 . 3 780000 ^ ; 4 . 4 070000 ^ .

Die Minister erhalten ein Aufwendungsgeld im hälftigen Betrage des Dienstaufwandsgeldes der Reichsminister,der Staatspräsident ein solches in gleicher Höhe wie die Reichsminister.
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8 . Die Anlage 3 erhält folgende Fassung:
Ortszuschlag.

Monatsbetrag bei eiuem Grundgehalte

1
.

2 3
. .

4 5 6 7

Ortsklasse bis
387 000

über
387 000

bis
437 000 ^

über
437 000

bis
510 000 ^

über
510 000

bis
605 000 ^

über
605 000

bis
838 000 ^

über
838 000

bis
1 275 000

über
1275 000

^ . . 72 000 90000 108 000 126 000 144000 162 000 180 000
8 . . . 60 000 75 000 90000 105 000 120000 135000 150000
6 . . . 52 000 65 000 78 000 91000 104000 117 000 130000
O . . . 44 000 55000 66 000 77 000 88 000 99 000 110000
8 . . . 36 000 45 000 54000 63000 72 000 81000 90 000

Artikel 2.
Die am 30 . Juni 1923 im Dienste befindlichen plan¬

mäßigen und außerplanmäßigen Beamten behalten ihr
Besoldungs - und Vergütungsdienstalter.

Artikel 3.
Beamtengesetz

Das Beamtengesetz in der durch die späteren Ände¬

rungen ergänzten Fassung der Bekanntmachung vom
12. August 1908 (Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 420)
wird wie folgt geändert:

1 . tz 35 Absatz 2 erhält folgende Fassung,

„ Der Ruhegehalt beträgt nach Vollendung des zehnten
Dienstjahres und in den Fällen des 8 34 Absatz 2
Ziffer 2 des Einkommensauschlags . Mit jedem
weiteren zurückgelegten Dienstjahre bis zum vollendeten
fünfundzwanzigsten Dienstjahre steigt er um und von
da an um ' /wo bis zu einem Höchstsatz von des Ein¬
kommensanschlags . Der Höchstbetrag des Ruhegehalts soll
jedoch — unbeschadet der gesetzlichen Kürzungsvorschriften —
den Höchstbetrag des Ruhegehalts eines Beamten der Be¬
soldungsgruppe 8 2 nicht übersteigen . "

2 . Im § 35 letzter Absatz wird das Wort „ fünf-
undsiebenzig " durch „ achtzig " und die Zahl „ 46 500 " ditrch
„ 1800000 " ersetzt.

3 . Im Z 36 Absatz 1 ist nach den Worten „ öffentlichen
Dienste " einzuschalten „ (vergl . 8 öl Absatz 1 Ziffer 3) " .
Der Absatz 2 fällt fort . Der bisherige Absatz 3 wird
Absatz 2.

4 . Im 8 45 wird die Zahl „ ^ " ersetzt durch ,? '/wo " .
5 . Anstelle von 8 51 Absatz 1 Ziffer 3 und Absatz 2

tritt folgendes:

„ 3 . solange derselbe , abgesehen von dem in 8 50
Ziffer 3 bezeichnten Falle , aus der Verwendung im in¬

ländischen staatlichen Dienst oder in einem andern öffent¬
lichen Dienst ein Diensteinkommen oder einen Warte - oder
Ruhegehalt bezieht , insoweit dessen Betrag zusammen mit
dem früher festgesetzten staatlichen Ruhegehalt den Betrag
des vor der Zuruhesetzung maßgebend gewesenen Dienst¬
einkommens übersteigt.

Als Verwendung im inländischen staatlichen Dienst
oder in einem andern öffentlichen Dienst im Sinne dieser
Vorschrift gilt ohne Rücksicht auf die Art und Dauer der
Beschäftigung jede Tätigkeit , für die eine Vergütung ge¬
währt wird , die ganz oder zum Teil unmittelbar oder
mittelbar aus öffentlichen Mitteln fließt . Auch die Be¬
schäftigung im Kirchendienst und bei der Reichsbank gilt
als Verwendung im sonstigen öffentlichen Dienst im Sinne
dieser Vorschrift.

Bei Berechnung des früheren und des neuen Dienst¬
einkommens sind die Dienstaufwandsgelder , die jederzeit
widerruflichen Zulagen für eine Tätigkeit bei bestimmten
Behörden und die Auslandszulagen nicht in Ansatz zu
bringen . Dagegen sind sowohl dem früheren und dem
neuen Diensteinkommen als auch dem Ruhegehalt die da¬
neben zahlbaren Zuschläge hinzuzurechnen , und zwar nach
dem Familienstand und nach den Sätzen zur Zeit der
Verwendung . Nach Ortsklassen abgestufte Diensteinkommens¬
teile sind in dem früheren Diensteinkommen mit den für
den Ort der Verwendung maßgebenden Sätzen zu berück¬
sichtigen.

"

6 . 8 61 letzter Absatz erhält folgende Fassung:
„ Das Witwengeld soll jedoch, vorbehaltlich der in

8 68 verordneten Beschränkung , nicht hinter einem Drittel
des niedrigsten ruhegehaltsfähigen Diensteinkommens aus
der Besoldungsgruppe ^ I Zurückbleiben und nicht die
Hälfte des ruhegehaltsfähigen Diensteinkommens aus der
Besoldungsgruppe 6 1 übersteigen " .

28.
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7 . Im Z 66 sind die in Klammer gesetzten Worte

„ 8 36 Absatz 2 " zu ersetzen durch „ 8 51 Absatz 1 Ziffer 3 " .
8 . Z 67 erhält folgende Fassung:

„ 8 67.
Richen des BersorguugSgehaltö.

Das Recht auf den Bezug des Witwen- und Waisen¬
geldes ruht:

1 . solange der Berechtigte nicht Reichsangehöriger ist;
2 . bei Verwendung im inländischen staatlichen Dienst oder

in einem sonstigen öffentlichen Dienst im Sinne des
8 51 Absatz 1 Ziffer 3 insoweit, als
a. das Diensteinkommen der Witwe unter Hinzu¬

rechnung des Witwengeldes den Betrag übersteigt,
der dem Verstorbenen an demselben Orte während
derselben Zeit an Ruhegehalt zugestanden hätte,

b . das Diensteinkommen der Waise unter Hinzurechnung
des Waisengeldes die Hälfte des unter a bezeich¬
nten Betrags übersteigt.

Bei Berechnung der unter Ziffer 2 bezeichnten Gebühr¬
nisse gilt 8 51 Absatz 1 Ziffer 3 letzter Absatz entsprechend.

Das Recht auf den Bezug des Witwengeldes ruht
ferner neben einem Ruhegehalt, der ganz oder zum Teil
unmittelbar oder mittelbar aus öffentlichen Mitteln fließt,
insoweit, als dieser unter Hinzurechnung des Witwengeldes
90 v . H . des unter Ziffer 2 a bezeichnten Ruhegehalts
übersteigt.

Die Bestimmungen im ß 52 gelten entsprechend .
"

9 . 8 80 Ziffer 2 erhält folgende Fassung:
„ 2 . Geldstrafen bis zur Hälfte des Betrags des dem

Beamten zur Zeit der Bestrafung zustehenden monatlichen
Diensteinkommens. Unter Diensteinkommen im Sinne dieser
Vorschrift sind bei planmäßigen Beamten der Grundgehalt
nebst dem allgemeinen Teuerungszuschlage hierzu, bei
außerplanmäßigen Beamten die Vergütungssätze nebst dem
allgemeinen Teuerungszuschlage hierzu zu verstehen .

"
10 . Im 8 81 Absatz 2 werden die Worte „ ein Drittel

des Diensteinkommens eines Jahres " ersetzt durch „ das
Doppelte des monatlichen Diensteinkommens (8 80 Ziffer 2
Satz 3) " .

11 . Im 8 87 Absatz 2 sind die Worte „ fünf Mark
übersteigenden Geldstrafe und einer sonstigen " zu streichen.

12 . Im 8 113 Absatz 2 werden die Worte „Gehalt,
Wohnungsgeld und Dienstzulage " ersetzt durch die Worte
„ Grundgehalt , Ortszuschlag und allgemeinem Teuerungs¬
zuschlag " .

Artikel 4.
Pensionsergänzungsgesetz

Das Gesetz über die Ergänzung und Regelung von
Bezügen der Ruhegehaltsempfänger und Hinterbliebenen
vom 2 . Mürz 1921 (Gesetz- und VerordnungsblattSeite 49) j

in der durch die Gesetze vom 31 . Mai 1922 (Gesetz - und
Verordnungsblatt Seite 479) und vom 26 . Oktober 1922
(Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 775 ) geänderten
Fassung wird wie folgt geändert:

1 . Im 8 5 Absatz 1 ist statt „ und Witwengeldern"
zu setzen : „ Witwen - und Waisengeldern"

, statt „ und dem
Witwengelde"

, „ dem Witwen- und dem Waisengelde, soweit
diese Bezüge aus Grundgehalt und Ortszuschlag errechnet
sind " und am Schlüsse des Absatzes statt : „ und Witwen -,,
geld "

, „ Witwen - und Waisengeld" .
2 . Im 8 5 Absatz 2 ist hinter : „ Teuerungszuschlag"

einzuschalten : „zum Ruhegehalt und Witwengeld " . Am
Schluffe ist hinzuzufügen : „ Für den Teuerungszuschlag
zum Witwengeld gilt dies nur insoweit, als unter Hinzu¬
rechnung des Teuerungszuschlags zum Waisengeld (Absatz 1)
der vorbezeichnete Höchstbetrag nicht überschritten wird " .

3 . Im 8 5 ist Absatz 5 zu streichen ; Absatz 6 wird
Absatz 5.

4 . 8 6 fällt fort.
5 . Im 8 10 a Absatz 1 werden die Worte : „ volle

Mark" ersetzt durch die Worte : „ durch zehn teilbare Mark¬
beträge nach oben" und im Absatz 3 die Worte : „ volle
Mark" durch die Worte : „ durch zehn teilbare Markbeträge " .

Artikel 4a.
Der Artikel I Satz 2 des Gesetzes vom 4 . August 1920

über den Ruhegehalt und die Hinterbliebenenversorgung
des Staatspräsidenten Geiß (Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 449 ) erhält folgende Fassung:

„ Der Ruhegehalt beträgt 50 vom Hundert des in der
Besoldungsordnung für die Minister festgesetzten Grund¬
gehalts und Ortszuschlags mit Einschluß des allgemeinen
Teuerungszuschlags ."

Artikel 5.
Unfallfürsorgegesetz

Das Unfallfürsorgegesetz für Beamte vom 27 . Juli
1902 (Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 208) in der
Fassung des Gesetzes vom 26. Oktober 1922 (Gesetz- und
Verordnungsblatt Seite 775 ) , wird in 8 2 Absatz 1 wie
folgt geändert:

1 . Unter Ziffer 2 a ist an Stelle von : „ 3000 ^ >"
und „ 25 000 ^ monatlich"

, sowie „ 1000 ./G
" und „ 10 000 ^

monatlich" zu setzen : „ 120 000 und „ 1200 000
monatlich"

, sowie : „ 70000 und „ 300000 ^ monatlich" .
2 . Unter Ziffer 2b und e ist an Stelle von „ 1000

und „ 10000 zu setzen : „ 70000 und „ 300000 ^ " .
Artikel 6.

Übergangsbestimmungen
Mit Wirkung vom Tage des Inkrafttretens des Ge¬

setzes sind die Bezüge der Ruhegehaltsempfänger und Hinter¬
bliebenen nach den Vorschriften dieses Gesetzes neu zu
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regeln . Das Pensionsergänzungsgesetz vom 2 . März 1921
(Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 49 ) in der durch die
späteren Gesetze und durch dieses Gesetz geänderten Fassung
findet mit der Maßgabe Anwendung , daß an Stelle des
1 . April 1920 der 1 . Juli 1923 tritt.

Artikel 7.
Schlichbestimmungen

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom I . Juli 1923
^ in Kraft.

Soweit ein zuruhegesetzter Beamter oder die Hinter¬
bliebenen von Beamten bisher höhere Bezüge erhalten
haben , als ihnen nach diesem Gesetze zustehen , bleiben ihnen
diese höheren Bezüge auch weiterhin gewahrt.

Das Finanzministerium wird ermächtigt , Ruhegehalts¬
empfängern und Witwen zum Ausgleich von Härten Zu¬
schüsse zum Teuerungszuschlage (§ 5 des Pensionsergänzungs¬
gesetzes vom 2 . März 1921 ) zu gewähren.

Artikel 8.
Das Finanzministerium wird mit dem Vollzug dieses

Gesetzes beauftragt . Es ist ermächtigt , das Besoldungs-
^ 22 . März 1921 . . . „ ^gesetz vom

29 Juli1921
^ r nunmehr geltenden

Fassung als Besoldungsgesetz vom 26 . Juni 1923 im Gesetz-
und Verordnungsblatt bekannt zu geben.

Dieses Gesetz wird hiermit im Namen des badischen
Volkes verkündet.

Karlsruhe, den 11 . Juli 1923.

Das Staatsministerium.
R e m m e l e.

II Bekanntmachung des Finanzmtnisters.
(Vom 12 . Juli 1923 .)

Die Neufassung des Besoldungsgesetzes.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 183 .)

Das vom badischen Landtag beschlossene Gesetz über
das Diensteinkommen der Beamten (Besoldungsgesetz)
vom ^ wird auf Grund der in Artikel 8 des29 . Juli 1921 '

Gesetzes über die Änderung des Besoldungsgesetzes vom
26. Juni 1923 . Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 180
erteilten Ermächtigung in der nunmehr gültigen Fassungals Besoldungsgesetz vom 26 . Juni 1923 bekannt gegeben.

Karlsruhe, den 12 . Juli 1923.

Der Finanzminister.
Köhler.

Besoldungsgesetz
vom 26 . Juni 1923.

8 1.
Zusammensetzung des Diensteinkommens

( 1) Das Diensteinkommen der Staatsbeamten besteht
unbeschadet der Bestimmungen des Staatsvoranschlags aus

a . dem Grundgehalt (Abschnitt I),
. k . dem Ortszuschlag (Abschnitt II) .

( 2) Neben diesem Diensteinkommen erhalten die Be¬
amten

u . Kinderzuschläge (Abschnitt III) ,
b . Teuerungszuschläge (Abschnitt IV ) .

(3) Der Berechnung des Ruhegehalts wird das in
Absatz 1 bezeichnte Diensteinkommen zu Grunde gelegt.
Für den Ruhegehalt und die Hinterbliebenenversorgung
der Minister gilt Z 54 Absatz 1 Satz 3 der Verfassung
vom 21 . März 1919 und Z 9 des Gesetzes vom 2 . April
1919 , die Einrichtung der Ministerien und die Gehalts¬
bezüge der Minister betreffend , in der Fassung des Gesetzes
vom 4 .August 1920 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 451).

I Grundgehalt.

8 2.
Besoldungsordnung

( 1) Den Planmäßigen Beamten wird der Grundgehalt
nach der beiliegenden Besvldungsordnung gewährt.

(2) Die im Staatsvoranschlag angeforderten Stellen
können , soweit es die Verhältnisse angezeigt erscheinen lassen,
vorübergehend auch durch Beamte einer niedrigeren Be¬
soldungsgruppe versehen werden.

8 3.
Dienstaltersstufen

( 1 ) Die Grundgehälter der planmäßigen Beamten
werden , soweit nicht Einzelgehälter vorgesehen sind , nach
Dienstaltersstnfen geregelt.

( 2) Sie steigen von zwei zu zwei Jahren bis zur Er¬
reichung des Höchstgehalts . Die Dienstaltcrszulagen werden
vom Ersten des Monats an gezahlt , in den der Eintritt
in die neue Dienstaltersstufe fällt.

8 4.
Besoldungsdienstalter im allgemeinen

( 1 ) Das Besoldungsdienstalter der planmäßigen Be¬
amten beginnt mit dem Tage der Anstellung in der jeweiligen
planmäßigen Stelle , soweit nicht auf Grund dieses Gesetzes
etwas anderes bestimmt oder zugelassen ist . Von diesem
Zeitpunkt an sind die Zeitabschnitte für das Verbleiben im
Anfangsgehalt und für das Anfsteigen in die höheren Ge¬
haltsstufen zu rechnen . Als Tag der planmäßigen An¬
stellung gilt der Tag , von dem an das Diensteinkommen
der Stelle bezogen wird.
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(2 ) Die außerplanmäßige Dienstzeit darf fünf Jahre,
bei Militäranwärtern vier Jahre , bei den bis zum Inkraft¬
treten dieses Gesetzes angenommenen Schreibgehilfinnen
acht Jahre nicht übersteigen . Die Zahl der einzustellenden
Anwärter ist alljährlich von dem zuständigen Ministerium
im Benehmen mit dem Finanzministerium festzusetzen.

(3) Beginn und Begriff der außerplanmäßigen Dienst¬
zeit im Sinne des Absatzes 2 wird für die einzelnen Be¬
amtengruppen allgemein durch Verordnung des Staats¬
ministeriums , oder für einzelne Beamte durch das zuständige
Ministerium im Benehmen mit dem Finanzministerium
festgesetzt.

8 5 .
Besoldungsdienstalter der Militäranwärter

( 1 ) Den Militäranwärtern wird bei der ersten plan¬
mäßigen Anstellung , wenn sie im Heere oder in der Marine

a . neun Jahre oder weniger gedient haben , die tat¬
sächlich abgeleistete Dienstzeit bis zu einem Jahre,

b . über neun Jahre gedient haben , außerdem die
Militär - oder Marinedienstzeit , soweit sie und die
nachfolgende Zivildienstzeit neun Jahre übersteigt,
mit der darüber hinausgehenden Zeit , höchstens
aber mit weiteren vier Jahren

auf das ^Besoldungsdienstalter angerechnet.
(2) Militüranwärtern kann bei der erstmaligen Be¬

förderung in Stellen einer höheren Besoldungsgruppe die
Militär - oder Marinedienstzeit insoweit angerechnet werden,
als nicht schon die bei der ersten planmäßigen Anstellung
in einer niedrigeren Besoldungsgruppe stattgehabte An¬
rechnung zu einer gleichen Verbesserung des Diensteinkommens
in der neuen Besoldungsgruppe führt.

(3) Die Militär - und Marinedienstzeit der Militür-
anwärter wird neben der außerplanmäßigen Dienstzeit
angerechnet.

( 4) Die vor dem vollendeten siebzehnten Lebensjahre
liegende Militär - und Marinedienstzeit wird nicht berück¬
sichtigt, soweit es sich nicht um eine tatsächlich geleistete
Kriegsdienstzeit handelt.

8 6 .
Ausnahmsweise Anrechnung auf das Besoldungsdienstalter
Ob und wieweit zum Ausgleich von Härten die außer¬

planmäßige Dienstzeit in einem anderen Zweige des staat¬
lichen Dienstes , die Zeit im Dienste des Reichs oder eines
der Länder , eine außerhalb des Beamtenverhältnisses zurück-
gelegte Dienstzeit oder die Zeit einer praktischen Beschäf¬
tigung auf das Besoldungsdienstalter angerechnet werden
kann , bestimmt das zuständige Ministerium im Benehmen
mit dem Finanzministerium . Die Anrechnung der Zeit , die
nicht im Verhältnis eines Reichs - oder Landesbeamten ver¬
bracht ist , darf die Hälfte der Gesamtaufrückungszeit der
Besoldungsgruppe nicht übersteigen , in der der Beamte

planmäßig angestellt wird ; darüber hinaus kann in be¬
sonderen Fällen eine Vorrückung des Besoldungsdienstalters
aus Billigkeitsgründen zugelassen werden.

8 7 -
Übertritt in eine andere Besoldungsgruppe

( 1 ) Beim Übertritt aus einer Besoldungsgruppe in
eine höhere erhält der Beamte stets den nächsthöheren Ge¬
haltssatz . Er verbleibt in ihm die volle für das weitere
Aufsteigen im Gehalte vorgeschriebene Zeit . Wäre er jedoch^
in der früheren Besoldungsgruppe schon vor Ablauf dieser
Zeit in den nächsthöheren Gehaltssatz aufgestiegen und
damit in den Bezug eines Gehalts gelangt , welcher über
den ihm in der neuen Gruppe gewährten Gehalt hinaus¬
geht oder ihm gleichkommt , so steigt , er auch in der neuen
Besoldungsgruppe in den nächsthöheren Gehaltssatz bereits
zu derselben Zeit , zu der er in der früheren Gruppe auf¬
gestiegen sein würde.

(2) Das Besoldungsdienstalter darf bei einem Über¬
tritt in die nächsthöhere Besoldungsgruppe nicht um mehr
als vier Jahre , beim Übertritt aus Gruppe XII in Gruppe
XIII nicht um mehr als sechs Jahre verkürzt werden.
Werden bei einer Beförderung Besoldungsgruppen über¬
sprungen , so ist das Besoldungsdienstalter so festzusetzen,
wie wenn der Beamte zunächst in die dazwischen liegenden
Gruppen eingetreten wäre.

( 3) Beim Übertritt aus einer höheren in eine niedrigere
Besoldungsgruppe wird das Besoldungsdienstalter durch
das zuständige Ministerium im Benehmen mit dem Finanz¬
ministerium festgesetzt . Der Artikel 27 Absatz 3 des Etats¬
gesetzes bleibt unberührt.

( 4) Bei der Übernahme von Soldaten der Wehrmacht
in den Zivildienst wird das Besoldungsdienstalter nach

4 bis 6 festgesetzt. 8 7 Absatz 1 bis 3 gilt nicht.

8 8-
Mitteilung an die Beamten über das Besoldungsdienstalter ; Rechts¬

anspruch auf Dienstalterszulagen

( 1 ) Der Beamte ist von der Festsetzung seines Be-
soldnngsdienstalters schriftlich zu benachrichtigen.

( 2 ) Die Entscheidungen der Verwaltungsbehörden über
die Festsetzung des Besoldungsdienstalters sind für die Be¬
urteilung der vor dem Gerichte geltend gemachten ver¬
mögensrechtlichen Ansprüche maßgebend.

(3) Auf die Gewährung der Dienstalterszulagen haben
die planmäßigen Beamten einen Rechtsanspruch . Der An¬
spruch ruht , solange ein förmliches Dienststrafverfahren oder
wegen eines Verbrechens oder Vergehens ein Hauptverfahren
oder eine Voruntersuchung schwebt.

(4) Führt das Verfahren zum Verluste des Amtes , so
findet eine Nachzahlung des znrückbehaltenen Mehrgehalts
nicht statt.
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8 9.
Außerplanmäßige Beamte

(1 ) Die außerplanmäßigen Beamten erhalten bei voller
Beschäftigung im Staatsdienste Grundvergütungen nach der
beiliegenden Vergütungsordnung.

(2) Dienstalterszulagen werden vom Ersten des Monats
an gezahlt , in den der Eintritt in die neue Dienstalters¬
stufe fällt.

8 10.
Sondervergütungen

( 1 ) Laufende Bezüge dürfen den Beamten aus dem
Hauptamte nur gewährt werden , wenn sie in diesem Gesetz
ausdrücklich vorgesehen sind.

(2) Im übrigen dürfen Dienstzulagen nur insoweit
fortgezahlt oder bewilligt werden , als der Staatsvoranschlagdies bestimmt oder besondere Mittel dafür zur Verfügung
stellt . Unter der gleichen Voraussetzung können in Aus¬
nahmefällen Vergütungen für staatliche Nebenämter und
Nebenbeschäftigungen gewährt werden.

(3) Vergütungen für über das festgesetzte oder übliche
Arbeitsmaß hinausgehende Dienstleistungen können den
Beamten nur auf Grund gesetzlicher Bestimmungen oder
der Genehmigung im Staatsvoranschlag bewilligt werden.

II . Ortszuschlag.
8 11 .

Ortszuschlag
( 1 ) Die planmäßigen Beamten erhalten einen Orts¬

zuschlag nach dem als Anlage,3 beigefügten Tarife.
(2) Die außerplanmäßigen Beamten erhaltet bei voller

Beschäftigung im Staatsdienste vom Beginne des außer¬
planmäßigen Dienstalters an den Ortszuschlag , den sie in der
ersten Gehaltsstufe der Besoldungsgruppe beziehen würden,in der sie beim regelmäßigen Verlaus ihrer Dienstlaufbahn
zuerst planmäßig angestellt werden.

(3) Für die Berechnung des Ortszuschlags ist der
dienstliche Wohnsitz des Beamten maßgebend.

(4) Bei Versetzungen wird der Ortszuschlag vom Erstendes auf die Änderung des dienstlichen Wohnsitzes folgenden
Monats nach dem Ortssatze des Versetzungsortes gezahlt.
Findet die Änderung des dienstlichen Wohnsitzes am ersten
Werktag eines Monats statt , so tritt der Wechsel im Orts¬
satze schon mit diesem Monat ein.

(5) Hat die Verlegung des dienstlichen Wohnsitzes
gemäß Absatz 4 an einen Ort , der zu einer niedrigeren
Ortsklasse gehört , eine Verminderung des Ortszuschlags
zur Folge , so wird hierdurch ein Entschädigungsanspruch
nicht begründet.

8 12 .
Ortsklassenverzeichnis

(1 ) Die Stellung der Orte in den verschiedenen Orts¬
klassen bestimmt sich nach dem Ortsklassenverzeichnis , wie

es nach reichsgesetzlicher Regelung für die Gewährung von
Ortszuschlägen an die Reichsbeamten jedesmal maßgebend ist.

(2) Welcher Ortsklasse ein außerhalb Deutschlands
gelegener , in diesem Ortsklassenverzeichnisse nicht enthaltenerOrt , an dem badische Beamte ihren dienstlichen Wohnsitz
haben , zuzuweisen ist, wird von dem zuständigen Mini¬
sterium im Benehmen mit dem Finanzministerium bestimmt.

8 13-
Dienstwohnung

( 1 ) Wirii - dem Beamten eine Dienstwohnung zuge¬
wiesen , so wird ihm dafür auf den ihm zustehenden Orts¬
zuschlag mit Einschluß des Teuerungszuschlags (8 16 ) ein
angemessener Betrag angerechnet . Dieser Betrag soll den
am Wohnorte des Beamten für Wohnungen derselben Art
zu zahlenden Mietpreisen entsprechen . .

(2) Gibt der Inhaber einer Dienstwohnung unter
Zustimmung seiner Vorgesetzten Dienstbehörde Räume ander-
weit ab , die bei der Wertfestsetzuug berücksichtigt sind , so istder anzurechnende Wert der Wohnung neu festzusetzen.Der Mieterlös für die abgegebenen Räume fällt der
Staatskasse zu.

8 14.
Ruhegehaltsfähiger Ortszuschlag

( 1 ) Der Bemessung des Ruhegehalts wird der Orts¬
zuschlag für die Ortsklasse L zu Grunde gelegt , und zwar
auch dann , wenn der Beamte einen Ortszuschlag nicht oder
nur teilweise bezieht.

(2) Abgesehen von der Zuruhesetzung gilt der tatsächlich
bezogene Ortszuschlag als Bestandteil des Gehalts , soweit
nichts anderes bestimmt ist.

III . Kinderzuschläge.
8 is.

Kinderzuschläge
( 1) Die Beamten erhalten für jedes unterhaltsberech¬

tigte Kind einen Kinderzuschlag . Dieser beträgt für Kinder
bis zum vollendeten sechsten Lebensjahre monatlich 70 000
Mark , bis zum vollendeten vierzehnten Lebensjahre monat¬
lich 80000 Mark und bis zum vollendeten einundzwanzig¬
sten Lebensjahre monatlich 90 000 Mark . *)

(2) Der Kinderzuschlag wird jedoch für Kinder vom
sechzehnten bis zum einundzwauzigsten Lebensjahre nur
gewährt , wenn sie

1 . sich in der Schulausbildung oder in der Aus¬
bildung für einen künftig gegen Entgelt auszu¬
übenden Lebensbernf befinden , oder wenn sie
wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen
dauernd erwerbsunfähig sind und wenn sie

*) Die Sätze für Kinderzuschläge find inzwischen durch Gesetz vom
19 . Juli 1923 (Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 197), auf RlOM ^l
90000 und 100000 erhöht worden.
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2 . eigenes Einkommen nicht haben , oder wenn das

eigene Einkommen des Kindes den Kinderzu¬
schlag mit Einschluß des Teuerungszuschlags
nicht übersteigt ; übersteigt das eigene Ein¬
kommen des Kindes den Betrag des Kinder¬
zuschlags mit Einschluß des Teuernngszuschlags,
ohne das Doppelte dieses Betrags zu erreichen,
so wird der Kinderzuschlag nur zur Hälfte ge¬
währt ; erreicht oder übersteigt das eigene Ein¬
kommen des Kindes das Doppelte des Kinder¬
zuschlags mit Einschluß desTeueAuigszuschlags,
so fällt der Kinderzuschlag fort.

( 3) Unterhaltsberechtigt -im Sinne des Absatzes ! sind:
1 . eheliche Kinder,
2 . für ehelich erklärte Kinder,
3 . an Kindes Statt angenommene Kinder,
4 . Stiefkinder , die in den Hausstand des Beamten

ausgenommen sind , soweit ihr Unterhalt nicht
von sonstigen Unterhaltspflichtigen mit Aus¬
nahme der Mutter bestritten wird,

5 . uneheliche Kinder.

(4) Für ein und dasselbe Kind darf der Kinderzu¬
schlag nur einmal gewährt werden . Ein Beamter erhält
als Erzeuger eines unehelichen Kindes den Kinderzuschlag
nur , wenn seine Vaterschaft festgestellt ist und wenn er das
Kind in seinen Hausstand ausgenommen hat oder ans
andere Weise nachweislich für seinen vollen Unterhalt
aufkommt.

(5) Die Kinderzuschläge fallen fort mit dem Wegfall
des Diensteinkommens , im übrigen mit dem Ablauf des
Kalendervierteljahres , in dem sich das für den Wegfall des
Zuschlags maßgebende Ereignis zngetragen hat.

lV . Tciirrungszuschliigk.
8 16.

TencrungszuschtiM

( 1 ) Zur Anpassung des Grundgehalts , des Ortszu¬
schlags und der Kinderzuschläge der planmäßigen Beamten
an die Veränderungen in der allgemeinen Wirtschaftslage
ist den Beamten ein veränderlicher Teuerungszuschlag zu
gewähren . Art und Höhe des Teuernngszuschlags werden
durch den Staatsvoranschlag bestimmt.

( 2 ) Den verheirateten planmäßigen Beamten kann für
die unterhaltsberechtigte Ehefrau ein Frauenznschlag ge¬
währt werden , dessen Höhe durch den Staatsvoranschlag
bestimmt wird . Der Frauenznschlag kann auch verwitweten
Beamten gewährt werden , wenn sie für den volle » Unter¬
halt versorgnngsberechtigter Kinder nach 8 15 im eigenen
Haushalt aufkommen.

(3) Absatz 1 und 2 gelten sinngemäß für die außer
planmäßigen Beamten.

V . Soiidcrbestimmiiiigkn für einzelne Arten Non Beamten.

8 17.
Gerichtsvollzieher

( 1 ) Die planmäßigen Gerichtsvollzieher beziehen neben
dem Diensteinkommen sowie den Frauen -, Kinder - und
Teuerungszuschlägen nach näherer Bestimmung des Justiz¬
ministeriums einen nicht ruhegehaltsfähigen Anteil an den
vereinnahmten Gebühren sowie Vergütungen für Auslagen.

(2 ) Die Gebühren und Auslagen , welche die Gerichts¬
vollzieher auf Grund reichs - oder landesrechtlicher Vor¬
schriften zu beanspruchen haben , erheben sie für die Staats¬
kasse , soweit sie nicht auf Grund des Absatzes 1 ermächtigt
werden , Auslagen für sich zu erhebe » .

(3) Die vorstehenden Bestimmungen finden auf außer¬
planmäßige Gerichtsvollzieher sowie auf die probe - oder
aushilfsweise im Gerichtsvollzieherdienst beschäftigten Be¬
amten Anwendung.

8 18.
Notare

Inwieweit Notare neben den Dienstbezügen auf Grund
dieses Gesetzes noch wandelbare Bezüge erhalten , richtet
sich nach den geltenden besonderen Bestimmungen.

8 is.
Bezirksärzte und Bezirkstierärzte

( 1 ) Die Bezirksärzte und Bezirkstierärzte erhalten den
Grundgehalt der Besoldungsgruppe , der sie angehören , mit
nenn Zehnteln aufgernndet auf eine durch Hundert teilbare
Zahl (wirklicher Grundgehalt ) ; das letzte Zehntel beziehen
sie in Gestalt wandelbarer Bezüge . Der Bemessung des
ruhegehaltsfähigen Diensteinkommens wird der volle Grund¬
gehalt und der volle ruhegehaltsfähige Ortszuschlag zu
Grunde gelegt.

( 2 ) Wenn der Reinertrag der wandelbaren Bezüge in
einem Rechnungsjahr das ruhegehaltsfähige Diensteinkommen
( Absatz 1 ) um mehr als ein Viertel übersteigt , so kann der
Mehrbetrag bis zur Hälfte auf den wirklichen Grundgehalt
aufgerechnet werden . Durch diese Aufrechnung darf aber
der wirkliche Grundgehalt des Beamten nicht weiter als
bis zur Hälfte verringert werden.

(3) Eine Schadloshaltung für den Ausfall an wandel¬
baren Bezügen ( Absatz 1 ) wird gewährt , wenn der Rein¬
ertrag dieser Bezüge ohne Verschulden des Beamten hinter
dem nach Absatz l hierfür angenommenen Zehntel des vollen
Gehalts zurückbleibt . Durch den geleisteten Ersatz darf der
auf die Zeit der Schadloshaltung entfallende Teil jenes
Zehntels nicht überschritten werden.

(4) Für die Bemessung des Orts - und des Teuernngs-
zuschlags ist der volle ungekürzte Grundgehalt maßgebend.

(5) Wird ein Bezirksarzt oder Bezirkstierarzt auf eine
Amtsstelle versetzt, auf der ihm keine wandelbaren Bezüge
zukommen , so erfolgt die Festsetzung seiner Dienstbezüge
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nach den allgemeinen Vorschriften in derselben Weise , wie
wenn ihm auf der bisherigen Amtsstelle die vollen Beziige
zugestanden hätten.

8 20 .
Beamte mit freier Gehaltsfestsetzung

( 1 ) Der Grundgehalt der Hochschulprofessoren und der
Professoren an Meisterstätten für bildende Kunst wird durch
das Staatsministerium festgesetzt . Die Mindest - und Höchst¬
sätze der Besoldungsgruppe , denen diese Beamten angehören,

lsind dabei nicht maßgebend.
(2 ) Werden diese Beamten innerhalb der Gehalts¬

stufen ihrer Besoldungsgruppen eingereiht , so erhalten sie,
sofern nicht bei ihrer Einreihung eine andere Bestimmung
getroffen wird , mindestens die Dienstalterszulagen ihrer
Besoldungsgruppe.

(3) Der Ortszuschlag und der Teuerungszuschlag sind
nach dem Grundgehalt zu berechnen , den der Beamte wirklich
bezieht, höchstens aber aus einem Grundgehalt von monatlich
2 080 000 Mark.

(4) Das ruhegehaltsfähige Diensteinkommen besteht in
dem bewilligten wirklichen Grundgehalt , höchstens aber in
einem Grundgehalt von monatlich 2 080 000 Mark , sowie
in dem entsprechenden ruhegehaltsfähigen Betrag des
Ortszuschlags . *)

(5) Mit Genehmigung des Staatsministeriums kann
ausnahmsweise das Diensteinkommen der Direktoren der
Heil - und Pflegeanstalten , der Hochschulbibliotheken und
der Landessternwarte den in Absatz 1 bis 4. genannten
Grundsätzen entsprechend festgesetzt werden.

8 21 . <
Mittelbare Staatsbeamte

Die Beamten , die nicht unmittelbar im Staatsdienst
stehen, zu deren Diensteinkommen , Ruhegehalten . Hinter¬
bliebenenversorgung aber die Staatskasse in irgend einer
Weise beiträgt , sind nach näherer Bestimmung des Staats¬
voranschlags den in der Besoldungsordnung aufgesührten
staatlichen Beamten in ähnlicher Stellung gleichzuachten.

VI . Gemeinsame Vorschriften.
8 22 .

Sonderregelung der Dienstbezüge
( 1 ) Beamten , die gleichzeitig mehr als eine in der Be¬

soldungsordnung vorgesehene Stelle bekleiden , werden das
Diensteinkommen , die Kinder - und die Tenerungszuschläge nur
der Stelle gewährt , die auf den höchsten Satz Anspruch gibt.

(2 ) Beamte , die im Staatsdienste nur ein Nebenamt be¬
kleiden, erhalten keine Orts - , Kinder - und Teuerungszuschläge.

(3 ) Verheiratete weibliche Beamte erhalten den Orts¬
zuschlag zur Hälfte . Die Zuschläge für gemeinsame Kinder

*) Nach 8 3 des Gesetzes über die Änderung des Beamtcnrechts
in seiner Anwendung auf die Hochschulprofessoren vom 13 . Dezember
1922 , Gesetz - und 'Verordnungsblatt 1S23 , Seite 2 , findet der 8 20
Absatz 4 des Besoldungsgesetzes auf Hochschulprofessoren keine Anwendung.

werden ihnen nur gewährt , wenn der Ehrmann bei Be¬
rücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande
ist , ohne Gefährdung des standesmäßigen Unterhalts der
Familie diese zu unterhalten.

( 4 ) Bezieht ein Beamter einen Grundgehalt aus Landes¬
mitteln und zugleich aus Reichsmitteln , so erhält er von
den Orts -, Kinder - und Teuerungszuschlägen aus Landes¬
mitteln nur den Teilbetrag , der dem aus Landesmitteln
gezahlten Grundgehalt entspricht . Die Höhe des Orts¬
zuschlags richtet sich nach dem höchsten Grundgehalt.

8 23.
Anrechnung von Nebenbezügen

( 1 ) Mit einem Amte verbundene Nebenbezüge , nament¬
lich Feuerungs - und Beleuchtungsmittel , Dienstkleidung,
Unterkunft und Verpflegung , Jagdnutzung , Nutzung von
Dienstgrundstücken und dergleichen , werden den Beamten
mit einem angemessenen Betrag auf das Diensteinkommen
angerechnet . Die Höhe dieses Betrags wird von dem zu¬
ständigen Ministerium im Benehmen mit dem Finanzmini¬
sterium festgesetzt.

( 2 ) Das Gebühren - und Kollegiengeldwesen der Landes¬
universitäten und der Technischen Hochschule wird durch das
Unterrichtsministerium geregelt.

(3 ) Die Gewährung von Unterkunft , Verpflegung,
Bekleioung und ärztlicher Behandlung an Angehörige der
Gruppenpolizei , deren Umfang und die Anrechnung ihres
Wertes auf das Diensteinkommen wird durch den Staats-
Voranschlag geregelt.

8 24.
Zahlung der Dienstbezüge

(1) Das Diensteinkommen sowie die Kinder - und
Teuerungszuschläge werden an außerplanmäßige Beamte
monatlich im voraus , im übrigen bei Überweisung auf eine
laufende Rechnung vierteljährlich , andernfalls monatlich im
voraus gezahlt.

( 2) Alle einzelnen Zahlungen sind auf durch 10 teil¬
bare Markbeträge aufzurunden.

8 25.
Dienstreise - und Umzugskosten

( 1 ) Inwieweit Beamte bei auswärtiger dienstlicher
Beschäftigung Tage - und Übernachtungsgelder sowie Ersatz
der Reisekosten beziehen , wird durch Verordnung des Staats¬
ministeriums bestimmt.

(2) In gleicher Weise wird die Vergütung der Umzugs¬
kosten sowie die Gewährung der Aufwandsentschädigung
an versetzte Beantte geregelt.

VII. kUierginigSbkstinlMllllgcn.
8 26.

Eingruppierung der Beamten

( 1 ) Die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes im
Dienste befindlichen planmäßigen Beamten werden auf diesen
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Zeitpunkt in die Gruppen und Gehaltssätze derBesvldungs-
ordnung nach Maßgabe der M 4 bis 7 und unter Berück¬
sichtigung der folgenden Bestimmungen eingereiht:

a . Das Besoldungsdienstalter wird zunächst für die¬
jenige Besoldungsgruppe festgesetzt, welcher die durch
die erste planmäßige Anstellung erlangte Stelle
entspricht.

k . Ist der Beamte vor dem 1 . April 1920 in eine Stelle
befördert worden , die einer höheren Besoldungs¬
gruppe als die zuerst von ihm bekleidete SteÜe ent¬
spricht , so wird das Besoldungsdienstalter so festge¬
setzt, als wenn er bis zum 1 . April 1920 in der
Stelle , in der er zuerst planmäßig angestellt worden
ist, verblieben und erst an diesem Tage befördert
und in die höhere Besoldungsgruppe eingerückt wäre.
Bei Beamten , die vor dem 1 . April 1920 mehrfach
befördert worden sind , gelten sämtliche Beförderungen
als am 1 . April 1920 erfolgt . Das Besoldungs¬
dienstalter darf aber keinesfalls später beginnen als
mit dem Zeitpunkt der letzten Beförderung . Die
Einreihung eines Beamten in eine Aufrückungsstelle
gilt als Beförderung im Sinne dieser Vorschrift.

o . Wird nach Buchstabe b das nach dem Besoldungs¬
gesetz vom 21 . Mai 1920 für die Beförderungsstelle
früher festgesetzte Besoldungsdieustalter verkürzt , so
bezieht der Beamte den nach dieser Festsetzung be¬
rechneten Gehalt mit der Maßgabe weiter , daß sich
die laufende zweijährige Zulagefrist um soviel ver¬
längert , wie die Verkürzung des Besoldungsdienst-
alters beträgt . Tritt der Beamte mit Wirkung vom
1 . April 1920 oder später von neuem in eine höhere
Gruppe über , so rückt er hier in diejenige Gehalts¬
stufe ein, die sich ergibt , wenn unterstellt wird , daß
er in der verlassenen Gruppe den nach dem ver¬
kürzten Besoldungsdienstalter zutreffenden Gehalt
bezogen hätte . Würde er darnach in der neuen
Besoldungsgruppe einen geringeren Gehalt erhalten,
als ihm nach der früheren Festsetzung bereits zustand,
so bezieht er den höheren Gehalt auch in der höheren
Besoldungsgruppe so lange weiter , bis er nach dem
für diese Gruppe festgesetzten Besoldungsdieustalter
den früher berechneten Gehalt erreicht.

(2) Für das Vergütungsdienstalter und die außerplan¬
mäßige Dienstzeit der am 1 . April 1920 im Dienste befind¬
lichen außerplanmäßigen Beamten gelten die allgemeinen
Vorschriften dieses Gesetzes . ,

8 27.
Ausgleichungszuschuß

( 1 ) War das bisherige Diensteinkommen eines Beamten
mit Einschluß der bisherigen Teuerungsbezüge am 31 . März1920 höher als seine Bezüge auf Grund dieses Gesetzes,
so ist ihm der Unterfchiedsbetrag , soweit es sich um ruhe¬

gehaltsfähige Bezüge handelt , als ruhegehaltsfähiger Zu¬
schuß, im übrigen als nichtruhegehaltsfähiger Zuschuß bis
zu dem Zeitpunkte weiterzugewähren , in dem er durch die
Erhöhung in den neuen Bezügen ausgeglichen wird . Hier¬bei bleiben Erhöhungen der Kinderzuschläge und des Orts¬
zuschlags insoweit außer Anrechnung , als sie lediglich in¬
folge einer Vermehrung der Kinderzahl , der Hinaufsetzungeines Ortes in eine höhere Ortsklasse oder der Versetzung
an einen Ort einer höheren Ortsklasse eintreten.

(2) Der Ausgleichung nach Absatz 1 wird stets der ^
höchste seit dem 1 . April 1920 in Geltung gewesene Satzdes Teuerungszuschlags zu Grunde gelegt.

VIII. Schlußbcstimmuiigcu
8 28.

Inkrafttreten des Gesetzes
(1 ) Dieses Gesetz , mit Ausnahme des K 4 Absatz 2

Satz 1 , tritt mit Wirkung vom 1 . April 1920 in Kraft.Mit dem gleichen Zeitpunkt treten das Gesetz vom 12 . August
1908 , die Gehaltsordnung betreffend , das Nachtragsgesetz
hierzu vom 26 . Februar 1920 sowie das Wohnungsgeld¬
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27 . Mai
1910 außer Kraft.

(2) Das Gesetz vom 5 . Oktober 1908 , die Kosten der
Dienstreisen und Umzüge der Beamten betreffend (Gesetz-und Verordnungsblatt Seite 589 ) in der Fassung des Ge¬
setzes vom 14 . Juli 1914 (Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 246 ) wird aufgehoben . Der Zeitpunkt der Aufhe¬
bung wird durch Verordnung des Staatsministeriums be¬
stimmt.

8 29.
Sonderbestimmung für außerplanmäßige Beamte

(1) § 4 Absatz 2 Satz 1 dieses Gesetzes tritt erst mit
dem 1 . April 1925 in Kraft.

(2) Bis dahin erhalten die Zivilanwärter vom Beginnedes sechsten, die Militäranwärter vom Beginne des fünf¬ten , die Schreibgehilfinnen vom Beginne des neunten
außerplanmäßigen Dienstjahres an Vergütung entsprechendden Grundgehältern derjenigen Beamten , in deren Eigen¬
schaft sie beim regelmäßigen Verlauf ihrer Dienstlaufbahn
zuerst planmäßig angestellt werden , sowie den Ortszuschlag,den diese Beamten beziehen.

(3) Bei der Festsetzung des Besoldungsdienstalters der
bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes angenommenen außer¬
planmäßigen Beamten ist von der Zeit , die im außerplan¬
mäßigen Beamtenverhältuis bei dem gleichen Dienstzweig
zwischen dem Beginne des außerplanmäßigen Dienstalters
und der ersten planmäßigen Anstellung verbracht worden
ist, der Teil auf das Besoldungsdienstalter anzurechnen,der fünf Jahre übersteigt , bei den Schreibgehilfinnen der
Teil , der acht Jahre übersteigt.
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8 30.
Änderung des Schulgesetzes

( 1 ) Im Schulgesetz vom 7 . Juli 1910 (Gesetz - uud
Verordnungsblatt Seite 386 ) werden die 88 25 Absatz 1
Satz 2 , 30 Absatz 2 , 31 , 58 bis 64 , 66 , 67 , 74 , 75 , 76
Ziffer 2, 3 und 5 , 84 Absatz 2 , 122 Absatz 2 und 3, 124
und 129 aufgehoben.

(2) Die Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen
Handarbeiten und Hanshaltungskunde erhalten , wenn sie* im vertragsmäßigen Dienstverhältnis verwendet sind , eine
Vergütung , welche durch Verordnung des Staatsmini¬
steriums festgesetzt wird . Dazu kommt der Teuerungszu-
schlag in dem gleichen Hundertsatze , wie er zur Grund¬
vergütung der entsprechenden außerplanmäßigen Beamten
nach ß 16 durch den Staatsvoranschlag festgesetzt wird.

(3) Die in Schulhäusern oder sonstigen Gebäuden von
Gemeinden oder von Schulstiftungen für Lehrer eingerich¬
teten Wohnungen nebst den dazu gehörigen Hausgärten
dürfen nur mit Genehmigung des Unterrichtsministeriums
an andere Personen als an Lehrer vermietet werden.

(4) Die freie Wohnung , die einem Hauptlehrer oder
einem Schulgehilfen auf Grund der bisherigen Vorschriften
des Schulgesetzes (8 58 Absatz 1 Buchstabe b und 8 64
Buchstabe u und «) eingeräumt ist, gilt vom Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes an als Mietwohnung;
für sie ist ein angemessener Mietzins zu entrichten , der den
im Orte für Wohnungen derselben Art zu zahlenden Miet¬
preisen entspricht . Erkennt der Lehrer den vom ' Gemeinde¬
rat festgesetzten Mietpreis nicht als angemessen an , so
kann er Festsetzung des Mietpreises durch den Bezirksrat
als Verwaltungsbehörde beantragen.

(5) Auf die Untervermietung findet § 13 Absatz 2
entsprechende Anwendung.

(6) Bis zur Neuregelung des Beitragsverhältnisses
zwischen Staat und Gemeinde haben die Gemeinden die
auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes an
die Hauptlehrer , Schulverwalter und Unterlehrer geleisteten
Mietzinsentschädigungen uud die Anschläge für die Nutzung
freier Wohnungen (bisherige 88 58 , 62 , 64 und 76 Ziffer
2 des Schulgesetzes ) in der in 8 62 Absatz 1 am Ende
und § 64 Buchstabe u Absatz 2 bezeichneten Höhe an die
Staatskasse zu entrichten.

(7) In 8 65 des Schulgesetzes — in der Fassung des
Gesetzes vom 1 . August 1919 — werden die Worte „ ein¬
hundertzwanzig Mark jährlich " ersetzt durch „ eine durch Ver¬
ordnung des Staaisministeriums festzusetzende Vergütung .

"

8 3l.
Änderung des Fortbildungsschulgesches

Die 88 22 und 23 des Gesetzes vom 19 . Juli 1918
(Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 269 ) , die allgemeine
Fortbildungsschule betreffend , werden aufgehoben.

8 32 .
Änderungen der Besoldungsordnung und der Amtsbezeichnungen

( 1 ) Änderungen der Besoldungsordnung können insoweit
durch den Staatsvor -anschlag erfolgen , als sie durch Än¬
derungen in der Organisation des Staatsdienstes , ins¬
besondere durch die Errichtung neuer in der Besoldungs¬
ordnung nicht aufgeführterBeamtenstellen , erforderlich werden.

(2) Die Amtsbezeichnungen können — unbeschadet der
gesetzlich geordneten Einreihung der Beamten in die Be¬
soldungsgruppen — durch Beschluß des Staatsministeriums
geändert werden.

8 33.
Änderung der Dienstbezüge usw.

( 1) Änderungen der durch dieses Gesetz geregelten Ge¬
hälter , Ortszuschläge und Kinderzuschläge sowie der auf
Grund der Gehälter und Ortszuschläge festgesetzten Ruhe-
und Versorgungsgehalte , ebenso Änderungen der Einreihung
der Beamten in die Gruppen der Besoldungsordnung
können durch Gesetz erfolgen.

(2 ) Werden Beamte durch eine solche Änderung hin¬
sichtlich der in Absatz 1 genannten Bezüge oder hinsichtlich
ihrer Einreihung in die Gruppen der Besoldungsordnung
mit rückwirkender Kraft schlechter gestellt , so sind die Unter¬
schiedsbeträge nicht zu erstatten.

(3) Wenn ein Beamter zu Unrecht Diensteinkommen
oder sonstige Dienstbezüge aus der Staatskasse erhalten hat,
so ist er zur Rückzahlung des zuviel bezahlten Betrags
verpflichtet . Auf die Rückzahlung kann beim Vorliegen be¬
sonderer Billigkeitsgründe durch das zuständige Ministerium
im Benehmen mit dem Finanzministerium verzichtet werden.

( 4) Die Absätze 2 und 3 gelten sinngemäß für Ver-
sorgungsberechtigte.

8 34.

Badeärzte
( 1 ) Den Badeärzten in Baden und Badenwciler , für

die in der Besoldungsordnung keine Amtsstellen vorgesehen
sind , bleiben ihre Rechte als planmäßige Beamte gewahrt
und zwar ihre Gehaltsansprüche nach der Gehaltsordnung
vom 12 . August 1908 uud ihr Anspruch auf Wohnungs¬
geld in Höhe der Sätze des Wohnungsgeldgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 27 . Mai 1910 . Diese
Ansprüche können durch entsprechende Umwandlung in
Grundgehalt und Ortszuschlag den Bestimmungen dieses
Gesetzes angepaßt und es können daneben die entsprechenden
Frauen - , Kinder - und Teuerungszuschläge bewilligt werden.

(2) Dieses Verfahren findet bei der Regelung der
Ruhestands - und Hinterbliebenenbezüge sinngemäße An¬
wendung . Es gilt uuch für die Bemessung der Versorgungs¬
gebührnisse der früheren planmäßigen Bezirksassistenzärzte
und ihrer Hinterbliebenen.
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8 35.
Gruppenpolizei

( 1 ) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf die
Angehörigen der Gruppenpolizei nur insoweit Anwendung,als ihnen die Eigenschaft eines planmäßigen Beamten im
Sinne des Beamtengesetzes verliehen worden ist . Ob und
inwieweit die Vorschriften des Besoldungsgesetzes ans die
übrigen Beamten und die vertragsmäßig Angestellten der
Gruppenpolizei anzuwenden sind , bestimmt das Ministeriuiii
des Innern im Benehmen mit dem Finanzministerium mit
der Maßgabe , daß sie hinsichtlich ihrer Bezüge gleichfalls
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu behandeln sind.

( 2) Das Besoldungsdienstalter der Angehörigen der
Gruppenpolizei beginnt mit dem Tage des Diensteintritts.

«
(3) Das Ministerium des Innern ist im Benehmen

mit dem Finanzministerium ermächtigt , die zur Anpassung
an die Regelung in den andern Ländern erforderlichen ab¬
weichenden oder besonderen Bestimmungen zu treffen.

8 36.
Vollzug

Das Ministerium der Finanzen ist mit dem Vollzug
dieses Gesetzes betraut . Es ist ermächtigt , Bestimmungen
für solche Fälle zu treffen , in denen die besondere Lage der-
Verhältnisse eine abweichende Regelung geboten erscheinen
läßt . Soweit es sich um Änderungen des Schulgesetzes
handelt , steht der Vollzug dem Ministerium des Kultus
und Unterrichts zu.

Anlage 1

Aesol '
dungsordnung

Aufsleigerrde Kehalter monatlich

Kruppe I
324 000 — 338 000 — 352 000 — 366 000 - 380 000

393 000 — 406 000 - 419 000 — 432 000 ^
Wächter
Gartenaufseher
Polizeimänner
Schleusenwärter
Straßenwärter
Flußwärter

Kruppe II
357 000 — 372 000 — 387 000 — 402000 - 417 000

432 000 — 447 000 — 462 000 - 476 000 ^
Amtsgehilfen , soweit nicht in Gruppe IIIft
Pförtner ft
Heizer von Sammelheizungen und maschinellen Anlagen
Maschinenwärter
Münzgehilfen
Streifenmeister
Schiffbrückenwürter

ft Die beim Inkrafttreten des Gesetzes im Amte befindlichen
Stelleninhaber erhalten die Sätze der Gruppe III oder IV , wenn sie
früher von einer jetzt zur Gruppe III gehörigen oder höheren Stelle
ohne Unterbrechung ihrer Beschäftigung im Staatsdienst auf eine der
hier bezcichneten Stellen überführt worden sind.

Kruppe III

390000 — 407000 — 424 000 — 440 000 — 456000
472 000 — 488 000 — 504000 — 520000

Hausmeister von größeren Dienstgebäuden ft
Amtsgehilfen ft
Ministerialamtsgehilfen ft
Kanzlisten
Aufseher ft
Werkgehilfen
Gärtner
Oberheizer
Obermaschinenwärter
Maschinisten
Drucker
Güteraufseher
Forstwarte
Faßeichmeister
Rottenmeister

i Schiffbrückenoberwärter

l >) Die beim Inkrafttreten des Gesetzes im Amte befindlichen
Stelleninhaber erhalten die Sätze der Gruppe IV , wenn sie früher von
einer jetzt zu den Gruppen IV oder folgenden gehörigen Stelle ohne
Unterbrechung ihrer Beschäftigung im Staatsdienst auf eine der hier
bezeichnet « ! Stellen überführt worden sind.

e) Dazu gehören Bauaufseher , Aufseher der Bibliotheken , Brunnen¬
meister , Bademeister usw.
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Kruppe IV
437 000 — 458000 - 474000 — 492 000 — 510 000528 000 — 546 000 — 564000 — 582000

z der Ministerialgebäude,
Hausmeister s des Gesandtschaftsgebäudes in Berlin,

j anderer besonders großer DienstgebäudeOberpedelle
Kanzleiassistenten'
Dberaufseher >)
Aufseher am polizeilichen Arbeitshaus sowie an Straf-und Fürsorgeerziehungsanstalten2)Pfleger
Werkführer
Obergärtner
Präparatoren
Laboranten
Mechaniker
Obermaschinisten
Funkentelegraphisten
Oberdrucker
Küfermeister
Güteroberaufseher
Oberforstwarte
Münzassistent
Polizeiwachtmeister der Gruppenpolizei
Polizeiwachtmeisterim Einzeldienste, soweit nicht in .Gruppe VPolizeipflegerinnen
Gendarmeriewachtmeister, soweit nicht in Gruppe- VFischermeister
Arbeitslehrer an der Blindenanstalt , sowut nicht in GruppeV

Siehe die Fußnote 2 zur Gruppe III.
Dazu gehören auch Aufseher bei Amtsgefängnissen mit amts¬gerichtlichem Dienerdienst.

Kruppe V
494000 — 515000 — 536000 - 557 000 - 578 000598000 — 618000 — 638000 — 658 000 ^
Hausinspektor des Landtagsgebäudes
Kanzleisekretäre
Assistenten, technische und nicht technische:

Finanzassistenten
Berwaltungsassistenten
Justizasststenten
Technische Assistenten , auch als Fachlehrer au FachschulenBauassistent«n
Vermessungsassistenten
Zeichenassistenten

Oberaufseher am polizeilichen Arbeitshaus sowie an Straf-und Fürsorgeerziehungsanstalten
Oberpfleger
Obere Wirtschastsbeamte, soweit nicht in Gruppe VI

Gartenmeister
Oberwerkführer
Oberpräparatoren
Oberlaboranten
Obermechaniker
Maschinenmeister als Leiter größerer maschineller Betriebe
Schloßverwalter
Magazinmeister
Güteroberaufseher auf wichtigen Stellen
Förster
Polizeihauptwachtmeister und Polizeizugwachtmeister
Polizeileutnante während der ersten vier Dienstjahre als solchePolizeiwachtmeister im Einzeldienste
Kriminalassistenten
Polizeiassistenten, auch bei der Fahndungspolizei
Gendarmeriewachtmeister, auch im Kriminaldienste
Stallmeister
Arbeitslehrer an der Blindenanstalt
Hafenmeister
Schiffsführer
Schiffsmaschinisten
Baggermeister

Kruppe VI
557000 — 581000 — 605 000 — 628 000 — 651000674000 — 697 000 — 720 000 — 743000 ^
Kanzleiobersekretäre als Kanzleivorsteher großer BehördenSekretäre , technische und nicht technische:

Finanzsekretäre
Verwaltungssekretäre
Justizsekretäre
Technische Sekretäre , auch als Fachlehrer an FachschulenBausekretäre
Vermessungssekretäre

Zeichner
Obere Wirtschaftsbeamte
Inspektoren und Oberinnen an Heil- und Pflegeanstalteuund Kliniken sowie am polizeilichen Arbeitshaus und an

Straf - und Fürsvrgeerziehungsanstalten
Oberwerkführer auf wichtigen Stellen
Eichmeister
Polizeiwaffenmeister
Polizeileutnante mit mehr als vier Dienstjahren als solche
Polizeioberwachtmeister im Einzeldienste
Kriminalsekretäre
Polizeisekretäre, auch bei der Fahndungspolizei
Gendarmerieoberwachtmeister
Gerichtsvollzieher, soweit nicht in Gruppe VII ')
Handarbeits - und Haushaltungslehrerinnen mit einfacherVor- und Ausbildung
Straßenmeister
Brückenmeister
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Dammeister
Oberhafenmeister
Kupferstecher , Lithographen

l ) Siehe auch § 17 des Besoldungsgesetzes.

Kruppe VII

636 000 - 663 000 — 690000 — 717 000 — 744000
770 000 — 796 000 — 822 000 - 848 000

Kanzleiobersekretäre der Ministerien und als Kanzleivor¬
steher der Zentralmittelstellen

Obersekretäre , technische und nicht technische:
Finanzobersekretäre
Verwaltungsobersekretäre
Justizobersekretäre
Technische Obersekretäre
Bauobersekretäre
Vermessungsobersekretäre

Oberrevisoren
Oberzeichner
Gartenverwalter
Gutsverwalter
Obereichmeister
Polizeioberwaffenmeister
Polizeioberleutnante während der ersten vier Dienstjahre

als solche
Revierkommissäre
Kriminalobersekretäre
Polizeiobersekretäre , auch bei der Fahndungspolizei
Polizeifürsorgerinnen
Gendarmeriekommissäre
Gerichtsvollzieher ' )
Bibliothekobersekretäre , soweit nicht in Gruppe VIII

Handarbeitshauptlehrerinnen mit erweiterter Vor - und

Ausbildung
Hauptlehrer an Volksschulen , soweit nicht in Gruppe VIII

Technische Beamte als Fachlehrer an Fachschulen , soweit
nicht in Gruppe VIII

Oberstraffenmeister
Oberbrückenmeister
Oberdammeister
Bezirksbaukontrollöre
Gewerbekontrollöre

') Sieh « auch § 17 deS Besoldungsgesetze».

Kruppe Vlll
730000 — 765000 — 800 000 — 835 000 — 870000

905 000 — 939 000 — 973000
Inspektoren , technische und nicht technische:

Finanzinspektoren
Verwaltungsinspektoren

Justizinspektoren sowie Gerichtsverwalter als geschäfts¬
leitende Gerichtsschreiber

Bauinspektoren
Vermessungsinspektoren der Zentralbehörden
Revisionsinspektoren

Ministerialregistratoren
Garteninspektoren
Gutsinspektoren
Eichinspektor
Polizeioberleutnante mit mehr als vier Dienstjahren als solche ^
Polizeiinspektoren , auch bei der Fahndungspolizei
Kriminalinspektoren
Polizeioberfürsorgerinnen -
Gendarmerieinspektoren
Verwalter des Kriminalmnseums
Obstbauinspektoren
Weinbauinspektoren
Fürsorgeinspektoren
Hauptlehrer an Straf - und Fürsorgeerziehungsanstalten,

soweit nicht in Gruppe IX
Bibliothekobersekretäre
Handarbeitsinspektorinnen
Erste Lehrer an Volksschulen mit mindestens drei Haupt¬

lehrerstellen , soweit nicht in Gruppe IX
an Hilfsschulen,

Hauptlehrer , soweit an Schulen (Klassen ) für Schüler mit
nicht in Gruppe IX körperlichen oder geistigen Gebrechen,

an Fach - und Seminarschulen
Hauptamtliche Fortbildungsschullehrer der allgemeinen Fort¬

bildungsschule und der gewerblichen Fortbildungsschule,
soweit nicht in Gruppe IX

Hauptlehrer an Volksschulen
Turnlehrer , soweit nicht in Gruppe IX
Technische Beamte als Fachlehrer an Fachschulen
Bezirksbauoberkontrollöre
Gewerbeoberkontrollöre
Kartographen ')
Topographen ' )

>) Als Vorstufen für diese Stellen gelten die Stellen der Litho¬
graphen, Zeichner oder technischen Beamten.

Kruppe jsX

958 000 - 998 000
1118 000

838 000 — 878 000 — 918000
1038 000 — 1078 000

Archivar beim Landtag , soweit nicht in Gruppe X

Stenographen beim Landtag , soweit nicht in Gruppe X
der OberrechnnNgskammer,
der Zentralmittelstellen,
der großen Bezirksämter und

bei den Landeskommissären

Revisionsoberinspektoren
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der Zentralbehörden , Hoch¬
schulen, und auf wichtigen
Stellen im Bezirksdienste

Finanzoberinspektoren
Verwaltungsoberinspektoren
Justizoberinspektoren
Gerichtsoberverwalter
Bauoberinspektoren
Ministerialrechnungsräte , auch technische und als Leiter der

Expedituren ' )
Ministerialoberregistratoren als Leiter von Registratur¬

abteilungen
Verwalter von Anstalten
Vorstände von Anstalten sowie von Landesstiftungsverwal¬

tungen und Hochschulkassen -
Vorstand der Zweigstelle des Landesgewerbeamts
Polizeihauptleute während der ersten zwei Dienstjahreals solche
Polizeioberinspektoren , auch bei der Fahudungspolizei
Kriminaloberinspektoren
Stabszahlmeister der Gendarmerie
Landwirtschaftslehrer
Kostenoberinspektoren
Fürsorgeoberinspektoren
Landgerichtssekretäre 2)
Hauptlehrer an Straf - und Fürsorgeerziehungsanstalten
Vorsteherinnen der Ausbildungsanstalten für Haushaltungs -,

Fortbildungs - und Handarbeitslehrerinnen
Erste Lehrer an Volksschulen mit mindestens drei Haupt¬

lehrerstellen
Schulleiter an Volksschulen '
Oberlehrer an Volks - und Fortbildungsschulen der Städte¬

ordnungsstädte '

s an Hilfsschulen,
an Schulen (Klassen ) für Schüler mit körper-Hauptlehrer s lichen oder geistigen Gebrechen,
an Fach - und Semiuarschulen,
auf sonstigen wichtigen Stellen

Hauptamtliche Fortbildungsschullshrer der allgemeinen Fort¬
bildungsschule und der gewerblichen Fortbildungsschule

Technische Beamte als Fachlehrer auf wichtigen Stellen
Turnlehrer
Handelslehrer
Gewerbelehrer
Reallehrer
Zeichenlehrer
Musiklehrer
Taubstummenlehrer
Blindenlehrer
Bezirsbauoberkontrollöre s , „Gewerbeoberkontrollöre j ^ ^
Geometer

ObergeometerderZentralbehördenl . . . . . . . ^ vim B-zi-Irdi°ich. ! 1° «» ' mch . m Gmppe X
Obertopographen

l soweit nicht in Gruppe X

Stellvertretende Leiter der amtlichen Fürsorgestellen der
Kriegsbeschädigten - und Kriegshinterbliebenenfürsorge

Landesblindenpfleger

' ) Ein durch den Haushaltsplan zu bestimmender Teil der Stellenist in Obersekretär - oder Jnspektorstellen der Gruppe VII oder VIII
umzuwandeln.

2) Künftig wegfallend.

Kruppe X

963 000
1147 000 -

- 1009 000

1193 000 -
- 1 055 000

1239 000 -
- 1101000

1284 000

Oberrechnungsräte

Archivar beim Landtag
Stenographen beim Landtag
Bürodirektor der Gesandtschaft in Berlin

der Oberrechnungskammer,
der Zentralbehörden,
der Staatsschuldenverwaltung,
der Landeshauptkasse,
der Hochschulen,
der Murgwerkskasse

Ministerialoberrechnungsräte , auch technische, sowie als Leiterder Registraturen und Expedituren
Oberrechnungsrat als Kassenprüfungsbeamter'
Lauvtkassiere j ^ Landeshauptkasse,Hauprrapiere j Staatsschuldeuverwaltung
Verwalter großer Anstalten
Vorstände von Anstalten sowie von Landesstiftungsver¬

waltungen und Hochschulkassen auf wichtigen Stellen
Regierungsbaumeister
Finanzamtmänner
Forstamtmänner
Amtmänner,soweitnichtin GruppeXI
Hilfsstaatsanwälte
Gewerbeamtmänner
Wissenschaftliche Hilfsarbeiter bei wissenschaftlichen und

technischen Anstalten , soweit nicht in Gruppe XI
Direktoren wissenschaftlicher und technischer Anstalten,weit nicht in Gruppe XI
Regierungsräte
Finanzrüte
Forsträte
Bauräte
Bergräte
Medizinalräte
Veterinärräte
Archivräte
Gewerberäte

als zweite Beamte
oder als Hilfsarbeiter
bei Zentralbehörden

je¬

der Zentralbehörden , soweit nicht in
Gruppe XI
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als Vorstände von Bezirksbehörden, soweit
nicht in Gruppe XI

soweit nicht in Gruppe XI >)

soweit nicht in Gruppe XI

Domänenräte
Bauräte
Bergräte
Anstaltsapvtheker
Anstaltsärzte
Anstaltspfarrer
Forstmeister, soweit nicht in Gruppe XI
Oberamtmänner , soweit nicht in Gruppe XI
Polizeihauptleute mit mehr als zwei Dienstjahren als solche
Polizeiräte
Bezirksärzte
Bezirkstierärzte
Landesfischereiinspektor
Landesökonomieräte als Vorstände landwirtschaftlicher

Schulen
Amtsrichter
Oberamtsrichter
Landgerichtsräte
Staatsanwälte
Notare
Gefängnisdirektoren, soweit nicht in Gruppe XI
Direktoren der Fürsorgeerziehungsanstalten , soweit nicht in

Gruppe XI
Rektoren großer Volksschulen und als zweite Beamte der

Volksschulrektorate in den Städteordnungsstädten
Schulinspektoren für Volks- und Fortbildungsschulen
Handelsschulinspektoren
Gewerbeschulinspektoren
Zeicheninspektoren
Musikinspektoren
Turninspektoren
Handelslehrer
Gewerbelehrer
Reallehrer
Zeichenlehrer
Musiklehrer
Taubstummenlehrer »
Blindenlehrer
Direktoren von Fachschulen
Direktoren von Taubstummen - und Blindenanstalten , soweit

nicht in Gruppe XI

Professoren an höheren Lehranstalten , soweit nicht in

Gruppe XI
Außerordentliche Professoren an Hochschulen, soweit nicht

in Gruppe XI ' )
Bibliothekare
Obergeometer der Zentralbehörden
Obergeometer im Bezirksdienste
Vermessungsräte, soweit nicht in Gruppe XI
Verwalter bei der Landesstelle für Arbeitsvermittlung

der Zentralbehörden

^ r -

Stellvertretende Leiter der größten amtlichen Fürsorgestellen
der Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenenfürsorge

Landesgeologen , soweit nicht in Gruppe XI

1) Siehe auch 8 19 des Besoldungsgesetzes.
2) Vergleiche wegen freier Gehaltsfcstsetzung tz 20 des Besoldungs¬

gesetzes.

Kruppe XI
1115 000 - 1169 000 — 1222 000 — 1275 00 ^ '

1 328 000 - 1 381 000 — 1434 000 - 1487 000 S

Direktor beim Landtag
Rechnungsdirektoren der Ministerien
Revisionsdirektor der Oberrechnungskammer
Wissenschaftliche Hilfsarbeiter bei wissenschaftlichen und tech¬

nischen Anstalten
Direktoren wissenschaftlicher und technischer Anstalten
Regierungsräte
Finanzräte
Forsträte
Bauräte
Bergräte
Medizinalräte
Veterinärräte
Archivräte
Gewerberäte
Regierungsrätebei den Oberversicherungsümtern und Militär¬

versorgungsgerichten
Domänenräte >
Bauräte > als Vorstände von Bezirksbehörden
Bergräte 1
Anstaltsoberapotheker
Anstaltsoberärzte
Anstaltsoberpfarrer
Forstmeister
Münzrat
Amtmänner
Oberamtmänner
Polizeidirektoren
Polizeimajore
Gendarmeriedistriktskommundöre (Majore und Oberst¬

leutnante)
Bezirksärzte
Bezirkstierärzte
Landesökonomierüte als Vorstände der größten landwirt¬

schaftlichen Schulen
Oberamtsrichter
Landgerichtsräte
Staatsanwälte
Notare
Gefängnisdirektoren
Direktoren der Fürsorgeerziehungsanstalten
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Direktoren von großen Fachschulen
Direktoren von Taubstummen - und Blindenanstalten
Direktoren großer Handels - und Gewerbeschulen
Direktoren großer Volksschulen
Kreisschulräte
Stadtschulräte
Professoren an höheren Lehranstalten , auch als Direktoren

der sechs- und siebenklassigen höheren Lehranstalten
Direktor der Turnlehrerbildungsanstalt
Außerordentliche Professoren an Hochschulen ?)
Oberbibliothekare
Direktoren der Oberversicheru ^ asämter , soweit nicht in

Gruppe XII
Vermessungsräte
Landesgeologen

st Siehe auch § 19 des Besoldungsgesetzes.
2) Vergleiche wegen freier Gehaltsfestsetzung

gesetzes.
20 des Bcsvldungs-

der Ministerien , der Oberrechnungs¬
kammer oder der Zentralbehörden

Kruppe XII

1 303 999 — 1376 060 — 1449 000 — 1 521 000
1 593 000 — 1 665 090 - 1 737 099 ^

Oberregiernngsräte
Obcrfinanzräte
Oberforsträte
Oberbauräte
Oberbergräte
Obermedizinalräte
Oberarchivrat
Obergewerberäte

der Landeshauptkasse,
des Landesgewcrbeamts,
des Statistischeil Landesamts,
des Generallandesarchivs,
der Landesbibliothek,
der Hochschulbibliotheken H,
des Landesmuseums,
der Landeskunstsammlungen,
der Kunstgewerbeschule in Pforzheim,
der Landessternwarte ^),
des Gewerbeaufsichtsamts,
der geologischen Landesanstalt,
sonstiger wichtiger wissenschaftlicher und tech¬

nischer Anstalten
Domänenräte
Forstmeister
Bauräte
Oberamtmänner von großen Bezirksämtern
Polizeidircktoren in Karlsruhe und Mannheim

Direktoren

als Vorstände
behörden

besonders großer Bezirks-

Polizeioberst
Korpskommandör (Oberst ) der Gendarmerie
Erste Bezirksärzte in Karlsruhe und Mannheim ?)
Anstaltsoberärzte auf wichtigen Stellen
Direktoren der Heil - und Pflegeanstalten H
Verwaltungsgerichtsräte
Oberamtsrichter älif wichtigen Stellen
Amtsgerichtsdirektoren der großen Amtsgerichte
Landgerichtsräte auf wichtigen Stellen
Landgerichtsdirektoren , auch als Vorsitzende von Kammern

für Handelssachen
Staatsanwälte auf wichtigen Stellen
Oberstaatsanwälte bei den Landgerichten
Oberlandesgerichtsräte
Notariatsdirektoren
Direktoren der Landesstrafanstalten
Direktoren der größten Handels - und Gewerbeschulen
Professoren an höheren Lehranstalten als Stellvertreter

des Direktors und auf sonstigen wichtigen Stellen -
Direktoren der neunklassigen höheren Lehranstalten sowie

der Lehrerbildungsanstalten
Direktoren der großen sechs- und siebenklassigen höheren

Lehranstalten
Kreisschulräte
Stadtschulräte,
Außerordentliche Professoren an Hochschulen aus wichtigen

Stellen ' )
Ordentliche Professoren an Hochschulen ' )
Professoren an Meisterstätten für bildende Kunst H
Oberregierungsräte bei den Oberversicherungsümtern und

Militärversorgungsgerichten
Direktoren der Oberversicherungsämter und Militärver¬

sorgungsgerichte

st Vergleiche wegen freier Gehaltsfestsetzung K 20 des Besoldungs¬
gesetzes.

2) Siehe auch Z 19 des Besoldungsgesetzes.

von großen Bezirken

Kruppe XIII

1569 999 — 1699 999 — 1829 999
2 989 999

Ministerialräte und der LandforstmeisterH
Ministerialräte der Oberrechnungskammer
Präsident des Verwaltungshofs
Landeskommissäre
Oberverwaltungsgerichtsrat
Landgerichtspräsidenten
Senatspräsidenten beim Oberlandesgericht

1959 999

st Ein durch den Haushaltsplan zu bestimmender Teil der Stellen
bei den Ministerien ist in solche der Gruppe XI und XII umzuwandeln.

29
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L . Giiizelgeßätter monatlich
i 2220000

Präsident der Staatsschuldenverwaltung
Landgerichtspräsidenten in Karlsruhe und .Mannheim
Generalstaatsanwalt beim Oberlandesgericht
Präsident der Wasser- und Straßenbaudirektion

2 . 2 780 000
Ministerialdirektoren
Gesandter und stimmführender stellvertretender Bevoll¬

mächtigter zum Reichsrat in Berlin
Präsident des Verwaltnngsgerichtshofs

Oberlandesgerichtspräsident
Präsident der Oberrechnungskammer

3 3 780 000 ^
Minister

4 4070 000
Staatspräsident

Die Minister erhalten ein Aufwendungsgeld im hälf¬
tigen Betrage des Dienstaufwandsgeldes der Reichsminister, ^
der Staatspräsident ein solches in gleicher Höhe wie die
Reichsminister.

Anlage 2
Vergütungsordnung für die außerplanmäßigen Beamten

für Zivilanwärter.
für Militäranwärter.
für die in Z 4 Absatz 2 genannten Beamtinnen .

Die Vergütungssätze betragen vom Beginne des
3. 4. 5 . 6 . 7.

70
80
60

außerplanmäßigen Dienstjahres an
80 85
85 > 90
65 ! 70

8 .

90
95
75

95 — —

80 85 90 95
vom Hundert des Anfangsgrundgehalts derjenigen Gruppe, in der der Beamte
beim regelmäßigen Verlaufe seiner Dienstlaufbahn zuerst planmäßig angsstellt wird.

Anlage 3
Ortszufchtag

Ortsklasse

Monatsbetrag bei einem Grundgehalte

1 2 3 4 5 6 7

bis
387 000 ^

über
387 000

bis
437 000

über
437 000

bis
510 000

über
510000

bis
605 000

über
605 000

bis
838 000 ^

..w

über
838000

bis
1 275 000

über
1275 000

. . . 72 000 90 000 108 000 126 000 144000 162 000 180 000
6 . . . 60 000 75000 90000 105 000 120 000 135 000 150 000
6 . . . 52 000 65 000 78 000 91000 104 000 117 000 130 000
v . . . 44 000 55 000 66 000 77 000 88000 99 000 110 000
6 . . . 36 000 45 000 54 000 63 000 72 000 81000 90000
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III Bekanntmachungen.
Nr . V 17969 . Besoldungsdezüge der aktiven Beamten.

1 . Dem Vorgehen des Reichs entsprechend sind zu deü
vorstehend in Artikel 1 Ziffer 2 und 7 des Gesetzes vom
26 . Juni 1923 aufgeführten Grundbezügen mit Wirkung
vom 1 . Juli 1923 folgende Teuerungszuschlüge festgesetzt
worden:
a . allgemeinerTeuerungszuschlag zum Grundgehalt —Grund-

^ Vergütung — Ortszuschlag und Kinderzuschlag 87 v . H -,
d . örtlicher Sonderzuschlag zum Grundgehalt — Gründ-

vergütung — Ortszuschlag und Kinderzuschlag 5, 9 , 14,
19, 28 , 33 , 37 , 42 , 84 v . H.

Vorstehende Zahlen gelten entsprechend für die Orte,
in denen am
17 . Mai 1923 45 , 90 , 135 , 180 , 270 , 315 , 360 , 405,

900 v . H .,
1 . Juni 1923 75 , 150 , 225 , 300 , 450 , 525 , 600 , 675,

1500 v . H .,
16 . Juni 1923 153 , 306 , 457 , 610 , 916 , 1067 , 1220,

1373 , 2746 v . H.
örtliche Sonderzuschläge zu zahlen waren,

« . Frauenzuschlag 64 000 ^ monatlich.
Die bisherige Vorschrift in H 5 Absatz 2 des Finanz¬

gesetzes vom 28 . Juli 1922 (Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 565 ), nach der den außerplanmäßigen Beamten ein
weiterer Teuerungszuschlag zu ihrer Vergütung usw . zusteht,
bleibt aufrecht erhalten . Die außerplanmäßigen Beamten
nehmen darnach an den neuen Bezügen mit dem gleichen
Hundertsatz wie bisher teil.

2 . Da die Landeshauptkasse bei der Aufstellung der
Zahlungslisten für die auf I . Juli 1923 fälligen Zahlungen
nur die alten Grundbezüge und den Teuerungszuschlag mit
1700 v . H . (Erhöhung ab 17 . Mai ) mit den entsprechenden
örtlichen Sonderzuschlägen und dem Frauenzuschlag von
16 000 zugrunde legen konnte , und da die ab 1 . und
17 . Juni weiter bewilligten Aufbesserungen nur bis zum
30 . Juni ausbezahlt worden sind , mußte der Unterschied
zwischen dem am 17 . Mai 1923 gültigen Stande und dem
Stand , der sich aufgrund des neuen Gesetzes und der neuen
Teuerungszuschläge ergibt , von den Gehaltsrechnern im
Besoldungsscheckverfahren angewiesen werden und zwar für
die Monatsgehaltsempfänger für einen Monat — Juli —
und für Vierteljahresgehaltsempfänger für drei Monate
— Juli , August und September —.

Mit Rücksicbt auf die vollständige Neuregelung der
Bezüge hat es sich als notwendig erwiesen , diesmal alle
Gehaltsempfänger nicht nur von der Höhe der Nachzahlung,
sondern auch von deren Berechnung und der Festsetzung
der neuen Grundbezüge durch inhaltsgleiche Durchschläge
der von den Gehaltsrechnern fertiggestellten Feststellungen
alsbald in Kenntnis zu setzen . Diese Benachrichtigungen

können unter Umständen als Ersatz für die bis jetzt üblicher¬
weise von den Banken ausgestellten Benachrichtigungen über
die vollzogene Gutschrift angesehen werden.

Die Angestellten und die Beamten im Vorbereitungs¬
dienst und während der Probedienstzeit erhalten einen Vor¬
schuß in Höhe der Hälfte des neuen Monatsbetrags als¬
bald durch die Kassen ausbezahlt ; eine Nachzahlung ist für
sie nicht in Betracht gekommen.

Karlsruhe, den 5 . Juli 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . o 28433 . Vergütung der Überstunden der Lehrer.

Die gemäß der Verordnung des Staatsministeriums
vom 26 . Juli 1922 (Amtsblatt 1922 , Seite 365 ) für die
Überstunden der Lehrer zuständigen Vergütungssätze be¬
tragen für die Zeit vom 1 . Juli 1923 an:

Vom 1 . Juli 1923 ab

Eingangsgruppe Vergütung für die

Jahres¬
überstunde

Monats¬
überstunde

Einzel¬
überstunde

X . . . 651 720 45 977 13 793
IX . . . 423 480 35 290 10 587

VIII . . . 375 000 31250 9 375
VII . . . 332 840 27 737 8 321
VI . . . 296 000 24 667 7 400
V . . . 261 280 21 773 6 532

Die Vergütung für die nebenamtliche Unterrichtserteilung
an Gewerbe - und Handelsschulen durch nichtbeamtete Neben¬
lehrer beträgt:

Vom 1 . Juli 1923 ab

Eingangsgruppe Vergütung für die

Jahres¬
wochenstunde

Monats¬
überstunde Einzelstunde

VII . . .
lNebenlehrer in der

Stellung mittl . Fachlehrer)

554 720 46 227 13 868

V . . . .
(Nebenlehrer als Werk¬

stättenlehrer)

401 960 33 497 10049

Karlsruhe, den 6 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . 111 ° In Vertretung:
V . Gen . 11» Schmidt.
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Nr . 0 28291 . Vergütung der Lehrerinnen sür den Unterricht in weib¬

liche » Handarbeiten und Hanshaltungslunde.

An die Schulbehörden der Volksschulen.
Der gemäß der Verordnung des Staatsministeriums

vom 22 . September 1922 (Amtsblatt Nr . 47 Seite 510)
für die nichtvollbeschäftigten Handarbeits - und Haus¬
haltungslehrerinnen zuständige Vergütungssatz beläuft sich
sür die Zeit vom 1 . Juli 1923 ab aufgrund der Neufest¬
setzung der Grundgehälter und dem dazukommenden
Tenerungszuschlag (87 vom Hundert ) für die Jahres¬
wochenstunde auf jährlich 398 640 ^ und demgemäß für
die Einzelstunde auf 9966

Karlsruhe, den 6 . Juli 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:
Schmidt.

Nr . ^ 16502 . Umzüge der Beamten.

Räch Mitteilung des Finanzministeriums hat der am
11 . Juni d . J . in Kraft getretene Tarif des Landesverbands
Bad . und Pfälz . Möbelspediteure für Umzüge bis zu einer

Entfernung von 50 Kilometer für Transporte mit

Kraftwagen keine Gültigkeit mehr ; die Kosten für solche
Umzüge sind jeweils von Fall zu Fall zu vereinbaren.

Die Beamten werden daher angehalten , bei Land¬

transporten mittelst Kraftwagen die Angebote
von drei Spediteuren , wovon mindestens einer außerhalb
des Wohnorts ansässig sein soll, einzuholen und den Um¬

zug dem billigsten zu vergeben.
Bezüglich der übrigen Umzüge verbleibt es bei dem

bisherigen Verfahren.
Die in der Bekanntmachung vom 30 . November 1922

( Amtsblatt Seite 568 ) bekannt gegebene Vergütung an
Beamte , die bei Umzügen auf die Inanspruchnahme von

Packern verzichten , ist mit Wirkung vom 1 . Juli d . I . ab

auf 8000 .-G (für Stufe I und II) und auf 15 000 ^ ( für
die übrigen Beamten ) erhöht worden.

Karlsruhe, den 6 . Juli 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

IV. Personalnachrichten.
Ernannt:

Hptl . Otto von Langsdorf in Eberbach zum
Rektor daselbst . — Hptl . Friedrich Bender in St . Roman,

zum Fortbildungsschulhptl . an der Fortbildungsschule in
Ostringen.

Zu Hptl . bezw . Hptlin . : Utlin . Emilie Bachert in
.Grünwettersbach — Schulv . Karl Elsäßer in Birkendorf
— Schulv . Anna Färber in Betenornnn — Utl . Fried¬
rich Griß in Einbach , A . Buchen — Utlin . Hedwig Kern
in Wollmatingen.

Versetzt:

. Die Prof . Wilhelm Schück von der H . M . in Lahr
an die Elisabethsch - in Mannheim — I)r . Theodor Uhrig
an der Elisabethschule in Mannheim an die H . M . in Labr ,
— Leopold Weil an der Realsch . in Radolfzell an dw
Aufbaurealfch . in Lahr — Reallehrer Anton Weitzen¬
ecker von oer Höh . Bürgersch . in Hornberg an die Realsch.
in Triberg — Oberl . Theodor Speck von Sasbach , A.
Achern als Hptl . nach St . Georgen , A . Freiburg . — Die
Hptl . Hermann Fix in Niederhof nach Kaltbrnnn , A-
Konstanz — Josef Müller von Kluftern nach Weiler,
A . Konstanz — Theodor Lipp von Ostringen nach
Offenburg.

Zurückgenommen:

Die Versetzung des Hptls . Wolfgang Kaiser von
Schopfheim nach Nenzingen (Amtsbl . 1923 Seite 32 ) und
die Versetzung des Oberls . Oskar Herzog von Vöhren-
bach als Hptl . nach Schopfheim (Amtsbl . 1923 , Seite 98 ) .

- Znruhegesctzt:

Hptl . Eduard Restle in Denkingen auf Ansuchen.

V . Erledigte Stellen.
Eine Reallehrerstelle an der Höheren Bürgerschule in

Hornberg.
VI . Stellenausschreiben.

An Volksschulen.
1 . Allgemein : 14 Hauptlehrerstellen an der Volksschule¬

in Karlsruhe . Besetzungsrecht steht dem Stadtrat zu.
2 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses : Je eine Hptl -

Stelle in : Denkingen — Hochsal — Kirnbach,A . Offen-
burg — Kluftern — Niederhof — St . Roman—
Sasbach, A . Achern.

3 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses : Je eine Hptl-
Stelle in : Göbrichen (Oberlehrerstelle ) — Ober-
flocke nbach — Rußheim — Spechbach.

Zurückgenommen: Ausschreiben einer kath . Hauptl .-
Stelle in Schopfheim (Amtsbl . 1923 S . 32).

VH . Todesfälle.
Gestorben sind : Hptl . Anton Beigel in Riedern,

A . Bonndorf am 6 . Juni 1923 — Kreisschulrat a . D.
vr . Hans Z i m m erman n , zuletzt in Waldshut — Ober¬
lehrer a . D . Max Beideck, zuletzt in Königsbach.

Druck und Verlaa von Malsch L Basel in Karlsruhe
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AmtMatt
deF Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

HersuAgegeben vom -Ministerium de§i LrulruF und LlnterrichtA.

Ausgegeben Karlsruhe , den 31 . Juli 1923

Inhalt.
1 . Bekanntmachungen : Die biologische Station auf Helgoland . — Kunsterziehungstag in Stuttgart . — Der Besuch der staatlichen

Höheren Schulen im Schuljahr 1922/23 . — Schulgeld der Höheren Lehranstalten . — II . Erledigte Stellen . — 111 Stellenausschreiben . —
IV . Todesfälle.

I Bekanntmachungen.
Nr . L 13181 . Die biologische Station auf Helgoland.

An der das ganze Jahr geöffneten biologischen Station
auf Helgoland , die sich neben der allgemeinen Erforschung
der Nordsee nach der physikalisch-chemischen, geologischen
und biologischen Seite die besondere Erforschung der Bio¬
logie der nutzbaren Tiere der Nordsee , vornehmlich der den
Gegenstand der Seefischerei bildenden Fischarten zur Auf¬
gabe gestellt hat , wurden für die Dozenten und Studie¬
renden der badischen Hochschulen sowie die Lehrer der
Höheren Lehranstalten und Volksschulen für das Jahr
1 . April 1923/24 drei Arbeitsplätze belegt . Der jeweilige
Inhaber hat neben der Benützung der Ausrüstung des
Platzes das Recht , das zu seinen Arbeiten gehörige Material
kostenlos zu beziehen , an den Ausflügen und Ausfahrten
der Anstaltsschiffe teilzunehmen , die Bücherei zu benützen
und das Aquarium sowie das Nordseemuseum jederzeit
kostenlos zu besuchen . Die biologische Anstalt wird ihm
nicht nur jede Auskunft und Anleitung bei seinen Studien
erteilen , sondern auch auf Wunsch billige Unterkunft Nach¬
weisen und eine Preisermäßigung für die Fahrt mit dem
Dampfer von und nach dem Festlande vermitteln . Die
näheren Bedingungen über die Vergebung und Benutzung
der Arbeitsplätze sind in einer Ordnung festgelegt , welche
von der biologischen Anstalt unmittelbar bezogen werden
kann . Letztere erteilt auch Auskunft über den verbilligten
Bezug von lebendem und totem Untersuchnngsmaterial.

Karlsruhe, den 9 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt.

Nr . L 28415 . Kunsterziehungstag in Stuttgart.

In der Zeit vom 27 . bis 30 . August d . I . veranstalten
das Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht in Berlin
und der Verein zur Förderung der Volksbildung , Abteilung
für bildende Kunst , in Stuttgart (Hölderlinstraße 50 ) unter
Mitwirkung der Landesanstalt für Erziehung und Unter¬
richt in Stuttgart und der Württembergischen Arbeits¬
gemeinschaft des deutschen Werkbundes einen Kunst¬
erziehungstag in Stuttgart.

Bis jetzt sind etwa 5 Vorträge zugesagt , die sich mit
dem gegenwärtigen Stand der Kunsterziehung , den psycho¬
logischen Grundlagen und Möglichkeiten derselben befassen.
Außerdem werden von Vertretern der verschiedenen
Schulgattungen Berichte über Lehrmethoden gegeben
werden unter gleichzeitiger Vorführung von Unterrichts¬
ergebnissen.

Mit der Tagung ist eine Ausstellung : „ Die Kunst
des Kindes " verbunden.

Auf diese Veranstaltung werden die Lehrkräfte aller
Schulen , insbesondere die Gewerbe - und Zeichenlehrer,
hingewiesen.

Karlsruhe, den 19 . Juli 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Allg . 111 » . In Vertretung:
V . Gen V >- . Schmidt.

30
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Der Besuch der staatlichen Höheren Schulen im Schuljahr 1922/1923.
Die staatlichen Höheren Schulen Badens wurden im Schuljahr 1922/1923 von der jeweils beigesetzten Zahl von

Schülern (Schülerinnen ) besucht:

Schülerzahl

Schüler Schüle¬
rinnen

im
ganzen

94 29 123
228 147 375
127 72 199
144 82 226
198 88 286
791 418 1209

4004 205 4209
4795 623 5418

307 12 319
225 5 230
513 11 524
842 12 854
551 6 557
580 15 595
204 104 308
585 16 601

1080 44 1124
432 12 444°
753 14 767
165 79 244

6237 330 6567

138 96 234
81 48 129

195 61 256!
103 70 173^

95 26 121!
126 93 2lsi
112 55 167
317 — 317

93 7l 164
87 44 131

128 36 164
268 39 307
278 — 278

2021 639 2660

Anstalten
Schülerzahl

Schüler Schüle¬rinnen
im

ganzen

136 24 160
192 17 209
130 15 145
206 31 237

505 24 529
275 7 282
488 4 492
543 — 543
372 19 391
187 14 201
131 14 145

516 26 542
172 8 180
222 30 252

239 10 249
270 6 276
149 9 158

4733 258 4991

173 38 211
630 40 670
394 8 402

548 33 581
763 7 770

819 819
276 52 328
401 27 428

4004 205 4209

Anstalten

I . Höhere Schulen für die
männliche Jugend.

Gymnasien.
Baden.
Bruchsal.
Donaueschingen . .
Durlach , mit RPG.
Freiburg:

Bertoldsgymnasium
Friedrichsgymnasium

Heidelberg
Karlsruhe
Konstanz
Lahr . .
Lörrach .
Mannheim (Karl Friedrichs

Gymnasium)
Offenburg .
Pforzheim (Reuchlingymnasium)
Rastatt (Ludwig Wilhelm - Gym¬

nasium) .
Tauberbischofsheim . . . ,
Wertheim.

Summe . .

6 . Realgymnasiale
Anstalten.

1 . Realgymnasien.
Ettenheim.
Freiburg , mit Oberrealschule
Karlsruhe (Humboldtschule)
Karlsruhe, m . Gymnasialabteilg

(Goetheschule) . . . .
Mannheim.
Mannheim , mit Realschule

(Lessingschule) . . . .
Villingen , mit Oberrealschule
Weinheim, mit Realschule .

Summe L 1 .

2 . Nealprogymnasien.
Buchen.
Ettlingen, mit Realschule
Mosbach.
Säckingen.
Waldshut, mit Realschule

Summe 6 2
hierzu „ 8 1

Summe 8

6 . Real schul an st alten.
1 . Obcrrealschulen.

Baden.
Bruchsal.
Freiburg (Rotteck) O .R .Sch.
Heidelberg .
Karlsruhe (Helmholtz ) O .R .Sch

„ (Kant ) O . R .Sch.
Kehl . .
Konstanz.
Mannheim, mit Handelsrealsch
Offenburg .
Pforzheim (Friedrichsschule)
Schopfheim.

Summe 6 1 .

2 . Realschulen
Achern . .
Breisach
Breiten . .
Bühl .
Eberbach
Emmendingen
Eppingen .
Freiburg .
Gernsbach .
Kenzingen .
Ladeuburg .
Lörrach . .
Mannheim-Feudenheim

Übertrag
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A n st a l t e n
Schülerzahl

Schüler Schüle¬
rinnen

im ,
ganzen

Übertrag . . 2021 639 2660
Meßkirch . 87 32 119
Müllheim . . . . . . . 141 80 221
Neustadt. 79 46 125
Merkirch.
Pforzheim.

68 43 111
387 — 387

Radolfzell. 94 65 159
Rastatt. 242 21 263
Rheinbischofsheim. 76 36 112
Schwetzingen. 233 77 310
Singen . 232 132 364
Sinsheim . 157 66 223
Tauberbischofsheim . . . . 95 57 152
Triberg . 74 41 115
Überlingen. 135 82 217
Waldkirch . 88 69 157
Wiesloch . 184 89 273

Summe 6 2 . . 4393 1575 5968

3 . Höhere Bürgerschule.
Hornberg . 41 23 64

Summe 6 3 . . 41 23 64
hierzu „ 6 1 . . 6237 330 6567

.. 02 . . 4393 1575 5968

Summe 6 . . 10671
"

192Y 12599

öusammrnstcllung.

Gymnasien. 4733 258 4991
6 . Realgymnasiale Anstalten . 4795 623 5418
6 . Realschulanstalten . . . . 10671 1928 12599

Gesamtschülerzahl Summe I. 20199 2809 23008

Anstalten

II . Höhere Schulen für die
weibliche Jugend.

L . Höhere Mädchenschulen?)
Baden ') .
Bruchsal.
Freiburg *) .

Karlsruhe (Lessingschule)^) . .
Karlsruhe (Fichteschule ) . . .
Konstanz (Friedrich -Luisenschule ) ' )
Lahr.
Mannheim (Elisabethschule ) ' ) .
Mannheim (Liselotteschule ) ' ) .
Offenburg °) .
Pforzheim (Hildaschule ) . . .

Summe a

b . MG . Karlsruhe.

« . MRG . Freiburg (im Entstehen)

ä . MRG . Heidelberg . . . .

6 . MRG . Mannheim . . . .

Summe II .

Schülerzahl
Schüle¬
rinnen

im
ganzen

213 213
226 226
781 781
687 687
521 521
898 898
346 346
228 228
965 965

1056 1056
252 252
855 855

7028 7028

153 153

70 70

112 112

210 210

7573 7573

*) Hier sind nur die Schülerinnen ausgeführt , die die Klassen der siebenkursigen Höheren Mädchenschulen besuchten.
' ) Mit der Anstalt sind ein im Entstehen begriffenes Mädchenrealgymnasium , Seminarkurse und ein Fortbildungskurs verbunden.' ) Mit der Anstalt sind ein Mädchengymnasium und ein Fortbildungskurs verbunden.' ) Mil der Anstalt sind Seminarkurse verbunden.
9 Mit der Anstalt ist ein Mädchenrealgymnasium verbunden.

Mit der Anstalt ist ein Fortbildungskurs verbunden.
Mit der Anstalt sind ein Müdchenrealgymnasium und ein Fortbildungskurs verbunden.



136 Nr . 27

Am Schluß des Schuljahres 19221923 wurden auf Grund der an nachbenannten Anstalten bestandenen Reife¬

prüfungen folgende Schüler mit dem Reifezeugnis der betreffenden Schulen zum Studium auf der Hochschule beziehungs¬

weise zur Ergreifung der beigesetzten, von ihnen angegebenen Bernfsfächer , entlassen:

!
!li ii

's

Anstalten

Zahl

der

für

fier

er¬

klärten

Kandidaten

katholische

!
A eolc

«7
israelitische

j

i

Rechtswissenschaft
Medizin

u.

Zahnheilk.

TierheilkundePharmaziePhilosophiePhilologieMathematik

dnu

Naturwissenschaften
Forstfach

!

Baufach

^

<3
r-
8

<37c:
N

Maschmenbaufach
dnu

Elektrotechnik

Chemie

(
Technik)

EisenbahnfachPostfach
Nicht

wissenschaftliche

Lehrer

dnu

Beamte

Militär

dnu

Marine

Kunst

u.

Kunstgewerbe

Bankfach
KaufmannschaftLandwirtschaft

I

NationalökonomieVolkswirtschaft

SS
s L

M
Z

, il
^ i
) st!'

, ^

Gymnasien.
! ii .l! Baden . . . . '>15 1 i — 1 — — — — 1 — — — 2 — — — — — — — — 4 >— 1 — 4

Bruchsal . . . 7 1 — — — 1 — — 1 — — — — 1 — 1 — — — — — 1 1 — — — —

Donaueschingen . 4) tz — — — 3 — — — — — — 1 — — — 1 — — — — — 1 2 — — — —

ii Durlach . . . . 9 — 2 — 1 - — — — — — — — 4 — — — — — — — 1 1 — —

' ^ Hi >: Freiburg
' f!

! i
i Bertoldsgym . . « 43 14 2 — — 2 — — 1 2 1 — — 3 — 2 — — — — — 1 8 1 6 — —

l i ! Friedrichsgym . . « 19 3 1 — 1 1 — i— — 1 2 — — — — — — — 2 — — 1 — — 3 — 4

. -i i s.i Heidelberg . . . «34 2? 3 — 2 — — 1 3 — 3 — 2 1 2 1 — — -— 4 1 4 1 2 2 — —

Karlsruhe . . . 42 3 2 — 6 — — — — — 1 — 3 3 5 1 — — 1 1 — 3 6 — 2 — 5

- m ^ Konstanz . . . « 32 13 1 — 4 5 — — 1 1 1 — — 2 — — — — — — — 2 — — 1 — 1
s .I Lahr . . . . « 12 2 1 — — 1 — — — — — — 1 — 3 - — - 2 — — 1 — — — — 1

II Lörrach . . . « 14 — — — — 1 — 2 — 1 — 2 — — 3 — — — 1 1 — — 2 — 1 — —

> Mannheim (Karl
I!i4, - Friedrichsgym .) . «39 4 — — 8 2 — 1 — — — — 3 — 1 — — 1 1 1 1 12 — 3 — 1

Offenburg . . . 11 2 — — — 1 — — — — — — — — 2 — — — — — 1 3 — — — — 2

Pforzheim (Reuch-
. .... !i lingymnasium ) . « 12 — 2 — 2 2 — — — — — 2 1 1 — — — 2

-ir ^ Rastatt (Ludwig
jl Wilhelmgymn . ) . « 1b 5 1 9

Tauberbischofsheim «22 9 — — 2 — — — — — — — — — — 1 — — 1 — — — 1 — 1 — 7
- l

ft! !- Wertheim . . . 9 — 1 — — 1 — — — — 1 — i — 1 1 — — — — 1 — 1 1 — — — 1

i 343 59 16 30 16 4 6 6 9 3 6 20 18 8 _ 8 8 5 22 40 3 19 — 37

l
! ; ^

'
stl Hierzu:

Abiturienten der
I Gymnas . - Abteil.

1' . ?i des RG . (Goethe-
ZI schule ) Karlsruhe 11 1 1 — 2 1 — — — 1 — — — — — — — — — — — — 3 — — — 2

: RI Abiturientinnen des
i Ei
, ;l> ' u

>, 'U MG . Karlsruhe

P
Ui

- (Lessingschnle) . 18 — 1 — — _ 1 1 _ — — — II — — — — — — —
n

15

Summe 37260 17 — 32 18 — 4 6 8 10 3 6 20 18 8 !- — 8 8 5 22 43 3 19 54

l i
8 . Realgymnasien

'UH
>1

»ui Ettenheim . . . « 9 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — 3 4 — — — —

Freiburg , m . ORS. 2,44 — — — 2 1 — — 3 1 5 — 1 3 1 2 _ — — — — 4 5 — 4 — 12

-P i 4l u! Karlsruhe (Hum-
M
ki!

r

I>kl- , boldtschule) . . «27 2 2 1 1 3 4 3 4 1 6
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Anstalten

Zahl

der

für

fier

er¬

klärten

Kandidaten

katholische

!
A

evangelische

!
L

israelitische

!
2̂-

Rechtswissenschaft
Medizin

u.

Zahnheilk.

TierheilkundePharmaziePhilosophiePhilologieMathematik

dnu

Naturwissenschaften
ForstfachBaufachJngenieurfachhcafuabnenihcsaM

dnu

Elektrotechnik

Chemie

(
Technik

)!

EisenbuhnfachPostfach
Nicht

wissenschaftliche

Lehrer

dnu

Beamte

Militär

duu

Marine

Kunst

u.

Kunstgewerbe

BankfachKaufmannschaftLandwirtschaftNationalökonomieVolkswirtschaft
Unbekannt

beziehungs¬

weise

tmmitsebnu

Karlsruhe (Goethe-*
schule ) . . . « 29 1 3 1

!

!

!

1 2

!

3 2 2 3 4 1

!

! 4 1 1
Mannheim . . . « 39 l 1 3 —— 2 — — 4 4 4 4 — — — —— 2 13 —!- 1

„ (Lessingsch .) 16 — — ——— — — —— 1 — —— — — 2 —— 3 —>_ 1 9
Villingen,m . ORS, 2,9 —— 1 1 — — —— — — —— 1 — — 2 —— 1 2 1j — —
Weinheim . . . «13 ——— 2 3 — 1 —— — — 1 1 — —— — — 1 — 3 — 1 —

186 2 —— 8 13 — 2 3 5 6 — 8 11 12 12 — — 5 3 2 17 35 2 8 3 29
Hierzu:

Abiturientinnender
MRG . Heidelberg11 1 2 1 1 1 4 1
Mannheim (Lise-

. lotteschule) . . 30 _ — 1 —_ 1 _ 1 _ 1 2 2 2 20
Summe L. 227 2 —— 8 15 — 2 6 6 8 — 8 12 13 — 6 3 37 244 5 50

6 . Oberrealschuleu.
Baden . . . . « 12 1 2 2 4 -1 1 1
Bruchsal . . . . « 8 —— ——— —— — — —— 1 1 _ —— — — —-— 2 —— — 4
Freiburg (Rolteck)« 22 —°—-——— — 1 — 1 1 1 2 1 — — '

l .- 1 1 7 —— — r-5)
„ , verbünd,

mit RG . . . «20 1 . 1 1 5 1 1 1 4 2 1 2
Heidelberg . . . «48 —— — 1 1 —— — 1 — 1 1 8 — 3 —— 1 2 1 1 8 3 2 1 13
Karlsruhe (Helm-

holtz) . . . . « 25 1 5 1 1 3 4 3 2 5
Karlsruhe (Kant )*) «35 — — — 1 1 — — — — 1 — 4 1 — — 6 — — 9 1 — 2 — 9Kehl. 6 ———— —— —— — —- —— 1 1 — — — 1 1 1 1 — —— - !
Konstanz . . . «28 —— — — 1 — 1 — 3 — —— 5 — 4 — 2 — 1 — 6 1 1 — 3
Mannheim . . . «57 —— — — — — 2 — — 1 — — 5 — 2 —— 2 1 — 11 8 2 — — 23
Offenburg . . . «28 ——— — 1 — — 2 1 1 1 1 2 — 1 —— 2 —_ 4 2 1 5 1 3
Pforzheim (Fried¬

richsschule) . . «23 1 4 5 2 _
—

2 1 2 4 2
Schopfheim . . . «11 — — 1 —!— — 1 — — 1 1! 2!— — —— — 2 —— 2 1 —_ —
Villingen, verbünd,

mit RG . . . - «5 ! ! _
i _ !_ ! 2 1 _

!
! 1 1

Summe 0 . . 328!
"

i!
— i_ ^4 _ i 4 3 5! 3

'
5! 5 35 19 19 22 841 48 1011 70Summe -4 . 3726017! _ !3218 — 4 6 ! 8! 10! 3^ 6 20 18 8! —! 8 8- 5 22 43 319! _ !54Summe L . 227 2!— j_ ^815! — ! 2! (1 6 ! 8! - ! 811 12 13 _ ^ 6 3> 2 17 37 214 5 50

Im ganzen . 9276317 4438 104519 21 819 66 49 40 _̂ !—- ,s 36 17 1580 128 154 4 ! 9 174*) ferner am Schluß
des Schulj 1921/22,
an der Kant-Ober - !
realschule Karlsruhe!«21

!!!

i

i

j

1 !
l

—
>

III
!

i
1! 4

!

1

>
!

1!
l

>
! 1

!

4
I

!

3! 2

!
i

l!
>

2
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l ) Darunter in Freiburg , Bertoldsgymnasim » 3 und in Konstanz 3, zusammen 6 Schülerinnen , welche die Oberprima der Anstalt besucht
haben ; ferner in Freiburg , BertoldSgymnasium 3, Friedrichsgymnasinm 3 , in Heidelberg 5 und in Konstanz 1 , zusammen 11 Prüflinge — unter
diesen keine weiblich — welche , ohne Schüler eine- Gymnasium - gewesen zu sein , vom Ministerium des Kultus und Unterrichts den genannten
Gymnasien zur Ablegung der Reifeprüfung zugewjesen worden sind — sogenannte Extraneer —

-1 Darunter in Freiburg , RG . mit ORS . 14 und in Karlsruhe , Humboldtschule 2, zusammen 16 Schülerinnen , welche die Oberprima
der Anstalt besucht haben ; ferner in Freiburg , RG . mit ORS . 6, in Karlsruhe , Humboldtschule 6 und in Mllingen , RG . mit ORS . 2,
zusammen 14 Prüflinge — unter diesen in Freiburg , RG . mit ORS . 2, in Karlsruhe , Humboldtschule 2 und in Villingen , RG . mit ORS . 2,
zusammen 6 weiblich — welche , ohne Schüler eine- Realgymnasiums gewesen zu sein, vom Ministerium des Kultus und Unterrichts den ge¬
nannten Realgymnasien zur Ablegung der Reifeprüfung zugewiesen worden sind — sogenannte Extraneer —.

r) Darunter in Freiburg 2, in Heidelberg 6, in Karlsruhe , Helmholtz ORS . 1 , Kant ORS . 5, in Mannheim 9 und in Offenburg 5,
zusamnien 38 Schülerinnen , welche die Oberprima der Anstalt besucht haben ; ferner in Freiburg 3, in Heidelberg 5, in Karlsruhe , Helim
holtz ORS . 5, Kant ORS . 8, in Mannheim 10 und in Offenburg 1, zusammen 32 Prüflinge — unter diesen in Karlsruhe , Helmholy
ORS . 1 weiblich — welche , ohne Schüler einer Oberrealschule gewesen zu sein, vom Ministerium des Kultus und Unterrichts den genannten
Oberrealschulen zur Ablegung der Reifeprüfung zugewiesen worden sind — sogenannte Extraneer —.

4) Darunter 1 Schülerin , welche die Oberprima der Anstalt besucht hat.
Darunter 2 Schülerinnen,

welche die Oberprima der Anstalt besucht haben.

°) Darunter 3 Schülerinnen,
Darunter 4 Schülerinnen,

«) Darunter 5 Schülerinnen,
Darunter 7 Schülerinnen,

Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Karlsruhe, den 2S . Juni 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.H . Allg. XVtb

Nr . L 284V3 ; Schulgeld der Höheren Lehranstalten.

Schüler , die infolge Ausweisung ihrer Eltern oder
Fürsorger au » außerbadischen besetzten oder Einbruchs¬
gebieten einer badischen Höheren Lehranstalt zugeführt
werden , sind hinsichtlich der Schulgelderhebung ohne Rück¬
sicht auf den derzeitigen vorübergehenden oder dauernden
Aufenthalt ihrer Eltern und auf deren Staatsangehörigkeit
bis auf weitere » badischen Schülern gleichzustellen.

Auf besonderen Antrag kann durch das Ministerium
diese s Gleichstellung auch Schülern gewährt werden , die
ohne gleichzeitige Ausenthaltsverlegung der Eltern infolge
der Verhältnisse in den außerbadischen besetzten und Ein¬
bruchsgebieten aus einer Höheren Lehranstalt dieser Ge¬
biete in eine badische Höhere Lehranstalt übergetreten sind.
Derartige Anträge sind durch die Anstaltsleitungen mit
näherer Begründung nach Verflüssigung über die ange¬
gebenen Umstände vorzulegen.

Karlsruhe, den 17 . Juli 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

H . Mg . XIII .
Schmidt.

II . Erledigte Steven.
An der Lessingsch. in Mannheim: eine Professoren¬

stelle.
III . Stellenausfchreiben.

An Volksschulen:
1 . allgemein: die planmäßige Amtsstelle eines

Oberlehrers in Fr ei bürg. Besetzungsrecht steht dem
Stadtrat zu.

2 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-
Stelle in : Engen — Kronau (wiederholt ) — Neu -
dorf (wiederholt ) — Rot — St . Leon — Wald-
Hausen , A - Buchen — Wiesental (wiederholt ) .

3 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-
Stelle in : Breiten — Huchenfeld (Oberlehrerstelle)
— Oschelbronn — Würm.

An Fortbildungsschulen:
Für Lehrer kath. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-Stelle

für oen Fortbildungsschulverband Kirchhofen - Ehren¬
stetten, A - Staufen und für die Fortbildungsschule in
Ortenberg.

IV . Todesfälle.
Gestorben sind : Hptl . Jakob Mangold in Knie¬

lingen am 29 . Juni 1923 — Hptlin . a . D . Elisabeth
Valentin in Pforzheim.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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AmtMatt
deK Badischen Ministeriums des LrulruA und Unterrichts

tzersuMegeven vom Ministerium deA ikultuK und NnterrichtA.

Ausgegeben Karlsruhe , den 6 . August 1923

Inhalt.
1 . Verordnung : Schulordnung für die Volksschulen . — II . Bekanntmachungen : Einkommensteuer vom Arbeitslohn . — Sachliche

Amtsunkosten . — Gewährung von Darlehen an die Beamten und Angestellten zur Beschaffung von Heizstoffen . — Bezüge der Beamten und
Angestellten . — Vergütung der Überstunden der Lehrer . — Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und
Haushaltungskuude . — Feier des Verfaffungstages . — Dienstprüfung der Volksschulkandidaten.

I Verordnung.
(Vom 12 . Juli 1923 .)

Nr . o 28S36. Schulordnung für die Volksschulen.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 176 .)

Mit sofortiger Wirkung wird Z 31 der Schulordnung
für die Volksschulen vom 12 . Dezember 1913 (Gesetz- und
Verordnungsblatt 1913 Seite 609 ) in der Fassung der
Verordnung vom 30 . Oktober 1922 ( Gesetz - und Ver¬
ordnungsblatt 1922 Seite 814 ) wie folgt geändert:

In Absatz 1 letzter Satz ist statt „ auf 5 bis 50 Mark"
zu setzen : „ auf 5000 bis 10000 Mark " .

Karlsruhe, den 12 . Juli 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

II Bekanntmachungen.

Nr . ^ 18582 . Einkommensteuer vom Arbeitslohn.

Infolge der fortschreitenden Geldentwertung wurden
durch Verordnung des Reichsministers der Finanzen vom
21 . Juni d . J . — Reichsgesetzblatt I . Seite 399 — die Sätze,
um die sich der vom Arbeitslohn einzubehaltende Betrag
von 10 v . H - des Arbeitslohnes gemäß H 46 Absatz 2 des
Einkommensteuergesetzes ermäßigt , vom 1 . Juli 1923 an
wiederum geändert . Die künftigen Ermäßigungssätze be¬
tragen durchweg das Fünffache der bisherigen , seit I . Juni
d . I . maßgebenden Sätze und gelten zum ersten Mal für
diejenigen Lohnbeträge , welche nach dem 30 . Juni d . I.
fällig und bezahlt werden . Sie betragen:

monatlich bisher also mehr
u . für den Steuerpflichtigen und für ^

seine zu seiner Haushaltung zäh¬
lende Ehefrau je . 6000 1200 4800

b . für jedes zur Haushaltung des
Steuerpflichtigen zählende minder¬
jährige Kind ohne eigenes Arbeits¬
einkommen , bezw . für jedes nicht
über 17 Jahre alte Kind mit
eigenem Arbeitseinkommen oder
für jeden vom Finanzamt zur
Berücksichtigung zugelassenen mit¬
tellosen Angehörigen . 40 000 8 000 32 000

o . zur Abgeltung der nach § 13 Ab¬
satz 1 Nr . 1 bis 7 EStG , zulässigen
Abzüge ( Werbungskosten ) . . . 50 000 10000 40000

Wegen der entsprechenden Ermäßigungen bei Zahlung
der Bezüge nach Wochen , Tagen oder Stunden verweise
ich auf die in der Tagespresse erschienene Bekanntmachung
der Finanzämter.

Der nach Vornahme der Ermäßigungen einzubehaltende
Betrag ist stets auf volle 10 ^ nach unten abznrunden.

Die Mouatsgehaltsempfänger treten am 1 . August d . J.
allgemein in den Genuß der erhöhten Freiteile ; bei den
Vierteljahresgehaltsempfängern dagegen , die ihre Bezüge
für die Zeit vom 1 . Juli bis 30 . September d . I . bereits
erhallen haben , könnte bei den bestehenden Verfahren für
die Zahlung der Bezüge der Betrag , der bei der Gehalts¬
zahlung auf 1 - Juli zuviel abgezogen wurde , in geordneter
Weise erst bei der Zahlung der laufenden Bezüge auf
1 . Oktober d . I . ausgeglichen werden . Da es sich aber
um größere Beträge handelt , werden von den Kassen die
zuviel einbehaltenen Beträge auf 1 . August d . I . auch für

31

' ' Ai
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die Vierteljahresgehaltsempfänger festgestellt und diesen
rückvergütet.

Die Berechnung des für die Zeit vom 1 . Juli bis
30 . September 1923 zu erstattenden Betrages wird sich
z . B . chei einem verheirateten Beamten mit einem Kind
folgendermaßen gestalten:
Freiteile ab 1 . Juli 1 923:

6000 -st 6000 - st 40000 -s- 5 0000 — . . 102 000 ^ ,
Freiteile , die bei demSteuerabzug auf

1 . Juli 1923 berücksichtigt wurden:
1200 -st 1200 -st 8000 -st 10 000 --- . . . 20400 „
Unterschied für einen Monat . 81 600 ^
und für drei Monate . 244 800 „ .

Dieser Betrag ist auf 1 . August d . I . in der gleichen
Weise rückzuvergüten , wie die sonstigen Zahlungen erfolgen;
er ist ein Teil der Gehaltsbezüge , um dm der im Kalender¬
jahr 1923 einbehaltene Gesamtsteuerbetrag zu kürzen ist.
Bei Ausstellung der Steuerausweise haben die Kassen s . Zt.
hierauf zu achten.

Karlsruhe, den 19 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Nr. ^ 30053 . Sachliche Amtsunkosten.
Infolge der weiteren Geldentwertung wird der in

meiner Bekanntmachung vom 29 . Juni 1923 — Amtsblatt
Nr . 23 , Seite 108 — veröffentlichte Vergütungssatz von
200 ^ für das Waschen und Bügeln sowie das Jnstand-
setzen der Handtücher mit Wirkung vom 1 . Juli 1923 auf
500 für ein Handtuch erhöht.

Karlsruhe, den 21 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Nr . ü. 21277. Gewährung von Darlehen an die Beamten und
Angestellten zur Beschaffung von Hcizstofse » .

Mit Genehmigung des Landtags stehen zur Bewilligung
von Vorschüssen an die Beamten , Angestellten und ständigen
vollbeschäftigten Arbeiter der badischen Staatsverwaltung
zur Beschaffung von Heizstoffen allgemeine Staatsmittel in
Höhe von vorläufig 550 Millionen Mark zur Verfügung;
die Vermittelung der Darlehen (Vorschüsse ) hat die badische
Beamtengenossenschaftsbank in Karlsruhe , Karlstraße 40,
übernommen.

Für die Hergabe der Darlehen gelten folgende Be¬
dingungen:

1 . Die Darlehen werden nur an kreditwürdige plan¬
mäßige und außerplanmäßige Beamte , an Angestellte und
Staatsarbeiter mit eigenem Hausstand zur Beschaffung von

Heizmaterial gewährt . Ein eigener Hausstand ist anzu¬
nehmen , wenn der Darlehensnehmer eine Wohnung mit
eigener Geräteausstattung und /Kochgelegenheit besitzt, in
der Wohnung mindestens die Hauptmahlzeit durch einen
Familienangehörigen für eigene Rechnung Herstellen läßt
und wenn er für dessen Beköstigung auch (während seiner
Abwesenheit aufzukommen hat.

2 . Die Darlehen werden zinslos ausgeliehen ; den
Darlehensnehmern wird bei Zahlung des Vorschusses
lediglich eine Pauschsumme von 1500 für Porto , Vor - " ' '
drucke usw . einbehalten.

3 . Die Beamten , Angestellten und Arbeiter , welche
einen Vorschuß für Beschaffung von Heizstoffen wünschen,
haben sich .Hierwegen mit der Beamtengenossenschaftsbank
in Verbindung zu setzen und auf dem ihnen alsdann zu¬
gehenden Vordruck pflichtgemäß zu versichern , daß das Dar¬
lehen lediglich zur Beschaffung von Heizstoffeu im Winter
1923/24 verwendet wird . Die Aussolgung der Beträge
soll erst in dem Zeitpunkt geschehen, an dem der Empfänger
zur Zahlung des Heizmaterials verpflichtet ist. Dem Dar¬
lehensgesuch/ ; an 'die Beamtengenossenschaftsbank muß die
bezahlte oder unbezahlte Rechnung des Kohlenhändlers
angeschlossen sein, andernfalls besteht keinerlei Aussicht auf
Gewährung eines Darlehens für Heizmaterialien.

4 . Die Darlehen , welche nur innerhalb des Rahmens
der zur Verfügung stehenden Mittel ausgeliehen werden
können , dürfen folgende Beschaffungskosten nicht übersteigen:

a . bei Zentralheizung:
für Beamte und Angestellte der Gruppen I—V

und Staatsarbeiter . 50Ztr .Koks
für Beamte und Angestellte der Gruppen VI- VIII 80 „ „

„ „ „ „ „ „ IX—XII 100 „ „
„ „ „ „ über Gruppe XII 120 „ „ ;

b . bei Ofenheizung:
für Beamte u . Angestellte der Gruppen I—V

und Staatsarbeiter . 20Zt .Preßkohlen
für Beamte » .Angestellte der Grupp .VI- VIII 30 „ „

» s, „ ^ ff IX XII 40 „ „
„ „ „ „ über Gruppe XII 50 „ „ .

5 . Die Rückzahlung der gewährten Darlehen hat in
gleichen Teilen und zwar bei den Vierteljahresempfängern
am Beginn eines jeden Vierteljahres , bei den Monats - und
Lohnempfängern zu Beginn jeden Monats zu erfolgen . Die
verfallenen Raten sind von den staatlichen Kassen , welche
mit der Auszahlung der Bezüge befaßt sind , einzubehalten
und jeweils monatlich in einer Summe der Beamten¬
genossenschaftsbank auf das von dieser bei Übersendung der
Einzugsregister namhaft zu machende Konto zu überweisen.
Am 3 . April 1924 muß die Rückzahlung der Darlehen
beendet sein . Restbeträge sind mit 10 v . H . monatlich zu
verzinsen , das gleiche gilt für verfallene Tilgungsraten.
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6 . Für die Sicherung des Darlehens hat der '

Vor¬
schußnehmer einen Schuldschein auf einem ihm von der
Beamtengenossenschaftsbank gelieferten Vordruck auszustellen
und den pfändbaren Teil seines Einkommens abzutreten.

7 . Das Darlehen kann ohne Kündigung sofort zurück¬
gezogen werden , wenn der Darlehensnehmer

u . in dem Anträge falsche Angaben gemacht hat,
b . aus dem badischen Staatsdienste ausscheidet oder

verstirbt,
e . den pfändbaren Teil seines Einkommens ohne Wissen

und Willen der Kasse an einen Dritten abgetreten
hat oder wenn dasselbe zu Gunsten eines Dritten
gepfändet oder durch einstweilige Verfügung ge¬
sperrt wird,

ck. die Darlehensbedingungen verletzt , insbesondere
wenn er mit einer Rate im Rückstand ist.

Karlsruhe, den 31 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus uud Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt.

Nr . ^ 21177 . Bezüge der Beamten und Angestellten.
I . Die Bezüge der Beamten und Angestellten erhöhen

sich wie folgt:
1 . Vom 1 . Juli 1923 an:

a . Tenerungszuschlag aus Grundgehalt — Grund¬
vergütung — , Ortszuschlag uud Kinderzuschlägen
von bisher 87 vom Hundert auf 237 vom Hundert,
also mehr 150 vom Hundert monatlich.

b . Örtliche Sonderzuschläge aus Grundgehalt — Grund¬
vergütung — , Ortszuschlag und Kinderzuschlägen
von bisher 5 , 9 , 14, 19, 28 , 33 , 37 , 42 , 84 vom
Hundert monatlich auf 8, 17, 25 , 34 , 51 , 59 , 67,
76 , 110 vom Hundert monatlich , also mehr 3 , 8,
11 , 15 , 23 , 26 , 30 , 34 , 26 vom Hundert monatlich.

o . Frauenzuschlag von bisher monatlich 64 000 ^
auf monatlich 166 000 also mehr 102 000

cl . Kinderzuschläge von bisher monatlich 70 000,80 000,
90000 ^ auf 80 000 , 90000 , 100 000 ^ 5 , also
mehr für jedes versorguugsberechtigte Kind monat¬
lich 10000 ^ 5.

2 . Für die Zeit vom 17 . Juli 1923 ab:
u . Teuerungszuschlag aus Grundgehalt — Grund¬

vergütung — , Ortszuschlag und Kinderzuschlägen
von bisher 237 vom Hundert auf 574 vom Hun¬
dert , also mehr 337 vom Hundert monatlich.

1i . Örtliche Sonderzuschläge ausjGrundgehalt — Grund¬
vergütung — , Ortszuschlag . und Kinderzuschlägen
von bisher 8, 17, 25 , 34 , 51 , 59 , 67 , 76 , 110 vom
Hundert monatlich auf 16 , 34 , 50 , 68 , 102 , 118,
118 , 134 , 186 vom Hundert monatlich , also mehr

8, 17 , 25 , 34 , 51 , 59 , 61 , 58 , 76 vom Hundert
monatlich.

o . Frauenzuschlag von bisher monatlich 166 000 ^5
auf monatlich 332 000 ^ 5 , also mehr 166 000 .15.

II . Die Nachzahlungen aufgrund vorstehender Ände¬
rungen sind von den Gehaltsrechnern im Wege des Be¬
soldungsscheckverfahrens , für Beamte im Probe - und Vor¬
bereitungsdienst von der Zentralrechnungsstelle angewiesen
worden und zwar:

1 . Die Nachzahlungen aus der Erhöhung der Teuerungs¬
zuschläge vom 1 . Juli 1923 für Vierteljahresgehalts¬
empfänger für 3 Monate , für Monatsgehaltsempfänger
für 2 Monate und für Angestellte für einen Monat;

2 . aus der Erhöhung der Teuerungszuschläge vom
17 . Juli 1923 ab zunächst allgemein nur für einen
halben Monat und darnach außerdem für Monats¬
gehaltsempfänger ( d . i . für sämtliche außerplanmäßige
Beamte , sowie für die planmäßigen Beamten , die ihre
Bezüge noch nicht auf eine Geldanstalt überweisen
lassen,) nachträglich für einen weiteren Monat (für
den Monat August ) .
Von der Höhe der tatsächlichen Nachzahlung und vom

Zeitpunkt der Übergabe der Schecke an die Geldanstalten
waren die Beamten und Lehrer durch die Gehaltsrechner
in kürzester Form auf die jeweils geeignete Weise (durch
ortsweise Übersendung von Ausschnitten aus der Besoldungs¬
scheckliste und bei geschlossenen Schulkörpern durch Auf¬
legung der Scheckliste im Konferenzzimmer ) zu benachrichtigen.

Karlsruhe, den 28 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
H . Al1g .M »

Schmidt.
V . Gen . II d, II ° u . V °

Nr . o 31700 . Vergütung der Überstunden der Lehrer.
Die gemäß der Verordnung des Staatsministeriums

vom 26 . Juli 1923 (Amtsblatt 1922 , Seite 365 ) für die
Überstunden der Lehrer zuständigen Vergütungssätze be¬
tragen für die Zeit

vom 1 . Juli 1923 ab:

Eingangsgruppe Jahres¬
überstunde

Monats¬
überstunde

Einzel¬
überstunde

^15 . 15
X . . . . 994 280 82 857 24 857
IX . . . . 763 200 63 600 19 080

VIII . . . . 675 840 56 320 16 896
VII . . . . 599 800 49 983 14 995
VI . . . . 533 440 44 457 13 336
V . . . . 470 840 39 237 11 771
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vom 17 . Juli 1 923 ab:

Eiugangsgruppe
Jahres¬

überstunde
Monats¬

überstunde
Einzel¬

überstunde

-4L ^ L

X . . . . 1 988 560 165 713 49 714

IX . . . . 1526 360 127197 38159

VIII . . . . 1 351 680 112 640 33792

VII . . . . 1 199 600 99 967 29 990

VI . . . . 1 066 880 88 907 26 672
V . . . . 941 680 78 473 23 542

Die Vergütung für - die nebenamtliche Unterrichts¬
erteilung an Gewerbe - und Handelsschulen durch nicht-
beamtete Nebenlehrer beträgt:

vom 1 . Juli 1923 ab:

Eingangsgruppe Jahres¬
wochenstunde

Monats¬
überstunde

Einzel¬
stunde

VII. . 4L -4L

(Nebenlehrer in
der Stellung

mittl . Fachlehrer)
999 680 83 307 24 992

V.
(Nebenlehrer

als Werkstätten- 724 400 60 367 18110
lehrer)

vom 17 . Juli 1923 ab:
VII.

(Nebenlehrer in
der Stellung

mittl . Fachlehrer)
1 999 360 166 613 49 984

V.
(Nebenlehrer

als Werkstätten- 1 448 760 120730 36219
lehrer)

Karlsruhe, den 28 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . lll « In Vertretung:
V . Gew ixa Schmidt.

Nr . 6 31699. Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in
weiblichen Handarbeiten und Haushaltungskundc.

An die Schulbehörden der Volksschulen.
Der gemäß der Verordnung des Staatsministeriums

vom 22 . September 1922 (Amtsblatt Nr . 47 , Seite 510)
für die nichtvollbeschäftigten Handarbeits- und Haushal-
tungslehrerimwn zuständige Vergütungssatz beläuft sich
aufgrund der neuen Erhöhungen des Tenerungsznschlags
(237 vom Hundert vom 1 . Juli und 574 vom Hundert
vom 17 . Juli 1923 an ) :

n . für die Zeit vom 1 . Juli bis mit 16 . Juli 1923 für
die Jahreswochenstunde auf jährlich 718 400 -4L und
demgemäß für die Einzelstunde auf 17 960 -4L,

d . vom 17 . Juli 1923 ab für die Jahreswochenstuvde
auf jährlich 1 436 840 -4L und demgemäß für die
Einzelstunde auf 35 921 -4L-

Karlsruhe, den 28 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
B . Gen . V° Schmidt.

Feier des Verfaflungstages.

Nach der Verordnung des Staatsministeriums vom.
21 . Juli d . I . ist der 11 . August , an dem die National¬
versammlung in Weimar im Jahre 1919 die Verfassung
des Deutschen Reichs beschlossen hat, als gebotener Feiertag
erklärt. Im Anschluß hieran wird hinsichtlich der Feier des
Tages für solche Schulen, an denen der 11 . August nicht
in die Ferien fällt, folgendes bestimmt:

Die Schüler sind am Vormittag des Tages in der
Schule zu versammeln und in einer Ansprache auf die
Bedeutung des Tages hinzuweisen . Wo es sich ermöglichen
läßt, soll damit eine kleine Schulfeier verbunden werden.
Im Mittelpunkt dieser Feier soll die Weimarer Verfassung
und das allgemeine Bekenntnis der Liebe zur Heimat , zum
Vaterland' und zum Staatsgedanken stehen. Deshalb soll
die Feier in diesem Jahre zugleich eine besondere Färbung
durch die Verknüpfung mit dem Bekenntnis zu Rhein und
Ruhr erhalten . Nach Beendigung der Feier sind die
Schüler zu entlassen.

Karlsruhe, den 26 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts,

vr . Hellpach.
Nr . 0 31570 . Dicnstprüfung der Volksschiilkandidatcn.

Die im Amtsblatt Nr . 19 Seite 93 unterm 28 . Mai
1923 bekanntgegebene Dienstprüfung der Volksschulkandi¬
daten findet am Montag, den 10 . September 1923 , und
den folgenden Tagen im Gebäude des Lehrerseminars II
in Karlsruhe statt.

Lehrer und Lehrerinnen , denen auf ihre Gesuche kein
abweisender Bescheid zugeht, haben sich am Montag , den
10. September 1923, morgens '^ 8 Uhr im Lehrergebäude
des Lehrerseminars U in Karlsruhe, Rüppurrerstraße 29,
einzufinden . Im Verhinderungsfälle ist unter Angabe der
Gründe rechtzeitig dem Ministerium Anzeige zu erstatten.

Für die Kandidaten ist Gelegenheit zur Unterkunft
(nebst Frühstück) im Lehrerseminar U geboten . Diejenigen,
welche hiervon Gebrauch machen wollen, (haben dies der
Seminardirektion bis längstens 25 . August d . J . unmittelbar
mitzuteilen . Bettwäsche (2 Leintücher) haben sie selbst
mitzubringen.

Karlsruhe, den 27 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Druck un » Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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MmtMatt
de§ Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

HerauFgegeven vom Ministerium deß AulmA und NnterrichtK.

Ausgegeben Kartsruhe , den 27 . August 1923

Inhalt.I . Verordnung des StaatSministerinms : Die Gewährung von Beihilfen an zuruhegesetzte Beamte und Hinterbliebene von plan¬mäßigen Beamten . — II . Bekanntmachung des Finanzministers : Gewährung einmaliger Beihilfen an badische Landesbeamte . —III . Bekanntmachungen : Die Gewährung einmaliger Beihilfen <Notstandsbeihilfen ) . — Die Führung der Fahrnisverzeichnisse . — Die Krankenfürsorgeder Beamten . — Angestelltenversicherung, Krankenversicherung . — Jugendpflege . — Der Lehrplan für den katholischen Religionsunterricht ander Fortbildungsschule . — Der Lehrplan für den evangelischen Religionsunterricht an der Fortbildungsschule . — Die ordentliche Handelslehrer¬prüfung im Sommer 1923. — Die Prüfung für den Nolksschuldienst. — Die Lehrerinnenprüfung für Auswärtige an der Höheren Mädchen¬schule mit Seminarkursen in Freiburg . — IV . Personalnachrichten . — V . Erledigte Stellen . — VI . Stcllenausschreiben . —VII . Todesfälle.

I Berordn*»ts ve» Etaat»miinsteriuins.
(Vom 18. Juli 1923 .)

Die Gewährung von Beihilfen an zurnhrgesehte Beamte und an
Hinterbliebene von planmäßigen Beamten.

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite LOS .)

Auf Antrag des Ministers der Finanzen verordnet das
Staatsministerium zum Vollzug von Artikel 30 und 30 n
des Etatgesetzes in der Fassung vom 12 . August 1908 mit
sofortiger Wirkung und unter gleichzeitiger Aufhebung der
landesherrlichen Verordnung vom 15 . Oktober 1908 , Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 601 , im Namen des badischen
Volkes , was folgt:

8 1 .
1 . Zuruhegesetzten Beamten und Witwen von plan¬

mäßigen badischen Beamten können bei vorübergehender
Notlage in sinngemäßer Anwendung der „ Grundsätze über
die Gewährung einmaliger Beihilfen an badische Landes¬
beamte " (Bekanntmachung des Ministers der Finanzen vom
13 . Juli 1923 , Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 206 ) ein¬
malige Beihilfen gewährt werden.

Fortlaufende Beihilfen , d . h . solche , die sich über
ein oder mehrere Jahre erstrecken, erhalten die vorstehend
ausgeführten Personen im allgemeinen nicht.

2 . Hinterbliebene ledige Söhne und Töchter , die das
18 . Lebensjahr zurückgelegt haben oder deren Mutter nicht
mehr lebt , können ebenfalls Beihilfen erhalten , wenn sie
ganz oder teilweise erwerbsunfähig sind und zur Bestrei¬
tung des notwendigen Lebensunterhalts einer Beihilfe ^
dringend bedürfen . Soweit diese Personen Kinderznschläge!

oder Kinderbeihilfen nach den für die Beamten im Dienste
geltenden Vorschriften beziehen , gilt auch für sie das in
Ziffer 1 Absatz 2 Gesagte . Andernfalls können ihnen Bei¬
hilfen auch für ein oder mehrere Jahre bewilligt werden.

3 . Geschiedene Ehefrauen von Beamten erhalten im
allgemeinen keine Beihilfen . Der Finanzminister kann Aus¬
nahmen zulasten , wenn der Ehemann im Scheidungsurteil
allein als schuldiger Teil erklärt ist und die geschiedene
Ehefrau nachweist , daß ihr Ehemann verstorben ist oder
daß Unterhaltsansprüche nicht mit Erfolg gegen ihn geltend
gemacht werden können.

4 . Hat sich ein Beamter nach seiner Versetzung in den
Ruhestand verheiratet , so können seine Witwe oder die
Kinder aus dieser Ehe im Falle besonderer Bedürftigkeit
ebenfalls mit einmaligen oder fortlaufenden Beihilfen be¬
dacht werden . Für die Kinder gilt die Einschränkung nach
Ziffer 2 Satz 2.

8 2.
Vormals planmäßige Beamte , die freiwillig oder un¬

freiwillig aus dem Dienste ausgeschieden sind , und ihre
Hinterbliebenen erhalten Beihilfen nur ausnahmsweise in
Fällen besonderer Hilfsbedürftigkeit.

8 3 .
Abgesehen von den Fällen der Ziffer 1 Absatz 1 werden

Beihilfen nur gewährt , wenn der Empfänger einer solchen
Zuwendung würdig ist und wenn keine unterhaltspflichtigen
Verwandten vorhanden sind , die ihrer Unterhaltspflicht
ausreichend Nachkommen können . Die Beihilfen sind unbe¬
dingt widerruflich und werden namentlich dann ganz oder
teilweise zurückgezogen , wenn sich der Empfänger ihrer nicht

32
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mehr würdig erweist oder wenn sich seine wirtschaftlichen
Verhältnisse wesentlich bessern.

Fortlaufende Beihilfen werden in Vierteljahresbeträgen
im voraus bezahlt.

8 4.

Die Höhe der Beihilfen richtet sich nach den Umständen
des einzelnen Falles , dabei ist auf den Grad der Bedürf¬

tigkeit , auf die besonderen Verhältnisse der Empfänger und

nach Möglichkeit auch auf die allgemeinen Zeit - und

Teuerungsverhältnisse zu achten.

8 5 .

Zu den Beamten und Beamtenhinterbliebenen im Sinne

dieser Verordnung gehören auch die Volksschulhauptlehrer
und die Hinterbliebenen von solchen.

§ 6 .

Die Beihilfen werden vom Finanzminister aus den

nach Artikel 30 und 30 a des Etatgesetzes im Staatsvor¬

anschlag vorzusehenden , für alle Verwaltungszweige gemein¬

samen Mitteln bewilligt.

Gesuche um Gewährung einer Beihilfe sind auf beson¬
derem Vordruck portofrei an das Zentralbüro des Finanz¬
ministeriums in Karlsruhe einzusenden . Dies gilt auch
für Personen , die außerhalb des Landes wohnen . Soweit
es sich nicht um Fälle nach Ziffer 1 Absatz 1 handelt,

sollen Beihilfegesuche in der Regel im Laufe des Monats

Januar vorgelegt werden . Die Vordrucke können bei den

Bezirksämtern oder unmittelbar beim Zentralbüro des

Finanzministeriums unentgeltlich erhoben werden . Muß
der Vordruck durch die Post zugestellt werden , so ist der

Betrag der Postgebühr vorher einzusenden.

Karlsruhe, den 18 . Juli 1923.

Das Staatsministerium.
Remmel e.

II Bekanntmachung ' des Finanzmtnisters.
(Vom 13 . Juli 1923 .)

Gewährung einmaliger Beihilfen an badische Landesbeamte.

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 206 .)

Das Staatsministerium hat unterm 7 . Juli 1923 die

nachstehenden „ Grundsätze für die Gewährung einmaliger
Beihilfen an badische Landesbeamte " genehmigt und mich
beauftragt , dies durch das Gesetz- und Verordnungsblatt
bekannt zu machen.

Karlsruhe, den 13 . Juli 1923.

Der Minister der Finanzen.
Köhler.

Grundsätze für die Gewährung einmaliger Beihilfen
an badische Landesbeamte .

*)

1 . Für die aktiven plan - und außerplanmäßigen badischen
Landesbe .amten mit Einschluß der Beamten im Vorbereitungs¬
und Ausbildungsdienst können

u . im Falle der eigenen Erkrankung,
b . im Falle des Todes , wenn Familienmitglieder vor-

, Händen sind , ^
außerdem

6 . in Fällen der Erkrankung , der Geburt oder des
Todes in der Familie , wenn es sich um verheiratete
oder ' verheiratet gewesene Beamte handelt,

auf Antrag einmalige Beihilfen gewährt werden.

Beamte im Vorbereitungs - und Ausbildungsdienst
kommen im allgemeinen nur in Betracht , wenn sie aus der

Staatskasse eine laufende Vergütung (Unterhaltszuschuß usw .)
beziehen.

Für Beamte und deren Familienmitglieder , die einer

öffentlichen Krankenkasse oder einer Krankenkasse angehören,
für die aus der badischen Staatskasse ein Teil der Beiträge
oder Verwaltungskosten bezahlt wird , darf eine Beihilfe in

Krankheitsfällen nicht gewährt werden.

Soweit Beamten und ihren Familienmitgliedern aus

öffentlichen Mitteln freie ärztliche Behandlung oder be¬

sondere Heilfürsorge (z . B . aufgrund versorgungsgesetzlicher
Ansprüche ) zu teil wird , müssen die betreffenden Kosten bei

Bewilligung einer Beihilfe außer Ansatz bleiben.

Zur Familie im Sinne des obigen Buchstabens e

gehören:
u . die Ehefrau,
d . Kinder , für die nach den jeweils geltenden Be¬

stimmungen Kinderzuschläge oder Kinderbeihilfen
iu gesetzlich nicht geregelten Fällen gezahlt werden,
uneheliche Kinder jedoch nur , wenn sie in den Haus¬
stand des Vaters ausgenommen sind,

o . Kinder im Sinne des § 15 des Besoldungsgesetzes,
für die Kinderzuschläge oder -Beihilfen zwar nicht
mehr gezahlt werden , die aber in den Hausstand
des Beamten ausgenommen sind und von ihm über¬

wiegend unterhalten werden . Wegen des Begriffs
„ Aufnahme in den Hausstand " wird auf Ziffer 177 a

Absatz 2 der Reichsbesoldungsvorschriften (Reichs¬
gesetzblatt 1922 Teil I Seite 777 ) verwiesen.

2 . Eine Beihilfe kann nur zu solchen tatsächlich be¬
wirkten Aufwendungen bewilligt werden , die unvermeidbar
und — der Not der Zeit entsprechend — in sparsamsten

*) Anmerkung : „ Einmalige Beihilfen " im Sinne dieser Grund¬

sätze sind — abgesehen von Ziffer 12 — gleichbedeutend mit „ Notstands¬

beihilfen
" im Sinne der für Reichsbeamte ausgestellten Grundsätze.
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Grenzen gehalten sind ; Aufwendungen für Gegenstände des
gewöhnlichen Bedarfs scheiden aus.

In Betracht kommen somit:
a . in Krankheitsfällen : die durch den Arzt , durch ärzt¬

lich verordnete Heilmittel , Arzneien und Hilfsmittel
gegen Verunstaltung und Verkrüppelung , durch er¬
forderliche Krankenhausbehandlung oder durch An¬
nahme einer Berufspflegekraft entstandenen Kosten so¬
wie die durch ärztlich besonders verordnete Stärkungs¬
mittel verursachten Mehrkosten an Verpflegung . Die
Kosten der Beschaffung künstlicher Gebisse , Zahn¬
ersatz und dergleichen können nur insoweit Berück¬
sichtigung finden , als diese Anschaffungen zur Ver¬
hütung von Krankheiten und zur Wiederherstellung
der Gesundheit erforderlich sind . Zahnheilungs - und
Zahnersatzkosten sind nur zu berücksichtigen, wenn
die Arbeiten in möglichst einfacher Art ausgeführt
sind ; Mehrkosten infolge Verwendung von Edel¬
metallen werden grundsätzlich nicht erstattet . Kosten,
die durch Inanspruchnahme solcher Personen oder
Anstalten entstanden sind , vpn denen eine sachgemäße
Heilbehandlung nicht zu erwarten ist, werden nicht
berücksichtigt . Eine einmalige Beihilfe wird für den¬
selben Krankheitsfall nur gewährt , soweit seine
Dauer nicht den Zeitraum von drei Monaten über¬
schreitet ; dauert die Krankheit länger , so werden
die nach Ablauf der drei Monate erwachsenden
Kosten in der Regel nicht berücksichtigt (vergleiche
Ziffer 10) . Dauerkrankheiten (z . B . Siechtum , Geistes¬
krankheit ) scheiden für die Gewährung einmaliger
Beihilfen grundsätzlich aus.

k . in Geburtsfällen: die Kosten der Hebamme,
Heilmittel , Arzneien und , soweit im Einzelfalle er¬
forderlich , des Arztes , der Hauspflegerin für die
ersten zehn Tage und - der Entbindungsanstalt,
außerdem die durch ärztlich besonders verordnete
Stärkungsmittel verursachten Mehrkosten für Ver¬
pflegung.

e . in Todesfällen: die nicht durch eine Sterbe¬
kasse gedeckten Begräbnis - oder Feuerbestattungs¬
kosten mit Einschluß der ortsüblichen Gebühren für
die Überführung der Leiche nach dem Friedhofe , die
Grabstelle und die ortsübliche einfache Instand¬
setzung des Grabes.

Nicht in Betracht kommen u . a . :

zu u . und li . : Mehrkosten für die übliche bessere Ver¬
pflegung , Reiseauslagen an Verwandte , Mehraufwendungen
für Verpflegung der Verwandten oder Pfleger , Geschenke
für sie , Reiseauslagen zum Besuch von Familienmitgliedern,
Mehrverbrauch an Licht und Heizung;

zu b . : außerdem Anschaffungskosten für Erstlingswäsche
und dergleichen , Kinderwagen , Wagendecken , Kinderbetten,
Matratzen , Badewannen , Schwämme . Ofen für Kinder¬
zimmer , Anzeigen und Karten , Porto , Aufbesserung der
Kost in der Entbindungsanstalt;

zu 6 . : Kosten für eine Überführung der Leiche von oder
nach auswärts , Beschaffung von Trauerkleidung , Kosten
für den Ankauf eines besonderen Begräbnisplatzes , eines
Grabsteines , für die Beschaffung einer besonderen Grab¬
einfassung (aus Stein , Metall und dergleichen ) , Auslagen
für Todesanzeigen , Danksagungen , Karten , Porto , Tele¬
gramme , Umzugskosten.

Erkrankungen in Verbindung mit einer Geburt und
Erkrankungen mit unmittelbar daraus folgendem Tod sind
zusammen als je ein Fall der Beihilfe zu behandeln.

3 . Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Beihilfe
besteht nicht.

4 . Anträge auf Beihilfebewilligung sind auf besonderem
Vordruck nach anliegendem Muster an die Vorgesetze Dienst¬
behörde zu richten , wenn Mann und Ehefrau Beamte sind,
an die Vorgesetzte Dienstbehörde des Mannes . Die Vor¬
drucke werden unentgeltlich abgegeben.

5 . Die VorgesetzteDienstbehörde prüft den Antrag und
läßt ihn nötigenfalls durch den Antragsteller ergänzen . Bei der
Prüfung ist wohlwollend zu verfahren und ein peinliches
Eindringen in die privaten Verhältnisse des Beamten oder
seiner Familienmitglieder zu vermeiden ; insbesondere soll
für die Feststellung , ob und inwieweit ein etwaiges Privat¬
einkommen , eine Versicherung usw . zur Deckung der Kosten
herangezogen werden kann , im allgemeinen die Erklärung
im Antrag genügen . Anderseits ist jedoch sorgfältig daraus
zu achten , daß nur die wirklich notwendigen und ange¬
messenen Aufwendungen berücksichtigt werden.

6 . Von den entstandenen Kosten hat der Beamte (das
Familienmitglied ) in jedem Falle den Betrag allein zu
tragen , der einem Zehntel des Monatsdiensteinkommens des
Beamten entspricht . Treten jedoch innerhalb dreier Monate
mehrere Fälle ein, für die eine Beihilfe an sich gewährt
werden kann , so wird das Zehntel nur einmal (bei dem
ersten Fall ) angerechnet.

Als Monatsdiensteinkommen gilt nach Abzug eines
Steuersatzes von 10 v . H . der Gesamtbetrag aus Grund¬
gehalt , Orts - und Teuerungszuschlag , sowie den nicht als
Dienstaufwandsentschädigung bewilligten fortlaufenden Ne¬
benbezügen aus einer Tätigkeit , ermittelt:

a . in Geburts - und Todesfällen nach dem Staude am
Tage des Ereignisses,

b . in Krankheitsfällen nach den durchschnittlichen Tages¬
bezügen während der Krankheitsdauer ; der Monat
ist hierbei mit 30 Tagen , die Krankheitsdauer vom
Tage der erstmaligen Zuziehung deS Arztes ab zu
rechnen.

32.
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Örtliche Sonderzuschlüge , Frauenzuschlag , Kinderzu¬
schläge, Besatzungszulagen usw . bleiben bei der Ermittelung
des Monatsdiensteinkommens außer Betracht.

Die Beihilfe wird nur für die Kosten gewährt , die
nach Abzug eines Zehntels des Monatsdiensteinkommens
verbleiben (beim zweiten und weiteren Falle innerhalb
dreier Monate mithin für die vollen Kosten ) , nnd zwar
mit einem Anteil von bis zu 60 v . H.

7 . Die Bewilligung der Beihilfe erfolgt unter Berück¬
sichtigung der wirtschaftlichen Lage des Antragstellers . Zn
diesem Zweck hat die prüfende Behörde der bewilligenden
einen bestimmten Vorschlag zu unterbreiten.

Zuständig für die Bewilligung der Beihilfen sind für
die vom Staatsministerium angestellten Beamten dieses , im
übrigen die Ministerien je für die aktiven Beamten ihres
Geschäftskreises . Das gleiche gilt für den Landtag und
den Rechnungshof.

Bewilligungen , die ausnahmsweise über die in Ziffer 6
bezeichnet Obergrenze hinaus gewährt werden sollen , be¬
dürfen der Zustimmung des Finanzministeriums.

Die Ministerien sind ermächtigt , ihre Zuständigkeit,
soweit sie es für erforderlich halten , auf Nachgeordnete Zentral¬
mittelstellen für deren Geschäftsbereich zu übertragen , sei
es allgemein , sei es unter Beschränkung aus bestimmte Beamten¬
gruppen oder unter Begrenzung auf bestimmte Höchstbeträge
der Beihilfe.

Neben der Beihilfe wird , abgesehen von der in Ziffer 13
erwähnten Ausnahme , für den gleichen Fall keine weitere
Unterstützung gewährt.

8 . In den dazu geeigneten Fällen kann die Beihilfe
in der Form gewährt werden , daß die Verwaltung die
Aufnahme des Beamten in das Landesbad in Baden -Baden,
in das Landessoldad in Dürrheim , in eine aus öffentlichen
Mitteln unterhaltene Lungenheilanstalt usw . vermittelt und
die Kosten der Verpflegung in der Anstalt ganz oder teil¬
weise auf die für Beihilfen verfügbaren Mittel übernimmt.

Wenn ein Beamter die Vermittelung seiner Vorgesetzten
Behörde wegen der Aufnahme in eine solche Anstalt in
Anspruch nimmt , so muß er jedesmal gleich beifügen , ob
er auf seine Kosten ausgenommen sein will oder eine Bei¬
hilfe zur Bestreitung der Kosten wünscht ; dies gilt auch für
die Fülle , in denen ein Familienmitglied des Beamten durch
Vermittelung der dem Beamten Vorgesetzten Behörde in eine
solche Anstalt ausgenommen werden soll , soweit dies über¬
haupt zulässig ist . Wünscht der Beamte eine Beihilfe , so
muß er nach Ziffer 4 verfahren . Das Beihilfegesnch ist
dann dem Antrag ans Aufnahme in die Anstalt (vergleiche
Verordnung des Ministeriums des Innern vom 9 . Mai
1908 , Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 107 , in der
Fassung der Verordnung vom 20 . April 1920 , Gesetz - und
Verordnungsblatt Seite 111 ) beizulegen ; die Dauer des
Aufenthalts in der Anstalt und die Höhe der dadurch

entstehenden außerordentlichen Kosten sollen im Beihilfe¬
gesuch schätzungsweise angegeben sein.

9 . Im übrigen kann für Badekuren eine Beihilfe nursganz
ausnahmsweise bewilligt werden , wenn bei Anlegung eines
strengen Maßstabes ein besonders dringendes Erfordernis der
Kur zur Heilung eines Leidens anzuerkennen ist. Grundsätzlich
ist ein Gutachten eines beamteten Arztes beizubringen . Land¬
aufenthalt gilt nicht als Kur im Sinne dieser Bestimmung.

Bei einer Kur können die allgemeinen Kur -, Bäder -,
Arzt - und Pensionskosten sowie die Auslagen für Reisen,
und Gepäckbeförderung berücksichtigt werden ; die häusliche
Ersparnis ist darauf anzurechnen.

Die Bewilligung von Beihilfen für Badekuren bedarf,
in jedem Eiuzelfall der Zustimmung des Finanzministeriums.

10 . Bei Krankheiten von länger als dreimonatiger
Dauer kann zu den über drei Monate hinaus aufzuwen¬
denden Kosten ganz ausnahmsweise eine zweite Beihilfe
beantragt werden , wenn dies notwendig ist, um besonders
schwere Not abzuwenden Die Genehmigung bedarf auch
hier der Zustimmung des Finanzministeriums.

11 . Im Falle eines dringenden Bedürfnisses (z . B . bei
Aufnahme in ein Krankenhaus oder eine Entbindungs¬
anstalt , bei Begräbnissen ) kann die zuständige Behörde
(siehe Ziffer 7 Absatz 2) den Beamten (Familienmitglied)
in den Grenzen der Ziffer 6 eine angemessene Abschlags¬
zahlung ans die Beihilfe gewähren . Sie ist sogleich als
Beihilfe zu verrechnen.

12 . Die Beihilfen gelten steuerrechtlich als Unter¬
stützung , sie unterliegen deshalb nicht dem Steuerabzug.

13 . Soweit eine besondere Hilfsbedürftigkeit vorliegt,
ohne daß die vorstehenden Ziffern 1 —11 anwendbar wären,
— z . B . bei Erkrankungen , die länger als drei Monate
dauern und nicht nach Ziffer 10 behandelt worden sind,
ferner bei Erkrankung anderer als der in Ziffer 1 Absatz 5
genannten Familienmitglieder — kann der Beamte gleich¬
wohl Antrag auf Bewilligung einer Beihilfe stellen . Für
den Antrag ist der in Ziffer 4 vorgeschriebene Vordruck
ebenfalls zu verwenden ; dabei ist in Spalte 7 zu vermer¬
ken , wann und in welchem Betrage für denselben Fall schon
einmal eine Beihilfe bewilligt worden ist. über das
Gesuch entscheidet das Vorgesetzte Ministerium — bei den
Beamten des Landtags und des Rechnungshofes der Prä¬
sident — im Einvernehmen mit dem Finanzministerium , bei
den vom Staatsministerium angestellten Beamten dieses.

14 . Das Beihilfewesen für Ruhestandsbeamte und
Hinterbliebene wird durch besondere Verordnung geregelt.

15 . Vorstehende Grundsätze treten mit dem 1 . April 1923
in Kraft . In Krankheitsfällen , die vor dem I .April 1923 einge¬
setzt haben , dürfen nur die nach diesem Zeitpunkt erwachsenen
Kosten berücksichtigt werden . Ans nicht unter Ziffer 13 fallende
Beihilfen sind die etwa für denselben Fall nach dem I . April
1923 bereits bewilligten Beträge anzurechnen.
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Muster.

Antrag
auf Gewährung einer einmaligen Beihilfe (Notslandsbeihilfe ) .

Anlaß : Geburt.
Ableben meiner.
Erkrankung des Antragstellers
Erkrankung meiner NxMer FVreck»

Anlagen : 1 Heft mit . . . Belegen.

Zu - und Vornamen,
Wohnort und Wohnung

des Beamten

Dienststellung
und

Dienstbehörde

Familienstand,
Name und Alter

der
beihilfefähigen Kinder

a . Tag der Geburt
b . Tag des Todes
o . Art und Dauer der Krankheit

(von . bis.
zusammen . . - Tagei 2 3 4

Schreiber Max Verwaltnngs- verheiratet e . IlllnctdarnrerrlLEciANF vomKarlsruhe , Waldstraße Nr . . . oberinspekwr beim Emil 12 Jahre
Frieda 10 Jahre

16 . März 1922 bis 4 . Juni 1923
--- 79 Tage

Monatsdiensteinkommen in den in Spalte 4 angegebenen Zeiten
Höhe der beihilfefähigen
Aufwendungen nach unten

folgender Zusammen¬
stellung

Erträgnisse aus
Kranken -, Unfall¬
oder Sterbekassen
und Bemerkungen
über die sonstigen

Vermögens¬
verhältnisse

Bezeichnung

Monatssätze für die Zeitabschnitte

16 . bis
Ende März

1923

April
1923

Mai
1923

1 . bis
4 . Juni

1923
5 6 7

Grundgehalt . . . . 25 000 25 000 25 000 25 000 Insgesamt . 272 360 ^Gruppe Vlll , Stufe 7
davon ab:

Ortszuschlag . . . . 5 400 5 400 5 400 5 400 h'i,desBetra-
Ortsklasse ^

Dmchsch. ges Spalte 5
mit . . . 36604 „Teuerungszuschlag ohne <942 v . H .) <942 v . H .) <1460 v . H .) (2800 y . H .)örtl . Sonderzuschlag 286 368 286 368 443 840 881 600 bleiben . . 235756 ^— — —-- — für die Bewilligung derzusammen . . 316 768 316 768 474 240 912 000

Beihilfezuberücksichtigen.
Auf die Krankheitstage

entfallen. 158 384 316 768 474 240 121 600

zusammen . 1070 992

mithin im Tagesdurchschnitt 79 Tage (Sp .4) 13 557

mithin Monatsdurchschnitt . 406 710
ab 10 v . H . Steuer . 40 670 „
bleiben . 366 040
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Ich bitte infolge der mir entstandenen außergewöhnlichen Ausgaben um Gewährung einer Beihilfe und versichere,

daß eine Deckung der erwachsenen Kosten aus eigenen nichtdienstlichen Einkünften und aus Einkommen der Ehefrau

sowie der in meinem Haushalt lebenden beihilfefähigen Kindet nicht oder nur unter überwiegender Inanspruchnahme

des gesamten Einkommens aus allen genannten Einkommensquellen möglich ist.*)

(Ort und Tag .) Eigenhändige Unterschrift (Zu - und Vorname und Amtsbezeichnung ) .

*) Unverheiratete Beamte haben die Bezugnahme auf das Einkommen der Ehefrau und Kinder , kinderlos verheiratete diejenige auf das

Einkommen der Kinder zu streichen.

Zusammenstellung der Seistitfefnstigen Aufwendungen

Lfd.
Nr.

Aufwendung
(Oben Spalte 6)
BemerkungenA r t Zeit der Entstehung

(Behandlung , Lieferung)
Beihilfefähiger

Betrag *)
Beleg

Nr.

-

*) Etwa notwendige Absetzungen sind auf den Belegen vorzunehmen.

Urschriftlich mit Anlagen

an.

weitergereicht mit dem Vorschläge , dem Antragsteller eine einmalige Beihilfe von . . . . .

zu bewilligen.

(Ort und Tag .) (Beschäftigungsbehörde mit Unterschrift des Vorstandes .)

Verfügung der WervtMgungsöetzörde.
(Behörde ) .

(Ort und Tag ) .

Beschluß.
I . Es werden bewilligt . . . . . . .

II . Anweisung an die Kasse.
III . Bescheid.
IV . Eintrag im Anweisungsbuch.
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HI Bekanntmachungen . °

Nr . .4. 22028 . Die Gewährung einmaliger Beihilfen iNotstandsbeihilfen ) .
Mit Bezug auf die vorstehend zum Abdruck gebrachte

Verordnung des Staatsmiuisteriums vom 18 . Juli 1923
über Gewährung von Beihilfen an zuruhegefetzte Beamte
und Hinterbliebene von planmäßigen Beamten sowie die
Bekanntmachung des Herrn Finanzministers vom 13 . Juli
1923 über Gewährung von einmaligen Beihilfen an badische
Landesbeamte wird , noch auf folgendes besonders hingewiefen:

Die Beihilfegesuche von zuruh e g es etz ten Be¬
amten (auch zuruhegesetzten Lehrern ) und Hinter¬
bliebenen von planmäßigen Beamten sind
ausnahmslos an das Zentralbüro desFinanz-
ministeriums einzusenden ; die Vordrucke zu diesen
Gesuchen sind von dem genannten Büro oder von den
Bezirksämtern zu beziehen (8 6 der Verordnung des
Staatsministerinms ).

Die Gesuche um Gewährung einmaliger Beihilfen an
im Dienst befindliche Beamte und Lehrer
meines Geschäftsbereichs sind der unmittelbar Vor¬
gesetzten Dienstbehörde (Anstaltsdircktion , Kreis-
schulamt , Rektorat ) vorzulegen , welche sie an das Unter¬
richtsministerium weiterleitet. Vordrucke zu
diesen Gesuchen werden den Dienststellen von hier aus
zugehen . Die Lehrer an Volksschulen und Fortbildungs¬
schulen (auch gewerblichen Fortbildungsschulen ) haben sich
bei eintrctendem Bedarf an die Kreisschnlämter oder die Volks¬
schulrektorate der früheren Städteordnungsstädte zu wenden.

Künftige Bestellung von Vordrucken seitens der Dienst¬
stellen hätte bei der Expeditur des Unterrichtsministeriums
zu erfolgen.

Karlsruhe, den 13 . August 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . Iw > Im Auftrag:
V . Gen. II >> Or. Hube r.

Nr . .4 20316 . Die Führung der Fahrnisverzeichnisse.
In Änderung des bisherigen Verfahrens wurde für

den gesamten Bereich der Staatsverwaltung bestimmt , daß
künftig Gegenstände nur dann in das Fahrnisverzeichnis
aufzunehmen sind , wenn der Wert des Gegenstandes min¬
destens 1 Goldmark betrügt . Die Umrechnung hat durch
die anschaffende Stelle im Einzelfall nach dem aus den
Tageszeitungen zu entnehmenden Dollarstand am Tag der
Anschaffung des Gegenstandes zu erfolgen.

Bezüglich der bereits inventarisierten Stücke wie auch
der Bücher und Zeitungen verbleibt es bei den bisherigen
Anordnungen.

Karlsruhe, den 28 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Allg. X11° In Vertretung:
V . Gen . 1l-> Schmidt.

Nr . .4 19514. Die Krankenfiirsorge der Beamten.
Auf den nachstehend im Abdruck beigefügten „ Aufruf

zum Beitritt zur Krankenkasse der Reichs - , Staats - und
Gemeindebeamten in Baden " wird empfehlend hingewiesen.

Karlsruhe, den 30 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Allg . XXI . In Vertretung:
V . Gen . XVI . Schmidt.

Aufruf
zum Beitritt zur Krankenkasse der Reichs -, Staats¬

und Gemeindebeamten in Baden.
Da die reichsgesetzliche Beamten -Krankenfürsorge in

der nächsten Zeit noch nicht zu erwarten sein dürfte , ist
es für jeden Bamten eine dringende Not¬
wendigkeit, sich gegen Krankheitsfälle selbst zu schützen.
Hierfür bietet die Mitgliedschaft bei der
Krankenkasse der Reichs - , Staats - und Ge¬
meindebeamten in Baden , Sitz Karlsruhe,die
beste Gelegenheit. Sie gewährt ihren Mitgliedern
„ bei völlig freier Arztewahl"

2Z auf die Kosten für Arzt , Apotheke , Brillen , Röntgen-
und Radiumbehandlung usw . ;

' /» auf die Kosten der Zahnbehandlung;
Hs für Verpflegung und Behandlung in Krankenhäusern

bis zu 4200 täglich. Für das Kalenderjahr ge¬
währt die Kasse ihren Mitgliedern je nach der Wahl der
Versicherungsklasse z . Zt.

u . für verheiratete Mit-

in Klasse I
bis zu

in Klasse 11
bis zn

in Klasse III
bis zu

glieder (einschließlich
Ehefrau und Kinder) 275 000 137 000 120000

b . für alleinstehende
Mitglieder . . . . 137 000 68 000 60 000

An Beiträgen werden für den Kalender monat z . Zt.
erhoben:

a . für verheiratete Mitglieder einschließlich Ehefrau
und Kinder in Klasse I ^ 7500 .— , in Klaffe II
^ 4500 .— , in Klaffe III 3600 .— ;

d . für alleinstehende Mitglieder : in Klasse I 3750 .—,
in Klaffe II S 2250 .— , in Klasse III ^ 1800 .—.

Falls sich bei fortschreitender Geldentwertung die Bei¬
träge der Mitglieder erhöhen sollten , erhöhen sich dement¬
sprechend auch die Leistungen der Kasse.

Die Klassen I und II sind für planmäßige und außer¬
planmäßige Beamte und Beamtinnen nach Wahl , die
Klaffe III für Beamten und Beamtinnen im Ruhestand
und deren Hinterbliebenen vorgesehen.

Je mehr Mitglieder der Kasse beitreten , desto niedriger
können die Beiträge gehalten aber trotzdem größere Lei¬
stungen gewährt werden.
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Esergeht daher an alleBeamten in Baden

die dringende Aufforderung , die vvu der

badischen Beamtenschaft ins Leben gerufene
Fürsorgeeinrichtung durch sofortigen Bei¬

tritt und Werbung weiterer Mitglieder zu

stützen und zu förder n.

Kein Beamter dürste fehlen!
Zn jeder weiteren Anskunftserteilung ist die Geschäfts¬

stelle der Kasse (Karlsruhe , Nowackanlage 19) gerne bereit,

woselbst auch Satzungen und Aufnahmeanträge erhältlich sind.

Karlsruhe , im Juni 1923.
Der Vorstand.

Nr . -4. 19962. Ailgestelltenversicherung , Krankenversicherung.

1 . Mit der siebenten Verordnung über die Versiche¬

rungspflicht in . der Angestelltenversicherung vom

22 . Juni 1923 (Reichsgesetzblatt I Seite 420 ) wurde mit

Wirkung vom 1 . Juni 1923 die Pflichtgrenze zur An-

gestelltenversichernng nach Z 1 des Gesetzes im unbesetzten
Gebiet auf 27 000 000 im besetzten Gebiet , im Ein¬

bruchsgebiet und in dem Gebiet , in dem besondere Vor¬

schriften für dieErwerbslosenfürsorge gelten , auf 34 000 000 „/L

Jahresarbeitsverdienst festgesetzt.
2 . Weiter ist durch die Verordnungen vom gleichen

Tage (Reichsgesetzblatt Seite 421 ) die Verdienst - und Ein-

kommensgrenze zur Krankenversicherung nach

Z165 u der RVO . im unbesetzten Gebiet auf 21 000 000 ^ und

im besetzten Gebiet , im Einbruchsgebiet und in dem Gebiet,
in dem besondere Vorschriften gelten , auf 24 000 000

festgesetzt worden . Diese Verordnungen traten mit dem

2 . Juli 1923 in Kraft.
Die hiernach etwa erforderlichen Neu - oder Wieder¬

aumeldungen wären alsbald zu bewirken.

Karlsruhe, den 31 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H , Allg. XXI" In Vertretung:
V . Gen . XVI Schmidt.

Nr . L 29363 . Jugendpflege.

Der Landesverband evangelischer Jugendvereine veran¬

staltet vom 5 .- 7 . September l . I . in Falkau einen Lehrgang.
Einen ähnlichen Kurs hält der evangelische Verband für die

weibliche Jugend in der Zeit vom 24 . bis 28 . September
l . I . in seinem Erholungsheim Tannenhof bei Mosbach ab.

Insoweit es eine Mitversehung der Dienstgeschäfte zu-

lüßt , kann Lehrern und Lehrerinnen , die an einer der bei¬

den Veranstaltungen teilnehmen wollen , der erforderliche
Urlaub erteilt werden.

Karlsruhe, den 2 . August 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . NI » In Vertretung:
V . Gen . V « Schmidt.

Lp
N .r 0 33436 . Der Lehrplan für den katholischen Religionsunterricht

an der Fortbildungsschule.

Der vom Erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg
unterm 5 . Januar 1921 (Auzeigeblatt für die Erzdiözese

Freiburg vom 19 . Januar 1921 , Nr . 2 ) veröffentlichte

Lehrplan für den katholischen Religionsun¬

terricht an der Fortbildungsschule wird auf
Grund des Z 14 des Fortbildungsschulgesetzes in Verbin¬

dung mit Z 40 des Schulgesetzes nachstehend verkündet.

Karlsruhe, den 8 . August 1923 .
^

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . XVn Schmidt.

^ Kirchengeschichte.

ZI . Einleitung. Bedeutung der Kirchengeschichte für
den Christen.

I Altertum.

Z 2 . Das Urchristentum.
Z 3 . Petrus , der erste Papst.
Z 4 . Paulus , der Völkerlehrer.
Z 5 . Die Christenverfolgungen . Die Bedeutung des Mar¬

tyriums . Der Sieg des Kreuzes.
Z 6 . Die soziale Umgestaltung der Welt durch die Kirche.

Z 7 . Die großen Kirchenlehrer.
Z 8 . Völkerwanderung und Kirche.
Z 9 . St . Benediktus und sein Orden.

II . Mittelalter.
Z 10 . Die Anfänge des Christentums in unserm Vater¬

land . St . Bonifazius.
Z 11 . Karl der Große und die Kirche . Das „ Hl . Römische

Reich " .
Z 12 . Das Papsttum . Niedergang und Aufstieg.
Z 13 . Trennung der morgenländischen Kirche von Rom.

Z 14 . Der Kampf der Kirche gegen den Islam . Die

Kreuzzüge.
Z 15 . Die Bettelorden des 13 . Jahrhunderts.
Z 16 . Das Ringen der Kirche um ihre Freiheit.
Z 17 . Die abendländische Kirchenspaltung.
Z 18 . Kirche und Kultur.

Z 19 . Die Kirche in unserer engeren Heimat.

III . Neuzeit.
Z 20 . Die Glaubensspaltung im 16 . Jahrhundert.
Z 21 . Die katholischer Reformbestrebungen.
Z 22 . Der hl . Ignatius und der Jesuitenorden.
Z 23 . Die Ausbreitung der Kirche in fremden Erdteilen.

Z 24 . Neuere Orden und Kongregationen.
Z 25 . Die Aufklärung des 18 . Jahrhunderts und die fran¬

zösische Revolution.
8 26 . Napoleon l . und die Kirche.
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8 27 . Die kirchliche Lage in Baden nach der französischen
Revolution . Die Gründung des Erzbistums Freibnrg.

8 28 . Die Freiburger Erzbischöfe.
8 29 . Die großen Päpste der Neuzeit.
8 30 . Der Stand der Kirche und ihr soziales und earita-

tives Wirken in der Gegenwart.

L . Christliche Lebenskunde.
I Grundlegung der christlichen Lebensknnde.

1 . Ursprung und Ziel des Menschen. ( Was ist
christliche Lebenskunde ? Gott Ursprung und Ziel des
Menschen . Gottes Wille Richtschnur der sittlichen
Ordnung . Sie begründet das zeitliche und ewige Glück
des Menschen . Pflicht des Gottesdienstes .)

2 . Gottes Wille in Gesetz und Gewissen.
(Gottes Wille gibt sich kund im Gewissen , durch Offen¬
barung im Gesetz . Religion die Grundlage der Sitt¬
lichkeit. Religionslose Moral . Ethische Kultur .)

3 . Des Menschen Wille und Verantwortlich¬
keit. (Mitwirkung des Menschen an der sittlichen
Ordnung . Willensfreiheit . Auktorität und Freiheit.
Sittliche Verantwortung . Vergeltung .)

4 . Sittliches Handeln. (Gottes Wille und Men¬
schenwille . Gutes Handeln . Tugend . Sünde und
Laster . Ihr Wesen , ihre Folgen .)

II . Der Mensch als Persönlichkeit.
5 . Das Persönlichkeitsideal. (Gottes Ebenbild.

Natürliches und übernatürliches Ziel . Natürliche und
übernatürliche Ausrüstung . Der Mensch nach unchrist-
licher Auffassung . Lebenszweck und Lebensbetätigung.
Göttliches und Tierisches im Menschen .)

6 . Leidenschaft und Sünde. (Entstellung des
Menschheitsideals durch die Sünde . Erbsünde . Folgen.
Schwächung der Lebenskräfte . Leidenschaften . Ver¬
suchungen . Sichausleben . Genießen . Sklaven der
Leidenschaft . Freiheit der Gotteskinder .)

7 . Wege und Streben zur sittlichen Höhe.
Tugendstreben . Selbsterziehung . Temperamente . Cha¬
rakterbildung . Persönlichkeitskultur . Körper - und
Seelenpflege . Selbsterkenntnis . Gewiffenserforschung.
Geistliche Lesung . Exerzitien .)

8 . übernatürliche Veredelung. (Notwendigkeit
der Gnade . Gnadenmittel . Gebet . Sakramente . Ver¬
edelung des Menschen . Hl . Kommunion . Seligkeit
der Gotteskinder .)

III . Der Mensch im Beruf.
9 . Beruf und Berufe. (Jeder Mensch ist ein Glied

der Gesellschaft mit besonderer Aufgabe . Der Berns.
Verschiedenheit der Berufe . Sittliche Gleichwertigkeit
der Berufe . Zusammenhang der Einzelberufe . Land¬
wirt . Handwerker . Arbeiter . Kaufmann . Beamter.

Berufsfreude . Kastengeist . Klassenhaß . Gute Meinung.
. Gottes Segen .)

10. Meisterschaft im Beruf. (Gott will es . Treue
im Berus . Gott ist mein Aufseher . — Ausbildung
im Beruf , technische, geistige . Berufsvereine . Lektüre,
Vorträge .)

11 . Arbeit und Fleiß. (Arbeit . Bedeutung und Segen.
Tugend des Fleißes . Wert und Bedeutung des Geldes.

Sparsamkeit . Verschwendungssucht . Tabak . Alkohol.
Abstinenz . Mäßigkeit . Vergnügungssucht .)

12 . Feierstunden für Leib und Seele. (Erholung.
Freie Zeit . Feierabend . Sonntag für Leib und Seele.

Religiöse Sonntagspflicht . Religiöse Vereine . Aus¬

flüge . Sport . Kino . Theater . Tanz .)
IV . Familie.

13 . Ehe und Ehelosigkeit. (Die Ehe , ihr Ursprung,
ihr Zweck. . Sakramentaler Charakter . Bedeutung für
den einzelnen . Ehelosigkeit als gottgewollter Beruf.
Bedeutung der Ehe für die Kinder , die Gesellschaft.
Einheitsehe . Eheliche Treue . Ehescheidung .)

14 . Vater und Mutter . Elternhaus und Schule.
( Die Familie . Vater und Mutter . Ihre Würde , ihre
Aufgaben für die Erziehung der Kinder , leiblich und

geistig . Die Schule als Ergänzung der Elternauf¬
gaben . — Pflichten der Kinder gegen Eltern und
Schule .)

15 . Die Geschlechtskraft und ihre Heiligung.
(Vor der Ehe . Die Geschlechts kraft , Bedeutung , Heili¬
gung derselben . Keuschheit . Jungfräulichkeit . Ver¬

irrungen des Geschlechtstriebs . Die Folgen für Leib
und Seele . Ursachen der Sünde und Veranlassung
dazu . Umgang . Lektüre . Kino . Theater .)

16 . Umgang und Freundschaft. (Jüngling und

Jungfrau . Würde der Frauen . Virgo virginum . Zucht
und Anstand . Ritterlichkeit . Freundschaften , auch unter

gleichen Geschlechts .)
17 . Bekanntschaft und Brautstand. (Liebschaften.

Ernste Bekanntschaften . Gattenwahl . Gemischte Ehen.
Brautstand .

'
Vorbereitung auf die Ehe , sittliche und

materielle Vorbereitung .)
V . Staat und Kirche.

18 . Gemeinde und Staat. (Ursprung des Staates.
Aufgaben des Staates und seine Grenzen . Was bietet
mir der Staat ? Was bietet die Gemeinde den
Bürgern ? Einrichtungen in Staat und Gemeinde zum
Wohle des Einzelnen und der Gesellschaft . Einblick in
den inneren Aufbau . Zusammenhänge . Staatsformen .)

19 . Bürgerpflichten. Was schuldet der Einzelne dem
Staat ? Gehorsam gegen Gesetze . Wehrpflicht . Wahl¬
pflicht . Steuerpflicht . Alle diese Leistungen sind Ge¬
wissenssache . Der Eid .)

33
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20 . Die Kirche . (Ihre Bedeutung für die Gesellschaft,

für den Einzelnen . Kirchengebote .)
21 . Staat und Kirche . (Staat , Kirche und Schule .)

VI . Christliche Wirtschastslehre.

22 . Ideale Wirtschaftsordnung. (Zweck und Auf¬

gabe der wirtschaftlichen Güter . Christliche Wirtschafts¬

ordnung . Wertschätzung der Güter . Mammonismus.

Christliche Caritas.
23 . Privat - und Kollektiveigentum. (Privat¬

eigentum . Kapitalismus . Bedeutung und Schranken.

Kollektiveigentum . Sozialismus . Solidarismus .)

24 . Gerechtigkeit , Wahrhaftigkeitund Treue.

(Erwerb des Privateigentums . Sicherung des Privat¬

eigentums . Gerechtigkeit . Wahrhaftigkeit . Treue in

Handel und Wandel . — Verletzung des Privateigen¬

tums . Diebstahl . Betrug . Wucher . Konkurs . Resti¬

tutionspflicht .)
25 . Vom rechten Gebrauch derirdischenGüter.

( Bewertung des Privateigentums . Förderung der Pro¬

duktion . Tote Hand . Sparsamkeit . Sparkassen . Ver¬

sicherung . Sorge für Familie , Ausbildung der Kinder,

Lebenshaltung . Luxus . Wohltätigkeit .)

VII . Vollendung in Gott.

26 . Jesus Christus unser sittliches Ideal.

(Jesus Christus das Idealbild des menschlichen Lebens.

Nachfolge Christi .)
27 . Helden des christlichen Lebens. (Wie einzelne

Heilige in verschiedenen Lebenslagen , in verschiedenen

Berufen , mit den verschiedensten Veranlagungen das

Ideal Christi nachzuleben suchten ; kurze charakteristische

Züge aus einzelnen Heiligenleben .)
28 . Vollendung in Gott. (Mit Christus und den

Heiligen zu Gott unserem Ziel . Vollendung der Per¬

sönlichkeit in Gott . )

v Die christlichen Grundlehre « .

1 . Einleitung . Die Größe des Glaubens.

(Welcher Wert kommt dem Glauben im geistigen Leben,

im Verkehr der Menschen , in den Lebensordnnngen der

Völker zu ? Welche sittliche Würde besitzt der ver¬

nünftige Glaube , welche sittliche Würde der Glaube

an Gott ?)
I Gott und die Religion.

2 . DerGottesbeweis ausderNatur. (Wir sind

gewiß , daß es einen Gott gibt aus dem gewaltigen

Sein der Natur , aus der furchtbaren Kraft der Natur,

aus der Weisheit , Schönheit und Güte in der Natur .)

3 . Der Gottesbeweis aus der Seele. (Wir sind

gewiß , daß es einen Gott gibt aus der Ordnung des

menschlichen Denkens , aus der Ordnung des mensch¬

lichen Wollens , aus dem Zeugnis des Gewissens und

durch das Zeugnis der gesamten Menschheit .)
4 . Die Torheit des Atheismus. (Derselbe wird

widerlegt durch das Zeugnis der Natur , das Zeugnis
des Gewissens , die Lebensbedingungen des Menschen
und der menschlichen Gesellschaft , durch seine eigenen

Folgen .)
5 . Gott und die Welt. (Die Lehre der Schrift von^

der göttlichen Weltschöpfung ; die Annahme der Natur¬

wissenschaft . Das Verhältnis von Naturwissenschaft
und Bibel .)

6 . Die Seele. Die menschliche Seele ist ein unsterb¬

licher , zu ewigem Leben bestimmter Geist . Das Zeugnis
der Natur der Seele und das Zeugnis der Gerechtig¬
keit Gottes . Die Unsterblichkeit eine Grundbedingung
des gesitteten Menschenlebens aus Erden .)

7 . Die Religion. (Diese ergibt sich als notwendige

Folgerung aus dem Dasein Gottes und der Unsterb¬

lichkeit des Menschen . Ihre Größe und ihre Schwie¬

rigkeit angesichts der menschlichen Sündhaftigkeit .)

II Die Offenbarung und Christus.

8 . Die Offenbarung in der hl . Schrift. (Die

hl . Schrift als geschichtliche Belehrung . Ihr Zeugnis

für die göttliche Herkunft der Offenbarung . Die zuver¬

lässige Überlieferung der hl . Schrift .)
S . Gott in den Weissagungen. (Die Natur der

Weissagungen . Die biblischen Weissagungen besiegelt

durch ihre Erfüllung .)
10 . Gott in den Wundern. (Die Eigenschaften des

wahren Wunders . Die Wahrheit der Wunder in der

hl . Schrift . Ihr Zeugnis für die göttliche Würde der

Offenbarung .)
11 . Die Gottheit Christi. (Sie ist erwiesen aus

seinem Charakterbild und seiner Heiligkeit , aus seinen

Erklärungen , deren Einklang mit seinen Taten , aus

seinen Wundern . Christus im Zeugnis der Geschichte
und großer Menschen .)

12 . Die Geschichte Jesu. (Das Zeugnis außerhalb
des N . T . Das Zeugnis der Evangelien , das Zeug¬
nis der Apostel . Das Zeugnis der christlichen Ge¬

schichte . )
13 . Die Auferstehung Christi . (Die Tatsache der

Auferstehung . Das Zeugnis der Auferstehung für

Christus und Christentum .)
14 . Das Zeugnis der Geschichte fürdas Chri-

stentum. (Die christliche Religion als Segeus-

macht , als Gottesmacht . Die Welt vor Christus,
die Welt mit Christus , die Welt nach dem Abfall

von Christus .)
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Hl Christus und die katholische Kirche .
°

15. Die kirchliche Organisation ein Wesens¬
erfordernis des Christentums . (Gottes Werk
und Gottes Weisheit , Christi Geist und Werk , Aufgabe,
Geist und Kräfte des Christentums inbezug auf die
Organisation ).

16. Die Kennzeichen der wahren Kirche. (Die
Kennzeichen und Christus , die Kennzeichen und die
Kirche, die Kennzeichen und die katholische Kirche ).

17 . Die wahre Gestalt der Kirche C .hristi . (Die
Verfassung der kath . Kirche , ihr Ursprung in Christus,
ihr Einklang zur Offenbarung — zum Wesen der
Religion .)

18 . Das Oberhaupt der Kirche Christi. (Seine
Einsetzung durch Christus , seine dauernde Notwendig¬
keit für die Kirche , seine ewige Bestimmung durch
Christus .)

19. Das Papsttum als Erbe des Petrus . (Petrus
in Rom . Das Papsttum verbunden mit dem Bischofs¬
sitz in Rom .)

20 . . Die Aufgabe des Papsttums. (Zweck, Aus¬
stattung , Wirksamkeit .)

21 . Das Gotteszeugnis für die Kirche in der
Geschichte. (An ihr erfüllte Weissagung , in ihr
geschehene Wunder , das Wunder ihres Bestandes . Ihre
Heiligungswirkung . Die Reinheit ihrer Lehre .)

22 . Kirche und Kirchen. (Einzigkeit der Kirche Christi-
Die katholische Kirche die Führerin zum Himmel . Die
innere Vollkommenheit der Ausstattung der katholischen
Kircbe .)

23 . DieBedeu tun g der hl . Schrift in der katho¬
lischen Kirche.

24 . Die Vollendung der Kirche im Jenseits.
(Kirche und letzte Dinge . Die unerschütterliche
Wahrheit von der ewigen Fortdauer des Menschen¬
lebens .)

25 . Der katholische Glaube unüberwindbar
der Unglaube unentschuldbar.

Freiburg, 5 . Januar 1921.

Erzbischöfliches Ordinariat.

Nr . v 33437. Der Lehrplan für den evangelischen Religionsunterricht
an der Fortbildungsschule.

Der vom Evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe,
unterm 3 . Juni 1921 (Gesetzes- und Verordnungsblatt für
die Vereinigte Evangelisch -protestantische LandeskircheBadens
vom 22 . Juni 1921 , Nr . 9) veröffentlichte Lehrplan für
den evangelischen Religionsunterricht an der
Fortbildungsschule wird auf Grund des Z 14 des

29 — 1K3

Fortbildungsschulgesetzes in Verbindung mit Z 40 des
Schulgesetzes nachstehend verkündet.

Karlsruhe, den 8 . August 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

1 . Kirchengeschichte.
1 . Die Umwelt des Christentums bei seiner Entstehung:

Rvmertum und Hellenismus ; Judentum.
2 . Die erste Ausbreitung des Christentums : (Märtyrer

und ) Kirchenväter.
3 . Der Kampf zwischen Heidentum und Christentum und

der Umschwung zu Gunsten des Christentums : Kon¬
stantin.

4 . Die Begründung der römischen Kirche : Gratian und
Theodosius ; , der Gegensatz zwischen dem Osten und
dem Westen.

6 . Gemeindebildungen ; Gemeindeverbände ; Gemeindeleben.
6. Lehrstreitigkeiten und Lehrentscheidungen.
7 . Gottesdienst und Frömmigkeit.
8 . Der Untergang des römischen Reichs und der Eintritt

der Germanen in die Welt - und Kirchengeschichte.
9 . Die Anfänge des Christentums in Deutschland . Heimat¬

kundliches.
10 . Chlodwig und die fränkische Kirche.
11 . Bonifatius.
12 . Karl der Große und sein Werk.
13 . Das deutsche Königtum und das römische Kaisertum

deutscher Nation.
14 . Kaiser und Papst.
15 . Die Kirche als Welt - und Kulturmacht (Kreuzzüge ) .
16 . Das katholische Christentum (Übungen ; zwei Stände;

doppelte Sittlichkeit ) .
17 . Laienchristentum und Sekten.
18 . Anfang der Landeskirchen . Heimatkundliches.
19 . Ausbreitung deutscher Kultur im Osten.
20 . Ursachen (Notwendigkeit ) der Reformation.
21 . Luthers Jugend , Entwicklung und reformatorische

Anfänge.
22 . 1517 — 1521.
23 . 1521 — 1530.
24 . Luthers Charakter , Werk und seine Sterbestunde.
25 . Zwingli.
26 . Calvin.
27 . Die Ausbreitung der Reformation in Deutschland.
28 . Die Ausbreitung der Reformation in Baden ; kirchliche

Ortsgeschichte.
29 . Die Gegenreformation.
30 . Die Ausbreitung des Protestantismus in Europa und

weiterhin . Evangelische Märtyrer.
31 . Der dreißigjährige Krieg.
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92 . Der Wiederaufbau Deutschlands und die deutsch-pro¬
testantische Kultur.

33 . Strömungen und Richtungen im Protestantismus.
34 . Anfänge und Geschichte der äußeren Mission.
35 . Anfänge und Entfaltung der inneren Mission.
36 . DerGustav -Adolf -Verein und dieDiaspora . Heimatkunde.
3 "

. Katholizismus und Protestantismus in der Neuzeit.
38 . Neuere Sekten.
39 . Neuere badische Kirchengeschichte . Heimatkunde ; Kirchen¬

verfassung.
40 . Gegenwarts - und Zukunftssorgen und -Aufgaben.

2 . Gemeinschafts - und Einzelleben.
1 . Was der Staat ist und soll.
2 . Worauf die Kirche beruht und wozu sie da ist.
3 . Staat und Kirche ; ihre Personalunion im einzelnen

Menschen.
4 . Politische und Kirchengemeinde ; örtliche Aufgaben.
5 . Die Konfessionen.
6 . Parität und Toleranz.
7 . Die Völker ; das Verhältnis der Völker und Staaten.
8 . Krieg und Frieden.
9 . Die Pflege des Volkstums.

10 . Fortschritt und Reich Gottes.
11 . Bürgerpflichten und -rechte.
12 . Stand und Beruf.
13 . Das Verhältnis der Stände und '

Bernfszweige.
14 . Die Arbeit ; Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
15 . Der Erwerb.
16 . Die Sparsamkeit und der Besitz.
17 . Arm und reich ; die wirtschaftlich Schwachen und die

Aufgaben ihnen gegenüber.
18 . Ehe und Familie ; Hausgehilfen.
19 . Eltern und Kinder.
20 . Die Geschlechter ; „ geschlechtliche Aufklärung " .
21 . Selbsterkenntnis.
22 . Enthaltsamkeit , Selbstbeherrschung , Nüchternheit.
23 . Demut und Bescheidenheit.
24 . Anstand und Höflichkeit.
25 . Freundschaft und Hilfsbereitschaft.
26 . Verantwortlichkeit.
27 . Fleiß und Ehrlichkeit.
28 . Die persönliche Ehre.
29 . Die Charakterbildung.
30 . Gewohnheit und Übung ; Freiheit und Gesetz.
31 . Gehorsam und Pflicht.
32 . Sünde und Strafe.
33 . Die sog . guten Werke.
34 . Die Pflichten

'
: gegen den Nächsten;

35 . gegen sich selbst;
36 . gegen Gott.
37 . Erbauung ; Gottesdienst ; Sonntagsruhe.

38 . Erholung und Unterhaltung.
39 . Die sog . Kollision der Pflichten.
40 . Die Kraft der Sittlichkeit und des christlichen Charakters.

3 . Die Religion (das Christentum ).
1 . Die Seele in der Bibel.
2 . Lebensäußerungen der Seele.
3 . Seele und ewiges Leben.
4 . Seelenbildung und Seelenpflege.
5 . Wissenschaft.
6 . Kunst.
7 . Schöne Literatur.
8 . Musik.
9 . Seelenadel.

10 . Die Religion als besondere Äußerung der Seele.
11 . Die geschichtliche Erscheinung der Religion ; tote und

niedere Religionen.
12 . Noch lebendige Religionen : die chinesische.
13 . Der Mazdaismus.
14 . Der Buddhismus.
15 . Der Islam.
16 . Das Judentum.
17 . Die Religion als Weltanschauung.
18 . Optimismus und Pessimismus.
19 . Diesseitigkeit und Jenseitigkeit . .
20 . Das Wesen der Religion.
21 . Religion und Sittlichkeit.
22 . Das Christentum als Religion ; als Willensrichtung;

als Weltanschauung.
23 . Das Evangelium als Kern des Christentums.
24 . Der Optimismus des Christentums.
25 . Der Pessimismus des Christentums.
26 . Die Diesseitigkeitsrichtung des Christentums.
27 . Die Jenseitigkeitsrichtung des Christentums.
28 . Abwege : Theosvphie , Spiritismus u . a.
29 . Einseitigkeiten : Pietismus , Rationalismus , Mystik.
30 . Die Konfessionen - es Christentums.
31 . Der Protestantismus als evangelisches Christentum.
32 . Der Glaube als Kraft und Bewußtsein.
33 . Der Glaube an Gott.
34 . Der Glaube an die Erlösung.
35 . Der Glaube an die Vollendung .

^

36 . Die Trinität.
^ 37 . Das Gebet.

38 . Das Opfer.
39 . Die Sakramente.
40 . Die Freiheit der .Kinder Gottes und das Reich Gottes.

! Nr. O 7402 . Die ordentliche Handelslchrerpriifuug im Sommer 1923.

l Aufgrund der in der Zeit vom 16 . bis 21 . Juli 1923
! abgehalteneu ordentlichen Handelslehrerprüfung sind folgende
! Kandidaten für bestanden erklärt worden:
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Burghardt , Hans , von Ichenheim,
Frey, Walter , von Berwangen , .
Fuchs , Wilhelm , von Leimen,
Lackus, Erwin , von Rheinsheim,
Schmitt, August , von Neustadt a . d . H.

Karlsruhe , den 26 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Nr . s 29677 . Die Prüfung für den Volksschuldienst.
Im Juli d . I . haben folgende Zöglinge der Anstalten

zur Ausbildung von Lehrerinnen die Prüfung für den Volks¬
schuldienst bestanden:
1 . am Lehrerin ne nseminar Prinzessin Wil¬

helm - Stift in Karlsruhe:
Bähr, Else , von Bierbronnen,
Bühler, Amalie , von Philippsburg,
Diemer, Elsbeth , von Karlsruhe,
Fischer, Hildegard , von Hüngheim,
Fleuch aus, Elisabeth , von Karlsruhe,
von Freydorf, Johanna , von Lörrach,
Gaier, Anna , von Neudorf,
Götz , Gabriele , von Merzweiler i. Elf .,
Hölzel, Auguste, von Karlsruhe,
Juli er, Elisabeth , von Mannheim,
Kasper, Thusnelda , von Pforzheim,
Katz , Gertrud , von Mannheim,
Lang, Lina , von Diedesheim,
Leuchtweis, Anna , von Grvßrinderfeld , >
Meeß, Friedhilde , von Mannheim,
Müller, Luise , von Hub bei Ottersweier,
Mußler, Paula , von Vimbuch,
Plöger, Hermine , von Schwetzingen,
Schnabel, Maria , von Murg,
Schorr, Rosa , von Ostringen,
Stricker, Gertrud , von Karlsruhe,
Waldkircher, Margarete , von Karlsruhe,
Wolf,. Hildegard , von Breiten,
Zimmermann, Rosa , von Karlsruhe;

2 . au der Höheren Mädchenschule mit Seminar¬
kursen in Freiburg:

All mich , Berta , von Freiburg,
Böres, Hilde , von Lahr,
Brem, Anna , von Oberrotwcil,
Groth, Maria , von Freiburg,
Heiz mann, Maria , von Frciburg,
Hennig, Emilie , von Walldürn,
Knühl, Rosa , von Neudorf,
Mattlin, Hildegard , von Freiburg,
Pfaff, Erika , von Waldshut,

Saar, Paula , von Wasenweiler,
Steidlinger, Hedwig , von Brombach , A . Lörrach,
Stern, Mathilde , von Metzeral i . Elf .,
Stiefvater, Maria , von Kirchhofen,
Waldschütz, Johanna , von Immeneich,
Walter, Elisabeth , von Freiburg,
Wang, Lidwina , von Merdingen,
Weißer, Klara , von Gütenbach,
Wieland, Maria , von Freibnrg,
Wildpreth, Maria , von Freiburg;

3 . an der Friedrich - Luisenschule (Höhere Mäd¬
chenschule mit Seminar ! ursen ) in Konstanz:

Bölle, Johanna , von Bettmaringen,
Egger, Jda , von Bietingen,
Mehrlein, Maria , von Au im Murgtal,
Sauter, Maria , von Konstanz,
Schädler, Klara , von Neuhausen , A . Engen,
Voß, Maria , von Freiburg;

4 . an der Elis ab eth s ch ule in Mannheim:
Bernion, Toni , von Lindach,
B l u m , Luise , von Durlach,
Dussel, Anna , von Mannheim,
Ei pp er , Pauline , von Mannheim,
Ewald, Elisabeth , von Mannheim,
Fritz , Maria , von Mannheim,
Grabenstein, Elsa , von Mannheim,
Hodecker, Maria , von Käfertal,
Kesselring, Erika , von Mannheim,
Kupferschmid, Lydia , von Mannheim,
Leitz , Elsa , von Friedenweiler,
Martus, Hedwig , von Mannheim,
Müller, Meta , von Mannheim,
Platz , Anna , von Ludwigshafen a . Rh .,
Riegert, Maria , von Heidelberg,
Schmitt, Rosa , von Weinheim,
Stutz , Wilhelmine , von Mannheim,
Weißer, Luise , von Mannheim.

Karlsruhe, den 31 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Die Lehrerinnenprüfuiig für Auswärtige a» der Höheren Mädchen¬
schule mit Seminarkursen in Frciburg.

Im Juli d . I . haben an der Höheren Mädchenschule
mit Seminarkursen in Freiburg folgende Auswärtige die
Prüfung für den Volksschuldienst bestanden:

Breunig, Irma , von Mannheim,
Delhougne, Anna , von Dörnach bei Mühlhausen i . E .,
Friedlein, Anna , von Ziegelhausen,
Kaiser, Klara , von Freiburg,
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Lempert, Anna , von Rastatt,
Ries , Jda , von Boxberg,
Schindele, Else , von Haslach , A . Wolfach,
Schnell, Margarete , von Freibnrg,
Steck , Agathe , von Obermünstertal,
Wollmann, Elisabeth , von Rastatt.

Karlsruhe, den 31 . Juli 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

III. Perfonalnachrichten.
Ernannt:

Mil .-Anw . Adam Hartmann zum Kanzleiass . — Mil .-
Anw . Franz Zittel zum Kanzleiass . — Der Rektor des Vor¬
seminars in Lahr Alfons Schwörer zum Direktor der
Aufbau -Realschule daselbst — Der Rektor des Vorseminars
in Gengenbach Or . Friedrich Wald Herr zum Direktor der
Aufbau -Realschule daselbst — Oberlehrer Anton Kling gn
der staatlichen Kunstgewerbeschule Hamburg zum Direktor
der Kunstgewerbeschule Pforzheim — Stadtschulrat Heinrich
Ziegler in Pforzheim zum Prof . a . d . Höh . Mädchensch.
daselbst — Lehramtsprakt . Or . Walter Maier zum Prof,
an der Goetheschule in Karlsruhe — Hptl . Hermann S pörer
an der Volksschule in Wertheim zum Rektor der Volks¬
und Mädchenbürgersch . daselbst.

Zu Oberl . die Hptl . : Julius Witthopf in Assamstadt —
Richard Wohlschlegel in Oschelbronn.

Zu Fortbildungsschulhptl . : Hptl . Karl Mantz in Denz¬
lingen — Hptlin .Emma Dettweiler undHaush altungshptlin.
Melanie Vogt an der Fortbildungssch . in Ettlingen.

Zu Hptl . : Schv . Ernst Böller in Obermünstertal-
Spielweg — die Utl . Eugen Diebold und Willi M ehr
in Pforzheim — Utlin . Henriette Hub in Vörstetten — Hilfst.
Karl Ott in Bulach — Utl . Karl Schneider in Unteralpfen

Planmäßig «»gestellt:
Der außerplanm . Amtsgeh . Rudolf Fischer b . d . Univ

Direktor Wilhelm Grein und die Prof . Karl
Specht, Karl Schambach, Wilh . Ruelius , H . Zim¬
mermann, Bernhard Geiger, Or . Karl Kamm und
Zeichenlehrer Franz Buchegger v . d . Realsch . Tauber¬
bischofsheim in gleicher Eigenschaft an die Ausbau -Real¬
schule daselbst — Prof . Otto Gackle an der Helmholtz -Ober-
realsch . in Karlsruhe an die Goethesch . daselbst — Prof.
Or . Hermann Leininger am Lehrersem . I in Karlsruhe an
die Goethesch . daselbst — Prof . Heinrich Leutz an der
Goethesch . in Karlsruhe an die Helmholtz -Oberreplsch . da¬
selbst — Zeicheninspektor Friedrich Buchberger und Reall.
Franz Bühler vom Vorseminar Gengenbach an die Auf-
bau -Realsch . daselbst — Oberreall . Hugo Schäfer, Zeichen ! .
Karl Hammel, Musikl . Adolf Müller und Reall . Otto
Egle vom Vorseminar Lahr an die Aufbau -Realsch . da¬
selbst — Handelst . Maximilian Odenwald von derHan-
delssch. in Lörrach an jene in Mannheim — Handelst . Karl

Seßler von der Handelssch . in Mannheim an jene in
Lörrach — die Hptl . : August Johann Brachat in Bad
Dürrheim nach Grießen — Paul Fromm Herz in Engen
nach Denzlingen — Remigius Gerspacher in Hochsal
nach Eschbach,A . Staufen — Julius Greulich in Kirnbach,
A . Offenburg , nach Ettlingen — August Klaiber in Würm
nach Schwetzingen — Oskar Leonhard in Oberstockenbach
nach Hemsbach , A . Weinheim — Max Löffler in Eggen¬
stein nach Büchig , A . Karlsruhe — Gustav Noe in Fried¬
richsfeld nach Eberbach — Josef Schneider in Waldhausen,
A . Buchen , nach Obergimpern — Karl Stärk in St . Leon
nach Schatthausen.

Zmiickgeiwmmen -
Die Versetzung des Hptl . Hermann Book in Wyhlen

nach Eschbach , A . Staufen (Amtsbl . 1923 S . 32 ).

Znruhegesetzt:
Prof . Heinrich Rothacker am Gymnasium in Lörrach

auf Ansuchen — Handarbeitshauptlin . Luise Walter in
Pforzheim bis zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit.

Entlassen auf Ansuchen:
der ord . Prof , für Musikwissenschaft a . d . Univ . Heidel¬

berg Or . Theodor Kroyer — Prof . Wilhelm Föhner an
der Lessingschule in Mannheim — Lehramtsprakt . Frau
Or . Antome Karoline Schneider geb . Fischer in Kon¬
stanz — Utlin . Hanna Wiederkehr in Bad . Rheinfelden.

Entlassen:
Utl . Franz Odenwald, zuletzt in Oberhausen,

A . Bruchsal — Utl . Karl Schwan in Kollnau.

IV. Erledigte Stelle «.
Eine Professorenstelle am Gymnasium Lörrach — die

Stadtschulratstelle in Pforzheim — eine Reallehrerstelle
am Realgymnasium mit Realsch . — Lessingschnle — in
Mannheim — eine Musiklehrerstclle a . d . Hildaschule
in Pforzheim.

V . Stellenausfchreiben.
An Volksschulen.

1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses : je eine Hptl .--
Stelle in : Bad Dürr heim — Forst — Kappel¬
rod e ck.

2 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses : je eine Hptl .-
Stelle in : Eggenstein — Jspringen (wiederholt ) .

Zurückgenominen: Ausschreibeneiner kath . Hauptl .-
Stelle in Wyhlen (Amtsbl . 1923 S . 32 ) .

VI . Todesfälle.
Gestorben sind : Prof . PhilippEberhard a . d . Realsch.

in Gernsbach am 4. 6. 23 — Hptlin . a . D . Hermine Vögtle
in Karlsruhe am 24 . 6 . 23 — Utl . Kurt Gerber in
Schlittern am 11 . 7 . 23 — Hptl . Karl Ho loch in Mann¬
heim am 20 . 7 . 23 — Rektor a . D . Emil Böser, zuletzt in
Triberg , am 21 . 7 . 23 — Oberreall . Ludwig Pfeiffen-
berg er an der Lessingschnle in Mannheim am 31 . 7 . 23 —
Musikinspektor Fritz Neuert an der Hildaschule in Pforz¬
heim am 6 . 8 . 23.

Druck und Verlag von Malsch L Loge ! in Karlsruhe.
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deS Badischen Ministeriums des Kultus und Unterricht^
tzerauFgegeben vom Ministerium des ÄulruS und AnlerrichtA.

<>Ausgegeben Karlsruhe , den 29 . August 1923
Inhalt.

1. Bekanntmachungen : Vereinbarung der Länder über gegenseitige Anerkennung der Reifezeugnisse der Höheren Schulen . — Besuchder badischen Hochschulen . — Kinderdankfest . — Berufsberatung an den Höheren Lehranstalten . — Ausführungsbestimmungen zum Besoldungs¬gesetz, hier die Dienstprüfung der Volksschullehrer . — Lehrerfortbildung . — Gewerbekehrerhauptprüfung Sommer 1923 . — 11 . Bekannt¬machungen des Ministeriums der Finanzen : Dienstreisekosten . — Dienstreisekosten . — 111 Personalnachrichten . — IV. Stellen-ausschreibe». — V . Todesfälle.

I Bekanntmachungen.
Nr . L 30921 . Vereinbarung der Länder über gegenseitige Anerkennungder Reifezeugnisse der Höheren Schulen.

Die von den Landesregierungen getroffenen Verein¬
barungen über die Reifezeugnisse der Höheren Schulen und
über die Aufbauschnlen werden nachstehend bekanntgegeben.

Karlsruhe, den 14 . August 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg Xla Dr . Hellpa ch.

I Vereinbarung der Länder über die gegenseitige An
erlennnng der Reifezeugnisse der Höheren Schulen.
Die Regierungen der Lander sind übereinZekommen,

für die gegenseitige Anerkennung der Reifezeugnisse , die
Angehörige d.es Deutschen Reichs an öffentlichen deutschen
Gymnasien , Realgymnasien , Oberrealschulen und Studieu-
anstalten nach Abschluß des ganzen Lehrganges erwerben,
fortan folgende Grundsätze zu befolgen:

1 . Die gegenseitige Anerkennung der Reifezeugnisse er¬
streckt sich nur auf diejenigen oben bezeichnten höheren
Schulen (Vollanstalten ), bei denen folgende Bedingungen
erfüllt werden:

a . Der Lehrgang umfaßt neun Jahre . Bei Studien¬
anstalten , deren eigener Lehrgang eine kürzere Zeit
umfaßt , werden die neun Jahre vom Abschluß der
Grundschule an gerechnet . Von geeigneten Schülern
kann der Lehrgang auch in kürzerer Zeit durch¬
laufen werden.

b . Allgemein verbindliche Lehrfächer sind in der ober¬
sten Klasse der genannten Schularten : Religions¬
lehre , Deutsch , Geschichte, Erdkunde , Mathematik
und Naturwissenschaften , ferner

bei den Gymnasien : Lateinisch , Griechisch und Fran¬
zösisch oder Englisch,

bei den Realgymnasien und Oberrealschulen : Fran¬
zösisch , Englisch und Zeichnen , außerdem bei den
Realgymnasien : Lateinisch.

Für die am Schluß des ganzen Lehrganges in den
einzelnen allgemein verbindlichen Lehrfächern zu
erfüllenden Zielforderungen gelten die möglichst in
Übereinstimmung zu haltenden Lehrpläne für die
höheren Schulen der Länder,

e . Innerhalb jeder Schulart ist nach näherer Bestim¬
mung der Unterrichtsverwaltungen der Länder in
den ) oberen Klaffen eine Erhöhung der Zielforde-
rungcn in einzelnen Fächern oder Fachgruppen
neben einer gleichzeitigen Herabsetzung in anderen
Fächern je nach Anlage der Schüler zulässig (freie
Gestaltung ) ; jedoch darf keines der Hauptfächer
der Schulgattung fortfallen oder seine Bedeu¬
tung ganz verlieren . Als Hauptfächer in diesem
Sinne gelten
an den Gymnasien : Lateinisch , Griechisch , Mathe¬

matik ;
an den Realgymnasien : Lateinisch , Französisch oder

Englisch , Mathematik;
an den Oberrealschulen : Französisch oder Englisch,

Mathematik , Naturwissenschaften.
Die für jede Gruppe verbindlichen Lehrfächer und
Lehrziele werden von der zuständigen Unterrichts¬
verwaltung festgesetzt.

ck. Nach näherer Bestimmung der Unterrichtsverwal¬
tungen der Länder kann in allen drei Schularten
sowohl als verbindliches Fach ( 1 b) wie als Haupt¬
fach ( l e) und als Fach der Reifeprüfung (3e)

34
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Französisch oder Englisch durch eine andere neuere S
Sprache ersetzt werden . !

o . Der Unterricht wird , unvermeidliche vorübergehende
Vertretungen ausgenommen , nur von Lehrern erteilt,

^ die sich über ihre Befähigung für die ihnen gestellte
Lehraufgabe ordnungsmäßig ausgewiesen haben.

2 .
'Bei einem Anstaltswechsel darf ein Schüler nur auf

Grund eines Entlassungszeugnisses der vorher von ihm
besuchten Anstalt und nicht in eine höhere Klasse oder
Abteilung ausgenommen werden , als in die nach diesem
Zeugnisse in Betracht kommende.

Der Wechsel darf dein Schüler hinsichtlich der ord¬
nungsmäßigen Lehrdauer einen Zeitgewinn nicht einbringen.
Eine Ausnahme von dieser Regel ist nur dann zulässig,
wenn Schüler infolge dienstlicher Versetzung des Vaters
oder aus ähnlichen Gründen aus einem Gebiete des
Deutschen Reichs mit Osterbeginn des Schuljahrs in ein
solches mit Herbstbeginn oder umgekehrt übertreten ; in
derartigen Fällen darf ihnen , um sie vor unverschuldetem
Zeitverluste zu bewahren , bei der ausnehmenden Schule
auf Grund des Ergebnisses einer mit ihnen zu veranstal¬
tenden Prüfung die Einweisung in die nächst höhere Klasse
zugebilligt werden.

3 . Die Erlangung des Reifezeugnisses am ^Schlusse des
ganzen Lehrganges ist bedingt durch das Bestehen der
Reifeprüfung.

Für diese Reifeprüfung gelten folgende grundsätzliche
Bestimmungen:

Ä . Die Reifeprüfung wird vorgenommen von einem
aus dem Direktor und Lehrern der Anstalt be¬
stehenden Ausschuß unter Leitung eines Regierungs¬
vertreters , der auch die Zeugnisse mitzuvollziehen hat.

Es ist zulässig , den Direktor der Anstalt zum
Regierungsvertreter zu bestellen . In diesem Falle
hat er bei seiner Unterschrift auch den besonderen
Auftrag bemerklich zu machen.

Bei den nicht ausschließlich vom Staat unter¬
haltenen Anstalten kann ein Vertreter des Patro¬
nats und (wo ein solches besteht) des Ephorats
oder Schularchats als stimmberechtigtes Mitglied
dem Ausschuß angehören.

d . Der Reifeprüfung dürfen sich die Schüler in der
Regel nicht früher als gegen den Schluß des
zweiten Halbjahres ihrer Zugehörigkeit zum ober¬
sten Jahreskurs unterziehen.

Die Zulassung zur Reifeprüfung erfolgt auf
Grund des Urteils der zum Prüfungsausschuß ge¬
hörenden Mitglieder des Lehrkörpers der Anstalt
durch die zuständige Schulaufsichtsbehörde , die auch
über Gesuche um Befreiung von einer der Zu-
lassungsbedingungen zu entscheiden hat.

o . Gegenstände der Reifeprüfung sind bei allen Schul¬
arten , soweit sie nicht freie Gestaltung des Ober¬
baues eingeführt haben : Deutsch , Geschichte und
Mathematik , ferner
bei den Gymnasien : Lateinisch , Griechisch und Fran¬

zösisch oder Englisch,
bei den Realgymnasien : Lateinisch , Französisch , Eng¬

lisch und Naturwissenschaften,
bei den Oberrealschulen : Französisch , Englisch und

Naturwissenschaften;
Inwieweit die übrigen Lehrfächer zum Gegen - >̂

stand der Prüfung gemacht werden , bleibt den
Ländern überlassen.

Die Reifeprüfung zerfällt in einen schriftlichen
und einen mündlichen Teil . Befreiungen von der
mündlichen Prüfung sind statthaft.

Die schriftliche Prüfung findet unter beständiger
Aufficht durch Lehrer statt und erstreckt sich bei allen
drei Schularten auf Deutsch und Mathematik ; ferner
bei den Gymnasien : auf Lateinisch und Griechisch,
bei den Realgymnasien : auf Lateinisch und Fran¬

zösisch oder Englisch,
bei den Oberrealschulen : auf Französisch oder Eng¬

lisch und Naturwissenschaften.
Darüber hinaus auch noch schriftliche Prüfungs¬

arbeiten in anderen Lehrfächern zu fordern , bleibt
den Ländern überlassen . Den Maßstab für die
Zuerkennung des Reifezeugnisses bilden die unter
1b bezeichneten Zielforderungen . Dabei ist aus¬
nahmsweise zulässig , daß ein Zurückbleiben in einem
Gegenstand durch desto befriedigendere Leistungen in
einem anderen ausgeglichen wird . Nicht zulässig
ist es , bei dem Beschluß über die Zuerkennung des
Reifezeugnisses den von dem Prüfling gewählten
Beruf zu berücksichtigen.

ck. Ju Schicken mit freier Gestaltung des Oberbaus
finden die Bestimmungen unter o mit folgendeil
Abänderungen Anwendung:

Die einzelnen Prüfungsfächer werden für jede
Gruppe von der zuständigen Unterrichtsverwultung
bestimmt . Es ist dieselbe Zahl von Prüfungsgegen-
stünden und schriftlichen Prüfungsarbeiten anzu¬
setzen , wie in den Schulen ohne freie Gestaltung.
Die schriftlichen Arbeiten sind neben einer deutschen
Arbeit für jede Gruppe iu erster Linie aus den
Fächern mit erhöhter Zielforderung zu stellen , da¬
neben können noch leichtere Prüfungsarbeiten aus
den sonstigen Hauptfächern der betreffenden Schul¬
gattung verlangt werden.

6. Bei der schließlichen Beratung über die Gewährung
oder Versagung des Reifezeugnisses sind sämtliche
Mitglieder des Prüfungsausschusses stimmberechtigt.
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Bei Stimmengleichheit entscheidet der Regierungs-
Vertreter , dem auch das Recht des Einspruchs gegen
den Beschluß des Prüfungsausschusses zusteht;
macht er von diesem Recht Gebrauch , so entscheidet
die zuständige Schulaufsichtsbehörde,

k. Das Reifezeugnis muß an hervortretender Stelle
die Bezeichnung der Anstalt enthalten , an welcher
es ausgestellt ist, und leicht erkennbar machen , daß
es ein Zeugnis der Reife ist. Im Eingang ist der
vollständige Name des Prüflings , sein Geburtstag^ und -ort und der Wohnort des Vaters anzugeben,
ebenso die Dauer seines Aufenthalts auf der Anstalt
überhaupt und in der obersten Klasse insbesondere;' ist er erst in dieser eingetreten , so sind entsprechende
Angaben auch über die Anstalt zu machen , der ei-
früher angehörte . Der Inhalt des Zeugnisses be¬
zieht sich nicht bloß aus das Ergebnis der Prüfung;
vielmehr ist in den gesondert aufzuführenden Lehr¬
gegenständen auch der im Unterricht erlangte Grad
des Wissens und der Fertigkeiten zu berücksichtigen.Bei Schulen mit Gruppenbildung ist in dem Reife¬
zeugnis anzugeben , welcher Gruppe der Prüfling
angehört hat . Werden die Urteile in Zahlen aus-
gedruckt, so ist deren Bedeutung auf dem Zeugnis
anzugeben . Im übrigen vergleiche auch Nr . 5 und 6.

4 . Das Reifezeugnis , das ein Angehöriger des Deut¬
schen Reichs als Schüler einer Vollanstalt in einem deutschenLande erworben Hat , gewährt (mit der aus Nr . 5 herzu¬leitenden Maßgabe ) in einem anderen Lande alle Berech¬
tigungen , die in beiden Ländern übereinstimmend dem Reife¬
zeugnis der betreffenden Schulgattung verliehenssind . Werden
in den Ländern für den Berechtigungsnachweis verschiedene
Forderungen gestellt , so ist die Gewährung der weiter
gehenden Berechtigung von der Entschließungsder Regierung
desjenigen Landes abhängig , in dem das Reifezeugnis als
Berechtigungsnachweis vorgelegt wird.

5 .
'

Für Schüler aus demsDeutschen Reich , die späterals mit demjBeginu des drittletzten Jahrganges (der Ober-
seknnda nach weitverbreiteter Bezeichnung ) in eine Voll¬
anstalt eines deutschen Landes eintreten , auf das sie weder
durch die Staatsangehörigkeit noch durch den jeweiligen
Wohnort ihrer Eltern oder deren Stellvertreter angewiesen
sind , hat das dort erworbene Reifezeugnis die unter 4 be-
zeichnete Wirkung nur dann , wenn dem Prüfling von der
Unterrichtsverwaltnng des Landes , dem er angehört , die
Erlaubnis zur Ablegung der Reifeprüfung an jener An - z
stalt vorher erteilt worden ist. Ein Vermerk hierüber ist ^in das Reifezeugnis aufzunchmen (vergleiche Nr . 3 k) .

Auf diese Bestimmung sind auswärtige Bewerber , die
in eine Vollanstalt an einer höheren Stelle des Gesamt¬
kurses als bei dem Beginn des drittletzten Jahrgangs (der

Obersekunda ) ausgenommen werden sollen , durch den
Direktor schon vor dem Eintritt in die Anstalt hinzuweisen.

6 . Deutsche Reichsangehörige , die das Reifezeugnis
einer Vollanstalt erwerben wollen , ohne Schüler einer
solchen zu sein (als sog . Schulfremde ) , haben sich der
Prüfung an einer Anstalt desjenigen Landes zu unter¬
ziehen , auf das sie durch die Staatsangehörigkeit

'
oder

durch den jeweiligen Wohnsitz ihrer Eltern oder der Stell¬
vertreter ihrer Eltern angewiesen sind.

Die Anstalt , bei der die Prüfung stattzufinden hat,
bestimmt in jedem Falle die Schulaufsichtsbehörde . Falls
es in einem Lande Schulen mit freier Gestaltung des Ober¬
baues gibt , können Schulfremde auf ihren Wunsch nach den'
für eine der vorhandenen Gruppen geltenden Bestimmungen
geprüft werden . Nr . 1 ck findet sinngemäße Anwendung.

Schulfremde können von der mündlichen Prüfung
weder ganz noch teilweise befreit werden.

7 . Sind in einem deutschen Lande besondere Prüfungen
eingerichtet , durch deren Bestehen die Inhaber des Reife¬
zeugnisses einer Schulgattung die mit dem Reifezeugnis
einer anderen Schulgattung verbundenen Rechte erwerben,
so kommt den ZeugnissenWber eine solche Prüfung die
gleiche Wirkung auch in den anderen deutschen Ländern zu.

Diese Vereinbarung tritt an Stelle der Vereinbarung
vom 22 . Oktober 1909.

Wünscht ein Land von einer Bestimmung dieser Ver¬
einbarung zur Vornahme eines Versuchs abzuweichen , so
hat es die Unterrichtsverwaltungen der übrigen Länder
durch Vermittlung des Reichsministeriums des Innern
hiervon in Kenntnis zu setzen . Wird die Zustimmung zudem Versuch erteilt , so gilt sie als Anerkennung der ans
Grund des Versuchs auszustellenden Zeugnisse . Die Zu¬
stimmung kann auf eine bestimmteZeitdauer beschränkt werden.

II . Vereinbarung der Länder über die Anfbauschnle.
Die Regierungen der Länder *) haben das folgende

Übereinkommen getroffen:
1 . Als verkürzte Form der zur Hochschulreife füh¬

renden höheren Lehranstalten wird für entsprechend begabte
Schüler die Aufbauschule versuchsweise zugelassen.

2 . Die Aufnahme in die Aufbauschule setzt die durch
siebenjährigen Besuch der Volksschule zu erlangenden
Reife sowie in der Regel den Abschluß des siebten Schul¬
pflichtjahres voraus . Der Lehrgang der Aufbauschule
umfaßt sechs Jahre.

3 . Für die gegenseitige Anerkennung der Reifezeugnisse
der Aufbauschule gelten in allen Ländern , die sich diesem

! Übereinkommen angeschlossen haben , die Grundsätze der
Vereinbarung vom 19 . Dezember 1922 , soweit nicht durch
die Bestimmungen unter 2 Abweichungen entstehen.

*) Die bayerische Regierung hat sich diesem Übereinkommen
nicht angeschloffen.



Nr . X 22420 . Besuch der badischen Hochschule » .

Übersicht der Studierenden derUnwersitüten Heidel¬
berg und Freiburg, sowie der Technischen Hoch¬
schule Karlsruhe im Sommeriemester 1923.

^
Badener

!

Andere

!

DeutscheReichs¬ausländerzusammenHierunterStudentinnen

Universität Heidelberg.

Evang . theol . Fakultät. 63 19 2 84 4

Juristische Fakultät. 257 402 83 742 31

Medizinische Fakultät. 195 335 104 634 118

Philosophische Fakultät . . . . 435 451 107 993 168

Naturwiss . Mathem . Fakultät . 45 164 11 220 28

Summe . . 995 1371 307 2673 349

Hierzu Hörer. 383 93

Gesamtzahl . . 3056 442

Universität Freiburg.

Kathol . theol . Fakultät . . . . 238 99 5 342 —

Rechts - und staatswiss . Fakultät 353 736 71 1160 90

Medizinische Fakultät. 167 497 92 756 146

Philosophische Fakultät . . . . 136 187 41 364 102

Naturwiss . Mathem . Fakultät . 163 249 46 458 42

Summe . . 1057 1768 255 3080 380

Hierzu Hör ?r. 278 93

Gesamtzahl . . 3358 473

Technische Hochschule Karlsruhe.

Allgemeine Abteilung (Mathe-
matik und allg . bildende Fächer) 83 12 5 100 26

Abteilung für Architektur . . . 51 33 37 121 4

„ „ Bauingenieurwesen 160 70 70 300 2

„ „ Maschinenwesen . 224 209 70 503 —

„ „ Elektrotechnik . . 230 129 85 444 1

„ „ Chemie . . . . 155 88 60 303 14

Summe . . 903 541 327 1771 47

Hierzu Hospitanten . . . . 170 53

Gesamtzahl . . 1941 100

i

Karlsruhe, den 10 . August 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Im Auftrag:

Armbruste r.

Sir . L 30528 . Kinderdankfest.

An die Schulbehörden , die Leiter und Lehrer der

unterstellten Schulen,
Der deutsche Zentralausschuß sür die Auslandshilfe,

der mit Unterstützung des Reiches die Weiterführung der

amerikanischen Kinderspcisung übernommen hat , beabsichtigt
im Laufe des Monats September in ganz Deutschland
im Einvernehmen mit den Schulbehörden an den Speisungs¬
orten ein Kinderdankfest durchzuführen.

Ich ersuche die Schulbehörden und Lehrer , die örtp

liche Durchführung des Kinderdankfestes weitgehendst zu
unterstützen , insofern die Ortsausschüsse für Kinderspeisung
in dieser Angelegenheit an die Schulen herantreten sollten.

Karlsruhe, den l3 . August 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Mg . VI ». In Vertretung:
V . Gen . VI . Schmidt.

Nr . 2 30829 . Berufsberatung an den Höheren Lehranstalten.

Wie ans den mit Bekanntmachung vom 29 . Mai 1922

eingeforderten Berichten der Direktionen ersehen worden

ist , sind an den meisten Höheren Lehranstalten Maßnahmen

zu einer erfolgreichen Berufsberatung im Sinne der ge¬

gebenen Weisungen getroffen worden . Die Anstaltsleiter
und Lehrer der Höheren Lehranstalten werden veranlaßt,

auch in Hinkunft der Berufsberatung ihre besondere Auf¬

merksamkeit zuzuwenden und für den Ausbau der Ein¬

richtung Sorge zu tragen . An solchen Höheren Lehr¬

anstalten , die mit der Durchführung der Bestimmungen
der obengenannten Bekanntmachung noch im Rückstand
sind, ist die Anordnung geeigneter Maßnahmen alsbald

herbeiznführen.

Karlsruhe, den 13 . August 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

H .Mg . iX -- Schmidt.

Anssiihrungsbcstimmnugen zum . Besoldungsgesetz , hier die Dienst-

Prüfung der Bolksschullehrcr.

In Vollzug der Bekanntmachung vom 14 . August 1922

(Amtsblatt Seite 316 ) muß gemäß § 12 der Verordnung
des Staatsministeriums vom 26 . Juli 1921 (Amtsblatt
Seite 293 ) die Kürzung des Vergütnngsdienstalters der¬

jenigen außerplanmäßigen Vvlksschnllehrer erfolgen , die

bis Ostern d . I . die Dienstprüfnng hätten oblegen können,

durch eigenes Verschulden jedoch nicht abgelegt haben.

Zuvor werden aber die hiernach in Betracht kommenden

außerplanmäßigen Vvlksschnllehrer — ohne Rücksicht auf
den Ort und die Art ihrer dermaligen Verwendung —

falls sie glauben , genügende Entschuldigungsgründe für die
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Nichtablegung der Dienstprüfung Vorbringen zst können,
anfgefordert , eine entsprechende Erklärung bis spätestens
10 . September 1923 durch Vermittlung der VorgesetztenDienst¬
stellen vorzulegen . Die Vorgesetzte Dienststelle (Direktion,
Kreisschulamt , Volksschulrektorat ) wird ersucht , zu der
Erklärung nach ihrer Kenntnis der tatsächlichen Verhält¬
nisse Stellung zu nehmen.

Karlsruhe, den 13 . August 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . 6 32358 . Lchrcrfortbildmig.

Zu den Fortbildnngseinrichtungen des Badischen
Lehrervereins , wie sie im Amtsblatt Nr . 25 bekanntgegeben
wurden , treten noch die folgenden Veranstaltungen:
1 . Vom 6 . bis 9 . September d . I . findet in Li erb ach

ein Fortbildungskurs statt mit Vorträgen und
Übungen:
a . Hauptlehrer W . Lacroix - Heidelberg:

Heinrich v . Kleist (Marionettentheater , Michael Kohl-
haas , Penthesilea ) .

b . Hauptlehrer PH . Hördt - Heidelberg: die
seelischen und kulturgeschichtlichen Voraussetzungen
der Schule.

o . Nachmittags : Naturkundliche Beobachtungen in der
Umgebung.

Anmeldungen an Hauptlehrer W o l l - Lierbach.
2 . Die Ferienwoche in Freiyersbach , 17 . bis 22 . September

1923 , siehe Amtsblatt Nr . 25 , wird erweitert durch eine
Vortragsreihe:

Hauptlehrer Gerweck - Bruchsal: Arbeits - und
Gemeinschaftsleben in der neuen Schule (4 ständig ).

3 . Die Ferienwoche in Lauda , 30 . September bis 6 . Ok¬
tober 1923 , siehe Amtsblatt Nr . 25 , wird erweitert
durch eine Vortragsreihe:

Hauptlehrer A . Kimmelmann '- Pforzheim:
Schulkunde , Schulrecht , Lehrerrecht (4 >/, ständig ) .

Die -Kreisschulämter und Stadtschulräte werden er¬
mächtigt , den Teilnehmern erforderlichen Urlaub zu er¬
teilen.

Karlsruhe, den 14. August 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . v 7610 . Gcwerbelehrerhauptprüfmlg Sommer 1923.

Aufgrund der in der Zeit vom 19 . bis 28 . Juli 1923
abgehaltenen Gewerbelehrerhauptprüfuug sind die uach-
genannten Kandidaten für bestanden erklärt worden:

Bernhard, August , von Sandhausen , Amt Heidelberg,
Fischer, Wilhelm , von Blumberg , Amt Donaneschingen,
Hagmayer, Paul , von Schiltach , A . Wolfach,
Schaefer, Hermann , von Lahr,

- Speck , Willi , von Ettlingen,
Willax, Alfons , von Wagenschwand , Amt Eberbach.

Karlsruhe, den 2 . August 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

S ch m i d t.

II . Bekanntmachungen des Ministers der
Finanzen.

(Vom 27 . Juli 1923 .)

Dienstrcisekosten
( Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 212 .)

Mit Wirkung vom 16. Juli 1923 ab beträgt:

1 . Das Tagegeld für die Beamten der
im für besonders

allgemeinen teure Städte

Stufe I . 54 000 ^.4 72 000
U . . 67 000 „ 90 000 „

M . . 80 000 „ 108 000 „
IV 94000 „ 126 000 „
V . . 108 000 „ 144 000 „ .

Das übern acht ungsge l d für die Beamte
im für besonders

allgemeinen teure Städte

Stufe I. . 27 000 54 000 ^
II. . 34 000 „ 68 000 „

III. . 40 000 „ 81000 „„ IV . . 47 000 95 000 „
„ V . . 54 000 „ 108 000

3 . Der Zuschuß gemäß Z8 Ziffer ? der Ausführungs-
! bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 27 000 .15 , ?a>
! übrigen bis zu 9 000 täglich.

! 4 . Die Gang gebühr 400 für den Kilometer.

Karlsruhe, den 27 . Juli 1923.

Der Minister der Finanzen.
Köhler.
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(Vom 3 . August 1923.)
Dienstreisekosten.

Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 232.)

Mit Wirkung vom 1 . August 1923 ab beträgt:

1 . Das Tagegeld für die Beamten der
im für besonders

allgemeinen teure Städte

Stufe I . . 108 000 144 000 ^
II . . 134 000 „ 180 000 „

III . . 160000 „ 216 000 „
IV . . 188 000 „ 252 000 „

„ V . . 216 000 „ 288 000 „ .

Das Übernachtungsgeld für die Beamten
im für besonders

allgemeinen teure Städte

Stufe I . 54 000 108 000 ^
II . . 67 000 „ 135 000 „
III . 80 000 „ 162 000 „„ IV . 94 000 „ 189 000 „

„ V . 108 000 „ 216 000 ,. .

3 . Der Zuschuß gemäß Z 8 Ziffer 7 der Ausführungs¬
bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 54 000

im übrigen b.is zu 18 000 täglich
4 . Die Gang gebühr 800 ^ für den Kilometer.

Karlsruhe, den 3 . August 1923.

Der Minister der Finanzen.
In Vertretung:

Sammet.

III . Perfoualnachrichten.
Ernannt:

Adolf Dürr , Vorstand der Zentralschulfondsverwaltung
hier zum Finanzrat — a . o . Prof . Or . Freiherr Viktor
von Weizsäcker an der Univ . Heidelberg mit Wirkung
vom 1 . August 1923 zum planm . a . o . Prof , in der mcd.
Fak . der Üniv . Heidelberg — Privatdoz vr . Heinrich
Stoll an der Univ . Heidelberg mit Wirkung vom 1 . Ok¬
tober 1923 unter Entlassung aus dem Dienst der badischen
Justizverwaltung zum planm . a . o . Prof , in der rechts-
und staatswissenschaftl . Fak . der Univ . Freiburg.

Zu Hptl . : Utl . August Lüttin in Pfaffenweiler , A-
Villingen — Utl . Leo Ao elmann in Billigheim , A . Mos¬
bach — Utl . Oskar Bäuerle in Kappelrodeck — Schv.
Karl Mayerin Weiler , A . Sinsheim — Utl . Paul Ranz
in Riedichen , A . Schönau — die außerplanm . Fortbildungs¬
schullehrerin Heliodora Sch erzinger zur planm . Fort-
bildnngsschullehrerin an der Fortbildungsschule in Furt-
wangen.

Verlieben:
Dem Privatdoz . an der Univ . Heidelberg vr . Heinrich

Schmitthenner die Dienstbezeichnung a . o . Prof , für
die Dauer seiner Zugehörigkeit zum Lehrkörper der Univ.
Heidelberg.

Versetzt:
Die Hptl . : Karl Friedrich Bohe in Kreenheinstetten,

nach Einbach , A . Wolfach — Josef Fuchs in Limbach,
nach Schwetzingen — Johann Fünfgeld in Neuhof
unter Ernennung zum Fortbildungsschulhauptlehrer —
an die Volksschule (Fortbildungsschule ) nach Heitersheim
— Ludwig Gertis in Voll , A . Meßkirch , nach Neu - '

zingen — August Gihr in Durmersheim , nach Rhein-
felden — Friedrich Kleißle in Offenburg , nach Buchen¬
berg — Oberl . Karl Schenk in Höpfingen als Hptl.
nach Weinheim.

Die Versetzung des Oberl . Karl Schenk als Hptl.
nach Schwetzingen (Amtsbl . 1923 S . 108 ) wird zurück¬
genommen.

Übernommen:
Verwaltungsaktuar Eugen Kreß beim Ministerium

des Innern in den Dienst des Unterrichtsministeriums.

Znruhegesetzt:
Oberl . Friedrich Malsch in Spöck , A . Karlsruhe,

auf Ansuchen — Hptlin . Pauline Cathiau in Lahr , aus
Ansuchen.

Entlassen aus Ansuchen:
Hilfslin . Else Beck in Unterwittighausen — Fort¬

bildungsschullehrerin Martha Liede in Bruchsal — Fort¬
bildungsschullehrerin Paula Zirle wagen in Kehl.

IV . EtellenauSfchreiben.
An Höheren Lehranstalten.

Die planm . Amtsstelle eines Musiklehrers an der
Hildaschule zu Pforzheim. Bewerbungen sind ans dem

eordneten Dienstweg binnen zehn Tagen beim Ministerium
es Kultus und Unterrichts einzureichen.

An Volksschulen:

1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-
Stelle in : Atzenbach — Voll, A . Meßkirch — Dur¬
mersheim — Kreenheinstetten — Limbach.

2 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses : Eine Oberl .-
Stelle in Spöck.

V Todesfälle.
Gestorben sind : die Hptl . Karl Holoch in Mann¬

heim am 20 . Juli 1923 — Otto Münzer, in Atzenbach,
am 10 . August 1923 — Sigmund Ohnhaus in Karls¬
ruhe am 28 . Juli 1923.

Truck und Verlag von Malsch L Bogel in Karlsruhe.
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AmtMatt
deK Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

HerauFgegeben vom Ministerium de^ Lultu-S und LlnterrichtK.

'
Ausgegeben

'
Karlsruhe , den 5 . September 1923

Inhalt.
1. Bekanntmachungen : Bezüge der Beamten . — Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und Har^ -

haltungskunde . — Vergütung der Überstunden der Lehrer . — Gewährung einmaliger Beihilfen an badische Landesbeamte . — Umgrenzung der

Pfarreien Schwenningen und Hausen im Tal . — Schule in Wettersdorf , Amts Buchen . — Prüfung für Fortbildungsschullehrerinnen . —

Gewerbelehrervorprüfung Sommer 19S3 . — Aufnahme unter die Volksschulkandidaten . — Verpflegungskosten für die , in Anstalten unter¬

gebrachten nichtvollsinnigen , epileptischen , krüppclhaften schulpflichtigen Kinder . — II . Bekanntmachungen des Ministers der Finanzen:

Dienstreisekosten . — III Personalnachrichten . — IV . Erledigte Stellen . — V . Stellenausschreiben . — VI . Todesfälle.

I Bekanntmachungen.
Nr . L 23785 . Bezüge der Beamten.

I . Für die Berechnung der Bezüge der Beamten und
Angestellten für den Monat August waren folgende Unter¬
lagen maßgebend:

1 . vom 1 . August 1923 ab laufende Erhöhung
n . des Teuerungszuschlags ans Grundgehalt — Grund¬

vergütung — Ortszuschlag und Kinderzuschlägen
von bisher 574 v . H - auf 1760 v . H ., also mehr
1186 v . H .,

b . der örtlichen Sondcrzuschläge aus Grundgehalt —

Grundvergütung — Ortszuschlag und Kinder¬
zuschlägen von bisher 16, 34 , 60 , 68 , 84 , 102 , 118,
134 , 152 , 186 und 220 V. H . auf 18 , 66 , 112 , 158,
196 , 242 , 288 , 334 , 382 , 474 und 548 v . H , also
mehr 2 , 32 , 62 , 90 , 112 , 142 , 170 , 200 , 230 , 288
und 328 v . H .,

o . des Frauenzuschlags von bisher monatlich 332000 S
auf monatlich 1000000 ^ , , also mehr 668 000

E r st e. A u g u st r e g e l n n g:
2 . Einmalige Nachzahlung für die erste Angusthälfte in

Höhe des doppelten Betrags des Unterschieds zwischen
den Monatsbeträgen der ersten Augustregelung
( 1760 v . H . T .Z . usw .) und der dritten Juliregelung
( 574 v . H . T .Z . usw .) .

Zweite Augustregelung:
3 . vom 17 . August 1923 ab laufende Erhöhung

a . des Tenerungszuschlags aus Grundgehalt — Grnnd-

vergütnng — Ortszuschlag und Kinderzuschlägen
von bisher 1760 v . H . auf 13 530 v . H ., also mehr
monatlich 11 770 v . H .,

b . der örtlichen Sonderznschläge von bisher 18, 66,
112 , 158 , 196 , 242 , 288 , 288 , 334 , 382 , 382 , 474,
548 v . H . auf 136 , 478 , 818 , 1158 , 1432 , 1772,
2112 , 2112 , 2454 , 2794 , 2794 , 3476 , 4020 V. H .,
also mehr 118 , 412 , 706 , 1000 , 1236 , 1530 , 1824,
1824 , 2120 , 2412 , 2412 , 3002 , 3472 V. H .,

a . desFrauenznschlags von bisher monatlich 1000000 H
auf monatlich 7 500000 Itl , also mehr monatlich
6 500 000 .H-

Dritte A ugust r egel un g :
II. Durch die Gehaltsrechner waren im August an

Nachzahlungen zu leisten:
1 . etwa vom 8 . August 1 923 ab:

n . für Vierteljahresgehaltsempfänger:
Nachzahlung für den ganzen Monat August in

Höhe des Unterschieds zwischen dem Stande der
ersten und zweiten Julihälfte , also zwischen 237 v . H.
T .Z . usw . und 574 v . H . T .Z . usw ., und zugleich
eine weitere Nachzahlung für die erste Angusthälfte
in Höhe des Unterschieds zwischen dem Stande der
zweiten Julihälfte und der ersten Angusthälfte , also
zwischen 574 v . H . DZ . usw . und 1760 v . H . T Z . usw.

b . für Monatsgehaltsempfänger:
Nachzahlung für die erste Monatshälfte in Höhe
des Unterschieds zwischen dem Stande der zweiten
Hälfte des Vormonats und der ersten Hälfte des
laufenden Monats , also zwischen 574 v . H . DZ . usw.

' und 1760 v . H . T .Z . usw . — Die Nachzahlung in
Höhe des Unterschieds zwischen dem Stande der
ersten und zweiten Julihälfte , also zwischen 237 v . H.
DZ . usw . und 574 v . H . DZ . usw ., für den ganzen

35
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Monat August war für Monatsgehaltsempfänger
allein und besonders bereits auf Ende des Monats
Juli 1923 geleistet worden,

o . für die Angestellten:
für 1 . bis 8 . August 1923 ^4 der neuerrechneten
Monatsbezüge nach dem Stand für 1 . bis 17 . August
1923 unter Zugrundelegung von 1760 o . H . TZ . usw.

Ein weiteres Viertel ist den Angestellten auf
15. d . M . durch die Landeshauptkasse ausbezahlt
worden , also nicht im Besoldungsscheckverfahren;

2 . etwa vom 14 . August 1923 ab:
a . für Vrerteljahres - und Monatsgehaltsempfänger:

Nachzahlung aus der ersten Augustregelung (Unter¬
schied zwischen 574 v . H . T .Z . usw . und 1760 v . H.
T .Z . usw .) für die zweite Augusthälfte 1923,

ti . für Angestellte ein weiteres Viertel der Augustbezüge
nach dem Stande der ersten Augustregelnng
(1760 v . H . T.Z . usw .) ;

3 . etwa vom 20 . August 1923 ab:
für Beamte und Angestellte , die unter I 2 näher be-
zeichnete einmalige Nachzahlung für die erste August¬
hälfte ;

4 . etwa vom 23 . August 1923 ab:
Nachzahlung aus der dritten Augustregelung und zwar
a . für Vierteljahresgehaltsempfänger:

für den halben Monat August ( 17 .—31 . August)
in Höhe des Unterschieds zwischen der ersten August-
rcgelung und den oben unter I 3 angegebenen, vom
17 . August an gültigen Sätzen und zugleich eine
weitere Zahlung für den ganzen Monat September
in Hohe des Unterschiedsbetrags zwischen der
zweiten Juliregelung (237 v . H . allgemeiner Teue¬
rungszuschlag usw .) uud den vom 17 . August an
gültigen Sätzen ( 13 630v . H . allgemeiner Tenerungs-
zuschlag usw .) ,

b . für Monatsgehaltsempfänger:
für einen und einen halben Monat ( 17 . August bis
30 . September in Höhe des Unterschieds zwischen
der ersten Augustregelung (1760 v . H . T.Z . usw .)
uud den oben unter I 3 angegebenen , vom
17 . August an gültigen Sätzen ( 13530 v . H. T .Z . usw .),

e . für die Angestellten:
für einen halben Monat (17 .—31 . August) in Höhe
des Unterschieds zwischen der ersten Augustregelung
(1760 v . H . T .Z . usw .) und den vom 17 . August
an gültigen Sätzen ( 13 530 v . H . T .Z . usw .) .

Von der Höhe der jeweiligen tatsächlichen Nachzahlung
und vom Zeitpunkt der Übergabe der Schecke an die Geld¬

anstalten waren die Beamten und Angestellten durch die
Gehaltsrechner in kürzester Form auf die jeweils geeignete
Weise zu benachrichtigen.

Karlsruhe, den 27 . August 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Im Auftrag:
vr. Huber.

Nr . 0 38733 . Vergütung der Lehrerinnen sür den Unterricht in
weiblichen Handarbeiten und HanShaltungskundc.

An die Schulbehörden der Volksschulen.
Der gemäß der Verordnung des Staatsministeriums

vom 22 . September 1922 (Amtsblatt Nr . 47 Seite 519)
für die nichtvollbeschäftigten Handarbeits - und Haus¬
haltungslehrerinnen zuständige Vergütungssatz beläuft sich
aufgrund der neuen Erhöhung des Teuerungszuschlags
(6504 v . H . vom 1 . August und 13530 v . H . vom 17 . August
1923 an) :

n. für die Zeit vom 1 . bis mit 16 . August 1923 für
die Jahreswochenstunde auf jährlich 14 078 400 .4L
und demgemäß für die Einzelstunde auf 351960 -4L,

b . vom 17 . August 1923 ab für die Jahreswochen¬
stunde auf jährlich 29 056 440 4L uud demgemäß
für die Einzelstunde auf 726 411 .4L.

Karlsruhe, den 27 . August 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Im Auftrag:
vr . Huber.

Nr . o 35734 . Vergütung der Überstunden der Lehrer.
Die gemäß der Verordnung des Staatsministeriums

vom 26 . Juli 1922 (Amtsblatt Nr . 34 Seite 365) für die
Überstunden der Lehrer zuständigen Vergütnngssätze be¬
tragen für die Zeit

vom 1 - August 1923 ab:

Eingangsgruppe
Vergütung für die

Jahres¬
überstunde

Monats¬
überstunde

Einzel¬
überstunde

4L 4L .4L
X . . . . 19 484 200 1623 683 487 105
IX . . . . 14 955 680 1246 307 373 892

VIII. . . . 13 243 920 1103 660 331 098
VII . . . . 11 754 080 979 606 293 852
VI . . . . 10 453 560 871130 261 339
V . . . . 9 226 943 768 912 230 674
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vom 17 . August 1923 ab:

Eingangsgruppe
Vergütung für die

Jahres¬
überstunde

Monats¬
überstunde

Einzel¬
überstunde

oT
X . . . . 40 213 440 3351120 1005336

IX . . . . 30 867 040 2572 253 771 676
VIII . . . . 27 334160 2277 847 683 364
VII . . . . 24259 200 2021602 606 480
VI . . . . 21 375 080 1781 258 534 377
V . . . . 19043 495 1586958 476 087

Die Vergütung für die nebenamtliche Unterrichts-
erteilung an Gewerbe - und Handelsschulen
beamtete Nebenlehrer beträgt:

durch nicht-

vom 1 August 1923 ab:

Eingangsgruppe
Vergütung für die

Jahres- Monats- Einzel-
wochenstunde Überstunde Überstunde

VII.
(Nebenlehrer in
der Stellung

mittl . Fachlehrer)
V.

(Nebenlehrer

19 590120 1632 510 489 753

als WerkMtten-
lehrer)

14195 280 1182 940 354882

vom 17

VII.
(Nebenlehrer in

. August 1 923 aln

der Stellung
mittl . Fachlehrer)

V.
(Nebenlehrer

40 432 040 3 369 337 1010 801

als Werkstütten-
lehrer)

29 297 680 2 441 473 732 442

Karlsruhe , den 27 . August 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Im Auftrag:
vr . Huber.

Nr . L3613. Gewährung einmaliger Beihilfen an badische
Landesbeamte.

An die unterstellten Behörden und Beamten.
Mit Bezug auf Ziffer 8/9 der „ Grundsätze für die

Gewährung einmaliger Beihilfen an badische Landesbeamte"
(Amtsblatt 1923 Seite 144 ) gebe ich bekannt , daß für
Erholungs - und Badekuren die Gewährung einer
Beihilfe nur ganz ausnahmsweise in Betracht
kommen kann ; in jedem Falle ist dem Gesuch ein Zeugnis
eines beamteten Arztes beizufügen , in welchem
bescheinigt wird:

n . daß ein besonders dringendes Erfordernis
der Kur zur Heilung eines Leidens anzuerkenuen
und

b . daß bei Abgabe dieser Erklärung ein strenger
Maß st ab angelegt worden ist.

Karlsruhe, den 22 . August 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Jm/Auftrag:
vr . Huber.

Nr . 30341. Umgrenzung der Pfarreien Schwenningen und
Hausen im Tal.

Das Erzbischöfliche Ordinariat hat nach Einholungder staatlichen Genehmigung durch Entschließung vom 2 . Juli
1923 Nr . 6786 (Anzeigeblatt für die Erzdiözese FreiburgNr . 16 vom 13 . Juli 1923 ) die im Weiler Werenwag der
abgesonderten Gemarkung Werenwag — Langenbrunnen
wohnenden Katholiken mit Wirkung vom 1 . April d . I.
vom Psarrverband und der katholischen Kirchengemeinde
Schwenningen losgetrennt und sie mit der katholischen
Psarrkirchengemeinde Hausen im Tal vereinigt ; so daß das
katholische Kirchenspiel Hausen im Tal die ganze Gemarkung
Werenwag — Langenbrunnen umfaßt.

Karlsruhe, den 22 . August 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Im/Auftrag:
vr . Huber.

Nr . 0 31172 . Schule in Wettersdorf , Amt Buchen.
In Wettersdorf , Amt Buchen , wurde unter Loslösung

dieser Gemeinde vom Vvlksschulverband mit Glashofen—
Neusaß eine selbständige Volksschule errichtet.

Karlsruhe, den 21 . August 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Im Auftrag:
vr . Huber.

Nr . 6 31852 . Prüfung für Fortbilduilgsschullchrerluncu.
Die Prüfung für Fortbildungsschullehrerinnen nach

den Vorschriften des Fortbildungsschulgesetzes vom 19 . Juli
1918 haben bestanden:

a . die Vo l ks s ch ulle h re rin n en:
Beyerle, Maria , von Konstanz,
Billmaier, Maria , von Karlsruhe,
Brauch, Hilda , von Eberbach,
Brenk, Frida , von Karlsruhe,
Clauß, Paula , von Schwetzingen,
Eberhardt, Lydia , von Freiburg,
Eiche , Martha , von Freiburg,
Fleuch ans, Maria , von Karlsruhe»
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Gantner , Anna , von Baden -Baden,

Großhans, Emma , von Niesern,
Großmann, Jda , von Karlsruhe,

Herrn, Luise , von Bonndorf,
Hügel, Luise , von Freistett,
Joh, Martha , von Frcibnrg,
Kn eis, Thilde , von Freiburg,
Kuhn, Johanna , von Wertheim,
Laubenberger, Ernestine , von Raithaslach,

Frau Neumann, Elisabeth , geb . Klute , von Offenburg,

Pfaff, Käthe , von Karlsruhe,
Ribler, Lina , von Wimpassing,
Roll, Anna , von Emmendingen,
Schäfer, Berta , von Randegg,
Seitel, Maria , von Kolmar,

Seitz , Maria , von Rastatt,
Stoffel, Elisabeth , von Karlsruhe,
Streit, Johanna , von Konstanz,
Stritt matter, Martha , von Karlsruhe;

b . die Haushaltuitgslehrerinnen:

Blum, Maria , von Ohrringen,
Bueb, Karolina , von Breisach,
Grohmann, Amelie , von Wiesloch,

Haag, Martha , von Singen,
Heckmann, Luise , von Flehingen,
Heilig, Frida , von Freiburg,
Hölzle, Maria , von Karlsruhe,
Rößler, Emilie , von Karlsruhe,
Rühle, Emilie , von Neustadt,
Frau Spiesberger, Theresia , geb . May , von Walldürn,

Frau Wurmsee, Martha , geb . Jiilch , von Neckargemünd,

Reiser, Berta , von Meßkirch.

Karlsruhe, den 30 . Juli 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . V>l SchMid t.

Nr . I > 7968 . Gewerdelrhrervorpriifiiiig Sommer 1923.

Die in der Zeit vom 26 . bis 31 . Juli 1923 abgehaltene

Gewerbelehrervorprüfnng haben folgende Kandidaten be¬

standen :
Bihl, Adolf , von Breiten,
Bock , Rudolf , von Oberkirch,
Brill, Rudolf , von Karlsruhe,
Emmerich, Johann , von Sandhofen bei Mannheim,

Iacobi, August , von Karlsruhe,
Kaucher, Erwin , von Karlsruhe,
Nöltner, Franz , von Karlsruhe,
Stricker, Josef , von Maximiliansap (Pfalz ),

Vierling, August , von Heidelberg,
Weber, Kuno , von Karlsruhe,

Zeller, Max , von Morsch , Amt Ettlingen.

Zopf, Albert , von Aglasterhausen , Amt Mosbach.

Karlsruhe, den 14 . August 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . ö 29893 . Aufnahme unter die Bolksschulkandidaten.

Nach bestandener Abgangsprüsung sind unter di

Volksschulkandidaten ausgenommen worden:

1 . am Lehrerseminar in Ettlingen:

Ap p .e l , Ludwig , von Distelhausen,
Brandt, Karl , von Karlsruhe,
Bundschuh, Josef , von Steinbach , A . Wertheim,

Bundschuh, Michael , von Jmpfingen,
Eberlein, Ludwig , von Mannheim,

Echle , Max , von Karlsruhe,
Frietsch, Wilhelm , von Stollhofen,

Gaßner, Friedrich , von Breiten,

Hartwig, Richard , von Dossenheim,

Heger, Franz , von Karlsruhe,
Jhli, Josef , von Freiburg,
Jungkind, Julius , von Mannheim,

Karcher, Anton , von Au , A . Rastatt,

Längin, Wilhelm , von Karlsruhe,
Link, Theodor , von Buchen,
Mai, Franz , von Siegelsbach,
Marbach, Johann , von Karlsruhe,

Meny, Friedrich , von Karlsruhe,
Müller, Lorenz , von Busenbach,
Nissel, Heinrich , von Saargemünd,
Ochs , Rudolf , von Schellbronn,
Reichert, Anton , von Neudorf,

Schäfer, Josef , von Uissigheim,

Schäffner, Max , von Triberg,

Schmitt, Friedrich , von Weisenbach,

Schvnig, Albert , von Angeltürn,

Schönig, Dominik , von Oberbalbach,

Schork, Emil , von Robern,

Schreck , Philipp , von Lauda,

Vierneisel, Georg , von Wertheim,

Vogel, Wendelin , von Sinzheim,

Weizenecker, Friedrich, ^von Gamshurst,

Ziegler, Erich , von Mannheim;

2 . am Leh r(erseminar I in Karlsruhe:

Bastian, Karl , von Au a . Rh .,

Bechinger, Arthur , von Karlsruhe,
Burck , Erich , von Eppingen,
Burger, Hermann , von Karlsruhe,

Dörr, Friedrich , von Kürnbach,
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Eberhardt, Walter , von Rintheim,
Eh mann, Hans , von Pforzheim,
Chris mann, Friedrich , von Königsbach,
Feßler, Eugen , von Wenzingen,
Haack , Richard , von Mannheim,
Haas, Heinrich , von Neckargerach ,

'

Hach , Karl , von Gomaringen,
Ho ff mann, Jakob , von Weinheim,
Keck , Emil , von Hornberg,

' Knaub, Heinrich , von Eberbach,
Kutsch kau, Ewald , von Karlsruhe,
Lang, Willy , von Karlsruhe,
Müller, Adolf , von Mülben,
Rutsch, Paul , von Straßburg i . E .,
Renfch, Georg , von Nußloch,
Schult, Gustav , von Colmar i . E .,
Schultheis, Hermann , von Kaiserslautern,
Selzer, Richard , von Michelfeld,
Stein mann, Willy , von Walldorf,
Velte, Heinrich , von Müllhausen,
Waldvogel, Friedrich , von Emmendingen,
Wiederkehr, Hans , von Freiamt,
Wüst , Christoph , von Sachsenhausen,
Wüst , Fritz , von Brehmen,
Zimpfer, Max , von Helmlingen.

Karlsruhe, den 13 . August 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
V . Gen. V» Schmidt.

Nr . 0 64704 . VcrpflcgmWkostcii fiir die in Anstaltcinilitcrgcbrachten
nichtvollsimiigcil , epileptischen , kriippclhaftc » schulpflichtigen Kinder.

Aufgrund der Bestimmungen in Artikel I Ziffer 2 des
Gesetzes vom 15 . Marz 1923 über die Änderung des Ge¬
setzes , die Erziehung und den Unterricht nichtvollsinniger
Kinder betreffend , vom 11 . August 1902 in der Fassung
vom 5 . Oktober 1921 werden die Verpflegungssätze für den
Monat August 1923 wie folgt festgesetzt:

In den Anstalten: VcrmNmnigs-
' satz täglich

Taubstummenanstalten in Meersbnrg , Heidel¬
berg und Gerlachshcim . 385 000

Blindenanstalt in Ilvesheim . 430 000 „
St . Josefsanstalt in Herten . 520 000 „
Heil - und Pflegeanstalt für Geistesschwache

in Mosbach . 430 000 „
Heil - und Pflegeanstalt für Epileptische in Kork 520000 „
Krüppelheim in Heidelberg . . 520000 „
Krüppelheim in Freiburg . 500000 „

Karlsruhe, den 28 . August 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Im Auftrag:
V . Gen . Xllo vr . Huber.

II . Bekanntmachungen des Ministers der
Finanzen.

(Vom 16. August 1923.)
Ditnstreisekosteii.

( Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 262 .)
Mit Wirkung vom 16 . August 1923 ab beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe I . . 380 000 500000 ^
II . . 470000 „ 625000 „

„ III . . 560 000 „ 750 000 „
„ IV . . 660000 „ 875000 „
„ V . . 700 000 „ 1000000 „ .

2 . Das übernachtungsgeld für die Beamten der
im für besonders

allgemeinen teure Städte
Stufe I . . 190 000 ^ 375 000

„ II . . 235000 „ 470000 „
„ III . . 280,000 „ 565 000 „
„ IV . . 330000 „ 660000 „
„ V . . 380 000 „ 750000 „ .

3 . DerZuschuß gemäß Z8 Ziffer7 der Ausführnngs-
bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 190 000 im

, übrigen bis zu 65 000 täglich.
4. Die Ganggebühr 3000 S für den Kilometer.

Karlsruhe, den 16 . August 1923.
Der Minister der Finanzen.

In Vertretung:
S a in m e t.

(Vom 20 . August 1923.)
Dicilstreisekostcn.

Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 263 .)
Mit Wirkung vom 20 . August 1923 ab beträgt:'
1 . Das Tagegeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe I . . 1100 000 ^ 5 1 450 000
„ II . . 1375 000 „ 1 800 000 „
„ III . . 1650 000 „ 2175 000 „
„ IV . . 1925000 „ 2550000 „
„ V . . 2200000 „ 2 900 000 „ .

2 . Das Übernachtungsgeld für die Beamten der
im für besonders

allgemeinen teure Städte
Stufe I . . 550 000 ^ 1 000 000

„ II . . 675000 „ 1 250000 „
„ III . . 825 000 „ 1500000 „
„ IV . . 975000 „ 1 750000 „
„ V . . 1 100000 „ 2000000 „ .
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3. DerZuschuß gemäß A 8 Ziffer 7 der Ausführungs-

beftimmungen an Beamte mit Familie bis zu 600000

im übrigen bis zu 200000 täglich.

4 . Die Ganggebühr 8000 -/-L für den Kilometer.

Karlsruhe, den 20 . August 1923.

Der Minister der Finanzen.
In Vertretung:

Z i m m e r m a n n.

III . Personalnachrichten.
Ernannt:

Ordentl . Prof . vr . Gotthelf Bergsträsser an der
Univ . Breslau mit Wirkung vom 1 . Oktober 1923 zum
ord . Prof , der orientalischen Philologie an der Univ.

Heidelberg . — A .o . Prof . vr . August Pütt er an der
Univ . Kiel mit Wirkung vom Tage des Dienstantritts zum
ord . Prof , der Physiologie an der Univ . Heidelberg sowie
zum Direktor des physiologischen Instituts daselbst . —

Hilfst , vr . wß . Konrad Biel und Reall . Paul Dursch
am Staatstechnikum in Karlsruhe zu planm . Prof , da¬

selbst. — Direkt . Arthur Feige des Realprogymn . mit
R -Sch . in Waldshut zum Direkt , des Realgymu . mitRSch.
daselbst . — Oberl . Karl Beck in Mannheim zum Schul-
inspekt. beim Kreisschulamt Heidelberg . — Hptl . Otto

Schneider in Ziegelhausen zum Schulleiter (Rektor)
daselbst . — Hptl . Martin Becker - Bender in Mann¬

heim zum Oberl . an der Volkssch . (Fortbildungssch .)
daselbst.

Zu Hptl . an der Volkssch . in Mannheim die Utl . :

Erich Espenschied in Wertheim , Karl Rapp, Otto

Lenz, Kurt Spanich , Ernst Schneider, Rudolf
Schüller, Albert St oll, Alfred Harsch, Wilhelm
Nagel, Paul Müller , Fritz Maier, August Ro-

nellenfitsch, Wilhelm Abel, Joseph Braun , Erich
Enkrich, Robert Ebert, Hermann Mittler, Wilhelm
Brünner, Karl Merkert, Wendelin Schönet, Karl

Berberich, Friedrich Keller, Fritz Schüler , Eduard

Seitz , Adolf Mühlthaler, Utlin . : Else Loewecke,
Toni Ernst, Gertrud Seiler, Ottilie Appenzeller,
Anna Dolch , Sophie Schindlmayr, Sophie Schit-
terer, Sophie Galm, Maria Holl, Emma Reichert,
Gertrud Bai er , Jda Gersbach, Anna Weber,
Antonie Stehle, Johanna Bamb, Klara Stroh¬
dach, sämtliche in Mannheim , Utl . Oskar Lamport in

Karlsruhe — Utl . Adam Zubrod in Bronnacker,
A . Adelsheim.

Hptl . Oskar Hofherr in Weisenbach , A . Rastatt,
zum Fortbildungsschulhanptlkhrer daselbst — Haushaltungs-
hptlin . Jda Kuhn in Rastatt zur Fortbildungsschulhptlin.
daselbst.

Versetzt:

Prof . Hermann M ttller vom Lehrersem . Meersburg
an das Realgymu . mit Oberrealsch . in Villingen — Pros.
Adolf Säger von der Kant -Oberrealsch . in Karlsruhe
an das Gymn . in Konstanz — die Hptl . : Ernst Peter-
Grün in Graben , Eduard Schölch in Schwetzingen,
Peter Krämer in Ladenburg und Emil Schänfele in

Adelhausen an die Volkssch
'
. in Mannheim — Hptlin.

Franziska Sch edel in Hockenheim unter Ernennung zur
Fortbildungsschulhptlin . nach Forbach -Gausbach — Hptl.
Karl Sp .ankuch in Rattental nach Oos.

Zuruhegesetzt:

Oberl . Karl Heim in Biberach , A . Offenburg , auf
Allsuchen bis zur Wiederherstellung seiner Gesundheit.

Entlassen auf Ansuchen:

Utlin . Maria Fuß in Mannheim — Handarbeitsl.
Olga Gärtner an der Gewerbefch . in Heidelberg —

Fortbildungsschulhptlin . Helene Gantert in Heidelberg —

Handarbeitshptlin . Wilhelmine Kvpp in Freibürg i . Br . —

Utlin . Emma Schäfer in Mannheim.

Entlassen:

die Utl . : August Hahn, zuletzt in Unterlauchringen —

Kurl Schwan, zuletzt in Kollnau.

IV. Erledigte Stellen.
Eine Professorenstelle an der Kant -Oberrealsch . Karls¬

ruhe . (neusprachlich -geschichtl. Abtlg ) .

V. Stellenausschreiben.
AnVolksschulen.

1 . Allgemein : Eine Stelle ' für eine Hauptlehrerin an ^
der Volkssch . in Lahr: Besetzungsrecht steht dem Stadt - i
rat zu — die planm . Amtsstelle eines Fortbildnugsschul-
hauptlehrers an der Fortbildungssch . in Hockenheim — s
die Stelle einer Handarbeitshauptlehrerin in Freiburg;
Besetzungsrecht steht dem Stadtrat zu.

2 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-

Stelles in : Ost ringen — Waldshut.
3 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-

Stelle in : Graben — Laden bürg — Lauden¬

bach, A . Weinheim (wiederholt ) — Oberflocke nbach,
A . Weinheim (wiederholt ) . Befähigung zur Erteilung des

Fortbildnngsschulunterrichts ist erforderlich . Das Aus-

schreiben im Amtsblatt Nr . 26 Seite 132 wird hiermit
zurückgenommen — Schwetzingen — Tannenkirch,
A . Lörrach.

VI . Todesfälle.
Gestorben ist : Utl . Friedrich Steuer in Neckar¬

bischofsheim , am 26 . 7 . 1923.

__ _ _ _ __
Druck und Verlag von Malsch L Vogel i» Karlsruhe . :
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Inhalt.
Bekanntmachungen : Angestelltenversicheruntz , Invalidenversicherung, Krankenversicherung . — Versicherungspflicht der Angestellten-

versicherung . — Versicherungspflicht der Krankenversicherung . — Die neuen Gehaltsklaffen in der Angestelltenversicherung und die neuen Lohn¬
klaffen in der Invalidenversicherung . — Festsetzung der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit . — Einkommensteller vom Arbeitslohn . — Umzüge
der Beamten . — Umzüge der Beamten . — Vorbildung der mittleren nichttechnischen Beamten der Staatsverwaltung . — Sachliche
Amtsunkosten . — Der Preis des Amtsblattes . — Festsetzung des Schulgeldes für die Höheren Lehranstalten . — Errichtung einer Volksschule
in Schwackenrente.

Bekanntmachungen.
Nr . ^ 24321 . Angestelltenversichernilg , Invalidenversicherung,

Kranlenversicherung.

Das Versicherungsgesetz für Angestellte
sowie die Reichsversicherungsordnnng haben
durch die Gesetze über Änderung des Versichernngsgesetzes
für Angestellte und der Reichsversicherungsordnung vom
13 . Juli 1923 und 19 . Juli 1923 (Reichs - Gesetzblatt I
Seite 636 ff . und 686 ff .) einige wesentliche Änderungen
erfahren . Auf folgendes wird besonders hingewiesen:

Versichermigsgesktz für Angestellte.
1 . Ergänzung des ß ln : „ Für die Jahresarbeits¬

verdienstgrenze werden Zuschläge , die mit Rücksicht!
auf den Familienstand bezahlt werden , nicht un¬
gerechnet . " Kinderzuschläge und Frauenzuschläge sind
hiernach dem Jahresarbeitsverdienst nicht zuzurechnen,
wenn festgestellt werden soll, ob ein Angestellter mit
seinen Bezügen noch innerhalb der versicherungs¬
pflichtigen Grenze bleibt.

2 . Weitere Ergänzung des H ln : „ Wer die für seine
Versicherungspflicht maßgebende Verdienstgrenze über¬
schreitet , scheidet erst mit dem ersten Tage des
vierten Monats nach Überschreitung der Verdienst-
grenze aus der Versicherungspflicht aus . Wird inner¬
halb dieser Zeit die Verdienstgrenze geändert , so be¬
stimmt sich die Versicherungspflicht nach den neuen
Vorschriften .

"

3 . Die Gehaltsklassen nach der Höhe des Jahresarbeits¬
verdienstes in ß . 16 sind von 13 auf 23 erweitert und
die Beiträge vom 1 . August 1923 an neu festgesetzt
worden . Vom I . August 1923 an gilt bis auf weiteres

für Versicherte der Gehaltsklasse 1 — 12 die 13 . Gehalts¬
klasse.

4 . Für Halbversicherte , welche nach Z 390 des Gesetzes
von der eigenen Beitragspflicht befreit sind , entrichtet
der Arbeitgeber die Hälfte des Beitrags ihrer Gehalts¬
klasse . Entspricht die Hälfte des Beitrags nicht einem
der in Z 173 genannten Beträge , so ist der nächst
höhere Monatsbeitrag zu entrichten . Der Mehrbetrag
ist von den Halbversicherten bei der Auszahlung der
Vergütung zu erstatten.

5 . Vom 1 . August 1923 an dürfen nur die neuausgegebenen
Beitragsmarken verwendet werden . Die alten nicht
mehr gültigen Marken können bis 31 . Dezember 1923
bei den Verkaufsstellen umgetauscht werden.

L . Neichsversicherungsordnung.
I . Invalidenversicherung.

1 . Im K 1245 ist die Zahl der Lohnklassen von 13 ans
23 erhöht und im § 1392 der Wochenbeitrag vom
20 . August 1923 an neu festgesetzt worden . Vom
20 . August 1923 an bis auf weiteres gilt für Ver¬
sicherte der Lohnklassen 1 bis 12 die Lohnklasse 13.

2 . Ergibt die Abrechnung zwischen Arbeitgebern und
Versicherten Bruchteile von Mark , so wird der Bei¬
tragsanteil des Arbeitgebers auf volle Mark ans¬
gerundet , der des Versicherten auf volle Mark ab¬
gerundet.

II . Krankenversicherung.
Der ß 165 erleidet folgende Änderungen:

1 . Absatz 1 (über Versicherungspflicht ) :
n . die Nr . 4 erhält die Fassung:

„ Bühnenmitglieder und Musiker ohne Rücksicht
auf den Kunstwert ihrer Leistungen,"



b . folgende neue Nr . Sn ist einzufügen:
„ Angestellte - in Berufen der Erziehung , des

Unterrichts , der Fürsorge , der Kranken - und Wohl¬
fahrtspflege , die nicht unter Nr . 2 oder Nr . 5

falle
'n , wenn diese Beschäftigung ihren Hauptberuf

und die Hauptquelle ihrer Einnahmen bildet .
"

2 . Absatz 2:
a . die Zahl „ 5 " wird ersetzt durch „ Sn " ,
b . folgender Satz 2 wird angefügt:

„ Für die Jahresarbeitsverdienst-
(Ein ko m m e n s ) g re nz e werden Zuschläge , die
mit Rücksicht auf den Familienstand gezahlt wer¬
den (Frauen -, Kinderzufchläge ) , nicht angerechnet . "

(Dies gilt nur für die Ermittlung der Grenze;
versicherungspflichtig bleiben diese Zuschläge wie

bisher .)

Soweit nichts anderes bestimmt ist, treten die neuen

Vorschriften mit dem Tag der Verkündung der betreffenden
Gesetze in Kraft.

Karlsruhe, den 3l . August 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Im Auftrag:

vr . Huber.

Nr . ei 21322 . Versicherungspflicht in der Angestelltenverstcherung.

Mit Verordnung des Reichsarbeitsministers vom
24 . Juli 1923 (Reichs -Gesetzblatt I Seite 742 ) ist die

Jahresarbeitsverdieustgrenze zur An ge stellten Ver¬

sicherung mit Wirkung vom 1 . Juli 1923 an im un¬

besetzten Gebiet auf 78 000000 ,,/L und im besetzten und

Einbruchsgebiet auf 96 000 000 erhöht worden . Wer

diese Verdienstgrenzen überschreitet , scheidet erst mit dem

ersten Tage des vierten Monats nach Überschreiten der

Versicherungsgreuze ans der Versicherungspflicht aus . Wird

innerhalb dieser Zeit die Verdienstgrenze geändert , so be¬

stimmt sich die Versicherungspflicht von dem Inkrafttreten
dieser Änderung an nach den neuen Vorschriften.

Karlsruhe, den 31 . August 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Im Auftrag:

vr . Huber.
i

Nr . ei 24323 . Versicherungspflicht in der Krankenversicherung . !
>

Durch Verordnung des Reichsarbeitsministers vom ^
24 . Juli 1923 (Reichs -Gesetzblatt Seite 741 ) ist die Ober - !

grenze für die Versicherungspflicht der Betriebsbeamten , !

Werkmeister , anderen Angestellten in ähnlich gehobener
Stellung usw . (8 165 der Reichsversicherungsordnung)
mit Wirkung vom 30 . Juli 1923 an auf 48 000 000 F -,
und , soweit der Beschäftiguugsort der Versicherungs-

Pflichtigen im besetzten Gebiet oder Einbruchsgebiet liegt,
auf 60000000 ^ festgesetzt worden . Wer die für seine

Versicherungspflicht nach 8 165 n der Reichsversicherungs-
ordnuug in der Fassung des Gesetzes zur Erhaltung
leistungsfähiger Krankenkassen vom 27 . März 1923 ( Reichs-
Gesetzblatt I Seite 225 ) maßgebende Verdienstg -renze über¬

schreitet , scheidet erst mit dem ersten Tage des vierten
Monats nach überschreiten der Versicherungsgrenze aus
der Versicherungspflicht aus.

Karlsruhe, den 31 . August 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Im Auftrag:
vr . Huber.

Nr .
'
L . 23583 . Die neuen Gehaltsklassen in der Angcstelltenver-

sichcrung und die neuen Lohnklasscn in der Invalidenversicherung.

Durch die Verordnungen des Reichsarbeitsministers
über Angliederung neuer Gehalts klaffen in der Angestell¬
tenversicherung und Lohnklaffen in der Invalidenversicherung
vom 28 . Juli 1923 und 9 . Augnft 1923 (Reichsgesetzblatt I

Seite 749 und 782 ) sind folgende Änderungen der Ver¬

sicherungsbestimmungen eingetreten:

H, . Versicherer ngsgesetz für Angestellte.
Die Zahl der nach der Höhe des Jahresarbeitsver¬

dienstes in Z 16 festgesetzten Gehaltsklassen ist vom 1 . Äugelst
1923 an voll 23 auf 29 und vom 1 . September 1923 an

auf 36 erhöht worden . Vom 1 . September 1923 an gilt
für Versicherte der 1 . bis 13 . Gehaltsklasse die 14 . Ge-

haltsklasse.
6 . R ei ch s v e rs i cherun g s o r d nun g.

Die Zahl der Lohuklassen in der Jnvalidenver

sicherung nach 8 1245 ist vom 3 . September 1923 an

ebenfalls von 23 auf 29 und vom 17 . September 1923

an auf 36 erhöht worden . Vom letztgenannten Tage ab

gilt für Versicherte der Lohnklaffen I bis 13 der Invaliden¬

versicherung die 14 . Lohnklaffe.
Im einzelnen (Höhe der Verdienstsätze und der Beiträge

in den neuen Gehalts - und Lohuklassen usw .) wird auf
die betreffenden Verordnungen selbst verwiesen.

Karlsruhe, den 30 . August 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Im Auftrag :

vr . Huber.

Nr . -r 21211 . Festsetzung der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit.

An die unterstellten Behörden und Beamten.

Die in der Bekanntmachung vom 7 . April ds . Js.
Nr . 9352 (Amtsblatt Seite 52 ) , vorgesehene Frist für
die Vorlage der Fragebogen ^ und U nebst Anlagen wird

bis zum 31 . Oktober ds . Js . verlängert.
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Zugleich wird darauf hingewiesen , daß die Fertigung
der Auszüge aus den Kriegsranglisten durch die Zweig¬
stellen des Reichsarchivs bei den zahlreichen Anträgen und
dem geringen Personalstande längere Zeit erfordert . Von
Erinnerung dieser Stellen ist daher abzusehen . Falls An¬
träge auf Mitteilung von Auszügen bis zu genanntem
Zeitpunkt noch nicht erledigt sind , wäre auf den bezüglichen
Fragebogen der Tag der seinerzeitigen Antragstellung unter
Angabe der betreffenden Zweigstelle zu vermerken . Die
» en Beamten nach Vorlage der Fragebogen etwa noch zu¬
gehenden Auszuge sind nachträglich vorzulegen ; im übrigen
wird eine nochmalige Anforderung bei den Zweigstellen
— soweit nötig — seiner Zeit von hier aus geschehen.

Karlsruhe, den 3 . September 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Im Auftrag:

vr . Huber.

Nr . L. 23215 . Einkommensteuer vom Arbeitslohn.

Durch Verordnung des Reichsfinanzministers vom
24 . Juli 1923 (Reichsgesctzblatt 1 Seite 745 ) wurden die
seit 1 . Juli ds . Js . geltenden Sätze , um die sich der vom
Arbeitslohn einzubehaltende Betrag von 10 v . H . des
Arbeitslohnes gemäß tz 46 Absatz 2 des Einkommensteuer¬
gesetzes ermäßigt , vom 1 . August ds. Js. an im allge¬
meinen vervierfacht. Die Sätze gelten zum ersten
Mal für diejenigen Lohnbetrüge , welche nach dem 31 . Juli
ds . Js . fällig werden . Wegen der Ermäßigupgssätze im
einzelnen sowie der für Monate , Wochen , Tage oder
Stunden verweise ich auf die Bekanntmachung der Finanz¬
ämter in sämtlichen Tageszeitungen . Auf die jeweiligen
Veröffentlichungen der Finanzämter wird hier auch für
künftig verwiesen ; von einer besonderen Bekanntgabe der
Sätze usw . im Amtsblatt muß fernerhin abgesehen werden.

Die bei Vierteljahresgehaltsempfängern
für die Monate August und September ds . Js . zuviel
einbehaltenen Steuerbeträge sollen nicht , wie anläßlich der
Juliregelung angevrdnet wurde (Bekanntmachung vom
19 . Juli 1923 Nr . ^ 18532 , Amtsblatt Seite 139 ) , bei
der nächsten Zahlung der Teuerungszulagen zurück¬
vergütet werden , sondern kassentechnischer Schwierigkeiten
wegen , erst bei Zahlung der laufenden Bezüge auf 1 . Ok¬
tober ds . Js . Bei Monatsgehaltsempfängern
dagegen , die ihren Gehalt im Voraus erhalten , ist der für
August zuviel einbehaltene Steuerbetrag (Ausgleich ) auf
1 . September ds . Js . zurückzurechnen.

SoweitNachzahlungen infolgeErhöhung des Teuerungs¬
zuschlags durch die Landeshauptkasse und nicht dmrch die
Besoldungsrechner erfolgen , wird ein Ausgleich , wenn
tunlich , schon bei den Nachzahlungen erfolgen.

Ich weise ferner darauf hin , daß Zuwendungen an
die Ruhrhilfe , die vom Arbeitslohn erfolgen , nur dann
schon vom Steuerabzug befreit sind , wenn diese Zuwendungen
von der auszahlenden Kasse unmittelbar an eine Hilfs¬
organisation aus Anlaß der Besetzung des Ruhrgebiets
abgeführt werden . In allen anderen Fällen sind etwaige
Ansprüche auf Befreiung derartiger Zuwendungen von der
Einkommensteuer auf dem Veranlagungswege geltend zu
machen.

Karlsruhe, den 23 . August 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Im Auftrag:
vr . Huber.

Nr . L 23031 . Umzüge der Beamten.

Die in der Bekanntmachung vom 30 . November 1922
( Amtsblatt Seite 568 ) bekannt gegebene Vergütung an
Beamte , die bei Umzügen auf die Inanspruchnahme von
Packern verzichten , ist vom 23 . Juli ds . Js . auf 80 000 .„G
für die Beamten der Stufen I und II und auf 160 000 FL
für die übrigen Beamten festgesetzt worden.

Mit Wirkung vom 1 . August ds . Js . sind diese Sätze
auf 160 000 FL und 320000 FL erhöht worden.

Karlsruhe, den 27 . August 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Im Auftrag:
Or . Hub e r.

Nr . L. 24595 . Umzüge der Beamten.

Das Finanzministerium hat die in Absatz 2 der Be¬
kanntmachung vom 30 . November 1922 (Amtsblatt Seite
568 ) bekannt gegebenen Vergütungen an Beainte , die bei
Umzügen keine Packer in Anspruch nehmen , vom 11 . August
ds . Js . an auf 400 000 FL — für die Beamten der Stufen
I und II — und auf 800 000 FL für die übrigen Beamten
festgesetzt.

Diese Sätze sind mit Wirkung vom 17 . August ds . Js.
ub auf 800000 FL und auf 1600 000 FL und vom
24 . August ds . Js - ab auf 2 400 000 FL und 4 800 000 F,
erhöht worden.

Karlsruhe, den 5 . September 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Im Auftrag:

Ur . Huber.

Nr . 23967. Vorbildung der mittleren uichttechnischcn Beamten
der Staatsverwaltung.

An die Direktionen der Höheren Lehranstalten.
Nachstehende Verordnung des Staatsministeriums

vom 21 . Juli ds . Js . (Gesetz - und Verordnungsblatt



Seite 211 ) gebe ich mit dem Ersuchen bekannt , die Schüler
in der Unter - und Obersekunda auf deren Beachtung be¬

sonders hinzuweisen.

Karlsruhe, den 30 . August 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Im Auftrag:
vr . Huber.

Verordnung.
lVom 21 . Juli 1923.)

Die Vorbildung der Beamten des gehobenen mittleren nichttechnischen
Dienstes.

Das Staatsministerium verordnet im Namen des

badischen Volkes , was solgt:

. 8

Für die Zulassung von Bewerbern sür alle gehobenen
mittleren nichttechnischen Dienste — Besoldungsgruppe
VII — zum Vorbereitungsdienst ist allgemein der Nachweis
einer Versetzung in die Unterprima einer neunstufigen
höheren Lehranstalt erforderlich.

Dem Versetzungszeugnis steht ein Zeugnis über eine

erfolgreiche Aufnahmeprüfung für die Unterprima gleich.

8 2.

Alle entgegenstehenden Bestimmungen sind damit auf¬

gehoben.
8 3-

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkün¬

dung in Kraft.

Karlsruhe, den 21 . Juli 1923.

Das Staatsministerium.
Remmele.

Nr . L 22316 . Sachliche Amtsunkosten.

Infolge der weiteren Geldentwertung wird der in

meiner Bekanntmachung vom 21 . Juli 1923 (Amtsblatt

Nr . 23 Seite 140 ) veröffentlichte Vergütungssatz von

500 F , sür das Waschen und Bügeln sowie das Jnstand-

setzen der Handtücher mit Wirkung vom 1 . August 1923

auf 1000 für ein Handtuch erhöht.

Karlsruhe, den 24 . August 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Im Auftrag:

vr . Huber.

Nr . L. 24381 . Ter Preis des Amtsblattes.

Vom 1 . Oktober 1923 an wird , der Anregung der

Reichspostverwaltung entsprechend , die monatliche Bezugs¬
zeit auch für das Amtsblatt eingeführt . Gleichzeitig damit

erfolgt von diesem Tage an die Berechnung des Bezugs¬
geldes nach einem festen Grundpreis und monatlich vom

Börsenverein der deutschen Buchhändler zu bestimmenden
Schlüsselzahl , welche um die Mitte des Vormonats jeweils
der Reichspost mitgeteilt wird . Der Grundpreis des
Amtsblatts wird zunächst versuchsweise auf 60 Pfennig
monatlich festgesetzt.

Karlsruhe, den 8 . September 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Im Auftrag:
vr . Huber.

Nr . L 32657 . Festsetzung des Schulgeldes sür die Höheren Lehr¬
anstalten.

Aufgrund des Z 16 der Verordnung vom 18 . Sep¬
tember 1909 , die Einrichtung der Höheren Lehranstalten
betreffend , in der Fassung der Verordnung des Staats¬

ministeriums vom 13 . Dezember 1922 (Gesetz - und Ver¬

ordnungsblatt Seite 875 ) wird bestimmt:
Als vorläufiges Schulgeld für das zweite Drittel des

Schuljahres 1923/24 ist von den Schülern und Schüle¬
rinnen aller Klassen in sämtlichen Höheren Schulen der

Betrag von drei Millionen Mark zu entrichten . Die

Zahlung hat bis 20 . September 1923 zu erfolgen.
Die Bestimmungen in Absatz 2 Satz 2 und in Absatz 4

der Bekanntmachung vom 20 . März 1923 (Amtsblatt
Seite 36 ) bleiben aufrecht erhalten.

Wegen des von Reichsausländern zu zahlenden
Schulgeldes geht den Anstalten besondere Verfügung zu.

Karlsruhe, den 8 . September 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Im Auftrag:

H .Allg Xlil » Or . Armbrust er.

Nr . e 28016 . Errichtung einer Volksschule in Schwackenreute.

Nach Lostrennung der Gemeinde Schwackenreute vom

Volksschulverband Mühlingen wurde in Schwackenreute
eine selbständige Schule eingerichtet.

Karlsruhe, den 30 . August 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Im Auftrag:
vr . H u b e r.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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1 Bekanntmachungen.
Nr . ^ 2I15I Feriisprccheiiirichtullge» i» Wohnungen.

Nach der Beiordnung des Reichspostministers vom
18 . Juni und 14 . August 1923 zur Änderung der Fern-
sprechvrduuug ( Reichs - Gesetzblatt I Seite 395 und 794 ) wird
zu den darin aufgeführten Gebührensätzen mit Wirkung
vom 1 . Juli 1923 ein Teuerungszuschiag von 14 900 v . H.
und vom l . Oktober 1923 ein solcher von 999 900 v . H.
erhoben . Demzufolge erfahren auch die Gebühren für Fern¬
sprechanschlüsse in Wohnungen eine entsprechende Erhöhung.

Nach den in meiner Bekanntmachung vom 31 . Oktober
1921 (Amtsblatt Nr . 33 Seite 367/371 ) mitgeteilten Grund¬
sätzen sind demnach von den Inhabern von Haupt¬
anschlüssen und von Nebenanschlüssen mit Dauerverbindung
zu erheben:

1 . die Mindestgebühr für einen Nebenanschluß:
L . Mit Wirkung vvm 1 . Juli 1 923 ab:

a . für die Sprechstelle 168 -s- 14 900
schlag - - .

b . für das Anschlußorgan 84 - s- 14 900
v . H . Zuschlag - - .

o . für Leitungszuschlag 72 UL -st 14 900
ö . H - Zuschlag --- .

zusammen . .
6 . Mit Wirkung vom 1 . Oktober 1923 ab:

a . für die Sprechstelle 168 UL - st 999 900 v . H . Zu¬
schlags . . . 1680 000 UL,

d . für das Anschlußvrgan 84 UL -st 999 900
v . H . Zuschlag — . 840000 „

e . für Leituugszuschlag 72 ^ - s- 999 900
v . H . Zuschlag - -- . 720000 „ !

zusammen . . 3 240 000 UL - !

2 . Von den Inhabern gewöhnlicher Nebenanschlüsse
gelangt die Hälfte obiger Sätze zur Erhebung.

Wegen der Entrichtung der über die vorgeschriebene
Mindestzahl ( 40GesprücheimMonat ) hinausberechnetenOrts-
gesprächsgebühren verbleibt es bei der bisherigen Anordnung.

Karlsruhe, den 27 . August 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Aüg . II o Im Auftrag:
V . Gm . l vr . Huber.

Nr . 25758 . Die Umzüge der Beamte » .

Nachstehend bringe ich einen Auszug aus dem Schreiben
des Herrn Ministers der Finanzen vvm 12 . d . M . Nr . 15582
zur Kenntnis.

Künftig haben die Beamten ( mit eigenem Hausstand ) ,
die sich bei ihren Umzügen eines Spediteurs bedienen , bei

! Vorlage der Umzugskostenberechnungen die Zahl der
/ vorhandenen Zimmereinrichtungen wie auch

Zu - ! Zahl der in der alten und neuen Wohnung
i benützten Zim m e r genau anzugebeu.
^ Bei diesem Anlaß wird darauf aufmerksam gemacht,
! daß der Vertrag mit der Oberrheinischen Versicherungs-
! gesellschaft wegen Versicherung des Umzugsguts gegen
^ Transpvrtgefahr (vergleiche die Bekanntmachung vvm 11.
j August 1921 , Amtsblatt Seite 247 ) mit Wirkung vvm

I . Juli d . I . gelöst worden ist . Von diesem Zeitpunkt ab
ist den Beamten die Versicherung ihres Umzugsguts frei¬
gestellt ; die Staatskasse übernimmt die Prämie von höch¬
stens 3 Prozent bis z - n u ,

- die Reichsbe > seweils
maßgebenden Höchstgrw ' - '" ' .

Karlsruhe, d . . . Sevtember 19.
Der Minister d - >i e.es und 1^ :

i Aufm, . . '

- über.
37

v . H.
25 200

12 600 „

10 800 „
48 600
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Der Minister der Finanzen.
Nr . 16582 . Karlsruhe , den 12 . Sept . 1923.

Die Umzüge der Beamten.

Die ganz außerordentlich gestiegenen Kosten für die

Umzüge der Beamten zwingen zu neuen Maßnahmen , um
eine möglichste Verringerung dieser Ausgaben zu erzielen.
Die bisherigen Bemühungen , den Beamten selbst an der

Verbilligung seines Umzuges zu interessieren , haben nicht
in allen Fällen den erwünschten Erfolg gezeigt , wie die

vielfachen , das normale Bedürfnis weit übersteigenden An¬

forderungen ergeben haben.
Im Einverständnis mit den übrigen Herren Ministern

wird daher die den Beamten (mit eigenem Hausstand ) zu¬
gestandene Höchstlademenge nicht mehr nach Beamten¬

gruppen , sondern nach Maßgabe der vorhandenen Zimmer¬
einrichtungen abgestuft . Nach einem Gutachten des Landes¬
verbands der Spediteure genügen an Laderaum und werden

künftig erstattet:
1 . für eine 2 Zimmereinrichtung nebst Küche bis zu 8 m
2 .
3.
4.
5 .
6 .
7.

3
4
5
6
7
8

9
11
14
16
20
22

oder der entsprechende Raum im Eisenbahnwagen.

Für , Badeeinrichtungen und Dienstbotenzimmer kann

jeweils ein weiterer Meter Laderaum zugestanden werden.

Für Keller - und Speicherkram ist ein angemessener Zuschlag
in obigen Sätzen bereits enthalten . Die Übernahme der

Kosten für eine obige Grenzen übersteigende Inanspruch¬
nahme von Laderaum auf die Staatskasse muß unter allen

Umstünden abgelehnt werden . Der Vorwand , große Vor¬
räte an Brennmaterial , Gartengerät , Einrichtungen zur
Kleintierzucht usw . zu besitzen, darf künftig keinen Ausnahme¬
grund mehr bilden.

Die neuen Grundsätze treten mit Wirkung vom20 . d . M.
in Kraft.

Nr . L 30190. Die Festsetzung des Schulgeldes für Reichsausländer.

Zur Durchführung einer gleichmäßigen Regelung des
von Reichsausländern für den Besuch der badischen Höheren
Lehranstalten zu bezahlenden Schulgeldes wird unter Auf¬
hebung aller früheren entgegenstehenden Bestimmungen mit

Wirkung vom Beginne des U . Tertials des laufenden
Schuljahres ab folgendes bestimmt:

I . Reichsausländer zahlen für den Besuch badischer
Höherer Lehranstalten grundsätzlich das Schulgeld in Gold¬
markwert in dem Betrag , wie er gemäß Z 16 der Landes¬

herrlichen Verordnung vom 18 . September 1909 über die

Einrichtung der Höheren Lehranstalten am 1 . August 1914

für die einzelnen Anstalten festgesetzt war.
II . Die Zahlung des Schulgeldes erfolgt:
1 . Durch Ausländer , deren gesetzliche Vertreter im

Inland keinen Wohnsitz haben , in der Valuta ihres Heimat¬
landes , berechnet nach dem Verhältnis der Währung am
1 . August 1914 . Ausnahmsweise kann ihnen mit Ge¬

nehmigung des Unterrichtsministeriums , bei Anstalten , au
deren Unterhalt die Gemeinden beteiligt sind , gestattet werden,
in einer anderen fremden Währung zu zahlen , jedoch nur,
in amerikanischen ^Dollars , englischen Pfunden , holländischen
Gulden , Schweizer Franken oder schwedischen Kronen.

2 . Durch Ausländer , deren gesetzliche Vertreter im

Inland einen Wohnsitz haben , in deutscher Papierwährung
in folgender Weise:

Der zu zahlende Betrag wird zunächst berechnet in
der heimatlichen ausländischen Währung nach dem Ver¬

hältnis der Valuten nach dem Stand vom 1 . August 1914,
sodann rückumgerechuei in Papiermark nach dem Verhältnis
der fremden Währung zur deutschen Papiermarkwährung
nach dem Stande der amtlich veröffentlichten Devisenkurse
an dem der Zahlung vorausgegangenen Tage . Die Fällig¬
keit der Zahlung bestimmt sich wie bei den inländischen
Schülern.

Ausnahmsweise kann diese Art der Zahlung in be¬

sonderen Fällen in deutscher Papierwährung auch den
Ausländern unter Ziffer 1 mit Genehmigung der dort

genannten Behörden zugestanden werden.
III . Schüler deutscher Abstammung und Muttersprache,

die aus den durch den Friedensvertrag abgetretenen Ge¬
bieten stammen , sowie Deutsch -Österreicher und Dentsch-
Balten , welch ' letztere sich als solche durch ein Zeugnis des

Chefs des deutschen Bildungswesens in Reval oder Riga
und des baltischen VertranensratS in Karlsruhe ausweiseu,
werden bis auf weiteres wie Reichsdeutsche behandelt.

IV. Bei großer Dürftigkeit und in anderen besonderen
Fällen kann das Unterrichtsministerium eine Ermäßigung
des Schulgeldes für Ausländer bewilligen , bei Anstalten,
an deren Unterhalt die Gemeinden beteiligt sind , nach An¬

hörung der zuständigen Gemeinderäte.
V . Die für einzelne Anstalten hinsichtlich der Schüler

schweizerischer Staatsangehörigkeit getroffenen besonderen
Anordnungen behalten auch weiterhin ihre Gültigkeit.

Karlsruhe, den 20 . September 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Mg . XllI » vr . Hellpach.

Nr . 0 33710 . Trnppeiilehrerslelle in Tübingen.

In Tübingen ist durch das Reichswehrministerium eine

hauptamtliche Truppenlehrerstelle mit einem Lehramts¬
praktikanten badischer Staatsangehörigkeit , der im Besitz
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des Anstellungsfähigkeitszeugnisses ist, zu besetzen. Dik Be¬
werber müßten das 30 . Lebensjahr vollendet haben und
sollten die Lehrbefähigung in Deutsch , Geschichte und Erd¬
kunde besitzen.

Bewerbungen sind innerhalb 8 Tagen anher vorzulegen.
Karlsruhe, den 21 . September 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Im Auftrag:

Or . Armbrust er.
. a
>mc . 6 37865 . Verpflegung «!« steil für die in Anstalten unter¬
gebrachten nichtvollsiuiligen , epileptischen , krnppelhaften schulpflichtige»

Kinder.

Auf Grund der Bestimmungen in Artikel I Ziffer 2
des Gesetzes vom 15 . März 1923 über die Änderung des
Gesetzes, die Erziehung und den Unterricht nichtvollsinniger
Kinder betreffend , vom 11 . August 1902 in der Fassung
vom 5 . Oktober 1921 werden die Verpflegungssätze für den
Monat September 1923 vorläufig — vorbehaltlich
der endgültigen Festsetzung am Monatsschluß — wie folgt
festgesetzt:

In den Anstalten:
Taubstummenanstalten Meersburg , Heidel¬

berg und Gerlachsheim.
Blindenanstalt Ilvesheim.
St . Josefsanstalt Herten . . .
Heil - und Pflegeanstalt für Geistesschwache

in Mosbach .
Heil - und Pflegeanstalt für Epileptische in

Verpflegungssatz
täglich

2 880000 A,
3 220 000 „
3 900000 „

3 220 000 „

Kork . . . . 3 900000
Krüppelheim in Heidelberg . 3 900000

„ „ Freiburg . 3 730 000
Die Anstalten sind ermächtigt , die hiernach fülligen

Betrüge unverzüglich einzuziehen.

Karlsruhe, den 14 . September 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Im Auftrag:
B : Gen . XIlu Dr . Huber.

Nr . 6 39018. Die Führung einer Verwendungs - Vormerklrste für
Handarbeitslehrcriuuen mit erweiterter Vor - und Ausbildung.

Handarbeitslehrerinnen , welche die ordentliche erste
und zweite Prüfung mit Erfolg abgelegt haben und bei
sich bietender Gelegenheit eine Anstellung im öffentlichen
Schuldienst anzunehmen bereit sind , können sich zwecks Auf¬
nahme stn eine Vormerkliste binnen 4 Wochen beim dies¬
seitigen Ministerium schriftlich melden . Dabei ist — neben
der genauen Adresse — das Geburtsdatum , der Zeitpunkt
der abgelegten ersten und zweiten Prüfung nebst Gesamt¬
note , sowie die Art der bisherigen und derzeitigen Tätig¬
keit anzugeben . Etwaige frühere Verwendungen im öffent¬

lichen Schuldienst sind unter Angabe der Dauer , der
betreffenden Schule , des Orts und der Wochenstundenzahl
besonders anzuführen.

Die Vorlage von Zeugnisabschriften und eines Lebens¬
laufes ist nicht erforderlich.

Es wird ausdrücklich bemerkt , daß mit der Anmeldung
und der Aufnahme in die Vormerkliste keinerlei Anspruch
auf Verwendung im Schuldienste erhoben werden kann
und keinerlei Gewähr für eine bestimmte Reihenfolge der
etwaigen Verwendung übernommen wird.

Karlsruhe, den 18 . September 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . III » Im Auftrag:
V - Gen . V° Di-. Huber.

Nr . 0 38996. Kinderarbeit i» gewerblichen Betrieben.

Die Ortsschulbehörden und Lehrer der Volksschulen
werden auf die Bekanntmachung vom 11 . April 1914
(Schnlverordnungsblatt 1914 Nr . XI Seite 79 ) verwiesen,
wonach Verzeichnisse der in gewerblichen Betrieben be¬
schäftigten Kinder nach dem Stand vom 1 . November auf¬
zustellen , Beratungen über die auf dem Gebiet der Kinder¬
arbeit während des abgelaufenen Schuljahres gemachten
Wahrnehmungen abzuhalten .und Abschriften der Verzeich¬
nisse und die Berichte über die Ergebnisse der Beratungen
auf 15 . November den Kreisschulämtern bezw . in den
Städten im Sinne der Gemeindeordnung den Volksschnl-
rektoraten vorzulegen sind.

Karlsruhe, den 18 . September 1923.
Der Minister des Kultus uud Unterrichts.

V . Gen . XD Ui -. Hellpa ch.

Nr . I) 8433. Die Einwirkung des Krieges ans die Anstellung im
öffentlichen Dienst.

Nachstehend genannte Handelslehrkandidaten , welche
die ini Herbst 1922 abgehaltene Handelslehrerprüfnng be¬
standen haben , sind in Anwendung der landesherrlichen
Verordnung vom 17 . November 1917 , die Einwirkung des
Krieges auf die Anstellung im öffentlichen Dienst betreffend,
eingereiht worden:

Fischer, Karl , in dem Prüfungsjahrgang 1918,
Maercker, Karl , in dem Prüfuugsjahrgang

"
1919,

Weber, Ludwig , in dem Prüfungsjahrgang 1921,
Zimmermann, Waldemar , in dem Prüfungsjahr¬

gang 1918.

Karlsruhe, den 5 . September 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Im Auftrag:
I) e. Huber.
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II . Personalnachrichtei».
Ernannt:

Finauzamtmann Ernst Moll beim Kath . Ober¬
stiftungsrat unter Verleihung der Amtsbezeichnung Finanz¬
rat zirm Vorstand der Kath . Stiftungsverwaltung und
Aich . Kath . Kirchensteuerkasse Karlsruhe — Gewerbelehrer
Emil Jäger in Furtwangen zum Direktor der Uhr-
machersch. daselbst — Gewerbelehrkand . Dipl .-Jng . Otto
Merkle zum Gewerbe ! , an der Gewerbesch . in Durlach —
Gewerbelehrkand . Waldemar Vollmar in Furtwangen
zum Gewerbe ! , an der Uhrmachersch . daselbst — Hptl.
Philipp Heinzerling an der Volkssch . in Mannheim
zum Oberl . daselbst.

Zu Hptl . : Utl . Erwin Abt in Kälbertshansen . —
Utl . Johann Bernhard Fröhner in Heidelberg — Utl.
Friedrich Gantner in Wittlekofen — Utl . Emil Keller
in Konstanz . — Ferner Utlin . Frieda Hack und Utlin.
Maria Mayer an der Mädchenvvlkssch . in Ettlingen.

Versetzt:

Der Vorstand der Allg . Kath . Kirchensteuerkasse
Finanzrat Max Liebler zum Kath . Oberstiftungsrat —
Prof . Or . Anton Grein ach er an derFichtesch . m Karls¬
ruhe an das Bertholdsghmn . Freiburg — Reall . vr . Fried¬
rich Merkel am Lehrersem . I in Karlsruhe a . d . Staats¬
technikum daselbst — Gewerbe ! . Eugen Rückher a . d.
Gewerbesch . in Furtwangen an jene in Karlsruhe.

Die Hptl . : Johann Christian Vogel in Altenbach,
Georg Wahrte in Leutershausen und Adolf Linden-
felfer in Mannheim nach Heidelberg — Georg Engel¬
hardt m St . Georgen a . d . Volkssch . in Konstanz.

Znrückgenommen:

Die Ernennung des Hilfst . Karl O t t zum Hptl . in
Bulach ( Amtsbl . <s . 186 ) , sowie der Utlin . Emilie Ba¬
ch ert zur Hptlin . in Grünwettersbach (Amtsbl . S . 132 ) .

Zuruhegesetzt:

Der Vorstand der Kath . Stiftungsverwaltnng Karls¬
ruhe , Finanzrat Karl L ü n ger — Finanzinsp . Maximilian
Dvtsch beim Kath . Oberstiftungsrat — Zeicheninsp . Fritz
Buchberger in ' Gengenbach bis zur Wiederherstellung
seiner Gesundheit — Reall . vr . Friedrich Weber am
Gymn . in Lörrach — Oberreall . August Bergmann a . d.
Realsch . Müllheim — Zeicheninsp . Hermann Köhler a . d.
Oberrealsch . Offenburg — Oberreall . Karl Riester a . d.
Oberrealsch . Pforzheim — Zeicheninsp . Wilhelm S ch u m acher
am Realgymn . U (Goethesch .) in Karlsruhe — Stadtschul¬
rat Engelbert ) Spitz an der Volkssch . Baden - Baden —
die Hptl .(innen ) : Georg Christ mann in Sinsheim,
Ludwig D u m m e l in Burg , Franz Eckstein in Schutter¬
wald , Heinrich Geier in Eichtersheim , Heinrich Grün-
wald in Heidelberg - Kirchheim , Emma Henrich in Karls¬

ruhe , Josef K v ch in Mannheim , Karl Lohrer in Eggen¬
stein , Friedrich Mayer in Unterlauchringen , Jda Santo
in Sinzheim , Jakob Schell in Grunern , Hermann Schü-
lin in Feldkirch , Georg Sturm in Karlsruhe ; die Oberl . :
Friedrich Reinmuth in Menzingen , Franz Wicken¬
häuser in Kuppenheim , Alexander Wittmann in Bühl
(Stadt ) , Hermann Wittmann in Elsenz und Hauptl.
August Würth in Heddesheim , sämtliche auf Ansuchen.

Entlassen auf Ansuchen:

Hilfslin . Mathilde Seitz in Langenbrücken — Utlin.
Maria Stuhl in Pforzheim . p

III. Erledigte Stellen.
Je eine Prof .- Stelle a . d . Fichteschule in Karlsruhe

und am Gymnasium Wertheim — je eine Reall .-Stelle
i a . d . Helmholtz -Oberrealsch . in Karlsruhe , a . d . Oberrealsch.
! Pforzheim und a . d . Realsch . Müll heim — je eine
! Zeicheninspektorstelle a . d . Goethesch . in Karlsruhe, a . d.

Oberrealsch . in Offen bürg und a . d . Aufban - Realsch.
in Gengenbach — die Stelle des Stadtschulrats in
Baden - Baden — eine Gewerbel .-Stelle (Vorstand ) a . d.
Gewerbesch . in Furtwangen.

IV . Stellenausschreiben.
An Volksschulen:

1 . Die Stelle des Stadtschulrats in Pforzheim.
Bewerbungen sind ans dem geordneten Dienstweg binnen
vierzehn Tagen beim Ministerium des Kultus und Unter¬
richts einzureichen . -

2 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses : die Rektvrstelle in
Walldürn — die Oberl -Stelle in Biberach — je eine
Hptl .-Stelle in : A d el h aus en — H ettin g e n,A .Buchen—
Hvckenheim — Ibach, A . St . Blasien — Katzental —
K i r n b a ch , A . Offenburg — Rauental — Seelbach,
A . Lahr — Söllingen, A . Rastatt ( wiederholt ) — Wall¬
dürn (wiederholt ) — Weisend ach , A . Rastatt.

3 . Für Lehrer evang . Bekenntnisses : dieOberl .-Stelle
in Menzingen — je eine Hptl .-Stelle in : Leimen —
Offenburg (Besetznngsrecht steht dem Stadtrat zu ) —
St . Georgen, A . Villingen — Schriesheim — Ziegel¬
hansen.

V Todesfälle.
Gestorben sind : Techn . Sekr . Josef Kuß a . d . Uuiv.

Freiburg am 7 . 2 . 23 — Prof . Ur . Emil Seidenadel am
Lehrersem . il in Karlsruhe am 15 .8 .23 — Oberreall . Friedrich
Kasper a . d . Helmholtz -Oberrealsch . in Karlsruhe am 12 . 9 . 23

k — die Hptl . : Otto Münzer in Atzenbach am 10 . .8 . 23 —
^ Albert Weyer in Tannenkirch am 10 . 8 . 23 — Hptlin . Katha-
! rina Waegner iuLeimen am 17 . 8 . 23 — Handarbeitshptlin.
> Antonie Ke mp ff in Karlsruhe am 14 . 8 . 23— Utl . Friedrich
! Matt in Mosbach am 10 . 8 . 23.

Druck und Verlag von Malsch ä . Vogel in Karlsruhe.
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I Verordnung des Staalsnnnisterinms.
<Vom 21 . August 1923 .)

Dienstreiselosten.
Das Staatsministerium verordnet im Namen des

badischen Volkes , was folgt:
In Z 9 der Verordnung über Dienstreisekosten vom

29 . Juli 1922 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 617)
sind in der 5 . Zeile die Worte „ jedoch nur bis zu einer
Gesamtstrecke von 25 km für einen Tag " zu streichen.

Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 1 . Juli 1923
in Kraft.

Karlsruhe, den 21 . August 1923.
Das Staatsministerium.

Remmele.

II Bekanntmachungen.
Nr . ^ 25059 . Sachliche Amts » ,«koste» .

Der in meiner Bekanntmachung vorn 24 . August 1923
— Amtsblatt Nr . 32 Seite 172 — veröffentlichte Ver¬
gütungssatz von 1000 für das Waschen und Bügeln
sowie das Jnstandsetzen von Handtücher wird iin Hinblick
auf die enorme Verteuerung der Materialien voin 1 . August
an auf 10000 ^ und vom 1 . September 1923 stuf 100000
für das Stück festgesetzt.

. Karlsruhe, den 19 . September 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Im Auftrag:
6r . Hube r.

Nr . 0 . 40281 . Der Vollzug - cs Besoldungsgesetzes , hier Vergütung
der Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und

Haushaltungslunde.
An die Schulbehörden der Volksschulen.
Unter Aufhebung der Bekanntmachung vom 27 . Ok- !

tober 1922 (Amtsblatt Seite 520 ) werden mit Wirkung j

vom Beginn des Winterhalbjahres 1923/24 zum Vollzug
der Staatsministerialverordnung vom 22 . September 1922
(Amtsblatt Seite 519 ) die nachstehenden Richtlinien er¬
lassen :

1 . Die Vergütung der nichtvollbeschäftigten Handarbeits¬
und Haushaltungslehrerinnen wird nach der Zahl der
tatsächlich im Rahmen des genehmigten Stundenplans
erteilten Einzelstunden berechnet . Der Betrag für eine
Stunde wird in der Weise festgesetzt, daß der jeweilige
Jahressatz für eine Wochenstunde durch die Zahl der
Jahreswochen nach Abzug von 12 Ferienwochen , das
ist durch 40 geteilt wird . In dein hiernach sich er¬
gebenden Betrage ist somit die Vergütung für die
Ferien eingerechnet . Auf die Hohe des Betrags für
die Einzelstunde hat es keinen Einfluß , ob der Unter¬
richt während des ganzen Jahres erteilt wird , oder
ob der Unterricht während der Sommermonate aus¬
gesetzt wird.

2 . Bei jeder Neuregelung der Besoldungsbezüge wird die
sich für die Jahreswochenstunde ergebende Vergütung
und die sich hieraus berechnende Vergütung für die
Einzelstunde im Aintsblatt bekanntgegeben.

3 . Die nichtvollbeschäftigten Handarbeits - und Haus¬
haltungslehrerinnen legen — getrennt nach den einzelnen
Gemeinden ihrer Beschäftigung — den Kreisschulümtern
im allgemeinen allmonatlich d . h . zu Beginn eines jeden
Monats für den abgelaufenen Kalendermonat einen
nach beiliegendem Muster ausgefüllten Fordernngs-
zettel vor . In den Forderungszettel sind die Unter¬
richtsstunden aufznnehmen , die zur Erfüllung des vom
Kreisschulamt genehmigten Stundenplans tatsächlich
erteilt worden sind.

Die Richtigkeit der Zahl der erteilten Stunden ist
vom ersten Lehrer nsw . zu bestätigen.

38
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Bis auf Weiteres wird zugelassen , da^ Lehrerinnen,
deren Deputat mindestens 10 oder mehr Wochen¬
stunden umfaßt , den Forderungszettel halbmonatlich
vorlegen , also jeweils für den Zeitraum vom 1 .— IS.

( 16 .) und 16 . (17 . ) bis letzten des Monats . In diesem
Falle ist der Wortlaut des Forderungszettels ent¬
sprechend zu ändern.

4 . Die Forderungszettel sind von den Kreisschulämtern
mit tunlichster Beschleunigung auf ihre Richtigkeit zu
prüfen und nötigenfalls richtig zu stellen . Dabei ist
insbesondere darauf zu achten , daß nur die zur Durch¬
führung des genehmigten Stundenplans notwendigen
und tatsächlich erteilten Unterrichtsstunden eingesetzt-sind.

Nach Beisetzung des Prüfungsvermerks und Aus¬
füllung des Teils I des Verrechnungsabschnittes sind
die Forderungszettel den einzelnen Gemeinderäten zur
vorschüßlichen Zahlung durch die Gemeindekassen unter

Beachtung des in Ziffer 5 Gesagten zu übersenden.
Den Kreisschulämtern bleibt dabei überlassen , die

Höhe der den einzelnen Lehrerinnen jeweilszustehenden
Vergütungen in geeigneter Weise ( Verzeichnis n . dgl .)
festzuhalten.

5 . Die einzelnen Gemeindekassen werden ersucht , den von
den Kreisschulämtern unter Teil I des Verrechnungs¬
abschnitts des Forderungszettels festgestellten Ver¬

gütungsbetrag nach Abzug der Einkommensteuer , sowie
des auf die Lehrerin entfallenden gesetzlichen Ver-

sichernngsanteils (bei Krankenversicherung ?/„ bei An¬

gestelltenversicherung Hz ) auszuzahlen.
Im einzelnen wird dazu bemerkt:
Die Versicherungsbeiträge werden von der Staats¬

kasse nur in der angegebenen gesetzlichen Höhe
' und nur

für die Dauer der Beschäftigung im Staatsdienste
getragen.

Die Berechnung und Ablieferung der Einkommen¬

steuer hat in der allgemein vorgeschriebenen Weise zu
erfolgen . Dabei ist zu beachten , daß bei Lehrerinnen,
die an mehreren Orten beschäftigt sind , bei denen also
auch die vorschüßliche Zahlung der für einen Monat

zustehenden Gesamtvergütung durch mehrere Gemeinde¬

kassen zu erfolgen hat , die Einkommensteuer -Freiteile
nur am Orte der Hauptbeschäftigung angerechnet
werden dürfen.

6 . Nach vollzogener Auszahlung haben die Gemeinde¬

kassen den Teil II des Verrechnuugsabschnitts des

Forderungszettels genau auszufüllen , sodann den ganzen
Verrechnungsabschnitt abzutrennen und ohne Begleit¬
schreiben unmittelbar an die Zentralrechnungsstelle des

Ministeriums des Kultus und Unterrichts einzusenden.
Auf dem Verrechnungsabschnitt können die den Ge¬
meinden entstehenden Portokosten ebenfalls in An¬

rechnung gebracht werden.

Die eigentlichen Forderungszettel mit der Empfangs¬
bescheinigung der Lehrerin , sowie die Belege über Ver¬
sicherungsbeiträge verbleiben künftig bei den Gemeinde¬
kassen , sind also nach dem neuen Zahlungs - und Ab¬
rechnungsverfahren vorläufig nicht mehr zur Prüfung
vorzulegen.

Die Gemeindekassen werden jedoch nachdrücklich er¬
sucht, der Ausfüllung des Teils II des Abrechnungs¬
abschnitts besondere Sorgfalt znzuwenden , damit sich
die beschleunigte Anweisung der vorschüßlich geleisteten
Beträge ohne kostspielige und zeitraubende Rückfragen
durchführen läßt.

7 . Die nach den eingehenden Verrechnungsabschnitten den
einzelnen Gemeindekassen zu ersetzenden Beträge werden
von der Zentralrechnungsstelle auf die Landeshanpt-
kasse zur Zahlung an die Gemeindekassen angewiesen.
Der festgestellten Ersatzsumme wird dabei künftig
regelmäßig ein entsprechender abgerundeter Betrag
als Vorschuß für die im folgenden Kalendermonat
(in den Fällen der Ziffer 3 , letzter Absatz für die in
der kommenden Monatshälfte ) zu leistenden Zahlungen
zugeschlagen werden , dessen Höhe nach Möglichkeit den
jeweiligen Teuerungsverhältnissen angepaßt wird.

Die Einreichung besonderer Vorschußgesuche ist
demnach künftig nicht mehr nötig.

8 . Zur Ermöglichung der erstmaligen Bezahlung der
Lehrerinnen durch die Gemeinden ist die Zentralrech¬
nungsstelle beauftragt , den Gemeinden alsbald Vor¬
schüsse zu leisten.

Die Kreisschulämter werden zu diesem Zwecke veran¬
laßt , der Zentralrechnungsstelle umgehend ein nach
Amtsbezirken getrenntes Verzeichnis der betreffenden
Gemeindekassen in doppelter Fertigung (Durchschlag)
vorzulegen , das den jeweiligen Zeitpunkt des Beginns
des Handarbeitsunterrichts , sowie die Gesamtzahl der
von da an bis Monatsschluß bezw . bis IS . (16 .) oder
16 . ( 17 .) bis letzten des Monats (Ziffer 3 , letzter Ab¬
satz) zu erteilenden Unterrichtsstunden enthält . Die
nächste Spalte ist zur Einsetzung des Vorschußbetrags
durch die Zentralrechnungsstelle freizulassen.

In einer besonderen Spalte ist schließlich nach Mög¬
lichkeit die Postscheckkontouummer der einzelnen Ge¬

meindekassen anzugeben.
9 . Die Forderungszettel -Vordrucke werden den betreffenden

Lehrkräften jeweils durch die Kreisschulämter geliefert
werden , die unter Angabe der Gesamtzahl der Lehre¬
rinnen der Zentralrechnungsstelle den Vordruck -Bedarf
für 1 Monat anzumelden haben.

10 . Die Kreisschulämter werden ausdrücklich darauf hin¬
gewiesen , daß vor jeder Erweiterung des Handarbeits¬
und Haushaltungsunterrichts die diesseitige Genehmi¬

gung eingeholt werden muß ; ohne diese Genehmigung
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kann die Übernahme der persönlichen Kosten für
solchen erweiterten Unterricht auf die Staatskasse nicht
in Frage kommen.

Die Vorschrift , daß auch beim Wechsel der Lehre¬
rinnen die diesseitige Genehmigung einzuholen ist,
wird hierdurch nicht ausgehoben.

Durch das neue , wesentlich vereinfachte Verfahren
ist Vorsorge getroffen , daß die Gemeinden in Gestalt
der regelmäßig angewiesenen Vorschüsse rechtzeitig über

genügend zur Durchführung der Zahlungen erforder¬
liche Zahlungsmittel verfügen und daß auch der Er¬
satz der Restbeträge sich mit größtmöglicher Beschleuni¬
gung vollzieht . Die endgültige Abrechnung gemäß
8 28 des Steuerverteilungsgesetzes bleibt Vorbehalten.

Karlsruhe, den 21 . September 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Im Auftrag:' vr . Hub e r.

JoröerungszeLLeL '.
Im Monat . 192 . habe ich in Vollzug des vom Kreisschulamt unter Nr.vom . 192 . genehmigten Stundenplans an der Volksschule in.am . . . . ( . . St .) . . . . ( . . St .) . . . . ( . . St .) St .) . . . . ( . . St .) . . . . ( . . St .)St .) . . . . ( . . St .) . . . . ( . . St .) . . . . ( . . St .) St .) . . . . ( . . St .)

erteilt . Hiernach sind zu vergüten:

1 . für . . Stunden zu . ^ — . ^
^ I' ' ' f» tt . ^ . . . ^
ll - „ - - tt ' ' E . ^ . ^

fs ' ' n . ^ . . . . . . .

zusammen . . . . . . . ^
. , den . 192 .

(Unterschrift)
, vertragsmäßig nichtvollbeschäftigte ^ ^ M ^ Lehrerin.

Für die Richtigkeit der Zahl der erteiltest Stunden:
Der Rektor : Der 1 . Lehrer : Der dienstälteste Lehrer:

Kreisschulamt . - .
I . Die oben angeführten Unterrichtsstunden sind lehrplanmäßig.

Der angeforderte Betrag mit . ^ ist richtig
wurde auf . ^ berichtigt.II . An den Gemeinderat.

Unter Hinweis auf die Bekanntmachung des Ministeriums des Kultus und Unterrichts vom 21 . September 1923Nr . 6 40281 (Amtsblatt Seite 177) wird ersucht , der Lehrerin den unter Ziffer I festgestellten Vergütungs¬betrag nach Abzug der Einkommensteuer und des auf die Lehrerin entfallenden gesetzlichen Versicherungsanteils(bei Krankenversicherung bei Angestelltenversicherung ^ ) vorschüßlich auszuzahlen . Sodann ist — nachAusfüllung der Ziffer II — der untenstehende Verrechnungsabschnitt abzutrenuen und unmittelbar an die, Zentralrechnungsstelle des Ministeriums des Kultus und Unterrichts einzusenden , die umgehend für Ersatz des. vorschüßlich geleisteten Betrags , sowie gleichzeitig für Anweisung eines angemessenen Vorschusses für den kommenden: Monat sorgen wird.

. , den . 192 .

(Unterschrift)
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Hier abtrenneu und cin die ZentralrechnungSstelledes Ministeriums des Kultus und Unterrichts eiusendeu . -

I
Auszufüllen vom

Kreisschulamt - . .

Die der vertragsmäßignichtvollbeschäftigten

Handarbeits- . _ .
Haushaltun̂ Lchrerm.

(Vor - und Zuname)

. IN.
(Wohnort)

für den Monat . 192 .

zustehende Roh -Vergütuug betrügt

.

den . 192 .

Berrechnungsabschnitt.

Auszufüllen von der

Gemeindekasse . ,

ll
ostscheckkonto I
Nr.

III

Auszufüllen vom
Ministerium

des Kultus und Unterrichts.

Amtsbezirk . . .

ES sind zu ersetzen:
1 . Rohvergütung (laut nebenstehender

Bestätigung) .
2. Auf die Staatskasseentfallender ge¬

setzlicher Verstcherungsanteil:
a. an Krankenversicherung mit i/o .

lfür die Zeit v . . . . bis . . . )
b. an Angestelltenverstchernng mit 1/2

lfür die Zeit v . . . . bis . . . )
3 . Portokosten der Gemeinde.

zusammen . .
Hiervon ab der für nebigen Monat

gewährte Vorschuß mit . . .

Rest -Ersatz somit . .

Zentralrechnuugsstelle. ^
Es wird festgestellt:

1 . Der an die Gemeinde
zu ersetzendeBetrag auf . ^

2. Der für den nächsten
Monat zu gewährende
Vorschuß auf . - . - . --

zusammen . .

Angewiesen mit Sammelanweisung
vom

. lO .Z . - - )

(Unterschrift)
den 192 .

(Unterschrift)

III . Bekanntmachungen des Ministers der
Finanzen.

(Vom 5 . September 1923.)
Dienstreiselosten.

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 292 .)
Mit Wirkung vom 27 . August 1923 ab beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe I . . 1 600 000 .S 2 200000 ^
„ II . . 2000000 „ 2 750000

III . . 2 400 000 „ 3 300090 „
„ IV . . 2800000 3860000 „
„ V . . 3 200 000 „ 4 400 000 „ .

2 . Das llbernachtungsgeld für die Beamten der
im für besonders

allgemeinen teure Städte
Stufe I . . 800 000 S 1 600 000 F,

„ II . . 1000000 2000000 „
III . . 1200 000 „ 2 400000 „

„ IV . . 1400000 2800000 „
„ V . . 1600 000 „ 3 200 000 „ . >

3 . Der Zuschuß gemäß K 8 Ziffer 7 der Ausführungs- !
bestimmuugeu an Beamte mit Familie bis zu 900 000 F , j
im übrigen bis zu 300 000 täglich . !

4 . Die Ganggebühr 12000 für den Kilometer. ^

Mit Wirkung vom 3 . September 1923 ab beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stuke I . . 3 200000 4 400000 ^
„ II . . 4000000 „ 5500000 „
„ III . . 4 800000 „ 6 600 000 „
„ IV . . 5600000 „ 7700000 „
„ V . . 6 400000 „ 8800000 „ .

2 . Das Übernachtungsgeld für die Beamten der
. im für besonders

allgemeinen teure Städte
Stufe I . . 1600000 3200000

„ II . . 2000000 4000000 „
„ III . . 2 400000 „ 4 800 000 „
„ IV . . 2800000 „ 5600000 „
„ V . . 3 200 000 6 400 000 „

3 . Der Zuschuß gemäß 8 8 Ziffer 7 der Ausführungs-
bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 1800000
im übrigen bis '

zu 600000 „kL täglich.
4 . Die Gang gebühr 24000 für den Kilometer.

Karlsruhe, den 5 . September 1923.

Der Minister der Finanzen.
Köhler,
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(Vom 11 . September 1923 .)

Dienstreiselosten.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 294 .)

Mit Wirkung vom 10 . September 1923 ab beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe I . 5 800000 ^ 8 000000 ^
„ II . 7 200000 „ 10 000000 „
„ III . 8 600000 „ 12 000 000 „

IV . 10 000000 „ 14 000 000 „
„ V . 11600000 16 000 000 „ .

2 . Das llbernachtungsgeld für die Beamten der
im für besonders

allgemeinen teure Städte
Stufe I . 2 900000 6 000 000

II - 3 600000 „ 7 500000 „
„ III . 4 300000 „ 9 000 000 „
„ IV . 5 000000 „ 10 500 000 „
„ V . 5 800000 „ 12 000000 „ .

3 . Der Zuschuß gemäß Z 8 Ziffer 7 der Ausführungs¬
bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 3 000 000
im übrigen bis zu 1 000 000 täglich.

4 . Die Gang gebühr 40000 S für den Kilometer.
Karlsruhe, den 11 . September 1923.

Der Minister der Finanzen.
Köhler.

(Vom 19 . September 1923.)
Dienstreisekosten.

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 299 .)
Mit Wirkung vom 17 . September 1923 ab beträgt:
I . Das Tagegeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe I . . 20 Millionen 28 Millionen
II - . 25 „ „ 35 „

III - - 30 „ 42 „
IV . - 35 „ 49

.. v. - 40 „ 66 ..
2 . Das Üb ernachtungs ge l d für die Beamten

Stufe I
.. II
.. III
.. IV
.. V

nn
allgemeinen

10 Millionen ^
13
15
18 „ „
20

für besonders
teure Städte

21 Millionen ^
26
32
37
42

3 . Der Zuschuß gemäß Z 8 Ziffer 7 der Aus¬
führungsbestinunungen an Beamte mit Familie bis zu
10,5 Millionen im übrigen bis zu 3,5 Millionen ^
täglich.

4 . Die Ganggebühr 150000 für den Kilometer.
Karlsruhe, den 19 . September 1923.

Der Minister der Finanzen.
Köhler.

(Vom 24. September 1923.)
Dienstreisekosten.

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 301 .)
Mit Wirkung vom 24 . September 1923 ab beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten , der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe i. 70 Millionen Mark , 100 Millionen Mark,
„ ii. . 88 125 k, "
„ m. . 105 „ .. 150 k, "
„ IV. . 122 .. 175 kk "

V. . 140 „ 200 „ "
2 Das llbernachtungsgeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe I. . 35 Millionen Mark , 75 Millionen Mark,
„ II. . 44 ,, „ 94 „ „
„ III. . 53 „ „ H3 „ „
„ IV. . 61 132 „ „
„ V. . 70 „ „ 150 „ „

3 . Der Zuschuß gemäß Z8 Ziffer ? der Ausführnngs-
bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 30 Millionen
Mark , im übrigen bis zu 10 Millionen Mark täglich.

4 . Die Ganggebühr 500 000 für den Kilometer.
Karlsruhe, den 24 . September 1923.

Der Minister der Finanzen.
Köhler.

IV. Personalnachrichten.
Ernannt:

Geh . Oberpostrat ä . D . vr . Karl Strecker in Heidel¬
berg zum ord . Honorarprof. in der naturwissenschaftlich¬
mathematischen Fakultät der Univ. Heidelberg.

Zu Hptl . : Utl . Paul Möhler in Bietigheim —
Utl. Wilhelm Sehringerin Lörrach (Mädchenbürgersch.)— Utl. Max Seith in Kaltenbach.

Versetzt
Prof . Anton Rau am Gymn . in Karlsruhe an jenesin Bruchsal — Hauptl . Wilhelm Nock in Neuburgweier,unter Ernennung zum Fortbildungsschulhauptlehrer nach

Durmersheim.



Enthoben ans Ansuchen:

Rektor Adolf Leonhard an der Volkssch . in Fried¬
richsfeld seiner Stelle als Schulleiter.

Znruhegesctzt:

Universitätsfechtmeister Hugo Gaß in Freiburg auf
Ansuchen.

Entlassen auf Ansuchen:

Min . Elisabeth Achtstätter, verehelichte Knühl,
in Malsch , A . Wiesloch — Hilfslin . Wilhelmine Süffel
in Dertingen , A . Wertheim.

V. Stellenausschreiben.
An Höheren Schulen:

An der Kant -Oberrealsch . in Karlsruhe eine Stelle für
einen wissenschaftlich gebildeten Lehrer der neusprachl .-

geschichtl. Abteilung.
Bewerbungen sind binnen lO Tagen auf dem

geordneten Dienstweg beim Ministerium einzureichen.

An Volksschulen:
1 . Allgemein: die Stelle eines Rektors an der

Volkssch . in Friedrichsfeld — die Oberl .-Stelle in
Elsenz.

2 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-
Stelle in : Heddesheim — Neuburgweier —
Neuhof — Selbach, A . Rastatt (wiederholt ) —
W e i n h e i m.

3 . Für Lehrer evanq. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-
Stelle in : Alte n bach — Eichtersheim —- Leuters¬
hausen — Sinsheim.

4 . Für Lehrer freirelig. Bekenntnisses : eine Hptl .-
Stelle in : Konstanz (Besetzungsrecht steht dem Stadt¬
rat zu).

VI . Todesfälle.
Gestorben sind : Utl . Emil Härdle in Waldangelloch

am 3 . 9 . 23 — Rektor Jakob Bindert, in Walldürn
am 7 . 9 . 23.

Berichtigung.
In der Bekanntmachuna vom 20 . September 1923 Nr . L 30490,

die Festsetzung des Schulgeldes für Reichsausländer — Amtsblatt
Nr . 33 Seite 174 — ist unter II . 1 . Zeile 6 nach den Worten „ be¬
teiligt sind " einzufügen : „ mit Zustimmung des Gemeinderats " .

Ferner Seite 176 unter 111 . Erledigte Stellen muß es statt
„Zeicheninspektorstelle

" heißen : „ Zeichenlehrerstelle " .

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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Matt
deS Vkidischen Ministeriums dcS kulkuS und NnterrtchrL

HersuMegeben vom Ministerium de^ LtulruA und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe , den 11 . Oktober 1923

Inhalt.
I . Verordnung : Die Prüfungsgebühren. — II. Bekanntmachungen : Umzüge der Beamten . — Bezüge der Beamten . — Angestellten¬

versicherung , Krankenversicherung und Invalidenversicherung . — Vergütung der ^ Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und
Haushaltungskunde . — Die Vergütung der Überstunden der Lehrer . — Verpflegungskosten für die in Anstalten untergebrachten nicht vollsinnigen,
epileptischen , krüppelhaften schulpflichtigen Kinder . — Die Prüfung der Taubstummenlehrer . — 111 . Pcrsonalnachrichten . -- IV . ErledigteStelle . — V . Stellenausschreiben . — VI . Todesfälle.

I Verordnung.
<Vom 28 . September 1923 .)

Nr . L 26179 L, Die Prüfungsgebühren.

Artikel 1.
Die durch Verordnung vom 9 . Juli d . Js . (Amtsblatt

Seite 109 ) aufgrund der Verordnung vom 10 . Januar 1921,
die Prüfungsgebühren betreffend (Gesetz - und Verordnungs¬
blatt 1921 Seite 10, Amtsblatt 1921 Seite 11 ) geregelten
Prüfungsgebühren werden für die Zukunft in der Weise
festgesetzt , daß eine mit dem jeweils gültigen Portosatz für
einen einfachen Fernbrief als Schlüsselzahl >vervielfachte
Grundzahl die Prüfungsgebühr ergibt.

Die Grundzahlen werden festgesetzt:
1 . für die in § 1 der Verordnung des Ministeriums

des Kultus und Unterrichts vom 27 . Dezember 1911,
die Nachprüfung von Studierenden der evangelischen
Theologie der Universität Heidelberg in der hebräischen
Sprache betreffend (Gesetz - und Verordnungsblatt
1912 , Seite I , Schulverordnungsblatt 1912 Seite 10) ,
bezeichnte Prüfung auf 10 ;

2 . für die in den ZZ 20 , 22 , 24 und 25 der Verord¬
nung des Ministeriums des Kultus und Unterrichts
vom 21 . April 1913 , die Ordnung der Prüfungen
an den Höheren Lehranstalten betreffend (Gesetz-
und Verordnungsblatt 1913 Seite 403 , Schulver¬
ordnungsblatt 1913 Seite 131 ) , bezeichnten Prü¬
fungen auf je 30 F . und , sofern sich in den Fällen
der ßZ 22 und 25 die Prüfung nur auf ein
einziges Fach erstreckt, auf nur 10 ;

3 . für die in 8 1 lit . 6 Ziffer 3 der Verordnung des Mini¬
steriums des Innern vom 12 . Dezember 1917 . den
privaten gewerblichen und kaufmännischen Fach¬
unterricht betreffend (Gesetz - und Verordnungsblatt

1917 Seite 431,Schulverordnungsblatt 1918 Seite 2),
bezeichnte Prüfung für das erste Fach auf 20 ^
und für jedes weitere Fach ans je 10 S;

4 . für die in der Bekanntmachung des Ministeriums
des Kultus und Unterrichts vom 14 . Februar 1920,
Zulassung von Lehrern und Lehrerinnen an Volks¬
schulen zum Hochschulstudium betreffend (Amtsblatt
1920 Seite ^ jö) , bezeichnte Ergänzungsprüfung
auf 30 .M.

Artikel 2.

Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Karlsruhe, den 28 . September 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H> XI ° vr . HellPa ch.

II Bekanntmachungen.
Nr . V 26507 . Umzüge der Beamten.

Zur Abstellung der Klagen der Möbelspediteure über
die verzögerte Zahlung der Rechnungen für Beamtenumzüge,
wodurch den Geschäftsleuten infolge der fortdauernden Geld¬
entwertung große Verluste entstehen , hat der Herr Minister
der Finanzen auf Antrag des Landesverbands Badischer
und Pfälzischer Möbelspeditenre nachstehende Regelung
eingeführt:

„ 1 . Auf die im Kvstenvoranschlag des Spediteurs er¬
rechnten Beträge sind 90 v . H . am Tage des Umzugs an
den Spediteur abzuführen , sofern das mit dem Vorschuß¬
antrag des Beamten vorzulegende Angebot des Transport¬
unternehmers keinen Anlaß zu Beanstandungen gegeben
hat . Der umziehende Beamte hat künftig bei Anträgen auf
Vorschußzahlungen getrennte Angaben darüber zu machen,
was von dem beantragten Vorschuß auf die Umzugskosten-
rechnuug des Spediteurs und was auf sonstige allgemeine

39
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Umzugskosten entfällt . FürdierestloseAbführung des dem Spe¬
diteur zukommenden Teiles an diesen ist der Beainte ver¬

antwortlich . Ist im Angebot ein das zngestandene Maß

übersteigender Laderaum in Anrechnung gebracht , so darf
der Vorschuß nur nach dem zulässigen Höchstladeraum be¬

messen werden , während der übersteigende Anteil von dem

Beamten getragen werden muß.

2 . Der Restbetrag von 10 v . H . muß spätestens inner¬

halb 14 Tagen nach Eingang der Rechnung bei dem um¬

ziehenden Beamten zur Auszahlung gelangen , andernfalls
10 v . H . Jahresverzugszinsen und die Geldentwertung vom

Tage der Fälligkeit bis zum Tage der Auszahlung in An¬

rechnung gebracht wird . Die umziehenden Beamten sind

gehalten , die Rechnungen jeweils sofort nach Einkunft zur

Anweisung vorzulegen ohne zuzuwarten , bis alle übrigen
mit dem Umzug zusammenhängenden Rechnungen bei ihm

eingegangen sind . Eine durch die verzögerte Vorlage ent¬

stehende Nachfordernng muß dem Beamten zur Last bleiben.

3 . Die Zahlung , nach Ziffer 2 setzt voraus , daß der

Spediteur seine Rechnung nach dem vertraglich vereinbarten

Vordruck unter genauer Einhaltung der im Tarif vorge¬

sehenen Sätze ausgestellt hat . Mehrforderungen sind ein¬

gehend zu begründen ."

Den umziehenden Beamten wird
'
die genaueste Be¬

achtung dieser Vorschrift in ihrem eigensten Interesse

empfohlen . Bereits bei Einreichung des Gesuchs um einen

Zugskostenvorschuß ( vergleiche Amtsblatt 1923 Seite 58)

sind die in meiner Bekanntmachung vom 20 . v . Mts . (Amts¬

blatt Seite 173) geforderten Angaben über Zahl der vor¬

handenen Zimmereinrichtungen bezw . benützten Zimmer zu

machen . Der Umfang des erforderlichen Laderaums und

die Umzugstage sind genau zu bezeichnen, die Zahl der

etwa benützten Packkisten re . ist zu begründen (Amtsblatt

1923 Seite 50) und anzugeben , ob Packer in Anspruch

genommen worden sind (Amtsblatt 1922 Seite 568 ) .

Etwaige Sonderfordernngen der Spediteure für „ er¬

schwerte Ablieferung " und für Vorspann sind zu erläutern,

letzterenfalls unter Angabe der Zahl der Vorspannpferde
und der Gesamtzahl der benützten Zugtiere.

Ich bemerke, daß die Vergütung an Beamte , die bei

Umzügen auf Packerbenützung verzichten , seit 1 . September
d . Js . an Beamte der Stufe I und II 4000000 und an

die übrigen Beamten 8 000000 beträgt.

Diese Sätze sind mit Wirkung vom 25 . September d . I.

auf 100 bezw . 200 Millionen erhöht worden.

Karlsruhe, den 2 . Oktober 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:
Schmidt.

Nr . L 27567. Bezüge der Beamten.

I . Für die Berechnung der Bezüge der Beamten und

Angestellten für den Monat September waren folgende
Unterlagen maßgebend:

I . Erste Septemberregelung:

vom 1 . September 1923 ab laufende Erhöhung
a . des Tenerungszuschlags aus Grundgehalt — Grundver¬

gütung — , Ortszuschlag und Kinderzuschlägen von bisher
13 530 v . H . auf 38 840 v . H ., also mehr 25 310 v . H.

b . der örtlichen Sonderzuschläge aus Grundgehalt — Grund¬

vergütung — , Ortszuschlag und Kinderzuschlägen : von
bisher monatlich 136 , 478 , 818 , 1158 , 1432,1772,2112,
2454,2794 , 3476 , 4020 V. H . auf 390 , 1362,2336,3310,
4088,5062,6036,7010,7982,9930,11488 V . H ., also mehr
254 , 884 , 1518 , 2152 , 2656 , 3290 , 3924 , 4556 , 5188,
6454 , 7468 , V . H.

e . Frauenzuschlag von bisher monatlich 7 500 000 ^ auf
monatlich 20 .000 000 S , also mehr 12 500 000

II . Zweite September regelung:

vom 16 . September 1923 ab laufende Erhöhung
u . des Teuerungszuschlags aus Grundgehalt — Grundver¬

gütung — , Ortszuschlag und Kinderzuschlägen von bis¬

her 38 840 v . H . auf 199 900 v - H ., also mehr 161060
r . H. monatlich,

b . der örtlichen Sonderzuschläge aus Grundgehalt — Grund¬

vergütung — , Ortszuschlag und Kinderzuschlägen von

bisher monatlich 390 , 1362 , 2336 , 3310 , 4088 , 5062,
6036 , 7010 , 7982 , 9930 , 11488 v . H . auf 2000 , 7000,
12 000 , 17 000 , 21000 , 26 000 , 31000 , 36 000 , 41000,
75 000 , 105 000 v . H ., also mehr 1610 , 5638 , 9664,
13 690 , 16 912 , 20 938 , 24 964 , 28 990 , 33 018 , 93 512

v - H -,
e . Frauenzuschlag von bisher monatlich 20 000 000 auf

monatlich 100000000also mehr 80000000 ^ monatlich.

III . Dritte Septemberregelung:

vom 24 . September 1923 ab laufende Erhöhung

u . des Teuerungszuschlags aus Grundgehalt — Grundver¬

gütung — , Ortszuschlag und Kinderzuschlägen von bis¬

her 199 900 v . H . auf 699 900 v . H ., also mehr 500 000

v . H . monatlich,
b . der örtlichen Sonderzuschlage aus Grundgehalt — Grund¬

vergütung — , Ortszuschlag und Kinderzuschlägen von

bisher monatlich 2000 , 7000 , 12 000 , 17 000 , 21000,
26 000 , 31000 , 36 000 , 41000 , 75 000 , 105000 V . H.
auf 7000 , 24 500 , 42 000,59 500,73 500,91000,108 500,
126 000 , 143 500 , 367 500 V. H ., also mehr 5000,17 500,
30000 , 42 500 , 52 500 , 65 000 , 77 500 , 90000 , 102 500,
187 500 , 152 600 V . H .,
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6. Frauenzuschlag von bisher allgemein 100 000

monatlich in Orten ohne örtlichen Sonderzuschlag auf
350000000

in Orten mit örtlichem Sonderzuschlag mit künftigem
Hundertsatz
7000 , 24 500 , 42 000 , 59 500 , 73 500 , 91000 , 108 500,
126 000 , 143 500 , 162 500 , 367 500,

auf monatlich Millionen Mark
353,5 , 362,25 , 371 , 379,75 , 386,75 , 395,5 , 404>25 , 413,
421,75 , 481,25 , 533,75.

II . Durch die Gehalts rechner waren im Sep¬
tember an Nachzahlungen zu leisten:
1 . etwa vom 8 . September 1923 ab:

für Vierteljahres - und Monatsgehaltsempfänger , An¬
gestellte, Beamte im Probedienst und Vorbereitungs¬
dienst :
Nachzahlung (Nr . 3) für die erste Septemberhälfte ( 1 . bis
15 . September ) aus der ersten Septemberregelung in Höhe
des Unterschieds zwischen dem Stande der zweiten
Augusthälfte und der ersten Septemberhälfte , also zwischen
13 530 V. H . T .Z . usw . und 38 840 w H . T .Z . usw . ;

2 . etwa vom 15 . September 1923 ab:
für Beamte und Angestellte:

Nachzahlung (Nr . 4) aus der gleichen ersten September-" regelung (Unterschied zwischen 13 530 v . H . T .Z . usw . und
38840 v . H . T .Z . usw .) für die zweite September¬
hälfte;

3 . etwa vom 21 . September 1923 ab:
für Beamte und Angestellte:

Nachzahlung (Nr . 6) aus der zweiten Septemberregelung
für die Zeit vom 16 . bis 23 . September 1923 (drittes
Septemberviertel ) in Höhe des Unterschieds zwischen dem
Stande der ersten Septemberregelung und der zweiten
Septemberregelung , also zwischen 38 840 v . H . allg . T .Z.
usw . und 199 900 v . H . allg . T .Z . usw . ;

4 . etwa vom 25 . September 1923 ab:

für Beamte und Angestellte:
Nachzahlung (Nr . 6) aus der dritten Septemberregelung
für die Zeit vom 24 . bis 30 . September 1.922 (viertes
Septemberviertel ) in Höhe des Unterschieds zwischen dem
Stande der ersten Septemberregelung und der dritten
Septemberregelung , also zwischen 38 840 v . H . allg . T .Z-
usw . und 699 900 v . H . allg . T .Z . usw.

III. Bezüglich der Oktoberbezüge der Beamten
wird folgendes mitgeteilt:
1 . Dem Vorgehen des Reichs entsprechend werden die lau¬

fenden Bezüge der Beamten , auch soweit sie bisher
vierteljährlich bezahlt wurden , künftig nur noch monat¬

lich gezahlt . Der Zahlung der auf 1 . Oktober fälligen
Bezüge ist derTeueruugszuschlag von 699 900 v . H . usw.— Stand der dritten Septemberregelung --- (Meßzahl
7000 ) zugrunde zu legen.

2 . Aus kassentechnischen Gründen erfolgt die Zahlung der
bei der Landeshauptkasse zur Auszahlung kommenden
Beamtengehälter auf 1 . Oktober nach dem Teuerungs¬
zuschlag von 13 530 v . H . usw . (Stand auf 17 . August
1923 ) . Der Unterschi.edsbetrag zwischen der Höhe der
durch die Landeshauptkasse gezahlten Monatsbezüge —
13 530 v . H . allg . T .Z . — (Stand 17 . August 1923 ) und
dem neuesten Monatsbetrag — 699 900 v . H . allg . T .Z . —
( Stand 24 . September 1923 ) wird an die planmäßigen
und außerplanmäßigen Beamten , sowie an die Beamten
im Probedienst im Besoldungsscheckverfahren gezahlt.
Die Auszahlung ist durch die Gehaltsrechner etwa vom
27 . September ab erfolgt.

3 . Die Angestellten , sowie die Beamten im Vorbereitungs¬
dienst erhalten jetzt im Besoldungsscheckverfahren keine
Zahlung . Die Zahlung an diese erfolgt auf 8 ., 15 ., 23,
und 30 . Oktober jeweils durch die Landeshauptkasse usw.
und zwar nach dem Teuerungszuschlag von 699 900
v . H.

IV . Von der Höhe der jeweiligen Nachzahlung und
vom Zeitpunkt der Übergabe der Schecke an die Geld-
austalten waren die Beamten und Angestellten durch die
Gehaltsrechuer in kürzester Form auf die jeweils geeignete
Weise zu benachrichtigen.

Karlsruhe, den 29 . September 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . ^ 37066. Angestelltenversichernng , Krankenversicherung und
Invalidenversicherung.

Im Versicherungswesen sind folgende Änderungen ein¬
getreten :

lV Angestelltenversicherung.
Vom 1 . 8 . 1923 an : Erhöhung der Jahresarbeits¬

verdienstgrenze auf 2400 Millionen Mark im
unbesetzten Gebiet , auf 3000 Millionen Mark im be¬
setzten Gebiet usw . (Verordnung vom 24 . 8 . 23,
Reichsgesetzblatt Seite 831 .)

Vom 1 - 9 . 23 an : Erweiterung der Gehaltsklassen
auf 44 . Für Versicherte der Gehaltsklassen 1 bis 35
gilt die 36 . Gehaltsklasse . (Dritte Verordnung vom
29 . 8 . 23 , Reichsgesetzblatt Seite 846 und vierte Ver¬
ordnung vom . 31 . 8 . 23 , Reichsgesetzblatt Seite 847 .)
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.Masse
Jahresarbeits-

verdienst
von mehr als

Monatsarbcits-
verdienst

von mehr als
Monatsbeitrag

36
in Millionen)

360
in Millionen)

30
in Tausend)

1228

37 432 36 1800
38 720 60 2 800
39 1080 90 3 900

40 1440 120 5 000
41 1800 150 6 500
42 2 400 200 9 300
43 3 600 300 13 000
44 4 800 400 16 800

u . Krankenversicherung.
Vom 27 . 8 . 23 an : Erhöhung der maßgebenden Verdienst¬

grenze für die Versicherungspflicht auf 1500Millionen
Mark im unbesetzten Gebiet und 1800Millionen Mark
im besetzten Gebiet usw.

L . Invalidenversicherung.
" Vom 3 . S . 23 an : Erhöhung der Lohnklassen auf 40 . Für

Versicherte der Lohnklasse 1 bis 35 gilt die 36 . Lohn¬
klasse.

Lohn¬
klasse

Jahresarbeitsverdienst
von mehr als Wochenbsitrag

36
in Millionen)

360
in Tausend)

140
37 . 432 200
38 720 320
39 1080 440
40 1 440 570

Vom 17 . 9 . 23 an : Erhöhung der Lohnklassen auf 44.

40 1 440 570
41 1 800 740
42 2 400 1060
43 3 600 1 480
44 3 800 1900

(siehe dritte und vierte Verordnung vom 29 . und 31 . 8 . 23,
Reichsgesetzblatt Seite 846/47 ) . j

Karlsruhe, den 29 . September 1923 . i

. Der Minister des Kultus und Unterrichts . ^
In Vertretung : !

Schmidt.

Nr . (' 41101. Vergütung der Lehrerinnen siir Len Unterricht in !
weiblichen Handarbeiten nnd Haushaltnngskiinde.

An die Schulbehörden der Volksschulen . i

Der gemäß der Verordnung des Staatsmiuisteriums ^
vom 22 . September 1922 (Amtsblatt Nr . 47 , Seite 510 ) j
für die nichtvollbeschäftigten Handarbeits - und Haushaltungs - )
Lehrerinnen zuständigen Vergütungssätze , belaufen sich ans- !

«
> grund der neuen Erhöhung der Tenerungszuschläge (38840
i v . H. vom 1 . September , 199 900 v . H . vom 16 . September

und 699WO v . H . vom 24 . September 1923 an ) :
a. für die Zeit vom 1 . bis mit 15 . September 1923

für die Jahreswochenstunde aufjährlich83100000
und demgemäß für die Einzelstunde auf2100000^5,

b . für die Zeit vom 16 . bis mit 23 . September 1923 für
die Jahreswochenstunde auf jährlich 426 400 000
pnd demgemäß für die Einzelstunde auf 10700000 ^L,

e . für die Zeit vom 24 . bis mit30 . September 1923 F-
die Jahreswochenstunde auf jährlich 1492300000
und demgemäß für die Einzelstunde auf 37 400000 -G.

Karlsruhe, den 29 . September1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
V . Gen . V° Schmidt.

Nr . 6 41103 . Die Vergütung der Überstunden der Lehrer.

Die gemäß der Verordnung des Staatsministeriums
vom 26 . Juli 1922 (Amtsblatt1922 Seite 365) für die
Überstunden der Lehrer zuständigen Vergütungssätze be¬
tragen für die Zeit

vom 1 . September 1923 ab:

Vergütung für die

Eingangs¬
gruppe Jahres¬

überstunde
Monats¬

überstunde

* Vr Monats¬
überstunde

** 'P Monats¬
überstunde

Einzel¬
stunde

in Tausend . Es sind je 000 anzufügen .)

X. 114888 9 574 * 4 787 2 873
IX. 88186 7 349 3 675 2 205

VIII. 78 092 6 508 3 254 1953
VII. 69 307 5 776 2 888 1 733
VI. 61639 5137 2 569 1541
V. 54 406 4 534 2 267 1361

vom 16 . September 1923 ab

X. 590100 49 200 ** 12 300 14 800
IX. 453 000 37 800 9 500 11400

VIII. 401100 33 500 8 400 10100
VII. 356 000 29 700 7 500 8 900
VI. 316 600 26 400 6 600 8000
V. 279 500 23 300 5 900 7 000

vom 24 . September 1923 ab

X. 2 065 300 172 200 ** 43100 51 700
IX. 1 585 300 132 200 33100 39 700
VIII. 1 403 900 117 000 29 300 35100
VII. 1 245 900 103 900 26 000 31200
VI. I 108100 92 400 23 100 27 800
V. 978 100 81600 20 400 24 500
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Die Vergütung für die nebenamtliche Unterkichts-
erteilnng an Gewerbe - und Handelsschulen durch nicht-
beamtete Nebenlehrer beträgt:

I
vom 1 . September 1923 ab:

Vergütung für die

Eingangs¬

gruppe Jahres¬
wochenstunde

Monats¬
überstunde

* Monats¬
überstunde

** Monats¬
überstunde

Einzel¬
stunde

( ^ in Tausend . Es sind je 000 anzufügen .)
VII.

(Nebenlehrer
in der

Stellung
mittlerer

Fachlehrer)

115 512 9 626 * 4 813 2 888

V.
(Nebenlehrer

als Werk¬
stätten¬
lehrer)

83 702 6 976 3 488 2 093

vom 16 . September 1923 ab:
VII.

(Nebenlehrer
in der

Stellung
mittlerer

Fachlehrer)

593 300 49 500 ** 12 400 - 14 900

V.
(Nebenlehrer

als Werk¬
stätten¬
lehrer)

429 900 35 900 9 000 10800

vom 24 . September 1923 ab :
VII.

( Nebenlehrer
in der

Stellung
mittlerer

Fachlehrer)

2 076 500 173100 ** 43 300 52 000

V.
( Nebenlehrer

als Werk-
stättcn-
lehrer)

1 504 700 125 400 31 400 37 700

Karlsruhe, den 29 . September 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H , Allg . 1II <- In Vertretung:
V . Gen . 1X > S ch m i d t.

Nr . 6 . 41791 . Bcrpflcgungskosten fiir die in Anstalten untergebrachten
nicht vollsinnigcn , epileptischen , kriippelhaften schulpflichtigen Kinder.

Die in der Bekanntmachung vom 14 . September 1923
Nr . 0 37865 (Amtsblatt Seite 175) bezeichnet« : vorläufigen
Verpflegungssätze haben für dieZeit vom 1 . bis mit 16 . Sep¬
tember ds . Js . als endgültige Verpflegungssätze zu gelten.

Weiterhin werden die Verpflegungssätze festgesetzt:

In den Anstalten
Verpflegungssatz täglich
vom 17 . bis

mit 23 . IX . 23.
vom 24 . bis

mit 30 . IX . 23.

Taubstummenanstalten Meers-
bürg , Heidelberg und Gerlachs-
heim. 11000 000 22 100000

Blindenanstalt Ilvesheim . . . 12 300000 24 700000
St . Josefsanstalt Herten . . . 14 900000 29 800 000
Heil - u . Pflegeanstalt für Geistes-

schwache in Mosbach . . . . 12 300000 24 700 000
Heil - und Pflegeanstalt für Epi-

leptische in Kork. 14 900000 29 800 000
Krüppelheim in Heidelberg . . 14 900000 29 800000

„ „ Freiburg . . . 14 200000 28 500000

Mit Wirkung vom 1 . Oktober 1923 werden die täg¬
lichen Verpflegungssätze bis auf weiteres in der Weise fest¬
gesetzt , daß eine mit der Landesindexziffer vervielfachte
Grundzahl den Vergütungssatz ergibt.

Als Grundzahlen werden festgesetzt:
In den Anstalten:

Taubstummenanstalten Meersburg , Heidelberg
und Gerlachsheim . 0,85

Blindenanstalt Ilvesheim . 0,95 „
St . Josefsanstalt Herten . 1,15 .,
Heil - und Pflegeanstalt für Geistesschwache in

Mosbach . 0,95 „
Heil - und . Pflegeanstalt für,Epileptische in Kork 1,15 „
Krüppelheim in Heidelberg . 1,15 „
Krüppelheim in Freiburg . 1,10 „ .

Die Privatanstalten sind ermächtigt , die Verpflegungs¬
beiträge monatlich oder halbmonatlich einznziehen.

Karlsruhe, den 2 . Oktober 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt.

Nr . 0 42088 . Die Prüfung der Taubstummenlehrer.

Im Laufe des Winterhalbjahres wird an der Taub¬
stummenanstalt in Heidelberg auf Grund der Ministerial-
verordnung vom 23 . Juli 1915 (Schulverorduungsblatt 1915
Seite 184 ff .) eine Prüfung für Taubstummenlehrer abge¬
halten werden . Gesuche um Zulassung zur Prüfung sind
mit den in K 5 der Verordnung vorgeschriebenen Nach¬
weisungen auf dem geordneten Dienstweg innerhalb
zwei Wochen beim Unterrichtsministerium schriftlich
einzureichen.

Karlsruhe, den 4 . Oktober 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
V . Gen . Vt- Schmidt.
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III . Perfonalnachrichten.
Ernannt:

Zu Hptl . : Utl . Adolf Behle in Knielingen — Utl.
Richard Freyer in Oschelbronn — Hilfst . Josef Fröh¬
lich in Denkingen — Utl . Rudolf Honig in St . Leon —
Utl . Adolf Köhler in Waldkirch ( Stadt ) — Hptl . i . e . R.
Karl Friedrich Rein in Bad . Rheinfelden — Utl . Karl
Schnürer in Rußheini — Utl . Ernst Sutor in Amrig¬
schwand.

Versetzt:
Die Hptl ( in ) . : Karl Döbler in Oschelbronn nach

Spechbach — Max Dresel in Rohrdorf nach Hochsal —
Josefine Günder in Walldorf unter Ernennung zur
Fortbilduugsschulhptlin . nach Bad . Rheinfelden — Albert
Leicht in (Treffern nach Niederhof — Karl Schatz in
Reckingen nach Kluftern — Ernst Meckerte in Steiß¬
lingen nach Bad . Rheinfelden.

Zuruhegcsetzt:

Prof . Paul Kilian an der Oberrealfch . in Kehl bis
zur Wiederherstellung seiner Gesundheit — Hptl . Karl
Meliert in Seelbach , A . Lahr , beide auf Ansuchen.

Entlassen auf Ansuchen:

Prof . Otto Baumann a . d . Elisabethschule in
Mannheim — Lehramtspraktin . Sofie Horn a . d . Höh.
Mädchensch . mit Mädchen -Realgymn . in Heidelberg —
Utlin . Johanna Schreiber in Gundelfingen — Ütlin.
Elisabeth Steidlinger in Falkau.

IV. Erledigte Stelle.
Eine Prof .-Stelle a . d . Elisabethsch . in Mannheim.

V. Stellenausschreiben.
An Volksschulen:

1 . Allgemein: die Stelle des Stadtschulrats in
Baden - Baden.

Bewerbungen sind binnen 10 Tagen auf dem
geordneten Dienstweg beim Ministerium bes Kultus und
Unterrichts einzureichen.

2 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-
Stelle in : Bühl - Stadt (Oberlehrerstelle ) — Burg —
Feldkirch — Greffern — Grunern — Ham¬
brücken — Kuhbach — Kuppenheim (Oberlehrer¬
stelle) — Oberöwisheim — Reckin gen — Rohr¬
dorf — Schutterwald — Sinzheim — Steiß¬
lingen — Tiergarten — Unterlauchringen —
Walldorf — Wiesental (wiederholt ) .

3 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-
Stelle in : Eggenstein —- Oschelbronn.

Zurückgeno m m e n: Ausschreiben einer kath . Hptl .-
Stelle in Kirnbach, A . Offenburg (Amtsbl . 1923 S . 176)
und der evang . Hptl .-Stelle in Würm (Amtsblatt 1923
S . 138 ) .

VI . Todesfälle.
Gestorben sind : Rektor a . D . Heinrich Schwarz in

Eberbach am 13 . 9 . 23 — Utl . August Bach in Neudsprf
am 15 . 9 . 23 — Hptl . Josef Merk in Tiergarten am 24 . 9 . 23.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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NmtMlstt
dH Badischen Ministeriums dH LrultuK und Unterrichts

HersuAgegeven vom Ministerium deK üultuS und NnrerrichtK.

Ausgegeben Karlsruhe , den 15 . Oktober 1923

Inhalt.
I. Verordnung des Staatsmiuisterinms : Einrichtung der Höheren Lehranstalten. — II . Verordnung des Ministeriums des

Kultus «nd Unterrichts : Schulordnung für die Volksschulen. — III . Bekanntmachungen : Schulgeld an den Höheren Lehranstalten. —
Kartoffelernte . — IV . Bekanntmachungen des Ministeriums der Finanzen : Dienstreisekosten . — Dienstreisekosten.

I Verordnung des Staatsministertnms.
<Vom 4 . Oktober 1923 .)

Einrichtung der Höheren Lehranstalten.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 325 .)

Das Staatsministerium verordnet im Namen des
badischen Volkes , was folgt:

Der Paragraph 16 der landesherrlichen Verordnung
von : 18 . September 1909 , die Einrichtung der Höheren
Lehranstalten betreffend , in der Fassung der Verordnung
des Staatsministeriums vom 13 . Dezember 1922 ( Gesetz-
und Verordnungsblatt 1922 Seite 875 ) wird dahin ge¬
ändert , daß in Absatz 1 an die Stelle der Worte „ in drei
Teilbeträgen " die Worte „ in Teilbeträgen " treten.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
kündung in Wirksamkeit.

Karlsruhe, den 4 . Oktober 1923.
Das Staatsministerium.

R e m m e l e.

II . Verordnung des Ministeriums des Kultus
und Unterrichts.

(Vom 5 . Oktober 1923 .)
Die Schulordnung für die Volksschulen.

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 324 .)
Mit sofortiger Wirkung wird ß 31 der Schulordnung

für die Volksschulen vom 12 . Dezember 1913 (Gesetz- und
Verordnungsblatt Seite 609 ) in der Fassung der Verord¬
nung vom 12 . Juli 1923 (Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 176 ) wie folgt geändert:

In Absatz 1 letzter Satz ist statt „5000 bis 10000 ^ "

zu setzen : „aus den 5- bis lOfacheu Betrag des jeweiligen
Portos eines Jnlandfernbriefes der niedersten Gewichts¬
stufe".

Karlsruhe, den 5 . Oktober 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Vr . Hellpach.

III Bekanntmachungen.
' Nr ö . 34449. Schulgeld an den Höheren Lehranstalten.

Aufgrund des Z 16 der landesherrlichen Verordnung
vom 18 . September 1909 , die Einrichtung der Höheren
Lehranstalten betreffend , in der Fassung der Verordnungen
des Staatsministeriums vom 13 . Dezember 1922 ( Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 875 ) und vom 4 . Oktober 1923
(Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 325 ) wird bestimmt:

Der Jahresbetrag des Schulgeldes an allen Höheren
Schulen wird für alle Klaffen auf einen Markbetrag fest¬
gesetzt , der sich ergibt durch Vervielfachung der Grund¬
zahl 90 — Durchschnitt der Friedens -Schulgeldsätze von
108 und 72 Mark — mit dem zehnfachen Betrag des
Portos eines Jnlandbriefes der niedersten Gewichtsstufe
am Tage der Fälligkeit des Schulgeldes.

i Das für das Schuljahr 1923/24 noch zu bezahlende
! Schulgeld ist mit je 2/,g fällig:

für die Monate Oktober und November am 2 . November,
für die Monate Dezember und Januar am 2 . Januar,
für die Monate Februar und März am 1 . März.
Tritt ein Schüler (Schülerin ) im Laufe eines Monats

aus , so hat er das Schulgeld für den ganzen Monat zu
bezahlen . Als Vervielsachungszahl gilt der Betrag des
Portos am ersten Tag des Monats.

Für Schüler (Schülerinnen ) , deren Eltern die badische
Staatsangehörigkeit nicht besitzen und ihren Wohnsitz nicht
in Baden haben , erhöht sich das Schulgeld um die
Hälfte.

Für Reichsausländer bleibt es bei der in der Be¬
kanntmachung vom 20 . September 1923 (Amtsblatt Seite 174)
getroffenen Regelung.

Für Anstalten , an deren Unterhalt eine Gemeinde
l beteiligt ist , kann auf deren Antrag das Schulgeld auf
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einen geringeren Satz als in Absatz 1 bestimmt ist, fest¬
gesetzt werden.

Karlsruhe, den 11 . Oktober 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . xill » vr . Hellpach.

Nr. 0 . 42849 . Kartoffelernte.
An die Schulbehörden und Leiter der mir unterstellten

Schulen.
Ich erteile die Ermächtigung , den Schülern auf An¬

suchen frei zu geben , soweit es zur Einbringung der
Kartoffelernte erforderlich erscheint.

Karlsruhe, den 13 . Oktober 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Or . Hellpach.

3 . DerZuschuß gemäß K8 Ziffer ? der Ausführungs¬
bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 30 Millionen
Mark , im übrigen bis zu 10 Millionen Mark täglich.

4 . Die Ganggebühr 500 000 ^ für den Kilometer.

Karlsruhe, den 24 . September 1923.
Der Minister der Finanzen.

Köhler.

(Vom 1 . Oktober 1923.)
Dienstreisekosten.

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 316 .)

Mit Wirkung vom 1 . Oktober 1923 ab beträgt:

1 . Das Tagegeld für die Beamten der
im für besonders

allgemeinen teure Städte -

III . Bekanntmachungen des Ministers der
Finanzen.

(Vom 24. September 1923.)
Dienstreisekoste ».

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 301 .)

Mit Wirkung vom 24. September 1923 ab beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe I. 70 Millionen Mark, 100 Millionen Mark,
„ II. . 88 „ „ 125
„ Iv- . 105 „ „ 150

IV. . 122 „ „ 175
„ V. . 140 200

2 Datz übernachtungsgeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe I. 35 Millionen Mark, 75 Millionen Mark,
II. 44 94

III. . 53 113
„ IV. 61 „ „ 132
„ V. 70 „ „ 150

Stufe I - 80 Millionen 115 Millionen
„ II . 100 „ 145

III - 120 .. 175
„ IV . 140 200

V . 160 „ .. 230
2 . Das Übernachtungsgeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

Stufe I .
II .

III .
IV .
V .

40 Millionen 85 Millionen
50 .. „ 110
60 „ .. 130
70 .. 150
80 „ „ 170

3 . Der Zuschuß gemäß § 8 Ziffer 7 der Aus¬
führungsbestimmungen an Beamte mit Familie bis zu
30 Millionen im übrigen bis zu 10 Millionen ^
täglich.

4. Die Ganggebühr 600 000 für den Kilometer.

Karlsruhe, den 1 . Oktober 1923.

Der Minister der Finanzen.
In Vertretung:
Sammet.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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AmtMstt
des Badischen Ministeriums deF LrultuK und Unterrichts

tzersuSgegebrn dom MLinisterium deA AultuS und AnterrichtS.

Ausgegeben Karlsruhe , den 24 . Oktober 1923

Inhalt.
I . Bekanntmachungen : Einrichtung und Benützung von Fernsprechanschlüssen , — Schulbetrieb. — Prüfung für den Volksschuldienst , —

Schülerrückfahrkarten . — Schulversäumnis , — II , Personalnachrichte « . — III , Erledigte Stellen . — IV . Stellenausschreibe « . —
V , Todesfälle.

I Bekanntmachungen.
Nr , V 27863 , Einrichtung und Benützung von Fernsprechanschliissen.

Die Neuregelung der Gebühren für Fernsprechhaupt¬
anschlüsse im ß 6 des Fernsprechgebührengesetzes vom
17 , August 1923 — Reichsgesetzblatt Seite 802 — er¬
fordert mit Wirkung vom 1 . September 1923 an eine Ab¬
änderung der unterm 31 , Oktober 1921 — Amtsblatt
Nr , 33 Seite 367/371 veröffentlichten Grundsätze über die
Einrichtung und Benützung von Fernsprechanschlüssen in
Diensträumen und Wohnungen,

Der Abschnitt II 3 H ist sonach wie folgt zu ändern:
1 . „ H Für Fernsprechhauptanschlüsse:

Die Mindestgebühr für einen Nebenanschluß
( Sprechstelle , Anschlußorgan und Leitungszuschlag
für 100 m Leitung ) sowie die seitens der Reichs¬
postverwaltung über die nach dem Fernsprech¬
gebührengesetz für Hauptanschlüsse jeweils vorge¬
schriebene Mindestzahl hinausberechneten Ortsge¬
sprächsgebühren * ) , soforn nicht der Wohnungs¬
inhaber den Nachweis erbringt , das er aus dienst¬
lichen Gründen mehr Gespräche hat führen müssen.
Wird seitens der Reichspostverwaltung im Laufe
eines Monats eine Änderung der Gebührensätze
vorgenommen , so sind dem Wohnungsiuhaber nur
die Gespräche in Rechnung zu stellen , welche den
auf den Monatsabschnitt entfallenden Anteil der
zugelassenen Dienstgespräche übersteigen . Ist der

*) Nach dem Fernsprechgebührengesehe vom 17 , August 1923
(Reichsgesetzblatt Seite 802 ) :
in Ortsnetzen mit nicht mehr als 50 Hauptanschlüssen 20 Ortsgespräche,

„ „ mehr als 50 bis einschl , 1000 Hauptanschlüssen
30 Ortsgespräche,

„ „ „ „ „ 1000 bis einschl . 10000 Hauptanschlüssen
40 Ortsgespräche,

„ „ „ „ „ 10000 Hauptanschlüssen 50 Ortsgespräche.

Wohnungsinhaber nach Ziffer 8 zugleich Anschluß-
inhaber , so ist mangels anderer Berechnungsunter¬
lagen in solchen Fällen ihm der auf den Monats¬
abschnitt entfallende Anteil der zugelassenen Dienst¬
gespräche nach dem jeweiligen Gebührensätze zu er¬
statten,"

2 - In Ziffer II 2 ist der letzte Satz : „ Die Ansprüche
. bis . . . . übertragen " zu streichen.

3 , In Ziffer II 4 bitte ich hinter „Frist " einzuschalten
„ oder bei Gebührenänderungen innerhalb der dabei
postseitig festgesetzten Kündigungsfristen . "

In Ziffer II 7 ist in 2 , Satz zu streichen : „ den ein¬
maligen Fernsprechbeitrag . bis . . . .
sowie " .

6 - In Ziffer II 8 hat die Fassung des I , Satzes zu
Zweifeln Anlaß gegeben . Ich bitte daher zu streichen
„ nach*Ziffer 113 " und hinter „ Gebührenanteil " neu
einzufügen : „ (Gebühr für Hauptanschluß abzüglich
der nach Ziffer II 3 für private Benutzung zu be¬
rechnende Entschädigung ) . "

6 . Satz 2 der Ziffer 8 ist wie folgt zu ändern : Ins¬
besondere hat er die etwa von der Reichspostver¬
waltung geforderten Einrichtungsgebühren und
Kostenzuschüsse zu entrichten,"

Karlsruhe, den 10 . Oktober 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts,
In Vertretung:

Schmidt,

Nr , 8 35749 , Schnlbetrieb.

An die Schulbehörden der Volks - und Fachschulen
sowie der Höheren Lehranstalten,

Zwecks Brennstoffersparung erteile ich die Ermäch¬
tigung , am Samstag , den 3 , November ds . Js , da,
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wo die Verhältnisse es erfordern , den Unterricht ausfallen
zu lassen.

Karlsruhe, den 20. Oktober1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts,

vr . Hellpach.

Nr . L 35076. Prüfung für den Bolksschuldieust.

Im September ds. Js . hat am Lehrerinnenseminar
Prinzessin-Wilhelm-Stift in Karlsruhe als Auswärtige die
Prüfung für den Volksschuldienst bestanden:

Bittes, Elsa, von Boxberg.
Karlsruhe, deu 4 . Oktober 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr. v 10377. Schülerfahrkarten.
An die Direktionen und Vorstände der Gewerbe- und

der Handelsschulen, sowie die Leiter der gewerblichen Fort¬
bildungsschulen.

Nach dem neuen Reichsbahn -Personen - und Gepäck¬
tarif vom 1 . Juli 1923 werden Schülerrückfahrkarten zwischen
Schulort und Wohnort an jedem Tage mit viertägiger
Giltigkeit ausgegeben. Von dieser Ermäßigung der Schüler¬
rückfahrkarten, die SO Prozent beträgt , können auch Schüler
der Gewerbe-, Handels - und gewerblichen Fortbildungs¬
schulen , die nur an bestimmten Tagen Unterricht haben,
Gebrauch machen.

Karlsruhe, den 16 . Oktober1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Nr. 6 44446 . Schulversäumnis.
An die Schulbehörden der Volks- und Fachschulen.
Es wird darauf hingewiesen, daß wegen Schulver¬

säumnissen für jeden Einzelfall gemäß Artikel II des Gesetzes
über Vermögensstrafen und Bußen vom 13 . Oktober1923
in Verbindung mit Artikel II und V des Geldstrafen¬
gesetzes vom27 . April1923(Reichsgesetzblatt1923Seite943

und 254/55) auf Geldstrafe bis zu 10 Milliarden Mark
erkannt werden kann.

Karlsruhe, den 23 . Oktober 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts,
vr . Hellpach.

II . Personalnachrichten.
Zuruhegesetzt:

Prof . Or . Konstantin Föh lisch am Gymn . in Wert¬
heim — Prof . vr . Julius Stern ho ff am Gymn . in
Lörrach — Oberreall . August Morlock an der Realsch.
in Schwetzingen — Gewerbeschuldirekt . Jakob Feuer¬
stein an der Gewerbesch . Weinheim — Gewerbes. Eugen
Schmitt an der Gewerbesch . Sinsheim — Hptl . Heinrich
Kirfchbaum in Gemminaen — Hptlin . Elsa Reichel
in Durlach bis zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit —
Handarbeitshptlin . Frau Leopoldine Stahl, geb . Ger¬
hardt an der Hildasch . in Pforzheim , sämtliche auf Ansuchen.

Entlassen auf Ansuchen:
Utlin . HildegardArmbrust er in Kittersburg

Utlin . Berta Dold in Gremmelsbach — Fortbildungs-
schullin . MargareteDürr in Pforzheim — Fortbildungs-
schullin . Berta Scheid in Säckingen.

III. Erledigte Stelle.
Eine Prof .-Stelle für einen Lehrer der altsprachl . Abtlg.

am Gymn . Lörrach — an der Gewerbesch . in Wein¬
heim die Direktorstelle — an der Gewerbesch . in Sins¬
heim eine Gewerbelehrerstelle.

IV. Stellenausschreiben.
An Volksschulen:

1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-
Stelle in : Achern — Gausbach.

3 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses : Je eine Hptl .-
Stelle in : Durlach — Gemmingen — Grün¬
wettersbach (wiederholt) — Rastatt — Spöck.

V . Todesfälle.
Gestorben sind : Prof . a . D . vr . Heinrich Bertsch

in Bruchsal — Lehramtsprakt . Karl Schneider am
Gymn . in Tauberbischofsheim am 14 . 10. 23 Reall.
Friedrich Kasper a . d . Helmholtz -Oberrealsch. in Karls¬
ruhe am 12 . 9 . 23 — Hptl . Franz Krautheimer in
Weinheim am 15 . 9 . 23 — Hptl . Josef Merk in Tier¬
garten am 24. 9 . 23 — Hptlin . Anna Wacker in Karls¬
ruhe am 3 . 10 . 23.

Druck und Verlag vonMalsch L Vogel in Karlsruhe.
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Amtsblatt
des Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

HersuKgegebrn vom Ministerium des AultuK und Unterrichts.

'
Ausgegeben Karlsruhe , den 29 . Oktober 1923

Inhalt.
I . Bekanntmachungen : Dienst - und Mietwohnungsvorschriften . — Benutzung von Fernsprechanschlüssen in Diensträumen . — Ange¬

stelltenversicherung , Invalidenversicherung , Krankenversicherung . — Extraneerprüfungen an den Höheren Schulen 1924 . — Dienstprüfung im
September 1923 . — II . Bekanntmachung des Ministers der Finanzen : Dienstreisekosten . — 111 . Personalnachrichte » . — IV . Er¬ledigte Stelle . — V . Stellenansschreiben.

I Bekanntmachungen.
Nr . 4. 27603 . Dienst - und Mietwohmmgsvorschristen.

An die unterstellten Behörden.
Die mit Bekanntmachung vom 15 . Juni d . I . Nr . L13409

veröffentlichten Kostenbeiträge sind entsprechend den
veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen wie folgt geändert
worden:

( Erlaß des Finanzministeriums vom 28 . September
1923 Nr . 16735 .)

n . Mitbenützung von Zentralheizung . Ab¬
satz 1 der „ Richtlinien" (vergleiche Bekanntmachung
vom 23 . Januar 1923 , Amtsblatt Seite 14 ) . Der für
Beheizung von 100 ebm Rauminhalt und Heizperiode auf
130 000 .U, festgesetzte ( später auf den doppelten Betrag
— 260 000 erhöhte ) Kostenbeitrag für die Heizperiode
1 . Oktober 1923 bis 31 . März 1924 wurde auf das 2000-
fache, somit auf 520 Millionen Mark , erhöht.

b . Bezug von Heiz st offen aus Dien st be¬
stünden. Mit Wirkung vom I . Oktober 1923 erhält
Absatz 3 der „ Richtlinien" folgende Fassung:

Als Kostenbeitrag für den Brennstoffbezug sind ab
1 . Oktober 1923 monatlich in Ansatz zu bringen:

I II III IV V VI

Millionen Mark
Für den Heizstoffbedarf in der Küche , einer

Wohnküche oder einem Kochzimmer . . 30 35 40 45 50 52,5

Für das I . heizbare Zimmer. 12 17 18 18 19 22

Für ein weiteres heizbares Zimmer . . . 8 11 12 12 13 14

Gesamtbetrag . . SO 63 70 75 82 88,5

Anmerkung : Diese Beträge sind in den Winter - und Sommermonaten
in gleicher Höhe zu entrichten.

Für den Brennstoffverbrauch in einem Bade¬
ofen ist ein monatlicher Zuschlag von 1,5 Millionen Mark,
zu berechnen.

Absatz 4 . Anstelle der .seither üblichen jährlichen Ermäßi¬
gung von 1200 ^ kann eine monatliche Ermäßigung von
12 Millionen Mark vorgenommen werden.

Absatz 6 . Die Ermäßigung ( bisher monatlich 50 00
ursprünglich jährlich lOOO^lL ) wird unter den gleichen Voraus¬
setzungen auf 12 Millionen Mark monatlich fest¬
gesetzt.

Absatz 7 . Die Beschaffung besonderer Kohlen - oder
Holzsorten — also von Brennstoffen , die in dem betreffenden
Gebäude nicht verfeuert werden —, lediglich für Zwecke
der Dienstwohnungsinhaber , ist unzulässig.

o. ck. s . Ebenso sind auch die Kostenbeiträge für
o . Wasserentnahme ausWasserleilungen,
ck. Bezngvon elektrischem Strom und von

Gas und
6 . Benützung von staats eigenen Badeein¬

richtungen und Warmwasserbezug zu' Bade - und sonstigen Zwecken erhöht worden.
Den Dienst - und Mietwohnungsinhabern wird das

Nähere anläßlich des Beitragseinzugs jeweils mitgeteilt
werden.

Die Kostenbeiträge werden monatlich im voraus er¬
hoben . Bei etwa weiter fortschreitender Geldentwertung
bleibt eine Erhöhung der Vergütungssätze Vorbehalten.

Karlsruhe, den 10 . Oktober 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt.
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Nr . -4 27604 . Benutzung von Fe rnsprechanschlussen in Tiensträumen.

Infolge der finanziellen Notlage des Landes und der
erheblichen Steigerung der Gebühren für die Benützung
der Fernsprechapparate ordne ich für meinen Geschäfts¬
bereich folgendes an:

1 . Alle Ferngespräche müssen durch Vermittlung der
Fernsprechzentralen bestellt werden . Die unmittelbare
Anmeldung beim Amt ist untersagt.

2 . Kein Gespräch nach auswärts darf gegen Ende der
Dienststunden angemeldet werden , falls keine Aussicht
auf rechtzeitige Herstellung der Verbindung besteht.
Auch für unausgeführte Anmeldungen muß eine Ge¬
bühr bezahlt werden.

3 . Bis zur Beendigung der Dienststunden nicht erreichte
Verbindungen müssen ausdrücklich abbestellt werden.

4 . Die in meiner Bekanntmachung vom 31 . Oktober 1921
— Amtsblatt Nr . 33 Seite 367 Ziffer 1 — zuge¬
standene gebührenfreie Benutzung des Fernsprechers zu
Privatgesprochen kann nicht mehr aufrecht erhalten
werden ; die Benutzung darf künftig — sowohl nach
auswärts als auch innerhalb der Stadt —
nur noch in dringenden Ausnahmefällen und gegen
Bezahlung der vom Amt hierfür angerechneten
Gebühren erfolgen . Derartige Gespräche müssen der
Zentrale vor Herstellung der Verbindung ohne Auf¬
forderung ausdrücklich als Privatgespräche bezeichnet
und von dieser in ein besonderes Verzeichnis ein¬
getragen werden ; die Gebühren sind alsbald gemäß
der Rechnung des Telegraphenamtes einzuziehen und
in der üblichen Weise an die zuständige Kasse ab¬
zuführen.

Dienstgespräche haben unter allen Umständen den
Vorrang.

8 . Bei mißbräuchlicher Verwendung des Fernsprech¬
apparates zu Privatgesprächen wird die Erlaubnis zur
Benutzung zurückgezogen.

Karlsruhe, den 19 . Oktober 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . ä . 27558 . Angcstelltcnvcrsichcruiig , Invalidenversicherung,
Krankenversicherung.

Durch die fünfte Verordnung des Reichsarbeits¬
ministers über Gehaltsklassen in der Angestelltenversicherung
und Lohnklassen in der Invalidenversicherung vom 17 . Sep¬
tember 1923 (Reichsgesetzblatt Seite 894 ) sind folgende
Änderungen eingetreten : !

1 . Angestelltenversicherung.
Die Gehaltsklassen sind auf 50 erweitert worden.

Klasse
Jahresarbeitsverdienst

von mehr als
Millionen Mark

Monatsarbeits¬
verdienst
mehr als

Millionen Mark

Beitrag
monatlich in

Millionen
Mark

44 4 800 400 16,8
45 6 000 500 22,4
46 8 400 700 31,6
47 12 000 1000 46,6
48 18 000 1500 65,2
49 24 000 2 000 83,8
50 30 000 2 500 102,4

2 . Jnvalidenvers icherung.
Die Lohnklassen sind auf 50 vermehrt worden.

Lohn¬
klasse

Jahresarbeitsverdienst
von mehr als

Millionen Mark

Beitrag wöchentlich
in Millionen Mark

44 4 800 1,9
45 6 000 2,5
46 8 400 3,6
47 12 000 5,2
48 18 000 7,4
49 24 000 9 .4
50 30 000 11,6

3 . Beide Änderungen treten mit dem 1 . Oktober 1923
in Kraft . Von diesem Tage ab gilt für Versicherte der
Gehaltsklassen 1 bis 39 d§ r Angestelltenversicherung die
40 . Gehaltsklasse und für Versicherte der Lohnklassen 1
bis 39 der Invalidenversicherung die 40 . Lohnklasse.

Die zehnte Verordnung über die Versicherungspflicht
in der Angestelltenversicherung vom 22 . September 1923
(Reichsgesetzblatt I Seite 904 ) erhöht die Versicherungsgrenze
im unbesetzten Gebiet auf 48 Milliarden Mark und im be¬
setzten Gebiet usw . auf 60 Milliarden Mark Jahresarbeits¬
verdienst mit Wirkung vom 1 . September 1923.

Aus Ersparnisrücksichten muß die fernere Bekanntgabe
der Änderungen der Lohn - und Gehaltsklassen der Ver¬
sicherungsgrenzen usw . in den obigen Versicherungen an
dieser Stelle unterbleiben ; die betreffenden Bestimmungen
können jeweils aus dem Reichsgesetzblatt oder der Tages¬
presse ersehen werden.

Karlsruhe, den 4 . Oktober 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.



Nr . ö 36553. Extraaeerprüfungen an den Höheren Schulen 1924.
Die Prüfungen für Schulfremde (Extraneer ) an den

Höheren Schulen im Jahre 1924 werden — gleichzeitig
mit den ordentlichen Reifeprüfungen der Vollanstalten und
den Schlußprüfungen der sechsstufigen Realanstalten —
gegen Ende des Schuljahres (vor Ostern ) abgehalten werden.
Gesuche um Zulassung zu diesen Prüfungen sind mit den
erforderlichen Nachweisen — 20 und 24 der Verordnung
nom 21 . April 1913 , die Ordnung der Prüfungen an den"
Höheren Lehranstalten betreffend , — im Laufe des Monats
Dezember d . I . einzureichen . Erst nach Ablauf dieser Frist
einkommende oder durch nachträgliche Vorlage einzelner
Nachweise ergänzte Gesuche werden nicht berücksichtigt.

Zu den Prüfungen für Schulfremde werden nur solche
Privatschüler zugelassen werden , welche durch die Staats¬
angehörigkeit oder den jeweiligen Wohnsitz ihrer Eltern oder
deren gesetzlichen Stellvertreter auf Baden angewiesen sind.

Die Zeugnisse über den genossenen Vorbereitungs¬
unterricht müssen für die sprachlichen Fächer genaue Angaben
enthalten über den Umfang der Lektüre . Bezüglich der
naturwissenschaftlichen Fächer müssen die Bescheinigungen
erkennen lassen , daß der Vorbereitungsunterricht in diesen
Fächern ein experimenteller Unterricht war und unter Be¬
nützung naturwissenschaftlicher Sammlungen erteilt wurde.
Für alle Fächer sind die Lehrbücher anzugeben , die bei der
Vorbereitung auf die Prüfung benützt wurden.

Die Leiter und alle Lehrer der Höheren Schulen
werden ersucht , bei etwaigen Anfragen über obige Prüfungen
die erforderliche Auskunft zu erteilen.

Karlsruhe, den 25 . Oktober 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
H. Mg . XI « Schmidt.

Nr . 6 38774 . Ticnstpriisuug im September 1923.
Im September 1923 haben die Dienstprüsung in

Karlsruhe bestanden:
Bacherer, Karl , von Emmendingen,
Barnstedt, Herbert , von Speyer -,
Barth, Leo , von Flehingen,
Baumann, Paul , von Sinsheim,
Bausch, Josef , von Gernsbach,
Boy, Ernst , von Mannheim,
Brachst, Karl , von Gailingen,
Brecht, Gustav , von Arlen,
Britsch, Herbert , von Sulzseld,
Brunner, Julius , von Emmendingen,
Buchleiter, Heinrich , von Raitbach,
Bundschuh, Robert , von Lauda,
Burgert, Franz , von Söllingen , A . Durlach,
Bus am , Franz , von Rammersweier,

Diemer, Alfons , von Todrnan,
Eble, Alfred , von Offenburg,
Ehing er, Otto , von Singen a . H .,
Eisele, Gustav , von Durlach,
Eppel, Alois , von Schielberg,
Ernst , Ferdinand , von Gengenbach,
Fehrenbach, Alfred , von Triberg,
Figgle, August , von Merlingen a . See,
Fischer, Gustav , von Stühlingen,
Gorenflo, Ernst , von Offenburg,
Gräßlin, Emil , von Münzesheim,
Gräßlin, Wilhelm , von Weisweil , A . Emmendingen,
Graf, Gustav , von Lellwangen,
Haas, Franz , von Stühlingen,
Härdle, Otto , von Heidelsheim,
Hättich, Eugen , von Detzeln,
Hauer, Wilhelm , von Knielingen,
Haug, Arthur , von Dillweißenstein,
Heid, Rudolf , von Karlsruhe,
Herold, Friedrich , von Uiffingeu,
Herr, Hubert , von Villingen,
Hetz , Ludwig , von Freistett,
Hilm er, Wilhelm , von Sömmerda,
Hörber, Richard , von Zaisenhausen,
Hörner, Richard , von Freiburg,
Hofmann, Heinrich , von Hochstetten,
Huber, Ernst , von Kaßlet,
Kern, Oskar , von Hartheim , A . Meßkirch,
Kettemaun, Otto , von Mannheim,
Kl aste rer, Karl , von Lahr,
Klein, Karl , von Neckarkatzenbach,
Knapp, Eugen , von Pforzheim,
Köchlin, Friedrich , von Säckingen,
Kurrus, Gertrud , von Philippsburg,
Kurze nberger, Wilhelm , von Zaisersweiher , O .-A.

Maulbronn,
Laumann, Otto , von Neckarhausen , A . Mannheim,
Lehma .nn, Gertrud , von Lauda,
Leutenegger, Wilhelm , von Merlingen a . See,
Lind, Walter , von Karlsruhe,
Maier, Maria , von Staufen,
Mengele, Friedrich , von Radolfzell,
Müller, Karl , von Offenburg,
Müller, Kurt , von Karlsruhe,
Müller, Wilhelm , von Karlsruhe,
Nagel, Otto , von Leopoldshafen,
Neu Haus, August , von Rastatt,
Oehler, Otto , von Bruchsal,
Peter, Emil , von Rechberg,
Reger, Karl , von Neustadt i. Schw .,
Reinbold, Albert , von Sandhaufen ,

'
Ringel, Wilhelm , von Karlsruhe,
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Römmele, Karl , von Waldangelloch,
Rümmele, Ernst , von Ehrsberg,
Rumpf, Willy , von Mannheim,
Rupp, Georg , von Neckarhausen , A . Mannheim,
Schatz , Rudolf , von Offenburg,
Schaufler, Henriette , von Grafrath bei Solingen,
Sch eurer, Karl , von Brötzingen,
Schildecker, Hedwig , von Scheriugen,
Schneider, Otto , von Ettlingen,
Schöpflin, Maria , von Maulburg,
Schöpfer, Alfred , von Lahr,
Schupp, Josef , von Karlsruhe,
Schwarz, Emil , von Kehl,
Schwarz, Theodor , von Nürtingen ( Württemberg ),
See, Johann , von Reichental,
Singler, August , von Baden -Baden,
Soder, Johann , von Hambrücken,
Steiger, Lothar , von Freiburg,
Stein, Wilhelm , von Freiburg,
Stetter, Helmut , von Buchen,
Stieß, Erwin , von Eutingen,
Stöffer, Walter , von Karlsruhe,
Straub, Wilhelm , von Mannheim,
Sturm, Emilie , von Schopfheim,
Sturm, Otto , von Eiersheim,
Wagner, Gotthold , von Wössingen,
Wagner, Otto , von Germersheim , .
Weibel, Arthur , von Kirchheimbolanden.
Westermann, Franz , von Neibsheim,
Wiedemer, Friedrich , von Offenburg,
Will mann, Karl , von Röhrenbach,
Wittemann, Arthur , von Ehrsberg,
Witt mann, Oskar , von Bretzingen,
Wölfle, Eugen , von Gengenbach,
Wvrner, Kurt , von Karlsruhe,
Ziegler, Friedrich , von Rohrbach , A . Heidelberg,
Zimmermann, Hilda , von Freiburg,
Zipfe. Karl , von Walldürn,
Zwickel, Fritz , von Karlsruhe.

Karlsruhe, den 21 . September 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Im Auftrag:

vr . Hub er.

II . Bekanntmachung - es Ministers - er
Finanzen.

(Vom 8 . Oktober 1923 .) >

Dienstreisekosten.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 326 .)

Mit Wirkung vom 8 . Oktober 1923 an beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten

im für besonders
allgemeinen teure Städte

der Stufe I . 180 Millionen 260 Millionen ^
„ II. 225 - „ „ 325 „ „
„ III. 270 „ „ 390 „ „
., IV . 315 ,. 455 „

V . 360 „ 520 „ „ .
2 . Das Üb ! ernachtun gsgeld für die Beamten

im für besonders
allgemeinen teure Städte

der Stufe I . 90 Millionen 200 Millionen KL
„ U . 115 ,. 250

UI - 135 „ „ 300 ,.
„ IV . 160 ., 350

V . 180 „ ,. 400 „
3 . Der Zuschuß gemäß Z 8 Ziffer 7 der Ausführungs¬

bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 60 Millionen KL,
im übrigen bis zu 20 Millionen KL täglich.

4 . Die Gang gebühr 1,4 Millionen Mark für den
Kilometer.

Karlsruhe, den 8 . Oktober 1923.
Der Minister der Finanzen.

Köhler.

III . Personalnachrichten.
Entlassen ans Ansuchen:

Der ord . Prof , der Elektrotechnik an der Techn . Hochfch.
Karlsruhe vr . Ing . Anton Schwaiger mit Wirkung vom
1 . Oktober 1923 — Gewerbe ! . Albert Ihrig an der Ge-
werbesch . in Heidelberg — Hptl . Johann Holzscheiter
in Bruchsal.

IV. Erledigte Stelle.
An der Gewerbesch . in Heidelberg: eine Gewerbe¬

lehrerstelle.
V. Stellenansschrei - en.

An Volksschulen:
1 . Allgemein: die planmäßige Amtsstelle eines

Oberlehrers in Mannheim. Besetzungsrecht steht dem
Stadtrat zu.

2 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses : Eine Hptl .-
Stelle in : Dur lach.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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Ausgegeben Kartsrutze, den 7 . November 1923
Inhalt.

1 . Verordnung des Ministers der Finanzen : Die Erhebung von Gebühren für staatliche Prüfungen . — II. Bekanntmachungen:
Fernsprecheinrichtungen in Wohnungen . — Schülerkarten . III . Bekanntmachungen des Ministers der Finanzen : Dienstreisekosten. —
Dienstreisekosten. — IV . Personalnachrichten . — V . Stellenausschreiben . — VI . Todesfälle.

I. Verordnung des Ministers der Finanzen.
lBom 20. Oktober 1923 .)

Die Erhebung von Gebühren für staatliche Prüfungen.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 334 .)

Auf Grund der Verordnung des Staatsministeriums
vom 19 . April 1923 — Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 80 — wird folgendes bestimmt:

Die Prüfungsgebühren werden künftig nicht mehr in
einem feststehenden Betrag, sondern in einer der jeweiligen
Geldentwertung entsprechenden Höhe erhoben. Zn diesem
Zweck ist eine für die Prüfungen der Beamten der ver¬
schiedenen Besoldungsgruppen festgesetzte Grundzahl mit
einer bestimmten Teuernngszahl zu vervielfachen.

Als Grundzahlen haben zu gelten:
Bei Prüfungen für die Beamtenstellen(Eingangsstellen)

der Besoldungsgruppe X . 20 ^
„ „ IX . 15
„ „ VIII und VII . . . 10 IL
„ . „ V . 5
Als Teuerungszahl gilt jeweils die von dem Statisti¬

schen Reichsamt veröffentlichte Reichsivdexziffer für die
Kosten der Lebenshaltung unter Abrundung auf eine volle
Million nach unten und zwar in der der Anforderung der
Prüfungsgebühr vorangehenden Kalenderwoche.

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1 . Oktober
1923 an in Kraft. Von dem gleichen Zeitpunkt an tritt
die Verordnung vom 9 . Mai 1923 — Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatt Seite 98 — außer Kraft.

Karlsruhe, den 20. Oktober 1923.
Der Minister der Finanzen.

Köhler.

II. Beka««tmachrmgerr.
Nr . 29-283 . Fernsprecheinrichtungenin Wohnungen.

Nach Z2 des Fernsprechgebührengesetzes vom 17 . August
1923 (Reichsgesetzblatt I Seite 802) werden die Gebühren

für Fernsprecheinrichtungen künftig durch Vervielfachung
von Grundbeträgen mit einer Schlüsselzahl berechnet . Die
Grnndbeträge sind in der Verordnung zur Änderung der
Fernsprechordnung vom 23 . August 1923 ( Reichsgesetzblatt I
Seite 822 ) zusammengestellt und betragen für die zur Er¬
rechnung der Vergütung für Einrichtungen in Wohnungen
maßgebenden Anlagen

u . für eine Sprechstelle . 8,40
b . für das Anschlußorgan . 4,20
o . für Leitungszuschlag . 3,60 IL,

zusammen . . 16,20 ^ >.
Die mit Wirknng vom 1 . Oktober gütige Schlüsselzahl

beträgt nach der Verordnung über Telegraphen - und
Fernsprechgebühren vom 24. September 1923 (Reichs¬
gesetzblatt I Seite 907) 40 000 000 F,.

Nach den in meiner Bekanntmachung vom 31 . Oktober
1921 — Amtsblatt Nr . 33 Seite 367/371 — mitgeteilten
Grundsätzen sind demnach von den Inhabern von
Hauptanschlüssen und von Nebenanschlüssen mit Dauer¬
verbindung anstelle der im Amtsblatt 1923 Nr . 33
Seite 173 veröffentlichten Sätze vom 1 . Oktober 1923 an
16,20X 40 000 000 — 648 Millionen Mark und von den
Inhabern gewöhnlicher Nebenanschlüsse die Hälfte mit
324 Millionen Mark zu erheben.

Inhaber von Hauptanschlüssen haben außerdem die
von der Reichspostverwaltung über die nach dem Fern¬
sprechgebührengesetz jeweils vorgeschriebene Mindestzahl
hinaus berechneten Ortsgesprächsgebühren (siehe Bekannt¬
machung vom 10 . Oktober 1923 AmtsblattNr . 37 Seite 191)
zu bezahlen, sofern der Wohnungsinhaber nicht den Nach¬
weis erbringt , daß er aus dienstlichen Gründen mehr Ge¬
spräche hat führen müssen.

Karlsruhe, den 2 . November 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.
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Nr . L 36148 . Schülerkarten.
An die Schulbehörden sowie die Leiter und Lehrer

der unterstellten Schulen.
Nach Mitteilung der Reichsbahndirektion werden mit

Wirkung vom 1 . Oktober 1923 ab an das zweite und jedes
weitere schulpflichtige Kind derselbenFamilie Schülermonats¬
nebenkarten zum halben tarifmäßigen Fahr¬
preis ausgegeben. Die Nebenkarten werden gegen eine
Bescheinigung der Ortspolizeibehörde über den Schulbesuch
mehrerer Kinder einer Familie verabfolgt . Sie können für
verschiedene Strecken und Wagenklassen lauten . In solchen
Fällen wird der volle Preis einer Schülermonatskarte für
die Strecke und Wagenklasse erhoben, für die er sich am
höchsten stellt.

Für die übrigen Karten wird die Hälfte des tarif¬
mäßigen Preises der Schülermonatskarten nach der zu
benutzenden Strecke und Wagenklasse erhoben.

Karlsruhe, den 26 . Oktober 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Allg . XX . In Vertretung:
V . Gen . XV . Schmidt.

III . Bekanntmachungen des Ministers der
Finanzen.

(Vom 17. Oktober 1923.)
Dienstreisekosteu.

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 328.)
Mit Wirkung vom 15 . Oktober 1923 an beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten

im für besonders
allgemeinen teure Städte

der Stufe I . 700 Millionen 1000 Millionen S
„ II . 875 „ „ 1250 „ „

„ III . 1050 „ „ 1500 „ „

„ IV . 1 225 „ „ 1750 „
„ V . 1 400 „ „ 2 000 „

2 . Das Übernachtungsgeld für die Beamten
im für besonders

allgemeinen teure Städte
der Stufe I . 350 Millionen .v/L 750 Millionen

II - 440 „ „ 040 „ „
„ m - 525 „ „ . 1125 „ „

IV . 615 ., „ 1310 „
v . 700 „ „ 1500

3 . Der Zuschuß gemäß 8 8 Ziffer 7 der Ausführungs-
bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 180 Millionen
Mark , im übrigen bis zu 60 Millionen Mark täglich.

4 . Die Ganggebühr 5 Millionen Mark für den
Kilometer.

Karlsruhe, den 17 . Oktober 1923.
Der Minister der Finanzen.

K öhler.

(Vom 22 . Oktober 1923.)
Dienstreiselosten.

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 334 .)
Mit Wirkung vom 22 . Oktober 1923 an beträgt:

' 1 . Das Tagegeld für die Beamten der
im für besonders

allgemeinen teure Städte
Stufe I . 2 800 Millionen 4 000 Millionen ^

II . 3 500 „ . 5 000
III . 4 200 „ .. 6 000

.. IV . 4900 .. . 7000
„ V . 5600 „ „ 8000 „

2 . Das Übernachtung sgeld für die Beamten der
im für besonders

allgemeinen teure Städte
Stufe I . 1400 Millionen 3 000 Millionen

,. 11 . 1800 „ „ 3 800
III. 2100 „ . 4 500
IV . 2 500 „ „ 5 300
V . 2800 ., 6000

3 . Der Zuschuß gemäß Z 8 Ziffer 7 der Aus¬
führungsbestimmungen an Beamte mit Familie bis zu
600 Millionen im übrigen bis zu 200 Millionen
täglich.

4 . Die Ganggebühr 30 Millionen ^ für den
Kilometer.

Karlsruhe, den 22 . Oktober 1923.
Der Minister der Finanzen.

Köhler.

IV . Perfonalnachrichten.
Entlassen auf Ansuchen:

Hilfslin . Luise Roth geb . Schlenk in Sulz , A . Lahr.

V. Stellenausfchreiben.
An Volksschulen:

Für Lehrer kath. Bekenntnisses : Die Rektorstelle in
Bietigheim, A . Rastatt , je eine Hptl . - Stelle in
Gaggenau — Lörrach — Oberscheiden tat,
A . Buchen.

VI . Todesfälle.
Gestorben sind : Prof . vr . August Richard Maier am

Bad . Landesmuseum, Karlsruhe , am 13 . Oktober 1923
Hausmeister Julius Bull am Gymn . in Pforzheim am
26 . September 1923 — Rektor Josef Bausch m Bietig¬
heim am 17 . Oktober 1923 — Hptl . Ludwig Baum¬
gartner in Säckingen am 3 . Oktober 1923 — Hptl . Josef
Kuuzmann in Oberscheidental am 15 . Oktober 1923 —
Hptl . Oskar Volk in Gausbach am 28. September 1923 —
Oberl . a . D . Martin Link, zuletzt in Kronau — Hptl . a . D.
Johann Heinrich Gehrig , zuletzt in Durlach — Hptl . a . D.
Johann Helfert , zuletzt in Heidelberg-Wieblingen — Hptl.
a . D . Friedrich Himmelstein, zuletzt in Meckesheim.

Dru ^ und Verlag von Malsch L Vogel in twrksrude.
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Inhalt.
1 . Bekanntmachungen : Umzüge der Beamten . — Brennstoffversorgung der Höheren Lehranstalten . — Abhaltung von Turn -, Spiel-und Sportfesten . — Bearbeitung einer allgemeinen Schulstatistik . — Schulgeld an den Höheren Schulen . — 11 . Bekanntmachung des

Ministers der Finanzen : Dienstreisekosten.

I Bekanntmachungen.
Nr . ^ 29515 . Umzüge der Beamten.

Die in Absatz 2 der Bekanntmachung vom 30 . Novem¬
ber v . I . (Amtsblatt Seite 568 ) bezeichneten Vergütungen
an Beamte , die bei Umzügen keine Packer in Anspruch
nehmen , wurden vom 5 . Oktober d . I . auf 150 Millionen
Mark für die Beamten der Stufen I und II und auf . 300
Millionen Mark für die übrigen Beamten festgesetzt.

Diese Sätze sind vom 15 . d . M . an auf 800 Millionen
Mark und auf 1600 Millionen Mark und vom 20 . d . M.
ab auf 4 Milliarden und 8 Milliarden Mark erhöht
worden.

Karlsruhe, den 31 . Oktober 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . s 36659 . Brennstoffversorgung der Höheren Lehranstalten.
An die Direktionen der Höheren Lehranstalten.
In einzelnen Städten des Landes ist auch in diesem

Winter infolge der Schwierigkeiten der Beschaffung von
Heizmaterialien und der außerordentlich hohen Preise für
Holz und Kohlen die Brennstoffversorgung der Schulen
unzureichend . Um den Schulbetrieb ohne zu große
Störungen aufrecht erhalten zu können , sind deshalb auch
dieses Jahr wieder besondere Maßnahmen erforderlich , die
für die Volksschulen durch Runderlaß vom 25 . Oktober d . J.
Nr . 6 43299 bereits angeordnet sind.

Für die Höheren Lehranstalten kommen folgende Ge¬
sichtspunkte in Betracht:

1 . In Schulen , die ausreichend mit Brennstoff versehen
sind , ist der Unterricht ohne Einschränkung während
der Dauer der Heizperiode fortzuführen . Doch ist auch in

solchen Fällen auf äußerste Sparsamkeit im Verbrauch der
Heizmaterialien zu achten . Zu Stundenplanänderungen,
die, ohne die Gesundheit der Schüler zu gefährden , Erspar¬
nisse an Heizung zu bewirken geeignet sind , wie z . B . zur
Verlegung des Nachmittagsunterrichts auf eine möglichst
geringe Zahl von Tagen , werden die Direktionen ermächtigt.

2 . Schulen , deren Heizvorräte zur Fortführung des
Unterrichts ohne jede Einschränkung voraussichtlich nicht
genügen werden , haben ihr Hauptbestreben darauf zu richten,
den Unterricht lückenlos , wenn auch mit Beschränkungen,
bis Ostern durchzuführen und nur im äußersten Notfall
Anträge auf Freigabe an das Ministerium zu stellen.

3 . Als Maßnahmen zur Ersparung von Heizstoff
kommen , wie im vorigen Schuljahr , in Frage : Nicht¬
beheizung von Gängen , Treppen und sonstigen Neben¬
räumen der Schulgebäude , ferner von Sammlungs - und
Bibliothekszimmern , Festräumen und Turnsälen und endlich
von größeren , nicht ständig benützten Lehrsälen für Zeichnen,
Singen und Handarbeitsunterricht unter Verlegung der
genannten Unterrichtsfächer in regelmäßig geheizte Klassen¬
zimmer.

Wo es nötig wird , außerdem den Nachmittagsunter¬
richt zu kürzen oder ganz wegfallen zu lassen , ist darauf
zu sehen, daß nicht etwa einzelne Fächer den ganzen Winter
hindurch ausfallen , sondern die notwendige Verkürzung der
Unterrichtszeit gleichmäßig auf alle Fächer verteilt und
der Stundenplan danach eingerichtet wird.

Die von einzelnen Gemeinden vorgeschlagene Beschrän¬
kung des Unterrichts auf fünf oder gar vier Wochentage
ist unter allen Umständen zu vermeiden , da damit an
Höheren Schulen eine gesundheitsschädliche starke Über¬
lastung der Schüler und Lehrer verknüpft ist und außer¬
dem dadurch die stetige , den Schülern dringend nötige
Arbeitsgewöhnung gefährdet wird.
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Die Schulleitungen werden ersucht , alle Anordnungen,
die eine Herabsetzung der Unterrichtszeit im Gefolge haben,
erst dann zu treffen , wenn andere Maßnahmen zur Er¬
sparung von Heizmaterial erschöpft sind.

Sollte sich Herausstellen, daß an einzelnen Anstalten
außer den angeführten Maßregeln späterhin noch weitere
zu ergreifen sind , so wäre mir rechtzeitig Antrag zu stellen.

Karlsruhe, den 13 . November 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts,

vr . Hellpach.

Nr. L 36512. Abhaltung von Turn-, Spiel - und ^Sportfesten.
An die Leiter der Höheren Lehranstalten , die Kreis¬

schulämter und Volksschulrektorate.
Unter Hinweis auf die Bekanntmachungen vom 16 . Mai

1923 und vom 4 . Juni 1923 (Amtsblatt Seite 86 und
Seite 93 ) ersuche ich um sofortige Vorlage der auf 1 . No¬
vember d . I . fälligen Berichte, sofern diese bis jetzt noch
nicht erstattet sind.

Karlsruhe, den 19 . November 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr. L 37711. Bearbeitung einer allgemeinen Schulstatistil.
Die Erhebung einer allgemeinen Schulstatistik auf

I . Dezember 1923 unterbleibt mit Rücksicht auf die hohen
Papier -, Druck- und Portokosten.

Karlsruhe, den 13 . November 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts,
vr . Hellpach.

Nr . L 37281. Schnlgeld an den Höheren Schulen.
Die Absätze 1 , 2 und 3 der Bekanntmachung vom

II . Oktober 1923 Nr . L 34449 (Amtsblatt Seite 189)
werden durch folgende Vorschriften ersetzt:

Das für das Schuljahr 1923/24 noch zu entrichtende
Schulgeld beträgt monatlich 6 Goldmark ; es ist am 10 . der
Monate Dezember, Januar , Februar und März fällig und
innerhalb 6 Tagen nach Fälligkeit zu bezahlen.

Für Zahlungen in Papiermark ist der Stand der
Goldmark nach der amtlichen Berliner Notierung am Tag
der Fälligkeit maßgebend. Wird das Schulgeld nicht inner¬
halb der in Absatz 1 genannten Frist bezahlt, so ist bei
späterer Zahlung entscheidend die amtliche Berliner Notierung
der Goldmark am Vortage des Zahlungstages.

Tritt ein Schüler (Schülerin ) im Laufe des Monats
aus , so hat er das Schulgeld für den ganzen Monat zu
bezahlen.

Karlsruhe, den 21 . November 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

H . Mg . xiil » vr . Hellpach.

II . Bekanntmachungen des Ministers der
Finanzen.

(Vom 31 . Oktober 1923 .)
Dienstreisekosten.

( Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 341/42 .)
I . Mit Wirkung vom 22 . Oktober 1923 an wird

zu den in der Bekanntmachung vom 22 . Oktober 1923
(Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 334) über Dienstreise¬
kosten genannten Beträgen ein Zuschlag von 300 v . H . gewährt.

Für bereits abgerechnete Dienstreisen aus der mit
dem 22 . Oktober 1923 beginnenden Woche verbleibt es bei
der bisherigen Regelung . Zu den bereits eingereichten Kosten¬
rechnungen kann eine Nachforderung nicht gemacht werden.

II . Mit Wirkung vom 29 . Oktober 1923 ab beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten

im für besonders
allgemeinen teure Städte

(in MilliardenMark) (in Milliarden Mark)
Stufe I . . 28 40

II . . 35 50
III . . . . . . 42 60
IV . . 49 70
V . . 56 80

2 . Das Übernachtungsgeld für die Beamten
im für besonders

allgemeinen teure Städte
(in MilliardenMark) (in Milliarden Mark)

Stufe I . . 14 30
II . . 18 38

III . . 21 45
IV . . 25 53
V . . . . . . 28 60

3 . DerZuschuß gemäß H8 Ziffer ? der Ausführungs¬
bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 6 Milliarden
Mark , im übrigen bis zu 2 Milliarden Mark täglich.

4 . Die Ganggebühr 300 Millionen Mark für den
Kilometer.

Karlsruhe, den 31 . Oktober 1923.
Der Minister der Finanzen.

Köhler.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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Inhalt.
I. Verordnung des Staatsministeriums: Dienstreisekosten. — II . Bekanntmachungen : Dienst- und Mietwohnungsvorschriften. —Turnunterricht während der Winterszeit . — Die Ferien an den Höheren Schulen iw Jahre .1924 . - Kinderspeisung . — Schülerspeisung . —Vergütung von Überstunden . — Schulbesichtigungen . — Prüfung der Fortbildungsschullehrerinnen . — III . Personalnachrichten . —IV. Stellenausschreiben . — V . Todesfälle.

I Verordnung des Slaatsministeriums.
lVom 15 . November 1923 .)

Dicnstreisekosten.
(Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 348 .)

Das Staatsministerium verordnet '
im Namen des

badischen Volkes , was folgt:

Z 4 Ziffer 2 und 3 der Verordnung über Dienstreise¬
kosten vom 29 . Juli 1922 (Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 617 ) wird durch nachstehende Fassung ersetzt:

§ 4

2 . Für Dienstreisen , die an demselben Kalendertag
angetreten und beendet werden und nicht mehr als
3 Stunden dauern , wird kein Tagegeld gewährt . Dauert
eine solche Dienstreise mehr als 3, jedoch nicht über
6 Stunden , so werden drei Zehntel , dauert sie mehr als
6, jedoch nicht über 8 Stunden , so werden fünf Zehnteldes vollen Tagegeldes gezahlt . Für Reisen , die an dem¬
selben Kalendertag angetreten und beendet werden und
über 8 Stunden dauern , aber eine anschließende auswär¬
tige Übernachtung nicht erfordern , betxägt das Tagegeld
acht Zehntel des vollen Tagegeldes.

3 . Erstreckt sich die Dienstreise auf zwei oder mehrere
Tage , so ist das Tagegeld für den Hin - und den Rück¬
reisetag nach den Bestimmungen de- 1 . und 2 . Satze - der
vorstehenden Ziffer je besonders zu berechnen . Dabei sind
auch bei längerer als achtstündiger Reisedauer an dem
betreffenden Tage nicht mehr als fünf Zehntel des vollen
Tagegeldes zu gewähren ; wird jedoch die Hinreise vor2 Uhr nachmittags angetreten oder die Rückreise nach2 Uhr nachmittags beendet , so ist für den Hin - oder den

, Rückreisetag da - volle Tagegeld zu zahlen.

II.
§ 7 Ziffer 1 ist zu streichen . Die nachfolgenden Ab¬

schnitte erhalten die Zifferbezeichnung 1 bis 3.

Hl.

Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 1 . November
1923 in Kraft.

Karlsruhe, den 15 . November 1923.
Das Staatsministerium.

Köhler.

II Bekanntmachungen.
Nr . ^ 31416 . Dienst - und Mietwohnungsvorschriften.

An die unterstellten Behörden.
Die mit Verfügung vom 10 . Oktober d . I . Nr . ^ 27603— Amtsblatt Nr . 38 Seite 193 — bekannt gegebenen

Kostenbeiträge für die Heizperiode 1923/24 sindden inzwischen weiter veränderten Verhältnissen angepaßtworden ; sie werden ab 1 . Oktober d . J . wie folgt in Gold¬
mark berechnet:

(Erlaß des Finanzministeriums vom 7 . ds . Mts.
Nr . 20126)

s.. Mitbenützung von Zentralheizung.
Der in Absatz 1 der „ Richtlinien" (vergleiche Be¬

kanntmachung vom 23 . Januar 1923 , Amtsblatt Seite 14)
für Beheizung von 100 ebna Rauminhalt und Heizperiode
auf ursprünglich 4420 festgesetzte Betrag wird ab
1 . Oktober d . J . für die Heizperiode 1923/24 auf 10 Gold¬
mark festgesetzt.

d . Bezug von Heizstoffen aus Dienst¬
beständen.

Mit Wirkung vom 1 . Oktober 1923 erhält Absatz 3
der Richtlinien folgende Fassung:
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Als Kostenbeitrag für den Brennstoffbezug sind ab
1 . Oktober 1923 monatlich in Ansatz zu bringen:

I 11 III IV V VI

Für den Heizstoff¬
bedarf in der Küche,
einerWohnküche oder
einem Kochzimmer . 1- 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 Goldmark

für das 1 . heizbare
Zimmer « . . . 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55

für ein weiteres

heizbares Zimmer . 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 „

Gesamtbetrag . 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 2,50 „

Anmerkung : Diese Beträge sind in den Winter - und Sommer¬

monaten in gleicher Höhe zu entrichten.

Für den Brennstoffverbrauch in einem Badeofen ist ein monat¬

licher Zuschlag von 0,60 Goldmark zu berechnen.

Absatz 4 . Anstelle der jährlichen Ermäßigung von

1200 kann eine monatliche Ermäßigung von

0,30 Gold mark vorgenommen werden.

Absatz 6 . Die Ermäßigung von ursprünglich 1000

jährlich wird unter den gleichen Voraussetzungen auf 0,35
Goldmark monatlich festgesetzt.

Absatz 7 . Die Beschaffung besonderer Kohlen - oder

Holzsorten — also Brennstoffen , die in dem betr . Gebäude

nicht verfeuert werden — , lediglich für Zwecke der Dienst¬

wohnungsinhaber , ist unzulässig.

o, 6 , « . Ebenso werden auch die Kostenbeiträge für

e . Wasserentnahme aus Wasserleitungen,
ck. Bezug von elektrischem Strom und

von Gas und

e . Benützung von staatseigenen Bade¬

einrichtungen künftig nach Goldmarksätzen
berechnet.

Den Dienst - und Mietwohnungsinhabern wird anläß¬

lich des Einzugs das Nähere mitgeteilt werden.

Die Kosteubeiträge werden monatlich im voraus

erhoben . Nur von denjenigen Wohnungsinhabern , die bis

15 . Oktober d . I . die Kostenbeitrüge , wie sie nach Fest¬

setzung des Finanzministeriums vom 28 . September d . I.
Nr . 16735 festgelegt waren , bezahlt haben , findet für den

Monat Oktober keine Nacherhebung statt . Dagegen muß

für den Monat November für alle Beteiligten der Gold¬

markbetrag berechnet werden . Für alle Wohnungsinhaber,
welche den Novemberbetrag schon bezahlt haben , gilt der

Vortag der bereits erfolgten Zahlung als Stichtag für die

Umrechnung der Goldmark in Papiermark , wobei der

Dollarbriefkurs der Berliner Börse zu Grunde zu legen

ist. Das Gleiche ist bezüglich aller übrigen Zahlungen in

Bezug auf die Umrechnung der Goldmark zu beachten.
Karlsruhe, den 23 . November 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . L 36013 . Tnrmmterricht während der Winterszeit.

An die Direktionen der Höheren Lehranstalten und
die Schulbehörden der Volksschulen.

Unter Hinweis auf die in den Bekanntmachungen vom
4 . November 1921 (Amtsblatt 1921 Seite 372 ) und vom
18 . Januar 1923 (Amtsblatt 1923 Seite 6/7) „ den Turn¬

unterricht während der Winterszeit betreffend " erlassenen
Anordnungen ersuche ich die Leiter der Höheren Lehr¬
anstalten und Schulbehörden der Volksschulen erneut , der
vollen Aufrechterhaltung des lehr - und stundenplanmäßigen
Turn - und Spielunterrichts während der Winterszeit im

Interesse der Gesunderhaltung , Kräftigung und Abhärtung
der Heranwachsenden Jugend angelegentlichste Fürsorge zu
widmen . Sinkt die Temperatur in den Turnhallen unter
8 ° 6 , so sind diese, wo es die Brennstoffversorgung der

Schulen nur irgendwie zuläßt , mäßig zu erwärmen.
Die vorgeschriebenen Spielstunden sollen auch im

Winterhalbjahr , soweit es die Witterungsverhältnisse und
die Bodenbeschaffenheit gestatten , ihren geregelten Fortgang

nehmen . Ist die Benützung der Spielplätze nicht möglich,
so können , wie ich dies schon mehrfach angeregt habe , auch
Wanderungen durchgeführt werden . Verbietet sich infolge

besonders ungünstiger Witterung auch dieser Ausweg , so

soll, wo es die räumlichen und zeitlichen Verhältnisse einiger¬

maßen zulassen , eine Turnstunde (Kurzstunde ) anstelle des

Spielnachmittags abgehalten werden , in der bei den oberen

Stufen das Kürturnen im Rahmen der lehrplanmäßigen
Anforderungen gepflegt werden kann.

Im Hinblick darauf , daß durch die Brennstoffnot auch
in diesem Winter die regelmäßige Durchführung des lehr¬

planmäßigen Turnunterrichts an manchen Orten gestört
werden kann , sehe ich einer Mitteilung derjenigen Maß¬

nahmen , die Vonseiten der Schulleitung und des Lehrer¬

kollegiums zur Ausgleichung der hierdurch entstehenden

gesundheitlichen Schädigungen vorgeschlagen und durch¬

geführt worden sind , bis 1 . Januar 1924 entgegen . Vor

allen Dingen muß streng darauf geachtet werden , daß die

Zufuhr von frischer Luft während der Schulstunden durch

kurze Lüftungen erfolgen kann.
Die Anstaltsleiter und Schulbehörden der Volksschulen

haben auf l . März 1924 über den allgemeinen Stand des

Turnunterrichts während der Winterszeit zu berichten.
Karlsruhe, den 24 . November 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
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Nr . L 38153 . Die Ferien an den Höheren Schulen im Jahre 1924.

Die Ferien an den Höheren Schulen werden für das
Jahr 1924 wie folgt festgesetzt:

Erster Ferientag Letzter Ferientag

u . Weihnachtsferien 1923
d . Osterferien 1924 . .

Pfingstferien 1924 .
ck. Sommerferien 1924

24 . Dez . 1923
13 . April 1924

8 . Juni 1924
1 . August 1924

6 . Januar 1924
4 . Mai 1924

15 . Juni 1924
11 . Sept . 1924

Am letzten Schultag vor den Ferien unter u, e und ä
find die vier ersten Unterrichtsstunden in vollem Umfang
zu erteilen ; nach Schluß der vierten Unterrichtsstunde sind
den Schülern die fälligen Zeugnisse durch die Klassenlehrer
in entsprechender Weise auszuhändigen . Auswärtige
Schüler dürfen , damit sie am gleichen Tag ihren Heimats¬
ort noch erreichen können , von der Direktion zu einer
früheren Stunde entlassen werden.

Am letzten Tag vor den Osterferien ist der vorge¬
schriebene feierliche Schlußakt abzuhalten ( ß 22 Absatz 2 der
Schulordnung ) . Für eine etwaige unumgängliche Ver¬
legung des Schlußaktes auf den vorhergehenden Tag ist
jeweils im Einzelfall rechtzeitig um meine Genehmigung
nachzusuchen.

Als Tag der Anmeldung für Schüler , die auf Beginn
des neuen Schuljahres 1924/25 eintreten wollen , ist der
5 . Mai festzusetzen. Die Aufnahmeprüfungen sind am
0 . Mai abzunehmen . Dabei werden die Direktionen ver¬
anlaßt , auch schon vor den Osterferien Anmeldungen —

jedenfalls für die unterste Klasse — anzunehmen Md Auf¬
nahmeprüfungen abzuhalten . Das Nichtbestehen der Auf¬
nahmeprüfung vor den Ferien schließt die Zulassung zu einer
weiteren Aufnahmeprüfung nach den Ferien aus.

Karlsruhe, den 24 . November 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Mg . XVv l ) r . Hellpach.

Nr . L 37879 . Kinderspeisung.

An die Leiter der Höheren Lehranstalten und die
Schulbehörden der Volksschulen.

Einem neuerlichen Wunsche des Badischen Landesaus-
fchusses für Kinderspeisung gemäß ersuche ich die Leiter der
Höheren Lehranstalten und die Schulbehörden der Volks¬
schulen auch in diesem Winter darauf zu achten , daß die
Durchführung der an sich so segensreichen Kinderspeisung
während der kalten Jahreszeit ausschließlich in geheizten
Räumen stattfindet . Die Aufnahme der Zusatzspeisung in
ungeheizten Räumlichkeiten würde den Erfolg der Speisung
an sich sehr in Frage stellen und außerdem gesundheitliche

Schädigungen durch das längere Stillsitzen bei der Ein¬
nahme der Mahlzeit in vielen Fällen mit sich bringen können.

Karlsruhe, den 22 . November 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Allg . VI » In .Vertretung:
V . Gen . VI . Schmidt.

Nr . L 38133 . Schülerspeisung.

An die Kreisschulämter und Volksschulrektorate sowie
die Direktionen und Vorstände der Gewerbe - und Handels¬
schulen.

Der Bad . Landesausschuß für Kinderspeisung hat in
seinem Rundschreiben Nr . 69 an die Ortsausschüsse für
Kinderspeisung (Bürgermeisterämter ) darauf hingewiesen,
daß bei der Schülerspeisung in diesem Winter besonders
auch Lehrlinge und jugendliche erwerbslose Hilfsarbeiter
berücksichtigt werden sollen . Da sich nicht überall die
Kinderspeisung im Anschluß an Lehrlingsheime durchführen
läßt , ersuche ich,

'mit den Ortsausschüssen für Kinderspeisung
wegen Durchführung dieser Anregung in Verhandlungen
einzutreten . Es soll , wo dies irgendwie möglich erscheint,
die Schulspeisung , wie dies bei den Volks - und Höheren
Schulen seit einigen Jahren der Fall ist, auch auf not-
leidende oder gesundheitlich gefährdete Jugendliche der
Fortbildungs -, Handels - und Gewerbeschulen ausgedehnt
werden.

Bis 1 . Januar 1924 ist über das Veranlaßte zu
berichten.

Karlsruhe, den 28 . November 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
B . Gen . VI . Schmid t .

'

Nr . 0 48493 . Vergütung von Überstunden.

Die Aufstellung der Verzeichnisse über die zu vergütenden
Überstunden an Volks - und Fortbildungsschulen haben
seither vielfach Verzögerungen dadurch erlitten , daß einzelne
Lehrer die erforderlichen Anzeigen über die Zahl der von
ihnen erteilten Überstunden nicht rechtzeitig oder so unvoll¬
kommen , daß Rückfragen nötig wurden , erstattet haben.
Diese Anzeigen sind von den Lehrern künftig auf den ersten
Tag des folgenden Monats an das Kreisschulamt einzusenden.

Die Kreisschulämter haben die Verzeichnisse der bei
ihnen angemeldeten Überstunden spätestens am zweiten
Tag des neuen Monats an das Unterrichtsministerium
vorzulegen ; nicht rechtzeitig eingegangene Anzeigen sind zu
sammeln und erst nach Einkunft sämtlicher Anzeigen in
einem Nachtragsverzeichnis vorzulegen . Die säumigen
Lehrer haben die alsdann verspätete Auszahlung ihrer
Gebührnisse sich selbst zuzuschreiben . Die pünktliche Ein-
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Haltung der für die Einreichung der Anzeige der Überstunden
vorgeschriebenen Frist liegt hiernach im Interesse aller
Lehrer.

Karlsruhe, den 27 . November 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:
Schmidt.

Nr. 6 47267 . Schulbesichtigungen.

An die Bezirksämter und die Kreisschulämter.
Im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage sind die Be-

zirksärzte zu ersuchen , die noch ausstehenden Schulbesich¬
tigungen (Verordnung vom 29 . Oktober 1913 , die Schul¬
ärzte au den Volksschulen betreffend ) zu unterlassen . Für
das Schuljahr 1924/25 wird weitere Weisung ergehen.

Karlsruhe, den 22 . November 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V. Gen . VI. Schmidt.

Prüfung der Fortbildungsschullehrerinne«.
Die Prüfung für Fortbildungsschullehrerinnen nach

den Vorschriften des Fortbildungsschulgesetzes vom 19 . Juli
1918 haben bestanden:

Schlechter, Elisabeth , von Karlsruhe,
Wundt, Emma , von Kork.

Karlsruhe, den 20 . November 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V Gen . Vo Schmidt.

III. Persorralrralhrichten.
Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Reall . Emil Schöne an der Realsch . in Neustadt
i . Schw . an das Realprogymn . in Mosbach.

Zurückgenommen:
Die Ernennung des Hlfls . Engelberg Krautheimer

in Seckenheim zum Hptl . in Brühl . (Amtsblatt 1923 S . 103 ).

Znruhegesetzt a»s Ansnche« :
Präsident des Kath . Oberstiftungsrats vr . Ferdinand

Stark . — Prof . Heinrich Hossmann am Gymn . in Offen¬
burg . — Musikinspekt . August Ä ersp ach er amLehrerseminarl
in Karlsruhe . — Die Oberreall . August Peter an der Ober-
realsch . in Mannheim — Wilhelm Stein an der H . M.
Schule mit M . R . G . in Heidelberg . — Reall . Alois Stolzan der Realsch. in Wiesloch. — Die Rekt. KarlBaumann

in Ettlingen — Sigmund Bühler in Niefern — Franz
Josef Noe in Eppelheim — Franz Schick in Wehr , A.
Schopsheim — Karl Schreiber in Nußloch — Emil
S p e e r in Mörsch . — Die Oberl . Hermann Allgeierin
Oberschopfheim — Theodor Hugle in Offenburg — Rein¬
hard Groß in Eichstetten . — Die Hptl . Eduard Bar¬
tholme in Steinbach , A . Wertheim — Karl Bürck in
Schwetzingen — Anton Eisingerin Hilpertsau — Lukas
Münzer in Haslach , A . Lahr — Wilhelm Nagel in
Breiten — Karl Ochs in Ettenheim — Karl Schädel
in Unzhurst — Joses Schäfer in Weil -Friedlingen —
Joh . Bapt . Wißler in Rastatt — August Zährrnger
in Waldulm . — Handarbeitshauptln . Anna Kinkel an
der Elisabethschule in Mannheim.

Ferner Hptlin . Luise Graf in Offenburg bis zur
Wiederherstellung ihrer Gesundheit.

Aus dem staatliche» Dienst ausgeschieden:
Lehramtsprakt . Karl Stockmeyer, zuletzt beurlaubt,

Lehramtsprakt . vr . Otto Dirr, zuletzt am Realprogymn.
in Buchen.

Entlassen auf Ansuchen:
Utlin . Ottilie Raupp in Mannheim — Utlin . Alice

Veitenheimer in Mannheim — Utlin . Regina Veth
zuletzt beurlaubt —' Fortbildungsschullin . Anna Zimmer¬
mann in Flehingen — die außerplanm . Handarbeitslin.
Barbara Zimmermann in Bruchsal.

IV Stellerrausschreiben.
Au Höheren Lehranstalten:

Die planm . Amtsstelle einer Handarbeitshauptlin . an
der Hildaschule in Pforzheim.

Bewerbungen sind innerhalb 14 Tagen beim Mini¬
sterium einzureichen.

! An Volksschulen:

Für Lehrer kath. Bekenntnisses : Je eine Hptl . -Stelle
in : Bruchsal — das Recht der Besetzung steht dem
Stadtrat zu — Todtnau, A . Schönau.

Zurückgenommen: Ausschreiben der kath . Ober¬
lehrerstelle in Bühl - Stadt (Amtsbl . 1923 S . 188 ),
Ausschreiben einer kath . Hptl .-Stelle in Oberöwisheim,
(Amtsbl . 1923 S . 188 ) .

V. Todesfälle.
Gestorben sind : Prof . Emil Schweikert am Gymn.

Mannheim am 7 . 11 . 23 . — Oberl . Leonhard Göckel in
Heidelberg am 9 . 11 . 23 . — Hptl . Albert Schildecker
in Heidelberg am 15 . 11 . 23 — die Hptl . a . D . Joses
Weiterer zuletzt in Berghaupten , A . Offenburg — Adols
Will zuletzt in Durbach — Jakob W o lf s b ruck zuletzt
in Emmendmgen.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.



Nr. 42 205

Amtsblatt
deS Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

HersiMegeben vom Ministerium des LulluS und Unterrichts.

Inhalt.
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I Bekanntmachungen.
Nr . L. 32036 . Preis des Amtsblattes für 1924.

Für das Jahr 1924 ist der vorauszuzahlende Bezugs¬
preis für das Amtsblatt vorläufig auf . . 0,40 Goldmark
für jeden Monat — ausschließlich der gesetzlichen Post¬
gebühr — festgesetzt worden.

Karlsruhe, den 23 . November 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt.

Nr . 6 47043 . Schülervereine.

An die Senate der Hochschulen und alle Schulbehörden
Auf Grund des § 1 der Verordnung des Reichs¬

präsidenten vom 26 . September 1923 wurden durch Ver¬
ordnung des Chefs derHeeresleitung sämtliche Organisationen
und Einrichtungen der kommunistischen Partei Deutschlands,
der kommunistischen Jugend und der kommunistischen Inter¬
nationale sowie der nationalsozialistischen Arbeiterpartei
und der deutfchvölkischen Freiheitspartei für das ganze
Reichsgebiet aufgelöst und verboten. Unter Bezugnahme
auf die nähere Begründung im Badischen Staatsanzeiger
(Karlsruher Zeitung ) Nr . 273 vom 23 . November 1923
weise ich ausdrücklich daraus hin,

'
daß die Verordnung

auch für Schülervereinigungen gilt und ich untersage allen
Studierenden und Schülern badischer Schulen bei Ver¬
meidung strafenden Einschreitens den Eintritt in Vereine
der bezeichnten Organisationen sowie jede Beteiligung
an deren Veranstaltungen ; die für ihre Versammlungen
etwa zur Verfügung gestellten Schulräume sind zurück¬
zuziehen.

Die Senate der Hochschulen sowie die Leiter aller
übrigen Schulen ersuche ich um Durchführung der Anordnung.

Karlsruhe, den 27 . November 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

I)r. Hellpach.

Nr . 6 49231 . Vergütung der Lehrerinnen für de» Unterricht in
weiblichen Handarbeiten und Haushaltungskunde.

An die Schulbehörden der Volksschulen.
Der gemäß der Verordnung des Staatsministeriums

vom 22 . September 1922 (Amtsblatt Nr . 47 Seite 519)
für die nichtvollbeschäftigten Handarbeits- und Haus¬
haltungslehrerinnen zuständigen Vergütungssätze belaufen
sich aufgrund der neuen Erhöhungen der Meßzahlen
a . für die Zeit vom 9 . bis mit 16 . Oktober 1923

für die Einzelstunde auf 187 Millionen Mark,
d . für die Zeit vom 17 . bis mit 24. Oktober 1923

für die Einzelstunde auf 1 Milliarde 129 Millionen Mark,
o. für die Zeit vom 25. bis mit 31 . Oktober 1923

für die Einzelstunde auf 10 Milliarden830 Millionen Mark,
ä . für die Zeit vom 1 . bis 8 . November 1923

für die Einzelstunde auf 54 Milliarden 130 MillionenMark,
e . für die Zeit vom 9 . bis 16 . November 1923

für die Einzelstunde auf 160 Milliarden Mark,
f. für die Zeit vom 16 . bis 23 . November 1923

für die Einzelstunde auf 438 Milliarden Mark,
§. für die Zeit vom 24 . bis 30. November 1923

für die Einzelstunde auf 747 Milliarden Mark.
Karlsruhe, den 30. November 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:
Schmidt.
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II . Bekanntmachungen - es Ministers der
Finanzen.

(Vom 9. November 1923.)
Dienstreisekosten.

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 346.)
Mit Wirkung vom 5 . November 1923 ab beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten der

im für besonders
allgemeinen teure Städte

196 Milliarden Mark , 280 Milliarden Mark,
H - 245 „ 350
III - 294 „ 420
IV . 343 „ „ 490
V . 392 „ ., 560 „ .

2 . Das Übernachtungsgeld für die Beamten der
im für besonders

allgemeinen teure Städte
98 Milliarden Mark , 210 Milliarden Mark,

.. II - 123 „ 263

.. HI - 147 ,. 315

.. IV . 172 .. 368
„ V . 196 „ „ 420 „ „ .

3 . Der Zuschuß gemäß 8 8 Ziffer 7 der Aus¬
führungsbestimmungen an Beamte mit Familie bis zu
42 Milliarden Mark , im übrigen bis zu 14 Milliarden
Mark täglich.

4. Die Ganggebühr 2,1 Milliarden Mark für den
Kilometer.

Karlsruhe, den 9 . November 1923.
Der Minister der Finanzen.

Köhler.

(Vom 16 . November 1923.)
Dienstreisekosten.

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 349.)
Mit Wirkung vom 12 . November 1923 ab beträgt:
1 . Das Tagegeld für die Beamten

im für besonders
st .. allgemeinen teure Städte
1. der Stufe I 340 Milliarden ^ 480 Milliarden

II 430 »» „ 600
m III 520 „ „ 720

IV 600 kk k, 840
V 680 ,, kl 960

2 . Das llbernachtungsgeld für die Beamten
im für besonders

allgemeinen teure Städte
der Stufe I 170 Milliarden 360 Milliarden

' it
b,» II 215 fk tt 450

III 260 k, k» 540
IV 300 „ „ 630
V 340 720

3 . Der Zuschuß gemäß 8 8 Ziffer 7 der Ausführungs¬
bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 72 Milliarden
Mark , im übrigen bis zu 24 Milliarden Mark täglich.

4 . Die Ganggebühr 3,6 Milliarden Mark für den
Kilometer.

Karlsruhe, den 16 . November 1923.
Der Minister der Finanzen.

In Vertretung:
Sammet.

(Vom 19. November 1923.)
Dienstreisekosten.

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1923 Seite 350 .)
Mit Wirkung vom 16 . November 1923 ab beträgt : '
1 . Das Tagegeld für die Beamten

im
allgemeinen

der Stufe I 700 Milliarden
H 870 ,
III 1050
IV 1220
V 1400 „

für besonders
teure Städte

1000 Milliarden ^
1250
1500 „ „
1750
2000

2 . Das Qbernachtungsgeld für die Beamten
für besonder-
teure Städte

750 Milliarden ^
840. ,

1130 „
1320
1500

rm
allgemeinen

350 Milliarden
II 440

III 5S0
IV 610
V 700 „

3 . Der Zuschuß gemäß Z 8 Ziffer 7 der Ausführungs¬
bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 150 Milliarden
Mark , im übrigen bis zu 50 Milliarden Mark täglich.

4 . Die Ganggebühr 8 Milliarden Mark für den
Kilometer.

Mit Wirkung vom 19 . November 1923 ab werden
obige Beträge verdoppelt.

Karlsruhe, den 19 . November 1923.
Der Minister der Finanzen.

Köhler.

III. Perfonalrrachrichter » .
Znriickgenommeil:

Die Anweisung des Hauptlehrers Ernst Weckerle
in Steißlingen als Fortbildunasschulhauptlehrer nach Rhein-
felden und Anweisung der Hptlin . Josefine Gund er in
Walldorf als Fortblldungsschulhptlin . nach Rheinfelden
(Amtsbl . 1923 S . 188 ) .

IV . Stellenausschreiben.
An Volksschulen.

Zurückgenommen: Das Ausschreiben der kath.
Hauptlehrerstelle in Steißlingen (Amtsblatt 1923
S - 188 ) und in Walldorf (Amtsbl . 1923 S - 188 ).

Druck und Verlag vonMalsch L Vogel in Karlsruhe.
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Amtsblatt
des Badischen Ministeriums des Lrultus und Unterrichts

tzerauFgegeüen vom Ministerium des Kultus und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe , den 18 . Dezember 1923

Inhalt.
Verordnung des Staatsnlinisterinms : zur Herabminderung der Personalausgaben der Staatsverwaltung (Personal -Abbau-Verordnung) .
Reichs -Verordnung : zur Herabminderung der Personalausgaben (Personal-Abbau-Verordnung).

Berorvmmg ves Staatsmimsternrrns
(Vom 5 . Dezember 1923 .)

zur Herabmiiiderung der Personalausgaben der Staatsverwaltung
(Personal-Abbau -Verordnung).

( Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 353/356 .)

Auf Grund des Artikels 18 Absatz 1 der Verordnung
zur Herabminderung der Personalausgaben des Reichs vom
27 . Oktober 1923 (Reichsgesetzblatt I Seite 999 ) und des
Gesetzes über die Vereinfachung der Staatsverwaltung
vom 9 . November 1923 (Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 345 ) verordnet das Staatsministerium , soweit erfor¬
derlich nach Anhörung des landständischen Ausschusses im
Namen des badischen Volkes , was folgt:

Artikel 1.

Änderungen des Beamteugesctzcs.
1 . Z 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„ Jeder Beamte muß sich die Versetzung in ein
anderes Amt derselben oder einer gleichwertigen Lauf¬
bahn , auch in ein solches von geringerem planmäßigen
Diensteinkommen gefallen lassen , wem : das Dienst¬
bedürfnis es erfordert . Bei Versetzung in ein Amt
von geringerem planmäßigen Diensteinkommen behält
der Beamte , sofern nicht die Versetzung auf seinen
Antrag erfolgt , seine bisherige Amtsbezeichnung und
das Diensteinkommen der bisherigen Stelle .

"

2 . Im vierten Abschnitt ist vor § 29 als Z28a einzufügen:
28 ».

Übertritt in den Ruhestand nach Erreichung der Altersgrenze.
Planmäßige Beamte treten kraft Gesetzes mit Ab¬

lauf des Monats in den Ruhestand, ^der auf den Monat
folgt , in dem sie das fünfundsechzigste Lebensjahr
vollendet haben.

Absatz 1 gilt hinsichtlichscher Altersgrenze auch für
die planmäßigen ordentlichen und außerordentlichen

Professoren der beiden Landesuniversitäten und der
Technischen Hochschule ; im übrigen behält es bei den
Bestimmungen des Gesetzes vom 13 . Dezember 1922
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 2 ) sein
Bewenden.

Wenn dringende dienstliche Rücksichten der Staats¬
verwaltung in einzelnen Fällen die Fortführung der
Dienstgeschäfte durch bestimmte Beamte erfordern , kann
das Staatsministerium auf Antrag des dem Beamten
Vorgesetzten Ministeriums die Versetzung in den Ruhe¬
stand hinausschieben .

"

3 . Z 29 erhält folgenden Wortlaut:

. 8 29.
Ein planmäßiger Beamter kann in den Ruhestand

versetzt werden , wenn er wegen eines körperlichen Ge¬
brechens oder wegen Schwäche seiner körperlichen oder
geistigen Kräfte dienstunfähig geworden ist. Die Dienst¬
unfähigkeit kann ohne weiteres angenommen werden,
wenn ein Beamter seit einem Jahr durch Krankheit
von der Versetzung seines Amtes abgehalten ist. "

4 . In 8 30 werden die Worte „ wenn er das fünfund¬
sechzigste Lebensjahr vollendet hat oder " und die Worte
„ Ziffer 2 " gestrichen.

5 . In 8 31 hat der Eingang zu lauten wie folgt:
„ Erscheint die Zuruhesetzung eines Beamten vor

Erreichung der Altersgrenze gemäß 8 29 angezeigt,"
6 . 8 35 letzter Absatz wird durch folgende Vorschriften

ersetzt:
„ Der in den einstweiligen Ruhestand versetzte

Beamte erhält vorbehaltlich der Bestimmung in Ab¬
satz 2 nach Aufhören der Dienstbezüge 80 v . H . des
bei der Berechnung des Ruhegehalts zugrunde zu
legenden Diensteinkommens . Hat er zur Zeit seiner
einstweiligen Zuruhesctzung eine ruhegehaltsfähige
Dienstzeit von 25 Jahren noch nicht zurückgelegt , so

47
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wird sein Ruhegehalt für jedes volle oder angefangene
Jahr , das an der Dienstzeit von 25 Jahren fehlt , um
je 2 v . H . des ruhegehaltsfähigen Diensteinkommens
geringer bemessen, doch muß er wenigstens 40 v . H.
dieses Diensteinkommens erreichen.

Der einstweilen zuruhegesetzte Beamte erhält
höchstens 80 v . H . des bei der Berechnung des Ruhe¬
gehalts zugrunde zu legenden Diensteinkommens eines
Beamten aus der

'
mittleren Dienstaltersstufe der Be¬

soldungsgruppe XII . Hat er indessen zur Zeit seiner
einstweiligen Zuruhesetzung bereits einen höheren Ruhe¬
gehalt erdient , so erhält er seine Ruhestandsbezüge in
Höhe des zu diesem Zeitpunkt erdienten Ruhegehalts .

"
7 . Der K 39 Absatz 1 Ziffer 1 erhält folgende Fassung:

„ 1) im einstweiligen Ruhestand im Reichs - oder
Landesdienst verwendet worden ist, oder sich"

Das Wort „ sich " in der zweiten Zeile des Ab¬
satzes 1 wird gestrichen.

8 . 8 47 erhält folgende Fassung:
„Die Versetzung in den Ruhestand tritt , sofern

nicht auf Antrag oder mit ausdrücklicher Zustimmungdes Beamten ein früherer Zeitpunkt festgesetzt wird,mit Ablauf des Monats ein, der auf den Monat folgt,in welchem dem Beamten die Entschließung über seine
Versetzung in den Ruhestand bekannt gemacht worden
ist. Mit diesem Zeitpunkt hört die Zahlung der vollen
Gehaltsbezüge auf .

"

9 . In 8 51 wird Ziffer 4 gestrichen.
10 . Z 82 Absatz 1 erhält am Schluß folgenden Zusatz:

„Ist gegen einen Beamten zu dem Zeitpunkt , in
dem er auf Grund der Vorschrift des § 28a Absatz 1
in den Ruhestand tritt , ein förmliches Disziplinarver¬
fahren anhängig , so kann dieses mit dem Ziele der
Aberkennung des Ruhegehalts und der Amtsbezeich¬
nung fvrtgeführt werden .

"

11 . In ß 113 Absatz 2 wird das Wort „ allgemeinem"
gestrichen.

12 . Z 117 erfährt folgende Änderungen:
a . Ziffer 2 wird durch folgende Vorschrift ersetzt:

„ 2 . (Zu 8 28 a) . Die Vorschrift in 8 28 a
Absatz 3 findet auf die richterlichen Beamten keine
Anwendung .

"
d . In Ziffer 4 werden die Worte „ gemäß 8 29Ziffer 1

oder 2 oder gemäß 8 31 " ersetzt durch die Worte
„ vor Erreichung der Altersgrenze gemäß 8829,31 ."

Artikel 2.
Personalabbau.

Die Vorschriften in Artikel 2 bis 5, 8 und 15 der
Personal -Abbau -Verordnung des Reiches gelten sinngemäßmit der folgenden Maßgabe:

a . Artikel 3 findet auf die Richter der ordentlichen
Gerichte , auf die Mitglieder des Verwaltungsgerichts¬
hofs und des Nechnuugshofs keine Anwendung.b . Lebenslänglich angestellte Beamte im Sinne der
Personal - Abbau -Verordnung sind nach badischem
Beamtenrecht unbeschadet des bei dienstlicher Un¬
brauchbarkeit gemäß 8 4 des Beamtengesetzes ge¬
gebenen Kündigungsrechts die planmäßigen Beamten.

o . Artikel 8 gilt nicht für die Vollzugsbeamten der
Polizei und Gendarmerie.

ck. Auf die Gesamtzahl der nach Artikel 8 8 1 Absatz 1
anrechnungsfähigen Beamten sind auch die Beamten
im Probedienst (8 13 der Vollzugsverordnung zum
Besoldungsgesetz vom 26 . Juli 1921 , Gesetz- und
Verordnungsblatt Seite 236 ) sowie diejenigen Be¬
amten im Vorbereitungsdienst anzurechnen , die nach
8 9 Absatz 2 Satz 2 des Besoldungsgesetzes in der
dieser Bestimmung durch Artikel 5 gegebenen Fassungin den Staatsdienst mit Zustimmung des Finanz¬
ministeriums eingestellt worden sind oder ständige
Htellen bekleiden . Bei den Planstellen nach Ar¬
tikel 8 81 Absatz 3 Buchstabe e sind auch die außer¬
planmäßigen Beamtenstellen zu berücksichtigen."

s . Die der Reichsregierung zustehende Entschließung
(Artikel 8 8 1 Absatz 1 und 2) trifft das Staats¬
ministerium ; an Stelle der obersten Reichsbehörde
(Artikel 2 Absatz 1 , Artikel 3 8 1 Absatz 3, Artikel 4
8 1 Absatz 1 , Artikel 5 8 1 Absatz 2 und Artikel 8
8 1 Absatz 2 und 8 3 Absatz 1 ) tritt das zuständige
Ministerium und, ' wo die Zustimmung des Reichs¬
ministers der Finanzen vorgesehen ist (Artikel 8
8 2 Absatz 2 und Artikel 15 8 2), das Finanz¬
ministerium.

Artikel 3.

Zuschüsse zu den Umzugskosten.
Beamten , die auf Grund der Artikel 3 bis 5 der

Personal -Abbau -Verordnung des Reichs (vergleiche Artikel 2)
ausscheiden , können Zuschüsse zu den Umzugskosten nach
Maßgabe der vom Reich zu erlassenden Grundsätze ge¬
währt werden , sofern der Umzug bis zum Ablauf von
18 Monaten seit dem Ausscheiden ausgeführt wird.

Artikel 4.

Einstellungsspcrre.
( 1 ) Beamte oder Beamtenanwärter dürfen in den

Staatsdienst nicht eingestellt werden . Dies gilt jedoch nicht
für den Vollzugsdienst der Polizei und Gendarmerie . Als
Einstellung gilt auch die Verleihung einer Planstelle an
außerplanmäßige Beamte.

(2) Ausnahmen kann das Staatsministerium zulassen,wenn zwingende dienstliche Bedürfnisse sie erfordern.
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(3) Im übrigen dürfen Anwärter , die dnrch Ab¬
leistung eines vorgeschriebenen Vorbereitungsdienstes die
Befähigung für einen außerhalb des Staatsdienstes liegen¬
den Beruf erwerben wollen , auch weiter in den Staats¬
dienst eingestellt werden ; sie werden jedoch keine Ußter-
haltszuschüsse erhalten und müssen in jedem Falle sofort
nach Ablauf des vorgeschriebenen Vorbereitungsdienstes aus
dem Staatsdienst ausscheiden.

Artikel 5.

Änderungen des Besoldungsgesetzes.

Das Besoldungsgesetz vom 26 . Juni 1923 (Gesetz - und
Verordnungsblatt Seite 183 ) wird wie folgt geändert:

1 . Z 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„ (2) Bei der Festsetzung des Besoldungsdienst¬

alters ist von der Zeit zwischen dem Beginne des
Vergütungsdienstalters und der ersten planmäßigen
Anstellung , falls diese bei dem gleichen Dienstzweig
erfolgt , der Teil auf das Besoldungsdienstalter anzu¬
rechnen , der fünf Jahre übersteigt , bei den vor dem
1 . April 1920 eingetretenen Schreibgehilfinnen der
Teil , der acht Jahre übersteigt . "

2 . In 8 9 wird zwischen den Absätzen 1 und 2 folgender
neue Absatz eingefügt:

„ (2) Die Zivilanwärter erhalten vom Beginne
des sechsten, die Militäranwärter vom Beginne des
fünften , die vor dem 1 . April 1930 cingetretenen
Schreibgehilfinnen vom Beginne des neunten Jahres
nach dem Beginne des Vergütungsdienstalters an
Vergütungen entsprechend den Grundgehältern der¬
jenigen Beamten , in deren Eigenschaft sie beim regel¬
mäßigen Verlauf ihrer Dienstlaufbahn zuerst plan¬
mäßig angestellt werden , sowie den Ortszuschlag , den

. diese Beamten beziehen . Die Zahl der einzustellenden
Anwärter ist alljährlich von dem zuständigen Mini¬
sterium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium
festzusetzen."

Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

3 . In ß 28 Absatz 1 werden die Worte „ mit Ausnahme
des 8 4 Absatz 2 Satz 1 " gestrichen.

4 . 8 29 fällt fort.
5 . 8 33 Absatz 3 und 4 erhält folgende Fassung:

„ (3) Absatz 2 gilt sinngemäß für Versorgnngs-
berechtigte.

(4) In allen übrigen Fällen sind zu viel erhobene
Dienstbezüge , Ruhegehälter und Hinterbliebenenbezüge
zurückzuzahlen .

"

Artikel 6.

Kürzung der Bersorgungsbezüge bei Pribateinkommen.

8 1 -
( 1 ) Bezieht ein Ruhegehaltsempfänger , der nicht iin

inländischen staatlichen oder in einem sonstigen öffentlichen
Dienste im Sinne des 8 51 Absatz 1 Ziffer 3 des Beamten¬
gesetzes verwendet wird , neben seinen Versorgungsgebühr¬
nissen ein weiteres steuerbares Einkommen ( Privateinkommen ),
so wird der Ruhegehalt mit Einschluß des Teuerungs¬
zuschlags nach den folgenden Vorschriften gekürzt.

(2) Bis zur Höhe des Betrags , der dem jeweiligen
Gehalte der EingaNgsstufe der Besoldungsgruppe VII ent¬
spricht , bleibt das Privateinkommen bei der Kürzung un¬
berücksichtigt (Kürzungsfreies Privateinkommen ) . Zum
Gehalt tritt der Ortszuschlag und der Teuerungszuschlag
nach dem Beschäftigungsorte.

(3) Der Ruhegehalt mit Einschluß des Teuerungs¬
zuschlags — und zwar der Teuerungszuschlag zuerst —
wird um die Hälfte des Betrags gekürzt , um den das ge¬
samte Privateinkommen ( Absatz 1 ) das kürzungsfreie Privat-
einkommen (Absatz 2) übersteigt.

( 4) Zu dem Teuerungszuschlag im Sinne dieser Ver¬
ordnung gehört auch der etwa gewährte örtliche Sonder¬
zuschlag.

(5) Den Ruhegehaltsempfängern stehen versorgungs¬
berechtigte Hinterbliebene gleich ; an die Stelle des Ruhe¬
gehalts tritt das Witwen - und Waisengeld.

8 2 .
( 1 ) 8 1 gilt sinngemäß für die einstweilen zuruhege¬

setzten und die Beamten , die unter Belastung des vollen
Gehalts vom Amte enthoben sind.

(2) Er gilt auch sinngemäß für die nach dem Polizei¬
versorgungsgesetz vom 31 . Januar 1923 (Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatt Seite 24) versorgten Beamten.

8 3-
Als Ruhegehalt im Sinne der 88 1 und 2 gelten auch

die Zuschüsse, die nach 88 1 und 2 des Pensionsergänzungs¬
gesetzes vom 2 . März 1921 (Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 49) gewährt werden.

8 4-

Für den Zeitpunkt der Einziehung , Kürzung und
Wiedergewährung der Bezüge gilt 8 52 des Beamtengesetzes.

8 5-
( 1 ) Für die Feststellung der Höhe des Einkommens im

Sinne des 8 1 ist in der Regel die Veranlagung zur Reichs-
einkommenstener zugrunde zu legen , unbeschadet des Nach¬
weises des Versorgungsberechtigten , daß sich sein Einkommen
seitdem verändert hat.

47 .
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(2) Die Steuerbehörde wird den zuständigen Behörden
Auskunft über die Höhe des Einkommens geben.

(3) JederVersorgungsberechtigte,dernichtim inländischen
staatlichen oder in einem sonstigen öffentlichen Dienste ver¬
wendet wird und neben seinen Versorgungsgebührnissen
ein weiteres steuerbares Einkommen bezieht , ist bei Verlust
des Anspruchs auf Versorgungsbezüge verpflichtet , der diese
regelnden Behörde oder , wenn sie ihm nicht bekannt ist, der
seine Versorqungsbezüge zahlenden Kasse innerhalb eines
Monats nach Inkrafttreten dieser Verordnung oder nach
Beginn des Bezugs eines solchen weiteren Einkommens
dessen Höhe anzuzeigein Spätere Erhöhungen dieses Ein¬
kommens sind innerhalb der gleichen Frist mitzuteilen , falls
sie nicht lediglich auf inzwischen eingetretener Geldentwertung
beruhen.

8 6.
Hat neben einer Kürzung nach den vorstehenden Vor¬

griffen noch eine weitere nach anderen Vorschriften zu
erfolgen , so sind die Kürzungen in der für den Bezugs¬
berechtigten günstigsten Reihenfolge vorzunehmen.

8 7.
Soweit sich bei Anwendung dieser Verordnung Härten

ergeben , kann das Finanzministerium eine anderweitige
Regelung treffen . Es ist insbesondere ermächtigt , Ver¬
sorgungsgebührnisse , die nach Z 5 Absatz 3 entzogen sind,
wieder zuzuerkennen.

.8 8 .
Werden Versorgungsberechtigte im inländischen staat¬

lichen oder in einem sonstigen öffentlichen Dienste verwendet,
so werden ihre Versorguugsbezüge nach Maßgabe der in
Z 51 Absatz 1 Ziffer 3 und Z 67 des Beamteugesetzes
vorgesehenen Kürzungsbestimmnngen geregelt . Die Ver¬
sorgungsberechtigten sind bei Verlust des Anspruchs auf
Versorgungsbezüge verpflichtet , von einer jeden derartigen
Verwendung , sofern sie außerhalb des badischen Staats¬
dienstes erfolgt , dem Finanzministerium Anzeige zu erstatten,
ß 7 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

Artikel 7.
Schlusibestimmuugen.

( 1) Diese Verordnung tritt mit Ausnahme des Artikels 6
mit dem auf ihre Verkündung folgenden Tag in Kraft.
Sie gilt auch für die bereits beim Inkrafttreten dieser Ver¬
ordnung im einstweiligen Ruhestande befindlichen Beamten
mit der Maßgabe , daß bei Berechnung ihrer ruhegehalts¬
fähigen Dienstzeit noch die Zeit in Anrechnung kommt, die
sie bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung unter Bezug
von Ruhegehalt im einstweiligen Ruhestande zugebracht
haben . Sofern diese Ruhegehaltsempfauger nach den Vor¬
schriften dieser Verordnung eine Minderung ihrer Bezüge
erfahren , sind die neuen Sätze erst mit Wirkung vom
1 . Januar 1924 zu zahlen.

(2) Artikel 6 tritt mit Wirkung vom 1 . Januar 1924
in Kraft.

(3) Beamte , bei denen die Voraussetzungen des Z 28 n
Absatz 1 oder 2 des Beamtengesetzes vor dem 1 . Dezember
1923 erfüllt sind , treten mit dem 31 . Dezember 1923 kraft
Gesetzes in den Ruhestand , soweit nicht von der Befugnis
in § 2Sa Absatz 3 Gebrauch gemacht wird.

(4) Bei Beamten , die vor 1 . Dezember 1923
in den einstweiligen oder dauernden Ruhestand versetzt,
worden sind , findet der Eintritt in den Ruhestand spätestens
am 31 . Dezember 1923 kraft Gesetzes statt . Spätestens
auf diesen Zeitpunkt hört die Gehaltszahlung auf.

(5) Artikel 2, 3 und 4 treten am 31 . März 1927
mit der Maßgabe außer Kraft , daß erworbene Rechte be¬
stehen bleiben.

(6) Für die vermögensrechtlichen Ansprüche auf Grund
dieser Verordnung gilt § 75 Absatz 3 des Beamtengesetzes
sinngemäß.

Artikel 8.
Die Ausführungsbestimmungen zu dieser Verordnung

erläßt das Staatsministerium.
Karlsruhe, den 5 . Dezember 1923.

Das Staatsministerium.
Köhler.

Reichs-Verordnung
(Vom 27 . Oktober 1923 ) .

zur Herabmiildermig der Personalausgaben ( Personal -Abbau-
Berordmmg ) .

Meichsgesetzblatt 1923 Seite 999/1010 .)

Auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom 13 . Ok¬
tober 1923 (Reichsgesetzblatt I Seite 943 ) verordnet die
Reichsregierung:

Artikel 1 .
'

Änderungen des Reichsbeamtengcsetzes.
Das Reichsbeamtengesetz vom 31 . März 1873 in der

Fassung der Bekanntmachung vom 18 . Mai 1907 (Neichs-
gesetzblatt Seite 245 ) wird wie folgt geändert:

I . F 23 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„ Jeder Reichsbeamte muß sich die Versetzung in

ein anderes Amt derselben oder einer gleichwertigen
Laufbahn , auch in ein solches von geringerem Range
und planmäßigem Diensteinkommen , mit Vergütung der
vorschriftsmäßigen Umzugskosten gefallen lassen , wenn
das dienstliche Bedürfnis es erfordert . Bei Versetzung
in ein Amt von geringerem Range und planmäßigem
Diensteinkommen behält der Beamte seine bisherige
Amtsbezeichnung und das Diensteinkommen der bis¬
herigen Stelle .

"
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11 . 8 26 erhält folgende Fassung :

„ Das Wartegeld beträgt 80 vom Hundert des bei
der Berechnung des Ruhegehalts zugrunde zu legenden
Diensteinkommens . Hat der Beamte zur Zeit seiner
einstweiligen Versetzung in den Ruhestand eine ruhe¬
gehaltsfähige Dienstzeit von 25 Jahren noch nicht
zurückgelegt , so wird das Wartegeld für jedes volle
oder angefangene Jahr , das dem Beamten an der
Dienstzeit von 25 Jahren fehlt , um je 2 vom Hundertdes ruhegehaltsfähigen Diensteinkommens geringer be¬
messen. Das Wartegeld beträgt jedoch wenigstens
40 vom Hundert dieses Diensteinkommens.

Das Wartegeld beträgt höchstens 80 vom Hundertdes bei der Berechnung des Ruhegehalts zugrunde zu
legenden Diensteinkommens eines Beamten aus der
mittleren Dienstaltersstufe der Besoldungsgruppe XII.
Hat der Beamte indessen zur Zeit seiner einstweiligen
Versetzung in den Ruhestand bereits ein höheres Ruhe¬
gehalt erdient , so erhält er ein Wartegeld in Höhe des
zu diesem Zeitpunkt erdienten Ruhegehalts .

"

III . Der Satz 2 des 8 27 erhält folgende Fassung:
„ Die Gehaltszahlung hört auf und die Zahlung

des Wartegeldes beginnt mit dem Ablauf des Monats,
der auf den Monat folgt , in dem dem Beamten die
Entscheidung über seine einstweilige Versetzung in dkn
Ruhestand bekanntgemacht worden ist. "

IV . Der K 46 Absatz 1 Nr . 1 erhält folgende Fassung:
„ 1 . im einstweiligen Ruhestand im Reichs - oder

Landesdienste verwendet worden ist, oder " .
V . Z 55 erhält folgende Fassung:

„Die Versetzung in den Ruhestand tritt , sofern
nicht auf Antrag oder mit ausdrücklicher Zustimmung
des Reichsbeamten ein früherer Zeitpunkt festgesetzt
wird , mit Ablauf des Monats ein, der ans den Monat
folgt , in dem dem Beamten die Entscheidung über seine
Versetzung in den Ruhestand bekanntgemacht worden ist ."

VI . 8 60a erhält folgende Fassung:
„ Reichsbeamte treten mit Ablauf des Monats in

den Ruhestand , der auf den Monat folgt , in dem sie
das füilfundsechzigste Lebensjahr vollendet haben . Bei
den Mitgliedern des Reichsgerichts , des Reichsfinanz¬
hofs und des Rechnnngshofs des Deutschen Reichs
tritt an die Stelle des fünfundsechzigsten Lebensjahrs
das achtundsechzigste Lebensjahr.

Absatz 1 gilt nicht für im Dienste befindliche
Reichsminister.

Wenn dringende dienstliche Rücksichten der Reichs¬
verwaltung in Einzelfällen die Fortführung der Dienst¬
geschäfte durch bestimmte Reichsbeamte erfordern , kann

die Reichsregierung auf Antrag der obersten Reichs¬
behörde die Versetzung in den Ruhestand hinausschieben.
Dies gilt jedoch nicht für die Mitglieder des Reichs¬
gerichts , des Reichsfinanzhofs und des Rechnungshofs
des Deutschen Reichs.

88 54 , 55 finden keine Anwendung . "

VII . 8 67 erhält folgende Fassung:
„ Die Zahlung des vollen Gehalts dauert bis zum

Ablauf des Monats , der auf den Monat folgt , in dem
die Entscheidung (8 66) dem in Ruhestand versetzten
Beamten zugestellt worden ist. "

VIII . Im 8 75 Nr . 2 wird hinter den Worten „ an Stelle
der Dienstentlassung erkannt . " hinzugefügt:

„ Ist gegen einen Reichsbeamten zu dem Zeitpunkt,
in dem er auf Grund der Vorschriften des 8 60a in
den Ruhestand tritt , ein förmliches Disziplinarverfahren
anhängig , so kann dieses mit dem Ziele der Aberkennung
des Ruhegehalts und der Amtsbezeichnung fortgeführt
werden ."

IX . Dem 8 158 tritt folgender Absatz 3 hinzu:
„ Die Vorschriften des 8 60a werden hierdurch

nicht berührt .
"

Artikel 2.
Versetzung der über achtundfünfzig Jahre alten Rcichs-

beamten in den Ruhestand.

( 1) Reichsbeamte , die das achtundfünfzigste Lebensjahr
vollendet und eine ruhegehaltsfähige Dienstzeit von wenigstens
10 Jahren zurückgelegt haben , können auf ihren Antrag mit
Zustimmung der obersten Reichsbehörde ohne Nachweis der
Dienstunfähigkeit unter Bewilligung des gesetzlichen Ruhe¬
gehalts in den Ruhestand versetzt werden , sofern ihr Aus¬
scheiden im Interesse des Abbaues des Meamtenkörpers
ihrer Verwaltung liegt.

(2 ) Den Antrag stellen:
a) Beamte , die beim Inkrafttreten dieser Verordnung

bereits das achtundfünfzigste Lebensjahr vollendet
haben , innerhalb dreier Monate nach Inkraft¬
treten dieser Verordnung,

b) Beamte , die das achtnndfünfzigste Lebensjahr erst
nach Inkrafttreten dieser Verordnung vollenden,
innerhalb dreier Monate nach Ablauf des Monats,
in dem sie das achtnndfünfzigste Lebensjahr
vollendet haben.

Artikel 3.
Versetzung von Reichsbeamten in den einstweiligen Ruhestand.

8 r.
( 1 ) Lebenslänglich angestellte Reichsbeamte , mit Aus¬

nahme der Mitglieder des Reichsgerichts , des Reichsfinanz¬
hofs und des Rechnungshofs des Deutschen Reichs können



unter Bewilligung des gesetzlichen Wartegeldes einstweilen
in den Ruhestand versetzt werden.

(2 ) Außerplanmäßige Beamte , Beamte , hie auf Probe,
auf Kündigung oder auf Widerruf angestellt sind sowie
Beamte im Vorbereitungsdienste können aus dem Reichs-
dienst entlassen werden . Soweit außerplanmäßige Beamte
und Beamte , die auf Probe , auf Kündigung oder auf
Widerruf angestellt sind , eine längere als zehnjährige ruhe¬
gehaltsfähige Dienstzeit zurückgelegt haben , können sie auch
unter Gewährung des gesetzlichen Wartegeldes einstweilen
in den Ruhestand versetzt werden.

(3) Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand ver¬

fügt die oberste Reichsbehörde . Sie kann diese Befugnis
auf höhere Reichsbehörden übertragen.

8 2.
Bei Auswahl der in den einstweiligen Ruhestand zu

versetzenden Beamten ist der Wert ihrer dienstlichen Leist¬
ungen für die Verwaltung entscheidend.

8 3-
(1 ) Bei gleichwertigen Leistungen (H 2) sind für die

Auswahl die wirtschaftlichen und die Familienverhältnisse
maßgebend.

(2 ) Bei Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhält¬
nisse der verheirateten Beamten sollen Beamte , deren Ehe¬
gatte einen dauernden und gesicherten Erwerb hat , aus dem
ein angemessener Beitrag zu den Kosten des Haushalts
geleistet werden kann , in erster Linie in den einstweiligen
Ruhestand versetzt werden.

(3 ) Bei Berücksichtigung der Familienverhältnisse sollen
vor den anderen Beamten die über sechzig Jahre alten

Beamten , sodann s
ledige Beamte vor verheirateten Beamten,
kinderlos verheiratete Beamte vor verheirateten , ver¬

witweten und geschiedenen Beamten mit unterhalts¬
berechtigten Kindern,

verheiratete , verwitwete und geschiedene Beamte mit

unterhaltsberechtigten Kindern nach Maßgabe der

Zahl und Hilfsbedürftigkeit dieser Kinder

ausgewählt werden . Kinderlos verheirateten Beamten

stehen ledige Beamte gleich, die auf Grund gesetzlicher oder

sittlicher Verpflichtung Familienangehörigen zur Bestreitung
des notwendigen Lebensunterhalts regelmäßig einen wesent¬
lichen und unentbehrlichen Beitrag leisten.

(4) Schwerbeschädigte Beamte sollen , soweit für die

Auswahl die wirtschaftlichen und die Familienverhältnisse
maßgebend sind , in letzter .Linie in den einstweiligen Ruhe¬
stand versetzt werden.

8 4-

Die Auswahl der in den einstweiligen Ruhestand zu
Versetzenden darf durch ihre politische, konfessionelle oder

gewerkschaftliche Betätigung und durch ihre Zugehörigkeit

oder Nichtzugehörigkeit zu einer politischen Partei und zu
einem politischen , konfessionellen oder Berufsverein nicht
beeinflußt werden.

8 5.

( 1 ) Vor der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand
ist den Beamten Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(2) Bei der nach Z 3 zu treffenden Auswahl ist auf
Antrag des Beteiligten die Beamtenvertretung zu hören.

8 6 - -
Beamte , die auf Grund dieses Artikels in den einst¬

weiligen Ruhestand versetzt worden sind oder versetzt werden

sollen , sind auf ihren Antrag auch ohne den Nachweis der

Dienstunfähigkeit unter Bewilligung des gesetzlichen Ruhe¬
gehalts in den dauernden Ruhestand zu versetzen.

Artikel 4.

Zusicherung eines Ruhegehalts an ansscheidende lebens¬
länglich angcstellts Reichsbeamte.

8 1 -
(1 ) Lebenslänglich angestellten Reichsbeamten , die mit

Zustimmung ihrer Verwaltung ihr Ausscheiden aus dem

Reichsdienst innerhalb 6 Monaten seit Inkrafttreten dieser
Verordnung beantragen , kann bei ihrem Ausscheiden , sofern
sie eine ruhegehaltsfähige Dienstzeit von wenigstens 10

Jahren zurückgelegt haben und ihr Ausscheiden im Interesse
des Abbaues des Beamtenkörpers ihrer Verwaltung liegt,
für den Fall der späteren Dienstunfähigkeit (Z 34 des

Reichsbeamtengesetzes ) oder der Vollendung des füufund-
sechzigsten Lebensjahrs ein Ruhegehalt und für den Fall
des Ablebens Hinterbliebenenversorgung zugesichert werden.
Die Zusicherung erteilt die oberste Reichsbehörde . Sie kann

diese Befugnis auf höhere Reichsbehörden übertragen.
(2) Die Festsetzung der Dienstunfähigkeit erfolgt durch

die Behörde , die die Zusicherung auf Grund des Absatzes 1

ausgesprochen hat . 8 53 des Reichsbeamtengesetzes gilt
sinngemäß.

8 2-
(1 ) Bei Eintritt der Dienstunfähigkeit oder nach Voll¬

endung des fünfuudsechzigsten Lebensjahrs ist an Ruhe¬
gehalt der Betrag zu zahlen , den der Beamte zu erhalten
hätte , wenn er in diesem Zeitpunkt mit der Maßgabe in
den Ruhestand versetzt würde , daß die Zeit seit seinem
Ausscheiden bei Bemessung des Ruhegehalts unberücksichtigt
bleibt . Entsprechendes gilt für die Hinterbliebenenbezüge.

(2 ) Die ZZ 55 , 69 des Reichsbeamtengesetzes finden
keine Anwendung.

8 3-
Der Anspruch auf Ruhegehalt und Hinterbliebenen¬

versorgung erlischt , wenn gegen den Ausgeschiedenen in der

Zeit zwischen dem Ausscheiden und dem Eintritt der Dienst-
> Unfähigkeit oder der Vollendung des fünfundsechzigsten
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s

Lebensjahrs eine rechtskräftige Verurteilung ergangen ist,die den Amtsverlust kraft Gesetzes zur Folge gehabt hätte,
wenn der Ausgeschiedene bei Verkündung des Urteils nochBeamter gewesen wäre.

Artikels.

Abfindungssumme » an ausscheldende Reichsbeamte.

8 i-
( 1 ) Auf Probe , auf Kündigung oder auf Widerruf

. - gestellten Reichsbeamten sowie außerplanmäßigen oder
im Vorbereitungsdienste befindlichen . Reichsbeamten kann
eine Abfindungssumme nach Maßgabe des Z 2 gewährtwerden , falls sie infolge des Abbaues des Beamtenkörpersaus ihrer Verwaltung ausscheiden müssen.

(2) Gleiches gilt für lebenslänglich angestellte Beamte,die mit Zustimmung ihrer Verwaltung ihr Ausscheidenaus dem Reichsdienst innerhalb 6 Monaten seit dem Inkraft¬treten dieser Verordnung beantragen , sofern ihr Ausscheidenim Interesse des Abbaues des Beamtenkörpers ihrer Ver¬
waltung liegt . Die Zustimmung erteilt die oberste Reichs¬
behörde . Sie kann diese Befugnis auf höhere Reichs¬
behörden übertragen.

8 2 .
(1 ) Als Abfindungssumme erhält ein lebenslänglich

angestellter Beamter , wenn er sich
im 2 . und 3 . Dienstjahr befindet , das Ifache

4. .. 5.
6 . „ 7.
8 . .. 9.

10.
11 .
12 . .. 13.
14. und in den weiteren

Dienstjahren 8

des letzten
Monats¬

einkommens
unter Zugrunde¬

legung der am.
letzten Tage
des Dienstes

ihm zustehenden
Bezüge.

(2) Beamte auf Probe , auf Kündigung oder aus
Widerruf sowie außerplanmäßige oder im Vorbereitungs¬
dienst befindliche Beamte erhalten die Hälfte der vorstehen¬den Sätze , mindestens jedoch einen Monatsbetrag.

(3) Als Dienstjahre sind die der Berechnung des Ruhe¬
gehalts zugrunde zu legenden Jahre anzusehen . Beziehtder Beamte bereits ein Ruhegehalt , so bleibt der Anspruch
hierauf unberührt . Die der Berechnung seines Ruhegehalts
zugrunde liegende Dienstzeit ist bei der Bemessung der
Abfindungssumme nicht zu berücksichtigen.

(4) Bei einem Beamten , der unmittelbar aus dem
Arbeiter - oder Angestelltenverhältnis in das Beamten - !
Verhältnis überführt worden ist, wird die von ihm als s
Angestellter oder Arbeiter im Reichsdienst zurückgelegte ^Dienstzeit berücksichtigt, sofern er als Angestellter oder!
Arbeiter bei seiner Entlassung unter Berücksichtigung seiner !
Dienstzeit eine Abfindungssumme erhalten hätte . !

8 3.
Auf Grund des Artikel 5 ausscheidenden Beamten

werden Ruhegehalt und Hinterbliebenenbezüge nicht gezahlt.
Abfindungssummen dürfen nicht gezahlt werden , wenn
Beamte auf Grund des Artikel 1 Absatz VI , der Artikel 2
und 3 in den dauernden oder einstweiligen Ruhestand ver¬
setzt werden oder auf Grund des Artikel 4 ausscheiden.

8 4-
Wird ein nach diesem Artikel ausgeschiedener Beamter

im Reichsdienst wieder angestellt , so ist bei der späteren
Festsetzung seines Ruhegehalts die Dienstzeit , für die eine
Abfindung gewährt worden ist, nicht mitzurechnen.

Artikel 6.
Zuschüsse zu de » Umzugskosten.

Reichsbeamten , die auf Grund der Artikel 3 bis 5
ausscheiden , können Zuschüsse zu den Umzugskosten nach
Maßgabe der vom Reichsminister der Finanzen zu erlas¬
senden Grundsätze gewährt werden , sofern der Umzug bis
zum Ablauf von 18 Monaten seit dem Ausscheiden aus¬
geführt wird.

Artikel 7.
Einstellungssperre.

( 1 ) Beamte oder Beamtenanwärter dürfen in den
Reichsdienst nicht eingestellt werden . Als Einstellung gilt
auch die Verleihung einer Planstelle an außerplanmäßige
oder kommissarisch beschäftigte Beamte.

(2) Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt,
von der vorstehenden Bestimmung unter unverzüglicher
Mitteilung an den Hauptausschuß des Reichstags Aus¬
nahmen zuzulassen , wenn eine Hinausschiebung der Ein¬
stellung mit dringenden dienstlichen Bedürfnissen in Wider¬
spruch steht.

Artikel 8.

Haushaltsrechtliche Auswirkung.
8 1 -

(1) Von der Gesamtzahl der am 1 . Oktober 1923 im
Dienste befindlichen planmäßigen und außerplanmäßigen
Reichsbeamten sowie der Reichsbeamten im Vorbereitungs¬
dienste haben nach Maßgabe der Artikel 2 bis 5 minde¬
stens 2S vom Hundert auszuscheiden , und zwar:

5 vom Hundert der Gesamtzahl vor dem 1 . Februar 1924,
weitere S vom Hundert der Gesamtzahl vor dem

1 . Mürz 1924,
weitere 5 vom Hundert der Gesamtzahl vor dem

1 . April 1924.
Den Zeitpunkt , bis zu dem der weitere Abbau zu erfolgen
hat , bestimmt die Reichsregierung.

(2) Die Reichsregierung verteilt die Zahl der aus¬
zuscheidenden Beamten auf die einzelnen Verwaltungen;die oberste Reichsbehörde , die diese Befugnis auf die höheren
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Reichsbehörden übertragen kann , verteilt die Zahl auf die

einzelnen Dienstzweige oder Laufbahnen sowie auf die ein¬

zelnen Dienststellen . ,
(3) Ans die den einzelnen Verwaltungen zugeteilte

Zahl der auszuscheidenden Beamten werden angerechnet:
a . die Angestellten , die nach dem 1 . Oktober 1923 aus

dem Reichsdienst entlassen und durch vorhandene
Beamte ersetzt worden sind oder noch werden ent¬

lassen und ersetzt werden , sofern die Angestellten
nicht ausdrücklich nur auf eine bestimmte Zeit oder

für eine ihrer Natur nach vorübergehende Beschäf¬
tigung angenommen waren,

b . die nach dem 1 . Oktober 1923 ans Grund des 8 24
des Reichsbeamtengesetzes in den einstweiligen Ruhe¬
stand versetzten Beamten,

e . die nach dem 1 . Oktober 1923 sonst frei gewordenen,
nicht wieder besetzten Planstellen.

8 2 .
( 1 ) Die infolge Ausscheidens von Beamten auf Grund

der Artikel 2 bis 5 frei werdenden Planstellen dürfen
nicht wieder besetzt werden.

(2 ) Ausnahmen hiervon sind nur nach Maßgabe der

verfügbaren Planstellen zulässig:
1 . mit ausdrücklicher Genehmigung durch den Reichs¬

haushaltsplan,
2 . mit Zustimmung des Reichsministers der Finanzen,

wenn die sofortige Besetzung notwendig ist und
die Genehmigung durch den Reichshaushaltsplan
nicht nachgesucht werden kann.

8 3-
( 1 ) Zur Wiederverwendung von Beamten , die auf

Grund der Artikel 2 bis 5 dieser Verordnung oder des

8 24 des Reichsbeamtengesetzes in den einstweiligen oder
dauernden Ruhestand treten oder ausscheiden , bedarf es
der Zustimmung der obersten Reichsbehörde.

(2) Absatz 1 gilt auch bei einer dauernden Verwendung
des Beamten im Angestellten - oder Arbeiterverhältnis.

Artikel 9.

Änderungen de » Besoldungsgesetzes.

Das Besoldungsgesetz vom 30 . April 1920 (Reichs¬
gesetzblatt Seite 805 ) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 26 . Oktober 1922 (Reichsgesetzblatt I Seite 811 ) wird
wie folgt geändert:

I . 8 ö Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„ Bei der Festsetzung des Besoldungsdienstalters
ist von der Zeit zwischen dem Beginne des Diätarien¬
dienstalters und der ersten planmäßigen Anstellung,
falls diese bei dem gleichen Dienstzweig erfolgt , der
Teil auf das Besoldungsdienstalter anzurcchnen , der

5 Jahre übersteigt , bei den vor dem 1 . April 1922
als außerplanmäßige Beamte angenommenen Post-
und Telegraphengehilfinnen der Teil , der 8 Jahre
übersteigt .

"

II . Im 8 9 wird zwischen den Absätzen 1 und 2 folgender
neuer Absatz eingefügt:

„ Die Zivilanwärter erhalten vom Beginne des
sechsten, die Militäranwärter vom Beginne des füüf-
ten , die vor dem 1 . Apxil 1922 als außerplanmäßige
Beamte angenommenen Post - und Telegraphen
gehilfinnen vom Beginne des neunten Jahres nach dem
Beginne des Diätariendienstalters ab Diäten ent¬
sprechend den Grundgehältern derjenigen Beamten , in
deren Eigenschaft sie beim regelmäßigen Verlauf ihrer
Dienstlaufbahn zuerst planmäßig angestellt werden,
sowie den Ortszuschlag , den diese Beamten beziehen.
Die Zahl der einzustellenden Anwärter ist alljährlich
von den zuständigen Ministern im Einvernehmen mit
dem Reichsminister der Finanzen festzusetzen.

"

III . Im 8 32 Absatz 1 werden die Worte „ mit Ausnahme
des 8 5 Absatz 2 Satz 1 " gestrichen.
IV . ß 33 fällt fort.
V . Dem § 34 wird folgender (4 ) Absatz angefügt:

„ In allen übrigen Fällen sind zuviel erhobene
Dienstbezüge , Wartegelder , Ruhegehälter und Hinter¬
bliebenenbezüge zurückzuzahlen ."

Artikel 10.

Kürzung der Versorguugsbezüge bei Privateinkomme « .

8 1 -
( 1 ) Bezieht ein Ruhegehaltsempfänger , der nicht im

Reichs - oder in einem sonstigen öffentlichen Dienste im
Sinne des 8 57 Nr . 2 des Reichsbeamtengesetzes ver¬
wendet wird , neben seinen Versorgungsgebührnissen ein
weiteres steuerbares Einkommen (Privateinkommen ) , so
wird das Ruhegehalt einschließlich des Teuerungszuschlags
nach den folgenden Vorschriften gekürzt.

(2) Bis zur Höhe des Betrags , der dem jeweiligen
Gehalte der Eingangsstufe der Besoldungsgruppe ^ VII

entspricht , bleibt das Privateinkommen bei der Kürzung
unberücksichtigt (kürzungsfreies Privateinkommen ) . Zum
Gehalt tritt der Ortszuschlag und der Teuerungszuschlag
nach dem Beschäftigungsorte.

(3) Das Ruhegehalt einschließlich des Teuerungs¬
zuschlags — und zwar der Teuerungszuschlag zuerst —
wird um die Hälfte des Betrags gekürzt , um den das ge¬
samte Privateinkommen (Absatz 1 ) das kürzungsfreie Privat¬
einkommen (Ahsatz 2 ) übersteigt.

(4) Zu dem Teuerungszuschlag im Sinne dieser Ver¬

ordnung gehört auch der etwa gewährte örtliche Sonder-

zuschlag.
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(5) Den Ruhegehaltsempfängern stehen versorgungs¬
berechtigte Hinterbliebene gleich ; an die Stelle des Ruhe¬
gehalts tritt das Witwen - und Waisengeld.

8 2 .
(1) 8 1 gilt sinngemäß für die Wartegeldempfänger

und die Beamten , die unter Belassung des vollen Gehalts
vom Amte enthoben sind.

(2 ) Er gilt auch sinngemäß für die nach dem Offizier¬
pensionsgesetze vom 31 . Mai 1906 (Reichsgesetzblatt Seite565)
; nd den entsprechenden älteren Gesetzen, für die nach dem

Offizierentschädignngsgesetze vom 13 . September 1919
(Reichsgesetzblatt Seite 1664 ) und dem Wehrmachtver¬
sorgungsgesetze vom 4 . August 1921 (Reichsgesetzblatt
Seite 993 ) versorgten Militärpersonen . Die Kürzung er¬
streckt sich auch auf die Übergangszulage und die Über¬
gangsgebührnisse nach ßß 2, 3 des Offizierentschädignngs-
gesetzes , die Übergangsgebührnisse nach 8 4 des Kapi¬
tulantenentschädigungsgesetzes sowie die laufenden Über¬
gangsgebührnisse nach 88 7,8,32 des Wehrmachtversorgungs¬
gesetzes.

(3) 8 1 gilt ferner für die ehemaligen Kapitulanten,
die Dienstzeitrenten erhalten.

8 3 .
Bezieht ein Versorgungsberechtigter neben Versorgungs¬

gebührnissen nach dem Reichsversorguugsgesetz ein Privat-
einlommen im Sinne des 8 1 Absatz 1 , so ruhen seine
Versorgungsgebührnisse nach Maßgabe des 8 32 des
Reichsversorgungsgesetzes in der Fassung vom 30 . Juni
1923 ( Reichsgesetzblatt I Seite 523 ) ebenso, wie wenn sein
Privateinkommen aus öffentlichen Mitteln fließen würde.

8 4 .
Als Ruhegehalt oder Wartegeld im Sinne der 88 fl 2

gelten auch die Zuschüsse , die nach 8 l Absatz 1 und 2
des Pensionsergänznngsgesetzes vom 21 . Dezember 1920
(Reichsgesetzblatt Seite 2109 ) gewährt werden.

8 5 .
'

Für den Zeitpunkt der Einziehung , Kürzung und
Wiedergewährung der Bezüge gilt 8 60 des Reichsbeamten¬
gesetzes.

8 6 .
( 1 ) Für die Feststellung der Höhe des Einkommens

im Sinne des 8 1 ist in der Regel die Veranlagung zur
Reichseinkvmmensteuer zugrunde zu legen , unbeschadet des
Nachweises des Versorgungsberechtigten , daß sich sein Ein¬
kommen seitdem verändert hat.

(2 ) Die Steuerbehörde hat den zuständigen Behörden
Auskunft über die Höhe des Einkommens zu geben.

(3 ) Jeder Versorgungsberechtigte , der nicht im Reichs¬
oder in einem sonstigen öffentlichen Dienste verwendet wird

und neben seinen Versorgungsgebührnissen ein weiteres
steuerbares Einkommen bezieht , ist bei Verlust seiner Ver¬
sorgungsbezüge verpflichtet , der diese regelnden Behörde
oder , wenn sie ihm nicht bekannt ist , der seine Versorgungs¬
bezüge zahlenden Kasse innerhalb eines Monats nach
Inkrafttreten dieser Verordnung oder nach Beginn des
Bezugs eines solchen weiteren Einkommens dessen Höhe
anzuzeigen . Spätere Erhöhungen dieses Einkommens sind
innerhalb der gleichen Frist mitzuteilen , falls sie nicht
lediglich auf inzwischen eingetretener Geldentwertung be¬
ruhen.

8 7.

Hat neben einer Kürzung nach den vorstehenden Vor¬
schriften noch eine weitere nach anderen Vorschriften zu
erfolgen , so sind die Kürzungen in der für den Bezugs¬
berechtigten günstigsten Reihenfolge vorzunehmen.

8 8 .
Soweit sich bei Anwendung dieser Verordnung Härten

ergeben , kann die oberste Reichsbehörde im Einvernehmen
mit dem Reichsminister der Finanzen eine anderweitige
Regelung treffen . Sie ist insbesondere ermächtigt , Ver-
sorgungsgebnhrnisse , die nach 8 6 Absatz 3 entzogen sind,
wieder zuzuerkennen.

8 9.
Werden Versorgungsberechtigte im Reichs - oder in

einem sonstigen öffentlichen Dienste verwendet , so werden
ihre Versorgungsbezüge nach Maßgabe der in der 9 . Er¬
gänzung des Besoldungsgesetzes vom 18 . Juni 1923
(Reichsgesetzblatt I Seite 386 ) vorgesehenen Kürzungs¬
bestimmungen geregelt.

Artikel 11.

Änderungen des Besoldungssperrgesetzcs.
Das Gesetz zur Sicherung einer einheitlichen Regelung

der Beamtenbesvldnng vom 21 . Dezember 1920 (Reichs¬
gesetzblatt Seite 2117 ) , in der Fassung der Gesetze vom
22 . März 1923 ( Reichsgesetzblatt I Seite 216 ) und vom
23 . Juni 1923 (Reichsgesetzblatt I Seite 419 ) , wird wie
folgt geändert:

I . Im 8 2 Absatz 1 ist zwischen den Worten „ ein be¬
stimmtes Verhältnis zugrunde gelegt haben " und „ oder
bei sonstigen Abweichungen " einznfügen:

„ bei Festsetzung höherer Unterhaltsznschüsse an
Beamte im Vorbereitungsdienste , höherer Dienstreise¬
tagegelder und -übernachtnngsgelder , Beschäftigungs¬
tagegelder , Trennungsentschädigungen und Umzugs¬
kostenvergütungen " .

II . Dem 8 2 ist folgender Absatz 3 anzufügen:
„ Soweit die Vorschriften des Reichs nicht im

Wege der Gesetzgebung oder mit Zustimmung des
Reichsrats zu erlassen sind , ist den Regierungen der

48
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Länder vorher in der Regel Gelegenheit zur Stellung¬
nahme zu geben . Soweit die Vorschriften des Reichs
nicht im Reichsgesetzblatt veröffentlicht sind , sind sie
für die Länder , Gemeinden und sonstigen öffentlichen
Körperschaften nach Maßgabe dieses Gesetzes nur
bindend , wenn sie den Landesregierungen unter Hin¬
weis auf dieses Gesetz mitgeteilt sind . Eine Ver¬
öffentlichung der Vorschriften im Reichsbesoldungsblatt
gilt als Mitteilung an die Landesregierungen ."

- III . Dem ß 6 ist folgender Absatz 3 anzufügen:
„ Wird die Entscheidung des Reichsschiedsgerichts

nicht angerufen , so ist das Land , die Gemeinde oder
die sonstige öffentliche Körperschaft verpflichtet , die
durch den Einspruch betroffenen Vorschriften dem Ein¬
spruch des Reichsministers der Finanzen entsprechend
zu ändern , nicht in Kraft oder außer Kraft zu setzen.
Dasselbe gilt sinngemäß , wenn die Anrufung eines
Landesschiedsgerichts unterbleibt .

"

IV . Im Z 2 Absatz 1 wird das Wort „ Reichsverwaltungs¬
gerichts " ersetzt durch „ Reichsschiedsgerichts " .

Es werden gestrichen:
1 . Z 7 Absatz 1;
2 . im 8 8 Absatz 1 , im 8 8 Absatz 2 , im 8 10 Absatz 1

und im 8 H Absatz 2 die Worte ;,des Reichs¬
verwaltungsgerichts oder " ;

3 . im 8 9 Absatz 1 die Worte „ des Reichsverwaltuugs-
gerichts (8 6),

" ;
4 . im 8 10 Absatz 1 unter b und im 8 11 Absatz 3

die Worte „ das Reichsverwaltungsgericht oder " .
Im 8 7 werden Absatz 2 , 3 , 4 , 5 zu Absatz 1 , 2,3,4.

V . Im 8 7 ist hinter Absatz 4 (bisher Absatz 5) als
neuer Absatz 5 folgende Bestimmung einzufügen:

„ Die Entscheidung kann ohne Rücksicht darauf , ob
eine Partei mündliche Verhandlungen beantragt hat,
von dem Vorsitzenden und den ständigen Beisitzern
ohne Hinzuziehung der übrigen Beisitzer durch einen
mit Gründen zu versehenden Bescheid getroffen werden,
wenn sich der vom Reichsminister der Finanzen er¬
hobene Einspruch sofort als unzulässig oder als un¬
begründet oder sofort als zulässig und begründet er¬
weist . Die Parteien sind berechtigt , innerhalb vier
Wochen , vom Tage der Bekanntgabe ab , Entscheidung
durch das Reichsschiedsgericht in der nach Absatz 1
vorgesehenen Besetzung zu beantragen . Dies ist ihnen
in dem Bescheide zu eröffnen . Wird ein solcher Antrag
nicht gestellt, so gilt der Bescheid als endgültige Ent¬
scheidung des Reichsschiedsgerichts .

"

VI . Dem 8 7 Absatz 6 ist folgender zweite Satz anzufügen:
„Der Reichsminister der Finanzen ist ermächtigt,

Vorschriften über die Erhebung von Gebühren zu
erlassen . "

VII . Im 8 9 ist zwischen Absatz 2 und 3 folgender neue^
Absatz einzufügen:

„ Hat eine Behörde , die nach Absatz 1 von den
dort genannten obersten Landesbehörden zur Genehmi¬
gung von Vorschriften einer Gemeinde oder einer
sonstigen öffentlichen Körperschaft bestimmt ist, eine
nach diesem Gesetz unzulässige Vorschrift genehmigt , so
können die genannten obersten Landesbehörden die
Abänderung der Vorschrift anordnen .

"

Im 8 9 Absatz 4 (bisher Absatz 3 ) ist nach den Wortes
„ nach Absatz 2 ab " einzufügen:

„ oder ordnet sie nach Absatz 3 die Abänderung
einer Vorschrift an, " .

VIII . Hinter 8 9 ist einzufügen:

„ 8 9 a.

Teilt der Reichsminister der Finanzen den obersten
Landesbehörden Grundsätze mit , die das Reichsschieds¬
gericht über die besoldungsrechtliche Behandlung von
Beamten und Lehrern der Gemeinden und sonstigen
öffentlichen Körperschaften in einer Entscheidung auf¬
gestellt hat , so ordnen die obersten Landesbehörden
( 8 9 Absatz 1 ) die hiernach erforderliche Abänderung
der Vorschriften der Gemeinden und sonstigen öffent¬
lichen Körperschaften an . Eine Abweichung ist nur
im Falle des 8 1 Absatz 2 zulässig.

8 9 b.

Hat der Reichsminister der Finanzen gegen die
' Zustimmung der zuständigen Landesbehörde zu einer

günstigeren Regelung einer Gemeinde oder sonstigen
öffentlichen Körperschaft Einspruch erhoben und ist
die Entscheidung des Reichsschiedsgerichts angerufen,
so kann dieses die Sache an das zuständige Landes¬
schiedsgericht verweisen . § 7 Absatz ö gilt sinngemäß.
Für die weitere Durchführung des Verfahrens treten
in diesem Falle an die Stelle des Reichsministers der
Finanzen die zur Genehmigung der Vorschrift zustän¬
digen Landesbehörden ( § 9 Absatz 1 ) . Die Entscheidung
des Landesschiedsgerichts ist dem Neichsminister der
Finanzen mitzuteilen . Dieser kann gegen sie nach 85
Absatz 2 , 3 erneut Einspruch erheben.

Ist wegen einer Vorschrift einer Gemeinde oder
einer sonstigen öffentlichen Körperschaft ein Verfahren
gleichzeitig vor dem Reichsschiedsgericht und einem
Landesschiedsgericht anhängig , so kann das Reichs¬
schiedsgericht anordnen , daß das Landesschiedsgericht
zuerst zu entscheiden oder daß es seine Entscheidung
bis zum Erlasse der Entscheidung des Reichsschieds¬
gerichts auszusetzeu hat . 8 7 Absatz 5 gilt sinngemäß ."
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Artikel 12.
Änderung des Gesetzes , betreffend Aufhebung der Militär¬

gerichtsbarkeit.
Der Z 26 des Gesetzes, betreffend Aufhebung der

Militärgerichtsbarkeit , vom 17 . August 1920 (Reichsgesetz¬
blatt Seite 1579 ) wird wie folgt geändert:

I . Die Absätze 5 , 6 und 7 werden gestrichen.
II . Als neuer Absatz wird hinzugefügt:

„ Für die Berechnung des Wartegeldes der auf
Grund dieses Gesetzes in den einstweiligen Ruhestand
versetzten Beamten gelten die für die übrigen Reichs¬
beamten bestehenden Borschriften . "

Artikel 13.

Annahme von Nebenämtern und Nebenbeschäftigungen.
Die Reichsbeamten sowie die Beamten der Länder

und Gemeinden ( Gemeindeverbände ) sind verpflichtet , jedes
Nebenamt oder jede Nebenbeschäftigung im öffentlichen
Dienste anzunehmen , sofern die auszuübende Tätigkeit ihrer
Vor - und Berufsbildung entspricht.

Artikel 14.

Verheiratete weibliche Beamte.
( 1 ) Das Dienstverhältnis verheirateter weiblicher

Beamter und Lehrer im Dienste des Reichs , der Länder-
und Gemeinden (Gemeindeverbände ) kann jederzeit am
1 . Werktag eines Monats zum Monatsende gekündigt
werden , sofern nach dem Ermessen der zuständigen Behörde
die wirtschaftliche Versorgung des weiblichen Beamten ge¬
sichert erscheint . Dies gilt auch bei lebenslänglicher An¬
stellung.

(2) Entgegenstehende längere vereinbarte oder gesetzliche
Kündigungsfristen treten außer Kraft ; bestehende kürzere
Kündigungsfristen bleiben wirksam.

(3) Absätze 1 und 2 finden auf verheiratete weibliche
Beamte und Lehrer im einstweiligen Ruhestand sinngemäß
Anwendung . .

Artikel 15.

Entlassung von Angestellten.
8 1 -

(1 ) Angestellte sind zu entlassen . Ausnahmen hiervon
sind nur zulässig , sofern zwingende dienstliche Rücksichten
der Entlassung entgegenstehen.

(2) Die Kündigungen haben spätestens am 1 . Werktag
eines Monats zum Monatsende zu erfolgen . Entgegen¬
stehende gesetzliche oder vereinbarte Anstellungsbedingungen
treten mit der Maßgabe außer Kraft , daß kürzere Kün¬
digungsfristen wirksam bleiben.

(3) Die Entlassenen erhalten die im Artikel 5 K 2
Absatz 2 vorgesehenen Abfindungssummen , weibliche An¬
gestellte jedoch nur dann , wenn nach dem Ermessen der

zuständigen Behörde ihre wirtschaftliche Versorgung nicht
gesichert erscheint . Als Dienstjahr im Sinne dieser Be¬
stimmung ist die im Reichsdienst zurückgelegte Dienstzeit
unter Ausschluß der Kriegsdienstzeit anzusehen.

( 4) Dienstbeendigungsverträge dürfen nicht mehr ab¬
geschlossen werden.

§ 2 .

Angestellte dürfen nicht mehr eingestellt werden . Aus¬
nahmen hiervon sind nur zulässig,

a . wenn es sich nur um eine vorübergehende , zur Er¬
füllung außerordentlicher und dringender dienstlicher
Bedürfnisse notwendige Beschäftigung handelt,

b . in sonstigen Fällen mit Zustimmung des Reichs¬
ministers der Finanzen . Dieser darf die Zustimmung
nur erteilen , wenn die Einstellung durch zwingende
dienstliche Bedürfnisse geboten ist und ausgeschiedene
geeignete Beamte auf Grund des Artikel 8 Z 3
nicht herangezogen werden können.

Artikel 16.
Änderung der Demobilmachungsverordnung und des Be¬

triebsrätegesetzes.
Die Verordnung über die Einstellung und Entlassung

von Arbeitern und Angestellten während der Zeit der
wirtschaftlichen Demobilmachungsverordnung vom 12 . Feb¬
ruar 1920 (Reichsgesetzblatt Seite 218 ), -das Gesetz über
die Wiedereinstellung und Kündigung in Teilen des Reichs¬
gebiets vom 17 . Juli 1923 ( Reichsgesetzblatt I Seite 648)
sowie die Vorschrift des Z 84 Nr . 4 des Betriebsräte¬
gesetzes vom 4. Februar 1920 (Reichsgesetzblatt Seite 147)
finden keine Anwendung , wenn Arbeiter und Angestellte ent¬
lassen werden , die ihre Dienstbezüge aus öffentlichen Mitteln
erhalten.

Artikel 17.
Beamte und Angestellte der Verstcherungsträgcr.

8 1 -
( 1 ) Die Vorschriften in den Artikeln , 1 bis 5 , 7

Absätze 1 und 14 gelten sinngemäß für die Beamten und
für die Angestellten der Versicherungsträger , die ein Anrecht
auf Ruhegehalt haben .

*

(2) Die infolge Ausscheidens dieser Beamten und An¬
gestellten auf Grund der Artikel 2 bis 5 freiwerdenden
Stellen dürfen in der Krankenversicherung und bei den
Versicherungsträgern , die der Aufsicht eines Landesver¬
sicherungsamts unterstehen , nur mit Zustimmung der
Landesregierungen , im übrigen nur mit Zustimmung des
Reichsarbeitsministers wieder besetzt werden . Diese Zu¬
stimmung ist auch erforderlich , wenn Beamte oder Ange¬
stellte, die auf Grund der Artikel 2 bis 5 in den einst¬
weiligen oder dauernden Ruhestand treten oder ausscheiden,
in den Dienst eines Versicherungstrügers eingestellt werden
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sollen . Der Neichsarbeitsminister und die Landesregierungen
können ihre Befugnis auf höhere Behörden des Reichs
oder eines Landes übertragen.

s 2.
( 1 ) Angestellten der Versicherungsträger , die kein An¬

recht auf Ruhegehalt haben , kann nach Artikel 15 H 1

Absatz 2 gekündigt werden . Artikel 15 H 1 Absatz 3 gilt
sinngemäß.

(2) Angestellte dürfen nicht mehr eingestellt werden.

Ausnahmen hiervon sind nur zulässig:
u . wenn es sich um eine nur vorübergehende , zur Er¬

füllung außerordentlicher und dringender dienstlicher
Bedürfnisse notwendige Beschäftigung handelt,

b . in sonstigen Fällen mit Zustimmung des Reichs¬
arbeitsministers oder der Landesregierungen nach
Maßgabe des Z 1 Absatz 2.

s 3.

( 1 ) Soweit Verträge , Dienstordnungen , Satzungen oder

sonstige Vorschriften den Vorschriften dieser Verordnung

entgegenstehen , sind sie unwirksam.

(2) Artikel 16 gilt auch für die Angestellten und Ar¬

beiter der Versicherungsträger.
8 4.

Die Durchführung dieser Vorschriften obliegt für die

Krankenversicherung und die Versicherungsträger , die der

Aufsicht eines Landesversicherungsamts unterstehen , den

Landesregierungen , im übrigen dem Reichsarbeitsminister.
Mit der Durchführung kann der Reichsarbeitsminister das

Reichsversicherungsamt , die Landesregierungen eine höhere
Landesbehörde betrauen . Die von den Landesregierungen
und Landesbehörden erlassenen Bestimmungen sind dem

Reichsarbeitsminister unverzüglich mitzuteilen . Der Reichs¬
arbeitsminister bestimmt den Zeitpunkt , an dem die Vor¬

schriften dieses Artikels außer Kraft treten.

Artikel 18 . .
Ansdehnnng auf die Länder und Gemeinde » (Gemeinde¬

verbände ) .

( 1 ) Die Länder sind berechtigt und verpflichtet,
u . für die Landesbeamten sowie für die Beamten der

Gemeinden (Gemeindeverbände ) eine den allgemeinen
Grundsätzen der Artikel 1 bis 9 und 15 dieser Ver¬

ordnung entsprechende Regelung zu treffen . Artikel 3

gilt nicht für die richterlichen Beamten der Länder;
b . dem Artikel 10 entsprechende gesetzliche Vorschriften

bis zum 1 . Januar 1924 zu erlassen.
(2) Die Länder sind berechtigt , entsprechende Abbau¬

vorschriften auch für die Körperschaften des öffentlichen

Rechtes zu erlassen.
(3) Die Landesregierungen sind ermächtigt , die Rege¬

lung nach den Absätzen 1 und 2 im Wege der Verordnung

zu treffen.

(4) Die Länder sind verpflichtet , dem Reichsminister
der Finanzen über den Stand der hiernach getroffenen

Maßnahmen Auskunft zu erteilen.

(5) Soweit diese Verordnung Dienstbezüae vonBeamteu

und Lehrern , Wartegelder , Ruhegehälter und Hinterbliebenen¬
bezüge regelt , gilt das Gesetz zur Sicherung einer einheit¬

lichen Regelung der Beamtenbesoldung vom 21 . Dezember
1920 . In sinngemäßer Anwendung des genannten Gesetzes
kann der Reichsminister der Finanzen vom 1 . Januar 1924

ab auch gegen nicht abgeänderte Vorschriften über Dienst¬

bezüge der Beamten und Lehrer , über Wartegelder , Ruhe¬

gehälter und Hinterbliebenenbezüge Einspruch erheben , wenn

und soweit nach Absatz 1 eine Verpflichtung zu ihrer Ab¬

änderung besteht ; der Einspruch kann nicht mehr erhoben
werden , wenn das beteiligte Land die betreffende Vorschrift
dem Reichsminister der Finanzen nach dem 1 . Januar 1924

mit dem Hinzufügen mitgeteilt hat , daß es eine Neuregelung

nicht für geboten halte , und wenn seit dieser Mitteilung
4 Wochen verstrichen sind.

(6) Die Zuschüsse, die die Länder nach Z 60 des

Finanzausgleichsgesetzes vom 23 . Juni 1923 (Reichsgesetz¬
blatt I Seite 494 ) für sich und ihre Gemeinden erhalten,

sind vom 1 . April 1924 ab um 15 vom Hundert zu kürzen;
mit Wirkung von dem im Artikel 8 ß 1 Absatz 1 Satz 2

bezeichneten Zeitpunkt werden weitere 10 vom Hundert

gekürzt ; soweit Länder und Gemeinden in Ausführung des

Absatzes 1 Wartegelder und Abfindungssummen zu zahlen

haben , gewährt das Reich den Ländern für diese und ihre
Gemeinden Zuschüsse in Höhe von 75 vom Hundert der

nachgewiesenen Aufwendungen.
Artikel 19.

Reichsbank.

Diese Verordnung gilt sinngemäß für die Beamten,

Angestellten und Arbeiter der Reichsbank.

Artikel 20.
Reichstagsbeamte.

Diese Verordnung gilt sinngemäß für die Reichstags¬
beamten.

Artikel 21.

Änderungen im Bersorgungs - und Mrsorgewesen.

I . Das Gesetz über die Versorgung der Militärpersonen
und ihrer Hinterbliebenen bei Dienstbeschüdigung (Reichs-

versorgungsgesetz vom 12 . Mai 1920 in der Fassung vom

30 . Juni 1923 , Reichsgesetzblatt l Seite 523 ) wird wie

folgt geändert:
1 . Dem 8 90 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„ Wenn das Einkommen des Versorgungsberechtigten

nicht feststellbar ist oder infolge besonderer Verhält¬

nisse ein dringendes Bedürfnis zur Gewährung der

! Znsatzrente in dem vorbezeichneten Umfang nicht vor-

! liegt , kann die Zusatzrente unter Berücksichtigung der
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wirtschaftlichen Verhältnisse weiter herabgesetzt oder
versagt werden . "

'

2 . Abfindungen nach 88 103 , 104 werden nicht mehr
gewährt.
II. Das Gesetz zur Abänderung des Reichsversorgungs¬

gesetzes und anderer Versorgungsgesetze vom 22 . Juni 1923
(Reichsgesetzblatt I Seite 513 ) wird wie folgt geändert:

„ Die Zahlung der im Artikel VI aufgeführten Ver¬
sorgungsgebührnisse wird eingestellt . Abfindungen
werden nicht mehr gewährt . "

III . Das Gesetz über die Versorgung der vor dem
1 . August 1914 aus der Wehrmacht ausgeschiedenen
Militärpersonen und ihrer Hinterbliebenen (Altrentnergesetz)
vom 18 . Juli 1921 in der Fassung vom 30 . Juni 1923
(Reichsgesetzblatt I Seite 542 ) wird wie folgt geändert:

„ Die auf Grund des Z 1 nach älteren Gesetzen noch
zahlbaren Versorgungsgebührnisse fallen fort .

"

IV . Ruhegehälter und Versorgungsgebührnisse werden
für die Zeit vor dem 1 . Januar 1923 nur noch insoweit
festgestellt , als die nach diesem Zeitpunkt fälligen Zahlungen
von dieser Feststellung abhängen.

Nachzahlungen für die Zeit vor dem 1 . Januar 1923
werden nicht mehr gewährt.

V . Das Gesetz über das Verfahren in Versorgungs¬
sachen vom 10 . Januar 1922 (Reichsgesetzblatt Seite 59)
in der Fassung des Gesetzes vom 22 . Dezember 1922
(Reichsgesetzblatt I Seite 982 ) wird wie folgt geändert:

1 . Im Z 10 Absatz 4 werden die Worte „ die beim
Inkrafttreten dieses Gesetzes als Beisitzer bei einem
Versorgungsgerichte tätig sind " gestrichen.

2 . § 20 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„ Den Beisitzern aus den Versorgungsberechtigten

wird der durch die Teilnahme an einer Sitzung be¬
dingte Ausfall am Arbeitseinkommen in angemessenem
Umfang ersetzt. - Sie erhalten außerdem Tagegelder
wie Reichsbeamte der Besoldungsgruppe X bei Dienst¬
reisen . Die Abfindung der am Sitznngsorte wohnen¬
den Beisitzer mit Tagegeldern regelt sich nach den
Bestimmungen über Dienstreisen , die an demselben
Tage angetreten und beendet werden , wobei stets die
Sätze für nicht teuere Orte zugrunde zu legen sind.
Auswärts wohnende Beisitzer erhalten ferner Uber-
nachtungsgelder wie Reichsbeamte der Besoldungs¬
gruppe X bei Dienstreisen und Ersatz der Fahrkosten
für die Hin - und Rückreise.

"

3 . Dem 8 37 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„ Nach Bedarf kann an die Stelle des richter¬

lichen Mitglieds eines ordentlichen Gerichts ein
weiteres Mitglied des Reichsversorgungsgerichts oder
ein weiterer Beisitzer aus der sozialen Fürsorge oder
an die Stelle des Beisitzers aus der sozialen Fürsorge

43 —

ein weiteres Mitglied des Reichsversorgungsgerichts
oder ein weiteres richterliches Mitglied eines ordent¬
lichen Gerichts treten . "

4 . Dem 8 64 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„ Auf Antrag der Gegenpartei muß die Wieder¬

einsetzung erteilt werden , auch wenn die Voraussetzungen
der Absätze 1 und 2 nicht . gegeben sind . "

5 . 8 65 erhält folgende Fassung:
„ Bescheide und Urteile sind rechtskräftig , soweit

sie für beide Parteien unanfechtbar sind.
Die Rechtskraft steht der Änderung oder Auf¬

hebung unrichtiger Bescheide nicht entgegen . Das
Versorgungsamt bedarf zum Erlaß eines Berichtigungs¬
bescheides der vorherigen Genehmigung des Haupt¬
versorgungsamts . "

6 . 8 74 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„ Gebühren , außergerichtliche Kosten und Geld¬

strafen werden , wenn die Entscheidung hierüber un¬
anfechtbar geworden ist, wie Gemeindeabgaben bei¬
getrieben . Sie können auch von den Versorgungs¬
gebührnissen einbehalten werden . Das gleiche gilt für
zu Unrecht erhobene Versorgungsgebührnisse ."

7 . 8 92 Absatz 1 und 2 werden durch folgende Vor¬
schrift ersetzt:

„ Der Rekurs ist ausgeschlossen , soweit der Grad
der Minderung der Erwerbsfähigkeit streitig ist."

8 . 8 100 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„ Der Vorsitzende bestellt in den einzelnen Sachen

einen oder mehrere Berichterstatter . Beim Versorgungs¬
gerichte kann er selbst die Berichterstattung über¬
nehmen . In Fällen , in denen das Versvrgungsgericht
eutgültig entscheidet , soll er selbst die Berichterstattung
nur übernehmen , wenn die Geschäftslage es erfordert ."

9 . 8 101 Absatz 2 und 3 erhalten folgende Fassung:
„ Ist das Rechtsmittel als verspätet verworfen

oder als unbegründet zmückgewiesen , so kann der
Antragsteller innerhalb einer Woche nach der Zu¬
stellung , bei Zustellung außerhalb Europas innerhalb
6 Monaten , die Entscheidung der Kammer oder des
Senats anrufen . Die Verfügung muß darauf Hin¬
weisen . Die Vorschriften des 8 93 finden entsprechende
Anwendung.

Wird die Entscheidung der Kammer oder des
Senats rechtzeitig beantragt , so gilt die Verfügung
des Vorsitzenden als nicht ergangen . Hält der Vor¬
sitzende den Antrag für aussichtslos , so kann er die
Bestimmung der mündlichen Verhandlung davon ab¬
hängig machen , daß der Antragsteller innerhalb einer
angemessenen Frist einen Gebührenvorschuß von be¬
stimmter Hohe einzahlt . Nach fruchtlosem Ablauf der
Frist gilt der Antrag als nicht gestellt . "
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10. Z 125 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„ Die angefochtene Entscheidung kann auch aus

anderen als den von den Beteiligten geltend gemachten
Gründen geändert oder bestätigt werden . Änderungen
sind auch zuungunsten der Partei zulässig , die das
Rechtsmittel eingelegt hat. "

11 . 8 142 erhält folgende ' Fassung:
„ Das Gericht hat dem Kläger eine Gebühr auf¬

zuerlegen, wenn er unterliegt. Von der Auferlegung
einer Gebühr kann abgesehen werden , wenn das Rechts¬
mittel verspätet eingelegt ist oder zurückgenommen wird.

Die Gebühr wird in der Entscheidung zur Haupt¬
sache oder, wenn eine solche nicht ergeht, durch beson¬
deres Urteil festgesetzt , das ohne mündliche Verhandlung
ergehen kann . Die Höchst- und Mindestsätze der Ge¬
bühr setzt der Reichsarbeitsminister im Einvernehmen
mit dem Reichsminister der Finanzen fest ."

12 . Im 8 153 Absatz 3 werden die Worte „ Die Reichs¬
regierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Reichs¬
rats " ersetzt durch die Worte „Der Reichsarbeits¬
minister wird ermächtigt," .

13 . Dem 8 160 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„ Der Reichsarbeitsmiuister kann die uneinge¬

schränkte Anwendung dieses Gesetzes auch für die im
Absatz 1 bezeichnet »: Angelegenheiten anordnen . "

VI . Die in der Verordnung vom 8 . Februar 1919
(Reichsgesetzblatt Seite 187 ) vorgesehenen Befugnisse des
Reichsausschusses der Kriegsbeschädigten - und Kriegshinter¬
bliebenenfürsorge werden bis auf weiteres von seinem
Arbeitsausschüsse wahrgenominen.

Die Zahl der Beiratsmitglieder der Hauptfürsorge¬
stelle (8 6 der Verordnung vom 8 . Februar 1919 ) darf
bis auf weiteres die Zahl 12 , die Zahl der Beiratsmit¬
glieder der Fürsorgestelle ( 8 9 der Verordnung vom
8 . Februar 1919 ) in Bezirken mit mehr als 100 00t > Ein¬
wohnern die Zahl 10, in sonstigen Bezirken die Zahl 6
nicht übersteigen.

VII . Die Zahl der Mitglieder des Schwerbeschädigten¬
ausschusses der Hauptfürsvrgestelle (8 22 des Gesetzes über
die Beschäftigung Schwerbeschädigter in der Fassung der
Bekanntmachung vom 12 . Januar 1923 — Reichsgesetzblatt I
Seite 57 — ) wird von 8 auf 4 herabgesetzt , von denen
2 Arbeitgeber, 2 schwerkriegsbeschädigte Arbeitnehmer sein
müssen . Betrifft die Entscheidung lediglich Unfallbeschädigte
oder andere Erwerbsbeschränkte , so tritt an Stelle des
einen schwerkriegsbeschädigten Arbeitnehmers ein Arbeit¬
nehmer aus der Zahl der Unfallbeschüdigten oder andern
Erwerbsbeschränkten.

VIII . Stimmt die Hauptfürsorgestelle der Kündigung
eines Schwerbeschädigten zu (8 13 des Gesetzes über die

Beschäftigung Schwerbeschädigter ) , so ist die Entscheidung
endgültig.

Artikel 22.
Schlutzbestimmung.

(1 ) Diese Verordnung tritt mit Ausnahmedes Artikel 10
und des Artikel 11 , I und III mit dem auf ihre Verkündung
folgenden Tage in Kraft . Sie gilt auch für die bereits
beim Inkrafttreten dieser Verordnung im einstweiligen Ruhe¬
stände befindlichen Beamten mit der Maßgabe, daß bei
Berechnung ihrer ruhegehaltsfähigen Dienstzeit noch die
Zeit in Anrechnung kommt , die sie bis zum Inkrafttreten
dieser Verordnung unter Bezug von Wartegeld im einst¬
weiligen Ruhestande zugebracht haben . Sofern diese Warte¬
geldempfänger nach den Vorschriften dieser Verordnung eine
Minderung ihrer Bezüge erfahren, sind die neuen Sätze
erst mit Wirkung vom 1 . Dezember 1923 zu zahlen.

(2) Artikel 10 tritt mit Wirkung vom 1 . Januar 1924,
Artikeln, I und III mit Wirkung vom 1 . April 1920 in Kraft.

(3 ) Reichsbeamte , bei denen die Voraussetzungen des
8 60 ec des Reichsbeamtengesetzes beim Inkrafttreten
dieser Verordnung erfüllt sind , treten mit dem 30. Novem¬
ber 1923 in den Ruhestand , soweit nicht die Vorschriften
der Absätze 2 und 3 des 8 60u Anwendung finden.

(4) Bei Reichsbeamten , die vor Inkrafttreten dieser
Verordnung in den einstweiligen oder dauernden Ruhestand
versetzt worden sind , hört die Gehaltszahlung spätestens
am 30. November 1923 auf.

(5 ) Die Artikel 2 bis 8 sowie 15 und 16 treten am
31 . März 1927 mit der Maßgabe außer Kraft , daß erwor¬
bene Rechte bestehen bleiben.

' (6) Für die vermögensrechtlichen Ansprüche auf Grund
dieser Verordnung gilt 8 155 des Reichsbeamtengesetzes
sinngemäß.

(7 ) Die Vorschrift im Artikel 21 , V , 5 gilt auch für
die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung zugestellten
Bescheide, die Vorschrift im Artikel 2-1 , V , 7 ist auch auf
die b îm Inkrafttreten dieser Verordnung anhängigen Re¬
kurse anznwenden . Die Vorschrift im Artikel 21 , V, 11
gilt nicht für diejenigen Berufungen und Rekurse, die mit
dem Inkrafttreten dieser Verordnung unzulässig oder inner¬
halb eines Monats nach dem Inkrafttreten dieser Ver¬
ordnung zurückgenommen werden.

Artikel 23.
Die Ausführungsbestimmungen zu dieser Verordnung,

unbeschadet der Vorschrift im Artikel 17, erläßt die Reichs¬
regierung.

Berlin, den 27 . Oktober 1923.
Der Reichskanzler.

I)r. Stresemann.
Der Reichsminister der Finanzen.

vr. Luther.
Druck und Verlag von Malsch 2 Vogel in Karlsruhe.
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AmtMstt
deK Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

itzerauAgegeben vom Ministerium de^ üulluA und Unterrichts.

Ausgegeben Kartsruhe , den 27 . Dezember 1923

Inhalts
^ ^

Bekanntmachung : Bezüge der Beamten . — Vergütung der Überstunden derLehrer.

Bekanntmachungen.
Nr . ^ 33338 . Bezüge der Beamten.

I. Für die Bezüge der Beamten und Angestellten
waren für die Zeit vom 9. Oktober bis Ende November
1923 , ohne Berücksichtigung der jeweiligen vorläufigen
Zwischenregelungen, folgende endgültigen Unterlagen maß¬
gebend :

1 . Für das zweite Oktoberviertel:
vom 9 . bis IS . Oktober1923.

Erhöhung n. der allgemeinen Meßzahl auf 35 000
b . derMeßzahlen für die örtlichenSonderzuschläge

auf 350, 1225 , 2100, 2975, 3675, 4550, 5425,
6300, 7175, 13125 , 18375.

Der feststehende Grundbetrag für den Frauenzuschlag
wurde für alle künftigen Regelungen auf 50000 fest¬
gesetzt und dieser Betrag zutreffendenfalls in die Grund¬
bezüge eingebaut.

2 . Für das dritte Oktoberviertel:
vom 17 . bis 24. Oktober 1923.

Erhöhung a . der Meßzahl auf 159 000
b . derMeßzahlen für die örtlichenSonderzufchläge

auf 1590, 5565, 9540 , 13515, 16695, 20670,
24645, 28620, 32595, 59625, 83475.

Außerdem eine außerordentliche Nachzahlung in Höhe
von 55 °

/o des Vielfachen der Grundbezüge und einer Meß¬
zahl von 24 000.

3 . Für das vierte Oktoberviertel:
vom 25. bis 31 . Oktober 1923

Erhöhung der Meßzahl auf 2 031000.
Die Höhe des örtlichen Sonderzuschlags errechnte sich

von diesem Zeitpunkt ab durch Vervielfachung der jeweiligen
Meßzahl mit dem Grundbetragsteil für örtlichen Sonder¬
zuschlag , der für jeden in Betracht kommenden Beamten
besonders folgendermaßen festzusetzen war:

Die gesamten Grundbezüge — Grundgehalt , Grund-
Vergütung , Ortszuschlag , Kinderzuschlag einschließlich des
Grundbetragsbestandteils für Frauenzuschlag mit 50 000
— mit einer bisherigen Meßzahl
von 1590 sind zu vervielfachenmit einem Hundertfatzvon 1

5565 „ „ „ „ „ 3,5
9540 „ „ „ „ ,, 6

13515 „ „ „ „ „ 8,5
16695 „ „ „ „ „ 10,5
20670 „ „ „ „ „ 13
24645 „ „ „ „ „ 15,5
28620 „ „ „ 18
32595 „ „ „ „ 20,5
59625 „ „ „ „ „ 37,5
83475 „ k, „ „ „ , 52,5
Das Ergebnis bildet dann den Grundbetragsbestand-

teil für örtlichen Sonderzuschlag.
4 . Für das ersteNovemberviertel:

vom 1 . bis 8 . November 1923
unter vorübergehender Aufhebung der Vorausbezahlung
der Monatsbezüge Erhöhung der Meßzahl auf 10155 000.

5 . Für das zweite Novemberviertel:
vom 9 . bis 16 . November 1923

Erhöhung der Meßzahl auf 30000 000.
6 . Für das dritte Novemberviertel:

vom 16 . bis 23 . November 1923
Erhöhung der Meßzahl auf 82 Millionen oder vielmehr
wegen Berücksichtigung der inzwischen erfolgten teilweise
wertbeständigen Zahlung auf 67 Millionen.

7 . Für das vierte Novemberviertel:
vom 24. bis 30. November 1923

Erhöhung der Meßzahl auf 140 Millionen oder vielmehr
wegen ähnlicher Berücksichtigung der vorherigen teilweise
wertbeständigen Zahlung auf 124 Millionen.
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II . Durch die Gehaltsrechner waren an Zahlungen an
Beamte und Angestellte für diese Zeiten tatsächlich zu leisten:

1 . Vom 11 . Oktober 1923 ab (Nachzahlung
Nr . 8 ) für das zweite Oktoberviertel ( 9 . bis 16 . Oktober)
infolge Erhöhung der Meßzahl von bisher 7000 auf
14 000 der vierte Teil des Gesamtmonatsdiensteinkommens
unter Zugrundelegung der Meßzahl 7000.

2 . Etwa vom13 . Oktober1923 ab (Nachzahlung
Nr . 9 ) für das zweite Oktoberviertel der dreifache Betrag
der Nachzahlung Nr . 8.

3 . Vom 18 . Oktober 1923 ab (Nachzahlung
Nr . 10) für das dritte Oktoberviertel ( 17 . bis 24 . Oktober)
infolge Erhöhung der Meßzahl auf 63 000 unter Berück¬
sichtigung der für Oktober schon geleisteten Zahlung nach
der Meßzahl 7000 zwei Monatsbeträge nach der Meß¬
zahl 7000.

4 . Am 22 . Oktober 1923 (Nachzahlung Nr . 11)
für das dritte Oktoberviertel infolge Erhöhung der Meß¬
zahl auf 159000 unter Berücksichtigung der schon geleisteten
Zahlung nach der Meßzahl 63 000 das Vielfache von
24000 und der Summe der Grundbezüge.

5 . Etwa vom 23 . Oktober 1923 ab (Nach¬
zahlung Nr . 12) eine weitere Nachzahlung für das dritte
Oktoberviertel in Höhe von 55 vom Hundert der Nach¬
zahlung Nr. 11.

6 . Vom 25 . Oktober 1923 ab (Nachzahlung
Nr . 13) für das vierte Oktoberviertel ( 25 . bis 31 . Oktober)
infolge Erhöhung der Meßzahl auf 318 000 unter Berück¬
sichtigung der geleisteten Zahlung nach der Meßzahl 7000
das Vielfache von 77 750 und der Summe der Grundbezüge.

7 . Vom 3 0 . 0ktober 1 9 2 3 ab ( Nachzahlung Nr. 14)
für das vierte Oktoberviertel infolge Erhöhung der Meß¬
zahl auf 2 031 000 unter Berücksichtigung der vorher ge¬
leisteten Zahlungen das Vielfache von 428 250 und der
Summe der Grundbezüge.

8 . Am 1 . November 1923 (Zahlung Nr. 15) für
das erste Novemberviertel ( 1 . bis 8 . November unter Zu¬
grundelegung der Meßzahl von 2 031000 der 507 750 fache
Betrag der Grundbezüge. Die Bezüge der Beamtenanwärter
im Vorbereitungsdienst und Angestellten wurden in der
Weise ansbezahlt , daß die Landeshauptkasse die Hälfte des
Monatsbetrags nach der Meßzahl 14 000 auszahlte , davon
die Versicherungsbeiträge in Abzug brachte, sodaß die Ge¬
haltsrechner nur noch den 500 750 fachen Betrag der Grund¬
bezüge anzuweisen hatten.

9 . Vom 5 . November 1923 ab (Nachzahlung Nr. 16)
für das erste Novemberviertel infolge Erhöhung der Meß¬
zahl auf 4 062 000 unter Berücksichtigung der geleisteten
Zahlung nach der Meßzahl 2 031000 allgemein das Viel¬
fache von 507 750 und der Summe der Grundbezüge.

e

10 . Vom 7 . November 1923 ab (Nachzahlung Nr . 17)
für das erste Novemberviertel infolge Erhöhung der Meß¬
zahl auf 10155 000 unter Berücksichtigung der geleisteten
Zahlungen Nr . 16 und 17 das 1 523 250 fache der Summe
der Grundbezüge oder das Dreifache der Nachzahlung Nr . 16.

11 . Vom 9 . November 1923 ab (ZahlungNr . 18)
für das zweite Novemberviertel (9 . bis 16 . November) unter
Zugrundelegung einer Meßzahl von 14 Millionen das Viel¬
fache von 3 500000 und der Summe der Grundbezüge.

Von dieser nach Abzug der Steuer verbleibendenZah¬
lung sollten soweit möglich 10 vom Hundert in wert¬
beständigen Zahlungsmitteln zum Umrechnungskurs von
630 Milliarden Papiermark — 1 Dollar ausbezahlt werden.
Wegen des Hierwegen einzuhaltenden Verfahrens wird auf
Abschnitt IV verwiesen.

12 . Vom 13 . November1923 ab (NachzahlungNr. 19)
für das zweite Novemberviertel infolge Erhöhung der Meß¬
zahl auf 30 Millionen unter Berücksichtigung der geleisteten
Zahlung Nr . 18 das Vielfache vom 4 000000 und der
Summe der Grundbezüge. Hiervon nach Abzug der Steuer
soweit möglich 15 vom Hundert wertbeständig zu einem
Umrechnungskurs von630MilliardenPapiermark— 1 Dollar.

13 . Vom 16 . November 1923 ab (ZahlungNr . 20)
für das dritte Novemberviertel ( 16 . bis 23 . November) unter
Zugrundelegung der Meßzahl von 30 Millionen das Viel¬
fache von 7,5 Millionen und der Summe der Grundbezüge.
Hiervon nach Abzug der Steuer soweit möglich 30 vom
Hundert wertbeständig zum Umrechnungskurs von 1 Gold¬
mark (Rentenmark ) — 300 Milliarden Papiermark.

14 . Vom 19 . November 1923 ab (Nachzahlung
Nr . 21 ) für das dritte Novemberviertel infolge Erhöhung
der Meßzahl auf 82 Millionen oder vielmehr wegen An¬
rechnung des wertbeständigen Teils der Zahlung Nr . 20

auf 67 Millionen (82 Millionen — — 15 Millionen)
— 67 Millionen ) . Hiervon nach Abzug der Steuer soweit
möglich 30 vom Hundert wertbeständig zum Umrechnungs¬
kurs von 1 Goldmark (Rentenmark) — 600 Milliarden
Papiermark.

15 . Vom 23 . November 1923 ab (Zahlung Nr . 22)
für das vierte Novemberviertel (24. bis 30 . November) unter
Zugrundelegung einer Meßzahl von 108 Millionen das
Vielfache von 27 Millionen und der Summe der Grund¬
bezüge ; hiervon nach Abzug der Steuer 50 vom Hundert
wertbeständig zu einem Umrechnungskurs von 1 Rentenmark
--- 1 Billion Papiermark.

16 . Vom 27 . November 1923 ab (Nachzahlung
Nr . 23 ) für das vierte Novemberviertel infolge Erhöhung
der Meßzahl auf 140 Millionen oder vielmehr wegen An¬
rechnung des wertbeständigen Teils der Zahlung Nr . 22
auf 124 Millionen das Vielfache von 4 Millionen und
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der Summe der Grundbezüge ; hiervon nach Abzug der
Steuer 60 vom Hundert wertbeständig zum Umrechnungs¬
kurs von 1 Rentenmark — 1 Billion Papiermark.

III . Die Dezemberbezüge sollen dem Vorgehen des
Reichs entsprechend vom 1 . Dezember 1923 an in Gold¬
währung bezahlt werden . Die hierdurch bedingte Umstellung
der gesamten Besoldungszahlungen läßt sich nicht so rasch
durchführen , daß bereits auf 1 . Dezember nach den neuen

^Grundsätzen Zahlung geleistet werden kann.
Als Abschlagszahlung für die erste Dezemberhälfte

war am 30 . November 1923 ein Halbmonatsbezug nach der
(für einen Monat geltenden ) Meßzahl 100 Millionen zu
leisten ; die Abschlagszahlung betrug darnach für die erste
Hälfte des Monats Dezember ( 1 . bis 15 . Dezember 1923)
50 Millionen mal Grundbezüge.

Hiervon sollten nach Abzug der Steuer , soweit möglich,
70 vom Hundert in wertbeständigen Zahlungsmitteln ge¬
leistet werden . Umrechnungskurs 1 Rentenmark - - 1 Billion
Papiermark.

Sämtliche Beamte und Angestellte werden hiermit da¬
rauf hingewiesen , daß eine weitere Zahlung für die erste
Dezemberhälfte etwa in Höhe der Hälfte der gegenwärtigen
Zahlung erst am 11 . Dezember erfolgen kann.

IV . Bezüglich der bisherigen Durchführung der wert¬
beständigen Zahlung wird bemerkt:

Als wertbeständiges Zahlungsmittel gilt die Renten¬
mark . Als Umrechnuugssatz für die Rentenmark gilt bis
auf weiteres der täglich durch Kreistelegramm an sämtlichen
Postanstalten bekanntgemachte , für den Fälligkeitstag der
Bezüge geltende Steuerumrechnungskurs für eine Goldmark.

Die Besoldungsrechner haben wie bisher den Gesamt¬
betrag der Zahlung in Papiermark zu berechnen und die
Steuer wie vorgeschrieben einzubehalten . Von dem hier¬
nach verbleibenden Restbetrag ist der in wertbeständigen
Zahlungsmitteln zu zahlende Hundertteil abzuziehen . Der
sich hiernach ergebende restliche Papiermarkbetrag ist in
der bisher üblichen Weise im Besoldungsscheckverfahren
oder bar durch Vermittelung der Justiz - oder Domänen - '

kassen zur Auszahlung zu bringen . Die wertbeständigen
Zahlungsmittel -werden dem Besoldungsrechuer von der
für seinen Dienstsitz zuständigen Justizkasse und in den
Städten Mannheim , Heidelberg , Bruchsal , Baden , Freiburg
und Konstanz von der Domänenkasse zur Verfügung gestellt.

Der Besoldungsrechner stellt über den restlichen Betrag,
der in wertbeständigen Zahlungsmitteln zu leisten ist, eine
besondere Zahlungsliste auf.

Alsbald nach Bekanntgabe des Umrechnungskurses
durch die Postanstalt am Abend vor der Fälligkeit der
Zahlung berechnet der Gehaltsrechner denjenigen in wert¬
beständigen Zahlungsmitteln darstellbaren Betrag , der am
nächsten unter dem wertbeständig zu zahlenden Papiermark-
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betrag liegt , trägt ihn in die Zahlungsliste ein und berechnet
den nicht in Dollar und jetzt Rentenmark darstellbaren
Spitzenbetrag . Die zur Zahlung bestimmte Fertigung wird
der zuständigen Kasse (Domänen -, Justiz - oder Landes¬
hauptkasse ) eingesandt , die dem Besoldungsrechner den Tag
mitteilt , an dem die Beträge und zwar sowohl die wert¬
beständigen Zahlungsmittel als auch die Spitzenbeträge in
Empfang genommen werden können - Die Ausfolgung an
die Gehaltsempfänger hat bei der nächsten sich bietenden
Gelegenheit gegen Empfangsbescheinigung zu erfolgen . Eine
Versendung der wertbeständigen Zahlungsmittel durch den
Besoldungsrechner auf staatliche Kosten ist nicht zulässig.
Die Gehaltsempfänger haben sich zur Empfangnahme bei
dem Besoldungsrechner einzufinden . Ein Rechtsanspruch
auf wertbeständige Zahlungsmittel besteht bei xinem
Mangel an solchen nicht.

Die Ausfolgung der wertbeständigen Zahlungsmittel
an auswärtige Gehaltsempfänger wird am besten in der
Weise vor sich gehen können , daß die auswärtigen Zahlungs¬
empfänger den Gehaltsrechner oder einen anderen Beamten
am Sitze des Gehaltsrechners für Dauer (bis auf Wider¬
ruf ) zur Empfangnahme bevollmächtigen und dieser für die
Übersendung auf Kosten der Empfänger in .

'
eingeschriebenem

Brief Sorge trägt.
V . Von der Höhe der jeweiligen Zahlung und dem

Zeitpunkt der Übergabe der Schecke an die Geldanstalten
waren die Beamten und Angestellten durch die Gehalts¬
rechner in kürzester Form auf die jeweils geeignete Weise
zu benachrichtigen.

Karlsruhe, den 6 . Dezember 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Nr. 6 49233 . Vergütung der Überstunden der Lehrer.
Die gemäß der Verordnung des Staatsministeriums

vom 26 . Juli 1922 (Amtsblatt 1922 Seite 365 ) für die
Überstunden der Lehrer zuständigen Vergütungssätze be¬
tragen für die Zeit:

vom 9 . bis mit 16 . Oktober 1 923:

Eingangsgruppe
Vergütung für die

Monats-
Überstunde

Wochen¬
überstunde

Einzel¬
stunde

(Alles in Millionen Mark)
X . . . . 861 216 259

IX . . . . 661 166 199
VIII . . . 585 147 176
VII . . . 620 130 156
VI . . . . 462 116 139
V . . . . 408 102 123
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vom 17 . bis mit 24 . Oktober 1S23: vom 9 . bis mit 16 . Oktober 1923:

Eingangsgruppe
Vergütung für die

Monats¬
überstunde

Wochen¬
überstunde

Einzel-
stunde

(Alles m Millionen Mark)
X . . . . 5 208 1302 1563
IX . . . . 3 998 1000 1120
VIII . . . 3 540 885 1062
VII . . . 3142 786 943
VI . . . . 2 794 699 839
V . . . . 2 467 617 740

vom 25 . bis mit 31 . Oktober 1 923:
X . . . . 49 940 12 490 14 980
IX . . . . 38 330 9 590 11500

VIII . . . 33 950 8 490 10190
VII . . . 30130 7 530 9 040
VI . . . . 26 790 6 700 8 040
V . . . . 23 650 5 920 7100

vom 1 . bis mit 8 . November 1923:
X . . . . 249 680 62 420 74 910
IX . . . . 191650 48 000 57 500

VIII . . . 169 720 42 430 50 920
VII . . . 150 620 37 660 45190
VI . . . . 133 960 33 490 40190
V . . . . 118 240 29 560 35 480

vom 9 . bis mit 16 . November 1923:
X . . . . 737 600 184 400 221280
IX . . . . 566160 141 540 169 850
VIII . . . 501 360 125 340 150 410
VII . . . 444 960 111240 133 490
VI . . . . 395 730 98 940 118 720
V . . . . 349 300 87 330 104 790

vom 16 . bis mit 23 . Nc vember 1923:
X . . . . 2 017 000 505 000 605 000
IX . . . . 1 548 000 387 000 465 000

VIII . . 1 371 000 343 000 412 000
VII . . . 1217 000 305000 365 000
VI . . . . 1 082 000 271000 325 000
V . . . . 955 000 239 000 287 000

vom 24 bi

X .
IX .

VIII
VII
VI.
V.

mit 30 . November 1923:
(Alles in Milliarden Mark)

3 443 861 1033
2 643 661 793
2 340 585 702
2 077 520 623
1 847 462 555
1 631 408 490

Die Vergütung für die nebenamtliche Unterrichts¬
erteilung an Gewerbe- und Handelsschulen durch nicht¬
beamtete Nebenlehrer beträgt:

Eingangsgruppe
Vergütung für die

Monats¬
überstunde

Wochen¬
überstunde

Einzel¬
stunde

(Alles in Millionen Mark)
VII.

(Nebenlehrer in der
Stellung mittlerer

Fachlehrer)

866 217 260

V.
(Nebenlehrer als
Werkstättenlehrer)

627 157 189

vom 17 . bis mit 24 . Oktober 1923:
5 236

3 794

1309VII.
(Nebenlehrer in der
Stellung mittlerer

Fat^ehrer)

(Nebenlehrer als
Werkstättenlehrer)

vom 25 . bis mit 31 . Oktober 1923:

949

1571

1139

50210

36 380

12 560VII.
( Nebenlehrer in der
Stellung mittlerer

Fachührer)

( Nebenlehrer als
Werkstättenlehrer)

vom 1 . bis 8 . November 1923

9100

251 040

181910

62 760VII.
(Nebenlehrer in der
Stellung mittlerer

Fachlehrer)

(Nebenlehrer als
Werkstättenlehrer)

vom 9 . bis 16 . November 1923:

45 480

15 070

10 920

75 310

54 580

741600

537 380

185 400VII.
(Nebenlehrer in der
Stellung mittlerer

Fachlehrer)
V.

(Nebenlehrer als
Werkstättenlehrer)

vom 16 . bis 23 . November 1923:

134 350

222 480

161220

2 028 000

1 469 000

507 000

368 000

609 000VII.
(Nebenlehrer in der
Stellung mittlerer

Fachlehrer)
V.

(Nebenlehrer als
Werkstättenlehrer)

vom 24 . bis 30 . November 1923:
(Alles in Milliarden Mark)

441 000

3 461

2 508

866

627

VII.
(Nebenlehrer in der
Stellung mittlerer

Fachlehrer)
V.

(Ncbenlehrer als
Werkstättenlehrer)

Karlsruhe, den 30. November 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
S in i d t.

1039
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Amtsblatt
deF Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

HersuAgegebrn vom Ministerium dest AultuS und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe , den 27 . Dezember 1923

Jndalt.
I . Notqesetz : über die Änderung des Besoldungsgesetzes. — ll . Bekanntmachungen : Bezüge der Beamten und Angestellten. — Ver¬gütung der Überstunden der Lehrer . — Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und Haushaltungskunde . —111 . Bekanntmachungen des Ministers der Finanzen : Dienstreisekosten.

Notgesetz
(Vom 14 . Dezember 1923 .)

über die Änderung des Besoldungsgesetzes.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 373/375 .)

Das Staatsmimsterium verordnet im Namen des
badischen Volkes ans Grund des Z 56 Absatz 2 der Ver¬
fassung :

Artikel 1.

Besoldungsgesetz.
Das Besoldungsgesetz vom 26 . Juni 1923 (Gesetz- und

Verordnungsblatt Seite 183 ) in der Fassung des Gesetzes
vom 19 . Juli 1923 (Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 197)
und des Artikels 5 der Verordnung des Staatsministeriums
vom 5 . Dezember 1923 (Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 353 ) wird wie folgt geändert:

1 . In Z 1 Absatz 2 wird nach „ n . Kinderzuschläge " vor
der Klammer eingefügt „ und ein Frauenzuschlag " .

2 . Bei der Überschrift vor 8 15 wird nach „ Kinder-
zuschläge "

hinzugefügt „ und Frauenzuschlag " .
3 . In 8 15 Absatz 1 wird für „ 80000 Mark "

„ elf Gold¬
mark "

, für „ 90 000 Mark "
„zwölfeinhalb Goldmark ",

für „ 100000 Mark "
„ vierzehn Goldmark " eingesetzt.

4 . Nach ß wird folgende Vorschrift als 8 15 n eingefügt:
„ Die verheirateten Beamten erhalten für die unter¬

haltsberechtigte Ehefrau einen Frauenzuschlag von
monatlich sieben Goldmark . Einen gleichen Zuschlag
erhalten verwitwete Beamte , wenn sie im eigenen
Hausstand für den vollen Unterhalt von Kindern auf-
kommen , für die nach 8 15 ein Kinderzuschlag zu
zahlen ist . "

5 . 8 16 wird wie folgt geändert:
n . Im Absatz 1 werden die Worte „ und der Kinder¬

zuschläge " ersetzt durch die Worte „ der Kinder¬
zuschläge und des Frauenzuschlags " .

d . Absatz 2 fällt fort.
e . Im bisherigen Absatz 3 (künftig Absatz 2 ) werden

die Worte „Absatz 1 und 2 gelten " ersetzt durch
die Worte „ Absatz 1 gilt " .

6 . In 8 20 Absatz 3 werden die Worte „ aus einem
Grundgehalt von monatlich 2 080000 Mark "

, in Ab¬
satz 4 die Worte „ in einem Grundgehalt von monatlich
2 080 000 Mark " jedesmal ersetzt durch die Worte „ in
Höhe des Endgehaltes der Besoldungsgruppe XIII " .

7. In 8 22 werden ersetzt:
n . im Absatz 1 die Worte „die Kinder - und die

Teuerungszuschläge " durch die Worte „ die Kinder¬
zuschläge , der Frauenzuschlag und die Teuerungs¬
zuschläge " ;

b . im Absatz 2 die Worte „Orts -, Kinder - und
Teuerungszuschläge " durch die Worte „ Orts -, Kinder -,
Frauen - und Tenernngszuschläge " ;

e . im Absatz 4 die Worte „Orts -, Kinder - und
Teuerungszuschläge " durch dieWorte „ Orts -,Kinder -,
Frauen - und Teuerungszuschlägen " .

8 . 8 24 wird wie folgt geändert:
8 . Im Absatz 1 werden die Worte „ die Kinder - und

Teuerungszuschläge " ersetzt durch die Worte „ die
Kinderzuschläge , der Frauenzuschlag und die
Teuerungszuschläge " .

b . Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„ Das Finanzministerium ist ermächtigt , Vor¬

schriften über die Abrundung der auszuzahlenden
Beträge zu erlassen .

"
9 . 8 27 fällt fort.

10. In 8 33 Absatz 1 werden die Worte „Ortszuschläge
und Kinderzuschläge " ersetzt durch die Worte „ Orts¬
zuschläge , Frauenzuschlag und Kinderzuschläge " .

11 . In der Anlage 1 werden die Grnndgehaltssätze wie
folgt geändert:

50
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Auf steigende Gehälter jährlich in Golchmark (GM ) .

D i e n st a l t e r stufe

Be- 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soldungs- Anfangs- Nach Nach Nach Nach Nach Nach Nach Nach

gruppe grund- 2 4 6 8 10 12 14 16

gehalt Jahren Jahren Jahren Jahren Jahren Jahren Jahren Jahren
GM. GM. GM. GM. GM. GM. GM. GM. GM.

I 606 630 654 684 714 738 762 786 810
II 666 690 720 750 780 810 840 864 888
III 726 762 792 822 852 882 912 942 972
IV 834 870 906 942 978 1014 1050 1080 1110
V 978 1020 1062 1104 1146 1188 1230 1266 1302
VI 1152 1200 1248 1296 1344 1392 1440 1488 1536
VII 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860
VIII 1620 1710 1770 1860 1920 2010 2070 2160
IX 1890 1980 2070 2160 2250 2340 2430 2520
X 2250 2370 2460 2580 2670 2790 2880 3000
XI 2610 2730 2850 2970 3120 3240 3360 3480
XII 3060 3240 3420 3570 3720 3900 4080
XIII 3750 4050 4350 4650 4950

L . Einzelgehälter jährlich.
1 . 5280 GM. 2 . 6372 GM . 3 . 8952 GM- 4 . 9600 GM.

Die Bemerkung am Schluffe der Anlage 1 über das Aufwendungsgeld der Minister wird gestrichen.

12 . Die Anlage 3 erhält folgende Fassung:
Ortszuschlag.

Jahresbetrag bei einem Grundgehalte

Ortsklasse bis 726 GM. über 726
bis 834 GM.

über 834
bis 978 GM.

über 978
bis 1200 GM.

über 1200
bis 1890 GM.

über 1890
bis 2970 GM.

über
2970 GM.

GM. GM. GM. GM. GM. GM. GM.

L . . . . 120 150 180 210 240 270 300
6 . . . . 102 126 150 174 198 228 252
6 . - . . 84 108 132 150 174 198 216
v . . . . 72 90 108 126 144 168 186
L . . . .

'
60 78 90 108 120 138 150

Artikel 2.
Penfiort -ergänzrmg- gesetz.

Das Gesetz über die Ergänzung und Regelung von

Bezügen der Ruhegehaltsempfänger und Hinterbliebenen
vom 2. März 1921 (Gesetz' und Verordnungsblatt Seite 49)
in der durch die Gesetze vom 31 . Mai 1922 (Gesetz - und

Verordnungsblatt Seite 479) , vom 26 . Oktober 1922 (Ge¬

setz - und Verordnungsblatt Seite 775 ) und vom 26 . Juni
1923 (Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 180 ) festgestellten
Fassung wird wie folgt geändert:

1 . Die Überschrift vor 8 4 erhält folgende Fassung:
„ Kinderzuschläge, Frauenzuschlag und Teue¬

rungszuschläge für Alt- und Neuruhegehalts¬
empfänger sowie Kinder- und Teuerungszuschläge
für Alt - und Neuhiuterbliebene" .

2 . Dem Z 4 tritt als weiterer (3) Absatz hinzu:
„ (3) Die verheirateten Alt- und Neuruhe¬

gehaktsempfänger erhalten für die unterhaltsberech¬
tigte Ehefrau einen Frauenzuschlag nach den für
die Beamten im Dienst geltendenVorschriften. Einen
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gleichen Zuschlag erhalten auch Witwer , wenn sie iim eigenen Hausstand für den vollen Unterhalt vonKindern aufkonunen , für die nach Absatz 1 ein
Kinderzuschlag zu zahlen ist. "

3 . Z 5 wird wie folgt geändert:
a . In Absatz 3 ist anstelle von „zu den Kinder¬

zuschlägen "
zu setzen „ zu den Kinderzuschlägenund zum Frauenzuschlag " .

b . Absatz 5 fällt fort.
, 4 . § 10 a erhält folgende Fassung:

„ Das Finanzministerium ist ermächtigt , Vor¬
schriften über die Abrundung der auszuzahlendenBeträge zu erlassen . "

5. In Z 12 werden die Worte „ Kinder - und Teuerungs¬zuschläge " ersetzt durch die Worte „Kinderzuschläge , >
Frauenzuschlag und Teuerungszuschläge " . I6 . In Z 14 ist anstelle von „ derKinder - und Teuerungs¬zuschläge " zu setzen „ der Kinderzuschläge , des Frauen¬zuschlags und der Teuerungszuschläge " .

Artikel 3.

Urrfallfürsorgegefetz.
Das Unfallfürsorgegesetz für Beamte vom 27 . Juli 1902(Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 208 ) in der Fassung!des Gesetzes vom 26 . Oktober 1922 (Gesetz - und Verord - ^nungsblatt Seite 775 ) und vom 26 . Juni 1923 .(Gesetz-und Verordnungsblatt Seite 180) wird in Z 2 Absatz 1wie folgt geändert:

1 . In Z 2 Absatz 1 Ziffer 2 a ist anstelle von
„ 120000 Mark " und „ 1200000 Mark monatlich"sowie „ 70000 Mark " und „300 000 Mark monatlich"zu setzen „ 216 Goldmark " und „2 160 Goldmark
jährlich " sowie „ 126 Goldmark " und „ 540 Gold¬mark jährlich " .

2 . In ß 2 Absatz 1 Ziffer 2 b und c ist anstelle von
„ 70000 Mark " und „ 300 000 Mark monatlich " zusetzen „ 126 Goldmark " und „ 540 Goldmark jährlich " .

Artikel 4 . !
Das Wertverhältnis der Goldmark zur Reichswährungrichtet sich nach dem im Zeitpunkt der Zahlung der Bezügegeltenden Goldumrechnungssatz (K 2 der Verordnung des

Reichspräsidenten über Steueraufwertung und Verein¬fachungen im Besteuerungsverfahren vom 11 . Oktober 1923,Reichsgesetzblatt I Seite 939 ).

Artikel 5.
! Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1 . Dezember 1923 !in Kraft .

!
Artikel 6 . !

Die am 30 . November 1923 im Dienst befindlichenPlanmäßigen und außerplanmäßigen Beamten behalten ihröesoldungs - und Vergütungsdienstalter.

45 —

Artikel 7.
Mit Wirkung vom 1 . Dezember 1923 sind dieBezüge der Ruhegehaltsempfänger und Hinterbliebenennach den Vorschriften dieses Gesetzes neu zu regeln . Das

Pensionsergänzungsgesetz vom 2 . März 1921 (Gesetz- und
Verordnungsblatt Seite 49) in der durch die späteren Gesetzeund durch dieses Gesetz geänderten Fassung findet mit derMaßgabe Anwendung , daß anstelle des 1 . April 1920 der1 . Dezember 1923 tritt.

Artikel 8.
Das Finanzministerium wird mit dem Vollzug diesesGesetzes beauftragt.
Karlsruhe, den 14 . Dezember 1923.

Das Staatsministerium.
Köhler.

II Bekanntmachungen.
Nr. ^ 34424 . Bezüge der Beamten »nd Angestellten.

I . Dem Vorgehen des Reichs entsprechend sind für diein Artikel 1 Ziffern 3, 4, 11 , und 12 des Notgesetzes vom14 . Dezember1923 (Gesetz- undVerordnungsblattSeite373ff .)bezeichneten Grundbezüge keine allgemeinen Teuerungszu¬schläge festgesetzt worden , dagegen örtliche Sonderzuschläge von
! 2 > 4 > 6 ! 9 > 11 > 13 > 17 > 28 I 42 > vom Hundertin den Orten , in denen bis jetzt der Hundertsatz für dieErrechnung der Grundbeträge der örtlichen SMderzuschlägebetragen hat:

> 8,5 >10,5 > 13 >15,5 > 18 >20,5 >25,5 >37,5 >52,51 vom Hundert.Die bisherige Vorschrift im Z 5 Absatz 2 des Finanz¬gesetzes vom 28 . Juli 1922 (Gesetz- und VerordnungsblattSeite 565 ), nach der den außerplanmäßigen Beamten einbesonderer Teuerungszuschlag zu ihrer Vergütung zusteht,bleibt aufrecht erhalten . Die außerplanmäßigen Beamtennehmen darnach an den neuen Bezügen mit den gleichenHundertsätzen wie bisher teil.
II . Die Neuregelung der Bezüge ist durch , die Gehalts¬rechner in folgender Weise durchgeführt worden:
Auf die vom 1 . Dezember ab neu zustehenden Monats¬beträge sind die für die erste Hälfte des Dezember bereitsgeleisteten Abschlagszahlungen Nr . 24 und 25 vorweg auf¬gerechnet worden . Von dem hiernach verbleibenden Rest¬betrag war die Hälfte am 17 . Dezember , die andere vom21 . Dezember ab zahlbar . Diese Zahlungen Nr . 26 und27 sind auch an Kontoinhaber in bar geleistet worden;ausgenommen sind hiervon die Mitglieder der Beamten¬

genoffenschaftsbank , bei welchen die Auszahlung der gesamtenBezüge jetzt wieder durch die genannte Bank erfolgt . DieZahlung Nr . 26 konnte im ganzen Betrag in wertbestän.
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digen Ẑahlungsmitteln geleistet werden . Von der Höhe

des neuen Monatsgehalts und der Berechnung der hier¬

nach noch zuständigen Zahlung Nr . 26 waren die Gehalts¬

empfänger durch Mitteilung inhaltsgleicher Durchschläge

der von den Gehaltsrechnern aufgestellten Feststellungen in

Kenntnis zu setzen.

Karlsruhe, den 20 . Dezember 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt.

Nr . 0 51965 . Vergütung der Überstunden der Lehrer.

Die gemäß der Verordnung des Staatsministeriums

vom 26 . Juli 1922 (Amtsblatt 1922 Seite 365 ) für die

Überstunden der Lehrer zuständigen Vergütungssätze be¬

tragen unter Zugrundelegung der neuen durch Notgesetz

vom 14 . Dezember 1923 festgesetzten Goldmarkbezüge ab

1 . Dezember 1923:

Eingangsgruppe

Vergütung für die

Jahres¬
überstunde

Monats¬
überstunde

Einzel¬
überstunde

(in Goldmark)

X . . . 56 4,65 1,40

IX . . - 41 3,40 1,05

VIII . . . 36 3,00 . 0,90

VII . . . 31 2,60 0,75

VI *
. . . 27 2,25 0,65

V . . 23 1,90 0,55

Die Vergütung für die nebenamtliche Unterrichtserteilung

an Gewerbe - und Handelsschulen durch nichtbeamtete Neben¬

lehrer beträgt ab 1 . Dezember 1923:

Eingangsgruppe

Vergütung für die

Jahres¬
überstunde

Monats-
Überstunde

Einzelstunde

(in Goldmark)

VII . . .

(Nebenlehrer in der

Stellung mittl . Fachlehrer)

62 4,35 1,30

V . . . .

(Nebenlehrer als Werk¬

stättenlehrer)

35 2,90 0,90

Karlsruhe, den 20 . Dezember 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt.

Nr . 6 51966 . Vergütung der Lehrerinnen für den Unterricht in

weiblichen Handarbeiten und Haushaltungskunde.

An die Schulbehörden der Volksschulen.

Die gemäß der Verordnung des Staatsministeriums

vom 22 . September 1922 (Amtsblatt Nr . 47 , Seite 510)

für die nichtvollbeschäftigten Handarbeits - und Haushal¬

tungslehrerinnen zuständigen Vergütungssätze belaufen sich

unter Zugrundelegung der neuen durch Notgesetz vom

14 . Dezember 1923 festgesetzten Goldmarkbesoldungsbezüge

vom 1 . Dezember 1923 ab für die Jahreswoche, .i-

stunde auf jährlich 36 und demgemäß für die Einzel¬

stunde auf 0,90

srarrsruye, oen uu . ^ ezemoer ruus.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt.

III . Bekanntmachung des Ministers der Finanzen.
(Vom 38 . November 1923 .)

Dienstreisekosten.

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1923 Seite 356 .)

Mit Wirkung vom 26 . November 1923 ab beträgt:

1 . Das Tagegeld für die Beamten der

- im für besonders

allgemeinen . teure Städte

Stufe I 3 500 Milliarden Mark , 5 000 Milliarden Mark,

.. II 4 400 „ „ 6 250

IV 6100 „ ., 8 750

V 7 000 „ 10 000

für besonders
teure Städte

2 . Das llbernachtungsgeld für die Beamten der

im
allgemeinen

Stufe I 1 800 Milliarden Mark , 3 800 Milliarden Mark,

II 2 200 „ „ 4 700

III 2 700 „ „ 5 700

IV 3100 „ „ 6 600

V 3 500 .. 7 500

3 . Der Zuschuß gemäß K8 Ziffer ? der Ausführungs»

bestimmungen an Beamte mit Familie bis zu 900 Milliarde?

Mark , im übrigen bis zu 300 Milliarden Mark täglich

4 . Die Ganggebühr 40 Milliarden Mark für

Kilometer.

Karlsruhe, den 28 . November 1923.

Der Minister der Finanzen.

K v hl e r.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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AmtMatt
des Vadischen Ministeriums deS krulrus und Unterrichts

HersuMegeben vom Ministerium deK üultuK und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe , den 31 . Dezember 1923
. " "

Inhalt . ^
I . Bei ordnuna : Abhaltung einer Abgangsprüfung im Hebräischen an den Gymnasien . — II . Bekanntmachungen : Gewährung von

UnterhaltSzuschüffen und Vergütungen an Beamte im Vorbereitungsdienst und während der Probedienstzeit . — Beginn des Sommer -Halbjahres
1924 am Staatstechnikum in Karlsruhe . — Festsetzung des Schulgelder für Reichsausländer . — Beschaffung von Schulbüchern . — Dienst¬
prüfung der Lolksschulkandidaten . — Ausbildung von Handarbeitslehrerinnen . — Erste Prüfung der Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten . —
III . Personalnachrichten . — IV . Erledigte Stellen . — V . StellenauSschreiben . — VI . Todesfälle.

I Verordnung.
Nr . S 39106 . Abhaltung einer Abgangsprüfung im Hebräischen

an den Gymnasien.

Schüler der Oberprima der badischen Gymnasien,
welche sich dem Studium der Theologie zu widmen
beabsichtigen und an dem wahlfrei eingerichteten hebräischen
Unterricht ihrer Anstalt mindestens zwei Jahre teilge¬
nommen haben , können sich auf Meldung bei der Direktion
im letzten Tertial ihres Schulbesuchs einer Abgangs¬
prüfung im Hebräischen unterziehen.

Diese Prüfung soll vor der Reifeprüfung, ^ für die

Regel im Lanfe des Monats Februar , abgehalten werden.

Die Abnahme der Prüfung hat nach Maßgabe der ß § 2,
4, 5 und 6 der Verordnung vom 27 . Dezember 1911 (Schul¬
verordnungsblatt 1912 Seite 10/11 ) zu erfolgen.

Bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses sind die

Jahresleistungen der Schüler mitzuberücksichtigen

Im Falle des Bestehens der Prüfung ist die Prüfungs¬
note (sehr gut — gut — ziemlich, gut — hinlänglich —)
in das Reifezeugnis aufzunehmen mit dem Zusatz : „ auf¬
grund der am (Datum ) . abgelegten Abgangs¬
prüfung .

"

Die Niederschrift über den Verlauf und das Ergebnis
der Prüfung ist mit den schriftlichen Prüfungsarbeiten b e i
der mündlichen Reifeprüfung dem Vorsitzenden
der Prüfungsbehörde zur Einsichtnahme vorzulegen und

hernach mit den Akten der Reifeprüfung an das Mini¬

sterium einzusenden.
Bei der Bekanntgabe dieser Verordnung sind die Schüler

evangelischen Bekenntnisses besonders darauf hinzuweisen,
daß nach ß 5 Ziffer 2 der evangelisch -theologischen Prüfungs¬
ordnung für Baden vom 13 . Juli 1921 die hebräischen

Kenntnisse durch eine Prüfung als genügend bezeugt sein
müssen.

Karlsruhe, den 12 . Dezember 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
H . Mg . xi » vr . Hellpach.

II . Bekanntmachungen.
Nr . V 33Z93. Gewährung von Unterhaltszuschiissen und Vergütungen
an Beamte im Vorbereitungsdienst und während der Probedienstzeit.

Die in meiner '
Bekanntmachung vom 9 . April 1923

(Amtsblatt Nr . 13 Seite 54/57 ) veröffentlichten Grundsätze
über die Gewährung von Unterhaltszuschüssen und Ver¬

gütungen an Beamte im Vorbereitungsdienst und während der

Probedienstzeit ändern sich mit Wirkung vom 1 . Januar
1924 an wie folgt:

1 . H I Ziffer 1 a (2 . Berichtigungsblatt ) . Statt „ des

Anfangsgrundgehalts der Gruppe VIII " ist zu setzen : „ des

Anfangsgrundgehalts der Gruppe VII " .
2 . H I Ziffer 6 und 6 a erhalten folgende Fassung:

„6 . Nach Ziffer 2 vorletzter Satz oben soll der Unter¬

haltszuschuß nur für die Dauer der tatsächlichen Beschäf¬
tigung im Landesdienste bewilligt werden . Er darf jedoch,
sofern die maßgebenden Vorbedingungen unvermindert er¬
füllt sind , in den folgenden Fällen unverkürzt weiter gezahlt
werden:
a . während des vorgesehenen regelmäßigen Erholungs¬

urlaubs und während eines etwa unter Sonderumständen
gewährten außergewöhnlichen Urlaubs von höchstens
gleicher Dauer,

b . für die Zeit nach Ablauf des vorgeschriebenen Vorberei¬
tungsdienstes bis zur Beendigung der danach abzplegen-
den Prüfung , sofern der Anwärter bis zur Prüfung im

51
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Dienste beschäftigt ist und die Prüfung zum ersten zu¬
lässigen Zeitpunkte nach der Beendigung des vorgeschrie¬
benen Vorbereitungsdienstes abgelegt wird,

e . für die Zeit , in der nach ungünstigem Ausfall der Prüfung
oder nach Rücktritt von der Prüfung die Ausbildung zur
Ablegung der Wiederholungsprüfung fortgesetzt wird,

6 . in Krankheitsfällen bis äußerstens 26 Wochen.
Über den in Buchstuben a bis ä gegebenen Zeit¬

punkt hinaus darf die Zahlung nur mit Genehmigung
des zuständigen Ministeriums in ganz besonders gestal¬
teten Notfällen erfolgen.

7 . Der Unterhaltszuschuß kann auch für die Zeit ge¬
währt werden , in welcher der Anwärter nicht bei einer
Landesbehörde sondern an anderer Stelle (z . B . Reichs¬
behörde , Gemeinde , Rechtsanwalt usw .) eine praktische
Tätigkeit ausübt . Voraussetzung dabei ist jedoch, daß diese
praktische Tätigkeit in den Ausbildungsvorschriften aus¬
drücklich vorgesehen ist und in die eigentliche Ausbildungs¬
zeit fällt , für die nach den sonstigen Bestimmungen an sich
ein Unterhaltszuschuß gewährt werden kann , sowie daß
nicht schon von der beschäftigten Stelle selbst ein Unter¬
haltszuschuß gezahlt wird ."

3 . Die Ziffern 7, 8, 9 , 10, 10 u und 11 in H. I werden
„ 8, 9, 10, 11 , 12 und 13 .

"

4 . Im Abschnitt 6 ist nach Ziffer 5 als Ziffer 6
einzufügen:

I Ziffer 6 gilt für die Beamten im Probedienst
entsprechend . "

Infolge dieser Bestimmung tritt mit Wirkung vom
1 . Januar 1924 bei Ziffer 2u und 2U der ebenda bekannt¬
gemachten Richtlinien über die Gewährung von Unterhalts¬
zuschüssen an Lehramtspraktikanten im Vorberei¬
tungsdienst anstelle „Gruppe VIII "

„Gruppe VII " .
Karlsruhe, den IS . Dezember 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . .4 33613. Beginn des Sommer -Halbjahres 1924 am Staats-
tcchnikum in Karlsruhe.

An die Direktionen und Vorstände der höheren Schulen
und der Gewerbeschulen und die Lehrer der gewerblichen
Fortbildungsschulen.

Nachstehende Bekanntmachung der Direktion der Bad.
höheren technischen Lehranstalt (Staatstechnikum ) Karlsruhe
wird mit der Veranlassung zur Kenntnis gebracht , den Schülern
der oberen Klassen ihren Inhalt bekannt zu geben.

Karlsruhe, den 17. Dezember 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Bekanntmachung . .
Beginn des Sommer -Halbjahres 1924 am Bad . Staatstechnikum

in Karlsruhe betreffend.
Das Sommer -Halbjahr 1924 beginnt mit dem Unter¬

richt am
Montag , den 24 . Mürz 1924 , vorm . 8 Uhr.

Aufnahme - und Nachprüfungen finden am 21 . bezw.
22 . März 1924 statt . Die Prüflinge werden besonders
benachrichtigt.

Alle Anmeldungen sind , bei Vermeidung von Zurück¬
weisung wegen Platzmangels , schriftlich bis längstens

' "
31 . Januar 1924 bei der Direktion des Staatstechnikums , *
Moltkestraße 9, einzureichen.

Zur Aufnahme in die unterste
'

Klasse der Hochbau-,
bahn - und tiefbau -, Maschinenbau - sowie elektotechnischen
Abteilung ist erforderlich:
u . Zurücklegung des 16 . Lebensjahres,
b . abgeschlossene Volksschulbildung oder der Nachweis über

den erfolgreichen Besuch der 4 . Klasse einer höheren
Lehranstalt (Gymnasium , Realgymnasium , Oberrealschule
oder dergl .),

o . Nachweis über den erfolgreichen Besuch einer dreiklassigen
Gewerbeschule ; ausnahmsweise werden auch Schüler
einer gewerblichen Fortbildungsschule zugelassen,

6 . zweijährige praktische Tätigkeit.
Absolventen der 6 . Klasse einer höheren Lehranstalt

können u . a . nach bestandener Aufnahmeprüfung in die *
2 . Klasse der maschinentechnischen bezw . elektrotechnischen
Abteilung eintreten.

Alles Nähere ist aus dem Programm ersichtlich, das
mit dem zur Anmeldung nötigen Amueldebogen gegen eine
Gebühr im lOfachen Betrage des jeweiligen einfachen Feru-
briefportos zuzüglich Porto erhoben werden kann.

Karlsruhe, im Dezember 1923.
Bad . höhere technische Lehranstalt

(Staatstechnikum ) .
Die Direktion.

Nr . 8 39476 . Festsetzung des Schulgeldes siir Reichsausländer.
Eingang und Ziffer I der Bekanntmachung vom 20 . Sep¬

tember 1923 — Amtsblatt Seite 174 — werden durch ^folgende Bestimmungen ersetzt:
Für das dritte Tertial des laufenden Schuljahres wird

das von reichsanslandischen Schülern der badischen Höheren
Lehranstalten zu zahlende Schulgeld allgemein auf den
doppelten Betrag des von badischen Schülern zu entrichtenden
Schulgeldes festgesetzt. Die Entrichtung hat in einer Summe
bis 15 . Januar 1924 zu erfolgen.

Karlsruhe, den 27 . Dezember 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts . ,vr . Hellpach . ^
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Nr . L 39410 . Beschaffung von Schulbüchern.

Bei der außerordentlichen Notlage , in die weite Kreise
unseres Volkes durch die dermaligen Verhältnisse gekommen
sind, wird auf Ostern 1924 der überwiegende Teil aller
Eltern kaum imstande sein, die unbedingt erforderlichen
Schulbücher für die die Schule besuchenden Kinder zu be¬
schaffen. Unter Hinweis auf die in Absatz 3 der Bekannt¬
machung vom 31 . Januar 1923 (Amtsblatt 1923 Seite 16/17)
getroffene Anordnung ersuche ich die Schulbehörde , die bereits
getroffenen Fürsorgemaßnahmen zur Beschaffung von Schul¬
büchern tunlichst auszudehnen , damit der Unterrichtsbetrieb
ordnungsgemäß weiter geführt werden und den in Betracht
kommenden Schülern zu Beginn des kommenden Schul¬
jahres nach Möglichkeit die nicht zu entbehrenden Bücher
zur Verfügung gestellt werden können . Dabei wird be¬
sonders auf die Gewinnung von Büchern Vonseiten der aus
der Schule abgehenden Schüler aufmerksam gemacht.

Karlsruhe , den 19 . Dezember 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts,
vr . Hellpach.

Nr . 6 50956 . Dicustprüfung der Volksschulkandidatcn.

Auf Grund der Bestimmungen der KK 1 bis 3 der Ver¬
ordnung über die Dienstprüfung der Volksschulkandidaten
vom 30 . Juli 1912 (Schulverordnungsblatt 1912 Nr . XIX
Seite 197 ff.) wird Ende März 1924 eine Dienstprüfungin Karlsruhe , unter Umständen auch noch in Freiburg und
Heidelberg , abgehalten werden.

Zugelassen zu dieser Dienstprüfung werden diejenigen
Schulkandidqten und Schnlkandidatinnen , welche spätestens
am 1 . Mai 1921 unter die Volksschulkandidaten ausge¬
nommen wurden und bis 1 . Mai 1924 mindestens 2 Jahre
im öffentlichen Schuldienst verwendet sein werden . Gesuche
um Zulassung sind mit dem in § 5 der Verordnung vor¬
geschriebenen Inhalt und den dort bezeichneten Belegen
spätestens bis 20 . Januar 1924 auf dem in H 6 der Ver¬
ordnung vorgeschriebenen Wege beim Unterrichtsministerium
einzureichen . Beginn der Dienstprüfung und Prüfungsort
werden im Amtsblatt noch bekannt gegeben werden.

Die Kreisschulämter haben die Zulaffungsgesuche ge¬
mäß Absatz 3 der Bekanntmachung vom 28 . November 1922.
die Dienstprüfung der Volksschulkandidaten betreffend , vor
ihrer Vorlage an das Unterrichtsministerium auf Richtig¬
keit und Vollständigkeit genau zu prüfen.

Karlsruhe, den 15 . Dezember 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

Schmidt.

Nr . 6 49S21 . Ausbildung von Handarbeitslehrerinnen.
An die Kreisschulämter und Ortsschulbehörden.
Auf Antrag des Vorstandes des Badischen Frauen¬

vereins wird bekannt gegeben , daß der nächste Ansbildungs¬
kurs für Handarbeitslehrerinnen im Unterseminar des
Badischen Franenvereins anfangs März 1924 beginnt und
daß Anmeldungen hierzu unter Vorlage der vorgeschriebenen
Zeugnisse bis spätestens 15 . Ianuar 1924 beim Vor¬
stand des Badischen Frauenvereins , Karlsruhe , Kaiser¬
allee Nr . 10, einzureichen sind . In der Anmeldung muß
angegeben werden , ob die Schülerin Kost und Wohnung in
der Anstalt erhalten soll.

Karlsruhe, den 17i Dezember 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts . .

In Vertretung:

Schmidt.

Nr . 0 49393 . Erste Prüfung der Lehrerinnen für weibliche
Handarbeiten.

Gegen Ende des Monats Januar 1924 findet eine
ErstePrüfung derLehrerinnen fürweibliche Handarbeiten statt . .

Anmeldungen mit den in der Ministerialverordnung
vom 2 . März 1894 (Schulverordnungsblatt 1894 Nr . UI
Seite 70 ff.) verlangten Zeugnissen nnd sonstigen Nach¬
weisen sind bisspätestens 10 . 1anuar 1924 beim Ministerium
des Kultus und Unterrichts einzureichen.

Karlsruhe, den 4 . Dezember 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:

Schmidt.

III . Personalnachrichten.
Ernannt:

Schuliuspekt . Ernst Hofmann beim Kreisschulamt
Karlsruhe zum Stadtschulrat in Pforzheim.

Verliehen:
Den Privdoz . an der Univ . Freiburg Or . EgonKüppers und Or . Emil Ritter von Skramlik die

Dienstbezeichnuna a .o . Prof , für die Dauer ihrer Zuge¬hörigkeit zum Lehrkörper der Universität — dem Hauptamt ! .Doz . an der Handelshochsch . Mannheim 0r . Walterle Coutre die Amtsbezeichnung ord . Prof , an der Han¬delshochsch. Mannheim — dem Hauptamt ! . Doz . an der
Handelshvchsch . Mannheim Ur . Otto Selz die Amts¬
bezeichnung ord . Prof , an der Handelshochsch . Mannheim.

Verseht:
Die Hprl . Richard Sch epp in Auggen nach Mengenund Otto Weißer in Mengen nach Auggen.

Zuruhegesetzt:

Oberbibliothekar vr . Paul Hintzelmann an der
Universitätsbibliothek Heidelberg — Direktor Emil Schmittan dem Lehrersem . Freiburg i. Br . — Direktor vr . Otto
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Ehrhardt an der Helmholtz -Oberrealsch . Karlsruhe —

Prof . vr . August Elsässer au der Höh . Bürgersch . in

Hornberg bis zur Wiederherstellung seiner Gesundheit —
Oberreall . Karl Andlauer an der Oberrealsch . Bruchsal —
die Oberl . Karl Schönig in Ringsheim , A . Ettenheim —

Engelbert Tri mp in in
'

St . Georgen , A . Freiburg —

Joh . Bapt . Wißler in Rastatt (nicht Haupt ., vergl.
Amtsbl . 1923 S . 204 ) — die Hptl . Wilhelm Bach in

Asbach , A . Mosbach — Karl Heckner in Bauerbach,
A . Breiten — Robert Lais in Freiburg i . Br . — Karl
Rüffler in Karlsruhe — Gustav Teufel in Engels¬
wies , A . Meßkirch — Klemens Weiterer in Ettenheim —
die Hptlin . Mane Lindner an der Höh . Mädchensch . in
Lahr — Handarbeitshptlin . Anna Dyckerhoff in Pforz¬
heim , sämtliche auf Ansuchen.

Entlassen ans Ansuchen:

Den ord . Prof , des deutschen Rechts an der Univ.
Heidelberg Geh . Hofrat vr . Hans Fehr auf 1 . April 1924
— Utlin . Elise Kurth in Balzhofen — Utlin . Luise
Oehlschläaer, zuletzt in Mauer , A . Heidelberg —
Utlin . Luise Rehe, zuletzt in Muggensturm — Utl . Karl
Spachholz in Ringsheim.

IV .
' Erledigte Stellen.

An der Realschule Rheinbifchofsheim eine Reallehrer¬
stelle.

V . StellenauSfchreiven.
An Volksschulen:

Für Lehrer kath. Bekenntnisses : die Rektorstelle in
Wehr, A . Schopfheim , eine Hptl .-Stelle in Grunern,
A . Staufen.

Für Lehrer evang. Bekenntnisses : eine Hptl .-Stelle
in Schollbrunn, A . Eberbach.

VI . Todesfälle.
Gestorben sind : Oberreall . Julius Maier an der

Realsch . Rheinbischofsheim am 29 . 11 23 — die Hptl . Adolf
Renther in Schollbrunn am 7 . 11 . 23 — Josef Wun¬
der! e in Sinzheim , A . Baden , am 21 . 11 . 23 — die Hptl.
a . D . Karl Herbst, zuletzt in Gengenbach — Theodor
Fournier, zuletzt in Überlingen — Philipp Kastin,
zuletzt in Ballrechten — Gottfried Schönig, zuletzt in
Mannheim -Neckarau.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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